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 Hanse- und Universitätsstadt  
 Rostock 
 Die Oberbürgermeisterin 

 Beschlussvorlage 
2023/BV/4654 

öffentlich 
 

Entscheidendes Gremium: 
Bürgerschaft 
 
fed. Senator/-in: 
S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau 
 
Federführendes Amt: 
Amt für Mobilität 
 

Beteiligt: 
Hauptamt 
Zentrale Steuerung 
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Wirtschaft 
Eigenbetrieb TZR & W 
Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und 
Ordnung 
Kämmereiamt 
Schulverwaltungsamt 
Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales 
Tiefbauamt 
Amt für Umwelt- und Klimaschutz 
 

Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
und Landkreis Rostock 
Teil A - übergreifend und  
Teil B – Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Geplante Beratungsfolge: 
Datum Gremium Zuständigkeit 

02.11.2023 Finanzausschuss Empfehlung 
02.11.2023 Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10) Empfehlung 
02.11.2023 Ortsbeirat Lütten Klein (5) Empfehlung 
 Ortsbeirat Südstadt (12) Empfehlung 
08.11.2023 Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe 

Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2) 
Empfehlung 

08.11.2023 Ortsbeirat Stadtmitte (14) Empfehlung 
09.11.2023 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, 

Umwelt und Ordnung 
Empfehlung 

14.11.2023 Ortsbeirat Dierkow-Neu (16) Empfehlung 
14.11.2023 Ortsbeirat Evershagen (6) Empfehlung 
14.11.2023 Ortsbeirat Reutershagen (8) Empfehlung 
14.11.2023 Ortsbeirat Biestow (13) Empfehlung 
14.11.2023 Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad 

Diedrichshagen (1) 
Empfehlung 

21.11.2023 Ortsbeirat Groß Klein (4) Empfehlung 
22.11.2023 Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11) Empfehlung 
23.11.2023 Ortsbeirat Toitenwinkel (18) Empfehlung 
 Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, 

Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19) 
Empfehlung 

28.11.2023 Ortsbeirat Lichtenhagen (3) Empfehlung 
29.11.2023 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Empfehlung 
05.12.2023 Ortsbeirat Hansaviertel (9) Empfehlung 
05.12.2023 Ortsbeirat Schmarl (7) Empfehlung 
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05.12.2023 Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17) Empfehlung 
05.12.2023 Ortsbeirat Brinckmansdorf (15) Empfehlung 
05.12.2023 Bau- und Planungsausschuss Empfehlung 
06.12.2023 Bürgerschaft Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Bürgerschaft beschließt den Entwurf des gemeinsamen Nahverkehrsplans 
(NVP) mit Teil A Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock in 
ihrem Wirkungskreis und Teil B Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie  
die Synopse der TÖB-Beteiligung (Anlagen 1-3) als rahmensetzende Planung für die 
zukünftige ÖPNV-Entwicklung. 

2. Die Maßnahmenumsetzung des NVP unterliegt einem Finanzierungsvorbehalt. Die 
Realisierung der NVP-Maßnahmen der 1. Priorität und der 2. Priorität erfolgt jeweils 
nach entsprechendem Beschluss der Bürgerschaft. Dadurch ist eine gesteuerte, 
schrittweise Umsetzung in Maßnahmenpaketen möglich.  

3. Ausgenommen davon sind Maßnahmen, zu denen eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht (Saubere-Fahrzeug-Beschaffungs-Gesetz und die Umsetzung der 
Barrierefreiheit im ÖPNV). Diese sind schrittweise umzusetzen und die 
Finanzierung ist abzusichern. 

 
Beschlussvorschriften:  § 22 (3) Nr. 1 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 7 (7) ÖPNVG M-V  
 
bereits gefasste Beschlüsse:  
- Nr. 2016/BV/1565 (Beschluss zur Fortschreibung des NVP) 
- Nr. 2019/BV/0602 (Verkehrspolitische Zielsetzung) 
- Nr. 2020/BV/1833 (Netzausbaustrategie Straßenbahn) 
- Nr. 2020/AN/1447 (Klimaneutralität 2035) 
 
Sachverhalt: 
 
Präambel 
Der Mobilitätssektor steht in ganz Deutschland vor großen Herausforderungen. 
Verkehrswende, Barrierefreiheit und Digitalisierung sind nur ein paar Schlagworte, die 
großen Einfluss auf den ÖPNV der Zukunft haben und uns gemeinsam beschäftigen werden. 
Der Öffentliche Nahverkehr ist nicht nur Daseinsvorsorge, sondern ein zentraler Baustein der 
Mobilitätswende. Die Bürgerschaft hat sich mit dem Beschluss der Verkehrspolitischen 
Zielsetzung zum NVP u.a. das Ziel gesetzt, den Modal-Split-Anteil von 17 auf 20 Prozent bis 
2030 zu erhöhen. Bei derzeitiger gleichbleibender Einwohnerzahl bedeutet das ca. 48 Mio. 
Fahrgäste im Jahr 2030 bei der Rostocker Straßenbahn AG. Andere Ziele wie z. Bsp. die 
Antriebswende oder die Erreichung der Barrierefreiheit werden von der (europäischen) 
Gesetzgebung bereits vorgegeben und sind nicht verhandelbar. Anders ist es bei den ganz 
persönlichen Gewohnheiten des Einzelnen, welche zu berücksichtigen sind. Eine bewusste 
Entscheidung des Mobilitätsverhaltens kann nachhaltig beeinflusst werden durch attraktive 
Angebote und kluge Entscheidungen der Stadtgesellschaft. Darüber hinaus spielen der 
Faktor Zeit und (personelle) Ressourcen eine wichtige Rolle. Dieser Nahverkehrsplan gibt den 
Rahmen vor, wie man das Ziel erreichen kann, den ÖPNV-Anteil am Modal-Split von 17 auf 20 
Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen. Allein an diesem beschlossenen Ziel der Bürgerschaft und 
gesetzlichen Vorgaben richtet sich das Maßnahmenkonzept aus. Mit diesem Beschluss 
obliegt es der Bürgerschaft, in welchem Umfang sie die Umsetzung der Maßnahmen während 
der Geltungsdauer des vorliegenden Nahverkehrsplanes beschließt und in welchem Tempo 
sie damit die Verkehrswende in Rostock vorantreibt. Um darüberhinausgehende 
Verbesserungen zu erreichen, bedarf es weiterreichender Entscheidungen der Bürgerschaft, 
der Verwaltung und letzten Endes der Verkehrsteilnehmenden in ihrer täglichen 
Verkehrsmittelwahl für eine lebenswerte Stadt mit weniger Autoverkehr. So kann zukünftig 
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eine sozial gerechtere und umweltverträglichere Mobilität in Rostock entstehen. 
 
Rechtliche Grundlagen 
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist entsprechend § 3 Abs. 3 ÖPNV-Gesetz M-V 
Aufgabenträger für den sonstigen ÖPNV und somit zuständig für die Finanzierung und 
Ausgestaltung desselben. Der Nahverkehrsplan stellt das zentrale Planungs-, Steuerungs- 
und Vergabeinstrument für Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs dar. 
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen 
im ÖPNV ist die HRO verpflichtet, räumlich und zeitlich differenzierte Nahverkehrsstrategien 
zu entwickeln und die zugehörigen Leistungsparameter in Form von Mindestbedienstandards 
zu definieren. Der Nahverkehrsplan ist ein wirksames Steuerungsinstrument zur 
Weiterentwicklung des ÖPNV. Erklärtes Ziel ist es, die Mobilität der Bevölkerung nachhaltig 
auf hohem Niveau zu sichern und gleichzeitig das ÖPNV-Angebot nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu gestalten. Die definierten Mindestbedienstandards basieren auf der 
vorgesehenen Entwicklung eines integrierten Verkehrsangebotes von Schienenpersonen-
nahverkehr, Straßenbahn und Busverkehren. Der Nahverkehrsplan dient als Grundlage für 
den öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit dem Verkehrsunternehmen. 
 
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bildet zusammen mit dem Landkreis Rostock einen 
Planungsraum, per Gesetz sind Abstimmungen mit den benachbarten Kreisen zu führen. Aus 
diesem Grund ist der Nahverkehrsplan modular aufgebaut: 
 
Teil A – Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 
Teil B – Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Teil C – Landkreis Rostock 
 
Der Kreistag des Landkreises Rostock hat am 12.07.2023 den Teil A und C beschlossen 
(VO/2023/VII/531).  
 
Beschlüsse der Bürgerschaft, Verkehrspolitische Zielsetzung 
Mit Beschluss Nr. 2016/BV/1565 wurde die Verwaltung mit der Fortschreibung des 
Gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des 
Landkreises Rostock beauftragt. Die ebenfalls von der Bürgerschaft beschlossene 
Verkehrspolitische Zielsetzung diente als Grundlage zur Erstellung des in der Anlage 
vorliegenden Entwurfs des Nahverkehrsplans (2019/BV/0602 u.a.).   
 
In den zehn Leitsätzen der Verkehrspolitischen Zielsetzung sind die wichtigsten 
Handlungsgrundsätze für einen attraktiven ÖPNV formuliert, welche die von der Politik 
bereits vorgegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich erfüllen und für die Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock in den kommenden Jahren Grundlage des Handelns auf allen 
Ebenen bilden werden. In Anbetracht der aktuellen Rahmenbedingungen in der 
gesellschaftlichen Diskussion wurde das Ziel definiert, den Modal Split Anteil des ÖPNV in 
Rostock in den kommenden Jahren von 17 auf 20 Prozent zu erhöhen.  
  
Entstehung des Nahverkehrsplans, Öffentlichkeitsbeteiligung 
Der Nahverkehrsplan wurde zusammen mit dem Landkreis Rostock fortgeschrieben. Man 
bediente sich der Gutachtergemeinschaft Mathias Schmechtig Nahverkehrsconsult – 
plan:mobil – KCW. Diverse Arbeitsgruppen unterstützten dabei die Verwaltung. Der in  
§ 7 Abs. 5 ÖPNV-Gesetz M-V festgesetzte ÖPNV-Beirat besteht aus Mitgliedern der Politik, der 
Verkehrsunternehmen, Behinderten-, Senioren- und Gleichstellungsvertretungen/-
beauftragten, Institutionen und Ministerien. Der Beirat tagte viermal. In der Lenkungsgruppe 
und der Facharbeitsgruppe waren die Fachämter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
bzw. die Verkehrsunternehmen gebündelt. Diese Arbeitsgruppen hatten eine dichtere 
Beratungsfolge. 
 
  

Aktenmappe - 3 von 937



Vorlage 2023/BV/4654                                                            
 

 Seite: 4 

 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde durch vier öffentliche Foren sichergestellt. Interessierte 
Bürger:innen erhielten die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen, mitzudiskutieren und am 
Ende über das Ergebnis der Arbeit informiert zu werden. Zwei der Foren mussten 
pandemiebedingt online stattfinden, trafen aber ebenso auf ein sehr großes Interesse. Die 
Internetseite www.unser-nahverkehr.de gibt einen Überblick über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
Im Rahmen der vorgeschriebenen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde der 
Entwurf den entsprechenden Institutionen zur Stellungnahme übergeben. Die Beteiligung 
endete am 14. April 2023. Die relevanten Hinweise wurden eingearbeitet. Die Synopse ist 
Anlage der Beschlussvorlage.      
 
Angebotsqualität / Bedienungsstandards 
Im Nahverkehrsplan wird ein sogenanntes Grundangebot (Mindestbedienung) definiert. Ziel 
dieses Grundangebotes soll es sein, allen Einwohner*innen der Stadt eine angemessene 
Bedienungsqualität entsprechend der Nachfragepotenziale anzubieten. Dafür wurden vier 
Verkehrsgebiete (Stufe I – Gebiet mit hoher bis sehr hoher Nutzungsdichte bis IV – 
Bedeutende Arbeitsplatzschwerpunkte) entwickelt. Verkehrsaufkommen und –beziehungen 
im ÖPNV ergeben sich vorrangig aus der Größe und Funktion der einzelnen Siedlungsflächen 
sowie ihrer räumlichen Verteilung. Darauf aufbauend werden Einzugsbereiche der 
Haltestellen, Verkehrszeiten und Takte festgelegt. So sind z. Bsp. in der Innenstadt 
Einzugsbereiche von 300 Meter für die Straßenbahn und ein Takt von mindestens 10 Minuten 
definiert, durch Überlagerung mehrerer Linien entsteht hier ein attraktives ÖPNV-Angebot.  
Die Beförderungsqualität umfasst Kriterien wie Pünktlichkeit, Fahrzeugbeschaffenheit und 
Platzkapazitäten in den Fahrzeugen. Diese Basisleistung steht im Zentrum der 
Kundenwahrnehmung und hat Auswirkungen auf die Nutzerzufriedenheit. Die definierten 
Standards sind ein MUSS-Kriterium. Um jedoch ein attraktives Angebot abbilden zu können, 
welches die Mobilitätswende hin zur umweltgerechten Verkehrsmittelwahl nachhaltig 
unterstützt, sind weitere Angebotsverbesserungen aufgeführt.  
 
Schlüsselprojekte 
Die im Entwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen richten sich stringent an der 
verkehrspolitischen Zielsetzung aus. Die Maßnahmen verfolgen vordergründig eine Erhöhung 
des Modal-Split-Anteils des ÖPNV in Rostock. Anhand der zehn Leitsätze wurden 
Handlungsfelder definiert, denen die Umsetzungsmaßnahmen zugeordnet sind. Innerhalb 
der einzelnen Handlungsfelder werden neben konkreten Maßnahmen außerdem 
Prüfaufträge zur weiteren Entwicklung des ÖPNV formuliert. Maßnahmen sind konkrete 
Planungsvorhaben zur verkehrlichen und / oder wirtschaftlichen Verbesserung und 
Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots, die während der Laufzeit des Nahverkehrsplans bis 
2030 umgesetzt werden sollen. Prüfaufträge beinhalten i.d.R. Ansätze zur Weiterentwicklung 
des ÖPNV, die weiterer detaillierter Nachfrage- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
außerhalb des Fortschreibungsprozesses bedürfen. Die Maßnahmen und Prüfaufträge sind in 
Hinblick auf die Realisierung auf drei Zeithorizonte ausgerichtet. Berücksichtigt wird, dass ab 
2031 für den Straßenbahn- und Stadtbusverkehr ein neuer Öffentlicher Dienstleistungs-
auftrag zu erteilen ist. 
 
Unter dem Handlungsfeld I „Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot - Einrichtung von 
Ortsverkehren“ ist z. Bsp. der Ortsbus Warnemünde / Diedrichshagen oder Südstadt 
aufgeführt. Der Handlungsbedarf ist als sehr hoch eingeschätzt, weshalb die vorgesehene 
Umsetzung in Abhängigkeit der erforderlichen Infrastruktur kurzfristig erfolgen soll. 
 
Die Leuchtturmprojekte haben einen hohen Stellenwert bei der Erreichung der 
Verkehrswende und der Erhöhung des Modal-Split-Anteils auf 20 Prozent. Sie sollten deshalb 
kurzfristig umgesetzt werden. 
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Barrierefreiheit 
Entsprechend gültigem Rechtsrahmen hat der Nahverkehrsplan die Belange der in ihrer 
Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die 
Nutzung des ÖPNV ursprünglich bis zum 1.1.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu 
erreichen. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche 
Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles getroffen. Alle Haltestellen auf Stadtgebiet sind 
incl. ihres Ausbaustandes in einem Kataster erfasst. Anhand festgelegter Kriterien wurde eine 
Prioritätenliste zur Umsetzung der Barrierefreiheit erstellt, welche seit Jahren schrittweise 
umgesetzt wird. Ausnahmen für die Barrierefreiheit sind im Nahverkehrsplan definiert.  
 
Finanzierung, Personalbedarf, Controlling 
Eine solide Finanzierung des Nahverkehrs ist eine wesentliche Säule für Nachhaltigkeit und 
eine umweltfreundliche Stadt- und Verkehrsentwicklung. Für die Erreichung der in diversen 
Beschlüssen der Bürgerschaft formulierten Mobilitätswende ist die ausreichende 
Finanzierung des ÖPNV essentiell.  
 
Im Ergebnis der Konzeptaufstellung zum NVP wurden für die NVP-Maßnahmen die 
Gesamtkosten ermittelt (differenziert nach 2024-2027 und 2028-2030, 
Schätzung/Hochrechnung). Es erfolgte daraufhin eine Priorisierung von pflichtigen Aufgaben 
versus freiwilligen Aufgaben durch Stadtverwaltung und RSAG. 
 
Maßnahmen, zu denen eine gesetzliche Verpflichtung besteht, wie das Saubere-Fahrzeug-
Beschaffungs-Gesetz und die Umsetzung der Barrierefreiheit im ÖPNV werden sukzessive 
umgesetzt, die Finanzierung ist abzusichern. 
 
Die Realisierung der NVP-Maßnahmen der 1. Priorität (mit großen Auswirkungen) und der  
2. Priorität (mit geringeren Auswirkungen) erfolgt jeweils nach entsprechendem Beschluss 
der Bürgerschaft. Dadurch ist eine gesteuerte, schrittweise Umsetzung in 
Maßnahmenpaketen möglich. 
 
Weitere detaillierte Aussagen zum Bedarf an Investitionskosten und Personalkosten unter 
„Finanzielle Auswirkungen“ unten. 
 
Zur Steuerung der Umsetzung wird die Implementierung eines Controlling-Systems 
vorgesehen, welches den „Spagat“ zwischen dem Handlungsdruck auf der einen Seite und 
den absehbar begrenzten Ressourcen auf der anderen Seite steuern und ausbalancieren soll. 
 
Evaluierung 
Der jetzige Dienstleistungsauftrag zwischen der HRO und Rostocker Straßenbahn AG hat eine 
Laufzeit bis zum 31.12.2030. Ein neuer Dienstleistungsauftrag ist ab 1.01.2031 notwendig. Da 
der Nahverkehrsplan die Grundlage für die dafür erforderliche Vorabbekanntmachung bildet, 
ist in 2026/27 eine Evaluierung und ggf. Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans 
beabsichtigt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Maßnahmenumsetzung des NVP unterliegt einem Finanzierungsvorbehalt. Maßnahmen 
der 1. Priorität (Maßnahmen mit großen Auswirkungen) umfassen ein geschätztes 
Investitionsvolumen (aufsummiert von 2024-2030) in Höhe von 71,7 Mio. € (davon 26,75 
Mio. € konsumtiv und 44,95 Mio. € investiv) und der 2. Priorität (Maßnahmen mit 
geringeren Auswirkungen) in Höhe von 27,3 Mio. € (davon 6,45 Mio. € konsumtiv und  
20,85 Mio. € investiv).  
 
In den NVP-Maßnahmen nicht enthalten sind die eigentlichen Investitionen für den 
möglichen TRAM-Ausbau Zoo-Reutershagen (da dem Planungsbeschluss in 2023 und dem 
weiteren Bürgerschaftsbeschluss zum Bau in 2025/26 nicht vorgegriffen werden sollte). 
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Die Realisierung der NVP-Maßnahmen 1. und 2. Priorität erfolgt jeweils nach 
entsprechendem Beschluss der Bürgerschaft. Dadurch ist eine gesteuerte, schrittweise 
Umsetzung in Maßnahmenpaketen unter Berücksichtigung der finanziellen 
Handlungsspielräume möglich.  
 
Die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen (Saubere-Fahrzeug-Beschaffungs-Gesetz 
und Barrierefreiheit ÖPNV) sind vom Finanzierungsvorbehalt ausgenommen und sind 
sukzessive umzusetzen.  
 
Der Investitionsbedarf für die Busbeschaffung beträgt 33,7 Mio. € (aufsummiert von 2024-
2030). Hierfür stehen jedoch bis zu 19,9 Mio. € aus Fördermitteln zur Verfügung, so dass 
voraussichtlich „nur“ 13,8 Mio. € aus der RVV-Holding/HRO zu stellen sind. Die RSAG hat 
für die Finanzierung der Busse und der dafür notwendigen zusätzlichen Ladeinfrastruktur 
eine zusätzliche Eigenkapitalerhöhung von 5,5 Mio. € in 2026 in ihrer Mittelfristplanung 
ausgewiesen.  Dies ist bislang nicht in den Wirtschaftsplan der RVV Rostocker 
Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH aufgenommen worden. Die hier angezeigte 
Kapitalerhöhung muss rollierend zum jährlich angesetzten Fahrzeugtausch abgebildet 
werden. Für den Doppelhaushalt 2026/2027 sollte hier eine neue Entscheidung getroffen 
werden. 
 
Der Investitionsbedarf für den barrierefreien Ausbau der Bus-Haltestellen (HAST) liegt bei 
aufsummiert 4,35 Mio. € bis 2030 (bei schrittweisem Ausbau der Planungskapazitäten 
sollen ab 2026 ca. 1 Mio. €/Jahr umgesetzt werden (das entspricht 10 Haltestellen/Jahr). Zu 
den Mitteln in der Investmaßnahme Nr.: 6654101201302099, “ÖPNV-Anlagen“ kommen 2026 
0,65 Mio. € für mehrere Bus-HAST Kopenhagener Str. und 2027 der Taklerring 
(Umgestaltung Straße + 5 Bus-HAST-Kanten für 1,5 Mio. €). Die erforderlichen Investmittel 
werden in die mittelfristige HH-Planung aufgenommen (siehe unten: Investitions-
maßnahme Nr.: 6654101201302099 (ÖPNV-Anlagen). 
 
Für die Umsetzung der NVP-Maßnahmen bedarf es zusätzlicher Mittel der RVV/HRO. 
 
Zur Umsetzung der Maßnahmen und Investitionen sowie zur Prozesssteuerung und - 
Evaluierung sind in der Verwaltung und bei der RSAG entsprechende Strukturen und 
Ressourcen auszubauen. Im Vergleich zu ähnlichen großen Städten ist von mindestens 
drei Personalvollstellen in beiden Strukturen auszugehen (je eine VZ-Stelle: FB Strateg. 
Verkehrsplanung und Mobilität und Tiefbauamt) und bei der RSAG. Brutto-Lohnkosten 1 
VZ-Stelle, TVÖD 11, ab 2024 ca.: 71.500 €/Jahr (Durchschnitt der derzeitig Beschäftigten), bei 
jährlichem Lohnanstieg von 4 %) – aufsummiert für 2 VZ-Stellen unten. Die Stellen und 
Personalkosten sind noch nicht Bestandteil der aktuellen Haushalts- und Stellenplanung 
und bei Beschlussfassung zusätzlich mittels Änderungsliste anzumelden. Eine Korrektur 
des Stellenplanentwurfs ist ebenso notwendig. 
 
Die folgenden Invest-Maßnahmen sind Bestandteil des Entwurfes zum Doppelhaushalt 
2024/2025 und wurden mit folgenden Ansätzen angemeldet: 
 
  

Aktenmappe - 6 von 937



Vorlage 2023/BV/4654                                                            
 

 Seite: 7 

 

Teilhaushalt: Tiefbauamt  
Produkt: 54101      Bezeichnung: Gemeindestraßen 
Investitionsmaßnahme Nr.: 6654101201302099  Bezeichnung: ÖPNV-Anlagen 
 
Haushalts-
jahr 

Konto / 
Bezeichnung 

Finanzhaushalt 

   Auszahlungen 
2024   225.000 
2025   250.000 
2026   250.000 
2027   250.000 
2028   750.000 
2029   1.000.000 
2030   1.000.000 

 
Teilhaushalt: 66 Tiefbauamt 
Produkt: 54101 Gemeindestraßen 
Investitionsmaßnahme: 6654101202500409                Bushaltestellen Taklerring 
 
Haushalts-
jahr 

Konto/ 
Bezeichnung 

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 

  Erträge Aufwendungen Einzahlungen Auszahlungen 
2024 54101.78532000 0 0 0 0 
2025 54101.78532000 0 0 0 30.000 
2026 54101.78532000 0 0 0 60.000 
2027 54101.78532000 0 0 0 1.500.000 

 
Teilhaushalt: 66 Tiefbauamt 
Produkt: 54101 Gemeindestraßen 
Investitionsmaßnahme: '6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener / Helsinkier Str. 
 
Haushalts-
jahr 

Konto/ 
Bezeichnung 

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 

  Erträge Aufwendungen Einzahlungen Auszahlungen 
2024 54101.78532000 0 0 0 20.000 
2025 54101.78532000 0 0 0 0 
2026 54101.78532000 0 0 0 650.000 
2027 54101.78532000 0 0 0 0 

 
Teilhaushalt: Amt für Mobilität und Tiefbauamt (DK 5802) 
Produkt: 51104.50221100    Bezeichnung: Entgelte Beschäftigte 
 
Haushalts-
jahr 

Konto / 
Bezeichnung 

Ergebnishaushalt 
 

Finanzhaushalt 

  Erträge Aufwendungen Einzahlungen Auszahlungen 
2024   143.000  143.000 
2025   148.800  148.800 
2026   154.800  154.800 
2027   161.000  161.000 
2028   167.400  167.400 
2029   174.800  174.800 
2030   181.000  181.000 

 
Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung. 
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Weitere mit der Vorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten: 
  

liegen nicht vor. 
  
werden nachfolgend angegeben: 
 

Die Finanzierung des ÖPNV basierte bisher im Wesentlichen auf den zwei Säulen der 
Fahrgeldeinnahmen (Nutzerfinanzierung) und einer Finanzierung durch die öffentliche 
Hand (Steuerfinanzierung). Mit der Einführung des „Deutschlandtickets“ im Mai 2023 ist 
eine noch stärkere Hinwendung zur Steuerfinanzierung erfolgt. In der aktuellen Diskussion 
des erforderlichen Angebotsaufwuchses zur Erfüllung der Klimaschutzziele gerät eine 
mögliche dritte Säule, die sogenannte „Nutznießerfinanzierung“ stärker in den Fokus. 
Beispiele dafür werden im Nahverkehrsplan aufgeführt. In der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock wurde bereits das System einer integrierten ÖPNV-Nutzung im 
Rahmen der Kurabgabe (Gästekarte) im Sommer 2023 eingeführt. 
 
Erhebliche Kosten zur Umsetzung der NVP-Maßnahmen liegen bei der RSAG (betriebliche 
Aufwendungen und Investitionen). Für die Umsetzung der NVP-Maßnahmen bedarf es 
zusätzlicher Mittel der RVV/HRO. So möglich, werden Fördermittel für Investitionen 
akquiriert. Jedoch sind bereits heute massive Steigerungen der Personal- und 
Energiekosten sowie Finanzierungskosten (angesichts steigendem Zinsniveau) absehbar. 
Es zeichnet sich insoweit die Notwendigkeit einer gezielten Neuordnung bzw. -
strukturierung der Finanzierung des kommunalen ÖPNV ab. 
 
Der Bund und das Land M-V müssen zukünftig ihre ÖPNV-Förderung ausbauen 
(entsprechende Mittel in M-V werden jedoch derzeit ausschließlich in den 
Schienenverkehr (SPNV) geleitet).   
 
Werden durch den Bund und das Land M-V in absehbarer Zeit nicht spürbar mehr Mittel 
zur Erbringung der ÖPNV-Leistungen an die Kommunen zur Verfügung gestellt, so wächst 
der Druck, zumindest zur anteiligen Deckung kommunale alternative Finanzierungsquellen 
zu erschließen. Dazu gehören u.a. die zeitliche und räumliche Ausweitung der 
Parkraumbewirtschaftung und eine Anpassung der Bewohnerparkgebühren (Bsp. Schwerin 
und Greifswald) und Kombitickets (bei Veranstaltungen). Hierfür wird ein politischer 
Diskurs und separater Beschluss der Bürgerschaft empfohlen (Ziel: 2024).  
 
 

 

 
Eva-Maria Kröger 

Hinweis: Die umfangreichen Anlagen liegen ausschließlich im ALLRIS zur   
  Einsichtnahme vor.  

 
Anlagen 
1 NVP_HRO_LRO_Teil_A öffentlich 
2 NVP_HRO_Teil_B öffentlich 
3 NVP-HRO_Synopse öffentlich 
4 Zusammenfassende Präsentation (Sachverhaltsdarstellung) öffentlich 
5 NVP HR Teil B - nach Beschlussfassung öffentlich 

 

 

x 
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1 Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen 

1.1 EU-Verordnung 1370/2007 

Gegenstand des Gesetzes 

Die Verordnung EU-VO 1370/2007 trat am 03.12.2009 in Kraft und hob damit die 

bisherige Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 auf. Die Verordnung regelt die beihilfe-

rechtskonforme Finanzierung und Vergabe von Verkehrsleistungen durch die öffent-

liche Hand. Ohne diese Finanzierung könnten Verkehrsleistungen, die über das Maß 

hinausgehen, das Verkehrsunternehmen aus eigenem Antrieb (eigenwirtschaftlich) 

anbieten würden, nicht erbracht werden. 

Artikel 1 der Verordnung definiert den Zweck und den Anwendungsbereich: 

„Zweck dieser Verordnung ist es festzulegen, wie die zuständigen Behörden unter 

Einhaltung des Gemeinschaftsrechts im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs 

tätig werden können, um die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem In-

teresse zu gewährleisten, die unter anderem zahlreicher, sicherer, höherwertiger 

oder preisgünstiger sind als diejenigen, die das freie Spiel des Marktes ermöglicht 

hätte. 

Hierzu wird in dieser Verordnung festgelegt, unter welchen Bedingungen die zustän-

digen Behörden den Betreibern eines öffentlichen Dienstes eine Ausgleichsleistung 

für die ihnen durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung verursach-

ten Kosten und/oder ausschließliche Rechte im Gegenzug für die Erfüllung solcher 

Verpflichtungen gewähren, wenn sie ihnen gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

auferlegen oder entsprechende Aufträge vergeben werden.“ 

Bedeutung für den Aufgabenträger bzw. für den Nahverkehrsplan 

Der Nahverkehrsplan (NVP) bildet auch den Rahmen für die EU-konforme, wettbe-

werbsorientierte Ausgestaltung des ÖPNV. Bezogen auf den Öffentlichen Straßenper-

sonenverkehr ist die VO 1370/2007 auf Ausgleichsleistungen an Verkehrsunterneh-

men anzuwenden, die Linienverkehre mit Unternehmerstatus nach dem Personenbe-

förderungsgesetz PBefG (Genehmigungsinhaber, Betriebsführer) durchführen. 
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Die Verordnung umfasst im Wesentlichen folgende Eckpunkte: 

• Möglichkeiten zur Gewährung von finanziellen Ausgleichsleistungen durch den 

Aufgabenträger auf Grundlage eines öffentlichen Dienstleitungsauftrags (ÖDA). 

Hierbei sind verschiedene Handlungsformen zulässig (u. a. Verträge, Verwal-

tungsregelungen, Bedingungen für die Betrauung interner Betreiber). 

• Notwendige Inhalte eines ÖDA, u. a. Definition der durch Verkehrsunternehmen 

zu erfüllenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen sowie objektive und 

transparente Festlegung der Parameter, anhand derer die Ausgleichsleistungen 

berechnet werden. 

• Bedingungen, unter denen öffentliche Verkehrsdienste selbst erbracht oder ohne 

vorhergehende Ausschreibung einem im Besitz des Aufgabenträgers befindli-

chen Betreiber übertragen werden können, u. a. sofern der Auftraggeber über 

diesen eine Kontrolle ausübt wie über seine eigenen Dienststellen.  

• Weitere Bedingungen, unter denen ÖDA direkt vergeben werden können, u. a. 

bei geringem Leistungsumfang.  

• Laufzeit der ÖDA: So soll die Laufzeit für Busverkehrsdienste höchstens 10 

Jahre betragen. Die Laufzeit von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, die meh-

rere Verkehrsträger umfassen (wie über Straßenbahn und Bus in Rostock), ist 

auf 15 Jahre beschränkt1. Die Laufzeit des ÖDA kann bei Erforderlichkeit unter 

bestimmten, in der Verordnung fixierten Voraussetzungen um höchstens 50 % 

verlängert werden. 

1.2 Personenbeförderungsgesetz 

Gegenstand des Gesetzes 

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist ein Bundesgesetz und regelt die natio-

nalen rechtlichen Grundlagen für die unternehmerische Betätigung im öffentlichen 

Personennahverkehr sowie für das Genehmigungsverfahren. Es legt den Ordnungs-

rahmen für den ÖPNV fest. Das PBefG wurde aktuell zum 01.01.2013 im Kontext 

mit der EU-Verordnung 1370/2007 novelliert. Die letzte wesentliche Änderung er-

folgte zum 01.08.2021, mit der für neue digitale Mobilitätsangebote und-dienste 

und Geschäftsmodelle eine eigene Rechtsgrundlage geschaffen wurde2. Diese Ver-

kehre wurden vorher meist auf Grundlage einer Auffangvorschrift bzw. einer Experi-

mentierklausel genehmigt.  

 

1  Voraussetzung: Die schienengestützten Verkehrsträger (hier Straßenbahn) machen mehr 
als 50 % des Werts der betreffenden Verkehrsdienste aus. 

2  siehe: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/personenbefoerderungsge-
setz.html 
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Bedeutung für den Aufgabenträger bzw. für den Nahverkehrsplan 

Das PBefG ist die übergeordnete nationale gesetzliche Grundlage für die Erstellung 

von Nahverkehrsplänen. In § 8 Abs. 3 sind die maßgeblichen Belange beschrieben, 

die im NVP definiert sein müssen. Der Aufgabenträger als zuständige Behörde defi-

niert vor diesem Hintergrund im NVP „die Anforderungen an Umfang und Qualität 

des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die ver-

kehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen“.3  

Der NVP definiert somit das „öffentliche Verkehrsinteresse“ und ist in der Konse-

quenz das Steuerungsinstrument der Aufgabenträger zur Entwicklung des ÖPNV. 

Die Genehmigungsbehörde hat bei ihrem Wirken, insbesondere bei Entscheidungen 

zu Genehmigungsanträgen, den jeweils gültigen Nahverkehrsplan zu berücksichti-

gen, soweit dieser entsprechend §8, Abs. 3a „unter den Voraussetzungen des Ab-

satzes 3 Satz 6 zustande gekommen ist und vorhandene Verkehrsstrukturen beach-

tet“. 

Das PBefG beinhaltet darüber hinaus modifizierte, weitreichendere Anforderungen 

an die Inhalte eines NVP hinsichtlich der Zielsetzungen der Barrierefreiheit. So for-

dert das Gesetz im § 8 die Zielsetzung, bis 2022 einen vollständig barrierefreien 

Zugang zum ÖPNV zu schaffen (siehe auch Kapitel 6.1). 

Bei der Aufstellung des NVP sind die im Nahverkehrsraum tätigen Verkehrsunter-

nehmen frühzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte 

oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-

schränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind ange-

messen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.  

1.3 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr 

in Mecklenburg-Vorpommern 

Gegenstand des Gesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern 

(ÖPNVG M-V) ist seit dem 01. Januar 1996 in Kraft. Durch den Artikel 2 des Gesetz- 

und Verordnungsblattes für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 

S. 445) vom 29. Mai 2020 wurde der ÖPNVG M-V letztmalig (im § 8 Finanzierung) 

geändert.  

Im § 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-

Vorpommern (ÖPNVG M-V) wird der Rahmen für den öffentlichen Personennahver-

kehr festgelegt:  

 

3  Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Landkreis Rostock sind laut Gesetz 

über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern und im Verständ-
nis des PBefG „Aufgabenträger“. 

Aktenmappe - 16 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 
____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW GmbH 

Seite | 7 

• Abwicklung der Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr 

durch Verkehrsmittel im Linienverkehr, die die gesamte Reiseweite von 50 Kilo-

metern und Reisezeit von einer Stunde in den meisten Fällen der Beförderung 

nicht überschreitet (1) 

• Bedienung auch mit Taxen und Mietwagen als Ersatz, Ergänzung oder Verdich-

tung der Verkehrsmittel im Linienverkehr (2) 

• Entscheidungskraft über die Voraussetzungen (siehe Absatz 1) in unklaren Fäl-

len hat das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit (3) 

Die Ziele und Grundsätze für den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-

Vorpommern, die bei der Ausgestaltung des ÖPNV zu berücksichtigen sind, werden 

im § 2 ÖPNVG M-V definiert. 

Bedeutung für den Aufgabenträger bzw. für den Nahverkehrsplan 

Die Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 

liegt beim Land Mecklenburg-Vorpommern. Diese Aufgabe wird vom Ministerium für 

Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit wahrgenommen (§ 3 Abs. 1 ÖPNVG 

M-V) und von diesem auf die Verkehrsgesellschaft M-V übertragen. 

Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV sind gemäß § 3 Abs. 3 ÖPNVG 

M-V die Landkreise und kreisfreien Städte in ihrem jeweiligen Gebiet. 

Nach § 8 Abs. 1 ÖPNVG M-V liegt die Verantwortung für die Finanzierung des ÖPNV 

bei den jeweiligen Aufgabenträgern. Die Mittel unterliegen gemäß dem Regionalisie-

rungsgesetz einer Zweckbindung (§ 8 Abs. 2 ÖPNVG M-V). Im § 8 Abs. 3 bis 8 

ÖPNVG M-V werden weitere rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen für die 

Finanzierung des ÖPNV definiert.    

Für die Erbringung der Verkehrsleistungen sind nach § 4 Abs. 3 ÖPNVG M-V die 

Verkehrsunternehmen zuständig. Im § 4 Abs. 4 ÖPNVG M-V heißt es zudem:  

„Die Aufgabenträger haben auf eine Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen im 

Interesse eines aufeinander abgestimmten ÖPNV-Angebotes und der Entwicklung 

und Förderung flächendeckender Verkehrskooperationen hinzuwirken. Als Ver-

kehrskooperationen gelten insbesondere die tarifliche Zusammenarbeit in Form ei-

nes Übergangstarifs oder einer Durchtarifierung, die Bildung einer Verkehrsgemein-

schaft oder die Bildung eines Verkehrs- oder Tarifverbundes.“  

Außerdem sind die Aufgabenträger verpflichtet die geplanten Maßnahmen aufeinan-

der abzustimmen. Ebenso sind Abstimmungen bei „verkehrlichen Verflechtungen, 

die sich über die Landesgrenzen hinaus erstrecken“ mit den benachbarten Aufga-

benträgern erforderlich. (§ 4 Abs. 5 und 6 ÖPNVG M-V)  

Das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit kann die Fest-

setzung eines Gebietes als Nahverkehrsraum veranlassen, wenn die verkehrlichen 

Verflechtungen des ÖPNV grundsätzlich „über das Gebiet eines Landkreises oder ei-

ner kreisfreien Stadt hinausgehen“. Diese Nahverkehrsräume sind bei der Entwick-

lung von Zweckverbänden zu berücksichtigen. (§ 5 ÖPNVG M-V) 
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Nach § 7 Abs. 1 ÖPNVG M-V haben die Aufgabenträger für ihre Bereiche, ein-

schließlich der Bereiche, für die sie die Aufgabenträgerschaft übertragen bekommen 

haben, einen NVP aufzustellen. Dieser Pflicht kamen die damaligen drei Gebietskör-

perschaften Hansestadt Rostock, Landkreis Bad Doberan und Landkreis Güstrow, 

die den damaligen Nahverkehrsraum „Mittleres Mecklenburg/ Rostock“ bildeten, 

letztmalig mit der Aufstellung des Nahverkehrsplans 2005 nach (vgl. NVP MMR 

2005, Kapitel 1. Grundlagen und Rahmenbedingungen).  

Bei der Aufstellung des NVP ist der Inhalt des ÖPNV-Landesplans zu berücksichtigen 

(§ 7 Abs. 1 ÖPNVG M-V). Wesentliche Vorgaben für den NVP ergehen gemäß § 7 

Abs. 2 ÖPNVG M-V zu folgenden Themen:  

• Bestand und künftige Entwicklung des ÖPNV-Angebotes, 

• Bestand und Entwicklung der Nachfrage nach ÖPNV-Leistungen, 

• die Finanzierung des ÖPNV, 

• die Organisation des ÖPNV. 

Der § 7 definiert weiterhin, welche Kriterien ein NVP enthalten muss und welche Or-

ganisationen wie bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung des NVP zu beteiligen 

sind. 

Die Bedeutung des NVP ist in den letzten Jahren zunehmend gestiegen. Er ist das 

Steuerungsinstrument, mit dem der Aufgabenträger  

• seine Planungsvorstellungen zur Entwicklung des ÖPNV gestaltet,  

• die ÖPNV-Qualität sowie die Verkehrsdurchführung lenkt und kontrolliert  

• im Vorgriff auf die Vorabbekanntmachung die von ihm gewollte ÖPNV-Qualität 

definiert. 

Somit dient der NVP insbesondere der politischen Willensbildung des Nahverkehrs-

raumes „Region Rostock“, darüber hinaus aber auch der Genehmigungsbehörde als 

Steuerungsinstrument für die Gestaltung und Berücksichtigung bei einer integrier-

ten Verkehrsbedienung.  

1.4 Behindertengleichstellungsgesetz  

Neben dem PBefG und dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in 

Mecklenburg-Vorpommern sind im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 4 Aussa-

gen zur barrierefreien Gestaltung des ÖPNV festgesetzt. 

Gemäß § 8 Abs. 2 des BGG vom 01. Mai 2002 ist die „Herstellung von Barrierefrei-

heit in den Bereichen Bau und Verkehr“ zu gewährleisten. Dort heißt es: 

„Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen so-

wie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im Öffentlichen 

 

4  Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz – 
BGG) in der Fassung vom 01.05.2002. 
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Personenverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bun-

des barrierefrei zu gestalten. Weitergehende landesrechtliche Vorschriften bleiben 

unberührt.“  

Barrierefreiheit wird im § 4 BGG wie folgt definiert:  

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-

brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visu-

elle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 

Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, 

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 

nutzbar sind.“ 

Als übergeordnete Regelung hat das BGG unmittelbaren Einfluss auf die in diversen 

Förderrichtlinien festgelegten Anforderungen beim Neu- oder Umbau von Anlagen 

des ÖPNV. Insbesondere müssen geförderte Neubaumaßnahmen den Anforderun-

gen der Barrierefreiheit entsprechen. Dies gilt für alle Fördervorhaben, sowohl Inf-

rastrukturausbauvorhaben wie der Bau von Haltestellen als auch die Bezuschussung 

von Fahrzeugen und Anlagen. Bei der Neuplanung sind Behindertenverbände einzu-

beziehen. 

In den Nahverkehrsplänen sollen Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderli-

che Maßnahmen zur Herstellung behindertengerechter Standards getroffen werden. 

1.5 Landesbehindertengleichstellungsgesetz  

Am 01. August 2006 trat das Landesbehindertengleichstellungsgesetz für Mecklen-

burg-Vorpommern (LBGG M-V) in Kraft. Zuletzt wurde das LBGG M-V durch den Be-

schluss für das „Zweite Gesetz zur Änderung des Landesbehindertengleichstellungs-

gesetzes“ vom 07. Februar 2014 geändert. Das LBGG M-V schreibt die möglichst 

weit reichende Berücksichtigung der Belange behinderter und anderer Menschen 

mit Mobilitätseinschränkung bei der Ausgestaltung öffentlicher Infrastruktur vor. 

Von besonderem Interesse ist die Herstellung der Barrierefreiheit in öffentlichen An-

lagen. 

Das LBGG M-V ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt befasst sich mit 

den allgemeinen Bestimmungen. Im zweiten Abschnitt werden die Maßnahmen zur 

Gleichstellung, Teilhabe, Integration und Barrierefreiheit definiert. Der dritte und 

letzte Abschnitt des LBGG M-V befasst sich mit der Aufstellung eines Rates, welcher 

für die Integrationsförderung von Menschen mit Behinderungen und chronischen 

Erkrankungen zuständig ist. 

Barrierefreiheit wird gemäß § 6 Landesbehindertengleichstellungsgesetz für Meck-

lenburg-Vorpommern (LBGG M-V) wie folgt definiert: 

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-

brauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visu-

elle Informationsquellen, Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Le-

bensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen 
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Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich 

und nutzbar sind.“ 

Nach § 8 des LBGG M-V ist die „Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr“ 

herzustellen. Dort heißt es: 

„(1) Hinsichtlich der Herstellung der Barrierefreiheit von baulichen Anlagen und an-

deren Anlagen und Einrichtungen der in § 2 Abs. 1 genannten Stellen gilt § 50 der 

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern. 

(2) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen 

sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentli-

chen Personennahverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften 

barrierefrei zu gestalten.“ 

1.6 Vorgaben der Landes- und Regionalplanung  

1.6.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-

Vorpommern (LEP M-V) (2016) 

Im Landesraumentwicklungsprogramm wird im Abschnitt 2.3 Leitlinien der Landes-

entwicklung das Leitbild „Verbesserung der Erreichbarkeiten – Qualifizierung der 

Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur“ definiert. Das Leitbild beinhaltet die 

folgenden Punkte: 

• Verbesserung der Erreichbarkeit Mecklenburg-Vorpommerns zu den nächstgele-

genen Metropolregionen (Hamburg, Berlin, Kopenhagen/Malmö, Stettin) sowie 

der Oberzentren im Land zu den Oberzentren in benachbarte Bundesländer 

• Verbesserung der Erreichbarkeit der ländlich geprägten Teilräume und deren 

Gemeinden und Städte 

• angemessene Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau der inneren Verkehrser-

schließung, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

• Verfolgung innovativer Ansätze bei Verkehrsangeboten, Fahrzeugantrieben und 

der Nutzung erneuerbarer Energien soweit ökonomisch und ökologisch verträg-

lich 

• Schaffung einer leistungsfähigen Daten-Infrastruktur zur Entwicklung der Wett-

bewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft 

Die verkehrliche Erreichbarkeit bezieht sich im Rahmen des Leitbildes sowohl auf 

den Personen- und Güterverkehr auf der Straße und Schiene als auch auf den Luft-

verkehr und den Seeverkehr. 

Grundsätzlich verfolgen die Planungsgrundsätze die Beseitigung von Erreichbar-

keitsdefiziten im Land Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus lassen sich Ziele 

(siehe nachfolgende Auflistung) an ein funktionales Netz für den öffentlichen Ver-

kehr ableiten, wobei Schienen- und Busstrecken gleichermaßen Berücksichtigung 

finden. 

Aktenmappe - 20 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 
____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW GmbH 

Seite | 11 

• verkehrsträgerübergreifende Erreichbarkeit in angemessener Zeit ist ökono-

misch vernünftig und ökologisch verträglich sicherzustellen 

• Gliederung des funktionalen Netzes in Kategorien: international bedeutsamen 

Verbindungen, großräumigen Verbindungen und überregionalen Verbindungen 

(Schaffung einer Verbindungshierarchie) 

• Sicherstellung einer angemessenen Mobilität aller Bevölkerungsgruppen in länd-

lichen Räumen, teils durch innovative Lösungsansätze 

• Konzeptionierung und Weiterentwicklung integrierter Mobilitätsangebote vor al-

lem in Stadt-Umland-Räumen 

• Weiterentwicklung des Straßennetzes durch Erhalt, durch Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit, durch Verkehrslenkung sowie durch Verbesserung der Flüssig-

keit und Leichtigkeit des Verkehrs 

• Ausbau des ÖPNV als angemessenes, ökonomisch und ökologisch vernünftiges 

Mobilitätsangebot. Dazu Weiterentwicklung von abgestimmten, attraktiven und 

serviceorientieren Gesamtkonzepten zwischen Bahn, Schnell- und Zubringerbus-

sen sowie flexiblen Bedienformen. 

• konsequente Weiterentwicklung und Optimierung der Rahmenbedingungen für 

den Radverkehr (auf Basis des Nationalen Radverkehrsplans) 

• sinnvolle Verknüpfung aller Verkehrsträger, um eine optimale Nutzung der je-

weiligen Qualitäten zu erreichen 

• angemessener Ausbau der notwendigen Infrastruktur zur Nutzung alternativer 

Antriebsstoffe  

In der Praxis bedeutet dies, dass bei entsprechenden Neuausweisungen im Rahmen 

der Bauleitplanung (Flächennutzungspläne der Verbandsgemeinden, Bebauungs-

pläne der Städte und Ortsgemeinden) die Belange der Verkehrssysteme, insbeson-

dere des ÖPNV/ SPNV und des Radverkehrs in die Überlegungen einbezogen wer-

den müssen (Integrierte Stadtentwicklung und Verkehrsplanung). 

1.6.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres 

Mecklenburg/Rostock (RREP) 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm (RREP), beruhend auf dem Raumord-

nungsgesetz (ROG), dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPIG) 

und dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V), 

dient als Grundlage für eine geordnete räumliche Entwicklung in der Planungsre-

gion. Ziel des 2011 veröffentlichten RREP ist das Aufzeigen und die Nutzung von 

Chancen und Potenzialen der Raumentwicklung respektive der Schaffung einer sich 

gegenseitig unterstützenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen 

Entwicklung der Region, um Problemlagen entgegenzuwirken. Das RREP übernimmt 

die Verbindungsfunktion zwischen der Raumordnung auf Landesebene und der 

kommunalen Bauleitplanung und dient zur Konkretisierung der im LEP M-V festge-

legten Ziele und Grundsätze.  

Aktenmappe - 21 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil – KCW GmbH 

Seite | 12 

Im Rahmen des RREP werden raumentwicklungstechnische Leitlinien einer nachhal-

tigen Regionalentwicklung und Ziele in unterschiedlichen Themenfeldern, u.a. im 

Bereich der Infrastrukturentwicklung, festgelegt. Mit Hilfe der Leitlinien wird das 

Leitbild „Wachstumsregion an der Ostsee; innovativ-maritim-naturnah“ verfolgt. 

Insgesamt sind 14 Leitlinien definiert worden, wobei nachfolgend insbesondere die 

mobilitätsrelevanten Leitlinien aufgelistet werden: 

• die günstige Lage Rostocks soll durch die verstärkte Anbindung des Flughafens 

Rostock-Laage und den Ausbau des Rostocker Seehafens aufgewertet werden. 

Daneben sind die drei landesweit bedeutsamen Gewerbe- und Industriegebiete 

Rostock – Laage, Rostock-Mönchhagen und Rostock-Poppendorf in den Mittel-

punkt für Marketingstrategien zur Unternehmensansiedlung zu stellen. 

• die Planungsregion soll als touristische und ökologische Schwerpunktregion pro-

filiert werden 

• Weiterentwicklung der interkommunalen Beziehungen im Stadt-Umland-Raum 

zwischen dem Oberzentrum und den Umlandgemeinden. Damit einhergeht die 

Stärkung der Verflechtungsbeziehungen und Vermittlung nachhaltiger Impulse 

für die kooperierenden Gemeinden 

• Anforderungen des Klimawandels und des Klimaschutzes sind in der regionalen 

Entwicklung zu berücksichtigten 

• Anpassung der Ausrichtung verkehrlicher, sozialer, medizinischer und kultureller 

Infrastruktur insbesondere unter der Berücksichtigung demografischer Entwick-

lungen. 

Für den Bereich des Verkehrswesens bzw. des ÖPNV sind im Rahmen des RREP 

nachfolgende Grundsätze aufgeführt: 

• Erhaltung und bedarfsgerechter Ausbau des Straßen- und Schienennetzes unter 

Beachtung der Verbindungsfunktion (insbesondere Erhaltung der Verbindungs-

funktion der zentralen Orte untereinander) 

• Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der regionalen ÖPNV-Angebot insbe-

sondere zwischen den zentralen Orten. Die Verkehrsbedienungen zwischen dem 

Oberzentrum Rostock und den zentralen Orten im Oberbereich im Planungsraum 

sollen vorrangig durch den SPNV erfolgen, wobei tagsüber mind. eine stündliche 

Bedienung gewährleistet werden soll. Zwischen zentralen Orten ohne Bahnver-

bindung soll für den täglichen Berufs-, Einkaufs- und Besorgungsverkehr eine 

ausreichende ÖPNV-Bedienung erfolgen.  

• Insbesondere in den Hauptzielgebieten des Fremdenverkehrs und im Stadt-Um-

land-Raum sollten Taktfahrpläne eingerichtet werden 

• Sicherung und bedarfsgerechter Ausbau des Rostocker Straßenbahnnetzes 

• Verbesserung der verkehrlichen Bedingungen des ÖPNV und des nichtmotorisier-

ten Nahverkehrs (NMIV: Rad- und Fußverkehr) bei Ausbaumaßnahmen im Stra-

ßennetz. In Kernbereichen von zentralen Orten soll den Belangen des ÖPNV und 

des NMIV Vorrang vor den Belangen des MIV eingeräumt werden. 
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1.7 Integrierter Landesverkehrsplan Mecklenburg-Vor-

pommern (ILVP M-V) 

Der Integrierte Landesverkehrsplan Mecklenburg-Vorpommern (ILVP M-V) ist nach 

einem ausgiebigen Beteiligungsprozess im November 2018 veröffentlicht worden. 

Der ILVP M-V übernimmt die Funktion eines landesweiten Mobilitätskonzeptes, das 

alle relevanten Verkehrssysteme und deren Verknüpfung thematisiert und Hand-

lungsempfehlungen für die zukünftige Mobilitätsentwicklung aufzeigt. Gemäß §6 

Abs. 1 ÖPNV-Gesetz M-V dient dieser zeitgleich als ÖPNV-Landesplan und ist somit 

nach § 7 Satz 3 ÖPNVG M-V bei der Aufstellung der Nahverkehrspläne zu berück-

sichtigen. 

Der ILVP M-V ist mit seinen Leitlinien und konkreten Maßnahmen als ein umset-

zungsorientiertes Strategiepapier zu sehen. Dieser Fachplan ist mit dem Landes-

raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) abgestimmt und 

an die Ziele der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz gebunden.  

Das verkehrspolitische Leitziel des ILVP M-V sieht „eine nachhaltige Mobilität, die 

ökonomische, soziale und ökologische Anforderungen soweit wie möglich in Ein-

klang bringt“ vor. Aus dem übergeordneten Ziel sind strategische für den ÖPV rele-

vante Leitlinien abgeleitet. Zur Sicherstellung eines zukunftsfähigen bedarfsgerech-

ten Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) für alle Regionen im Land soll „ein ange-

messenes Mobilitätsangebot bereitstehen, das den Individualverkehr, den Öffentli-

chen Personenverkehr oder eine Kombination beider umfassen kann“. Die konkrete 

Zielsetzung im Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) beinhaltet einerseits die In-

tegration in den Integralen Taktfahrplan Mecklenburg-Vorpommern und anderer-

seits eine optimale Abstimmung zwischen straßengebundenem ÖPNV und Schienen-

personennahverkehr (SPNV). Des Weiteren soll der ÖPNV mit Hilfe der vorhandenen 

Finanzmittel effizient und attraktiv gestaltet werden. Demnach soll „(e)in größerer 

Anteil der umweltfreundlicheren Verkehrsträger … nicht durch staatliche Vorgaben, 

sondern insbesondere durch eine höhere Attraktivität des Umweltverbundes (öf-

fentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, Fußverkehr, Carsharing) und eine bessere Ver-

knüpfung der Verkehrsmittel erreicht werden.“ Hierfür ist ein Umdenken beim be-

darfsgerechten und zugleich flächendeckenden ÖPNV notwendig. Außerdem sollen 

durch attraktive und teils flexible sowie vitale ÖPNV-Angebote neue Kunden gewon-

nen werden. In diesem Fall soll ein besonderes Augenmerk auf die Nichtnutzer ge-

richtet werden.  

In Bezug auf den ÖPNV haben sich für den Landkreis Rostock insbesondere fol-

gende Punkte in der Stärken-Schwächen-Analyse herausgestellt:   

• Defizite in der Erreichbarkeit von nächstgelegenen zentralen Orten in der mor-

gendlichen Hauptverkehrszeit an Werktagen (vor allem im Bereich südöstlicher 

Teilraum des Landkreises zwischen den zentralen Orten Güstrow – Laage – Tes-

sin – Gnoien sowie Teterow) sowie in den Randbereichen des Landkreises 

• starke Defizite in der Erreichbarkeit der nächstgelegenen zentralen Orte mit ei-

nem angemessenen Zeitrahmen am Wochenende im Großteil des Landkreises  
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• gute bis sehr gute Erreichbarkeit bei Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 

(z. B. Pedelec) auch am Wochenende 

• starke Konzentration der Verkehrsnachfrage im Schienenverkehr vor allem auf 

der Strecke Rostock – Schwerin 

• die Frage des ÖPNV-Angebotes bei zunehmender demografischer Entwicklung 

(Verweis auf Grundlagenexpertise „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern“) 

Aus der vorangegangenen Analyse wurden anschließend für den ÖPV konkrete Maß-

nahmen entwickelt. Folglich sind diese zusammengefasst aufgeführt: 

• Langfristige SPNV-Konzeption mit landesweitem SPNV-Tarif sowie Ausbau der 

Infrastruktur  

• Umsetzung des Bahnhofsprogramms zur barrierefreien Ausgestaltung der Bahn-

höfe sowie Errichtung weiterer Bahnhaltepunkte 

• Stärkung des Hauptnetzes sowie des Nebennetzes für Bus und Bahn (Fünf-Stu-

fen-Modell) 

o Leistungsfähige Schnellverbindungen (via ÖPNV oder SPNV) 

o Vertaktete Busverbindungen auf Relationen mit stärkerer Nachfrage 

o Nachfrageorientierte Linienverkehre, v.a. im Schülerverkehr 

o ergänzende, flexible Bedienungsformen in dünn besiedelten Räumen 

o sonstige Gemeinschaftsverkehre in besonders dünn besiedelten ländlichen 

Räumen 

• Verbesserung der Schnittstellen durch eine bedarfsgerechte Ausstattung der 

Haltepunkte mit Fahrrad- und Pkw-Abstellmöglichkeiten 

• Verkehrsmittel aufeinander abstimmen 

o Weiterentwicklung integraler Taktfahrplan 

o frühzeitige Einbindung von Akteuren bei Fahrplanentwürfen 

• Verbesserung von Service und Kommunikation 

o Weiterentwicklung Fahrplanauskunft (u.a. weiterführende Informationen zu 

Hinweisen der Barrierefreiheit sowie weiterführende Mobilitätsangebote) 

o Auflage in allen Fördermittelbescheiden für Projekte mit nennenswertem Be-

sucherverkehr 

o Service-Initiative ÖPNV für die Bereitstellung von landeseinheitlichen Mobili-

tätsinformationen im ÖPNV 

o Einrichtung Mobilitätszentralen 

o Einrichtung einer Organisationsstruktur für einen landesweiten Erfahrungs-

austausch 

• Einheitliches Auftreten ÖPNV im Land 
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o einheitliches Erscheinungsbild, Werbung sowie gemeinsame Nutzung der 

Fahrplanauskunft 

o Prüfung der Aufnahme Carsharing in Nahverkehrsplänen (unter Berücksichti-

gung möglicher Fahrgastverluste im ÖPNV)5 

  

 

5  Die Einrichtung von Carsharing-Angeboten kann sowohl von privaten Unternehmen als 
auch von den einzelnen Gemeinden und Städten vorgenommen werden.  
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2 Struktur des Nahverkehrsraums  

Der Planungsraum des gemeinsamen NVP umfasst sowohl die kreisfreie Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock als auch den Landkreis Rostock, der die Stadt umschließt. 

Dabei grenzt der Untersuchungsraum im Nordosten an den Landkreis Vorpommern-

Rügen, im Osten und Süden an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, im 

Südwesten an den Landkreis Ludwigslust-Parchim sowie im Westen an den Land-

kreis Nordwestmecklenburg an. 

Die Hansestadt stellt mit ca. 209.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 

31.12.2021) die bevölkerungsreichste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern dar und 

ist eines der vier Oberzentren im Land. Der Landkreis Rostock ist wiederum mit ca. 

218.000 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 31.12.2021) und einer Fläche von 

knapp 3421 km² der viertgrößte Landkreis Deutschlands, wobei der Landkreis 

durch die Integration in die Regiopolregion Rostock, der Nähe zu den Metropolregi-

onen Hamburg, Berlin und Kopenhagen-Malmö und der Nähe zum grenzübergrei-

fenden Ballungsraum Stettin raumordnerisch profitiert. 

Regiopolregion Rostock 

Die Stadt Rostock bildet zusammen mit dem Landkreis Rostock sowie der Stadt 

Ribnitz-Damgarten und der Gemeinde Ahrenshoop die Regiopolregion Rostock. Die 

Regiopolregion Rostock besteht seit 2012 und ist die erste kooperative Vereinigung 

Deutschlands, die unter dem Namen der Regiopolregion wirkt. Mit dem Konzept der 

Regiopolregion verfolgt die Region Rostock eine enge Zusammenarbeit der regiona-

len Akteure auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene 

über die administrativen Grenzen hinweg und schafft dadurch einen gemeinsamen 

Verflechtungsraum. Aufgrund der Bündelung von Ressourcen, einer gleichberechtig-

ten Zusammenarbeit von Stadt und Region und der Teilung des bestehenden Know-

Hows in den einzelnen Bereichen ergeben sich für die Regiopolregion Chancen und 

Potenziale, die zu einer attraktiven und leistungsfähigen Standortentwicklung füh-

ren. 

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/ Rostock 

(RREP) 

Aufgrund des heterogenen Erscheinungsbildes der Planungsregion wurde im Rah-

men des RREP eine Differenzierung räumlicher Entwicklungstendenzen nach ländli-

chen Räumen, Stadt-Umland-Raum, Tourismusräume und Landwirtschaftsräume 

vorgenommen. Vor allem die drei erst genannten Räume sind für die Ausgestaltung 

des zukünftigen ÖPNV-/SPNV-Angebotes von Relevanz. Der Stadt-Umland-Raum 

spielt aufgrund der im RREP definierten Leitlinien hierbei eine besondere Rolle und 

wird im Kapitel 7 noch einmal eingehender betrachtet. 

Neben der räumlichen Differenzierung der Planungsregion erfolgt als Ziel der Raum-

ordnung die Zuordnung von Städten im zentralörtlichen System. Die für die Pla-

nungsregion getroffenen Festlegungen können der nachfolgenden Tabelle entnom-

men werden: 
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Tabelle 1: Zentralörtliche Gliederung der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock 

Oberzentren Mittelzentren Grundzentren 

Rostock  Bad Doberan 

Güstrow 

Teterow 

Bützow 

Dummerstorf 

Gnoien 

Krakow am See 

Kröpelin 

Laage 

Neubukow 

Rerik 

Sanitz 

Satow 

Schwaan 

Tessin 
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3 Allgemeine Trends der Mobilitätsentwicklung 

3.1 Einfluss von Megatrends  

Die zukünftige Mobilitätsentwicklung und damit die Gestaltung des Nahverkehrssys-

tems im Nahverkehrsraum „Region Rostock“ werden nicht nur von den örtlichen 

Rahmenbedingungen geprägt. Auch Megatrends6 werden die Entwicklung beeinflus-

sen. Strategische, längerfristig angelegte Planungen im Mobilitätssektor, wie der 

NVP, müssen die globalen Trends aufgreifen und berücksichtigen.  

Ein prägender Megatrend ist die „Urbanisierung“. Immer mehr Menschen leben in 

der Stadt als auf dem Land. Städte erleben unübersehbar eine Renaissance. Sie 

werden zukünftig immer mehr die kulturellen, ökonomischen und kreativen Zentren 

sein. Die Landflucht hält weiter an, Fachkräfte ziehen in die Städte. Die Stadtflucht 

ist nicht verschwunden, aber wesentlich geringer ausgeprägt. Insbesondere vor 

dem Hintergrund steigender Mietpreise in den Großstädten nimmt der Bevölke-

rungsanteil in den Stadt-Umland-Bereichen zu. 

Im Bereich „Mobilität“ gewinnt die „Mixed Mobility“ (kombinierte Mobilität) an Be-

deutung, die sich durch die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln im Mo-

bilitätsverhalten definiert. Dieser Trend zur multi- und intermodalen Mobilität prägt 

bereits seit einigen Jahren die Fachdiskussion. 

Das Mobilitätsverhalten wird immer stärker durch den Trend zur „Flexibilisierung“ 

geprägt. Dieser Trend bezieht sich auf die schrittweise Aufgabe bisher festgefügter 

Strukturen, um sich einer neuen Situation (z.B. Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt) an-

zupassen. Der Trend zur „24-Stunden-Gesellschaft“ (auch „24/7-Gesellschaft“ 

genannt) bedeutet eine Veränderung hin zu flexiblen Arbeits- und Freizeitmodellen. 

Immer mehr Menschen gehen mittlerweile mehr oder weniger häufig an Sonn- und 

Feiertagen ihrer Arbeit nach. Dienstleistungen, auch passende Mobilitätsangebote, 

werden in der Konsequenz rund um die Uhr erwartet.  

Aktuell im Frühjahr 2022 können wir nicht verlässlich einschätzen, wie sich die Aus-

wirkungen der Pandemie-Situation in Zukunft auf die Mobilität und die ÖPNV-Sys-

teme darstellen werden. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass sich die hier benann-

ten Trends nicht grundlegend ändern werden.  

  

 

6  Megatrends sind Veränderungen, welche die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Wissen-
schaft, die Kultur usw. über längere Zeiträume, mehrere Jahrzehnte, prägen. Aktuell wird, 
je nach Quelle, von mehreren Arten an Megatrends gesprochen, von „Globalisierung“, 

über „Mobilität“ bis „Silver Society“. 
(siehe https://megatrends.fandom.com/de/wiki/Mobilit%C3%A4t) 
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3.2 Allgemeine Entwicklungen der Mobilität – 

Globaltrends 

Aus bundesweiten, fundierten Studien, die letztmalig 2017 durchgeführt wurden 

und somit die Situation vor der Corona-Pandemie beleuchten, sind folgende, grund-

sätzlich auch heute noch gültige Globaltrends zur Entwicklung der Mobilität erkenn-

bar7: 

• Die sogenannte „Mobilitätsquote“ (Anteil der Bürger, die an einem durchschnitt-

lichen Tag unterwegs waren) und die durchschnittliche Anzahl der Wege pro 

Person sind zwischen 2002 und 2017 erkennbar gesunken. Bemerkenswert ist, 

dass die Rückgänge in der „Mobilitätsquote“ ggü. früheren Jahren am Wochen-

ende höher ausfallen als an Werktagen. Diese Veränderungen werden vorder-

gründig durch eine geringere Mobilitätsquote bei Kindern und Jugendlichen und 

von Haushalten mit niedrigem ökonomischem Status hervorgerufen. 

• Der ÖPNV war 2017 in seinem Modal-Split-Anteil in den vorherigen 15 Jahren 

von 8 % leicht auf 10 % gewachsen. Während in Metropolen der ÖPNV-Anteil 

20 % beträgt, liegt er im ländlichen Raum (kleinstädtischer, dörflicher Raum) 

nur bei 5 %.  

• Das Fahrrad steigt (leicht) nicht nur in seinem Anteil am Modal-Split, sondern 

vor allem in der erbrachten Fahrleistung. Es wird häufiger und auch auf länge-

ren Strecken das Fahrrad bzw. E-Bike genutzt.  

• Der Führerschein-Anteil wird vor allem in der Altersgruppe der unter 30-Jähri-

gen ggü. früheren Generationen leicht, aber signifikant geringer. Bei den Senio-

ren überschreitet er dagegen inzwischen die 80-Prozent-Marke. 

• Bei den Senioren wächst die Automobilität weiter, besonders erheblich in den 

höheren Altersgruppen. Im Gegensatz zu früheren Jahren fahren immer mehr 

ältere Frauen Auto.  

• Die jüngeren Bevölkerungsgruppen weisen demgegenüber aktuell eine höhere 

ÖPNV-Affinität auf als noch vor einigen Jahren, es wird zumindest in den gro-

ßen Städten eine weitere Orientierung zur Multimodalität erwartet. 

  

 

7  Quellen: 

• infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften GmbH Bonn; in Kooperation mit: 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Berlin und IVT Research GmbH 
Mannheim: Mobilität in Deutschland – Kurzreport; Studie für das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur; Bonn 2018. 

• infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften GmbH Bonn; in Kooperation mit: 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. Berlin, IVT Research GmbH Mann-
heim und infas 360 GmbH: Mobilität in Deutschland – Zeitreihenbericht 2002 – 208 - 

2017; Studie für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Bonn 
2019. 
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• Der Anteil des Berufsverkehrs ist ggü. 2008 durch ein Wachstum gekennzeich-

net, was mit dem höheren Beschäftigungsniveau bei vergleichsweise gleichblei-

bender Gesamtbevölkerung zusammenhängt. Auch beruflich bedingte Wege 

zeigen einen deutlichen Zuwachs. Arbeitswege und beruflich bedingte Wege 

nehmen nunmehr einen Anteil von etwa einem Drittel aller Wege ein. Leicht zu-

rückgegangen ist dagegen der Anteil der Freizeitwege und der Einkaufswege. 

3.3 Auswirkungen des demografischen Wandels auf 

die Mobilität 

Der demografische Wandel wird absehbar auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren 

deutlich spürbare Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten und damit auf das Ver-

kehrsaufkommen haben. 

Für die Nahverkehrsplanung haben die nachfolgend erläuterten, aus heutiger Sicht 

erkennbaren Entwicklungen eine Bedeutung: 

• Aus aktuellen Trendbetrachtungen wird augenfällig, dass die mobile Alters-

gruppe der jungen Erwachsenen (18-29-Jährige) sich durch einen rückläufigen 

Pkw-Besitz auszeichnet8. Dieser Effekt ist in den großen Städten ausgeprägter 

als auf dem Land. Dennoch ist es sinnvoll, dass sich der ÖPNV auch außerhalb 

der Metropolen auf diese zahlenmäßig kleine Gruppe einstellt, die überdurch-

schnittlich viele Wege pro Tag zurücklegt. Neben dem Ausbildungs- und Berufs-

verkehr ist der Freizeitverkehr, auch in den Abend- und Nachtstunden, in dieser 

Altersgruppe stark ausgeprägt.  

• Durch die bereits heute schon bevölkerungsstarke Altersgruppe der über 60-

Jährigen (generell hohe Pkw-Verfügbarkeit bei hoher Autoaffinität in der Mobili-

tät; in sich sehr differenziert zu betrachtende Altersgruppe) wird auf der einen 

Seite der Freizeitverkehr zukünftig an Bedeutung gewinnen, auf der anderen 

Seite muss sich der ÖPNV auf eine älter werdende Gesellschaft einstellen. Ne-

ben der barrierefreien Nutzbarkeit des ÖPNV werden auch in den Bereichen der 

Fahrplaninformationen und des Fahrscheinvertriebs, sowie bei der Ausgestal-

tung des Fahrplanangebots modifizierte Strategien notwendig werden. 

Die Auswirkungen dieser soziodemographischen Prozesse auf das Mobilitätsgesche-

hen werden in der Regel nicht schlagartig auftreten, sondern verlaufen kontinuier-

lich und je nach Teilregion mit verschiedenen Geschwindigkeiten (Ausnahmen sind 

beispielsweise Standortschließungen (Betrieb, Schulstandort) und dem damit ver-

bundenen abrupten Wegfall des Zielverkehrsaufkommens an einem Ort).  

  

 

8  ebenda 
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Bezogen auf das Nachfragepotenzial der über 60-Jährigen für den ÖPNV, sind fol-

gende generellen Aussagen festzuhalten:  

• Das Fahrgastaufkommen der Senioren ist in den vergangenen Jahren – trotz 

demografischen Wandels und attraktiver Seniorentickets – zurückgegangen, 

weil Senioren länger den eigenen PKW nutzen. Nach Einschätzung der Ver-

kehrswissenschaft wird die ältere Bevölkerung auch zukünftig durch eine hö-

here Autoaffinität als frühere Generationen gekennzeichnet sein. Hinzu kom-

men neue Mobilitätsangebote, wie E-Bikes, welche die Verkehrsmittelwahl be-

einflussen. In der Konsequenz heißt dies für den ÖPNV, dass die in der Vergan-

genheit in der Branche häufig als „treue Stammkunden“ betrachteten Senioren 

gerade in städtischen Räumen stärker zu „wahlfreien Verkehrsteilnehmern“ 

werden. Diese haben auch höhere Ansprüche an den ÖPNV, nicht nur bezüglich 

der Barrierefreiheit, sondern auch im Hinblick auf Merkmale wie Komfort, Ange-

botstransparenz und Verfügbarkeit. 

• Hochbetagte befriedigen ihre Mobilitätsbedürfnisse im Status Quo kaum/ nicht 

mit dem ÖPNV. Dies liegt jedoch oftmals am Wohnstandort und nicht am 

ÖPNV-Angebot (Wohnstandorte älterer Menschen (Hochbetagter) ausgerichtet 

an den Mobilitätseinschränkungen).  

• Die Bereitschaft zur Veränderung des Wohnstandortes im Alter wird zukünftig 

möglicherweise weiter an Bedeutung gewinnen (Rückzug in Kern- und Innen-

städte mit vielfältiger Infrastruktur). 

3.4 Entwicklung des ÖPNV in Zeiten der Corona-Pan-

demie 

Die Corona-Pandemie und deren Folgen haben seit 2020 das Mobilitätsverhalten in 

Deutschland merklich verändert. Der ÖPNV war zumindest bis Frühjahr 2022 der 

offensichtliche Verlierer dieser Veränderungen9. Im bundesdeutschen Durchschnitt 

hat sich der ÖPNV-Anteil am Mobilitätsverhalten von 10 % aus der Vor-Corona-Zeit 

auf 5 % im Mai 2020, auf 8 % im Oktober 2020 und auf 7 % im Mai 2021 vermin-

dert10.  

Der ÖPNV hatte dabei insbesondere bei den sog. „wahlfreien Mobilitätsteilnehmen-

den“ und in Haushalten mit hohem ökonomischem Status (2017: ÖPNV-Modal-Split 

8%; Mai 2021: 2%) Anteile verloren. Für niedrige Einkommensgruppen hat der 

ÖPNV in der Pandemie-Zeit dagegen weiterhin eine hohe Bedeutung und verliert 

dort auch weniger an Fahrgästen. 

 

9  siehe: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB): Mobilitätsreport 03, Er-
gebnisse aus Beobachtungen per repräsentativer Befragung und ergänzendem Mobilitäts-
tracking bis Ende Oktober, Ausgabe 15.12.2020, Bonn, Berlin, mit Förderung des BMBF 

10  siehe: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB): Mobilitätsreport 05, Er-

gebnisse aus Beobachtungen per repräsentativer Befragung und ergänzendem Mobilitäts-
tracking bis Ende Juli, Ausgabe 16.08.2021, Bonn, Berlin, mit Förderung des BMBF 
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Fehlende Aktivitäten und daraus resultierende fehlende Mobilitätsbedarfe, aber 

auch die subjektiv empfundene Unsicherheit im ÖPNV, beispielsweise durch eine 

nicht sichergestellte Abstandswahrung, wurden als wichtige Gründe für den immen-

sen Fahrgastrückgang gesehen. Es wurden seit Beginn der Pandemie nicht nur we-

niger Wege zurückgelegt, sondern diese Wege nun auch vermehrt mit dem eigenen 

Pkw oder zu Fuß bzw. mit dem Rad bewältigt.  

„Darüber hinaus ist die Frage, welches Verkehrsmittel von der Krise des öffentlichen 

Verkehrs profitiert, noch eindeutiger als im Herbst des vergangenen Jahres zu be-

antworten: so steigen im Mai 2021 noch einmal mehr Menschen von Bus und Bahn 

auf das Auto um, als es im Oktober und Mai 2020 der Fall war.“11 

In mehreren veröffentlichten Untersuchungen wurde in 2021 eingeschätzt, dass der 

pandemiebedingte Trend, vermehrt zum eigenen Pkw und dem eigenen Fahrrad zu 

greifen, auch nach der Corona-Zeit bleiben wird12. Zum jetzigen Zeitpunkt kann je-

doch nicht belastbar prognostiziert werden, wie sich das Verhalten der früheren 

ÖPNV-Nutzenden, die ihre Nutzung in der Pandemie reduziert hatten, sich in Zu-

kunft entwickeln wird. Inwieweit das im Sommer 2022 angebotene „9-Euro-Ticket“ 

mittel- und langfristig Wirkung zeigen wird, bleibt abzuwarten und hängt offensicht-

lich auch von einer passenden Anschlusslösung ab.  

 

  

 

11  ebenda 

12  ebenda  

und Klodner, Hermann; Weghorn, Susanne; Kehnscherper, Knud; Rübisch, Franziska:  
Renaissance des ÖPNV nach der Corona-Krise; in DER NAHVERKEHR, Heft 7+8/ 2021 
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4 Schienenpersonennahverkehr im Nahverkehrs-

raum 

4.1 Aufgabenträgerschaft 

Die Planung, Organisation und Weiterentwicklung des Schienenpersonennahver-

kehrs (SPNV) im Nahverkehrsraum obliegt dem Land Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Aufgabe nimmt das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 

Arbeit wahr.13 Die landeseigene Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

mbH (VMV) wirkt an der Umsetzung der verkehrspolitischen Ziele der Landesregie-

rung mit und sorgt für die Sicherstellung von Verkehrsleistungen im SPNV. Die 

VMV übernimmt dabei die Planung, Organisation und Finanzierung der Verkehrs-

leistungen in Mecklenburg- Vorpommern.14 

Der SPNV ist nicht unmittelbar Gegenstand dieses Nahverkehrsplanes. Er stellt je- 

doch das Rückgrat des Öffentlichen Verkehrs innerhalb des Nahverkehrsraums dar 

und sichert die überregionale Erreichbarkeit der Region. Somit bildet er eine we-

sentliche Grundlage für die Ausgestaltung des straßengebundenen ÖPNV im Nah- 

verkehrsraum. Aus diesem Grund erfolgt eine komprimierte, nachrichtliche Dar-

stellung des SPNV-Angebotes im Nahverkehrsraum. 

4.2 Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Der SPNV im Nahverkehrsraum wird von folgenden Eisenbahnver-

kehrsunternehmen  betrieben: 

• DB Regio AG Nordost (DB Regio) 

• Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH 

• ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH 

4.3 Produkte und Strecken 

4.3.1 Produkte 

Im Nahverkehrsraum werden folgende Produkte im SPNV angeboten: 

• S-Bahn (S) 

• RegionalExpress (RE) 

• RegionalBahn (RB) 

 

13 Siehe: § 3, Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklen-

burg-Vorpommern (ÖPNVG M-V) 

14  Siehe: https://www.vmv-mbh.de/die-vmv.html 
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Herauszustellen ist das Vorhandensein eines S-Bahn-Verkehrs, was im Vergleich zu 

Nahverkehrsräumen mit ähnlich großen Oberzentren nicht unbedingt als Standard 

zu bewerten ist. 

4.3.2 Streckennetz 

Das Schienennetz im Nahverkehrsraum besteht aus folgenden Strecken: 

• Hamburg – Schwerin – Rostock (Linie RE1) 

• Warnemünde – Rostock Hbf. (Linie S1) 

• Rostock - Schwaan – Güstrow (Linie S2; Durchbindung von/nach 

Warnemünde) 

• Rostock - Laage – Güstrow (Linie S3; Durchbindung von/nach Warnemünde) 

• Rostock – Rövershagen – Graal-Müritz (Linie RB12) 

• Wismar – Rostock – Tessin (Linie RB11) 

• Bad Doberan – Kühlungsborn-West (Linie RB31, Bäderbahn Molli) 

• Rostock – Stralsund – Sassnitz/ Binz (Linien RE9 und RE10) 

• Rostock (Stralsund) – Neustrelitz - Berlin (Linie RE5) 

Tabelle 2: Übersicht SPNV-Angebot im Nahverkehrsraum (Fahrplanstand Dezember 2021) 

Linie  Pro-
dukt 

Betreiber Verlauf Bahnhöfe und 

Haltepunkte 

im Nahverkehrs- 

raum 

Bedienungs-  

angebot im  

Nahverkehrs- 

raum 

RE1 RE DB Regio Rostock Hbf. – 

Schwerin 

(– Hamburg) 

Rostock 

Schwaan 

Bützow 

T120 

(in HVZ  

zwischen 

Schwerin und 

Rostock mit 

RB17 

stündlich) 

RE5 RE DB Regio Rostock - 

Neustrelitz - 

Berlin 

Rostock 

Güstrow  

Langhagen 

T120 

RE9 RE ODEG Rostock – 

Stralsund - 

Sassnitz / Binz 

Rostock 

Rövershagen 

Gelbensande 

T120  

RE10 RE ODEG (Rostock-) 

Stralsund – 

Greifswald – 

Züssow 

Rostock 

Rövershagen 

Gelbensande 

2 Fahrtenpaare 

(alle anderen 
Fahrten begin-
nen in Stralsund) 
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Linie  Pro-
dukt 

Betreiber Verlauf Bahnhöfe und 

Haltepunkte 

im Nahverkehrs- 

raum 

Bedienungs-  

angebot im  

Nahverkehrs- 

raum 

RB11 RB DB Regio Wismar – Ros-

tock – Tessin 

Teschow 

Neubukow Sandha-

gen Kröpelin  

Reddelich  

Bad Doberan 

 Althof  

Parkentin  

Groß Schwaß 

Rostock, Thierfelder 

Str. 

Rostock Hbf. 

Roggentin 

Broderstorf  

Groß Lüsewitz 

Sanitz (bei Rostock)  

Tessin West 

Tessin 

T60 

RB12 RB DB Regio Rostock – 

Graal-Müritz 

Rostock, Hbf. 

Rostock, Kassebohm 

Bentwisch 

Mönchhagen 

Rövershagen 

Rostock, Torfbrücke 

Graal-Müritz, Kop-

pelweg 

Graal-Müritz 

T60 

RB31 RB Bäderbahn 
Molli 

Bad Doberan - 

Kühlungsborn 

Bad Doberan 

Bad Doberan, 

Stadtmitte 

Bad Doberan, Goe-

thestr. 

Heiligendamm 

Steilküste/ Witten-

beck 

Kühlungsborn Ost 

Kühlungsborn Mitte 

Kühlungsborn West 

T60 
(Apr. – Okt.) 

 
T120 
(Nov. – Mrz.) 

S1 S-Bahn DB Regio Rostock Hbf. – 

Warnemünde 

Rostock Hbf. 

Rostock, Parkstraße 

Rostock, Hol-

beinplatz 

Rostock, Barnow 

Rostock, Marienehe 

Rostock, Evershagen 

Rostock, Lütten-Klein 

Rostock, Lichtenha-

gen 

T7,5 (HVZ) 

T15 (NVZ) 
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Linie  Pro-
dukt 

Betreiber Verlauf Bahnhöfe und 

Haltepunkte 

im Nahverkehrs- 

raum 

Bedienungs-  

angebot im  

Nahverkehrs- 

raum 

Warnemünde Werft 

Warnemünde 

S2 S-Bahn DB Regio Rostock – 

Schwaan – 

Güstrow 

Rostock, Hbf. 

Papendorf 

Pölchow 

Huckstorf 

Schwaan 

Mistorf 

Lüssow (Meckl.) 

Güstrow 

T60 
T120 (Woch-
enende) 

S3 S-Bahn DB Regio Rostock – 

Laage - 

Güstrow 

Rostock, Hbf. 

Kavelstorf 

Scharstorf 

Kronskamp 

Laage 

Subzin-Liessow 

Plaaz 

Priemerburg 

Güstrow 

T60 

T120 
(Wochenende) 
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Abbildung 1: SPNV-Streckennetz im Nahverkehrsraum (Status-Quo) 

4.4 Zukünftiges Verkehrsangebot im Teilnetz  

„Warnow II“ 

Die SPNV-Leistungen im Teilnetz „Warnow II“, welches aus den Linien S1 bis S3 der 

Rostocker S-Bahn in Elektrotraktion (sog. „E-Netz“) und den Linien RB11 und RB12 

im Rostocker Umland in Elektro-Hybridtraktion (sog. „H-Netz“) besteht, wurde im 

Februar 2022 vom Land Mecklenburg-Vorpommern erneut an die DB Regio AG ver- 

geben. Die Leistungserbringung wird ab 12/2024 (Jahresfahrplan 2025) für das E- 

Netz und ab 12/2026 (Jahresfahrplan 2027) für das H-Netz beginnen und im De- 

zember 2039 enden.15 

Das neue S-Bahn-Konzept sieht wesentliche Angebotsverbesserungen vor. Die S1 

wird zwischen Rostock Hbf. und Warnemünde an allen Verkehrstagen in einem 10- 

Minuten-Grundtakt verkehren, in der morgendlichen Hauptverkehrszeit weiterhin in 

 

15 Quelle: https://www.vmv-mbh.de/fuer-unternehmen/verkehrsvertraege/vergabe-
2021.html 
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einem 7,5-Minuten-Takt16. Die Fahrten der S2 und S3 werden weiterhin bis 

Warnemünde durchgebunden und fahren in einem Stundentakt, am Wochenende 

zweistündlich. Weiterhin wird auf der Linie S1 ein Nachtverkehr eingeführt, die S-

Bahnen fahren hier durchgängig im Halbstundentakt. 

Auf den Linien RB11 und RB12 werden batterieelektrische Neufahrzeuge (BEMU) 

vom Typ „FLIRT Akku“ zum Einsatz kommen17. Die klimatisierten und stufenlos be-

gehbaren Fahrzeuge bieten Steckdosen, WLAN und ein modernes Fahrgastinforma-

tionssystem. 

Die aktuell bereits im S-Bahn-Verkehr eingesetzten Fahrzeuge vom Typ „TALENT 2“ 

sollen umfangreich modernisiert und redesignt werden. Die S-Bahn-Fahrzeuge sol-

len jeweils über eine Kapazität von 279 Sitzplätzen und 42 Fahrradstellplätzen ver-

fügen. Vorgesehen ist weiterhin ein kostenloses, WLAN zugängliches Info- und En-

tertainment-Portal. 

  

 

16 Quelle: https://www.deutschebahn.com/pr-berlin-de/aktuell/presseinformationen/Klima-
freundlicher-Elektroantrieb-und-modernere-S-Bahnen-Land-Mecklenburg-Vorpommern-

vergibt-Streckennetz-Warnow-II-an-DB-Regio-7284642 

17 ebenda 
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5 Verkehrspolitische Zielsetzung  

„Die zehn Leitsätze der Nahverkehrsplanung“ 

Dem Öffentlichen Verkehr (ÖV18) kommt eine Schlüsselrolle bei der weiteren Ausge-

staltung des Verkehrssystems sowie zur Erfüllung umwelt- und klimapolitischer 

Zielsetzungen zu. Zum einen bei der Lösung verkehrlicher Probleme im unmittelba-

ren Verdichtungsraum der Regiopolregion Rostock, zum anderen zur Sicherung der 

Mobilität in der Fläche und an der Peripherie der Region. Die konsequente und weit-

reichende Einbeziehung des ÖV in die Gesamtverkehrsplanung trägt in diesem Kon-

text maßgeblich zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung bei, wobei eine mög-

lichst sinnvolle Aufgabenteilung der Verkehrsträger anzustreben ist. Auf örtlicher 

Ebene ist darüber hinaus die Vernetzung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel 

Fahrrad und zu-Fuß-Gehen mit dem ÖV, sowie die Einbindung des MIV, zu berück-

sichtigen. 

Neue Globalthemen – die im Kontext mit der verkehrspolitischen Zielsetzung der 

„Verkehrswende“ stehen – wie „Mobilitätswandel“, „Antriebswende“, „Inter- und 

multimodale Mobilität“, „Digitalisierung“ oder „On-Demand-Verkehre“, werden im 

Gemeinsamen NVP der Regiopolregion absehbar eine zunehmende Bedeutung ge-

winnen. 

Die nachfolgend formulierten Zielsetzungen gelten grundsätzlich für den gesamten 

Nahverkehrsraum (Leitsatz jeweils Gelb hinterlegt). Im Leitsatz 4 werden die Ziel-

setzungen hinsichtlich ihrer Gültigkeit in drei Teilräumen (bezogen auf die räumli-

che Orientierung der Verkehre) differenziert: 

• Verkehre im Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Aufgabenträger: 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock; Leitsatz Blau hinterlegt), 

• Stadt-Umland-Verkehr Rostock (gemeinsame Zuständigkeit der Aufgabenträger: 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock im ÖPNV sowie 

Land für SPNV; Leitsatz Hellrot hinterlegt), 

• Verkehre im Gebiet des Landkreises Rostock (Aufgabenträger: Landkreis 

Rostock19; Leitsatz Grün hinterlegt). 

  

 

18  ÖV besteht aus Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und straßengebundenen Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV). 

19  Hinweis: Bei kreisgrenzüberschreitenden Linien zu benachbarten Landkreisen im Nahver-
kehrsplan gesonderte Festlegungen zur Zuständigkeit. 
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Leitsatz 1: Nahverkehrsplanung konsequent am Leitgedanken „Eine 

Region – ein Fahrplan – ein Tarif – ein Fahrschein“ ausrichten! 

Das Motto „Eine Region – ein Fahrplan – ein Tarif – ein Fahrschein“ wird, wie be-

reits im NVP 2005 formuliert, weiterhin als zentraler Leitgedanke der Nahverkehrs-

planung verfolgt. Der Fahrgast muss im Mittelpunkt allen Handelns stehen.  

Mit dem Gemeinsamen NVP soll der ÖV in der Regiopolregion Rostock in höherer 

Qualität weiterentwickelt werden. Der Verbundgedanke soll dazu zukünftig noch 

stärker im Mittelpunkt des Handelns stehen. Die Handlungsmöglichkeiten der Digi-

talisierung, wie das E-Ticketing und die digitale Fahrgastinformation, sind zur Stär-

kung des Verbundes bestmöglich zu nutzen. 

Leitsatz 2: Konkurrenzfähigkeit des Öffentlichen Verkehrs gegen-

über dem MIV in den potenzialstarken Räumen weiter verbessern! 

Die beiden Aufgabenträger verfolgen, in Abstimmung mit dem Land Mecklenburg-

Vorpommern als SPNV-Aufgabenträger, als strategische Zielsetzung eine signifi-

kante Erhöhung des Anteils des Öffentlichen Verkehrs im Mobilitätsgeschehen (sog. 

„Modal-Split“). Die Realisierung der Modal-Split-Zielsetzung ist in der räumlichen 

Struktur des gesamten Nahverkehrsraums differenziert zu betrachten. Während im 

Stadtverkehr Rostock, in den Stadtverkehren des Landkreises, im Stadt-Umland-

Verkehr Rostock und im SPNV-Netz zum Erreichen des Gesamtzieles eine wesentli-

che, gegenüber dem Wert für den Gesamtraum überdurchschnittliche Erhöhung des 

Modal-Split-Anteils zu verfolgen ist, wird in den peripheren Räumen – im Kontext 

mit der Sicherung der Daseinsvorsorge – die Stabilisierung des heute erreichten 

Anteils bzw. das Verhindern eines merklichen Rückgangs im Mittelpunkt stehen. 

Im Nahverkehrsraum wird in diesem Kontext, unter Berücksichtigung der realen 

Fahrgastpotenziale, eine differenzierte ÖV-Angebotsqualität bzgl. der MIV-Konkur-

renzfähigkeit mit Differenzierung des ÖV-Systems in drei Stufen vorgesehen. 

Systemstufe 1: ÖV als Konkurrenzsystem zum MIV in Gebieten und Relatio-

nen mit sehr hoher Verkehrsnachfrage 

➢ Stadtverkehr Rostock, Stadt-Umland-Verkehr sowie radiale Achsen20 aus der 

Region mit sehr hoher Verkehrsnachfrage (insbesondere SPNV) 

In der Systemstufe 1 wird eine ÖV-Qualität vorgesehen, welche mit dem MIV realis-

tisch konkurrenzfähig ist und die verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse der Bevölke-

rung weitgehend abdecken kann. Dadurch kann durch Verkehrsverlagerungen vom 

MIV auf den ÖV eine Entlastung vom MIV ermöglicht werden.  

  

 

20  Mit „Achsen“ sind hier verkehrliche Achsen und ausdrücklich nicht raumordnerische Ach-
sen gemeint. 
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Die Stärkung folgender Qualitäten steht im Mittelpunkt: 

• SPNV: Reisezeit und Vertaktung, 

• Straßenbahn: dichter Takt und Reisezeit, 

• Regionale (hochwertige) Hauptbuslinien: dichter Takt und Reisezeit. 

Da in den genannten Bereichen die negativen Auswirkungen des MIV auch für den 

ÖPNV am größten sind und für den MIV Kapazitätsgrenzen bestehen, ist der ÖV hier 

planerisch konsequent gegenüber dem MIV zu bevorrechtigen.  

Systemstufe 2: ÖPNV als Alternativsystem zum MIV in Gebieten und Relati-

onen mit mittlerer bis hoher Verkehrsnachfrage 

➢ Mittelzentren, Hauptachsen innerhalb des Landkreises Rostock (insbesondere in 

Ausrichtung auf die Mittelzentren), nicht zur Stufe 1 gehörende Achsen mit Aus-

richtung auf das Oberzentrum Rostock, periphere Randbereiche im Stadtgebiet 

Rostock 

In den Relationen, Achsen und Gebieten der Stufe 2 soll ein ÖPNV angeboten wer-

den, der hinsichtlich seiner Attraktivität gegenüber dem MIV eine (für den Nutzer 

wahrnehmbare) Mobilitätsalternative darstellt. Dies gilt insbesondere für die direkte 

und attraktive Erreichbarkeit der Mittelzentren, deren Verbindung untereinander 

und die Stadtverkehre in den Mittelzentren.  

Systemstufe 3: ÖPNV als Grundversorgung in Gebieten und Relationen mit 

sehr geringer bis geringer Verkehrsnachfrage 

➢ ländlicher Raum (nicht durch Stufen 1 und 2 abgedeckte Relationen, Achsen und 

Gebiete) 

Aufgrund der geringeren Personenverkehrsdichte und des dadurch geringen Nach-

fragepotenzials kann (unter den aktuell gegebenen Rahmenbedingungen) hier nur 

ein ÖPNV-Grundangebot (ggf. auch bedarfsgesteuert) vorgehalten werden, das ge-

genüber dem MIV realistischerweise nicht konkurrenzfähig sein kann.  

Leitsatz 3: Öffentlichen Verkehr als hierarchisch abgestuftes System 

gestalten! 

Das ÖV-System im Nahverkehrsraum ist in Ausrichtung auf die in Leitsatz 2 darge-

stellte Differenzierung als integriertes und hierarchisch abgestuftes Netz mit diffe-

renzierten Verkehrsaufgaben zu stärken und weiterzuentwickeln  

(siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Hierarchie des ÖV-Systems im Nahverkehrsraum  

Die Systemvorteile des schienengebundenen Verkehrs (SPNV und Straßenbahn) 

sind für die leistungsfähige, schnelle und komfortable Beförderung der Fahrgäste 

umfassend zu nutzen. Die Verknüpfungen zwischen den Angebotsebenen sind unter 

Nutzung der Systemvorteile der einzelnen Verkehrsträger bestmöglich zu gestalten. 

Nahverkehrsraum-übergreifende Verkehrsbeziehungen sind zu berücksichtigen und, 

wo sinnvoll, in Abstimmung mit den Nachbaraufgabenträgern auszubauen. Der Bus-

bahnhof am Hauptbahnhof in Rostock ist in seiner Funktion als Verknüpfungspunkt 

des regionalen und städtischen ÖPNV zum Fernverkehr und SPNV zu sichern und zu 

stärken. 

Leitsatz 4: ÖPNV räumlich differenziert in Ausrichtung auf die unter-

schiedlichen, auch gegensätzlichen Potenziale und Bedarfe entwi-

ckeln! 

Entsprechend der in den Leitsätzen 2 und 3 formulierten Hierarchisierung des ÖV-

Systems ist eine räumlich differenzierte Schwerpunktsetzung in der Entwicklung 

des ÖPNV-System erforderlich. 

Leitsatz 4.1: Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Leistungsfähig-

keit des ÖPNV sichern und Stadtentwicklung flankieren! 

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist zum Erreichen der Zielsetzungen 

die verkehrliche Wirksamkeit des Straßenbahnsystems weiter zu verbessern. Im 

Kontext dieser Zielsetzung ist ein regelmäßiger Abgleich zu technologischen Weiter-

entwicklungen von ÖPNV-Systemen vorzunehmen und entsprechend der Nahver-

kehrsplanung anzupassen. 

Dabei soll der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Modal Split in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock auf 20 % anvisiert werden.   
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Im Mittelpunkt stehen folgende Ziele und Grundsätze: 

• Priorität hat die Sicherung der Leistungsfähigkeit des ÖPNV-Systems. Unter 

„Leistungsfähigkeit“ werden insbesondere die Kriterien 

o Beförderungskapazitäten (Fahrzeuggröße und Taktdichte) 

o gesamte Tür-zu-Tür-Reisezeit zwischen Start und Ziel 

o Zuverlässigkeit des ÖPNV-Systems  

verstanden. 

• Die Straßenbahn ist in der Entwicklung der Verkehrssysteme gegenüber dem 

MIV zu bevorrechtigen. 

• Eine besondere Bedeutung kommt dem ÖPNV, insbesondere der Straßenbahn, 

bei der Entwicklung neuer, potenzialstarker Wohn- und Arbeitsplatzschwer-

punkte zu, um frühzeitig in diesen Gebieten das Mobilitätsverhalten zugunsten 

des ÖPNV gestalten zu können.  

• Der vorsorgende Erhalt der Straßenbahn-Infrastrukturen hat weitgehend Inves-

titionsvorrang vor dem Netzausbau. Bei Neubaustrecken in neue Stadtteile ist 

eine Abwägung dieses Grundsatzes vorzunehmen. 

• Die Stadtverkehrsfunktion der S-Bahn und der Regionalbahn ist durch die Ein-

richtung von weiteren Haltepunkten zu stärken. 

• Die Hauptlinien im Busnetz, die in ihrer Verkehrsfunktion und ihren Nachfrage-

potenzialen einer Straßenbahnverbindung nahekommen, sind als höherwertige 

Buslinien zu entwickeln.  

• Im Stadtgebiet sind weitere Tangentiallinien zur Schaffung neuer Direktverbin-

dung zu prüfen. 

• Der ÖPNV ist, unter Beachtung der in der Tourismuskonzeption 2022 veranker-

ten Handlungsschwerpunkte, verstärkt auf die Tourismusbelange auszurichten. 

Leitsatz 4.2: Im Stadt-Umland-Verkehr attraktive Angebote für 

Pendler sichern und ausbauen! 

Der Stadt-Umland-Verkehr Rostock soll eine stärkere Rolle zur Reduzierung des 

MIV im Pendlerverkehr übernehmen. Im Zusammenhang mit dieser Zielsetzung ist 

der Ausbau von Hauptbuslinien mit erkennbaren Wachstumspotenzialen als wahr-

nehmbares Qualitätsprodukt zu forcieren. 

An den SPNV-Zugangsstellen sind Park-and-Ride und Bike-and-Ride-Angebote so-

wie an den Hauptbuslinien Bike-and-Ride-Angebote angebotsorientiert auszubauen 

bzw. zu errichten. Vorzusehen sind nutzerfreundliche und leistungsfähige Anlagen 

in möglichst optimaler Lagegunst zu den ÖV-Angeboten.  
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Leitsatz 4.3: Im Landkreis räumlich differenziert passende Angebote 

schaffen sowie Grundversorgung sichern! 

Im Gebiet des Landkreises Rostock kann der ÖPNV aufgrund der heterogenen 

Struktur, im aktuellen Finanzierungsrahmen des Landkreises, nicht flächendeckend 

als reelle Alternative zum MIV entwickelt werden. Aus diesem Grund ist hier eine 

differenzierte Ausgestaltung des ÖPNV erforderlich. 

• Auf Korridoren mit hohen und sehr hohen Fahrgastpotenzialen soll ein ange-

botsorientierter und nutzergerechter Ausbau der Bedienung erfolgen (Taktver-

kehr, Ausdehnung Betriebszeiten usw.). Die bisher priorisierten Anforderungen 

des Schulverkehrs sind gegenüber den Anforderungen an eine transparente An-

gebotsgestaltung (Taktfahrplan, einheitliche Linienführungen) zukünftig ver-

stärkt abzuwägen. Auf den Hauptbusachsen sind die Anforderungen der Trans-

parenz zu präferieren. 

• An den im Landkreisgebiet definierten Verknüpfungspunkten sind die Netzebe-

nen (siehe Leitsatz 3) untereinander zu vernetzen. Hier sind insbesondere at-

traktive Übergänge zu den ÖV-Angeboten der Systemstufe 1 (Leitsatz 2), wel-

che schnelle, leistungsstarke und komfortable Verbindungen in das Oberzent-

rum herstellen, zu sichern. Die Verknüpfungspunkte sollen perspektivisch als 

Mobilitätsstationen entwickelt werden (siehe auch Leitsatz 6). 

• In Teilräumen mit geringerer Nachfrage außerhalb der Schülerbeförderung sind 

sinnvolle nutzergerechte und wirtschaftlich tragfähige ÖPNV-Angebote vorzuse-

hen und ggf. durch Anpassung des Liniennetzes neue Anreize zu schaffen. 

• In Teilräumen mit sehr geringer Nachfrage (Schulverkehrsanteil >90 %) ist ein 

Grundangebot außerhalb der Schülerbeförderung anzubieten. Der Landkreis 

Rostock unterstützt als zuständige Behörde in diesen Räumen verstärkt ergän-

zende Angebote auf ehrenamtlicher oder genossenschaftlicher Basis. 

• In den Tourismusschwerpunkten sollen die Touristen verstärkt als Fahrgastpo-

tenzial berücksichtigt und bei der Gestaltung des ÖPNV-Angebotes integriert be-

trachtet werden. Dabei sind die besonderen Anforderungen der Nutzergruppe 

(z. B. Kurkartennutzung, umfangreiche Informationsbereitstellung oder die Mit-

nahme von Fahrrädern) zu beachten.  

Leitsatz 5: Barrierefreiheit herstellen! 

Als langfristig angelegte und kontinuierlich zu verfolgende Zielsetzung wird die 

Schaffung eines für alle Mobilitätseingeschränkte „vollständig barrierefreien ÖPNV“ 

formuliert.  

• Von diesen Maßnahmen partizipieren alle Fahrgäste („Design für alle“). 

• Der Planungsanspruch ist die Gewährleistung durchgängiger, lückenloser und 

barrierefreier Mobilitätsketten, flankiert durch barrierefreie Informationsketten. 
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• Die weitgehend flächendeckende Umsetzung soll mit Priorisierung nachfrage-

starker bzw. bedeutsamer Haltestellen verfolgt werden (unter Beachtung fest-

gelegter Ausnahmetatbestände). 

• Die Umsetzung erfolgt mit dem aktuellen Stand der Technik. Planerische Grund-

lage für die Haltestellengestaltung sind die Richtzeichnungen der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock bzw. das Haltestellenkonzept im Landkreis Rostock. 

Leitsatz 6: Die infrastrukturelle und digitale Vernetzung mit den an-

deren Verkehrsträgern ausbauen und ergänzende öffentliche Mobili-

tätsangebote stärken! 

Die Vernetzung des ÖV mit den anderen Verkehrsarten ist weiter auszubauen. Dazu 

sind sog. „intermodale Verknüpfungen“, wie Bike-and-Ride und/ oder Park-and-

Ride, an den verkehrsbedeutsamen Schnittstellen bereitzustellen. Der Ausbau von 

Park-and-Ride-Angeboten soll als strategischer Ansatz möglichst nah am Wohnort 

der Fahrgäste/ Pendler verfolgt werden (d.h. außerhalb des Stadtgebietes Rostock).  

Die auf die inter- und multimodale Mobilität ausgerichteten (öffentlichen) Mobili-

tätsangebote, wie Carsharing und Fahrradausleihsysteme, sollen (bei ausreichen-

dem Potenzial und Wirtschaftlichkeit) an den dafür definierten Verknüpfungspunk-

ten als Mobilitätsstationen angeboten werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Er-

folg solcher Angebote sehr stark vom Erreichen eines Netzcharakters anstelle von 

(isolierten) Einzellösungen abhängig ist. 

Die Digitalisierung ist, unter Beachtung von Nutzen-Kosten-Kriterien, bestmöglich 

zu nutzen. Der Verkehrsverbund in der Regiopolregion Rostock soll in diesem Kon-

text, um die Netzwirksamkeit von ergänzenden öffentlichen Mobilitätsangeboten 

etablieren und sichern zu können, konsequent zu einem „Mobilitätsverbund“ weiter-

entwickelt werden. Er soll als „Mobilitätsplattform“ neben dem ÖV-Angebot als 

Kernaufgabe umfassend die Bereitstellung (Betrieb ggf. durch Dritte) und Buchung 

aller inter- und multimodalen Mobilitätsangebote „aus einer Hand“ organisieren. Die 

Verkehrsunternehmen sollen sich in diesem Kontext zu integrierten Mobilitäts-

dienstleistern weiterentwickeln. 

Leitsatz 7: Erfüllung der globalen und lokalen Umweltziele unter-

stützen! 

Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind im Interesse der Umsetzung der 

von Bürgerschaft beschlossenen umweltpolitischen Zielvorgaben, wie dem „Master-

plan 100 % Klimaschutz“ und den Lärmaktions- und Luftreinhalteplänen, die vom 

Verkehr ausgehenden Umwelt- und Klimabeeinträchtigungen zu minimieren. . Der 

ÖPNV soll insbesondere in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie auf den 

Hauptachsen in Richtung des Oberzentrums signifikante, messbare Anteile des MIV 

und auch Neuverkehre übernehmen. 

Die Erfordernisse des Umweltschutzes sind bei der Planung und Durchführung des 

ÖPNV im gesamten Nahverkehrsraum zu berücksichtigen. Dem elektrifizierten SPNV 
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und der Straßenbahn sind als Bestandteil der „E-Mobilität“ eine besondere Bedeu-

tung beizumessen.  

Im Bereich des Busverkehrs ist die „Antriebswende“ mit Umstellung auf emissions-

arme Antriebe konsequent unter Beachtung des „Standes der Technik“ und der 

Wirtschaftlichkeit zu verfolgen. Sobald ausreichend belastbare Erfahrungen und Er-

kenntnisse zu den realisierungsfähigen Technologien und den Realisierungsrandbe-

dingungen vorliegen, ist eine Grundsatzstrategie differenziert in Stadtverkehr 

Rostock, Stadt-Umland-Verkehre Rostock und Regional- und Stadtverkehre im 

Landkreis Rostock zur nachhaltigen Umsetzung und Finanzierung zu entwickeln und 

zu beschließen.  

Leitsatz 8: Siedlungsplanung und Nahverkehrsplan zwingend wir-

kungsvoll verzahnen! 

Eine ÖPNV-orientierte Siedlungspolitik unterstützt die Wirkung des ÖV und verbes-

sert seine Marktchancen (z. B. Ausweisung neuer Wohn- und Arbeitsplatzschwer-

punkte im Nahbereich von SPNV-Haltepunkten oder an Straßenbahnachsen). 

Um bereits in der Entwicklungsphase das Mobilitätsverhalten positiv zugunsten des 

ÖPNV beeinflussen zu können, müssen neue Siedlungs- und Nutzungsentwicklun-

gen, insbesondere im Rostocker Stadtgebiet und im unmittelbaren Umland des 

Oberzentrums, frühzeitig an das ÖV-System angebunden werden. 

Leitsatz 9: Reisezeiten merklich verkürzen! 

Die zur Systemstufe 1 (siehe Leitsatz 2) gehörenden ÖPNV-Achsen sind mit ganz-

heitlich angelegten Beschleunigungsprogrammen in ihrer Qualität, insbesondere 

hinsichtlich Reisezeit und Pünktlichkeit, zu verbessern. 

Die im MOPZ der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vorgesehene weitere ÖPNV-

Beschleunigung, insbesondere zur Erhöhung der durchschnittlichen Reisegeschwin-

digkeit der Straßenbahn auf 25 km/h, erfordert die Bevorrechtigung des ÖPNV. Bei 

der Gestaltung der Verkehrsabläufe in den Kreuzungsbereichen sind die Abläufe 

insgesamt, speziell die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu berück-

sichtigen. Die im MOPZ definierten Qualitätsstufen des Verkehrsablaufes an Knoten-

punkten mit LSA für den ÖPNV (Orientierungswerte) sind zum Erreichen des Ziel-

wertes konsequent einzuhalten. 
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Leitsatz 10: Finanzierung zum Erreichen der umwelt- und verkehrs-

politischen Ziele sichern und verstärken! 

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und im Stadt-Umland-Verkehr Rostock 

sind absehbar zusätzliche Finanzierungen erforderlich, damit der ÖPNV seinen er-

warteten Beitrag zum Erfüllen der verkehrs-, umwelt- und klimapolitischen Ziele 

leisten und die absehbare Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung zielführend 

flankieren kann. 

Für die Finanzierung des ÖPNV sind zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu er-

schließen. Dafür werden nachfolgende Grundsätze formuliert. 

• Zusätzliche Finanzierungen sind prioritär für den Ausbau der Bedienungsange-

bote und für die Infrastruktur vorzusehen. Diese sollen einen signifikanten Nut-

zen für den Fahrgast generieren, d.h. für die Schaffung der Barrierefreiheit, für 

den Netzausbau sowie für den Erhalt der Funktionsfähigkeit eingesetzt werden. 

Im Maßnahme- und Handlungskonzept sind Vorschläge zu erarbeiten, die eine 

Stabilität der Ticketpreise anstreben und strategisch auch Preissenkungen nicht 

ausschließen.  

• Zu berücksichtigen sind ausreichende Finanzierungsmittel für die allgemeinen 

Kostensteigerungen im ÖPNV (Stichwort: Dynamisierung der Mittel). 

• Die Handlungsmöglichkeiten zum Ausbau der Beförderungskapazitäten infolge 

von Nachfragesteigerungen sind frühzeitig bzgl. der Kostenwirksamkeit zu be-

werten. 

Die Weiterentwicklung des ÖV-Systems und dessen Finanzierung ist konsequent am 

Grundsatz der Nachhaltigkeit auszurichten. Priorität haben Maßnahmen mit optima-

lem Nutzen-Kosten-Effekt zum Erreichen der formulierten Zielsetzungen. 
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6 Grundsätze und Leitlinien zur Schaffung der „Voll-

ständigen Barrierefreiheit“ im ÖPNV 

6.1 Belange der Barrierefreiheit 

Der Begriff „Barrierefreiheit“ wurde im Verkehrsbereich in der Außendarstellung in 

der Vergangenheit meist auf die Nutzergruppen der Rollstuhlnutzenden sowie teil-

weise auch der Gehbehinderten und der zeitweise Mobilitätseingeschränkten (Per-

sonen mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck) fokussiert („behindertengerecht“ 

gleich „rollstuhlgerecht“). Um allen Nutzergruppen des ÖPNV gerecht zu werden, 

muss das Verständnis zur Barrierefreiheit im ÖPNV jedoch weiter gefasst werden. 

In der konsequenten Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG, 

§ 4; siehe auch Kapitel 1.4) umfasst die Barrierefreiheit grundsätzlich alle Benut-

zergruppen mit eingeschränkter Mobilität (z. B. auch hochbetagte Menschen, ge-

hörlose Personen, greifbehinderte Personen, Personen mit Konzentrations- und Ori-

entierungsbeeinträchtigung)21.. 

Für diese ist in der Konsequenz die Möglichkeit zur eigenständigen, selbstbestimm-

ten, unabhängigen und sicheren  

• Auffindbarkeit,  

• Zugänglichkeit und  

• Nutzbarkeit  

des ÖPNV in der allgemein üblichen Art und Weise zu gewährleisten. 

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) präzisiert in der aktuellen Fassung mit 

Gültigkeit ab dem 01.08.2021 in § 8 „Förderung der Verkehrsbedienung und Aus-

gleich der Verkehrsinteressen im öffentlichen Personennahverkehr“ im Absatz 3 die 

Anforderungen an den von den zuständigen Behörden (Aufgabenträgern) aufzustel-

lenden NVP (siehe auch Kapitel 1.2).  

  

 

21  vgl.: Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Men-

schen: Schriftenreihe „direkt“ des Bundesministeriums für Verkehr-, Bau- und Stadtent-
wicklung; Heft 64/ 2008. 
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„Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch ein-

geschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öf-

fentlichen Personennahverkehrs bis zum 1.1.2022 eine vollständige Barrierefrei-

heit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahver-

kehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrs-

plan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen ge-

troffen. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unter-

nehmer frühzeitig zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte 

oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-

schränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind an-

gemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.“ 

Der NVP muss mit den im PBefG geregelten gesetzlichen Vorgaben die zentrale Pla-

nungsfunktion zur Schaffung eines „vollständig barrierefreien ÖPNV“ übernehmen. 

Er muss daher aufzeigen 

• in welchen Zeiträumen bzw. nach welcher Priorisierung die Barrierefreiheit im 

ÖPNV hergestellt werden soll und  

• wo aus welchen Gründen die Barrierefreiheit als Ausnahme noch nicht erreicht 

werden kann. 

Zu beachten ist, dass die Aufgabenträger gemäß PBefG vordergründig für die Pla-

nung (Planungsgebot), nicht aber unmittelbar für die Umsetzung der „vollständigen 

Barrierefreiheit“ zuständig sind. Aus dem NVP ergibt sich kein subjektiver Anspruch 

zur Umsetzung von Maßnahmen.22  

Der Gesetzgeber hat im PBefG keine (neue) fachliche Qualität für Barrierefreiheit 

definiert. „Barrierefreiheit“ bleibt ein Prozess und wird sich auch in Zukunft mit dem 

Stand der Technik weiter entwickeln23. Die Schaffung der „vollständigen Barriere-

freiheit“ ist auch immer ein planerischer Kompromiss der verschiedenen Anforde-

rungen der unterschiedlich mobilitätseingeschränkten Fahrgäste (siehe Kapitel 6.3). 

Der Anspruch ist somit, ein Optimum für möglichst viele Menschen zu erreichen. 

Eine „vollständige Barrierefreiheit“ im Sinne einer absoluten Freiheit von Hemmnis-

sen für alle Formen von Mobilitätseinschränkungen ist dagegen auf absehbare Zeit 

(noch) nicht möglich. Die Schaffung der Barrierefreiheit im ÖPNV dient dabei nicht 

nur den Nutzergruppen mit Beeinträchtigungen, sondern allen Fahrgästen. 

Die Herstellung und Sicherstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV umfasst ausdrück-

lich nicht nur die Fahrzeuge und Haltestellen, sondern weitere Handlungsfelder 

(siehe Abbildung 3). 

 

22  siehe: Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände (BAG): Voll-
ständige Barrierefreiheit im ÖPNV - Hinweise für die ÖPNV-Aufgabenträger zum Umgang 
mit der Zielbestimmung des novellierten PBefG; Handreichung, erstellt durch eine Ad-

hoc-Arbeitsgruppe, September 2014.  

23  ebenda 
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Abbildung 3: Handlungsfelder zur Schaffung der vollständigen Barrierefreiheit 

Im Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für die Umsetzung im 

straßengebundenen ÖPNV in der städtischen Aufgabenträgerschaft (Stadtverkehr) 

in den genannten sechs Handlungsfeldern zuständig: 

• Handlungsfeld „Haltestellen – Straßenbahn“: RSAG (die Steuerung erfolgt 

durch den Aufgabenträger über Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA)) 

• Handlungsfeld „Haltestellen – Bus“: unterschiedliche Zuständigkeiten:  

o für die bauliche Ausführung die Straßenbaulastträger (i. d. R. Stadt Rostock, 

d. h. Stadt gleichzeitig Aufgabenträger und Straßenbaulastträger; einzelne 

Haltestellen Land Mecklenburg-Vorpommern, RSAG und Dritte) 

o für die Ausstattung mit Fahrgastinformationen die Verkehrsunternehmen im 

Auftrag des Aufgabenträgers 

o für die Wartehallen eine Außenwerbefirma 

• Handlungsfeld „Fahrzeuge“: RSAG (Steuerung durch Aufgabenträger über 

ÖDA) 

• Handlungsfeld „Fahrgastinformation/ Vertrieb“: RSAG (die Steuerung er-

folgt durch Aufgabenträger über den ÖDA) sowie der Verkehrsverbund Warnow 

(VVW) 

• Handlungsfeld „Betrieb/ Unterhaltung/ Störfallmanagement“: die RSAG 

(Steuerung durch Aufgabenträger über ÖDA) sowie bei den Haltestellen die 

Straßenbaulastträger und die Ordnungsbehörde 

• Handlungsfeld „Fähigkeiten und Kenntnisse Personal“: die RSAG (Steue-

rung durch Aufgabenträger über ÖDA) 
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• Handlungsfeld „Service/ Trainingsangebote“: die RSAG (Steuerung durch 

Aufgabenträger über ÖDA) 

 

Im Landkreis Rostock bestehen folgende Zuständigkeiten: 

• Handlungsfeld „Haltestellen“: unterschiedliche Zuständigkeiten:  

o für die bauliche Ausführung die Straßenbaulastträger (überwiegend Städte 

und Gemeinden, tlw. auch Landkreis, Land und Bund sowie Dritte) 

o für die Ausstattung mit Fahrgastinformationen rebus 

• Handlungsfeld „Fahrzeuge“: rebus (Steuerung durch Aufgabenträger über 

ÖDA) 

• Handlungsfeld „Fahrgastinformation/ Vertrieb“: rebus (Steuerung durch 

Aufgabenträger über ÖDA) sowie der Verkehrsverbund Warnow (VVW) 

• Handlungsfeld „Betrieb/ Unterhaltung/ Störfallmanagement“: rebus 

(Steuerung durch Aufgabenträger über ÖDA) sowie bei den Haltestellen die 

Straßenbaulastträger und die Ordnungsbehörden 

• Handlungsfeld „Fähigkeiten und Kenntnisse Personal“: rebus (Steuerung 

durch Aufgabenträger über ÖDA) 

• Handlungsfeld „Service/ Trainingsangebote“: rebus (Steuerung durch Auf-

gabenträger über ÖDA) 

6.2 Sicherstellung barrierefreier Wegeketten 

Die Barrierefreiheit im ÖPNV-System wird nur vollständig sichergestellt, wenn die 

Wegekette durchgängig, ohne Lücken barrierefrei bezüglich der jeweiligen Mobili-

tätseinschränkung ist, von der Reisevorbereitung am Startpunkt (z. B. Fahrgastin-

formation zu Hause) bis Ankunft am Zielpunkt (siehe Abbildung 4). 
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Kästchen in Orange: Abschnitte der Wegeketten im Regelungsbereich des NVP 

Abbildung 4: Mobilitätskette im ÖPNV24 

  

 

24  eigene Darstellung Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult nach: VDV Verband Deut-

scher Verkehrsunternehmen: Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, Alba Fachverlag 
GmbH & Co. KG; 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2012. 
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6.3 Anforderungen von Nutzergruppen mit unter-

schiedlichen Mobilitätseinschränkungen 

Die Anforderungen von Nutzergruppen hinsichtlich einer barrierefreien Nutzbarkeit 

können sehr unterschiedlich, teilweise sogar gegensätzlich sein. Die barrierefreie 

Gestaltung des ÖPNV hat sich vor diesem Hintergrund am Prinzip des „universellen 

Designs“ zu orientieren. Das bedeutet, die Infrastrukturen und Informationen sollen 

von allen Fahrgästen möglichst weitgehend ohne eigene Anpassung oder ein spezi-

elles Design genutzt werden können. Weder Gesamtlösungen noch Einzellösungen 

dürfen zugunsten einzelner Personengruppen optimiert werden, wenn dies zu merk-

lichen Nutzungsnachteilen für andere Fahrgäste führt25.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die wesentlichen Anforderungen, die bei der Ge-

staltung der ÖPNV-Infrastruktur im Optimalfall zu beachten sind, dargestellt. Im 

Einzelfall ist zu entscheiden, welche Anforderungen im Kontext mit dem Prinzip des 

„universellen Designs“ prioritär zu berücksichtigen sind. 

 

25  VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, 

Alba Fachverlag GmbH & Co. KG; 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 
2012. 
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Tabelle 3: Grundanforderungen an die Gestaltung eines „barrierefreien ÖPNV“ aus Sicht ver-

schiedener Nutzergruppen mit Mobilitätseinschränkungen (in fett besonders prägende Merk-

male) 

Nutzergruppe mit 

Mobilitätseinschränkung26 

wesentliche Grundanforderung an die 

Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur aus Sicht der 

jeweiligen Nutzergruppe27 

Gehbehinderte Personen mit 

und ohne Rollator/ Gehwagen 

(auch Fahrgäste mit 

Kinderwagen bzw. sperrigem 

Gepäck) 

• niveaugleiche, nahezu spaltfreie sowie 

neigungsarme Erreichbarkeit der Bahn- bzw. 

Bussteigkante  

• niveaugleicher, nahezu spaltfreier sowie 

neigungsarmer Einstieg in das Fahrzeug 

• niveaugleiche, nahezu spaltfreie sowie 

neigungsarme Erreichbarkeit der geeigneten 

Sitzplätze/ Stellflächen im Fahrzeug 

• Haltestangen und -griffe im Eingangsbereich der 

Fahrzeuge/ Stellflächen 

• rutschfeste/ rutschhemmende Oberflächen 

Blinde und sehbehinderte 

Personen 

• (visuell und taktil) kontrastierende Gestaltung 

der Anlagen und Elemente 

• (visuelle und taktile) Wahrnehmbarkeit von 

Einbauten, räumlichen Einschränkungen usw.  

(z. B. Möblierung) 

• durchgängige, lückenlose Orientierbarkeit/ 

Wegleitung zur Bahn- bzw. Bussteigkante 

• Wahrnehmbarkeit der Einstiegsbereiche und der 

Fahrzeugtüren 

  

 

26  nach: Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- und hörgeschädigte Men-
schen: Schriftenreihe „direkt“ des Bundesministeriums für Verkehr-, Bau- und Stadtent-

wicklung; Heft 64/ 2008. 

27  nach:  
ebenda; 
Deutscher Behindertenrat (DBR); Standards der Barrierefreiheit für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (http://www.vdk.de/deutscher-behindertenrat/mime/ 
26375D1086261559.pdf) 
VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, 

Alba Fachverlag GmbH & Co. KG; 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 
2012 
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Nutzergruppe mit 

Mobilitätseinschränkung 

wesentliche Grundanforderung an die 

Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur aus Sicht der 

jeweiligen Nutzergruppe 

 • Wahrnehmbarkeit der wesentlichen Bedienelemente, 

möglichst einheitliche Gestaltung der Bedienelemente 

aus Gründen der Merkbarkeit und Wiedererkenn-

barkeit 

• Wahrnehmbarkeit von Informationen („Zwei-

Sinne-Prinzip“28) 

Personen mit Rollstuhl • niveaugleiche, nahezu spaltfreie sowie 

neigungsarme Erreichbarkeit der Bahn- bzw. 

Bussteigkante (Aufzüge, ggf. Rampen) 

• niveaugleicher, nahezu spaltfreier sowie 

neigungsarmer Einstieg in das Fahrzeug 

• niveaugleiche, nahezu spaltfreie und neigungsarme 

Erreichbarkeit von Infrastrukturelementen im 

Haltestellenbereich, wie Witterungsschutz, Fahr-

scheinautomat, Rufsäule bzw. Notruftaster 

• niveaugleiche, nahezu stufenfreie und 

neigungsarme Erreichbarkeit der (direkt an den 

Türen anzuordnenden) Mehrzweckflächen im 

Fahrzeug 

• ausreichende Bewegungsflächen, z. B. im Fahrzeug, 

im Einstiegsbereich und an Aufzügen (180°-Wende 

ermöglichen) 

• niveaugleiche, nahezu spaltfreie und neigungsarme 

Erreichbarkeit von Infrastrukturelementen im 

Fahrzeug, wie Taster, Notruf-Sprech-Anlagen, 

Vertriebstechnik 

• leicht befahrbare Oberflächen (rutschhemmend, 

erschütterungsarm) 

• ausreichende Durchfahrtsbreiten  

• horizontale Erreichbarkeit von Bedienelementen  

• Sicherung von Sichtbeziehungen (Vermeiden von 

Sichthindernissen) 

Schwerhörige bzw. gehörlose 

Personen 

• Wahrnehmbarkeit der Fahrgastinformationen 

(„Zwei-Sinne-Prinzip“) 

• visuell wahrnehmbare Warnhinweise 

  

 

28  Die Anforderung der barrierefreien Nutzbarkeit des ÖPNV erfordert eine Informationsüber-
mittlung, die mindestens zwei der drei Sinne Sehen, Hören und Tasten anspricht. 
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Nutzergruppe mit 

Mobilitätseinschränkung 

wesentliche Grundanforderung an die 

Gestaltung der ÖPNV-Infrastruktur aus Sicht der 

jeweiligen Nutzergruppe 

Greifbehinderte Personen • Erreichbarkeit und Benutzbarkeit von 

Bedienelementen (ausreichende Größe) 

• leichtgängige Benutzbarkeit von Bedienelementen  

• Benutzbarkeit von Handläufen und Festhaltemöglich-

keiten 

Kleinwüchsige Personen • Erreichbarkeit und Benutzbarkeit von Bedien-

elementen  

• Erreichbarkeit/ Benutzbarkeit von Sitzmöglichkeiten 

• Erreichbarkeit von Handläufen und Festhaltemög-

lichkeiten 

• Sicherung von Sichtbeziehungen (Vermeiden von 

Sichthindernissen) 

Personen mit Konzentrations- 

und Orientierungsbeein-

trächtigungen 

• Übersichtlichkeit in baulichen Anlagen, 

einfaches Auffinden von Ausgängen, Aufzügen 

usw.; Vermeiden von engen, unzureichend 

beleuchteten Bereichen 

• ausreichende Bewegungsflächen29 

• einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit von 

Fahrscheinautomaten, Rufsäulen, Aufzügen usw. 

• einfache, unzweifelhafte Erkenn- und Wahrnehm-

barkeit von statischen und dynamischen Informa-

tionen (visuelle und akustische Informationen30) 

Personen mit Gleichgewichts-

störungen 

• ausreichend breite Bewegungsflächen 

• zusätzliche Haltemöglichkeiten (z. B. auf schmalen 

Bewegungsflächen, durchgängige Geländer an 

Treppen) 

• Absicherung von Höhenunterschieden 

Personen mit kognitiver 

Beeinträchtigung/ Personen mit 

Lernschwierigkeiten 

• einfache, selbsterklärende Bedienbarkeit von Fahr-

scheinautomaten, Rufsäulen, Aufzügen usw. 

• einfache, unzweifelhafte Erkenn- und Wahrnehmbar-

keit von statischen und dynamischen Informationen 

(visuelle und akustische Informationen) 

• standardisierte Informationen (Piktogramme) 

• leichtverständliche Sprache/ Schrift 

Neben den in Tabelle 3 aufgeführten Mobilitätsbeeinträchtigungen im engeren Sinne 

können weitere ÖPNV-Nutzende als „mobilitätseingeschränkt“ im weiteren Sinne 

 

29  Personen mit Konzentrations- und Orientierungsbeeinträchtigungen benötigen größere 

Bewegungskorridore, da sie längere Zeiträume zum Begreifen der jeweiligen Situation 
(z. B. nach dem Aussteigen, Orientierung auf dem Bahn- oder Bussteig) benötigen. 
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des Begriffs eingeschätzt werden, denen die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV 

die Nutzbarkeit wesentlich erleichtert, z. B.: 

• ältere Personen, 

• Fahrgäste mit Gepäck,  

• Fahrgäste mit Kinderwagen, 

• Fahrgäste mit Fahrrädern, 

• Fahrgäste mit Einkaufstrolleys, 

• Schwangere, 

• ortsunkundige Personen und 

• Personen mit temporären Einschränkungen (z. B. nach Operationen). 

6.4 Leitlinien der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock und des Landkreises Rostock zur Schaf-

fung der “vollständigen Barrierefreiheit” im ÖPNV 

Mit den nachfolgend beschriebenen „Leitlinien“ legen die Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock und der Landkreis Rostock gemeinsam fest, welche Zielsetzungen sie 

selbst bei der Schaffung der Barrierefreiheit im ÖPNV verfolgen und welche Grund-

sätze sie dabei anzuwenden beabsichtigen. Die „Leitlinien“ werden dabei als „be-

stimmende Grundregeln“ für das eigene Handeln und als richtungweisende Hand-

lungsorientierung für die Realisierung durch Dritte, z.B. die RSAG oder die rebus, 

verstanden. 

Die beiden Aufgabenträger verfolgen als Leitziel für den langfristigen Planungshori-

zont die Entwicklung und Gestaltung eines für alle in ihrer Mobilität oder sensorisch 

eingeschränkten Personen „vollständig barrierefreien ÖPNV“. Zu diesem Perso-

nenkreis gehören ausdrücklich auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen.  

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen gilt es die Zielsetzung kontinu-

ierlich und sukzessive 

• unter Berücksichtigung des noch erforderlichen Ausbaubedarfs, 

• in Abstimmung mit den Verfahrensbeteiligten (insbesondere mit den zuständi-

gen Behindertenbeauftragten), 

• im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und 

• unter Beachtung der technischen Standards 

zu erreichen.  

  

 

30  Vor diesem Hintergrund sind akustische Fahrgastinformationen mit höchstmöglicher 
Qualität vorzusehen (d. h. keine Dialekte oder Stimmimitatoren). 
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Grundlage für die Zielerreichung bilden hierzu die im NVP festgelegten Anforderun-

gen für die in Abbildung 3 dargestellten sechs Handlungsfelder (jeweils als Anforde-

rungen an eine Optimallösung31). 

Das politisch vom Gesetzgeber im PBefG für Ende 2021 formulierte Ziel der „voll-

ständigen Barrierefreiheit“ konnte im Stadtgebiet Rostock und im Landkreisgebiet, 

insbesondere im Haltestellenausbau, unter den bisherigen Rahmenbedingungen mit 

den eingeschränkten Finanz- und Personalressourcen nicht erreicht werden. 

Zu beachten ist, dass im Stadtgebiet Rostock seit vielen Jahren großer Wert auf die 

barrierefreie Gestaltung32 des ÖPNV gelegt wird. Die Schnittstelle Haltestelle/ Fahr-

zeug ist im Straßenbahnnetz seit Längerem für Rollstuhlnutzende (auch noch nach 

heutigen Maßstäben) barrierefrei. Die Herstellung der Barrierefreiheit erfolgte dabei 

jedoch nach dem jeweils (damals) aktuellen „Stand der Technik“. Ältere Anlagen 

und Fahrzeuge entsprechen somit nach einigen Jahren häufig nicht mehr dem 

„Stand der Technik“. In Rostock zeigen deshalb viele Haltestellen Schwachstellen 

hinsichtlich der barrierefreien Nutzbarkeit, da ihre Gestaltung und Ausstattung nicht 

mehr den heutigen Anforderungen genügen. Weiterhin spielt für die Zielerreichung 

eine Rolle, dass in früheren Jahren bei der Infrastrukturgestaltung einige Mobilitäts-

einschränkungen nicht unmittelbar im Fokus standen und deren Belange damals 

auch nicht immer umfassend beachtet wurden. Aus diesem Grund besteht an nicht 

wenigen Haltestellen, die auf den ersten Blick „behindertengerecht“ erscheinen, ein 

Handlungsbedarf zur Schaffung der hier im NVP neu angestrebten „vollständigen 

Barrierefreiheit“. 

Folgende Leitlinien zur Schaffung eines „vollständig barrierefreien ÖPNV“ werden 

von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Landkreis Rostock formu-

liert. 

  

 

31  Die Herstellung der Barrierefreiheit erfolgt stets nach dem jeweils aktuellen „Stand der 
Technik“, es handelt sich dann um die jeweilige Optimallösung. Mit der Weiterentwick-
lung des „Standes der Technik“ kann eine Anlage bzw. ein Fahrzeug den Status der Op-
timallösung verlieren. Insbesondere ältere Anlagen und Fahrzeugen entsprechen nach 
einigen Jahren nicht mehr den „Stand der Technik“. Die hier gemeinte „Optimallösung“ 
gilt somit grundsätzlich für Neubeschaffungen bzw. Neu- und Umbauten. 

32  früher als „behindertengerecht“ bezeichnet und mit anderen Standards nach dem dama-
ligen „Stand der Technik“ ausgebaut 
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1. Strategisches Ziel ist die Schaffung eines vollständig barrierefreien 

ÖPNV  

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Landkreis Rostock verfolgen in 

ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich als Aufgabenträger33 langfristig die Ent-

wicklung und Gestaltung eines für alle Mobilitätseingeschränkte „vollständig bar-

rierefreien ÖPNV“. Die Erreichung des Ziels ist langfristig angelegt und soll konti-

nuierlich und ohne vermeidbare Verzögerungen erreicht werden. Hiermit verbun-

den ist die Schaffung und Sicherung 

• einer barrierefreien Auffindbarkeit, eines barrierefreien Zugangs und einer 

barrierefreien Nutzbarkeit,  

• für alle Benutzergruppen, 

• entsprechend dem aktuellen „Stand der Technik“, 

• mit einer weitgehend flächendeckenden Gewährleistung im Stadtgebiet (mit 

Ausnahme von Haltestellen und Fahrzeugen ohne (erkennbare) Bedeutung für 

die Mobilität von Mobilitätseingeschränkten), 

• flankiert mit barrierefreien Informationsketten. 

2. Maßnahmen zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV dienen allen Fahr-

gästen („Design für alle“) 

Die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV beinhaltet mit dem Anspruch „Design 

für alle“ einen Gestaltungsprozess, welcher die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit 

und Nutzbarkeit für möglichst alle Fahrgäste verbessert. Vorzusehen ist an den 

jeweiligen Infrastrukturen eine umfassende Berücksichtigung der Belange aller 

Nutzergruppen und dass die jeweilige Maßnahme nicht zu wesentlichen Nachtei-

len für eine andere Nutzergruppe führt.  

Die konsequente Schaffung der „Barrierefreiheit für Alle“ wird an den jeweiligen 

Infrastrukturen in diesem Kontext als längerfristiger Prozess verstanden. Auf-

grund unterschiedlicher und tlw. widersprüchlicher Nutzungsanforderungen sind 

barrierefreie Lösungen meist auch als Kompromiss zwischen den Bedürfnissen 

verschiedener Nutzergruppen zu entwickeln. Es wird ausdrücklich darauf verwie-

sen, dass der „Stand der Technik“ ggf. für einzelne Mobilitätsbeeinträchtigungen 

aktuell keine optimale Lösung ermöglicht, jedoch unabhängig davon die grund-

sätzliche Zielsetzung verfolgt wird34. Bei Zielkonflikten zwischen den Anforderun-

gen der Barrierefreiheit und anderen Nutzungsansprüchen sollen kreative, wir-

kungsvolle Kompromisslösungen angestrebt werden.  

  

 

33  Der Landkreis Rostock ist in seiner Funktion als Aufgabenträger nicht für die Umsetzung 
der Barrierefreiheit an den Haltestellen zuständig. Die Zuständigkeit liegt hier bei den 
Straßenbaulastträgern. 

34  siehe: Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände (BAG 
ÖPNV): Vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV - Hinweise für die ÖPNV-Aufgabenträger 

zum Umgang mit der Zielbestimmung des novellierten PBefG; Handreichung, erstellt 
durch eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, September 2014. 
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3. Gewährleistung durchgängig barrierefreier Mobilitätsketten als Pla-

nungsanspruch 

Im ÖPNV-System sind die Mobilitätsketten (siehe Abbildung 4) inkl. der zugehö-

rigen Informationsketten grundsätzlich durchgängig, d. h. lückenlos, barrierefrei 

zu gestalten. Die außerhalb des unmittelbaren Regelungsbereichs des NVP lie-

genden Abschnitte der Mobilitätsketten (insbesondere Fußwege zu/ von den Hal-

testellen) sind bei allen Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen und Abstim-

mungen mit den betroffenen Maßnahmenträgern zur Schaffung barrierefreier Lö-

sungen zu treffen. ÖPNV-Anlagen, -Fahrzeuge und -Angebote, die noch nicht 

barrierefrei auffindbar, zugänglich und/ oder nutzbar sind, müssen für die Be-

troffenen über eine Informationsquelle (z. B. VMV-Website oder landesweite 

Plattform) identifizierbar sein, damit diese Barrieren bereits vor Fahrtantritt als 

nicht barrierefrei erkennbar sind (z. B. Infos in der Fahrtauskunft oder auf der 

Homepage; sukzessive Realisierung des Grundsatzes entsprechend der techni-

schen Machbarkeit). Zum „Umgehen“ von Barrieren sind barrierefreie Alternativ-

lösungen zu kommunizieren (z.B. Wegweisung in und an den Verkehrsanlagen 

mit (auch längeren) barrierefreien Wegen). 

4. Umsetzung mit Priorisierung nachfragestarker bzw. bedeutsamer Halte-

stellen  

Der Fokus des Infrastrukturausbaus liegt auf Haltestellen mit hoher Fahrgastfre-

quentierung und/ oder im unmittelbaren Nahbereich von Einrichtungen mit be-

sonderer/ spezifischer Bedeutung für Personen mit Mobilitätseinschränkungen. 

Die Prioritätenbildung und die Kategorisierung der Haltestellen erfolgt mit einem 

Punktesystem im jeweiligen Haltestellenkataster der beiden Aufgabenträger. Die 

konkrete Festlegung der Kriterien obliegt den beiden Aufgabenträgern in ihrem 

Wirkungsbereich. 

5. Umsetzung mit regelmäßigem Abgleich der Prioritätenbildung mit den 

Straßenausbauprogrammen 

Die Prioritätenreihung der Aufgabenträger zum Haltestellenumbau (siehe Leitli-

nie 5) ist regelmäßig/ turnusmäßig einer Revision zu unterziehen und mit dem 

festgestellten Straßenerneuerungsbedarf/ anstehenden Baumaßnahmen abzu-

gleichen. Bei der Realisierung der Barrierefreiheit an Haltestellen ist eine höchst-

mögliche Flexibilität im Kontext mit anstehenden Tiefbaumaßnahmen zu gewähr-

leisten. Haltestellen mit geringerer Priorität können ggf. bei anstehenden Stra-

ßenbaumaßnahmen vorgezogen werden. Die mehrjährig anzulegende Umset-

zungsliste ist ebenfalls einer turnusmäßigen Revision zu unterziehen. 

6. Buskap bzw. Fahrbahnrandhaltestelle als Regelanwendung für barriere-

freie Haltestellen zu bevorzugen 

Haltestellenformen, deren Kante spaltarm35 anfahrbar ist (Buskaps und Fahr-

bahnrandhaltestellen), sind in der Anwendung zu bevorzugen, da sie eine opti-

male Barrierefreiheit gewährleisten (siehe Exkurs).  

 

35  „spaltarm“ im Sinne der Barrierefreiheit: Restspalt < 5 cm; als „spaltfrei“ gilt ein Rest-
spalt < 3 cm 
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Vorhandene Busbuchten sind, wenn diese baulich zu kurz für eine spaltarme An-

fahrbarkeit ausgebildet sind, insbesondere an den nachfragestarken Haltestellen 

sukzessive als Buskap/ Fahrbahnrandhaltestelle oder mit normgerechter Länge 

umzubauen. Busbuchten sollen als Neubau bzw. Umbau aus Sicht der Barriere-

freiheit nur noch an Hauptverkehrsstraßen mit sehr hoher Verkehrsbelastung 

und/ oder Geschwindigkeiten von über 50 km/h vorgesehen werden und sind 

normgerecht auszuführen. 

Exkurs: Busbucht/ Anfahrbarkeit der Haltestellen 

Busbuchten haben hinsichtlich der Herstellung der barrierefreien Nutzbarkeit einige Nachteile 

ggü. Fahrbahnrandhaltestellen. Busbuchten müssen bspw. für Standardlinienbusse eine Re-

gellänge von mindestens 88,70 m aufweisen, um eine parallele, spaltarme Anfahrt an den 

Bordstein ermöglichen zu können. In der Praxis sind die Buchten häufig wesentlich kürzer 

und/ oder die nutzbare Länge wird durch ordnungswidrig parkende Fahrzeuge noch verkürzt. 

In der Folge können die Busse fahrdynamisch nicht optimal die Kante anfahren und die Fahr-

gäste müssen Spalte von deutlich über 10 cm überwinden.  

 

Abbildung 5: Spaltbildung am Einstieg bei nicht optimaler Anfahrbarkeit der Haltestelle 

Busbuchten besitzen mit ihrer Regellänge und der Aufweitung im Straßenraum einen wesent-

lich höheren Platzbedarf als andere Haltestellentypen. Ihre Baukosten liegen wesentlich ober-

halb von Buskaps/ Fahrbahnrandhaltestellen. Auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit zei-

gen Busbuchten schlechtere Ergebnisse. Untersuchungen belegen, dass im Vergleich der Hal-

testellentypen Haltestellen am Fahrbahnrand (einschließlich Kaplösungen) am sichersten 

sind36. Weitere Nachteile besitzen Busbuchten hinsichtlich der Fahrdynamik und bezüglich 

des Winterdienstes (höherer Aufwand zum Freimachen nach Schneefall).  

 

36  siehe: BAIER, R., BENTHAUS, D., KLEMPS, A., SCHÄFER, K.-H., MAIER, R., ENKE, M., 
SCHÜLLER, H.: (2007): Potenziale zur Verringerung des Unfallgeschehens an Haltestel-

len des ÖPNV/ÖPSV, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Mensch und Sicher-
heit Heft M 190, Bergisch Gladbach  
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7. Anforderung „Barrierefreiheit“ erfordert konsequente Absicherung einer 

anhaltenden Nutzbarkeit der Infrastruktur im laufenden Betrieb 

Die barrierefreie Nutzbarkeit des ÖPNV wird nicht nur durch die Schaffung bauli-

cher und technischer Voraussetzungen alleine gewährleistet, sondern ist durch 

• eine regelmäßige Reinigung, 

• eine turnusmäßige Wartung, 

• eine unverzügliche Schadensbeseitigung (insbesondere Aufzüge) und 

• einen ausreichenden Winterdienst zu sichern. 

Die Zuständigkeit für Reinigung, Wartung, Schadensbeseitigung und Winter-

dienst ist, soweit noch nicht erfolgt, bei den beiden Aufgabenträgern in ihrem 

Nahverkehrsraum operativ festzulegen. 

8. Festlegung von allgemeinen Ausnahmen von der „vollständigen Barrie-

refreiheit“ 

Die Zielvorgabe des PBefG (Schaffung der Barrierefreiheit bis Ende 2021) erfor-

dert, vor dem Hintergrund der eingeschränkten finanziellen und personellen Res-

sourcen, die Festlegung von (ggf. auch vorläufigen) Ausnahmen von der „voll-

ständigen Barrierefreiheit“. Die festgelegten Ausnahmen müssen nachvollziehbar 

begründet sein.  

Ausnahmen sind insbesondere in Erwägung zu ziehen: 

• bei problematischen örtlichen Gegebenheiten, 

• längeren Fristen für Planung der Maßnahmen bzw. Beschaffung der Fahr-

zeuge, 

• unverhältnismäßig hohen Kosten im Einzelfall, 

• (aktuell noch) fehlenden technischen Lösungen für die Schaffung der Barriere-

freiheit. 

Die Festlegung von Ausnahmen von der Barrierefreiheit erfolgt: 

• für alle Mobilitätseinschränkungen 

• oder auch eingeschränkt für einzelne Nutzergruppen (z. B. Rollstuhlnutzende)  

Eine allgemeine Ausnahme von der Barrierefreiheit an Haltestellen kann festge-

setzt werden, wenn als Ausnahmetatbestand: 

• die Verkehrsbedeutung sehr gering ist (< 50 Ein- und Aussteiger pro Schul-

werktag; keine Einrichtung für Mobilitätseingeschränkte im Nahbereich)37, 

 

37  gilt nicht für den Landkreis Rostock: Für den Landkreis Rostock hinaus werden gemäß ei-
nes sich in Erstellung befindenden Haltestellenkonzeptes (siehe Abschnitt 6.5.2.) zusätz-
lich diverse Kriterien in einer Nutzwertanalyse betrachtet. Eine allgemeine Ausnahme von 
der Barrierefreiheit an Haltestellen im Landkreis Rostock kann erfolgen, wenn die Ver-

kehrsbedeutung der Haltestelle gemäß Definition durch das Haltestellenkonzept auf 
Grundlage mehrerer Kriterien als gering einzuschätzen ist. 
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• wenn Anbindung an das Umfeld nicht barrierefrei (für einzelne Nutzergrup-

pen) herstellbar ist, 

• die Kosten für den Ausbau unverhältnismäßig hoch ausfallen würden 

• oder es sich um Haltestellen im Probe- oder Baustellenbetrieb handelt. 

6.5 Umsetzung des Haltestellenausbaus  

6.5.1 Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Die Schlüsselstelle zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV ist in Rostock der Aus-

bau der Haltestellen. Das Tempo beim Ausbau der Haltestellen wird maßgebend von 

vier Randbedingungen bestimmt: 

• städtische Haushaltsmittel auch bei Kofinanzierung der Haltestellenförderung, 

• personelle Ressourcen in der Stadtverwaltung zur Planung und Bauleitung der 

auszubauenden Haltestellen, 

• Ressourcen bei den am Markt agierenden Baufirmen 

• und Beeinträchtigung des städtischen Baugeschehens. 

In den letzten fünf Jahren wurden in Rostock pro Jahr durchschnittlich vier Bushal-

testellen barrierefrei ausgebaut. In der weiteren Ressourcenplanung ist auch der 

Aufwand für die erforderliche Instandsetzung und auch für die Erneuerung bereits 

umgebauter Haltestellen zu berücksichtigen. Das langfristig angelegte Ziel eines 

„vollständig barrierefreien ÖPNV“ im Haltestellenausbau wird mit dem bisherigen 

Tempo erst weit nach dem Jahr 2100 erreichbar sein. Zur schnelleren Zielerfüllung 

bedarf es einer wesentlichen Aufstockung der finanziellen und der personellen Aus-

stattung! 

Der Haltestellenausbau bedarf eines strategischen Instruments, damit eine kontinu-

ierliche und systematische Umsetzung gesichert werden kann. Dazu werden zwei 

Teilinstrumente eingeführt: 

• Prioritätenliste: gutachterlich erstellte und mit transparenten, anerkannten 

Kriterien durchgeführte Bewertung des „Handlungsbedarfes zur Schaffung der 

Barrierefreiheit“ an allen Haltestellen. 

• Umsetzungsliste: von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstellte und 

gepflegte Liste der zeitlichen Einordnung des konkreten Umbaus der Haltestellen 

(Liste berücksichtigt neben der Prioritätenliste auch die Belange des städtischen 

Straßenausbauprogramms und die Wünsche/ Anregungen des Behindertenbeira-

tes. 
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Abbildung 6: Umsetzungsliste 

Für den Einsatz der beiden Teilinstrumente wird folgendes Verfahren vorgesehen 

(siehe Abbildung 7): 

• Die Prioritätenliste mit Festlegung der Ausbauprioritäten und -kategorien wird 

von der Stadtverwaltung im Rahmen des NVP-Prozesses erarbeitet und in der 

Bürgerschaft als Bestandteil des NVP beschlossen. 

➔ Instrument mit verbindlicher Verankerung im NVP 

• Die Umsetzungsliste wird als Mehrjahres-Programm angelegt (z. B. „4-Jahres-

Pläne“, 1. Plan ab 2022); es soll zum Ende des 4-Jahres-Zyklus eine turnusmä-

ßige Revision im Abgleich mit dem Stand des städtischen Straßenausbaupro-

gramms erfolgen; die Revision umfasst auch die Prüfung der festgelegten Stan-

dards anhand des „Standes der Technik“; bei Bedarf erfolgt eine Anpassung der 

Umsetzungsliste 

➔ Instrument der operativen Umsetzung 
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Abbildung 7: Prozess des barrierefreien Haltestellenausbaus 
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6.5.2 Landkreis Rostock 

Die Schlüsselstelle zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV ist im Landkreis 

Rostock ebenfalls der Ausbau der Haltestellen. Im Gegensatz zur Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock ist der Landkreis nur in wenigen Fällen Baulastträger für die 

Haltestellen, dies sind in den allermeisten Fällen die Städte und Gemeinden. In ih-

rem Zuständigkeitsbereich liegt damit auch der barrierefreie Ausbau der Haltestel-

leninfrastruktur. 

Bei der Zielsetzung zur Erreichung eines vollständig barrierefreien ÖPNV ist der er-

hebliche resultierende Investitionsaufwand insbesondere bei der Haltestelleninfra-

strukturen zu berücksichtigen, so dass eine Prioritätensetzung des Ausbaus erfor-

derlich ist. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern (Straßenbauverwaltung des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern) erstellt aktuell einen Leitfaden „Barrierefreie Verkehrsräume“. 

In diesem werden die Planungsgrundsätze zur Barrierefreiheit, Musterlösungen und 

Beispiele definiert. Der Landkreis Rostock bringt sich aktiv in diesen Prozess mit 

ein, sodass der hierüber dargestellt Sachverhalt auch unmittelbar für den Landkreis 

gelten wird.   

Aufbauend auf dem Leitfaden „Barrierefrei Verkehrsräume“ wird der Landkreis 

Rostock ein landkreisweites Haltestellenkonzept erstellen lassen, welches einen 

Handlungsrahmen für die Auswahl, Vorplanung und Förderung des barrierefreien 

Ausbaus von Bushaltestellen im Landkreis Rostock darstellt. Das Haltestellenkon-

zept wird nicht nur die Analyse der vorhandenen Daten und die Schlussfolgerung ei-

nes zu planenden barrierefreien Ausbaus je Bushaltestelle enthalten, sondern auch 

eine Referenzierung der Ausbauempfehlungen gemäß landesweitem Leitfaden. Die 

aus der Analyse der Haltestellen gewonnene Priorisierung wird eine Wichtigkeits-

Reihenfolge des Ausbaus im gesamten Landkreis und für jeden kommunalen Teilbe-

reich geben. 

Eine enge Abstimmung vor dem Umbau oder Neubau der Haltestellen mit den je-

weiligen Baulastträgern, Verkehrsunternehmen sowie mit den Integrations- bzw. 

Behindertenbeauftragten und weiteren Interessensvertretern der in ihrer Mobilität 

oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste wird dabei durch den Landkreis Rostock 

ausdrücklich unterstützt. 

Die Prioritätensetzung, der Maßnahmenplan zur Umsetzung der vollständigen Barri-

erefreiheit sowie die Kriterien zur Priorisierung des barrierefreien Haltestellenaus-

baus können dem sich in Erstellung befindenden Haltestellenkonzept (Stand März 

2022) entnommen werden.   
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7 Stadt-Umland-Verkehr 

Für die Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock und des Landkreises Rostock ist die Betrachtung der ver-

kehrlichen Verflechtung der Regiopole mit den Umlandgemeinden essentiell. Dies 

begründet sich in ausgeprägten Pendlerverflechtungen zwischen Stadt und Umland, 

dem suburbanen Charakter der umliegenden Gemeinden sowie den damit einherge-

henden Entwicklungen der Umlandgemeinden als attraktive Gewerbe- und/ oder 

Wohnstandorte. Die verkehrlichen Verflechtungen Rostocks und seines Umlandes 

werden dabei zukünftig zunehmen und somit an Bedeutung gewinnen. 

Ebenfalls in den Beteiligungsformaten im Rahmen der NVP-Erarbeitung (z. B. Betei-

ligung der Gemeinden des Landkreises Rostock, NVP-Forum der Hanse- und Univer-

sitätsstadt Rostock) wurde ein Ausbau der Umlandverbindungen im ÖPNV-Netz ge-

wünscht und werden im Zuge der NVP-Ausgestaltung aufgegriffen. 

Unter Vorgabe des Leitsatzes 4.2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung (siehe Kapitel 

0) wird nachfolgend der Stadt-Umland-Verkehr eingehender betrachtet und Quali-

tätsstandards sowie Maßnahmen angeführt.   

7.1 Definition Stadt-Umland-Verkehr 

Für die Definition des Stadt-Umland-Verkehrs wird sich an dem raumplanerisch 

festgesetzten Stadt-Umland-Raum Rostock orientiert (raumordplanerischer Ansatz). 

Gemäß des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ 

Rostock (2011) sowie dessen Fortschreibung im Jahr 2019 ist der Stadt-Umland-

Raum Rostocks in Anlehnung an den Inhalten des Landesraumentwicklungspro-

gramms Mecklenburg-Vorpommerns (2016) wie folgt definiert: 

Das Oberzentrum Rostock bildet zusammen mit den dazugehörigen Umlandgemein-

den nach Programmsatz 3.3.3 (1) Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-

burg-Vorpommern den Stadt-Umland-Raum Rostock. Für diesen Raum ist das 

Stadt-Umland-Konzept bei Bedarf fortzuschreiben und thematisch zu ergänzen.38  

Die räumliche Abgrenzung des Stadt-Umland-Raumes Rostock ist in der Grundkarte 

der räumlichen Ordnung festgelegt. Der Stadt-Umland-Raum Rostock setzt sich aus 

den in Abbildung 14 des Landesraumentwicklungsprogrammes Mecklenburg-Vor-

pommern definierten Gebietskörperschaften zusammen und ist untergliedert in die 

Kernstadt, d.h. das Stadtgebiet des Oberzentrums Rostock, und in einen Umlandbe-

reich, der die Gemeindegebiete der Umlandgemeinden Admannshagen-Bargesha-

gen, Bentwisch, Broderstorf, Dummerstorf, Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, 

Lambrechtshagen, Mönchhagen, Nienhagen, Papendorf, Pölchow, Poppendorf, Rog-

gentin, Rövershagen, Stäbelow und Ziesendorf umfasst (Gebietsstand 31.01.2019). 

 

38  Planungsverband Region Rostock (2019): Raumentwicklungsprogramm Region Rostock. Fortschrei-
bung des Kapitels 3.1.2 – Stadt-Umland-Raum (Stand: April 2019). 
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Hinsichtlich der Bestimmung des Stadt-Umland-Verkehrs wird im Vergleich zum 

Stadt-Umland-Raum eine achsenbezogene und verkehrsplanerisch begründete Be-

trachtungsweise herangezogen (verkehrsplanerischer Ansatz).  

Anhand von drei Bewertungskriterien werden die Achsen bzw. die konkreten Linien 

des Stadt-Umland-Verkehrs, für die eine gemeinsame Zuständigkeit der Aufga-

benträger Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock angedacht 

ist, festgelegt: 

• Linien des öffentlichen Verkehrs, welche im definierten Stadt-Umland-Raum ver-

kehren und in das Stadtgebiet der Hansestadt Rostock hineinführen, 

• relevante Linien des öffentlichen Verkehrs, welche Start- und Endpunkt außer-

halb des definierten Stadt-Umland-Raumes aufweisen, aber eine ausgeprägte 

Verkehrsfunktion im Zulauf auf die Hansestadt Rostock übernehmen, 

• Linien des öffentlichen Verkehrs, welche eine ausreichende Angebotsqualität zur 

Ansprache der Fahrgäste im Jedermannverkehr besitzen. 

Stadt-Umland-Raum Stadt-Umland-Verkehr 

  

  

So umfasst der Stadt-Umland-Verkehr neben den SPNV- und ÖPNV-Linien, welche 

im definierten Stadt-Umland-Raum verkehren, auch Achsen zu der Stadt Bad 

Doberan sowie zur Gemeinde Graal-Müritz. Die aus der Perspektive des ÖPNV ge-

troffene Erweiterung des Stadt-Umland-Raumes begründet sich vor allem aus der 

zunehmenden verkehrlichen Verflechtung zwischen den genannten Gemeinden und 

dem Oberzentrum Rostock. Beide Gemeinden weisen einen über 40%-igen Anteil 

an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf, die täglich in die Kernstadt 

Rostocks pendeln (vgl. nachfolgende Tabelle). Zudem bestehen zu den Gemeinden 

wichtige verkehrliche SPNV- und/ oder ÖPNV-Achsen, welche teils auch überregio-

nale Bedeutung aufweisen (z. B. SPNV-Achse von Rostock nach Wismar über Bad 

Doberan). 
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Tabelle 4: Ausgewählte Pendlerrelationen 

Stadt/  

Gemeinde 

EW 

(Dez. 

2017) 

Auspendler 

(Stand: 2019) 
Auspendler 

HRO/ EW 

(%) 
gesamt 

nach HRO 

(abs.) 

nach HRO 

(%) 

Bad Doberan 12.518 2.972 1.269 42,7 10,1 

Graal-Müritz 4.136 781 363 46,5 8,8 

Sanitz 5.964 2.047 959 46,8 16,1 

Satow 5.651 1.854 878 47,4 15,5 

 

Aktuell besteht im Untersuchungsgebiet eine kombinierte Bedienung des Landkrei-

ses und der Hansestadt Rostock durch neun Regionalbuslinien (siehe Tabelle 5). Die 

Regionalbuslinien binden die Umlandgemeinden überwiegend im Taktverkehr an 

das Oberzentrum an und bedienen im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock wichtige 

Verknüpfungspunkte, wie bspw. Dierkower Kreuz oder Hauptbahnhof. An den Ver-

knüpfungspunkten bestehen Umsteigemöglichkeiten auf die S-Bahn-Linien sowie 

auf die Straßenbahn- und Stadtbuslinien der Hansestadt Rostock.  

In der nachfolgenden Tabelle werden die im definierten Stadt-Umland-Raum 

Rostock verkehrende SPNV- und ÖPNV-Linien sowie das jeweilige Bedienungsange-

bot aufgelistet (im Folgenden T60 = 60-Minuten-Takt; T120 = 120-Minuten-Takt 

etc.) 

Tabelle 5: Linien im Stadt-Umland-Verkehr und darüber hinaus (Fahrplanstand: August 

2021) 

Linie Linienweg 
Bedienungsangebot 

Mo-Fr (S) Sa So/Fe 

SPNV-Linien 

S2 
Rostock – Schwaan – Güst-

row 
T60 T120 

S3 
Rostock – Laage (Meckl) – 

Güstrow 
T60 T120 

RB11 
Wismar - Bad-Doberan – 

Rostock - Tessin 

T60 

(vereinzelte Fahrten SVZ nur bis Rostock) 

In HVZ zusätzli-

che Verstärker-

fahrten zwischen 

Bad Doberan - 

Rostock 

  

RB12 Rostock – Rövershagen – 

Graal-Müritz 
~ T60 
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Linie Linienweg 
Bedienungsangebot 

Mo-Fr (S) Sa So/Fe 

RE9 

Rostock – Stralsund – Ber-

gen auf Rügen – Sassnitz/ 

Ostseebad Binz 

T120 

ÖPNV-Linien 

102 

Rostock – Stäbelow – Sa-

tow – Jürgenshagen/ 

Pustohl 

~ T60 mit Ver-

stärkerfahrten in 

HVZ 

4 Fahrten pro Richtung (ab/ bis 

Satow bzw. Stäbelow 

113 
Rostock – Dummerstorf (- 

Laage)39 

Hin 20 Fahrten, 

Rück 19 Fahrten 

mit teils unter-

schiedlichen Lini-

enwegen 

plus Schulfahrten 

Rostock - Dummerstorf 

5 Fahrten pro Richtung 

118 

Rostock – Bentwisch – Rö-

vershagen - Graal-Müritz 

~T120 mit Ver-

stärkerfahrten 

nachmittags 

5 Fahrten pro 

Richtung 
T180 

Rostock - Bentwisch T60 ~ T60 / 

119 

Lütten Klein – Elemenhorst 

– Bad Doberan 

T20 

(zus. T60 bis 

Elemenhorst) T120 T120 

Warnemünde – Elmenhorst 

– Bad Doberan 
T60 

120 
Rostock – Sanitz – Bad 

Sülze 

9 Fahrten je 

Richtung 
3 Fahrten pro Richtung 

121 

Rostock – Bad Doberan – 

Kühlungsborn – Rerik 
T60 T60 mit Lücken 

Rostock – Bad Doberan 
T20 HVZ 

T30 NVZ 
T60 / 

122 
Lütten Klein – Bargeshagen 

(-Bad Doberan) 
T60 mit Lücken / / 

 

39 Nur Betrachtung Linienverläufe bis/ab Dummerstorf 
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Linie Linienweg 
Bedienungsangebot 

Mo-Fr (S) Sa So/Fe 

3 Fahrten pro 

Richtung ab/bis 

Rabenhorst 

123 
Rostock – Kösterbeck – 

Pastow - Broderstorf 

~ T60 

mit VSF T120 / 

128 

Rostock – Sievershagen – 

Parkentin – Hanstorf – Bad 

Doberan 

Hin 6 Fahrten, 

Rück 5 Fahrten 
/ / 

Rostock - Ostseepark 

T30 vormittags 

3 EZF nachmit-

tags 

/ / 

 

7.2 Anforderungsprofil 

Die im Folgenden formulierten Qualitätsstandards für den Stadt-Umland-Verkehr 

beziehen sich auf die Laufzeit des NVP. Die Verkehrsleistungen der Busverkehrs-

dienste sowohl im Landkreis Rostock als auch in der Hanse- und Universitätsstadt 

werden zwischen den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen über einen 

öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) festgelegt.  

7.2.1 Angebotsqualität 

Anforderungen Bedienungshäufigkeit 

Die Bedienungsqualität beschreibt die zeitliche Verfügbarkeit des ÖPNV-Angebotes 

für die Fahrgäste, wobei insbesondere die Kriterien Bedienungshäufigkeit und Re-

gelmäßigkeit von Bedeutung sind.  

Als Richtwerte für die Bedienungsqualität werden Mindestwerte der Bedienungshäu-

figkeit definiert. Diese gelten unabhängig davon, ob es sich bei der Verbindung um 

eine Umsteige- oder eine Direktverbindung handelt. Auch sind die Bedienungsstan-

dards relationsbezogen zu sehen und nicht zwingend als Maßstab für das Bedie-

nungsangebot einer einzelnen Linie zu betrachten. 

Grundsätzlich ist ein Unterschreiten der Standards nur zulässig, wenn nachweislich 

bei Angebotseinführung und entsprechender Laufzeit von ca. zwei bis drei Jahren 

keine ausreichenden Potenziale vorhanden sind. Eine Unterschreitung der vorge-

nannten Mindestbedienungshäufigkeiten ist zudem an den Linienenden der Achsen 

in Abstimmung mit dem Aufgabenträger zulässig. Dies gilt ebenso für jahreszeit- 

und schulferienbedingte Anpassungen an den Bedarf.  
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Sollten auf einzelnen Linien Anpassung erforderlich werden, hat dies in Abstimmung 

mit dem Aufgabenträger zu erfolgen. 

Tabelle 6: Standards Bedienungshäufigkeit Stadt-Umland-Verkehre 

 

Mindestbedienung (Angabe in Taktzeiten) 

 Verkehrszeiten 

HVZ* 

Mo–Fr:  

06:00 – 08:00 Uhr 

15:00 – 19:00 Uhr 

NVZ* 

Mo–Fr:  
08:00 – 19:00 Uhr 
(außerhalb HVZ) 

Sa: 

07:30 – 14:00 Uhr 

SVZ* 

Mo-Fr:  

vor 06:00 Uhr 

nach 19:00 Uhr 

Sa:  

vor 07:30 Uhr 

nach 14:00 Uhr 

So:  

ganztägig 

Stadt-Umland-

Verkehre 

T30 oder  

2 Fahrtenpaare 
T60 T120 

Erläuterung: Txx = xx-Minuten-Takt; HVZ = Hauptverkehrszeit; NVZ = 

Normalverkehrszeit; SVZ = Schwachverkehrszeit. 

Die dargestellten Bedienungsangebote können auch in Kombination der Fahrtenangebote 
mehrerer Linien erreicht werden. 

* hier Definition und Benennung der Verkehrszeiten gemäß NVP Teil C 

 

Weiterführend gelten die allgemeinen festgelegten Qualitätsstandards des Landkrei-

ses Rostock gemäß Kapitel 3 im Berichtsband C. 

7.2.2 Fahrzeuge 

Die Ausstattung und Ausrüstung der Fahrzeuge stellen ein wichtiges Merkmal für 

die Beförderungsqualität dar, da hier sowohl eine direkte Schnittstelle zum Kunden 

besteht als auch durch Investitionsentscheidungen der Unternehmen in diesem Be- 

reich langfristige Festlegungen zum Qualitätsniveau getroffen werden. 

Grundsätzlich haben alle eingesetzten Fahrzeuge im ÖPNV den anerkannten Regeln 

der Technik und bei Neubeschaffung dem Stand der Technik, den geltenden natio-

nalen und internationalen Normen (DIN/ISO, EN, StVZO), den Anforderungen nach 

BOKraft sowie den hierzu erlassenen Richtlinien zu entsprechen. Einzusetzen sind 

saubere, moderne, ansprechende und komfortable Fahrzeuge 

Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen ist die EU-Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ein-

zuhalten. Darüber hinaus sind bei Neubeschaffungen die aktuellen EURO-Normen 

und Emissionsgrenzwerte sowie Beschaffungsquoten einzuhalten (insbesondere 

Richtlinie (EU) 2019/1161 (Clean Vehicles Directive)). 
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Kriterien der Barrierefreiheit 

Folgende Kriterien sind mindestens zu erfüllen: 

• Zur Herstellung der Barrierefreiheit sind bei Neu- und Ersatzbeschaffungen 

Busse mit Niederflurtechnik oder Low-Entry-Fahrzeuge vorzusehen. Es gilt ein 

Zwei- Stufen-Modell. 

o Stufe eins: im stadtnahen Bereich bei Übernahme städtischer Erschlie-

ßungsfunktionen 100 % Niederflurtechnik 

o Stufe zwei: in Bereichen, in denen der Regionalverkehr überwiegt, ist auch 

Low-Entry zulässig 

• Niveauregulierung: Das Fahrzeug muss beim Fahrgastwechsel gehalten wer-

den. Bei stehendem Fahrzeug an der Haltestelle (3 km/h-Stillstandschalter) 

muss das Fahrzeug an der Türseite einseitig um ca. 80 mm abgesenkt werden 

können. Zur Bewältigung unterschiedlicher topografischer Verhältnisse muss 

ein gleichmäßiges Anheben des Fzg. um 60 mm in gehobenem Zustand bis 

max. 15 km/h durchzuführen sein. 

• Richtlinien für fremdkraftbetätigte Einstiegshilfen in Kraftomnibussen § 35d 

StVZO; Rampe an Tür mit Mehrzweckflächen (≥100 cm Breite und ≥ 80 cm 

Länge; Betriebslast ≥ 300kg) 

• Einstiegshöhe  

o Einstiegshöhe (vorn) = 320 mm; 

o Einstiegshöhe (hinten) = 320 mm + 20 mm 

• Mehrzweckfläche / Sondernutzungsfläche: gegenüber dem Einstieg an Tür II ist 

eine Sondernutzungsfläche mit einer Länge von ca. 3 Sitzreihen vorzusehen 

mit flg. Kriterien: 

o Größe der Manövrierfläche 150 cm x 150 cm 

o Größe des Rollstuhlstellplatzes ≥ 130 cm x 75 cm 

o Sicherungsvorrichtung für Rollstühle 

o Ausstattung der Sondernutzungsfläche für Fahrrad- Kinderwagen- und Roll-

stuhlbeförderung mit Gurten für Fahrradmitnahme 

• Fahrgastinformationssysteme außen (ausreichend kontrastierend). Es gilt ein 

Zwei-Stufen-Modell. 

o Stufe eins: im stadtnahen Bereich bei Übernahme städtischer Erschlie-

ßungsfunktionen Frontanzeiger, Linienanzeiger rechts, Heckanzeiger, Lini-

enanzeiger links sowie an Tür eins (Durchsage von Liniennummer und 

Fahrtziel) 

o Stufe zwei: in Bereichen, in denen der Regionalverkehr überwiegt, Heckan-

zeige nur mit Liniennummer 

• Fahrgastinformationssysteme innen: 

o digitale visuelle und akustische Fahrgastinformationssysteme innen; 
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o Kontrast hell / dunkel 

• Taster außen: visuell kontrastreicher Außentaster an Tür 2 für Rampenanmel-

dung mit Symbol Rollstuhl und Kinderwagen (ca. 85 cm über Bussteigniveau) 

• Haltewunschtasten innen 

o gut erreichbare, kontrastierende Haltewunschtasten 

o Haltewunschtaster mit Türöffnungsfunktion für Kinderwagen /Rollstuhl im 

Fahrzeuginnenbereich an Mehrzweckfläche und den Zugangstüren; Erreich-

barkeit auch für Rollstuhlfahrende und Kleinwüchsige 

o akustische und visuelle Rückmeldefunktion der Haltanforderung 

• Haltestangen 

o ausreichende Anzahl von Haltestangen 

o mindestens am Einstieg in gelb 

Technische Anforderungen 

• Obergrenze Fahrzeugalter: max. 14,00 Jahre 

• Einhaltung der aktuellen EURO-Normen und Emissionsgrenzwerte, jedoch min-

destens EEV-Standard der gesamten Fahrzeugflotte40 

• Der Einsatz von Fahrzeugen mit Umweltstandards, die über die gesetzlichen 

Vorgaben hinausgehen, ist wünschenswert. Dabei sind alternative Antriebsfor-

men (z. B. Dieselhybrid, Brennstoffzellenhybrid oder vollständig elektrisch) ho-

hen Umweltstandards bei reinen Dieselbetrieben vorzuziehen. 

• zwei doppelflügelige Türen (mind. 1.200 mm) im Standardbus bzw. drei dop-

pelflügelige Türen (mind. 1.200 mm) im Gelenkbus für einen schnellen Fahr-

gastwechsel 

• Klimaanlage 

• Vertriebstechnik (Elektronischer Fahrscheindrucker, der den Verkauf aller Fahr- 

scheine im Tarif des Verkehrsverbundes und der Übergangstarife ermöglicht; 

mit bargeldloser Bezahlung) sowie Fahrscheinautomat im Bereich der zweiten 

Tür (wodurch insbesondere im Stadtgebiet Rostock ein störungsfreier Gesamt-

betrieb des Busverkehrs gewährleistet werden kann) 

• Bordrechner inkl. Lichtsignalanlagenbeeinflussung. Sicherstellung der Verein-

heitlichung und Kompatibilität der eingesetzten Systeme zwischen den Ver-

kehrsunternehmen 

• Darstellung der Liniennummer (von außen erkennbar) 

• Liniennetzplan im Fahrzeug 

 

40 Umweltbezogene Fahrzeugstandards unterliegen dynamischen Entwicklungsprozessen, so-

dass eine Verbesserung der ökologischen Standards innerhalb der Fahrzeugflotten eben-
falls sukzessive erfolgt. Konkrete Bestimmungen sind Gegenstand der ÖDA-Regularien. 
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• Kommunikationsmöglichkeit über Betriebsfunk oder Handy mit der Leitstelle 

• Erkennbarkeit der Verbundunternehmen 

• Fahrradmitnahme ist durch die Fahrzeuggestaltung prinzipiell zu ermöglichen 

• Die Mitnahme von E-Scootern wird über die Beförderungsbedingungen des Ver-

kehrsverbund Warnow (VVW) geregelt. 

Auch beim Einsatz von Kleinbussen muss die Beförderung von Personen mit Roll-

stuhl, Rollator oder Kinderwagen ermöglicht werden. Beim Einsatz kleinerer Fahr-

zeuge (z. B. 9-Sitzer oder Pkw bei bedarfsgesteuerten Bedienungsformen) soll die 

Möglichkeit vorgesehen werden, zusammenklappbare Rollstühle und Kinderwagen 

transportieren zu können. 

7.2.3 Fahrpersonal 

Die Qualitätsstandards für das Fahrpersonal dienen dazu, eine einheitlich hohe Qua-

lität im Kontakt mit den Fahrgästen zu gewährleisten, da der direkte und persönli-

che Umgang ein zentrales Element der Dienstleistung im ÖPNV darstellt. Die Ver-

kehrsunternehmen haben daher bei der Auswahl des Personals zu gewährleisten, 

dass es den Anforderungen und Ansprüchen an einen attraktiven ÖPNV mit umfas-

sender Kundenorientierung entspricht. 

Folgende Qualitätsmerkmale sind durch regelmäßige Qualitätskontrollen durch die 

jeweils zuständigen Verkehrsunternehmen sicherzustellen: 

• Das Fahrpersonal soll über ausreichende sprachliche und fachliche Kenntnisse 

verfügen41, um Fahrgästen Informationen zum Fahrplan, Liniennetz und rele-

vanten Anschlussbeziehungen, zum Tarif sowie zur örtlichen Situation (z. B. öf-

fentliche Verwaltungsstandorte, Freizeit- und Kultureinrichtungen) geben zu 

können. 

• Das Fahrpersonal ist in der Lage, die Vertriebstechnik im Fahrzeug sowie die 

Fahrzeugkomponenten eines RBL bedienen zu können. 

• Über kurzfristige Änderungen im Betriebsablauf (Fahrweg, Haltestellenbedie-

nung, Verspätungen, veränderte Umsteigebeziehungen) sind die Fahrgäste 

rechtzeitig und möglichst umfangreich zu informieren. 

 

41 Kenntnisse entsprechend Stufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 

„Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 

versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flie-

ßend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere An-

strengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum 

klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und 

die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben“. Siehe: http://www.goe-

the.de/z/50/commeuro/303.htm 
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• Das Fahrpersonal hat sich gegenüber den Fahrgästen und weiteren Verkehrs-

teilnehmern stets freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit zu verhalten. 

• Das Fahrpersonal hat besondere Rücksicht auf mobilitätseingeschränkte Fahr-

gäste zu nehmen. Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Personen mit 

Rollator sowie Personen mit Kinderwagen sind beim Ein- und Ausstieg nötigen-

falls zu unterstützen. 

• Das Fahrpersonal hat sich einer besonderen Verantwortung für Kinder und Ju-

gendliche bewusst zu sein. Diese Verantwortung bedeutet u. a., dass Kinder 

und Jugendliche auch bei fehlenden Fahrausweisen nicht von der Beförderung 

ausgeschlossen werden, wenn dies zu einer Gefährdung oder zu einer unzu-

mutbaren Situation für die Kinder und Jugendlichen führen kann. 

• Im Falle der Belästigung von Fahrgästen durch andere Fahrgäste sind durch 

das Fahrpersonal entsprechende Maßnahmen einzuleiten (Information der Leit-

stelle, Aussprechen von Verweisen aus dem Fahrzeug, ggf. Hinzuziehung der 

Polizei). 

• Das Fahrpersonal übermittelt beschwerdeführenden Fahrgästen die Kontaktda-

ten des Verkehrsunternehmens sowie des Aufgabenträgers (z. B. mittels Visi-

tenkarten mit den entsprechenden Kontaktdaten). 

• Die Verkehrsunternehmen gewährleisten über regelmäßige Schulungen des 

Fahrpersonals die vorgenannten Kompetenzen. Dem Aufgabenträger werden 

hierzu jährlich entsprechende Bestätigungen zur Teilnahme des Fahrpersonals 

an diesen Schulungen vorgelegt. 

7.2.4 Anforderungen an die Verkehrsführung 

Betriebshöfe 

Sämtliche Fahrzeuge sind sicher in Betriebshöfen bzw. Betriebsanlagen oder min-

destens auf abgezäunten Grundstücken abzustellen. 

Ersatzverkehr/ Störfallmanagement 

Störfall- und Umleitungsmanagement 

Die ausführenden Verkehrsunternehmen sind für das Umleitungsmanagement im 

Falle von Baustellen, Veranstaltungen oder anderen Straßensperrungen auf den Li-

nienwegen zuständig. Es besteht die Pflicht zur Information der VU durch Baulast-

träger/AT/Genehmigungsbehörde. 

Die Verkehrsunternehmen haben dazu Umleitungsinformationen, bei langanhalten-

den Maßnahmen auch Ersatzfahrpläne zu erstellen. Bei absehbaren Betriebsstörun-

gen/ Betriebsabweichungen haben die Verkehrsunternehmen die Fahrgäste recht-

zeitig im Voraus und während der Dauer der Betriebsstörung über die Art und Ursa-

che der Störung, ihre voraussichtliche Dauer und Auswirkungen sowie insbesondere 

über alternative Bedienungen in geeigneter Form zu informieren (Fahrplanaushang 

an den betroffenen Haltestellen, Internetseite, Presseinformation, Newsletter). 
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Im Fall einer Störung sind Ersatzverkehre, Störungsdienste etc. möglichst umge-

hend zu erbringen. Bei Abweichungen vom Regelfahrplan sind die Fahrgäste unver-

züglich zu informieren. 

Geplante Betriebsabweichungen 

Bei planbaren bzw. geplanten Betriebsunterbrechungen (Baustellen etc.) gilt ein Er-

satzverkehr nach vorher kommuniziertem Fahrplan. 

Ziel der Ersatzverkehre ist es, eine dem Regelangebot vergleichbare Angebotsquali-

tät anzubieten. Dabei können abweichende Fahrzeugstandards zum Tragen kom-

men, die bestimmte Mindestanforderungen erfüllen müssen: 

• Niederflurtechnik, Low-Entry zulässig, 

• adäquate Be- und Entlüftung, 

• grundlegende Fahrgastinformation Außen und Innen (Fahrtziel, Liniennum-

mer), 

• technisch angemessene Kommunikationsmöglichkeit mit der Leitstelle. 

Ungeplante Betriebsabweichungen 

Bei ungeplanten Betriebsabweichungen bzw. Störungen des Regelverkehrs (durch 

plötzliche Ereignisse etc.) sind zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Verkehrs-

bedienung schnellstmöglich Ersatzverkehre bereit zu stellen. 

Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 

Zur Effektivitätssteigerung der Betriebsdurchführung (u. a. Funkerreichbarkeit der 

Fahrzeuge, Pünktlichkeit der Fahrten, Beeinflussung der Lichtsignalanlagen, An-

schlusssicherung) sowie zur Datenbereitstellung für Echtzeit-Fahrgastinformationen 

muss ein rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL/ ITCS) eingesetzt werden. 

Das RBL/ ITCS-System muss mindestens folgende Funktionen erfüllen: 

• Ansteuerung der LSA im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 

• Ansteuerung der Dynamischen Fahrgastinformationssysteme an den Haltestel-

len mit entsprechender Ausstattung sowie 

• nachträgliche Auswertung reisezeitbezogener Daten im Rahmen QMS (Pünkt-

lichkeit). 

Es ist eine Infrastruktur vorzuhalten, die die Lieferung von Echtzeitdaten sicher-

stellt. 

  

Aktenmappe - 77 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil – KCW GmbH 

Seite | 68 

Disposition Bedarfsverkehre 

Bei alternativen Betriebsformen, die eine Bestellung der Fahrt durch den Fahrgast 

erfordern, sollte zusätzlich unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit (Inklusion) 

zusätzlich zur telefonischen Bestellung auch die Option einer elektronischen Bestel-

lung z. B. per E-Mail, Online-/ App-Lösungen oder sonstigem Nachrichtendienst, 

möglich sein, um auch gehörgeschädigten bzw. gehörlosen Fahrgästen die Nutzung 

von alternativen Bedienungsformen zu ermöglichen. 

7.2.5 Kundenservice 

Garantieleistungen im Stadt-Umland-Verkehr 

Pünktlichkeitsgarantie 

Die Pünktlichkeitsgarantie tritt bei einer Abweichung von der fahrplanmäßigen Ab-

fahrt des zur Fahrt geplanten Nahverkehrsmittels von mehr als 15 Minuten in Kraft. 

Der Fahrgast erhält dann sein Geld zurück.42 

Anschlussgarantie 

Können im Fahrplan ausgewiesene Anschlüsse nicht eingehalten werden, werden 

Taxifahrten bis zu einem Wert von 20€ erstattet (gilt nur innerhalb der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock).42 

Sauberkeitsgarantie 

Erstattung von Reinigungskosten bis zu einem Wert von 20€, bei im Fahrzeug ver-

schmutzter Kleidung.43 

Beschwerdemanagement 

Die Annahme und Bearbeitung von Kundenresonanzen (Beschwerden und Hinwei-

sen der Fahrgäste) liegt im Verantwortungsbereich der Verkehrsunternehmen. Die 

Kunden müssen rund um die Uhr (24 h/Tag/Jahr) die Möglichkeit haben, Hinweise 

zu geben (hierzu zählen auch digitale Möglichkeiten). 

Als Kundenresonanzen sind alle eingehenden schriftlichen, telefonischen und münd-

lichen Beschwerden und Hinweise aufzunehmen. Wenn möglich sollten auch alle 

weiteren eingesetzten Personale Beschwerden und Hinweise aufnehmen, soweit 

bzw. sobald es die Betriebslage zulässt. 

Die eingegangenen und aufgenommenen Beschwerden und Hinweise sind – unab-

hängig vom Kommunikationskanal – EDV-gestützt in der Aufnahme und Bearbei-

tung zu dokumentieren. 

 

42 Ausgenommen sind unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. Unfälle, Demonstrationen, hö-
here Gewalt, Streik und weitere nicht durch das VU zu vertretende Gründe 

43 Ausgenommen sind durch andere Fahrgäste beschmutzte Kleidung z. B. durch Kaffee, 
Fahrräder oder Ähnliches 
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Auf Beschwerden und Hinweise ist innerhalb von fünf Arbeitstagen, in Form einer 

Beantwortung oder eines Zwischenbescheides, zu reagieren. Eine endgültige Ant-

wort soll möglichst umgehend erfolgen. 

Fundsachen 

Ein Fundbüro ist an einem für Fahrgäste gut erreichbaren Standort vorzuhalten 

oder durch einen geeigneten Partner zu betreiben. 

Sichergestellte Fundsachen sind sorgfältig aufzubewahren und bei Nichtabholung 

unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zweimal jährlich zu versteigern. 

7.2.6 Sauberkeit und Wartung 

Die Sauberkeit des ÖPNV-Systems trägt stark zum Wohlbefinden der Fahrgäste bei 

und ist somit ein wichtiges Entscheidungskriterium für die ÖPNV-Nutzung. 

Die Sauberkeit der Anlagen ist durch regelmäßige Reinigung sicherzustellen, um 

das Erscheinungsbild des ÖPNV zu verbessern. 

Die Fahrzeuge sind außen grundsätzlich sauber und schadensfrei zu halten, so dass 

insgesamt ein ansehnlicher und gepflegter Eindruck vermittelt wird. 

• Bei Betriebsbeginn müssen die Fahrzeuge innen und außen in einem optisch 

sauberen Zustand sein. 

• Grobe Verunreinigungen (z. B. Zeitungen und Getränkebehälter) sind während 

des Betriebes durch das Fahrpersonal (z. B. in den Wendezeiten) zu entfernen. 

• Erhebliche Verunreinigungen des Fahrzeuginnenraumes sind während der Ver- 

kehrsdurchführung bei nächstmöglicher Gelegenheit (z. B. bei einer kurzen 

Standzeit) zu beseitigen, wenn ein schnellstmöglicher Fahrzeugaustausch be- 

trieblich nicht realisierbar ist. 

• Grobe Vandalismusschäden sind kurzfristig, möglichst direkt, zu beseitigen. 

• Fahrzeuge mit großflächigen Graffitis dürfen nicht im Linienverkehr eingesetzt 

werden. 

 

7.3 Konzept „Stadt-Umland-Verkehr“ 

Die Konzeption für den Stadt-Umland-Verkehr richtet sich vor allem auf die Stär-

kung und den Ausbau des aktuellen ÖPNV-Angebotes auf den in Kapitel 7.1 ange-

führten Regionalbuslinien gemäß dem avisierten Leitziel 4.2 der verkehrspolitischen 

Zielsetzung sowie den definierten Qualitätsstandards aus. 

Im Konkreten werden nachfolgende Maßnahmen zur Stärkung des Stadt-Umland-

Verkehres verfolgt: 

• konsequente Taktverdichtung und Schaffung eines tagesdurchgängigen Taktan-

gebotes auf den definierten Stadt-Umland-Relationen 
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• Ausbau des Angebotes zu nachfrageschwächeren Zeiten 

• Vereinfachung der Linienwege und Führung entsprechend der innerstädtischen 

Funktion 

• Verlängerung der Linienwege, insbesondere zu zentralen Zielen (bspw. Haupt-

bahnhof, Innenstadt, Universität etc.) im Rostocker Stadtgebiet 

• verbesserte Verknüpfung und optimierter Übergang bspw. zum Schienenverkehr 

• Berücksichtigung von touristischer Nachfrage mit ggf. saisonaler Verstärkung 

des Angebotes oder Anpassung der Betriebszeiten 

• Ergänzung und Verbesserung der Infrastruktur (bspw. B+R- und P+R-anlagen) 

 

Nachfolgend werden die detaillierten Angebotsausweitungen für die einzelnen Busli-

nien des Stadt-Umland-Verkehrs chronologisch nach Liniennummerierung tabella-

risch zusammengefasst. 

Linie 102: Verlängerung Linienweg und Verdichtung Bedienungsangebot 

 

• Verlängerung des Linienwegs bis Rostock, Doberaner Platz über Rostock, Parkstraße 

und Rostock, Saarplatz sowie gleichzeitig Einkürzung des Linienweges ab Satow (keine 

Bedienung der Ortschaften Radegast und Jürgenshagen über die Linie 102) 

• Ausweitung des Bedienungsangebotes auf dem Abschnitt Rostock – Stäbelow gemäß 

dem Anforderungsprofil (Stadt-Umland-Verkehr) montags bis freitags zu einem 20-Mi-

nuten-Takt 
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• im Zusammenhang mit Ausweitung des Bedienungsangebotes Schaffung eines tages-

durchgängigen stündlichen Taktangebotes montags bis freitags zwischen Rostock – Sa-

tow (T60) 

• Ausbau der Haltestelle Thierfelder Str./ Platz der Jugend und Parkstraße im Stadtgebiet 

Rostock als Verknüpfungspunkt für einen verbesserten Übergang zwischen Stadt-Um-

land-Linien und RSAG-Linien sowie dem SPNV  

Linienweg 

Rostock – Kritzmow – Stäbelow – Satow 

Bedienungsangebot 

Rostock – Kritzmow – Stäbelow 

• Mo-Fr: HVZ T20, NVZ T20, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T120 

• So+Fei: SVZ T120 

Rostock – Kritzmow – Stäbelow – Satow 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ 60, SVZ T120 

• Sa: NVZ T120, SVZ T120 

• So+Fei: SVZ T120 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock, Doberaner Platz  städtisches ÖPNV-Angebot (RSAG) Priorität 1 

• Rostock, Parkstraße  städtisches ÖPNV-Angebot (RSAG) Priorität 2 

     S-Bahn 

• Rostock, Thierfelder Straße  RB11   Rostock – Wismar  Priorität 3 

Bemerkung 

• Alternative zur Linienführung des Ortsbus Südstadt und zur Darstellung in der Karte: 

Weiterführung „Campus Linie“ (siehe Maßnahme I-B.3, NVP Teil B) von Hbf. über 

Erich-Schlesinger-Straße, Schwaaner Landstraße, Tychsentraße, Nobelstraße, Südstadt 

Center, Südring, Robert-Koch-Straße und Weidengrund zum Südblick 
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Linie 113: Verdichtung des Bedienungsangebotes und Entflechtung des Linienver-

laufs 

 

• kurzfristig: Einrichtung vertaktetes Angebot gemäß Anforderungsprofil (Stadt-Umland-

Verkehre) unter Berücksichtigung des SPNV-Angebotes der S3 zwischen Rostock – 

Laage - Güstrow (Mo-Fr: Bedienung im 20-Minuten-Takt) 

• mittel- bis langfristig: Errichtung/ Ausbau SPNV-Haltepunkte Kavelstorf (S3) und Kes-

sin (RB11) → Gewährleistung Anbindung der Linie 113 an die SPNV-Halte 

• Einkürzung des Linienwegs: nur Bedienung der Relation Rostock, Hbf. Süd – Dum-

merstorf - Kavelstorf 

• entfallene Linienäste werden durch erweitertes Angebot der Linie 132 aufgenommen 

(siehe Flächenerschließung: Ausweitung der Linie 132); dies betrifft insbesondere die 

folgenden Relationen/ Ortsanbindungen: 

o Niex/ Groß Viegeln 

o Bandelstorf – Petschow – Göldenitz 

• Linienweg zwischen Dummerstorf und Laage entfällt aufgrund Parallelangebot über die 

S-Bahn-Linie (S3 Rostock – Laage – Güstrow) 

• unter Berücksichtigung der Gewerbeflächenentwicklung in Dummerstorf Einrichtung ei-

ner zusätzlichen Haltestelle in Dummerstorf (bereits erfolgt) 

• Einrichtung/ Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Rostock notwendig: 

o Beibehaltung HST Neubrandenburger Straße und Neueinrichtung Halte-

stelle südlich des Bahnübergangs 
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• Prüfung: Einrichtung/ Verlegung Haltestelle Kavelstorf an S-Bahn-Station zur besse-

ren Verknüpfung mit dem SPNV-Angebot der S3 zwischen Rostock – Laage 

Linienweg 

Rostock – Dummerstorf – Kavelstorf 

Bedienungsangebot 

Rostock – Dummerstorf – Kavelstorf 

• Mo-Fr: HVZ T20, NVZ T20, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T60 

• So+Fei: T120 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Kavelstorf   S3   Rostock – Laage – Güstrow  Priorität 1 

• Rostock Hbf.  städtisches wie (über-)regionales  Priorität 2 

    SPNV-/ÖPNV-Angebot 

• Rostock Steintor  städtisches ÖPNV-Angebot   Priorität 2 

• Kessin   RB11   Wismar – Tessin   Priorität 3 

Bemerkung 

• betriebliche Verknüpfung mit S3 und RB11 

• Fahrtzeit Rostock – Kavelstorf unter 30 Minuten (Wirtschaftlichkeit in der Umlaufbil-

dung) 
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Linien 16/17/18: Verdichtung Bedienungsangebot u. Linienverlaufsänderung 
Linie 118: Ergänzung Schulverkehr 

 

• Neuordnung des Bedienungsangebotes östlicher Teilbereich Rostock mit verbesserter 

Anbindung Rövershagen und Graal-Müritz an die Hansestadt  

• Integration des Bedienungsangebotes der heutigen Linie 118 (außerhalb des Schulver-

kehrs) in das Angebot der zukünftigen RSAG-Linie 16 

• Stündliches Taktangebot (T60) auf der Linie 16 zwischen Rostock, Dierkower Kreuz 

und Graal-Müritz und Schaffung einer einheitlichen Bedienung an allen Wochentagen 

(Ausweitung Bedienungsangebot) 

• durch Überlagerung der Bedienungsangebote der Linie 16 und der Linie 18 Schaffung 

eines integrierten halbstündlichen Taktangebotes (T30) auf der Relation Hinrichshagen 

– Rostock, Dierkower Kreuz 

• Linie 118: Sicherstellung der schulverkehrsrelevanten Bedarfe insbesondere in den Be-

reichen Mönchhagen, Häschendorf und Bentwisch 

• Anbindung Rövershagen an die Hansestadt Rostock wird über die RSAG-Linie 17 auf 

der Relation Rövershagen – Rostock, Hohe Düne stündlich sichergestellt (T60) 

• Verkehrlich und fahrplanseitige Verknüpfung der RSAG-Linie 16, 17 und 18 am Ver-

knüpfungspunkt Hinrichshagen (entsprechender Ausbau der Haltestelle als Verknüp-

fungspunkt gemäß Anforderungsprofil Teil C) 

• Anbindung Graal-Müritz an Rostock, Hohe Düne erfolgt über Umstieg auf die RSAG-Li-

nie 17 bzw. die RSAG-Linie 18 in Hinrichshagen;  

• Ausweitung der Wochenendbedienung gemäß der Qualitätsstandards im Anforderungs-

profil 
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• Prüfung: Einrichtung eines saisonalen landkreisübergreifenden Zusatzangebots durch 

Verlängerung der VVR-Linie 202 (Ribnitz-Damgarten – Graal-Müritz) ab Graal-Müritz 

bis Rostock, Hohe Düne, ggf. auch als saisonale Direktverbindung Rostock – Fischland 

Darß. In Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen 

(siehe potenzielle neue Verbindungen).  

Linienweg 

RSAG-Linie 16: Rostock, Dierkower Kreuz – Rostock, Stuthof – Hinrichshagen – Graal-Müritz 

RSAG-Linie 17: Rostock, Hohe Düne – Hinrichshagen - Rövershagen 

RSAG-Linie 18: Rostock, Dierkower Kreuz – Hinrichshagen – Rostock, Hohe Düne  

Linie 118: Rostock, Dierkower Kreuz – Bentwisch – Mönchhagen – Rövershagen – Graal-

Müritz 

Bedienungsangebot 

Rostock – Nienhagen – Hinrichshagen – Graal Müritz (über Linie 16): 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ T60, SVZ T120 (+ Ergänzungen im Schulverkehr) 

• Sa: NVZ T120, SVZ T120 

• So+Fei: 2 bis 6 Fahrtenpaare 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock, Dierkower Kreuz   RSAG Bus-Linie/ Tramlinien  Priorität 1  

• Hinrichshagen   RSAG-Linie 17/18 Hohe Düne  Priorität 2 

• Graal-Müritz, Ostseering  RB12 Rostock – Graal-Müritz  Priorität 2 

Bemerkung 

• betriebliche Verknüpfung mit weiteren RSAG-Linien am Dierkower Kreuz in Richtung 

Rostock Stadtzentrum 

• betriebliche Verknüpfung mit RB12 

• betriebliche Verknüpfung mit RSAG-Linie 17 bzw. Linie 18 am Verknüpfungspunkt Hin-

richshagen 

• Klärung der Tarifproblematik bei zu prüfender Kreisgrenzen übergreifender Linie (auch 

unter Beachtung der besonderen Anforderungen des Tourismus muss ein durchgängi-

ges Ticket ermöglicht werden) 
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Linie 119: Entflechtung des Linienverlaufs und Verdichtung des Bedie-

nungsangebotes  

 

• Entflechtung der Linienverläufe: 

o 119a: Rostock, Lütten Klein – Elmenhorst – Bad Doberan 

o 119b: Rostock, Warnemünde – Elmenhorst – Bad Doberan 

Linie 119a: Rostock, Lütten Klein – Elmenhorst – Bad Doberan: 

• Ausweitung Bedienungsangebot zu einem 20 – Minuten-Takt (Mo-Fr) zwischen 

Rostock, Lütten Klein – Bad Doberan 

Linie 119b: Rostock, Warnemünde – Elmenhorst – Bad Doberan: 

• Einrichtung eines stündlichen Taktangebotes Mo-Fr (T60) auf der Relation 

• durch Überlagerung des Bedienungsangebotes der Linie 119a und 119b besteht auf 

dem Abschnitt Bad Doberan – Elmenhorst Mo-Fr im Tagesverkehr ein Fahrtenangebot 

von 4 Fahrten/ Stunde 

• Verknüpfung der Linien 119a und 119b erfolgt in Elmenhorst Höhe HST Feuerwehr; 

Einrichtung eines geeigneten Verknüpfungspunktes in Elmenhorst Ortsmitte ist zu 

empfehlen 

• zukünftige Bedienung des Haltestellenpaares Gedser Str./ Osloer Str. im Stadtgebiet 

Rostock  

• Berücksichtigung der angestrebten Netzerweiterung und Ausweitung des Fahrtenange-

botes der Bäderbahn (Molli) gemäß Kapitel 5.1.1 Teil C 

Linienweg 

Linie 119a: Rostock, Lütten Klein – Elmenhorst – Bad Doberan 

Linie 119b: Rostock, Warnemünde – Elmenhorst – Bad Doberan 
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Bedienungsangebot 

Rostock, Lütten Klein – Elmenhorst – Bad Doberan 

• Mo-Fr: HVZ T20, NVZ T20, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T60 

• So+Fei: SVZ T60 

Rostock, Warnemünde – Elmenhorst – Bad Doberan 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ T60, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T60 

• So+Fei: SVZ T60 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Bad Doberan Bhf.   RB11   Rostock – Wismar  Priorität 1 

• Rostock, Lütten Klein  S-Bahn; RSAG-Linien   Priorität 2 

• Elmenhorst    RSAG-Linien    Priorität 2 

• Rethwisch    Linie 122, Linie 130   Priorität 3 

Bemerkung 

• betriebliche Verknüpfung mit Bedienungsangebot der RB11 in Bad Doberan 

• betriebliche Verknüpfung der Linie 119a und 119b in Elmenhorst, Ortsmitte 

• zukünftige Bedienung des Haltestellenpaares Gedser Str./ Osloer Str. im Stadtgebiet 

Rostock 

• Prüfung einer zusätzlichen Haltestelleneinrichtung auf Höhe des Kreisels an der 

Doberaner Landstraße südlicher Ortsausgang Diedrichshagen 
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Linie 121: Profilierung als Premiumlinie durch Verdichtung Bedienungs-

angebot  

 

 

• Einrichtung vertaktetes Angebot gemäß Anforderungsprofil (Stadt-Umland-Verkehre) 

unter Berücksichtigung des SPNV-Angebotes der RB11 zwischen Rostock – Bad 

Doberan und Rerik (Mo-Fr: Bedienung im 20-Minuten-Takt) 

• Linienwegsverlängerung aller Fahrten bis Rostock Hauptbahnhof zur besseren Verknüp-

fung an weiterführende Regional- und Stadtbuslinien sowie Verknüpfung zum Schie-

nenfernverkehr (ICE/ IC) 

o Linienwegeführung im Stadtgebiet Rostock über Holbeinplatz (Verknüpfung zur 

Straßenbahn sowie S-Bahn) und Stadthafen zum Hauptbahnhof Rostock 

• Ausrichtung des Fahrtenangebotes auf den SPNV-Verknüpfungspunkt Rostock Hbf. und 

Bad Doberan, ZOB zum weiteren ÖPNV. Hierbei Berücksichtigung des saisonal unter-

schiedlichen Fahrplanangebotes der Mecklenburgischen Bäderbahn (Molli) und einer 

entsprechenden Fahrplankoordination. 
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• Einrichtung/Ausbau von Haltestellen im Landkreis Rostock notwendig: 

o Bad Doberan, Gewerbegebiet Eikboom (an der B105) 

• Einrichtung/ Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Rostock notwendig: 

o Deutsche-Med-Platz oder Schröderplatz (Lösung für stadtauswärtige Richtung) 

o KTC, Höhe Grünes Tor 

o Am Kabutzenhof (optional) 

o Holbeinplatz, als Verknüpfungspunkt zu den S-Bahnlinien S1 bis S3 

o Reutershagen/ B105 

• bis zur Fertigstellung der Haltestelleninfrastruktur im Stadtgebiet Rostock Beibehal-

tung der derzeitigen Linienwegeführung 

Linienweg 

Rostock – Sievershagen – Bargeshagen – Bad Doberam – Kühlungsborn – Rerik 

Bedienungsangebot 

Rostock – Sievershagen – Bargeshagen – Bad Doberan (SUV) 

• Mo-Fr: HVZ T20, NVZ T20, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T60 

• So+Fei: SVZ T60 

Bad Doberan – Kühlungsborn – Rerik 

• Mo-So+Fei: HVZ T60, NVZ T60, SVZ T60 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock, Hbf.  städtisches wie (über-)regionales  Priorität 1 

  SPNV-/ÖPNV-Angebot 

• Kühlungsborn Ost  Linie 104     Priorität 1 

• Bad Doberan, ZOB  Linie 119 (Stadt-Umland-Verkehr)  Priorität 2 

• Bad Doberan, ZOB  Linie 124, Stadtverkehr Bad Doberan  Priorität 2 

• weitere räumliche Verknüpfungspunkte mit verkehrsbetrieblicher Bedeutung sind die 

in der Maßnahmenbeschreibung angeführten Haltepunkte sowie insbesondere  

Reutershagen 

Bemerkung 

• Prüfauftrag zur Bedienungsausweitung der Bäderbahn „Molli“ im Sommerfahrplan auf 

halbstündiges Fahrtenangebot (T30) vorliegend 
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Linie 122: neue Linienführung und Verdichtung des Bedienungsangebotes 

 

• neue Linienführung zwischen Rostock, Lütten Klein – Admannshagen – Rethwisch – 

Börgerende 

• Einrichtung vertaktetes Angebot gemäß Anforderungsprofil (Verbindungen): Einrich-

tung eines tagesdurchgängigen 60-Minuten-Taktes (T60) Mo-Fr (in Zusammenhang mit 

Bedienungsangebot der heutigen Linie 130) 

• Linie 130 bleibt als Schulverkehrslinien weiterhin bestehen und unterstützt das Ange-

bot der Linie 122 auf dem Abschnitt Admannshagen – Rethwisch – Börgerende 

• Verknüpfungsmöglichkeiten mit Linie 119 sowohl in Rostock, Lütten Klein als auch in 

Rethwisch gegeben; eine entsprechende Verknüpfungsmöglichkeit ist mit Anschlusssi-

cherheit zu schaffen 

o zukünftige Bedienung des Haltestellenpaars Gedser Str./ Osloer Str. im 

Stadtgebiet Rostock 

Linienweg 

Rostock, Lütten Klein – Admannshagen – Rethwisch – Börgerende 

Bedienungsangebot 

Rostock, Lütten Klein – Admannshagen – Rethwisch – Börgerende 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ 60, SVZ T120 

• Sa: NVZ T60, SVZ T120 

• So+Fei: SVZ T120 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock, Lütten Klein  S-Bahn, RSAG-Linien   Priorität 1 

• Rethwisch    Linie 119    Priorität 2 

Aktenmappe - 90 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 
____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW GmbH 

Seite | 81 

Bemerkung 

• Anpassung tarifliche Einordnung Börgerende (siehe Kapitel 5.1.2 Teil C) 

 

Korridor Rostock/ Sanitz (Linie 120/ Linie 123): neue Linienführung und Verdich-

tung des Bedienungsangebotes 

 

• Einrichtung vertaktetes Angebot gemäß Anforderungsprofil unter Berücksichtigung des 

SPNV-Angebotes der RB11 zwischen Rostock – Sanitz 

• Planungsalternative 1: Ausweitung Bedienungsangebot und Einrichtung eines ver-

takteten Angebotes gemäß Anforderungsprofil zwischen Rostock, Hbf. und Sanitz unter 

Berücksichtigung des SPNV-Angebotes der RB11 

o direkte Linienführung der Linie 120 zwischen Rostock und Sanitz im Stun-

dentakt (T60) 

o in Überlagerung mit Angebot der RB11 Schaffung eines integrierten Halb-

stundentakts (T30) zwischen Rostock, Hbf. – Sanitz  

• Planungsalternative 2: Anpassung und Kürzung des Linienwegs der Linie 123 ab 

Neu-Roggentin über HP Roggentin und Pastow-Süd (20-Min.Takt) (Übernahme des Be-

dienungsangebotes in Roggentin und Kösterbeck durch die RSAG-Linie 24) 

o Kürzung Linienverlauf auf den Abschnitt Rostock – Pastow-Süd mit Auswei-

tung des Taktangebots und Schließung von Taktlücken vorrangig in der 

HVZ + NVZ (Mo-Fr) 

o Anpassung des Linienweges der Linie 123 von Rostock, Zentrum über 

Brinckmansdorf – Gewerbegebiet Roggentin – Neuendorf – Pastow 
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o Übernahme der Bedienung in Roggentin und Kösterbeck durch neue RSAG-

Linie 24 zwischen Rostock – Brinckmansdorf – Roggentin – Kösterbeck bis 

Pastow, Süd unter Anbindung des SPNV-Haltepunktes Roggentin (RB11); 

Option: Führung der Linien bis Rostock, Stadthafen 

o Ausbau der Wendeschleife in Pastow-Süd erforderlich 

o Prüfung: Abschnitt Sanitz – Bad Sülze: Einrichtung neue Linie Sanitz – Bad 

Sülze mit Integration der Schulfahrten (vor- wie nachmittags) zwischen 

Sanitz und Dettmannsdorf-Kölzow mit tagesdurchgängigen Bedienungsan-

gebot im Zweistunden-Takt (T120) 

o Abschnitt Sanitz – Bad Sülze: überlagertes Bedienungsangebot mit Ange-

bot der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen zu einem integriertem 

stündlichen Taktangebot (T60) → tarifliche Klärung bei landkreisüber-

schreitender Linie erforderlich 

o Einspareffekte auf den Linien 112, 136 prüfen 

• Planungsalternative 3: Ausweitung Bedienungsangebot und Entwicklung der Linie im 

Sinne einer landesbedeutsamen Buslinie (unter Voraussetzung einer anteiligen Landes-

finanzierung) 

o Verlängerung des Linienweges bis nach Greifswald als schnelles Angebot 

(zusätzlicher Halt nur in Tribsees, Grimmen und Greifswald) → Linienfüh-

rung der Linie 120 dann bis Sanitz 

o Zusätzlich Stärkung des Angebotes zwischen Sanitz und Bad Sülze auf-

grund Ausweitung Bedienungsangebot (Stärkung des landkreisüberschrei-

tenden Verkehrs) 

o Schließung von Bedienungslücken vorrangig Mo-Fr in der HVZ + NVZ zur 

Schaffung eines stündlichen Taktangebotes (ggf. auch nur HVZ-Angebot) 

• Ergänzung von mind. 2 Fahrtenpaaren an den Wochenenden und feiertags zur Sicher-

stellung einer zweistündlichen Bedienung (ggf. auch nur Mo-Fr Angebot) 

Linienweg 

Linie 120: (landkreisübergreifende Linie): Rostock - Sanitz – (Bad Sülze – Greifswald) 

Linie 123: Rostock, Hauptbahnhof – Brinckmansdorf – Neuendorf – Pastow - Broderstorf  

RSAG-Linie 24: Rostock – Pastow-Süd  

Bedienungsangebot 

Rostock – Pastow-Süd 

• Mo-Fr: HVZ T20/T60, NVZ T20/T60, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T60 

• So+Fei: T120 

Rostock – Sanitz (– Bad Sülze) 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ T60, SVZ T120 

• Sa: NVZ T120, SVZ T120 
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• So+Fei: T120 

Rostock, Hbf. – Brinckmansdorf – Neuendorf – Pastow – Broderstorf 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ 60, SVZ T60 

• Sa: NVZ T60, SVZ T120 

• So+Fei: SVZ T120 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock Hbf.  RE-/ S-Bahn-Linien                                       Priorität 1 

• Rostock, Steintor  RSAG-Linien     Priorität 2 

• (Sanitz Bahnhof  RB11   Gnoien – Jördenstorf – Teterow Priorität 3) 

Bemerkung 

• Fahrtzeit Broderstorf – Rostock ca. 30 Minuten (Wirtschaftlichkeit in der Umlaufbil-

dung) 

• betriebliche Verknüpfung Linie 120 mit RB11 

 

Linie 128: Verdichtung Bedienungsangebot 

 

• Einrichtung vertaktetes Angebot gemäß Anforderungsprofil (Stadt-Umland-Verkehr) 

unter Berücksichtigung des SPNV-Angebotes der RB11 zwischen Rostock – Wismar 

• integriertes Taktangebot in Ergänzung des SPNV-Angebotes der Linie RB11 zwischen 

Rostock – Parkentin und Bad Doberan 

Linienweg 

Rostock – Sievershagen – Parkentin – Hanstorf – Bad Doberan 

Bedienungsangebot 
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Rostock – Sievershagen – Parkentin – Hanstorf – Bad Doberan 

• Mo-Fr: HVZ T120, NVZ T120, SVZ T120 

• Sa: NVZ/SVZ T120 

• So+Fei: SVZ T120 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock, Reutershagen städtisches ÖPNV-Angebot (RSAG)  Priorität 1 

• Bad Doberan, Bhf.  RB11   Rostock – Wismar   Priorität 2 

• Bad Doberan, Bhf.  Linie 124 Stadtverkehr Bad Doberan  Priorität 3 

Bemerkung 

• betriebliche Verknüpfung der Linie 128 mit der RB11  

 

Weiterführende Maßnahmen 

Korridor Papendorf/ Sildemow: Neustrukturierung Bedienungsangebot 

 

• Entflechtung der Linienführung „Ortsbus Südstadt“ (RSAG) ab Rostock, Südblick mit 

jeweils einem stündlichen Angebot zur Anbindung der Gemeinde Papendorf, Niendorf 

sowie Sildemow 

• Linie 106 (rebus) ergänzt das Angebot und bleibt im Status-Quo bestehen (überwie-

gend Fahrten im Schülerverkehr) 

• Ergänzung des Angebotes insbesondere zur Anbindung der Gemeinde Ziesendorf sowie 

in den Schwachverkehrszeiten sowie am Wochenende durch das Rufbusangebot „rubi“ 

des Landkreises Rostock 
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• Einrichtung neuer Haltestellen im Stadtgebiet Rostock notwendig: 

o 2 bis 3 HST-Paare Biestower Damm 

Linienweg 

Rostock – Niendorf/ Papendorf/ Sildemow 

Bedienungsangebot 

Rostock – Niendorf/ Papendorf/ Sildemow 

• Mo-Fr: HVZ T60, NVZ T60, SVZ T60 

• Sa: EZF 

• So+Fei: EZF 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock Hbf. städtisches wie (über-)regionales    Priorität 1 

   SPNV-/ ÖPNV-Angebot 

Bemerkung 

• Alternative zur Linienführung des Ortsbus Südstadt und zur Darstellung in der Karte: 

Weiterführung „Campus Linie“ (siehe Maßnahme I-B.3, NVP Teil B) von Hbf. über 

Erich-Schlesinger-Straße, Schwaaner Landstraße, Tychsentraße, Nobelstraße, Süd-

stadt Center, Südring, Robert-Koch-Straße und Weidengrund zum Südblick 

 

Korridor Bentwisch/ Poppendorf: Einrichtung neue landkreisüberschreitende Li-

nie Rostock - Marlow 

 

• Einrichtung eines vertakteten Angebotes zwischen Dierkow und Bentwisch im 20-Minu-

ten-Takt (Kurzläufer) 

• auf dem Abschnitt Rostock – Bentwisch – Poppendorf Einrichtung eines vertakteten An-

gebotes im 2 Stunden-Takt (Langläufer) bzw. Prüfung Erweiterung „rubi“-Angebot 

Prüfauftrag: 
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• unter Zusammenarbeit mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen Einrichtung einer land-

kreisüberschreitenden Linie zwischen Rostock Hauptbahnhof und Marlow über Bent-

wisch (touristische Linie mit saisonalem Bedienungsangebot in den Sommermonaten) 

• Prüfung: gemeinsame Übernahme der Leistungen durch den VVR sowie durch die re-

bus Regionalbus Rostock GmbH jeweils mit zweistündlichem Taktangebot (T120)→ 

Schaffung eines integrierten stündlichen Taktangebotes zwischen Rostock und Marlow 

(T60) 

o aufgrund kreisgrenzenüberschreitender Linienführung tarifliche Überschneidung 

mit der VVR → tarifliche Klärung bei landkreisüberschreitender Linie erforderlich 

Linienweg 

Rostock Hbf. – Bentwisch – Poppendorf (– Marlow) 

Bedienungsangebot 

Rostock Hbf. – Bentwisch – Poppendorf (-Marlow) 

• Mo-Fr: HVZ T120, NVZ T120, SVZ T120 

• Sa: EZF 

• So+Fei: EZF 

Verknüpfung und Anschlussbildung 

• Rostock Hbf. städtisches wie (über-)regionales   Priorität 1 

   SPNV-/ÖPNV-Angebot 

Bemerkung 

• potenzielle Zusammenarbeit mit Landkreis Vorpommern-Rügen; tarifliche Klärung bei 

landkreisüberschreitender Linie erforderlich  

• Linienwegsverlängerung der Linie 112 bis Rostock Hbf. 
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SJ Schuljahr 

So/Ft Sonn- und Feiertage 

SPFV Schienenpersonenfernverkehr 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

SrV System repräsentativer Verkehrsbefragungen 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

SUP Strategische Umweltprüfung 

SV-pflichtig sozialversicherungspflichtig 

SVZ Schwachverkehrszeit 

TFT Thin-film transistor-Display 

TV-N  Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe 

TV-N RR Tarifvertragswerk Nah-, Regional- und Reiseverkehr 

UN/ECE Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 

USB Universal Serial Bus 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

verdi Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

VG Verkehrsgebiet 

VgG M-V Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklenburg-Vorpommern 

VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

VU Verkehrsunternehmen 

VVW Verkehrsverbund Warnow 

VZ Verkehrszeit 

WE  Wohneinheiten 

WLAN Wireless Local Area Network 

ZOB Zentraler Omnibusbahnhof 
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Im Textteil verwendete Farben zur Kennzeichnung von Aussagen 

 Zitat aus Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften, 

Bürgerschaftsbeschlüssen o.ä. öffentlichen 

Dokumenten 

  

 wesentliche Kernaussage  

  

 ergänzende fachliche Erläuterungen, Exkurse o.ä. 

 

 

Im Nahverkehrsplan gilt es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Lebenssituatio-

nen der Geschlechter zu berücksichtigen. Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsat-

zes werden im vorliegenden Bericht geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt, 

so dass alle Geschlechter gleichermaßen einzuschließen sind. Aus Gründen der 

leichteren Lesbarkeit wird weitgehend auf eine geschlechtsspezifische Differenzie-

rung verzichtet. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit unterbleibt, sind ausdrücklich 

alle Geschlechter angesprochen. 

 

 

 

Bildquellen (soweit nicht anders angegeben):  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
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1 Bestandsanalyse 

Die Datenerfassung für die Bestandserfassung wurde mit Redaktionsschluss De-

zember 2019 beendet. Ab 2020 ggf. eingetretene Änderungen wurden, soweit sie 

für den Nahverkehrsplan von Relevanz sind, mit einer Fußnote erläutert. 

Zu beachten ist, dass die zugrunde gelegten Daten aus der Zeit vor der Corona-

Pandemie stammen. In einigen Bereichen können die Auswirkungen der Pandemie 

(z. B. Strukturveränderungen) und die daraus bewirkten Veränderungen im Mobili-

tätsverhalten zum jetzigen Zeitpunkt somit nicht abschließend eingeschätzt werden. 

1.1 Raumstrukturanalyse 

1.1.1 Stadtstruktur und räumliche Verflechtungen 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt an der Ostseeküste in der nördlichen 

Mitte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ist eines der vier Oberzentren des 

Landes.  

Rostock ist neben dem Landkreis Rostock sowie den Mittelzentren Bad Doberan, 

Güstrow und Teterow Mitglied des Planungsverbandes Region Rostock. Als wesentli-

cher Teil der Landesplanung ist den Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpom-

mern durch das Landesplanungsgesetz 1992 die Regionalplanung übertragen wor-

den.  

Aufgrund der starken räumlich-strukturellen Verflechtungen zwischen der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock, des Landkreises Rostock sowie der Städte Güstrow, 

Bad Doberan, Ribnitz-Damgarten und Teterow ist im Jahr 2006 als erste Regiopol-

region Deutschlands die Regiopolregion Rostock entstanden, die seit 2012 auch ak-

tiv umgesetzt wird. 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist in 31 Ortsteile gegliedert, die wiede-

rum zu 21 Stadtbereichen (Bereich A bis U) zusammengefasst sind. Die 31 Ortsteile 

sind zudem in die fünf Ortsämter Mitte, Nordwest 1, Nordwest 2, Ost und West ein-

geteilt.  

Das Stadtgebiet „windet“ sich u-förmig um den Fluss Warnow herum. Die Innen-

stadt von Rostock konzentriert sich im Wesentlichen auf die Ortsteile Stadtmitte so-

wie Teilbereiche des Ortsteils Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Neben Wohnstandorten sind 

in der Innenstadt der zentrale Geschäftsbereich, bedeutende kulturelle Einrichtun-

gen sowie Standorte für Büros, Verwaltungen und Hotels angesiedelt. Besondere 

Bedeutung als Wohnstandort besitzen die Ortsteile Südstadt, Biestow und Reu-

tershagen im Süden, Dierkow (Ost, West, Neu) und Toitenwinkel im Osten sowie 

die Großwohnsiedlungen in Evershagen, Schmarl, Lütten Klein, Groß Klein und Lich-

tenhagen im Nordwesten.  

Die Arbeitsplatzschwerpunkte konzentrieren sich auf die Innenstadt (für Handel und 

Dienstleistungen) und auf die Ortsteile Peez/ Seehafen im Nordosten sowie Schmarl 

und Warnemünde im Nordwesten bzw. Norden. 
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Die heutige Stadtstruktur ist durch eine Differenzierung zwischen städtisch und ge-

werblich sowie ländlich geprägten Gebieten gekennzeichnet. Während das Stadtge-

biet westlich der Warnow dicht besiedelt und durch die Innenstadt geprägt ist, ist 

der östlich der Warnow gelegene Teil durch den Seehafen sowie weitere Gewerbe-

standorte und eine ländliche Stadtstruktur, ausgenommen der Großwohnsiedlungen 

in den Stadtbereichen Toitenwinkel und Dierkow-Neu, charakterisiert.  

1.1.2 Einwohnerverteilung und Einwohnerstruktur  

Einwohnerverteilung 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstreckt sich auf einer Fläche von rund 

181,4 km² und erreicht eine Gesamtbevölkerung von rund 209.000 Einwohnern 

(Stand 12/2018). Sie ist somit die bevölkerungsreichste Stadt in Mecklenburg-Vor-

pommern. 

Die Siedlungsschwerpunkte innerhalb des Stadtgebietes sind insbesondere die süd-

lich und westlich der Warnow liegenden Stadtbereiche Stadtmitte (ca. 20.600 EW), 

Kröpeliner-Tor-Vorstadt (ca. 19.550 EW), Reutershagen (ca. 17.850 EW), Lütten 

Klein (ca. 17.100 EW) und Evershagen (ca. 17.000 EW).1 

Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte im Stadtgebiet beträgt 1.153 EW/ km2 

(Stand 31.03.2019) und liegt somit deutlich über den Durchschnittswerten für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern (gesamt 69 EW/km²)2. Auch die Mittelzentren im 

Planungsverband Güstrow (411 EW/km²) und Bad Doberan (380 EW/km²) und 

Teterow (180 EW/km²) weisen wesentlich geringere Werte auf.3 

Innerhalb des Stadtgebietes sind die starken strukturellen Unterschiede zwischen 

den westlich der Warnow gelegenen Gebieten und den im Osten und insbesondere 

im Nordosten angrenzenden Stadtbereichen zu erkennen. Während die Einwohner-

dichte in den dicht bebauten und besiedelten Siedlungsschwerpunkten in den Stadt-

bereichen Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Dierkow-Neu, Groß Klein, Lütten Klein, Hansa-

viertel und der Innenstadt zwischen ca. 4.300 und 6.600 EW/km² liegt, betragen 

die Werte in den östlichen Randbereichen teilweise unter 100 EW/km². Insgesamt 

erkennbar ist ein deutliches West-Ost-Gefälle im Stadtgebiet.  

  

 

1  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Bevölkerung insgesamt (Ein-

wohner mit Hauptwohnung; 31.12.2018): rathaus.rostock.de/Statistik/ Stadtbereichska-
talog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 05.03.2020) 

2  Als Besonderheit bzgl. der Einwohnerdichte ist zu beachten, dass das nahezu unbewohnte 
Waldgebiet der Rostocker Heide mit ca. 50 km² maßgeblich zur der Gesamtfläche 
181 km² von Rostock beiträgt. 

3  Statistische Ämter des Bundes und der Länder/ Gemeinsames Statistikportal/ Bevölke-

rung nach Geschlecht und Gebietsfläche in km² (2018): www.regionalstatistik.de (Stand 
31.12.2018; Zugriff 05.03.2020) 

Aktenmappe - 120 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 3 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsstruktur der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Status Quo 

2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Tabelle 1: Fläche und Bevölkerung nach Stadtbereichen4  

Stadtbereich Einwohner (EW) Fläche 

(km²) 

EW/ km²  

absolut % v. Stadt  

(A) Warnemünde 8.274 

 

4,0%  9,6     864    

(B) Rostock-Heide 1.568 0,7%  52,3     30    

(C) Lichtenhagen 14.125 6,8%  5,9     2.385    

(D) Groß Klein 13.557 6,5%  2,3     5.949    

(E) Lütten Klein 17.091 8,2%  3,6     4.798    

(F) Evershagen 16.989 8,1%  7,0     2.431    

(G) Schmarl 8.787 4,2%  4,4     1.985    

(H) Reutershagen 17.830 8,5%  5,7     3.107    

(I) Hansaviertel 8.391 4,0%  2,0     4.292    

(J) Gartenstadt/ Stadtweide  3.299 1,6%  4,8     682    

(K) Kröpeliner-Tor-Vorstadt 19.570 9,4%  3,0     6.580    

(L) Südstadt 14.941 7,1%  5,6     2.670    

(M) Biestow 2.736 1,3%  3,8     717    

(N) Stadtmitte 20.593 9,8%  4,7     4.427    

(O) Brinckmansdorf 8.322 4,0%  10,2     815    

(P) Dierkow-Neu 10.926 5,2%  2,2     4.886    

(Q) Dierkow-Ost 1.039 0,5%  0,5     2.033    

(R) Dierkow-West 1.206 0,6%  1,0     1.201    

(S) Toitenwinkel 14.009 6,7%  3,7     3.806    

(T) Gehlsdorf 4.615 2,2%  4,9     936    

(U) Rostock-Ost 1.217 0,6%  31,2     39    

Gesamt 208.949 100%  181,3    1.153 

Einwohnerentwicklung 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist seit einigen Jahren durch ein kontinu-

ierliches Bevölkerungswachstum geprägt. Während zwischen 1988 bis etwa zum 

Jahr 2005 die Bevölkerungsentwicklung in Rostock stark rückläufig war (1988: 

254.00 Einwohner, 2002: 198.000 Einwohner, 1988 bis 2002: minus 22 %), weist 

die Stadt seit dem Jahr 2005 signifikant steigende Einwohnerzahlen auf.  

  

 

4  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Bevölkerung insgesamt und 
Bevölkerungsdichte (Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnung je km² Fläche (bei insge-
samt einschl. Warnow, bei Stadtbereichen ohne Warnow); 31.12.2018): rat-

haus.rostock.de/Statistik/ Stadtbereichskatalog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 
05.03.2020) 
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Gegenüber dem Jahr 2005 hat sich die Einwohnerzahl in Rostock von etwa 

197.200 Einwohnern im Jahr 2005 auf rund 209.000 Einwohner (31.12.2018) er-

höht.5  

Die Prognose der Einwohnerentwicklung des Regionalen Nahverkehrsplanes Mittle-

res Mecklenburg/ Rostock ist ausgehend vom Jahr 2002 von einem leichten Bevöl-

kerungsrückgang von in Summe etwa 4 % (ca. 190.000 Einwohnern) bis zum Jahr 

2010 ausgegangen. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet, seit dem Jahr 2005 

wächst die Rostocker Bevölkerung wieder stetig. Die höchste positive Einwohne-

rentwicklung mit rund 1.840 Einwohnern ist zwischen den Jahren 2014 und 2015 zu 

verzeichnen, was zum Teil auch auf die Flüchtlingszuwanderung zurückzuführen 

ist.6  

Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren mehrere städtebauliche Projekte in 

großen Siedlungen realisiert werden. Auch dies hat dazu beigetragen, dass seit dem 

Vergleichsjahr 2010 die Bevölkerungszahl insgesamt um etwa 4,2 % (ca. 

8.500 Einwohner) gestiegen (vgl. Tabelle 2) ist. Insbesondere die Stadtbereiche 

Stadtmitte (plus ca. 2.700 Einwohner) und Toitenwinkel (plus ca. 1.000 Einwohner) 

weisen sowohl absolut als auch prozentual die höchsten Einwohnerzuwächse auf, 

aber auch in Groß Klein (plus ca. 750 Einwohner) und Schmarl (plus ca. 730 Ein-

wohner) sowie auch in Gehlsdorf (plus ca. 770 Einwohner) sind die Einwohnerzu-

wächse überdurchschnittlich. Leicht rückläufige Einwohnerzahlen verzeichneten das 

Ortsamt West und hier insbesondere die Stadtbereiche Reutershagen (minus ca. 

260 Einwohner) und Hansaviertel (minus ca. 210 Einwohner). 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung nach Ortsämtern im Zeitraum 2005 – 2010 – 2018 

(Hauptwohnsitz)7 

Ortsamt Bevölkerungsstand Einwohnerentwicklung  

2010 - 2018 

2005 2010  2018 absolut in %  

Ortsamt Nordwest 1 29.831 30.414 32.186 1.772 5,8% 

Ortsamt Nordwest 2 47.064 46.758 48.205 1.447 3,1% 

Ortsamt Ost 30.939 30.874 33.012 2.138 6,9% 

Ortsamt West 29.792 30.012 29.520 -492 -1,6% 

Ortsamt Mitte 59.592 62.563 66.162 3.599 5,8% 

Gesamt 197.218 200.621 209.085 8.464 4,2 % 

 

 

5  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 05.03.2020. 

6  ebenda 

7  ebenda 
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Einwohnerstruktur 

Sozialräumlich betrachtet treten zunehmende Disparitäten zwischen den „inneren“ 

und den „äußeren“ Stadtteilen auf („Außen-Innen-Gefälle“). Demnach sind die 

Stadtbereiche Stadtmitte sowie Körpeliner-Tor-Vorstadt mit einem Durchschnittsal-

ter von unter 40 Jahren die „jüngsten“ Stadtbereiche der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock. Hingegen heben die Stadtbereiche Warnemünde, Rostock-Heide, 

Lütten Klein, Biestow, Dierkow-Ost und Dierkow-West mit einem Durchschnittsalter 

von jeweils über 50 Jahren das durchschnittliche Alter der gesamten Stadt auf 45,1 

an. Mit einem Jugendquotienten von 37,7 % besitzt der Stadtbereich Gartenstadt/ 

Stadtweide den höchsten Anteil an jungen Menschen im Stadtgebiet. Hinsichtlich 

des Altenquotienten ist der Spitzenreiter der Stadtbereich Warnemünde mit 

81,8 %.8 Zwar gehört Warnemünde auch in der Vergangenheit immer zu den Stadt-

teilen mit einem höheren Durchschnittsalter, im Vergleich zu 2010 ist der Anteil der 

älteren Bevölkerung jedoch deutlich überproportional angestiegen. Ähnliche Ten-

denzen zeigen sich in Dierkow-Ost, Lichtenhagen und der Rostocker Heide.  

1.1.3 Wirtschaftsstruktur und Pendlerbeziehungen 

Der Wirtschaftsstandort Rostock ist von einem Branchenmix aus maritimer Wirt-

schaft, Medizintechnik, Biotechnologie, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Windener-

gie, Luft- und Raumfahrt, Tele- und Direktmarketing und IT-Medien-Kreativwirt-

schaft geprägt.9 

Im Stadtgebiet sind insgesamt 26 Gewerbe- und Industriegebiete (darunter die ge-

planten Gewerbegebiete Schutow-West und Rostock-Mönchhagen im Nahbereich 

der Stadtgrenze) verteilt. Zu berücksichtigen ist, dass im Stadtgebiet nur einzelne 

Arbeitgeber bzw. Agglomerationen größerer Arbeitsplatzstandorte aufgrund der An-

zahl an Beschäftigten eine gewisse ÖPNV-Relevanz (mehr als 1.000 Beschäftigte) 

aufweisen.  

  

 

8  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Bevölkerung nach Alter/ 
Durchschnittsalter, Jugendquotient, Altenquotient (2008): rathaus.rostock.de/Statistik/ 
Stadtbereichskatalog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 24.10.2019) 

9  ROSTOCK BUSINESS Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock 

mbH/ Wirtschaftsstandort Rostock/ Branchen: rostock-business.com/de/wirtschafts-
standort-rostock/branchen.html (Zugriff 06.11.2019) 
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Zu den größten Gewerbe- und Industriegebieten mit Expansions- und Investitions-

potential gehören der Fischereihafen und das Gewerbegebiet Schmarl (ca. 5.600 

Arbeitsplätze), Warnemünde Werft (ca. 3.800 Arbeitsplätze), der Seehafen Rostock 

(ca. 2.900 Arbeitsplätze), und das Güterverkehrszentrum (GVZ) Rostock (ca. 2.200 

Arbeitsplätze).10 

Zu den nennenswerten Bürostandorten im Stadtgebiet gehören die Silohalbinsel, 

„Am Vögenteich“, die Doberaner Straße, die ehemalige Neptunwerft und die Holz-

halbinsel (Karavelle-Quartier). Für die kommenden Jahre sind zudem weitere Pro-

jekte in Bezug auf Büromarktentwicklung geplant.  

Aufgrund der großen Bedeutung der Hafenentwicklung für die Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock, wurde im Juni 2017 der Hafenentwicklungsplan (HEP 2030) aktu-

alisiert. Die Leitlinien des HEP 2030 bilden den Rahmen für die Entwicklung der Hä-

fen im Stadtgebiet.11  

 

10  ROSTOCK BUSINESS Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock 
mbH/ IMMOBILIENBERICHT DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK: rostock-
business.com/files/rb/download/190930_Immobilienbericht_2019_Einzelseiten_RB.pdf 
(Stand September 2019; Zugriff 06.11.2019) 

11  ROSTOCK PORT GmbH: Hafenentwicklungsplan 2030 (Stand 29.06.2017; Zugriff 
14.03.2019) 
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Abbildung 2: Gewerbe- und Industriegebiete sowie große Bürostandorte in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock  
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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Rostock ist in den letzten 

Jahren stetig gewachsen. Demnach ist die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2018 im 

Vergleich zu 2015 um rund 7 % von etwa 75.430 Beschäftigte auf rund 80.420 so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort gestiegen.12 Mit rund 17.430 

Beschäftigten liegt der Schwerpunkt in dem Wirtschaftszweig Gesundheits- und So-

zialwesen.13  

Die räumlichen Pendlerbeziehungen geben einen Hinweis auf die verkehrlichen Ver-

flechtungen zwischen den einzelnen Kommunen im Berufsverkehr. So bestehen 

enge wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der Stadt Rostock und dem angren-

zenden Umland. 

Die hohe Arbeitsplatzzentralität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock spiegelt 

sich in einem positiven Berufspendlersaldo wider. Im Jahr 2018 standen rund 

33.810 Einpendelnde einer Auspendelndenzahl von ca. 23.070 gegenüber, wodurch 

sich ein positives Pendlersaldo von rund 10.740 ergibt. Die Pendlerströme zeigen 

starke Verflechtungen mit dem Landkreis Rostock auf. So hat ein Großteil der Ein-

pendelnden ihren Wohnsitz in der Stadt Bad Doberan sowie in den Gemeinden 

Dummerstorf und Kritzmow (jeweils über 1.000 Einpendler nach Rostock14). Für die 

Auspendelnden stellen die Gemeinde Dummerstorf sowie die Nachbarsgemeinde 

Bentwisch ein wichtiges Ziel dar (jeweils über 1.000 Auspendler aus Rostock).15 

1.1.4 Universitäts-, Weiterbildungs- und Schulstandorte 

Universitäts- und Hochschulstandorte 

Als Wissenschafts- und Bildungsstandort verfügt Rostock über ein breites und viel-

fältiges Bildungsangebot mit Einzugsbereichen, die weit über die Stadtgrenzen hin-

ausgehen. Demzufolge ist auch im Bildungsbereich von einem hohen Pendelnden-

aufkommen auszugehen. 

An der Universität Rostock waren im Wintersemester 2018/2019 rund 13.300 Stu-

dierende eingeschrieben. Zu den weiteren Hochschulen im Stadtgebiet gehören der 

Fachbereich Seefahrt Warnemünde der Hochschule Wismar mit ca. 360 Studieren-

den und die Hochschule für Musik und Theater mit rund 500 Studierenden.  

  

 

12  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte/ Beschäftigungsquote (Revidiert) (2012, 2015, 2016, 2017, 2018): rat-

haus.rostock.de/Statistik/Stadtbereichskatalog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 

24.10.2019) 

13  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach 
Wirtschaftszweigen ( Arbeitsort): rathaus.rostock.de/de/rathaus/rostock_in_zahlen/ 
ausgewaehlte_eckdaten/wirtschaft/sozialversicherungspflichtig_beschaeftigte_nach _wirt-
schaftszweigen_arbeitsort/276739 (Stand 30.06.2018; Zugriff 24.10.2019) 

14  Stand 30.06.2018 

15  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Ähnlich wie viele andere Universitäten und Hochschulen im Nordosten, hat auch die 

Universität Rostock rückläufige Studierendenzahlen (2011/12 ca. 15.300 Immatri-

kulierte, 2013/14 ca. 14.300 Immatrikulierte).16  

Aufgrund der zentralen Lage und der örtlichen Lokalitäten befindet sich der räumli-

che Schwerpunkt des studentischen Wohnens vor allem im Stadtteil Kröpeliner-Tor-

Vorstadt.17 Studierendenwohnheime befinden sich weiterhin in der Südstadt. Das 

Studierendenwerk Rostock-Wismar bietet Unterkünfte in insgesamt neun Wohnhei-

men (davon drei in der Innenstadt) im Rostocker Stadtgebiet.18 

Weiterführende Schulen 

Von Relevanz für den ÖPNV sind in erster Linie die Schulpendelnden zu den weiter-

führenden Schulen und zu den Berufsschulen. Die Einzugsbereiche der weiterfüh-

renden Schulen gehen teilweise über die Stadtgrenze hinaus, so dass von einem 

nennenswerten Pendelndenaufkommen insbesondere aus den benachbarten Kom-

munen ausgegangen werden kann. 

Zum Schuljahr 2018/2019 gab es in der Stadt Rostock sechs Regionale Schulen, 

zehn Gesamtschulen (davon fünf in freier Trägerschaft), sieben Gymnasien (davon 

drei in freier Trägerschaft), ein Abendgymnasium und sechs Förderschulen.  

Insgesamt besuchten 2018/2019 rund 19.300 Schüler die allgemeinbildenden 

Schulen im Stadtgebiet (inkl. Grundschulen und Abendgymnasium). Im Vergleich 

zum vorausgegangenen Schuljahr 2017/2018 bedeutet dies einen Anstieg um rund 

300 Schüler.19 Insbesondere hervorzuheben ist hier die CJD Christophorusschule im 

Stadtbereich Gartenstadt/ Stadtweide mit über 1.000 Schülern im Schuljahr 

2018/2019. Die Schule in privater Trägerschaft ist bekannt für die Förderung des 

Leistungssportes sowie die Hochbegabtenförderung.  

Darüber hinaus wurden im Schuljahr 2018/2019 an zwölf Beruflichen Schulen (da-

von acht in freier Trägerschaft) insgesamt ca. 8.150 Schüler unterrichtet. An drei 

der zwölf Schulen werden jeweils mehr als 1.500 Schüler (in Voll- bzw. Teilzeit) un-

terrichtet (vgl. Tabelle 3). Hinsichtlich der Mobilitätsbedürfnisse ist zu beachten, 

dass bei den Berufsschülern nur ein Drittel bis die Hälfte täglich die Berufsschule 

aufsucht. 

 

16  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-

TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 

17  Universität Rostock/ Studium/ Lebensraum-Hochschule/ Wohnen/ Studentisches Wohnen 
in Rostock: https://www.uni-rostock.de/studium/lebensraum-hochschule/wohnen/ (Stand 
2019; Zugriff 07.11.2019) 

18  Studierendenwerk Rostock-Wismar/ Studentisches Wohnen/ Wohnheime: 
https://www.stw-rw.de/de/studentisches-wohnen/wohnheime.html ( Zugriff 07.11.2019) 

19  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Tabelle 3: Bedeutende Schulstandorte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Schul-

jahr 2018/2019) 

Stadtbereich Schulstandort/ Schuleinrichtung Schülerzahlen (ca.) 

Reutershagen  Berufliche Schule der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock – Technik - 

Fritz-Triddelfitz-Weg 1 

2.300 

Schmarl Berufliche Schule der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock – Wirtschaft 

- Stephan-Jantzen-Ring 3-4 

1.800 

Lichtenhagen Berufliche Schule Alexander Schmorell 

am Klinikum Südstadt 

1.700 

Gartenstadt/ 

Stadtweide 

CJD Christophorusschule Rostock 

Gymnasium mit Grundschule und 

Orientierungsstufe 

1.300 

Dierkow-West Berufliche Schule der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock  

– Dienstleistung und Gewerbe -

Hinrichsdorfer Str. 7 

900  

Evershagen Schulcampus Evershagen 900 

Innenstadt Gymnasium 800 
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Abbildung 3: Universitäts- und Schulstandorte inkl. Studentenwohnheime  
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1.1.5 Tourismus 

Der Tourismus stellt einen prägenden Wirtschaftsfaktor in der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock dar. Der Tourismus ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber son-

dern zudem auch ein wesentlicher Standortfaktor für die Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock.  

Als Reiseziel besitzt die Hanse- und Universitätstadt Rostock räumlich drei 

Schwerpunkte: das Rostocker Zentrum, das Seebad Warnemünde und die 

Rostocker Heide. Das Rostocker Zentrum bietet neben unterschiedlichen Kulturein-

richtungen Gastronomieangebote sowie Einkaufsmöglichkeiten. Das Seebad 

Warnemünde ist vor allem durch den Bade- und Erholungstourismus, den Eventtou-

rismus und den Kreuzschifffahrtstourismus geprägt. In Warnemünde befindet sich 

der bundesweit größte Kreuzfahrthafen. Als Verbindung für die unterschiedlichen 

Aktionsräume dient die Warnow, die mit touristischen Attraktionen, wie der Mittel-

mole, dem IGA-Park, dem Rostocker Fischmarkt, dem Stadthafen und der Hanse 

Messe eine maritime Atmosphäre schafft. Als wichtiges Naherholungsgebiet, nicht 

nur für die Touristen sondern auch für Rostocker Einwohner, zählt die Rostocker 

Heide ebenso zu den drei Aktionsräumen in Rostock. Der Bade- und Erholungsbe-

reich „Rostocker Heide“ (Aktivitäten wie Baden und Strandurlaub, Wandern, Rad-

fahren, Skaten und Reiten) hat zumindest in den Sommermonaten eine nennens-

werte touristische Bedeutung. 

Die Entwicklung der ausgewählten Kennzahlen (siehe Tabelle 5) macht deutlich, 

dass sich Rostock im Laufe der Zeit zu einem touristischen und kulturellen Zentrum 

etabliert hat.  

In Folge der allgemeinen Trendentwicklung sowie der Tourismusentwicklung in der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde die Tourismuskonzeption 202220 im 

Jahr 2012 erarbeitet. Aus den festgelegten Zielen und dem Leitbild für den 

Rostocker Tourismus wurden Leitlinien sowie im weiteren Verlauf konkrete Maßnah-

menblöcke und einzelne Maßnahmen abgeleitet. Die Schwerpunktthemen der Kon-

zeption sind der Ausbau des Gesundheits- und Wellnesstourismus, die Etablierung 

im Tagungs- und Kongressmarkt sowie die Förderung des Städte- und Kulturtouris-

mus. 

 

20  Hansestadt Rostock: Die Hansestadt Rostock mit dem Seebad Warnemünde/ Tourismus-
konzeption 2022 (Stand 2012; Zugriff 31.10.2019) 
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Tabelle 4: Tourismusrelevante Kennzahlen21 (Zahlen aufgerundet) 

Entwicklungsmerkmale 2002 2007 2012 2017 

Kreuzschifffahrt (Schiffanläufe) - 93 181 190 

Kreuzschifffahrt (Passagiere) - 133.770 300.000 642.000 

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow 

(Flugbewegung) 7.950 9.860 22.720 13.970 

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow 

(Fluggäste) 135.130 192.740 169.950 290.660 

Beherbergungsstätten (Anzahl der 

Betriebe)* 88 105 109 110 

Beherbergungsstätten (Anzahl 

Schlafplätze)* 6.030 8.160 13.740 14.920 

Beherbergungsstätten 

(durchschnittliche Auslastung  

Jahresteil in %)* 42,7 % 46,0 % 33,6 % 37,1 % 

Beherbergungsstätten (Anzahl der 

Gästeankünfte im Jahr)* 417.260 551.871 637.090 774.930 

Beherbergungsstätten (Anzahl der 

Gästeübernachtungen im Jahr)* 1 Mio. 1,4 Mio. 1,7 Mio. 2 Mio. 

Beherbergungsstätten 

(durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 

Tagen im Jahr)* 2,5 2,6 2,7 2,6 

* Hinweis: 2002 und 2007 ohne Camping, 2012 und 2017 einschließlich Camping 

Da der Freizeitverkehr einen bedeutenden Wegezweck der Rostocker Bevölkerung 

darstellt (Weganteil Zweck Freizeit 27 %22), sind Freizeit- und Tourismusziele in der 

Nahverkehrsplanung zu berücksichtigen. Aufgrund der Vielfalt im Freizeitangebot 

und der daraus resultierenden Dispersität im Freizeitverkehr ist es jedoch nur be-

dingt möglich, diese Verkehre für den ÖPNV zu bündeln. Demnach weisen nur sehr 

wenige Freizeit- und Tourismusziele tatsächlich eine nennenswerte Relevanz für den 

ÖPNV auf. Hierzu gehören Ziele mit über 200.000 Besuchern pro Jahr, wie dem 

Rostocker Zoo (ca. 653.000 Besucher pro Jahr) und der Schwimmhalle „Neptun“ 

(ca. 296.000 Besucher pro Jahr).23  

  

 

21  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2018 (Stand November 2018; Zugriff 10.07.2019) 

22  Technische Universität Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstech-
nik: Mobilität in Städten – SRV 2018, Mobilitätssteckbrief für Rostock (Stand November 
2019) 

23  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Punktuell besitzen auch größere Veranstaltungsorte wie beispielsweise der IGA 

Park, die Hanse Messe, die Stadthalle, das Theater und das Ostseestadion sowie 

das Seebad Warnemünde als Ganzes eine ÖPNV-Relevanz. 

Es ist zudem erkennbar, dass der ÖPNV in Rostock insbesondere bei größeren, tem-

porären Events (z. B. Hanse Sail, „Turmleuchten“, „Port Partys“ und Heimspiele FC 

Hansa) eine hohe Bedeutung hat. Hier wirkt es sich auch positiv aus, dass 

Warnemünde durch die S-Bahn hervorragend in das leistungsfähige ÖPNV-System 

eingebunden ist. 

 

Abbildung 4: ÖPNV-relevante Ziele im Bereich Freizeit- und Tourismus  
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1.1.6 Infrastruktureinrichtungen mit Relevanz für den 

ÖPNV 

Soziale Infrastruktur, Gesundheitswesen 

Die Gesundheitsbranche zeichnet sich durch ein dichtes und qualitativ hochwertiges 

Angebot sowie einen hohen Vernetzungsgrad zwischen den Trägern aus.  

Im Stadtgebiet gibt es zwei Kliniken, das Klinikum der Universität Rostock (mehrere 

Standorte) und das Klinikum Südstadt, mit einer Gesamtbettenzahl von rund 1.510 

auf insgesamt sechs Standorte verteilt (vgl. Abbildung 5). Einen nationalen und in-

ternationalen Bekanntheitsgrad genießt insbesondere das Klinikum der Universität 

Rostock mit etwa 1.030 Betten.24 Für die Nahverkehrsplanung ist eine unmittelbare 

Anbindung dieser Einrichtungen mit dem ÖPNV dahingehend von Bedeutung, dass 

Beschäftigte, Besucher und Patienten zusammen ein nennenswertes Fahrgastpoten-

tial bilden.  

Der Hauptstandort des Klinikums der Universität Rostock befindet sich am Campus 

Schillingallee im Hansaviertel. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über mehrere 

Haltestellen. Mit der Linie 27, die montags bis samstags die Haltestelle „Klinikum 

Schillingallee“ halbstündlich anfährt, wird die zentrale Anbindung des Hauptein-

gangs gewährleistet. Die Haltestellen „Schillingallee“ und „Dethardingstraße“ wer-

den von weiteren Buslinien (Linie 25 Montag bis Freitag im 10-Minuten-Takt sowie 

Linien 27, 39 und 121; Schillingallee auch Linie 28) bedient. Die Anbindung an das 

Straßenbahnsystem (Straßenbahnlinien 3 und 6) erfolgt peripher über die Haltestel-

len „Platz der Jugend“ bzw. „Parkstraße S“ (zudem S-Bahn-Halt) und ist mit länge-

ren Fußwegen (ca. 800 m) verbunden. Die Anbindung des Klinikums Südstadt er-

folgt durch die Straßenbahnlinien 4 und 6 im dichten Takt sowie Linien 28,39 und 

102 von der Haltestelle „Campus Südstadt“. Die „Universitätsmedizin Rostock Klinik 

und Poliklinik für Neurologie, Zentrum für Nervenheilkunde“ in Gehlsdorf wird durch 

die Bus-Linie 45 im Tagesverkehr alle 20 Minuten angebunden.  

 

24  ebenda 
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Abbildung 5: Klinik- und Krankenhausstandorte  
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Einzelhandel und Versorgungsstruktur 

Die Rostocker Innenstadt ist durch ein hohes Maß an Nutzungsvielfalt geprägt und 

übernimmt neben der reinen Versorgungsaufgabe außerdem Funktionen in den Be-

reichen Freizeit und Kultur, Erholung und Wohnen. Der zentrale Versorgungs- und 

Geschäftsbereich befindet sich an der Kröpeliner Straße inklusiv der Einkaufszen-

tren/ Passagen „Rostocker Hof“ und „Kröpeliner Tor Center“ sowie an der Breite 

Straße (mit Galeria Karstadt Kaufhof). Er bietet einen vielfältigen Branchenmix mit 

einem umfangreichen Warenangebot. Neben großflächigen Warenhäusern und 

Kaufhäusern als Magnetbetriebe ist auch ein vielfältiges kleinteiliges Fachangebot 

vorhanden. Mit etwa 66.500 m² Verkaufsfläche sind rund 19 % der gesamten städ-

tischen Verkaufsfläche in der Innenstadt angesiedelt. Über die Achse Lange Straße 

– Neuer Markt ist der zentrale Versorgungsbereich an der nördlichen Peripherie an 

das Straßenbahnsystem angebunden. 

Aufgrund seiner touristischen Bedeutung und der Hochwertigkeit des meist zentren-

relevanten Sortimentes, welches stark auf touristische Anforderungen ausgerichtet 

ist (Bekleidung, Schuhe, Geschenkartikel, Souvenirs), kommt auch Warnemünde 

die Funktion eines A-Zentrums mit überregionaler Bedeutung zu. Die Attraktivität 

des meist kleinflächigen Sortiments ist jedoch nicht mit der des Stadtzentrums 

gleichzusetzen. Die ÖPNV-Erschließung des Versorgungsbereichs erfolgt mit den Li-

nien 36 und 37, die Anbindung an das leistungsstarke S-Bahnsystem erfolgt peri-

pher. 

Weitere Einkaufszentren sind im gesamten Stadtgebiet angesiedelt. Darüber hinaus 

haben auch einzelne außerhalb des Stadtgebietes liegende Einkaufszentren sowie 

Fachmärkte Bedeutung für die Stadt. Hierzu gehören das Hansecenter Bentwisch, 

der Ostseepark Sievershagen, der Globusmarkt in Roggentin und das Outletcenter 

Broderstorf; diese werden dem Einzelhandelsmarkt der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock zugeordnet (vgl. Abbildung 6).25 

Im Zentrenkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aus dem Jahr 2007 

werden die zentralen Versorgungsbereiche in einem hierarchischen Zentrenmodell 

gegliedert. Abbildung 6 verdeutlicht die hierarchische Gliederung der zentralen Ver-

sorgungsbereiche.26 

Aktuell werden weitere Flächen für den Einzelhandel sowie das Gewerbe erschlos-

sen, so dass der Rostocker Einzelhandelsmarkt in den nächsten Jahren weiterwach-

sen wird. Derzeit wird an der Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-

tes gearbeitet.27 

 

25  Hansestadt Rostock, Büro des Oberbürgermeisters, Bereich für Wirtschafts- und Struktur-

fragen: Zentrenkonzept der Hansestadt Rostock/ Definition und Abgrenzung der zentralen 
Versorgungsbereiche der Hansestadt Rostock (Stand November 2007). 

26  Nicht aufgeführt sind die Nahversorgungszentren (D-Zentren), da diese in der Regel ohne 
Bedeutung für den ÖPNV sind.  

27  ROSTOCK BUSINESS Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock 
mbH/ IMMOBILIENBERICHT DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK: rostock-

business.com/files/rb/download/190930_Immobilienbericht_2019_Einzelseiten_RB.pdf 
(Stand September 2019; Zugriff 06.11.2019). 

Aktenmappe - 136 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 19 

 

Abbildung 6: Hierarchische Gliederung der zentralen Versorgungsbereiche 
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Insgesamt besitzt Rostock hinsichtlich Ausstattung und Vielfalt ein für ein Oberzent-

rum angemessenes Einzelhandelsangebot. Die Innenstadt Rostocks übernimmt 

hierbei eine zentrale Bedeutung im Einkaufsverkehr für den mittel- und langfristi-

gen Bedarf in der Region. Ebenso besitzt das Zentrum Warnemünde eine überregio-

nale Bedeutung im Einkaufsverkehr, vor allem im Bereich Tourismus. Es ist zu ver-

muten, dass im Kontext mit der ÖPNV-Angebotsqualität, der Einkaufsverkehr insbe-

sondere in Ausrichtung auf die Innenstadt eine nennenswerte ÖPNV-Affinität auf-

weist. 

1.2 Analyse ÖV-Angebot und -Infrastruktur 

Grundlage der nachfolgenden Analyse ist der Fahrplan des VVW mit Stand 2019. 

1.2.1 Zuständigkeiten/ Aufgabenträgerschaft 

Der Öffentliche Verkehr (ÖV) im Stadtgebiet Rostock ist hinsichtlich der Verantwort-

lichkeiten in der Aufgabenträgerschaft klar strukturiert. Aufgabenträger sind: 

• für den Schienenpersonennahverkehr inkl. der S-Bahn (SPNV) das Land Meck-

lenburg-Vorpommern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 obliegt es der Ver-

kehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) unter der Fachaufsicht des 

Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vor-

pommern die Pflichten der Planung, Organisation und Finanzierung der Ver-

kehrsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen. 

• für den straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (Straßenbahn und 

Bus; nachfolgend ÖPNV genannt) die Hanse- und Universitätsstadt Rostock (für 

die im Stadtgebiet verkehrenden Regionalbuslinien im Stadt-Umland-Verkehr 

aus dem Landkreis Rostock erfolgt entsprechend einer Vereinbarung zwischen 

Stadt und Landkreis die Vergabe des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages 

(ÖDA) durch den Landkreis).  

1.2.2 Schienenpersonennahverkehr 

Produkte und Strecken 

Der SPNV innerhalb des VVW-Gebietes umfasst die Produkte RegionalExpress (RE), 

RegionalBahn (RB) und S-Bahn (S). Während der RE als direkte Verbindung zwi-

schen den Städten mit nur wenigen ausgewählten Halten fungiert, dienen die Pro-

dukte RB und S der Erschließung im Verbundraum, i. d. R mit Halt an allen Halte-

punkten bzw. Stationen im Streckenverlauf auf Stadtgebiet.  

Im Stadtgebiet Rostock verlaufen  

• vier RE-Linien (RE10 jedoch nur einzelne Fahrten) 

• zwei RB-Linien 

• und drei S-Bahn-Linien. 
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Das leistungsstarke S-Bahn-System übernimmt in Rostock in Ergänzung zur Stra-

ßenbahn auch wichtige innerstädtische Verkehrsaufgaben mit wesentlichen Reise-

zeitvorteilen in der Nord-Süd-Relation im Stadtwesten sowie für verschiedene Teil-

bereiche auch innerörtliche Anbindungsfunktionen (z. B. in Warnemünde, Lichten-

hagen, Groß Klein, Lütten Klein, Evershagen, Schmarl, Reutershagen, Kröpeliner-

Tor-Vorstadt, Hansaviertel, Stadtmitte und Südstadt). 

Tabelle 5: SPNV-Strecken im Stadtgebiet Rostock 

Strecke Betreiber Grundtakt Mo-Fr 

(Minuten) 

Nr. Verlauf  HVZ/ 

NVZ 

SVZ 

Produkt RegionalExpress 

RE1 Hamburg Hbf – Schwerin Hbf – 

Rostock Hbf 

DB AG T120 T120 

RE528 Rostock Hbf/ Stralsund Hbf – 

Neustrelitz Hbf – Berlin Hbf – Berlin 

Südkreuz 

DB AG T120 

 

T120 

RE929 Rostock Hbf – Stralsund Hbf – 

Bergen auf Rügen – Sassnitz/ 

Ostseebad Binz 

ODEG T120 

 

T120 

Produkt RegionalBahn 

RB11 Tessin – Rostock Hbf – Wismar DB AG T60  

+Ver-

stärker 

T60 

RB12 Rostock Hbf – Rövershagen – 

Graal-Müritz 

DB AG ca. T60 ca. T60 

Produkt S-Bahn 

S1 Warnemünde – Rostock Hbf DB AG T7,5/ 

T15 

T7,5/ 

T15/ 

T30 

S2 Güstrow – Schwaan – Rostock Hbf DB AG T60 T60/ 

T120 

S3 Rostock Hbf – Laage (Meckl) - 

Güstrow 

DB AG T60 T60/ 

T120 

 

  

 

28  in Stadt und LK Rostock im 120-Minuten-Takt, sonst im 60-Minuten-Takt  

29  in Stadt und LK Rostock im 120-Minuten-Takt, weitere Linienabschnitte im 60-Minuten-
Takt 
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Bahnhöfe und Haltepunkte 

Im Stadtgebiet Rostock liegen 13 SPNV-Haltepunkte bzw. Bahnhöfe, von denen  

• zwei (Thierfelder Straße RB11 und Torfbrücke RB12) von RB-Linien, 

• einer (Rostock Kassebohm) von der RB12 

• und neun ausschließlich von der S-Bahn 

angefahren werden.  

1.2.3 ÖPNV 

1.2.3.1 Verkehrsunternehmen 

Die Verkehrsleistungen im Stadtgebiet werden durch die Rostocker Straßenbahn AG 

(RSAG) erbracht. Weitere Verkehrsunternehmen betreiben stadtgrenzüberschrei-

tende Linien (siehe Tabelle 6).  

Tabelle 6: Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Rostock (Stand 2019) 

Verkehrsunternehmen Linien (ohne NE-Netze) 

Rostocker Straßenbahn AG, 

Rostock (RSAG) 

Straßenbahn: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Stadtbus: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30A, 31, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, X41, 45, 45A, 49  

Nachtbus: F1, F1A, F2 

rebus Regionalbus Rostock 

GmbH, Güstrow 

Stadt/ -Umland-Regionalbus: 102, 106, 112, 113, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 128, 137, 140, 284 

Mecklenburg-Vorpommersche 

Verkehrsgesellschaft mbH, 

Demmin (MVVG) 

304 

1.2.3.2 Netzstruktur 

Das Netzgerüst bilden die radial auf die Innenstadt ausgerichteten Achsen des kom-

munalen Schienenverkehrssystems „Straßenbahn“. Die insgesamt sechs Straßen-

bahnlinien bilden ein attraktives und transparentes ÖPNV-Grundsystem und ge-

währleisten eine direkte Anbindung von Stadtteilen aus dem Nordwesten, dem 

Nordosten und dem Süden sowohl an das Stadtzentrum als auch an den Haupt-

bahnhof. Darüber hinaus übernimmt die Straßenbahn Erschließungsaufgaben insbe-

sondere in Stadtteilen mit hoher Verdichtung (Ausnahmen Warnemünde, Schmarl, 

Groß Klein, Reutershagen und Hansaviertel).  

Der Stadtbus ergänzt das Schienenverkehrsangebot. Dabei übernimmt er im hierar-

chisch strukturierten ÖPNV-Netz die Zubringerfunktion zum überregionalen Schie-

nenverkehr sowie zum regionalen (SPNV, S-Bahn, Regionalbus) und zum sonstigen 

städtischen ÖPNV-Angebot (S-Bahn, Straßenbahn, Fähre). Außerdem erschließt er 

Gebiete, die nicht von S-Bahn oder Straßenbahn angedient werden.  
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Somit übernimmt der Stadtbus in Rostock nicht nur Tangential- und Zubringerauf-

gaben, sondern bildet zudem wichtige Radialachsen in Ausrichtung auf die Innen-

stadt (z. B. Linien 22, 23 und 25) und auf wichtige Stadtteilzentren (z. B. Linie 31 

Lütten Klein Zentrum). Die Buslinie 37 fungiert in Warnemünde als Ortsbus, die Li-

nie X41 verbindet als erste Schnellbuslinie in Rostock die Wohngebiete Dierkow / 

Toitenwinkel östlich der Warnow mit Lütten Klein westlich der Warnow. Die X41 

nutzt dabei die Autobahn A19 sowie den Warnowtunnel und bedient nur 6 Haltestel-

len. Zwei Nachtbuslinen („RSAG-Fledermäuse F1 und F2“) sichern eine Grundver-

sorgung in den Nachtstunden. 

 

Abbildung 7: TagNetz (Mo-Fr) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Status Quo 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband
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Abbildung 8: NachtNetz (Mo-Fr) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Status Quo 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Ausgewählte Haltestellen sowie S-Bahn-Haltepunkte im Stadtgebiet fungieren als 

Verknüpfungshaltestellen zwischen den S-Bahn-Linien, der Straßenbahn, den Stadt-

buslinien und den Stadt-Umland-Regionalbuslinien. Neben dem ZOB/ Hauptbahnhof 

werden somit noch an anderen Verknüpfungspunkten systematische Anschlüsse an 

das Umland geschaffen (z. B. Warnemünde Werft, Lütten Klein, Reutershagen, 

Dierkower Kreuz, Brinckmansdorf, Deutsche-Med-Platz und Hinrichshagen).  

 

Abbildung 9: Am S-Bahnhof „Lütten Klein“ erfolgt eine systematische Verknüpfung zwischen 

Regionalbuslinien, Stadtbuslinien und S-Bahn  

Die Innenstadterschließung erfolgt in einer ringförmigen Anbindung an das ÖPNV-

Netz durch die Straßenbahnlinien. Der zentrale Versorgungsbereich wird peripher 

durch die Haltestellen Kröpeliner Tor, Lange Straße, Neuer Markt und Steintor IHK 

erschlossen. Für die südliche Innenstadt ergeben sich leichte Erreichbarkeitsnach-

teile durch die Führung der Straßenbahn an der nördlichen Innenstadtperipherie 

über die Lange Straße. Die Regionalbuslinien 112, 113, 120 und 123 durchqueren 

den Innenstadtring und bedienen die Haltestellen Am Rosengarten und Steintor/ 

IHK. Die Linie 304 bedient die Haltestelle Steintor/ IHK. 

Die Innenstadt kann aus den direkt ans Straßenbahnnetz angeschlossenen Stadttei-

len ohne Umstieg erreicht werden, aus allen anderen Stadtbereichen ist das Zent-

rum mit maximal einem Umstieg erreichbar. Auch die wichtigsten anderen Ziele im 

Stadtgebiet sind i. d. R. mit max. einmaligem Umstieg erreichbar (vgl. Kapi-

tel 3.1.3.2). Wichtige Einrichtungen insbesondere im südwestlichen Stadtgebiet 

(z. B. Uniklinikum, Agentur für Arbeit, Neptun-Schwimmhalle) sind aus dem Stra-

ßenbahn- bzw. aus dem S-Bahn-System nur mit Umsteigen auf den Bus erreichbar. 
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Abbildung 10: ÖPNV-Netzstruktur 
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Abbildung 11: Lagegunst stadtweit prägender Einrichtungen und Bereiche zum S-Bahn- und 

Straßenbahnnetz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock  
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Straßenbahnnetz 

Im Straßenbahnnetz besteht eine radiale Ausrichtung auf die Innenstadt. Die sechs 

Straßenbahnlinien bilden den Innenstadtring. Aus jeder der vier Hauptrichtungen 

wird jeweils mindestens eine Linie  

• über die Lange Straße und 

• über den Hauptbahnhof 

geführt. 

Im Rostocker Straßenbahnnetz wird von Montag bis Freitag im Tagesverkehr außer-

halb der Ferien auf allen Linien mindestens ein 20-Minuten-Grundtakt (in den Ferien 

20-/ 30-Minuten-Takt; Früh-HVZ 30-Minuten-Takt) angeboten. Die Straßenbahnli-

nien 1 und 5 verkehren im Tagesverkehr in einem 10-Minuten-Takt (in den Ferien 

im 15-Minuten-Takt). Durch Überlagerungen mehrerer Linien im Straßenbahnnetz 

sowie entsprechender Fahrplanabstimmungen besteht auf den meisten Streckenab-

schnitten ein dichteres Taktangebot. Werktags wird dadurch tagsüber auf den meis-

ten Strecken mindestens ein 10-Minuten-Takt angeboten. 

Am Samstag besteht auf den Linien 1 und 5 ein 15-Minuten-Takt sowie auf den an-

deren Linien ein 30-Minuten-Takt. Sonntags verkehren die Linien 1, 3, 5 und 6 ein-

heitlich im 30-Minuten-Takt. Die Linien 2 und 4 sind sonntags nicht im Einsatz.  

Stadtbusnetz 

Das Netz an Stadtbuslinien gewährleistet die Erschließung des Stadtgebietes außer-

halb des Straßenbahn- und des S-Bahn-Systems und schafft Quer- und Tangential-

verbindungen. Dabei übernimmt der Stadtbus im hierarchisch strukturierten ÖPNV-

Angebot auch die Zubringerfunktion zu den Schienenverkehrsmitteln, zum Regio-

nalbus sowie zur Fähre. 

Die Busnetzstruktur in Rostock ist gekennzeichnet durch meist kurze Linien mit kla-

rer Ausrichtung auf die Verknüpfungspunkte (z. B. Linie 36), es bestehen aber lang-

laufende Linien in den nicht von der Straßenbahn erschlossenen Stadtbereichen 

(z. B. Linie 25 in Reutershagen, Linien 22 und 23 in Brinckmansdorf, Linie 39 Lütten 

Klein – Schmarl – Evershagen – Reutershagen – Hbf, Linie 49 Lütten Klein – Seeha-

fen – Dierkower Kreuz). Bei einigen Stadtbuslinien überlagern sich verschiedene 

Verkehrsaufgaben. So übernimmt beispielsweise die Stadtbuslinie 39 Erschlie-

ßungsaufgaben, insbesondere in Schmarl und in Reutershagen, aber auch Verbin-

dungsaufgaben zwischen den Stadtteilen im Linienverlauf.  

Einzelne Linien im Rostocker Busnetz fungieren als Tangentiallinien. Hierzu gehören 

die durch den Warnowtunnel zwischen Schmarl und Krummendorf verlaufenden Li-

nien (Expressbus-Linie X41 sowie Linien 45 und 49).  

Die im Januar 2019 eröffnete Expressbuslinien X41 stellt eine Besonderheit im 

Rostocker Busnetz dar. Sie verkehrt als schnelle Direktverbindung mit wenigen Hal-

ten an nachfragestarken Sammelhaltestellen zwischen dem Nordosten und dem 

Nordwesten von Rostock. Die Linienführung durch den Warnowtunnel und über die 

Autobahn ermöglicht eine schnelle Direktverbindung zwischen Wohn- und Arbeits-

platzstandorten zwischen Lütten Klein, Toitenwinkel und Dierkow.   
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Durch die Integration in den VVW-Tarif entfällt die Maut, die normalerweise bei 

Pkw-Nutzung des Tunnels anfällt, so dass die Linie für den Fahrgast zudem eine 

kostengünstige Alternative zum MIV darstellt. 

Verschiedene Linien im Rostocker Verkehrssystem fahren als Abruf-Linien-Taxi 

(ALT), manchmal auch als Anruf-Linien-Taxi bezeichnet, als Ersatz für den Bus. Die 

Linien 30A, 45A und F1A verkehren während ihres gesamten Bedienungszeitraums 

als Zubringer-Linien zum Hauptnetz, andere Linien fahren zu bestimmten Zeiten 

bzw. in bestimmten Abschnitten bedarfsgesteuert nach vorherigem Anruf (z. B. Li-

nien 26 und 28).  

Die Bedienung im Nachtverkehr übernehmen weitestgehend die „RSAG-Fleder-

mäuse F1 und F2“. Die beiden Nachtlinien bedienen nahezu alle Stadtbereiche der 

Weststadt und über die Innenstadt hinaus bis Brinckmansdorf (F1) und Toitenwin-

kel (F2). Die Linienführung orientiert sich dabei an den Straßenbahnstrecken (Aus-

nahme Brinckmansdorf). Zentraler Treff- und Umsteigepunkt der beiden Nachtlinien 

ist der Saarplatz. Die Zubringerlinien F1A und 45/45A (beide bedarfsgesteuert als 

Abruf-Linien-Taxis) vergrößern den Einzugsbereich im Nachtverkehr. 
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Abbildung 12: Liniennetzplan – Nachtnetz 2019 (schematische Darstellung) 
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„Stadt-Umland-Verkehr“ und Regionalbus-Verkehr 

Teilweise ergänzt wird das Stadtbusangebot in Rostock durch ein- und ausbre-

chende Regionalbuslinien. Diese Linien besitzen im Stadtgebiet im Wesentlichen 

zwei prägende Funktionen. Zum einen übernehmen sie die Anbindung der im Um-

land liegenden Städte und Gemeinden an das Oberzentrum, des Weiteren überneh-

men einzelne Linien punktuell auch städtische Erschließungsaufgaben im Stadtge-

biet (z. B. Gartenstadt/ Stadtweide, Linie 102). 

Die System-Ausrichtung der Regionalbuslinien im Rostocker Stadtgebiet kon-

zentriert sich auf ausgewählte Verknüpfungshaltestellen. Neben dem Hauptbahnhof 

werden an definierten Haltestellen Umstiege auf die bzw. von den S-Bahn-, Stra-

ßenbahn- sowie Stadtbuslinien geschaffen. 

Detaillierte Ausführungen zum Regionalbusverkehr im Landkreis Rostock sowie zum 

Stadt-Umland-Verkehr enthalten die Teile A und C des Gemeinsamen Nahverkehrs-

plans. 

Aktenmappe - 149 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 32 

 

Abbildung 13: Verknüpfung Stadt- und Regionalverkehr 
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1.2.3.3 Bedienungsangebot 

Im Rostocker ÖPNV-System gibt es eine weitgehend einheitliche Taktstruktur mit 

gleichen Taktfamilien innerhalb der Verkehrszeiten. Im Tagesverkehr Montag bis 

Freitag wird weitestgehend ein 10-/20-Minuten-Takt angeboten, im Abend- und 

Spätverkehr sowie am Wochenende findet ein Wechsel auf die 15-/30-Minuten-

Taktfamilie statt.  

Durch den vorherrschenden 10-/20-Minuten-Takt sind nahezu alle Siedlungs-

schwerpunkte der Stadt im Tagesverkehr mindestens im 10-Minuten-Takt (teilweise 

auch durch Überlagerung verschiedener Linien) direkt an die Innenstadt bzw. mit 

dem Bus an eine Schienenverbindung in Richtung Innenstadt angeschlossen.  

Grundangebot im Straßenbahn-System ist Montag bis Freitag der 10-Minuten-Takt 

auf den Linien 1 und 5 sowie der 20-Minuten-Takt auf den Linien 2, 3, 4 und 6. 

Durch teilweise Überlagerung der Linien entsteht ein 10-Minuten-Takt. In den 

Randzeiten sowie am Wochenende wird das Angebot auf einen 15-/ 30-Minuten-

Takt umgestellt (kein Angebot auf den Linien 2 und 4 an Sonn- und Feiertagen). 

Auch in den Haupt-Ferienzeiten (Winter-, Sommer-, Weihnachtsferien) wird ein ge-

sonderter Fahrplan vorgehalten. Der Fahrgast muss somit nicht nur zwischen den 

Wochentagen, sondern auch zwischen verschiedenen Fahrplanperioden unterschei-

den. 

Das Taktangebot im Busverkehr ist an der generierten Nachfrage gestaltet, so dass 

sich auf den einzelnen Buslinien tlw. deutliche Unterschiede ergeben. Während auf 

einzelnen Linien nur ein 60-Minuten-Grundtakt gefahren wird, wird auf anderen Li-

nien ein teilweise deutlich dichterer Takt gefahren. So werden die Linien 26, 27, 34, 

37, 38 und 39 halbstündlich betrieben, die Linien 22, 23, 28 und 45 im 20-Minuten-

Takt und die Linien 31 und 36 im 15-Minuten-Takt. Um die Anschlüsse der Linie 31 

zur S-Bahn sicherzustellen, wird der Takt in der HVZ verstärkt. Auf der nachfrage-

starken Linie 25 wird im zentralen Abschnitt ein 10-Minuten-Takt vorgehalten.  

Durch Linienüberlagerungen entsteht auf mehreren Achsen eine Verdichtung des 

Taktangebotes (z. B. 22/ 23 ein 10-Minuten-Takt).  

Bedingt durch die Zwänge der Anschlussbildung an die S-Bahn werden die Linien im 

Bereich Groß Klein/ Lütten Klein/ Schmarl/ Marienehe im 7,5-/ 15-/ 30-Minuten-

Takt-Raster gefahren.  

Der Nachtverkehr wird über die beiden langlaufenden Fledermauslinien F1 und F2 

sowie die ergänzenden Abruf-Linien-Taxen F1A und 45/45A von Montag bis Freitag 

im 60-Minuten-Takt abgewickelt. Am Wochenende werden die Linien F1 und 45 

zeit- und abschnittsweise zu einem halbstündlichen Angebot verdichtet, die Linie F2 

fährt am Wochenende während des gesamten Bedienungszeitraums im 30-Minuten-

Takt.  
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Abbildung 14: Taktfolgen im Straßenbahn- und Busnetz (Mo-Fr; Status Quo 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 

 

  

Aktenmappe - 152 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 35 

1.2.3.4 Verknüpfungspunkte  

Von den zehn S-Bahn-Haltepunkten (inkl. Hauptbahnhof) auf Rostocker Stadtgebiet 

sind neun räumlich zumindest mit dem Stadtbusnetz verknüpft, der Hauptbahnhof 

sowie auch die Haltepunkte Holbeinplatz, Marienehe und Parkstraße zudem mit dem 

Straßenbahnnetz. Lediglich der Bahnhof Warnemünde ist ohne räumliche Anbin-

dung an Straßenbahn und Bus, hier besteht jedoch ein Übergang zur Fähre. Die 

Verknüpfung SPNV – Bus am Bahnhof Bramow ist mit etwas längeren Fußwegen 

von rund 200 m verbunden.  

Neben den S-Bahn-Haltepunkten gibt es mit den Haltepunkten Thierfelder Straße, 

Rostock Kassebohm und Torfbrücke drei weitere SPNV-Haltepunkte (Produkt RB) im 

Süden sowie im Nordosten der Stadt. Diese sind ohne bzw. ohne direkte Verknüp-

fung mit dem städtischen ÖPNV-System. 

Der bedeutendste systemübergreifende Verknüpfungspunkt in Rostock ist der süd-

östlich der Innenstadt gelegene Hauptbahnhof. Neben der Funktion als Schnittstelle 

zum SPNV und SPFV ist er auch die zentrale Haltestelle für den Regionalbusverkehr 

(neun der 14 in Rostock endenden Linien sind zum Hbf./ ZOB orientiert).  

In der nachfolgenden Tabelle sind die systemrelevanten ÖPNV-Verknüpfungspunkte 

in der Stadt entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion kategorisiert dargestellt. 

Tabelle 7: ÖPNV-Verknüpfungspunkte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Name  

Haltestelle / 

Haltepunkt 

Summe Ein- 

und Aussteiger 

pro Tag (Mo-Fr; 

ohne SPNV)30  

Bedienung durch Verkehrsmittel/ Linie  

(ohne Nachtbusverkehr) 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 1 

Umsteigen an Haltepunkten zwischen S-Bahn- oder Straßenbahnsystem mit mindestens 

fünf relevanten Straßenbahn- oder Buslinien; Verknüpfungspunkt mit sehr hoher 

Verkehrsbedeutung (> 10.000 Ein- und Aussteiger pro Tag) 

Hauptbahnhof ca. 12.100  S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 2, 3, 5, 6 

Stadtbus: 22, 23, 26, 27, 39 

Regionalbus: 102, 106, 112, 113, 120, 121, 123, 

127, 284 

Doberaner Platz ca. 21.800  Straßenbahn: 1, 2, 3, 5, 6 

Stadtbus: 25 

Steintor ca. 13.700  Straßenbahn: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Stadtbus: 22, 23 

Regionalbus: 112, 113, 120, 123 

 

30  RSAG: Summe Ein- und Aussteiger Straßenbahn und Bus pro Verkehrstag „Montag bis 
Freitag“ (Fahrgasterfassung 2019; inkl. Um- und Übersteiger). 
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Name  

Haltestelle / 

Haltepunkt 

Summe Ein- 

und Aussteiger 

pro Tag (Mo-Fr; 

ohne SPNV)30  

Bedienung durch Verkehrsmittel/ Linie  

(ohne Nachtbusverkehr) 

Dierkower Kreuz ca. 11.800 Straßenbahn: 1, 2, 3, 4 

Stadtbus: 16, 18, 19, 45, 49, X41 

Regionalbus: 118 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 2 

Umsteigen im S-Bahn- oder Straßenbahnsystem oder mindestens 3 Buslinien; 

Verknüfpungspunkt mit mittlerer bis hoher Verkehrsbedeutung (> 4.000 Ein- und 

Aussteiger pro Tag); Sonderstatus Warnemünde Werft aufgrund der touristischen 

Bedeutung (Verknüpfungspunkt für Ortsteil Warnemünde) 

Lütten Klein 

Zentrum 

ca. 7.800 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 31, 39, 45, 49, X41 

Regionalbus: 119, 122 

S Holbeinplatz ca. 7.600 S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 1, 2, 5 

Stadtbus: 28 und 34 

S Lütten Klein ca. 6.200 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 31, 38, 39, 45, 49, X41 

Regionalbus: 119, 122 

Reutershagen ca. 5.200 Straßenbahn: 1, 2, 5 

Stadtbus: 25, 39 

Regionalbus: 121, 128 

E.-Schlesinger-

Straße 

ca. 4.500 Straßenbahn: 4, 5, 6 

Stadtbus: 27, 39 

Regionalbus: 102, 106, 284 

S Parkstraße ca. 4.000 S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 3, 6 

Stadtbus: 25, 27, 39 

S Warnemünde 

Werft 

ca. 1.800 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 36, 37 

Regionalbus: 119 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 3 

Verknüpfung von mindestens zwei relevanten Straßenbahn- bzw. Busverbindungen sowie 

weitere definierte Verknüpfungshaltestellen zwischen Regional- und Stadtverkehr 

Mecklenburger 

Allee 

ca. 6.400 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 36 

Thomas-Morus-

Straße 

ca. 4.800 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 25, 38 

Südstadt-Center ca. 4.400 Straßenbahn: 4, 5, 6 
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Name  

Haltestelle / 

Haltepunkt 

Summe Ein- 

und Aussteiger 

pro Tag (Mo-Fr; 

ohne SPNV)30  

Bedienung durch Verkehrsmittel/ Linie  

(ohne Nachtbusverkehr) 

Regionalbus: 102, 106, 284 

Evershagen Süd ca. 4.000 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 38, 39 

Campus 

Südstadt 

ca. 3.100 Straßenbahn: 4, 6 

Stadtbus: 28, 39 

Regionalbus: 102 

Reutershagen 

Markt 

ca. 2.800 Stadtbus: 25, 39 

Regionalbus: 121, 128 

S Marienehe ca. 2.700 S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 1, 5 

Schröderplatz/ 

Deutsche-Med-

Platz 

ca. 2.200 Straßenbahn: 2, 3, 4 

Stadtbus: 25 

Regionalbus: 121, 123, 112, 113, 120 

S Lichtenhagen ca. 2.000 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 31 

Neuer Friedhof ca. 1.700 Straßenbahn: 3, 6 

Stadtbus: 28, 30A 

Regionalbus: 102 

Schwimmhalle ca. 1.600 Stadtbus: 25, 28, 39 

Regionalbus: 121 

Seehafen Fähre ca. 1.200 Stadtbus: 19, 45, 49 

S Evershagen ca. 500 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 38, 39 

Hohe Düne Fähre ca. 400 S-Bahn: S1, S2, S3 (über Fähre) 

Stadtbus: 17, 18 

Brinckmansdorf ca. 400 Stadtbus: 23 

Regionalbus: 120, 123 

Hinrichshagen < 100 Stadtbus: 17, 18 

Regionalbus: 118, 140 

Verknüpfungspunkt im Nachtverkehr  

Saarplatz - Fledermauslinien F1 und F2 
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Abbildung 15: Der Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz ist der systemprägende Verknüp-

fungspunkt im Stadtosten. 

1.2.3.5 Tarifstruktur 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt im Verbundraum des Verkehrsver-

bundes Warnow (VVW). Alle im Verbundraum genehmigten Linienverkehre unterlie-

gen dem VVW-Verbundtarif (bis auf Linie 304, Mecklenburg-Vorpommersche Ver-

kehrsgesellschaft mbH (MVVG)). 

Der VVW-Tarif ermöglicht dem ÖPNV-Kunden im Stadtgebiet sowie im Landkreis 

Rostock die Nutzung von Bus, Bahn, Straßenbahn und Fährangeboten mit einem Ti-

cket (auch beim Umsteigen zwischen den Verkehrssystemen) in insgesamt zehn 

Preisstufen (Zone Rostock, Zonen Güstrow/ Bützow/ Bad Doberan, Zonen 7 bis 18 

(Preis in Abhängigkeit von Anzahl der durchfahrenen Zonen) und Gesamtgebiet 

VVW). 

Die Fahrscheinpalette des VVW-Verbundgebietes ist vergleichsweise breit gefächert. 

Sie differenziert sich in ein Sortiment von Einzelfahrkarten, verschiedenen Zeitkar-

ten und ABO-Karten sowie speziellen Angeboten wie beispielsweise das KRASS-Frei-

zeitTicket, das SilvesterTicket, das JobTicket oder die RostockCARD. Darüber hinaus 

wird ein Kurzstreckenticket mit unterschiedlichen Regelungen angeboten: 

• RSAG: Gültigkeit bis zu vier Haltestellen nach Einstieg; einmalige Durchfahrt 

durch den Warnowtunnel zwischen den Haltestellen Schmarl-Zentrum und See-

hafen Fähre (nicht für Linie X41), 

• S-Bahnen und Regionalzüge der DB: Gültigkeit ausschließlich innerhalb der 

Zone Rostock für eine Fahrt zwischen zwei benachbarten Haltepunkten, 

• Rebus: Gültigkeit für eine Fahrt bis zur nächsten Haltestelle nach Zustieg, für 

eine Fahrt zwischen Reutershagen Markt und Ostseepark Sievershagen oder für 

eine Fahrt zwischen Dierkower Kreuz und HanseCenter Bentwisch. 
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Für Studierende an den Rostocker Hochschulen gibt es das Semesterticket, welches 

im gesamten Rostocker Liniennetz und in allen Verkehrsmitteln gilt. 

Zum 01.02.2019 wurde der VVW-Tarif modifiziert.31 Neben Preisanpassungen wur-

den neue Angebote wie die 4er-Karte mit der Gültigkeit von vier Einzelfahrkarten, 

die Familien-Tageskarte für zwei Erwachsene und drei Kinder oder einem Erwachse-

nen und vier Kindern sowie das sogenannte HappyHourTicket für Fahrten zwischen 

19 und 05 Uhr im Einzelfahrkarten-Sortiment geschaffen. Im Zeitfahrkarten-Sorti-

ment wurde zudem die Fahrrad-Monatskarte auf die Zone Rostock erweitert. Dar-

über hinaus wurde der Sozialtarif deutlich ausgeweitet. Während in der Vergangen-

heit nur bei Einzelfahrten und Tageskarten eine Vergünstigung geltend gemacht 

werden konnte, sind nun auch Wochen- und Monatskarten deutlich günstiger. 

1.2.3.6 Verkaufs- und Vertriebskanäle 

Der Vertrieb der Fahrscheine erfolgt bei der RSAG über Vertriebstechnik in allen 

Fahrzeugen, über etwa 50 Fahrscheinautomaten an ausgewählten Haltestellen, 

über die vier Kundenzentren (Hauptbahnhof, Doberaner Platz, Dierkower Kreuz und 

Lütten Klein Zentrum) sowie über 17 weitere Partneragenturen (z. B. Kioske, Ein-

zelhandel, Tourismuszentralen). Diese decken das westliche Stadtgebiet weitge-

hend umfassend ab, während es im Stadtosten mit Ausnahme einer Verkaufsstelle 

im Globus-Markt in der angrenzenden Gemeinde Roggentin keine Vertriebsstellen 

der RSAG gibt.  

An den Haltepunkten der DB AG befinden sich Fahrscheinautomaten. 

 

31  Verkehrsverbund Warnow GmbH/ FAQ/ Neuer Tarif im VVW ab dem 01.02.2019: 

https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarif-tickets/neuer-tarif-2019/faq-neuer-tarif-
2019.html (Zugriff 25.11.2019) 
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Abbildung 16: Kundenzentrum der RSAG an der Verknüpfungshaltestelle in Lütten Klein 

Die Kundenzentren bieten neben dem kompletten Ticketangebot außerdem einen 

umfassenden Beratungsservice an. 

In den Fahrzeugen können Kurzstreckentickets, Einzelfahrkarten, Tageskarten, 

Gruppentageskarten und Fahrradkarten erworben werden. Der Vorverkauf ist breit-

gefächert an den Haltestellen, in Kundenzentren und bei den Vertriebspartnern 

möglich. Die Partneragenturen unterscheiden sich dabei zum Teil hinsichtlich des 

Services. So bieten z. B. sieben Agenturen keinen Verkauf von Monatskarten. 

Darüber hinaus ist über das „Mobile Ticketing“ außerdem der Erwerb elektronischer 

Tickets (Einzelfahrscheine) mit bargeldlosem Zahlungssystem über den VVW-

WebShop und die VVW-App möglich.  

Die ABO-Karten können digital (Online) oder analog (Formular) bestellt werden. 

1.2.3.7 Fahrgastinformation 

Die Fahrgastinformation in Rostock erfolgt über verschiedene Medien (Printmedien, 

digitale Informationsmedien, Informationen an Haltestellen). Das Fahrplanbuch mit 

dem Gesamtangebot wird seit 2019 nicht mehr produziert.  

Kundencenter bestehen an vier Standorten, wobei weder im unmittelbaren Stadt-

zentrum von Rostock noch in Warnemünde eigene RSAG-Kundenzentren zu finden 

sind. In Warnemünde übernimmt die Touristinformation als externer Partner diese 

Funktion. 

Weiterhin können umfassende weitergehende Informationen, inkl. potenzieller Stör-

fälle und Umleitungsverkehre, auch im Internet sowie telefonisch über den Ver-

kehrsverbund oder auch direkt beim Verkehrsunternehmen abgerufen werden.  
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Das zentrale Angebot für Fahrgastinformation, Verbindungsauskunft und Tarifinfor-

mationen ist im Stadtverkehr über die Homepage der RSAG bzw. über die App zu 

erreichen. Hier sind Liniennetzpläne, Fahrplanauskunft, Tarifinformationen sowie 

weitere Service- und zielgruppenorientierte Informationen zusammengefasst. Zu-

dem gibt es eine Weiterleitung zur Seite des VVW Verkehrsverbundes über die man 

u. a. online Mobile Tickets erwerben kann.  

An 25 Haltestellen gab es zum Stand der Analyse insgesamt 58 Dynamische Fahr-

gastinformationssysteme (DFI), mithilfe derer in Echtzeit Informationen zu ankom-

menden Fahrzeugen erteilt werden. Sechs weitere Anlagen waren bis Ende 2019 

geplant. Künftig soll jede neue DFI-Anlage eine Vorlesefunktion, das sogenannte 

Text-to-speech, besitzen, um Informationen im Zwei-Sinne-Prinzip (visuell und 

akustisch) zur Verfügung stellen zu können. 

 

Abbildung 17: Anzeigen mit dynamischer Fahrgastinformation in den Fahrzeugen 
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Abbildung 18: Anzeigen mit dynamischer Fahrgastinformation an den Haltestellen 

 

Abbildung 19: Fahrgastinformation der RSAG an den Haltestellen 
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1.2.3.8 ÖPNV-Infrastruktur 

Insgesamt weist der städtische ÖPNV in Rostock, nicht zuletzt aufgrund der Investi-

tionen der letzten Jahre, eine moderne Infrastruktur auf. Das gilt insbesondere für 

die Fahrzeuginfrastruktur, aber auch viele Haltestellen zeigen ein modernes Er-

scheinungsbild. Die Fahrgastinformation hat in den letzten Jahren zunehmend an 

Qualität gewonnen (z. B. DFI mit Echtzeit, Fahrgast-App; vgl. Kapitel 1.2.3.7). 

Streckeninfrastruktur 

Straßenbahn 

Das Straßenbahnstreckennetz umfasst zum Analysezeitpunkt eine Streckenlänge 

von etwa 35,6 km, von denen rund 33,2 km (also rund 93 %) auf besonderen bzw. 

unabhängigen Bahnkörpern verlaufen. Einen besonderen, jedoch straßenbündigen, 

überfahrbaren Bahnkörper besitzt die Straßenbahn auf der Doberaner Straße und 

im Abschnitt Rosa-Luxemburg-Straße – Richard-Wagner Straße. In der Wismar-

schen Straße besteht ein straßenbündiger Bahnkörper. Im Streckenabschnitt am 

Hauptbahnhof verlaufen die Gleise unterirdisch.  

 

Abbildung 20: Strecken mit besonderen und unabhängigen Bahnkörpern prägen das 

Rostocker Straßenbahnnetz 

Stadtbus 

Im Stadtbusnetz beträgt die Streckenlänge rund 168 km. Die Busse fahren weitest-

gehend auf der Straße im Autoverkehr mit. Entlang weniger kurzer Abschnitte 

(z. B. an der Haltestelle Doberaner Platz, zwischen Saarplatz und S Parkstraße so-

wie im Bereich Steintor/ IHK) können jedoch die Gleistrassen der Straßenbahn auch 

von Bussen mitgenutzt werden. Darüber hinaus wurden punktuell Busspuren einge-

richtet, die in einzelnen Bereichen kurzfristig eine unabhängige Führung ermögli-

chen (z. B. Busspur Schillingallee). 
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Abbildung 21: Busspur in der Schillingallee 

Allerdings gibt es im Busnetz auch einige gravierend stauanfällige Straßennetzab-

schnitte, die nicht über Busspuren/ Sonderfahrspuren verfügen. Hierzu gehört ins-

besondere der Mühlendamm (vgl. Kapitel 3.1.3.3 ÖPNV-Reisegeschwindigkeit).  

Verknüpfungspunkte und Haltestellen 

Die Haltestellen und Verknüpfungspunkte in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock weisen sehr unterschiedliche Ausbaustandards auf. Die Bandbreite reicht 

von modern ausgebauten Straßenbahnhaltestellen mit Seitenbahnsteigen, innovati-

ven Lösungen wie das überfahrbare Haltestellenkap bis hin zu einfach angelegten 

Fahrbahnrandhaltestellen im Bussystem. Gemein ist jedoch allen städtischen ÖPNV-

Zugangsstellen das einheitliche Corporate Design, welches durch seine ausgeprägt 

visuelle Wirkung einen hohen Wiedererkennungswert hat.  
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Abbildung 22: Verknüpfungspunkt „Doberaner Platz 

 

Abbildung 23: Verknüpfungspunkt „Steintor/ IHK“  
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Verknüpfungspunkte 

Aufgrund umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen in den letzten Jahren finden 

sich verschiedene modern gestaltete Verknüpfungspunkte im Rostocker ÖPNV-Netz. 

Einen überdurchschnittlichen Standard weisen die Verknüpfungspunkte Doberaner 

Platz, Lütten Klein Zentrum (jedoch Nachteil des Umsteigens über 4-spurige 

Straße), S Lütten Klein, Mecklenburger Allee, Warnemünde Werft, Markt Reutersha-

gen und Campus Südstadt auf.  

Aus Fahrgastsicht ungünstig erscheint die Umsteigesituation am Hauptbahnhof. 

Aufgrund nicht vorhandener Rolltreppen ist der Umstieg zwischen SPNV und Stra-

ßenbahn (unterschiedliche Ebenen; -1 und +1) mit längeren Wegen über eine Trep-

penanlage oder (zeitintensive) Fahrstuhlnutzung verbunden. Die ungünstige Lage-

gunst des Busbahnhofes bedingt zudem Defizite in der Umsteigesituation vom Regi-

onalverkehr. Eine Neuordnung der Situation für den ZOB ist geplant.  

 

Abbildung 24: Straßenbahn-Haltestelle „Hauptbahnhof“ 

(Lage in der in der Minus-1-Ebene, räumlich optimal im Verknüpfungspunkt; die Bahnsteige 

sind jedoch nur über Treppen bzw. Fahrstühle erreichbar) 

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die wesentlichen Ausstattungsstandards der 

ÖPNV-Verknüpfungspunkte in Rostock dargestellt.  
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Tabelle 8: Ausstattungsmerkmale an den ÖPNV-Verknüpfungspunkten in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock  

Verknüpfungspunkt 

D
y
n

a
m

is
c
h

e
 

F
a
h

r
g

a
s
ti

n
fo

r
m

a
ti

o
in

 

N
o
tr

u
fs

p
r
e
c
h

s
te

ll
e
 

K
u

n
d

e
n

z
e
n

tr
u

m
 

F
a
h

r
k
a
r
te

n
a
u

to
m

a
t 

P
+

R
-A

n
la

g
e
 

F
a
h

r
r
a
d

-

A
b

s
te

ll
a
n

la
g

e
 

B
ik

e
-S

h
a
r
in

g
3

2
 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 133 

Doberaner Platz ◼ - ◼ ◼
34 - - - 

Rostock Hbf/ ZOB ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ - 

Steintor ◼ - - ◼ - - - 

Dierkower Kreuz ◼ - ◼ ◼ ◼ ◼ - 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 2 

Lütten Klein Zentrum ◼ - ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

S Holbeinplatz ◼ - - ◼ - ◼ - 

S Lütten Klein ◼ - - ◼ ◼ ◼ - 

Reutershagen ◼
35 - - - - ◼ ◼ 

E.-Schlesinger-Straße ◼
36 - - ◼ - - - 

S Parkstraße ◼ - - ◼ - ◼ - 

S Warnemünde Werft ◼ - - -37 ◼ ◼ - 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 3 

Mecklenburger Allee ◼ - - ◼ - ◼ - 

Thomas-Morus-Straße ◼ - - ◼ - ◼ - 

Südstadt-Center ◼ - - ◼ - - - 

Evershagen Süd ◼ - - ◼ - ◼ - 

Campus Südstadt ◼
38 - - - - ◼ - 

Reutershagen Markt ◼ - - ◼ - ◼ - 

 

32  bis Anfang 2020 

33  Vgl. Tabelle 7. 

34  Bahnsteige in Fahrtrichtung Innenstadt 

35  seit Anfang 2020 

36  ebenda 

37  Automat der DB AG mit VVW-Sortiment am Bahnsteig 

38  seit Anfang 2020 
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Verknüpfungspunkt 
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Schröderplatz ◼ - - ◼ - - - 

S Lichtenhagen - - - ◼ - ◼ - 

Neuer Friedhof - - - - - ◼ - 

Brinckmansdorf - - - - ◼ ◼ - 

Hinrichshagen - - - - - - - 

Saarplatz ◼ - - ◼ - - - 

◼ vorhanden 

- nicht vorhanden 

Haltestellen im Straßenbahnsystem 

Im Rostocker Straßenbahnnetz sind alle 140 Richtungshaltestellen niederflurgerecht 

mit niveaugleichem Ein- und Ausstieg ausgebaut. Aufgrund der unterschiedlichen 

Ausbauperioden weisen die Haltestellen im Straßenbahnsystem zum Teil Unter-

schiede hinsichtlich der funktionalen und qualitativen Gestaltung auf. Neben moder-

nen und attraktiven Haltestellen wie beispielsweise der Haltestelle Steintor/ IHK 

(Erneuerung im Zuge einer Verlegung der Straßenbahnhaltestelle) gibt es einige äl-

tere Haltestellen, die insbesondere im Hinblick auf gestalterische Elemente weniger 

Modernität ausstrahlen (z. B. Haltestelle „S Parkstraße“).  

Im Straßenbahnsystem ist der Großteil der Haltestellen als Seitenbahnsteige ange-

legt, bei einzelnen Haltestellen (z. B. Abschnitt Doberaner Straße, Haltestellen Ka-

butzenhof und Volkstheater, Haltestelle Leibnizplatz39) erfolgt der Zustieg in das 

Fahrzeug niveaugleich über die Straße (überfahrbares Haltestellenkap).  

Eine Besonderheit bietet der über mehrere Ebenen angelegte Rostocker Hauptbahn-

hof. Die Straßenbahnhaltestelle liegt hier in der „minus-1-Ebene“ und bietet somit 

räumlich direkte Verknüpfungen zum SPNV. Mobilitätseingeschränkte Personen sind 

jedoch zur Nutzung der Fahrstühle gezwungen, Rolltreppen sind nicht vorhanden. 

 

39  Haltestelle ab September 2020 entfallen, neu Haltestellen Paulstraße und R.-Luxemburg-
Straße als überfahrbare Haltestellenkaps 
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Abbildung 25: Haltestelle „Steintor/ IHK“: moderne und städtebaulich ansprechende Halte-

stellengestaltung 

  

Seitenbahnsteige an unabhängigem Bahn-

körper in Seitenlage  

(Beispiel: Reutershagen) 

Seitenbahnsteige an besonderem Bahnkör-

per in Mittellage   

(Beispiel: Schröderplatz) 

  

Seitenbahnsteige an unabhängigem 

Bahnkörper 

(Beispiel: Zoo) 

Überfahrbares Haltestellenkap an besonde-

rem (straßenbündigem) Bahnkörper   

(Beispiel: Volkstheater) 

Abbildung 26: Haltestellentypen im Rostocker Straßenbahnnetz  
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Haltestellen im Stadtbussystem 

Auch die Haltestellen im Stadtbussystem weisen zum Teil erhebliche Unterschiede 

hinsichtlich ihrer Gestaltung auf. Während in den Wohngebietsstraßen überwiegend 

Fahrbahnrandhaltestellen eingerichtet sind, sind die Haltestellen an Hauptverkehrs-

straßen, u. a. aufgrund der städtischen Anforderungen der MIV-Leistungsfähigkeit, 

meist als Busbuchten angelegt. An insgesamt 24 Haltestellen nutzen die Busse die 

Bahnsteige der Straßenbahn als Haltestelle mit.40 

Rund 60 % der etwa 420 Richtungshaltestellen im Rostocker Busnetz sind barriere-

frei ausgebaut (Stand Juni 2017).  

  

Abbildung 27: Bushaltestellen mit unterschiedlichem Ausbaustandard nach dem jeweiligen 

„Stand der Technik“  

(älterer Standard ohne Bodenindikatoren (Messestraße, linkes Bild); aktueller Standard 

(Steintor/ IHK, rechtes Bild) 

Fahrzeuge 

Die Fahrzeugflotte der RSAG verfügt über ein einheitliches Corporate Design. 

Straßenbahn 

Der Wagenpark der RSAG setzt sich aus zwei Generationen von Straßenbahnen zu-

sammen: 

• 40 Fahrzeuge Typ 6N1 (75 Sitzplätze, 103 Stehplätze, 5 Türen, drei Mehrzweck-

flächen für maximal drei Rollstühle, sechs Kinderwagen oder neun Fahrräder), 

• 13 Fahrzeuge Typ 6N2 (71 Sitzplätze, 135 Stehplätze, 6 Türen, vier Mehrzweck-

flächen für maximal vier Rollstühle, acht Kinderwagen oder 12 Fahrräder). 

Die Straßenbahnflotte der RSAG ist im Durchschnitt 19,7 Jahre41 alt. Das Durch-

schnittsalter der Typ 6N1 Fahrzeuge liegt bei annähernd 25 Jahren. Seit 2014 er-

setzen moderne Niederflurstraßenbahnen vom Typ 6N2 die Tatra-Triebwagen, die 

bis zu diesem Zeitpunkt im Einsatz waren. Das Durchschnittsalter dieser Typ 6N2-

Fahrzeuge liegt bei rund fünf Jahren. 

 

40  RSAG: Flyer Zahlen – Daten – Fakten 2019. 

41  Stand 28.11.2019 
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Abbildung 28: Fahrzeuge im Straßenbahnnetz: Typ 6N2 (linkes Bild) und Typ 6N1 (rechtes 

Bild) 

Seit Einführung der Typ 6N2-Fahrzeuge besteht die gesamte Straßenbahnflotte der 

RSAG aus Niederflurfahrzeugen. Dennoch bestehen punktuell Mängel im Hinblick 

auf die Barrierefreiheit der Fahrzeuge. So hat das in den Fahrzeugen der 1. Genera-

tion eingebaute Fahrgastinformationssystem einen älteren „Stand der Technik“, zu-

dem sind bei einzelnen Fahrzeugen die Scheiben mit Werbefolie beklebt, was für 

Menschen mit Sehschwäche insbesondere bei Dunkelheit und/oder Regen die Sicht 

nach außen und somit die Orientierbarkeit einschränkt. 

Stadtbus 

Die RSAG besitzt zum Analysezeitpunkt einen Fahrzeugpark mit 56 Gelenk- und 18 

Standardlinienbussen sowie einem Fahrschulbus (ohne Subunternehmerfahrzeuge). 

Das Durchschnittsalter der Busse beträgt 7,1 Jahre42. Im Jahr 2019 sind vier Ge-

lenk- und zwei Standardlinienbusse neu angeschafft worden.  

Im Stadtverkehr Rostock wird eine moderne Busflotte mit entsprechenden Ausstat-

tungsstandards eingesetzt. Es kommen ausschließlich Niederflurbusse mit Rampe 

zum Einsatz, alle Fahrzeuge sind zudem mit Videoschutzeinrichtungen und Fahr-

scheinautomaten (davon 51 Fahrzeuge mit Zählsystem) ausgestattet. 45 % der 

Fahrzeuge erfüllen den EURO-VI-Standard, weitere 43 % der Fahrzeuge den EEV-

Standard. Lediglich 12 % der Fahrzeuge haben EURO-III-Standard (Analysezeit-

punkt Ende 2019). 

Seit dem Redaktionsschluss der NVP-Analyse (2019) wurden im Fahrzeugpark 

• fünf überlange Gelenkbusse (Capacity) 

• und zwei Batterieelektrobusse  

neu angeschafft. 

 

42  Stand 28.11.2019 
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Abbildung 29: überlanger Gelenkbus „Capacity“ (linkes Bild) und E-Bus (rechtes Bild; Quelle: 

RSAG) 

Stadt-Umland-Verkehr und Regionalbus-Verkehr 

Im Regionalverkehr sind die Fahrzeuge der Regionalbus Rostock GmbH (rebus) so-

wie von Subunternehmen im Einsatz.  

Die Fahrzeugflotte der rebus (ohne Subunternehmen) umfasst im gesamten Bedie-

nungsgebiet insgesamt 139 Fahrzeuge, davon 88 Niederflurfahrzeuge und 13 be-

hindertengerechte Hochbodenfahrzeuge sowie sieben Kleinbusse. Das durchschnitt-

liche Alter der Fahrzeuge liegt bei 6,9 Jahren.43 Für die in die Stadt Rostock ein- 

und ausbrechenden Regionalbuslinien gelten die im ÖDA des Landkreises Rostock 

an die rebus festgelegten Fahrzeugstandards.  

1.2.3.9 Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 

Im Stadtgebiet gibt es folgende Anlagen zur Verknüpfung des ÖPNV mit anderen 

Verkehrsmitteln: 

• Park-and-Ride an 12 Standorten sowie sieben weitere Parkplätze (mit Park-and-

Ride-Funktion) mit insgesamt ca. 4.960 Stellplätzen (ausschließlich Park-and-

Ride-Anlagen mit 3.050 Stellplätzen) (vgl. Tabelle 9)44 

• Bike-and-Ride an 27 Haltestellen sowie dem Hauptbahnhof für insgesamt rund 

1.500 Fahrräder (davon ca. 770 mit Überdachung); abschließbare Fahrradboxen 

gibt es lediglich am Hauptbahnhof, am Neuen Friedhof und beim Fähranleger in 

Hohe Düne. 

• Verleih von Fahrrädern am Rostocker Hauptbahnhof und am Bahnhof 

Warnemünde („Call a Bike“; DB AG). 

 

43  Stand 18.04.2019; ohne die zwei ältesten Fahrzeuge Ikarus (51,8 Jahre) und Bücherbus 
(26,6 Jahre)  

44  ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH: Erarbeitung eines P+R-Kon-

zeptes für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Zwischenbericht (erweiterte Fas-
sung)(Stand 28.März 2019)   
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Tabelle 9: Park-and-Ride Anlagen zur Verknüpfung des ÖPNV mit anderen Verkehrsmitteln 

(Stand 2019) 

Standort Anlage Kapazität Auslastung Verknüpfung 

Park–and-Ride-Anlagen     

Groß Schwaßer Weg P+R 720 8 % Bus 28 

Strand West P+R1 550 4 % Bus 37 

Lütten Klein (S) P+R 430 2 % 
S-Bahn, Bus 31, 35, 

38, 39, 45 und 49 

Flensburger Straße P+R 230 49 % S-Bahn, Bus 36 

Theodor-Heuss-Straße P+R 210 26 % 
Straßenbahn 3 und 4 

(mit Fußweg) 

Brinckmansdorf P+R 195 2 % Bus 23, 120 und 123 

Dierkower Allee P+R 185 57 % Straßenbahn 3 und 4 

Südblick P+R 160 56 % Straßenbahn 5 

Hauptbahnhof Süd P+R 141 48 % 
S-Bahn, Zug, 

Straßenbahn und Bus 

Dierkower Kreuz P+R 110 98 % 

Straßenbahn 1, 2, 3 

und 4, Bus 16, 18, 

19, 45 und 49 

Marienehe (S) P+R 80 32 % 
S-Bahn, Straßenbahn 

1 und 5 

Warnemünde Werft (S) P+R 32 86 % 
S-Bahn,  

Bus 36 und 37 

Park–and-Ride-Stellplätze gesamt  3.043   

Weitere Anlangen mit Park–and-Ride-Funktion   

Strand Mitte P1 688 7 % Bus 36 und 37 

Warnemünde Mittelmole (West) P1 360 38 % S-Bahn 

Erich-Schlesinger-Straße P 250 103 % 
S-Bahn, Zug, 

Straßenbahn, Bus 

Warnemünde Hohe Düne P1 245 16 % Fähre zur S-Bahn 

Warnemünde Ost P1 170 35 % Bus 36 

Warnemünde Mittelmole (Ost) P1 120 50 % S-Bahn 

Mühlendamm P1 45 30 % Bus 22 und 23 

Mecklenburger Allee P 43 42 % Straßenbahn 1 und 5 

Park–and-Ride-Stellplätze weitere 

Standorte 
1.921   

Park–and-Ride-Stellplätze gesamt 4.964   

1) gebürenpflichtig 
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Tabelle 10: Bike-and-Ride Anlagen zur Verknüpfung des ÖPNV mit dem Rad45 

Standort Kapazität davon 

überdacht 

Aus-

lastung 

Verknüpfung 

Rostock Hbf Nord 250 0 78% 

S-Bahn, RE 1, 5, 9, 

RB 11, 12 

Straßenbahn 2, 3, 5, 

6, Bus 22, 23, 27, 

Nachtbus F2 

Rostock Hbf Süd 130 90 106% 

S-Bahn, RE 1, 5, 9, 

RB 11, 12 

Straßenbahn 2, 3, 5, 

6, Bus 26, 27, 39, 

Regionalbus 102, 

106, 112, 113, 120, 

121, 123, 284 

Südring/ Mensa 100 100 6% 

Straßenbahn 4, 6, 

Bus 28, 39, 

Regionalbus 102, 

Nachtbus F1 

Lütten Klein S-Bahn-HP Ost 76 56 59% 

S-Bahn, Bus 31, 35, 

38, 39, X41, 45, 49, 

Nachtbus F2 

Lichtenhagen S-Bahn-HP 

Ost 
72 40 38% 

S-Bahn, Bus 31, 

Nachtbus F2 

Parkstraße S-Bahn-HP Nord 72 0 69% 

S–Bahn, Straßenbahn 

3, 6, Bus 25, 27, 

Regionalbus 121, 

Nachtbus F1, F2 

Dierkower Kreuz 72 72 35% 

Straßenbahn 1, 2, 3, 

4, Bus 16, 18, 19, 

X41, 45, 49 

Regionalbus 118, 

Nachtbus F2 

Warnemünde Werft 68 0 34% 

S-Bahn, Bus 36 und 

37, Regionalbus 119, 

Nachtbus F1 

Fähre Hohe Düne 63 32 10% Bus 17, 18 

Lichtenhagen, 

Mecklenburger Allee 
60 60 97% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 36, Nachtbus F1 

Nobelstraße/ Südblick 60 60 48% 

Straßenbahn 5, 

Regionalbus 106, 

284, Nachtbus F1A 

  

Aktenmappe - 172 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 55 

Standort Kapazität davon 

überdacht 

Aus-

lastung 

Verknüpfung 

Evershagen S-Bahn-HP Ost 52 36 23% 
S-Bahn, Bus 38, 39, 

Nachtbus F1 

Neuer Friedhof 46 18 52% 

Straßenbahn 3, 6, 

Bus 30A, Regionalbus 

102 

Warnemünde S 46 32 57% S-Bahn 

Holbeinplatz S-Bahn HP 46 34 65% 

S-Bahn, Straßenbahn 

1, 2, 5, Bus 28, 38, 

Nachtbus F1, F2 

Lütten Klein, Warnowallee 40 40 40% Straßenbahn 1 und 5 

Reutershagen/ Graf-

Schwerin-Str. 
36 0 44% 

Straßenbahn 1, 2, 5, 

Bus 25, 39, 

Regionalbus 121, 

128, Nachtbus F1, F2 

Evershagen/ Th.-Morus-Str. 24 24 63% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 25, 38, Nachtbus 

F2 

Kassebohm Süd 20 0 5% Bus 22, 23 

Lichtenhagen S-Bahn-HP 

West 
18 18 100% 

S-Bahn, Bus 36, 

Nachtbus F1 

Lichtenhagen Schleswiger 

Str. 
16 0 25% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Nachtbus F1 

Evershagen/ H.-Fallada-Str. 16 0 81% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 38, 39, Nachtbus 

F2 

Lütten Klein, S-Bahn-HP 

West 
16 16 13% 

S-Bahn, Bus 31, 39, 

X41, 45, 49, 

Regionalbus 119, 

122, Nachtbus F1, F2 

Lütten Klein, Zentrum 12 0 83% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 31, X41, 45, 49, 

Regionalbus 119, 122 

Evershagen S-Bahn-HP 

West 
12 12 100% 

S-Bahn 

Bramow S-Bahn-HP 12 12 67% S-Bahn, Bus 34 

  

 

45  B+R-Konzept für die Hansestadt Rostock; Status Quo-Analyse 2019. 
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Standort Kapazität davon 

überdacht 

Aus-

lastung 

Verknüpfung 

Rostock Regional-HP 

Thierfelder Straße 
12 12 75% 

RB11, RB12, 

Straßenbahn 3, 6, 

Nachtbus F1 (Bus 39) 

Südring/ E.-Schlesinger-

Str. 
12 0 33% 

Straßenbahn 4, 5, 6, 

Bus 26, 27, 39, 

Regionalbus 102, 

106, 284, Nachtbus 

F1 

Tessiner Str. 12 0 33% 

Bus 22, 23, 

Regionalbus 123, 

Nachtbus F1 

Marienehe S-Bahn-HP 10 0 50% 
S-Bahn, Straßenbahn 

1 und 5 

Parkstraße S-Bahn-HP Süd 8 0 50% 

S–Bahn, Straßenbahn 

3, 6, Bus 25, 27, 39 

Regionalbus 121, 

Nachtbus F1, F2 

Kessiner Weg 8 0 25% Bus 22, 23 

HP Dierkow 6 6 100% Straßenbahn 3, 4 

Summe 1.499 770 -  

 

Abbildung 30: Abschließbare Fahrradgarage an der Haltestelle „Hohe Düne Fähre“ 
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1.2.4 Fährverkehr 

In Rostock verkehren zwei Fähren auf der Warnow. Die Personenfähre Kabutzenhof 

– Gehlsdorf verbindet den Kabutzenhof und Gehlsdorf miteinander. Von Montag bis 

Freitag verkehrt die Fähre zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf in einem 20-/ 30-

Minuten-Takt und am Samstag vom 1. April bis zum 31. Dezember sowie an Sonn- 

und Feiertagen vom 1. April bis zum 3. Oktober in einem 40-Minuten-Takt zwischen 

Gehlsdorf und dem Stadthafen.  

Die Fahrzeug- und Personenfähre Warnemünde – Hohe Düne verkehrt täglich in ei-

nem 20-Minuten-Takt (in den Randzeiten in einem 60-Minuten-Takt). Zwischen 

dem 1. April und dem 31. Oktober wird das Angebot auf einen 10-Minuten-Takt 

verdichtet.  

Für den Fährverkehr Kabutzenhof – Gehlsdorf ist die Rostocker Straßenbahn AG 

(RSAG) zuständig. Die Betreiber der Fahrzeug- und Personenfähre Warnemünde– 

Hohe Düne ist die Weiße Flotte GmbH. Obwohl der Fährverkehr in Rostock nicht 

nach Personenbeförderungsgesetz (PBefG) konzessioniert ist, ist er aufgrund der 

wichtigen Verbindungsaufgaben, die er im Rostocker Verkehrsnetz übernimmt, in 

den Verkehrsverbund integriert und somit Bestandteil des ÖPNV. Zwar erfüllt der 

Fährverkehr keine zusätzliche Erschließungsfunktion, jedoch leistet er wichtige Ver-

bindungsaufgaben für diverse Wege, die ansonsten mit weiten Umwegen verbunden 

sind. Mit den angebotenen Fährverbindungen können verschiedene Wege deutlich 

kürzer und somit mit deutlichen Reisezeitvorteilen gegenüber dem klassischen 

ÖPNV und auch dem MIV zurückgelegt werden. Seit Oktober 2021 ist zwischen Ka-

butzenhof – Gehlsdorf die Solarfähre in Betrieb. 

 

Abbildung 31: Die Fährverbindungen besitzen in Rostock eine nennenswerte Funktion im 

ÖPNV-System. (Bildquelle: RSAG) 
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1.3 Mobilität und Fahrgastnachfrage 

1.3.1 Mobilitätsverhalten der Rostocker Bevölkerung 

(SrV-Erhebung) 

Die nachfolgende Darstellung des Mobilitätverhaltens der Rostocker Bevölkerung 

basiert auf der im Jahr 2018 durchgeführten Haushaltsbefragung (System reprä-

sentativer Verkehrsbefragungen – SrV). Abgefragt wurde das Verkehrsverhalten für 

einen mittleren Werktag außerhalb von Schulferien und Feiertagen. 

Mobilitätskennziffern 

Die Einwohnermobilität aller am Stichtag mobilen Personen in Rostock lag im Jahr 

2018 bei 3,7 Wegen bzw. Fahrten pro Person und Normal-Werktag und ist somit im 

Vergleich zum Jahr 2013 mit 4,1 Wegen pro mobiler Person und Tag signifikant ge-

sunken. Der Anteil mobiler Personen ist dagegen nahezu unverändert geblieben 

(2013 waren es 92,8 % und 2018 92,3 %). 

Auf alle (mobile und nicht mobile) Einwohner hochgerechnet bedeutet das, dass im 

Schnitt im Jahr 2018, die Anzahl der Wege pro Person und Tag bei 3,4 lag. Die 

durchschnittliche Wegelänge betrug 5,6 km. Zum Vergleich waren es im Jahr 2013 

3,8 Wege pro Person und Tag mit einer mittleren Länge der Wege von 5,4 km. 

Demzufolge sind die Wege zwar leicht länger geworden, die Anzahl der zurückge-

legten Wege pro Person ist jedoch zurückgegangen. Insbesondere der durch ein 

vergleichsweise hohes Durchschnittsalter geprägte Nordwesten liegt mit 3,1 Wegen 

pro Person und Tag noch deutlich unterhalb des städtischen Durchschnittswertes. 

Insgesamt sind diese Zahlen im Vergleich zu ähnlich strukturierten Räumen in 

Deutschland leicht unterdurchschnittlich (SrV 2018: Mobilitätssteckbrief für Ober-

zentren bis unter 500.000 EW, Topografie flach: 3,5 Wege pro Person und Tag; 6,6 

km mittlere Länge eines Weges46). 

Bezüglich der einzelnen Verkehrsmittel ist die durchschnittliche Anzahl an Wegen 

pro Person und Tag lediglich beim Radverkehr gestiegen.  

Verkehrsmittelwahl Gesamtstadt 

In der räumlichen Orientierung der Wege findet 89 % der täglichen Mobilität der 

Rostocker als Binnenverkehr ausschließlich innerhalb des Stadtgebietes statt. Da-

von werden 33 % zu Fuß, 20 % mit dem Fahrrad, 18 % mit dem ÖV und 29 % mit 

dem MIV zurückgelegt.  

  

 

46  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-

ten – SrV 2018; Mobilitätssteckbrief für Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie 
flach. 
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In der Verkehrsmittelwahl in Bezug auf alle Wege, die von der Rostocker Bevölke-

rung am Stichtag zurückgelegt wurden, liegt der Pkw bei 34,4 % (MIV als Mitfahrer 

und Fahrer) der Wege. Etwa 65 % aller Wege wird mit Verkehrsmitteln des Um-

weltverbundes durchgeführt. Dieser Wert ist leicht überdurchschnittlich im Ver-

gleich mit ähnlich strukturierten Räumen in Deutschland (SrV 2018: ca. 61 %)47. 

Der Öffentliche Verkehr erreicht hierbei 17 %, das Fahrrad 18,3 % und 30,3 % aller 

Wege werden zu Fuß getätigt.  

Während die Fahrrad-Nutzung in Rostock gegenüber der Mobilitätserhebung aus 

2013 merklich um 4,2 % Prozentpunkte gestiegen ist, ist der Zu-Fuß-Anteil um 

rund 2 %-Punkte zurückgegangen. Ebenfalls um 2 %- Punkte gesunken ist der 

Pkw-Anteil. Der Anteil der mit dem ÖV zurückgelegten Wege ist gegenüber 2013 

weitgehend unverändert geblieben, diese Stabilität entspricht auch dem bundeswei-

ten Trend in Großstädten, wobei das Niveau leicht überdurchschnittlich ist (SrV 

2018: 14 %)48.  

 

Abbildung 32: Verkehrsmittelwahl der Rostocker Bevölkerung in 2013 und 2018 (in Prozent) 

Bei dem Verkehrsmittel ÖPNV dominiert die Straßenbahn mit 11,3 % der Wege. Der 

Bus erreicht 2,6 %, ähnlich liegt auch der SPNV mit 2,3 % (2,1 % S-Bahn). Im Ver-

gleich zum Jahr 2013 konnte die Straßenbahn ihren Marktanteil 2018 leicht um 

rund 2 %-Punkte steigern. Dies ist offensichtlich auf die Angebotsausweitungen im 

Straßenbahnverkehr im Zuge der Umsetzung des Projektes „mobil 2016“ 

zurückzuführen.   

 

47  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-
ten – SrV 2018; Mobilitätssteckbrief für Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie 

flach. 

48  Ebenda. 
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Der SPNV ist leicht zurückgegangen (um ca. 1,5 %-Punkte, davon 0,9 %-Punkte S-

Bahn). Der Anteil des Busverkehrs ist weitestgehend konstant geblieben.  

Verkehrsmittelwahl nach Teilräumen 

Bedingt durch die umfangreiche Stichprobe konnten neben Auswertungen für die 

Gesamtstadt außerdem Auswertungen für drei Stadt-Teilräume (Ost, Nordwest und 

Mitte) getätigt werden. Abbildung 33 zeigt die Aufteilung der Hanse- und Universi-

tätsstadt in die drei SrV-Teilräume. 

 

Abbildung 33: Mobilitätskennziffern in den SrV-Teilräumen in Rostock 

Im Teilraum Nordost erreicht der ÖV mit 21 % den höchsten Anteil an der Ver-

kehrsmittelwahl, was vermutlich vorrangig auf die Straßenbahnanbindung der 

Großwohnsiedlungen in Toitenwinkel und Dierkow sowie die Barrierewirkung der 

Warnow zurückzuführen ist. Am geringsten ist die ÖV-Nutzung dagegen im Teilbe-

reich Mitte mit 14 %.   
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Die Ausprägung der ÖV-Nutzung korrespondiert mit dem Zu-Fuß-Anteil, der im 

Nordosten mit 21,1 % am geringsten und im Teilraum Mitte mit 34 % am höchsten 

ist. Der höchste Pkw-Anteil ist ebenfalls im Nordosten vorzufinden.  

Verkehrsmittelwahl nach Wegezweck 

Das Wegeaufkommen in Rostock am mittleren Werktag teilt sich grob zusammen-

gefasst in ein gutes Drittel ausbildungs- und berufsbedingte Wege (37 %), ein 

knappes Drittel Einkaufs- und private Erledigungswege (32 %) und etwa ein Viertel 

Freizeitwege (27 %). Bei 4 % der Wege handelt es sich um sonstige Wege. Hierin 

enthalten sind zum Beispiel Wege von Eltern, die ihr Kind zur Schule oder eine pfle-

gebedürftige Person zum Arzt bringen, aber auch Wege, bei denen ein Kind zum 

Beispiel die Eltern beim Einkaufen begleitet. Diese Aufteilung entspricht in weiten 

Teilen dem durchschnittlichen Wegeaufkommen in ähnlich strukturierten Räumen in 

Deutschland (SrV 2018)49.  

Am häufigsten genutzt wird der ÖPNV mit etwa 26 % erwartungsgemäß bei den 

schul- und ausbildungsbezogenen Wegen (15 % aller Wege; inkl. Kita-Wege). Et-

was nachrangig aber immer noch über dem Durchschnitt ist die ÖPNV-Nutzung mit 

rund 21 % im Berufsverkehr bzw. bei geschäftlichen Wegen (15 % aller Wege). Je-

doch ist der Pkw-Anteil in diesem Bereich mit 41 % ebenfalls überdurchschnittlich 

hoch.  

Am wenigstens häufig wird der ÖPNV am mittleren Werktag im Freizeitverkehr ge-

nutzt. Hier ist der Anteil zwischen 2013 und 2018 deutlich von etwa 15 % auf 11 % 

zurückgegangen50. Ähnlich wie beim Wegezweck Einkauf/ Dienstleistung werden 

auch hier die allermeisten Wege zu Fuß zurückgelegt.  

Deutlich gewonnen hat insgesamt der Radverkehr. Während im Jahr 2013 noch 

etwa 14 % aller Wege in Rostock mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden, waren es 

2018 bereits 18 %. Allein im Freizeitverkehr stieg der Anteil seit dem Jahr 2013 um 

5 %-Punkte auf 21 %. Hier werden Chancen für den ÖPNV im Hinblick auf eine 

kombinierte Nutzung Fahrrad/ ÖPNV gesehen („Loslösen“ vom motorisierten Indivi-

dualverkehr). 

 

49  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-
ten – SrV 2018; Mobilitätssteckbrief für Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie 
flach). 

50  Hinweis: Im Gegensatz zu dieser Entwicklung der Freizeitmobilität am mittleren Werktag 
konnte die RSAG seit der Umsetzung des Konzeptes "Mobil 2016“ am Samstag signifi-

kante Nachfragesteigerungen, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Freizeitverkehr, verzeich-
nen. 
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Abbildung 34: Verkehrsmittelwahl nach Wegezwecken der Rostocker Bevölkerung 

Der Vergleich der Verkehrsmittelwahl zwischen Pkw und ÖV nach Wegelängen 

macht das klassische „Dilemma“ des ÖV deutlich. Je kürzer die Wege sind, desto 

geringer fällt die ÖPNV-Nutzung im Vergleich zu den übrigen Verkehrsträgern aus. 

Bei Wegen unter 3 km erreicht der ÖPNV gegenüber MIV, Fahrrad und Zu-Fuß ei-

nen signifikant geringeren Anteil. Erst ab Wegelängen größer 5 km wird der ÖV 

konkurrenzfähig. 

 

Abbildung 35: Verkehrsmittelwahl nach Wegelängen der Rostocker Bevölkerung  
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1.3.2 Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet 

(Verkehrsmodell) 

Die nachfolgenden Aussagen basieren auf den aktuellen Auswertungen mit dem 

Verkehrsmodell VISUM der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Dargestellt wer-

den alle Wege im Stadtgebiet inkl. der Mobilität der Ein- und Auspendelnden und 

der Besucher. 

Verkehrsaufkommen  

An einem Normalwerktag werden im Stadtgebiet Rostock im Quell-/ Zielverkehr 

und im stadtbezogenen Binnenverkehr rund 933.000 Wege unternommen. Davon 

werden etwa 138.000 Wege (Personenfahrten) mit dem ÖV durchgeführt, rund 

408.000 mit dem MIV. Auf die Verkehrsmittel Fahrrad und Fuß entfallen die übrigen 

ca. 387.000 Personenfahrten.  

Von den in Rostock täglich unternommenen Wegen sind 78 % Binnenverkehr und 

etwa 22 % Quell-/ Zielverkehr. Im ÖV beträgt das Verhältnis zwischen Binnenver-

kehr und Quell-/ Zielverkehr sogar etwa 91:9. Aus diesen Werten wird deutlich, 

dass der Großteil der täglichen Mobilität im Rostocker Stadtgebiet die Stadtgrenzen 

nicht überschreitet. 

Der Modal Split-Anteil des ÖV als Verhältnis von ÖV-Fahrten zu allen zurückgeleg-

ten Fahrten beträgt im Gesamtverkehr 15 %. Im innerstädtischen Binnenverkehr 

beträgt der ÖV-Anteil 17 %, im Quell-/ Ziel-Verkehr 6 %. Im Binnenverkehr wird 

der ÖV somit im Vergleich zu den Quell-/ Zielverkehren, deutlich intensiver genutzt. 
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Abbildung 36: Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Tabelle 11: Personenfahrten im ÖV und MIV differenziert nach Binnenverkehr und stadt-

grenzüberschreitendem Verkehr (Verkehrsmodell VISUM) 

Personenfahrten/ Werktag ÖV Gesamt51 ÖV-Anteil 

stadtbezogener Binnenverkehr 126.200 724.350 17 % 

Quell-/ Ziel-Verkehr 12.250 209.000 6 % 

Gesamtverkehr bezogen auf 

HRO52 138.450 933.350 15 % 

Verflechtungen im Stadtgebiet 

Die innerstädtischen Verflechtungen zeigen die Bedeutung der innenstadt- bzw. 

zentrenorientierten Fahrten sowie die Bedeutung des Stadtbereich-Binnenverkehrs. 

Darüber hinaus kristallisieren sich zudem die Bedeutung des Teilraumzentrums Lüt-

ten Klein sowie nachfragestarke Beziehungen zwischen einzelnen Nachbarstadttei-

len heraus:  

• Mit zunehmender Nähe zur Innenstadt nimmt in Rostock die Verflechtungsinten-

sität in Richtung des Stadtbereichs Stadtmitte signifikant zu.  

• Insbesondere die Stadtbereiche im Nordwesten orientieren sich dagegen weit-

aus häufiger in Richtung des Teilraumzentrums Lütten Klein bzw. nach 

Warnemünde oder auch nach Schmarl als einer der Arbeitsplatzschwerpunkte 

im Stadtgebiet. 

• Starke Verflechtungen gibt es auch zwischen einzelnen Nachbarstadtbereichen. 

So sind die Wegerelationen zwischen dem Hansaviertel und der KTV, einem er-

fahrungsgemäß typischen Bereich mit viel Nahmobilität, mit rund 13.500 Wegen 

rund doppelt so hoch wie zwischen dem Hansaviertel und dem Stadtbereich 

Stadtmitte. 

Mit Bezug zum ÖV sind folgenden Auffälligkeiten erkennbar: 

• rund ein Drittel (33,7 %) aller ÖV-Fahrten haben ihre Quelle oder Ziel im Stadt-

bereich Stadtmitte (ohne die Binnenverkehrsfahrten in Stadtmitte 30,0 %). 

• 15,1 % der ÖV-Fahrten verbleiben im jeweiligen Stadtbereich und sind somit 

Stadtbereichs-Binnenverkehre und 

• der höchste absolute Wert im Stadtbereich-Binnenverkehr ist im Stadtbereich 

Stadtmitte mit über 5.000 ÖV-Fahrten festzustellen. 

  

 

51  Summe aller Verkehrsarten (MIV + ÖPNV + Rad + Zu-Fuß). 

52  Verkehre/ Wege mit Start und/ oder Ziel im Stadtgebiet Rostock; ohne Durchgangsver-
kehr (gesamt ca. 589.100 Wege pro Tag, davon ca. 15.100 ÖV-Wege pro Tag). 
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Mobilitätsverflechtungen mit ÖPNV-Potential  

Für die Nahverkehrsplanung ist die Identifikation von Verflechtungen mit starker 

Ausprägung und gleichzeitig unterdurchschnittlichem Modal-Split von Bedeutung. 

Auffälligkeiten bei Beleuchtung dieses Verhältnisses (Kriterien: > 3.000 Wege pro 

Tag; < 15 % Modal-Split-Anteil des ÖPNV) bestehen insbesondere auf den folgen-

den Relationen: 

• zwischen KTV und Hansaviertel (ausgeprägte Verflechtungen; ca. 13.400 Wege 

pro Tag), 

• zwischen Groß Klein und Lichtenhagen (ausgeprägte Verflechtungen; ca. 9.200 

Wege pro Tag; Modal-Split-Anteil < 10 %), 

• zwischen Dierkow und Toitenwinkel (starke Verflechtungen; ca. 9.000 Wege pro 

Tag), 

• zwischen Südstadt und Hansaviertel (starke Verflechtungen; ca. 7.200 Wege 

pro Tag), 

• zwischen Reutershagen und Gartenstadt (starke Verflechtungen; ca. 5.800 

Wege pro Tag, Modal-Split-Anteil < 10 %), 

• zwischen Stadtmitte und Gehlsdorf (starke Verflechtungen; ca. 4.800 Wege pro 

Tag), 

• zwischen Dierkow und Brinckmansdorf (starke Verflechtungen; ca. 4.200 Wege 

pro Tag), 

• zwischen Südstadt und Biestow (starke Verflechtungen; ca. 4.100 Wege pro 

Tag), 

• zwischen Südstadt und Reutershagen (nennenswerte bis starke Verflechtungen; 

ca. 3.800 Wege pro Tag), 

• zwischen Südstadt und Gartenstadt (nennenswerte Verflechtungen; ca. 3.000 

Wege pro Tag). 

Abbildung 37 stellt die Mobilitätsverflechtungen mit erkennbaren ÖPNV-Potentialen 

heraus.  
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Abbildung 37: Innerstädtische Mobilitätsverflechtungen mit erkennbaren ÖPNV-Potentialen 

1.3.3 Fahrgastnachfrage 

Nachfrage nach Linien 

Die nachfolgende Darstellung der linienbezogenen Nachfrage beruht auf den Zähl-

daten der RSAG (Stand 2019). 

Das Grundgerüst im Busverkehr bilden hinsichtlich der Nachfrage die Linien 25, 31, 

36 und 45 sowie die sich zwischen Lütten Klein, Schmarl und Evershagen überla-

gernden Linien 38/39. Darüber hinaus weisen die zusammenwirkenden Radiallinien 

22/23 zwischen Stadtmitte und Brinckmansdorf eine vergleichsweise hohe Nach-

frage auf. 

Bezüglich der räumlichen Orientierung der Fahrgastnachfrage steht der Stadtteil 

Stadtmitte an erster Stelle. Etwa ein Drittel aller Fahrgäste steigt hier zu. Auch 

Stadtteile wie Schmarl oder Groß Klein, die durch Großwohnsiedlungen geprägt 

sind, stellen einen wesentlichen Aufkommensschwerpunkt für die Fahrgastnach-

frage dar.   
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Des Weiteren besitzen Stadtteile mit wichtigen Verknüpfungspunkten, wie z. B. 

Dierkower Kreuz, ebenso einen bedeutsamen Anteil an der Gesamtnachfrage.  

Die von der RSAG betriebene Fähre Kabutzenhof – Gehlsdorf nutzten im Jahr 2019 

rund 135.300 Fahrgäste. 

 

Abbildung 38: Fahrgastzahlen Straßenbahnlinien (orange Balken) und Buslinien (blaue Bal-

ken) im Jahr 2019 (Einsteiger pro Jahr)53 

  

 

53  ohne Schienenersatzverkehr SEV (37.437 Einsteiger in 2019) 
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Nachfrage nach Verkehrstagen 

Die zeitliche Verteilung der ÖPNV-Nachfrage (Straßenbahn und Bus) nach Verkehrs-

tagen (Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag/ Feiertag) zeigt, dass im Vergleich 

zur Nachfrage Montag bis Freitag 

• der Samstag eine Nachfrage von etwa 56 % und 

• der Sonn-/Feiertag von rund 32 % 

erreicht. 

Die Nachfrageausprägung am Samstag und am Sonntag/ Feiertag liegt im Niveau 

ähnlicher Städte.  

Da das Fahrplanangebot insbesondere im Straßenbahn-Verkehr am Wochenende 

deutlich reduziert wird (Samstag etwa „Halbierung“ des Angebotes, an Sonn-/ Fei-

ertagen verkehren die Linien 2 und 4 nicht), kann die Nachfrage hinsichtlich der Ka-

pazitätsauslastung im Vergleich zu Montag bis Freitag als überdurchschnittlich be-

wertet werden. 

 

Abbildung 39: Fahrgäste anteilig nach Tagestyp 
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Nachfrageverteilung im Tagesverlauf (Tagesgangkurven) 

Die tageszeitliche Verteilung der ÖV-Nachfrage in Rostock zeigt am Verkehrstag 

„Montag bis Freitag“ eine signifikante Ausprägung der nachmittäglichen Spitze, die 

Frühspitze ist dagegen deutlich geringer. Dieser Verlauf der Tagesganglinie ist für 

eine Großstadt ungewöhnlich. Typisch wären eine dominierende Frühspitze und ein 

deutliches Tal in der Vormittagszeit.  

Am Wochenende setzt der Nachfrageanstieg ggü. dem Verkehrstag „Montag bis 

Freitag“ erst deutlich später ein. Ausgeprägte Spitzen sind nicht erkennbar, die 

Nachfrage hält sich am Samstag zwischen etwa 10 und 18 Uhr (leichter Anstieg ab 

13 Uhr) auf ähnlichem Niveau. Am Sonntag steigt die Nachfragekurve leicht aber 

kontinuierlich bis etwa 13 Uhr, um dann bis etwa 18 Uhr auf ähnlichem Niveau zu 

verbleiben. Am Samstag liegt die Nachfrage am frühen Abend in einem ähnlichen 

Niveau wie „Montag bis Freitag“, obwohl samstags ein wesentlich geringer Berufs-

verkehr und kein Univerkehr vorhanden sind. 

 

Abbildung 40: Tagesgangkurve RSAG gesamt (Straßenbahn + Bus) (Stand 2019) 
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Während sich das Fahrplanangebot im Straßenbahnsystem je nach Verkehrstag 

deutlich voneinander unterscheidet, wird im Bussystem zwar an Verkehrstagen 

„Montag bis Freitag“ teilweise ein dichteres Angebot gefahren als am Wochenende, 

das Fahrtenangebot zwischen Samstag und Sonn-/ Feiertag unterscheidet sich je-

doch nur bedingt, häufig zeigt sich der Unterschied nur in einem etwas späteren 

Betriebsbeginn am Sonntagmorgen. Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch in 

der Nachfrageausprägung wider. Während im Straßenbahnsystem die Nachfrage 

am Sonntag deutlich hinter der am Samstag zurückbleibt (vgl. Abbildung 41 ist im 

Busverkehr das Delta der Nachfragekurven Samstag und Sonntag deutlich geringer 

(vgl. Abbildung 42). Hier dürfte die Bedeutung des Busverkehrs zur (meist exklusi-

ven) Erreichbarkeit von Freizeit- und Tourismuszielen einen wesentlichen Einfluss 

haben. 

 

Abbildung 41: Tagesgangkurve Straßenbahn (Stand 2019) 
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Abbildung 42: Tagesgangkurve Bus (Stand 2019) 
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ner Linie, d. h. das Verhältnis „Erfolg“ (Fahrgäste) zu „Betriebsaufwand“ (Fahrleis-

tung). Es ist erkennbar, dass 

• die Straßenbahnlinien 5 und 6 die höchste Angebotseffizienz aufweisen, 

• die Straßenbahnlinien grundsätzlich „effizienter“ als die Buslinien sind und 

• Buslinien ohne Abend- und Wochenendverkehr im Hinblick auf die Angebotseffi-

zienz tendenziell besser dastehen, da kein Betrieb in verkehrsschwacher Zeit 
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Abbildung 43: Einsteiger je Fahrplankilometer (Stand 2017)54 

1.3.4 Entwicklung der ÖPNV-Nachfrage und der Leis-

tungsparameter 2003 – 2018 

1.3.4.1 Entwicklung der nachfragebestimmenden Strukturdaten 

Einwohnerentwicklung 

Entgegen der im Nahverkehrsplan 2005 prognostizierten „Schrumpfung“ konnte die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Zeitraum 2003 bis 2018 ihre Bevölke-

rungszahl um rund 5 % steigern.55 Insgesamt erhöhte sich die Einwohnerzahl von 

198.300 (2003) auf 209.100 (2018)56. Dabei verläuft die Entwicklung je nach Orts-

teil sehr unterschiedlich:  

• die bis etwa zum Jahr 2005 durch starke Einwohnerrückgänge geprägten Ort-

steile mit Großwohnsiedlungen wie Groß Klein und Schmarl aber auch Dierkow 

(Neu) und Toitenwinkel konnten in den letzten Jahren deutlich an Einwohnern 

hinzugewinnen, 

• leichte Einwohnerrückgänge verzeichnen die Stadtbereiche Hansaviertel und 

Reutershagen, hier spielt auch die zunehmende Überalterung eine nicht zu un-

terschätzende Rolle, 

 

54  Eigene Darstellung; Daten RSAG aus Präsentation „2018-03-06 Auswertung Nachfrage Li-
nienverkehr 2017“. 

55  Fortschreibung der Bevölkerungszahlen ab 2011 auf Basis der Zensus-Erhebung.  

56  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019). 
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• die Altersgruppe der 25-35-Jährigen, die durch eine hohe Mobilität und ein ten-

denziell multimodaleres Verkehrsverhalten geprägt ist, ist in den letzten Jahren 

durch leichte Zuwächse gekennzeichnet, 

• einen hohen Zuwachs sowohl prozentual als auch absolut erfuhr die Alters-

gruppe der Senioren; seit 2000 hat sich die Zahl der über 65-Jährigen in 

Rostock mehr als verdoppelt. 

Entwicklung der Schülerzahlen 

Im Regionalen Nahverkehrsplan MM/R 2005 wurde von einem Rückgang der Schü-

lerzahlen ausgegangen.57 Diese Prognose traf bis zum Schuljahr 2008/2009 zu, 

seitdem sind die Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen jedoch wieder konti-

nuierlich gestiegen. Seit dem Tiefststand des Schuljahres 2008/2009 um rund 28 

Prozent (plus 4.200 Schüler).58  

Entwicklung der Beschäftigten und Pendelnde 

Die Zunahme der Pendelnden-Bewegungen in den letzten Jahren verdeutlicht die 

engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Rostock und dem angrenzenden 

Umland. So hat sich zum einen Rostock in den letzten Jahren zu einem starken 

Wirtschaftsstandort entwickelt, darüber hinaus haben aber auch die Umlandgemein-

den im Landkreis Rostock (z. B. Bentwisch und Roggentin) eine deutlich positive 

Entwicklung erfahren.  

 

57  Landkreis Rostock: Regionaler Nahverkehrsplan Mittleres Mecklenburg/ Rostock, Teil B/ 
Raumstruktur/ Strukturdatenprognose 2010/ Entwicklung der Ausbildungs- und Schul-
standorte, Seite 47 (Stand 07/2005; Zugriff 07.03.2019) 

58  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 

Aktenmappe - 192 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 75 

Zusammenfassung 

 2003 2018 Entwicklung 

2003-2018 

Einwohner 198.300 209.000 +10.700 

(+5,4 %) 

Schüler (SJ 02/0359 bzw. 18/1960) 21.550 19.320 -2.230 

(-10 %) 

SV-pflichtig Beschäftigte in Rostock 

(Arbeitsort) 

89.900 95.500 +5.600 

(+6,2 %) 

davon Einpendelnde 27.400 33.800 +6.400 

(+23,4 %) 

Einpendeldenanteil 37 % 35 %  

1.3.4.2 Entwicklung des Verkehrsaufkommens im ÖPNV 

Entwicklung der Betriebsleistung  

Das ÖPNV-Angebot auf dem Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde 

im Zeitraum zwischen 2003 und 2018 aufgrund raumstruktureller Veränderungen 

sowie demographischer und sozialstruktureller Entwicklungen, zur Erhöhung der At-

traktivität aber auch aus Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit an die veränderten 

Nachfragesituation angepasst (vgl. Kapitel 1.4). Die in Tabelle 23 aufgeführte Ent-

wicklung der Betriebsleistungen der RSAG für 2005, 2010, 2015 und 2018 sind we-

sentliche Kennzeichen für die Entwicklung in diesem Zeitraum. 

Tabelle 12: Entwicklung der Betriebsleistung im Verkehrsangebot der RSAG von 2005-2018 

 Betriebsleistung  

(1.000 Nutzwagen-km pro Jahr)61 

 

Verkehrs-

mittel RSAG 

2005 2010 2015 2018 Entwicklung 

2005-2018 

Straßenbahn  3.359 3.168 3.207 3.213 -4,3 % 

Bus 4.604 4.355 4.550 4.297 -6,7 % 

gesamt  7.963 7.523 7.757 7.510 -5,7 % 

 

 

59  Regionaler Nahverkehrsplan MM/R – Teil B; auf Basis Statistisches Jahrbuch der Hanse-
stadt Rostock 2004 (Schüler an allgemeinbildenden Schulen) 

60  Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Rostock 2019. 

61  Daten RSAG, Stand Juni 2019.  
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Entwicklung der Nachfrage 

Nach einem kontinuierlichen Rückgang der Einsteigerzahlen zwischen den Jahren 

2005, 2010 bis 2015 konnte bis zum Jahr 2018 trotz rückläufiger Betriebsleistun-

gen im RSAG-Gesamtnetz wieder ein leichter Zugewinn erzielt werden. Hier spielen 

insbesondere die Umsetzung des Konzeptes „Mobil 2016“ (vgl. Kapitel 1.4.4) sowie 

wachsende Bevölkerungszahlen eine wesentliche Rolle. Im Straßenbahnsystem hat 

sich die Nachfrage nur marginal verändert, im Busverkehr sind die Nachfragerück-

gänge mit minus 20 % deutlicher ausgeprägt. 

Tabelle 13: Entwicklung der Fahrgastnachfrage der RSAG (2005-2018) 

 Fahrgastzahlen  

(Einsteiger/Jahr)62 

 

Verkehrs-

mittel RSAG 

2005 2010 2015 2018 Entwicklung 

2005-2018 

Straßenbahn 28.553.840 27.424.334 27.123.313 28.151.337 -1,4 % 

Bus 15.436.743 12.491.996 12.506.941 12.296.319 -20,3 % 

gesamt  43.990.583 39.916.330 39.630.254 40.447.656 - 8,1 % 

Hinweis: Ab 2007 Umstellung Fahrgastzählsystem  

Entwicklung des Modal Split 

Zwischen den Jahren 2003 und 2018 hat in Rostock eine erkennbare Veränderung 

in der Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung stattgefunden. „Gewinner“ dieser 

Entwicklung ist der Radverkehr. Während der Anteil des ÖPNV in den letzten Jahren 

weitgehend stabil geblieben ist, konnte der Radverkehr seine Mobilitätsanteile 

ausgehend vom Jahr 2003 bis 2018 um 5%-Punkte von 13 % auf 18 % steigern, 

größtenteils zulasten des Fuß- und motorisierten Individualverkehrs.  

Etwa 17 % aller Wege werden mit Verkehrsmitteln des SPNV und ÖPNV zurückge-

legt. Der ÖPNV konnte damit seine Position weitgehend behaupten.  

 

62  Daten RSAG, Stand Juni 2019. 
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Abbildung 44: Verkehrsmittelwahl der Rostocker Einwohner; Entwicklung 2003 bis 2018 – 

Vergleich des vollständigen Modal Split (Gesamtverkehr)63 

Zusammenfassende Aussagen 

Der Regionale Nahverkehrsplan MM/R – Teil B prognostiziert 2005 eine negative 

Trendentwicklung sowohl für die Einwohner der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock insgesamt als insbesondere auch für die Schüler. Diese Entwicklungen sind 

zunächst eingetreten, ab Mitte der 2000er Jahre (ca. 2005) fand jedoch eine klare 

Trendwende statt, mit dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2018 die Bevölkerung auf 

ca. 209.000 Einwohner anstieg. Auch in allen anderen strukturellen Eckdaten wie 

Erwerbstätigkeit und Pendleraufkommen sind die Entwicklungen der letzten Jahre 

durch Wachstum gekennzeichnet.  

Insgesamt konnte der Umweltverbund seinen Anteil am Gesamtverkehr in den letz-

ten Jahren ausbauen, insbesondere der Radverkehr profitierte von vielen, der in 

den letzten Jahren umgesetzten Maßnahmen zur systematischen Förderung des 

Fuß- und Radverkehrs. 

 

63  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-
ten – SrV; eigene Darstellung aus Zusammenfassung HRO 1987 – 2018. 

Einwohner von Rostock; keine Einpendelnde, kein Durchgangsverkehr, keine Touristen, 
kein Wirtschaftsverkehr. 
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1.4 Rückblick Nahverkehrsplan 2005 

1.4.1 Umsetzung des „Nahverkehrsplan Mittleres Meck-

lenburg/ Rostock 2005“  

Die im NVP 2005 enthaltenen Maßnahmen werden nachfolgend bzgl. ihrer Umset-

zung bzw. ihres Erfolges bewertet. 

Als herausragende Umsetzungen des NVP 2005 sind zu nennen: 

• Straßenbahnneubaustrecke Doberaner Platz – Platz der Freundschaft (2006), 

• Angebotsanpassungen im Rahmen des Projektes „Mobil 2016“, 

• umfangreiche Erneuerung der Straßenbahnflotte sowie die dafür notwenige An-

passung der Straßenbahnhaltestellen für 6N2 Straßenbahnen. 

 

Abbildung 45: Der Doberaner Platz wurde im Jahr 2006 umfangreich umgebaut.  

(Umbau mit Verkehrsberuhigung des Platzes durch die Herausnahme des MIV sowie mit Mo-

dernisierung von vier Straßenbahnhaltestellen und einer Bushaltestelle)  

    

Abbildung 46: Niederflurstraßenbahnen Typ 6N2  

(Fahrzeuge entsprechen dem „Stand der Technik“ mit vier Multifunktionsbereichen, Video-

überwachungsanlagen, Haltestellenanzeige sowie Flachbildmonitoren mit Streckenverlaufsan-

zeige) 

Die nachfolgende Auflistung beinhaltet eine Bewertung der Maßnahmen des NVP 

2005 hinsichtlich ihrer Umsetzung.   
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Die einzelnen Maßnahmen waren im NVP 2005 differenziert in  

• Infrastrukturmaßnahmen: S-Bahn/ SPNV, Straßenbahn, Bus (Stadt-/ Regional-

bus), Taxen, Verknüpfungspunkte sowie P+P/ B+R, 

• Maßnahmen Betrieb/ Organisation: S-Bahn/ SPNV, Straßenbahn, Bus (Stadt-/ 

Regionalbus), Integriertes Nahverkehrsangebot, alternative Bedienungsformen, 

Tarif, Kooperation, 

• Maßnahmen Fahrzeuge: S-Bahn/ SPNV, Straßenbahn, Bus (Stadt-/ Regional-

bus), alternative Bedienungsformen. 

Tabelle 14: Bewertung der Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen des NVP 2005 für die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

Maßnahmen S-Bahn/ SPNV 

M1 Behindertengerechter Ausbau von 

vorhandenen Bahnhöfen und Haltepunkten 

• Warnemünde Werft (Lortzingstraße) 

• Bramow 

• Holbeinplatz 

• Kassebohm 

• Verkehrsfreigabe des 

Knotenpunktes und 

Inbetriebnahme der 

Haltestelle „Warnemünde 

Werft“ am Nordkreuz in 2012 

• Neubau Personenaufzug und 

Wetterschutzhaus, 

Beleuchtung und 

Dachsanierung am Haltepunkt 

Holbeinplatz (S) 

• Umbau Bramow und 

Kassebohm (noch) nicht 

erfolgt 

M2 Neustrukturierung und Sanierung des 

Bahnhofs Warnemünde entsprechend seiner 

Funktion für den SPNV und SPFV  

→ Gestaltung der behindertengerechten 

fußläufigen Verbindung zwischen 

1. Kreuzfahrtterminal und Bahnsteig SPFV  

2. Bahnhof Warnemünde und Fähre 

Warnemünde – Hohe Düne 

• Umbau Bahnhof Warnemünde 

im Frühjahr 2020 

abgeschlossen 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

M3 Anlage des Haltepunktes Seehafen/ 

Fährterminal im Seehafen Rostock als 

Verknüpfungspunkt von SPNV/ÖPNV und 

Fährverkehr von/nach Skandinavien 

→ Bestandteil des ÖPNV-Landesplans und 

des Integrierten Gesamt-

verkehrskonzepts der Hansestadt 

Rostock: Direktanbindung des 

Fährverkehrs 

• S-Bahn wurde auf Grund 

geringer Fahrgastzahlen 2012 

eingestellt 

M4 ÖPNV Verknüpfungspunkt Warnemünde 

Werft (Lortzingstraße) 

→ siehe M15 

• Verkehrsfreigabe des 

Knotenpunktes und 

Inbetriebnahme der 

Haltestelle „Warnemünde 

Werft“ am Nordkreuz in 2012 

M5 Neubau von S-Bahn-Haltepunkten 

→ Haltepunkt Groß Klein und Schmarl 

sind Bestandteil des Integrierten 

Gesamtverkehrskonzepts der 

Hansestadt Rostock und des ÖPNV-

Landesplanes  

• (noch) nicht erfolgt; 

Maßnahme ist Bestandteil des 

„Mobiliätsplan Zukunft“ 

(MOPZ) 

M6 Umsetzung Stadtbahnkonzept mit der 

Anpassung des Gleisnetzes (Beginn 2009, 

Endausbau bis 2015) 

→ Planungsgrundlage Machbarkeitsstudie 

Stadtbahnkonzept Großraum Rostock – 

Stand Februar 2004 

• gemäß Bürgerschafts-

beschluss im Oktober 2007 

wird eine Realisierung des 

Projektes nicht mehr verfolgt 

Maßnahmen Straßenbahn 

M7 Neubau von Haltestellen 

• Stadthafen (Holzhalbinsel) 

• Goetheplatz, Schröderplatz (Bestandteil 

der Maßnahme S1 

Straßenbahnnetzerweiterung 

Schröderplatz – Südring/ Platz der 

Freundschaft) 

• Inbetriebnahme des neuen 

Streckenabschnittes Platz der 

Freundschaft – Schröderplatz 

– Doberaner Platz in 2006 

• Inbetriebnahme Haltestelle 

Stadthafen in 2006  

M8 Umgestaltung von Haltestellen 

• Doberaner Platz 

• Fertigstellung2006 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

M9 Verlegung von Haltestellen 

• Petridamm 

• Platz der Jugend (für Stadtbahn) 

• Petridamm (noch) nicht 

erfolgt 

• Anpassung/ Anhebung 

Haltestelle Platz der Jugend in 

2009 erfolgt, Haltestelle 

Wendeschleife Platz der 

Jugend in 2015 erfolgt 

• Hinweis: 

gemäß Bürgerschafts-

beschluss im Oktober 2007 

wird eine Realisierung des 

Projektes „Stadtbahn“ nicht 

mehr verfolgt 

Maßnahmen Bus (Stadt-/ Regionalbus) 

M10 Neubau von Bushaltestellen 

→ entsprechend Erschließungsbedarf und 

Finanzierungsmöglichkeit 

• laufend, z. B. 

o Joachim-Jungius-Str. 

(2018) 

o Beim Pulverturm (2017) 

o Warnemünde Strand 

(2015) 

o Klinikum Schillingallee 

(2012) 

o Seehafen 

o Dethardingstraße 

o Erich-Schlesinger-Str. 

(2010) 

o Bei der Tweel (2010) 

o Immendiek (2007) 

M11 Ausbau der Bushaltestellen unter dem Ge-

sichtspunkt der Behindertengerechtigkeit 

→ entsprechend der 

Finanzierungsmöglichkeiten 

• laufend, z. B. 

o Weidendamm (2018) 

o Rostocker Straße (2015) 

o Tessiner Straße (2013) 

o Holbeinplatz (2011) 

o etc. 

• ca. 60 % der rund 420 

Haltestellen sind barrierefrei 

ausgebaut 

Hinweis: Im Zeitraum 2013 

bis 2018 wurden rund 60 

Haltestellen ausgebaut. 
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 Kenn-

Nr. aus 

NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

M12 Ausstattung von Haltestellen entsprechend 

ihrer Kategorisierung 

→ entsprechend der 

Finanzierungsmöglichkeiten 

• laufend 

Maßnahmen Taxen 

M13 Neubau von Taxiständen 

→ entsprechend Bedarf und unter 

Berücksichtigung städtebaulicher 

Gesichtspunkte 

• entsprechend Bedarf 

Maßnahmen Verknüpfungspunkte, P+R/ B+R 

M14 Entwicklung von B+R durch Erweiterung vor-

handener Anlagen und Neubau nach Bedarf 

→ entsprechend der 

Finanzierungsmöglichkeiten 

• laufend  

• Radstation am Hauptbahnhof 

ist Schlüsselprojekt im MOPZ 

• Hinweis: die im November 

2017 beschlossene 

Stellplatzsatzung enthält die 

Verpflichtung, bei Neubau von 

Gebäuden Fahrradabstell-

plätze anzulegen 

M15 Verbesserung von Verknüpfungspunkten 

zwischen Siedlungsachsen, regionalen 

SPNV/ÖPNV-Achsen und städtischem Linien-

verkehr 

• Warnemünde Werft (Planungen werden 

z. Z. vorbereitet von Hansestadt 

Rostock, Wirtschaftsministerium M-V, 

DB AG, RSAG) 

• Markt Reutershagen 

• Brinckmansdorf 

• Inbetriebnahme 

„Warnemünde Werft“ in 2012 

• Umbau Reuterhagen Markt in 

2018 

• Ausbau Brinckmansdorf in 

2013 

M16 Ausbau von Zuwegungen zu Haltestellen und 

Verknüpfungspunkten 

→ entsprechend Finanzierungsmöglichkeit 

• laufend  

 

M17 Einrichtung von P+R-Plätzen an geeigneten 

Verknüpfungspunkten 

• Satower Straße 

• (noch) nicht erfolgt  
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Abbildung 47: Die 2012 abgeschlossene Realisierung des Verknüpfungspunktes 

„Warnemünde Werft“ war Bestandteil des Nahverkehrsplans 2005. 

Tabelle 15: Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen Betrieb/ Organisation des NVP 2005 

für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

Maßnahmen S-Bahn/ SPNV 

M18 Bedienung der Hansestadt Rostock und 

der Region mit dem Stadtbahnkonzept 

voraussichtlich ab 2010 

→ Planungsgrundlage 

Machbarkeitsstudie – Stadtbahn-

konzept Großraum Rostock – 

Stand Februar 2004 

• gemäß Bürgerschaftsbeschluss im 

Oktober 2007 wird eine 

Realisierung des Projektes nicht 

mehr verfolgt 

Maßnahmen Straßenbahn 

M19 Erhöhung der durchschnittlichen Reise-

geschwindigkeit auf 22 km/h 

→ ÖPNV-Bevorrechtigung gemäß 

Bürgerschaftsbeschluss 

(598/39/1992) 

• Ziel wurde (noch) nicht erreicht. In 

den letzten Jahren sank die 

Durchschnittsgeschwindigkeit im 

Straßenbahnetz auf ca. 18,4 km/h. 

• Das Ziel wird weiterverfolgt (siehe 

MOPZ). 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

M20 Verbesserung der Erschließung von 

Stadtgebieten, die bisher unzureichend 

mit der Straßenbahn erschlossen sind 

→ Stadtmitte: 

• Stadthafen (Holzhalbinsel) 

• Goetheplatz, Schröderplatz 

→ Teil der Maßnahme S1 

Straßenbahnnetzerweiterung 

Schröderplatz – Südring/ Platz der 

Freundschaft 

• Inbetriebnahme Haltestelle 

Stadthafen in 2006 erfolgt 

• Inbetriebnahme des neuen 

Streckenabschnittes Platz der 

Freundschaft – Schröderplatz – 

Doberaner Platz in 2006 

Maßnahmen Bus (Stadt-/Regionalbus) 

M21 Verbesserung der Erschließung von 

Stadtgebieten, die bisher unzureichend 

mit dem Bus erschlossen sind 

• Stadtmitte: August-Bebel-Straße 

• Südstadt: Albert-Einstein- Straße/ 

Erich-Schlesinger-Straße 

• Schutow: An d. Stadtautobahn 

• Reutershagen: südlich 

Bonhoefferstraße 

• realisiert wurde die Verbesserung 

der Erschließung im Bereich der 

Südstadt (Linien 27 und 39) 

• Bedienung der Haltestelle „Am 

Rosengarten“ durch rebus 

M22 Erschließung neuer Wohn- und Gewer-

begebiete 

→ bei Bedarf gemäß 

Qualitätsstandards 

• bei Bedarf; 

punktuell Überprüfung im Rahmen 

des NVP 2020 (z. B. innere 

Erschließung Dierkow-Neu) 

• Inbetriebnahme Linie 34; 

Fischereihafen 

M23 Schnellbusverbindung durch den 

Warnowtunnel 

→ Lütten Klein Zentrum – Dierkow 

• realisiert mit Fahrplanwechsel 

2019 (Linie X41) 

 

M24 Erhöhung der durchschnittlichen Reise-

geschwindigkeit durch Fortführung des 

Ausbaus des Beschleunigungssystems 

→ ÖPNV-Bevorrechtigung gemäß 

Bürgerschaftsbeschluss 

(598/39/1992) 

• Die Durchschnittsgeschwindigkeit 

im Busverkehr konnte insgesamt 

leicht erhöht werden, auf den 

nachfragestarken Linien ist sie 

jedoch leicht zurück gegangen. 

• Das Ziel wird kontinuierlich 

weiterverfolgt. 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

Maßnahmen Integriertes Nahverkehrsangebot 

M25 Verbesserung der Umsteigebeziehungen 

an Verknüpfungspunkten zwischen den 

Verkehrsträgern 

→ bedarfsgerechte Anpassung 

entsprechend der 

Qualitätsstandards 

• Umsetzung erfolgt für  

o Steintor (2019) 

o Reutershagen Markt (2018) 

o Warnemünde Werft (2012) 

o Umgestaltung Doberaner Platz 

(2006) 

Maßnahmen Alternative Bedienungsformen  

M26 Steigende Bedeutung der Bedienungs-

form auf Grund ihrer wirtschaftlichen 

Auswirkungen 

→ bedarfsgerechte Anpassung gemäß 

Qualitätsstandards 

• z. B. Einführung L30A 

Maßnahmen Tarif  

M27 Fortführung der Tarifkooperation 

→ Tarifkooperation (tarifliche 

Zusammenarbeit mit dem VVW) 

für alle über die VVW-Kooperation 

hinausgehenden ÖPNV-Angebote 

• erfolgt 

Maßnahmen Kooperation 

M28 Aufgabenträgerverbund im Nahver-

kehrsraum MM/R 

→ Bildung eines Aufgabenträger-

verbundes für den 

gemeindeübergreifenden ÖPNV/ 

SPNV mit der Hansestadt Rostock 

und den Landkreisen Bad Doberan 

und Güstrow 

• (noch) nicht erfolgt, Maßnahme 

soll in angepasster Form 

weiterverfolgt werden 
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Tabelle 16: Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen Fahrzeuge des NVP 2005 für die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

Maßnahmen S-Bahn/ SPNV 

M29 Beschaffung von neuen Stadtbahnwa-

gen in Abhängigkeit der Umsetzung 

Stadtbahnkonzept im Großraum Rostock 

(voraussichtlich ab 2010) 

→ Planungsgrundlage 

Machbarkeitsstudie - 

Stadtbahnkonzept Großraum 

Rostock – Stand Februar 2004 

• gemäß Bürgerschaftsbeschluss im 

Oktober 2007 wird eine 

Realisierung des Projektes nicht 

mehr verfolgt 

Maßnahmen Straßenbahn 

M30 Erneuerung der Straßenbahnflotte 

→ Erneuerung der Straßenbahnflotte 

entsprechend Qualitätsstandards 

und in Abhängigkeit der 

Umsetzung Stadtbahnkonzept im 

Großraum Rostock 

• laufende Umsetzung der 

Flottenerneuerung bei RSAG  

• moderne Niederflurstraßenbahnen: 

13 Züge 6N2 (Alter ca. 5 Jahre) 

• aktuell prüft die RSAG 

verschiedene Möglichkeiten zur 

Modernisierung der Fahrzeugflotte 

Maßnahmen Bus (Stadt-/Regionalbus) 

M31 Erneuerung der Busflotte 

→ Erneuerung der Busflotte gemäß 

Qualitätsstandards/ EU-

Abgasnorm 

• laufende Umsetzung der 

Flottenerneuerung bei RSAG 

• moderne Niederflurfahrzeuge 

• Durchschnittsalter ca. 7,1 Jahre 

• ca. 90 % der RSAG-Busse mit 

Abgasnorm Euro-VI/ EEV-Standard  

Maßnahmen Alternative Bedienungsformen  

M32 Anschaffung kleinerer Fahrzeugeinhei-

ten 

→ Optional, bei Bedarf 

• Fahrzeuge (Sprinter) auf Grund 

der Unzuverlässigkeit wieder 

abgeschafft 

1.4.2 Veränderungen im Verkehrsangebot und der 

ÖPNV-Infrastruktur 

In den letzten Jahren wurden in Rostock diverse Maßnahmen im Verkehrsangebot 

umgesetzt. Ein Meilenstein war im Jahr 2016 das Projekt „mobil 2016“ im Linien-

netz der RSAG mit prägenden Veränderungen im Verkehrsangebot. Weiterhin wur-

den seit 2005 verschiedene Investitionen im Bereich der Infrastruktur realisiert, die 

zur Attraktivitätssteigerung des Rostocker Liniennetzes beigetragen haben. Hierzu 

gehören nahezu jährlich Neubau-/ Umbau sowie Modernisierungsmaßnahmen in Be-

zug auf Bus- und Straßenbahnhaltestellen.  
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Zudem wurden kontinuierlich DFI-Anlagen im gesamten Verkehrsgebiet installiert. 

Im Bereich Fahrzeuge werden kontinuierlich Neuanschaffungen von Bussen getä-

tigt. 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Veränderungen im ÖPNV aufgelistet.  

Tabelle 17: Chronologie der prägenden Veränderung im Verkehrsangebot und der Infrastruk-

tur in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

2005 

Infrastruktur 

• Gleisverlegung Schröderplatz/ Lange Straße (182.000 €) 

• DFI (120.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (126.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (2.155.000 €) 

2006 

Infrastruktur 

• Gleisverlegung Schröderplatz/ Lange Straße (2.626.000 €) 

• Straßenbahnnetzausbau (Doberaner Platz – Platz der Freundschaft) (13.677.000 €) 

• Verkehrsberuhigung Doberaner Platz (Herausnahme des IV) (2.000.000 €, Finanzie-

rung durch RGS) 

• Verbindungsstück Doberaner Platz – Platz der Freundschaft mit neuer Haltestelle 

Schröderplatz (1.081.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 435.000 €, 

Fördermittel) 

• DFI (182.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.279.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (3.000 €) 

Fahrzeug 

Neuanschaffung Bus (2.081.000 €) 

2007 

Infrastruktur 

• Gleisverlegung Schröderplatz/ Lange Straße (256.000 €) 

• Ausbau der Haltestelle Brinckmansdorf zu einem Verknüpfungspunkt (139.420 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (185.400 €) 

• DFI (190.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.875.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (92.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.701.000 €) 
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2008 

Infrastruktur 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.631.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (127.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (2.592.000 €) 

2009 

Infrastruktur 

• Busspur im Gleisbereich in der Barlachstraße (243.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 208.000 

€, Fördermittel) 

• DFI (232.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (890.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.242.000 €) 

2010 

Infrastruktur 

• Busspur im Gleisbereich in der Barlachstraße (85.000 €) 

• Erneuerung Personenaufzug an S-Bahn-Haltepunkten: Evershagen (S) (146.000 €, 

155.000 €), Lichtenhagen (S) (147.000 €), Parkstraße (S) (161.000 €) 

• Anschaffung von 61 Fahrausweisautomaten an Haltestellen und 125 mobile 

Fahrausweisautomaten in den Fahrzeugen (2.978.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 494.000 

€) 

• DFI (13.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (838.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (148.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.277.000 €) 

2011 

Infrastruktur 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 

1.890.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.964.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Straßenbahn (21.807.000 €) und Bus (3.961.000 €) 
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2012 

Verkehrsangebot 

SPNV:  

• Einführung des 7,5-Minuten-Taktes in der HVZ und am Wochenende im Sommer ca. 

13:00 bis 19:00 Uhr 

• Durchbindung der S3 von Güstrow über Lage nach Warnemünde 

• Einstellung des SPNV auf der Strecke Rostock Hbf – Rostock Seehafen Nord 

Infrastruktur 

• Ausbau der Haltestelle Warnemünde Werft zu einem Verknüpfungspunkt mit vier 

Bushaltestellen und S-Bahn-Haltepunkt (7.900.000 €) 

• Neubau Personenaufzug und Wetterschutzhaus, Beleuchtung und Dachsanierung 

am S-Bahn-Haltepunkt Holbeinplatz (S) (2.811.000 €, 1.041.000 €) 

• Anpassung Straßenbahnhaltestellen für 6N2 Straßenbahnen (insgesamt 472.000 

€, Fördermittel) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 253.000 

€, davon 62.000 € Mitfinanziert durch HERO (Rendezvous-Haltestelle Seehafen)) 

• DFI (183.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.667.000 €) 

Fahrzeuge 

• Einsatz neuer Fahrzeuge im Netz Warnow (S1 – 3, RB 17) (120.000.000 €) 

• Neuanschaffung Straßenbahn (10.921.000 €, 1.526.000 €) 

2013 

Infrastruktur 

• Anpassung Straßenbahnhaltestellen für 6N2 Straßenbahnen (insgesamt 200.000 €, 

Fördermittel) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 950.000 

€) 

• DFI (157.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (275.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (100.000 €) 

Fahrzeuge 

• Neuanschaffung Straßenbahn (1.685.000 €) und Bus (3.755.000 €) 

2014 

Infrastruktur 

• Erneuerung Personenaufzug am Rostocker Hbf (1.840.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (838.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (1.121.000 €) 

Fahrzeuge 

• Neuanschaffung Straßenbahn (3.596.000 € ) und Bus (1.360.000 €) 
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2015 

Infrastruktur 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 633.000 

€) 

• DFI (91.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (992.000 €) 

Fahrzeuge 

• Neuanschaffung Bus (1.374.000 €) 

2016 

Verkehrsangebot 

RSAG: „Mobil 2016“: 

• Anpassung der Streckenführung der Linien 2 und 4 mit neuen Direktverbindungen  

• Einsatz aller Straßenbahnlinien tagsüber unter der Woche (kein Sondereinsatz im 

Abend- oder Wochenendverkehr) 

• mind. alle 10 Minuten eine Straßenbahnlinie auf den meisten Strecken tagsüber 

am Werktag und mind. alle 15 Minuten am Sonn- und Feiertag 

• Einsatz der Linie 6 auch im Abendverkehr für eine bessere Anbindung der Strecke 

zum Klinikum Süd/ Mensa 

• Angebotsverdichtung auf der Linie 25 zwischen Innenstadt und Reutershagen von 

Montag bis Freitag 

• umsteigefreie Verbindungslinie 39 im Nordwesten (Lütten Klein – Schmarl –  

Evershagen – Schutow – Reutershagen)  

• Streckenverlängerung der Linien 45 und 49 durch den Warnowtunnel bis Lütten 

Klein Zentrum mit Anschluss an die Straßenbahnlinien 

• Anbindung des Tweelviertels durch die Linie 27 an Sonn- und Feiertagen 

• Betriebszeitenausweitung auf der Linie 22 für schnellere Verbindungen zwischen 

Innenstadt und Brinckmansdorf  

• Verkürzung der Linie 27 (Linienabschnitt Hauptbahnhof – Klinikum Schillingallee) 

• Anpassung Fahrtfolge auf den Buslinien im Bereich Gehlsdorf und Brinckmansdorf  

• Einrichtung der Linie 34 in den Fischereihafen 

Infrastruktur 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (131.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (1.036.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.886.000 €)  
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2017 

Infrastruktur 

• Erneuerung Bahnsteigdach am S-Bahn-Haltepunkt Rostock Marienehe (1.233.000 

€) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (47.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (448.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (20.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.791.000 €)  

2018 

Infrastruktur 

• Busspur Parkstraße (287.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen  

(insgesamt 2.147.000 €) 

• DFI (21.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (1.104.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (2.088.000 €) 

2019 

Verkehrsangebot 

RSAG:  

• Erweiterung der Streckenführung der Linie 39 über den Campus in der Südstadt 

(„Campuslinie“) 

• Einführung Express-Buslinie X41 

• Linie 27 verkehrt alle 30 Minuten vom Klinikum Schillingallee bis Hauptbahnhof 

Süd (Überlagerung mit der verlängerten Linie 39 abschnittsweise vier statt drei 

Fahrten stündlich) 

• Linie 45 verkehrt auch an den Wochenenden durchgängig bis Lütten Klein Zentrum 

Infrastruktur 

• Verlegung der Straßenbahnhaltestelle Steintor (350.000 €) 

1.4.3 Maßnahmen in den Bereichen Fahrgastinformation, 

Service und Tarif 

Flankierend zu den Maßnahmen im Bereich Bedienungsangebot wurden seit 2005 

weitere Maßnahmen umgesetzt, die zur Attraktivitätssteigerung des Rostocker 

ÖPNV beigetragen haben.  

Aktenmappe - 209 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 92 

Tabelle 18: Chronologie weiterer Maßnahmen im ÖPNV in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock 

Weitere Investitionen im Rostocker ÖPNV 

2005 Service 

• Kundencenter Lütten Klein/ Warnowallee (198.000 €) 

2010 Service 

• Einführung einer mobilen Webseite  

2011 Service 

• Einführung WebShop für InterCombiTicket (106.000 €) 

• Einführung neuer Liniennetzpläne Rostock & Region (3.000 €) 

2013 Service 

• Kundencenter Dierkower Kreuz (295.000 €) 

• Einführung einer Web-App 

2014 Service 

• Einführung VVW-Tarifdatenbank (44.000 €) 

• Scharfschaltung Internetauftritt des VVW im responsiblen Design inkl. 

Fahrplanauskunft & VVW-relevanter Tarifierung (12.000 €) 

• Einführung VVW-App inkl. Tarifauskunft (110.000 €) 

• Umstellung auf responsive Webseite 

• Neue Fahrplanauskunft mit Echtzeitdaten 

• Einführung RSAG-Social Media-Account: Twitter, Facebook, YouTube 

• EU- Spirit (Verbindungssuche zwischen europäischen Städten oder 

Regionen) (12.000 €) 

2015 Service 

• Mobilitätstraining (Rollator) 

• Im Rahmen des EU-Projekt Interface: AIS Fährsystem (15.000 €), FGI-

Server (63.000 €), Sprachbox (13.000 €), Monitore Fähre (5.000 €) 

• Einführung VVW-Datendrehscheibe zur Bespeisung der VVW/ RSAG-

Auskunftssysteme (56.000 €) 

2016 Service 

• Busschule „Ida und Tim“ 

• Umgestaltung des RSAG-Facebook-Accounts  

2018 Service 

• Erweiterung VVW-App um den mobilen Ticketkauf, Einführung mobiler 

Webshop (201.000 €) 

• Relaunch der RSAG-Webseite inkl. Umstellung der Fahrplanauskunft auf 

HaCon-WebApp  

• Einführung der RSAG-Fahrplan-App 
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2019 Service 

• Neue RSAG-Linienflyer als Ersatz für Fahrplanbuch  

Tarif 

• Fahrkartensortiment: 4er-Einzelfahrkarten, Familien-Tageskarte, Grup-

pen-Tageskarte, Fahrrad-Monatskarte, HappyHourTicket 

1.4.4 Erfolgsbilanz und Zielerfüllung der Umsetzung 

„Mobil 2016“  

Grundlage der Bilanzierung von „Mobil 2016“ sind die Ergebnispräsentationen der 

RSAG zur Evaluierung „Auswertung 1. Halbjahr 2016“ (Stand 30.08.2016) und 

„Auswertung Nachfrage Linienverkehr 2017“ (Stand 06.03.2018). 

Mit der Erneuerung des Liniennetzes in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

sollte64: 

• das Netz und der Fahrplan durch eine Umverteilung von Leistung und ohne Er-

höhung des Aufwandes an die veränderte Nachfrage angepasst werden, 

• mehr Angebot auf Strecken mit hoher Nachfrage und weiterem Steigerungspo-

tential geschaffen werden, 

• das Angebot im Freizeitverkehr (Wachstumsmarkt) ausgebaut werden und 

• das Angebot auf Strecken und zu Zeiten mit geringer Nachfrage reduziert wer-

den. 

Nachfolgend verglichen wird die Entwicklung der Fahrgastentwicklung in den Jahren 

2015 (vor Umsetzung „Mobil 2016“), 2016 (Beginn der Etablierungsphase) und 

2017 (Etablierung weitgehend abgeschlossen). 

Infolge der Umsetzung des Projektes „Mobil 2016“ verzeichnen erste Evaluierungen 

positive Effekte bei den Fahrgastzahlen und den Einnahmen. Im Jahr 2016 wurden 

im Gesamtnetz der RSAG rund 40,43 Millionen Einsteiger erfasst. Im Jahresver-

gleich ist die Einsteigerzahl damit um rund 2 % zum Vorjahr gestiegen (39,63 Mio. 

in 2015 vor Realisierung „Mobil 2016“). Seit 2016 sind die Fahrgastzahlen insge-

samt weitgehend stabil. Zuwächse sind beim Verkehrstag „Montag bis Freitag“ und 

am Samstag festzustellen, wobei insbesondere an Samstagen der Zuwachs der 

Fahrgastnachfrage mit 4 % überdurchschnittlich ist.65  

  

 

64  Rostocker Straßenbahn AG: MOBIL 2016, AUSWERTUNG 1. HALBJAHR (Stand 
30.08.2016). 

65  Rostocker Straßenbahn AG: MOBIL 2016, Auswertung Nachfrage Linienverkehr 2017 
(Stand 06.03.2018). 
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Das Verhältnis aus Nachfrageänderung und Leistungsvolumen in der Woche sowie 

an Sonn- und Feiertagen ist positiv, insgesamt sind die Verluste bei Leistungsredu-

zierung unterdurchschnittlich, die Gewinne bei Leistungserweiterung überdurch-

schnittlich. Im Abendverkehr ist die Nachfrage des Straßenbahnangebotes im ers-

ten Halbjahr 2016 aufgrund neuer Angebote sowie der Anschlussgestaltung im Ver-

gleich zum Jahr 2015 um 10 % gestiegen.  

Auf das Straßenbahnnetz bezogen ist die Zahl der Einsteiger zwischen den Jahren 

2015 und 2016 um rund 3,1 % auf 27,96 Millionen Einsteiger pro Jahr gestiegen. 

Ebenso ist ein Anstieg zum Jahr 2017 um weitere rund 200.000 Einsteiger im Ver-

gleich zu 2016 (in Summe ca. 1 Mio. Einsteiger im Vergleich zu 2015) festzustellen 

(vgl. Tabelle 19). Somit wirkt die Konzentration der Angebotsverdichtungen in das 

Straßenbahnnetz im Zuge der Umsetzung von „Mobil 2016“ deutlich positiv, das 

neue Netz hat sich mittlerweile etabliert und wird von den Fahrgästen positiv wahr-

genommen.  

Die nachfragestärkste Straßenbahnlinie im Stadtgebiet ist mit 10,45 Millionen Ein-

steigern pro Jahr die Straßenbahnlinie 5. An zweiter Stelle in der Rangfolge der 

nachfragestarken Linien steht die Straßenbahnlinie 1 mit 9,16 Millionen Einsteigern 

pro Jahr. Auf den Linien 2, 3, 4 und 6 liegen die Einsteigerzahlen zwischen 1,21 und 

2,96 Millionen Einsteiger pro Jahr. Im Vergleich zum Jahr 2016 sind mit Ausnahme 

der Linie 4 auf allen Linien Zuwächse erkennbar. 

Räumlich sind die Nachfragezuwächse im Straßenbahnnetz insbesondere in der 

Südstadt und im Rostocker Nordosten erkennbar, während die Fahrgastzahlen im 

Nordwesten des Stadtgebietes weitgehend stagnieren. 

Tabelle 19: Vergleich Fahrgastzahlen Straßenbahnlinien (Einsteiger pro Jahr) 

 Fahrgastzahlen  

(Einsteiger pro Jahr) 

Entwicklung der 

Einsteigerzahlen 

2015 - 2017 

Verkehrssystem Einsteiger 

2015 

Einsteiger 

2017 

absolut % 

Straßenbahn 27.123.313 28.151.380 +1.028.067 +3,8 % 

Bus 12.506.942 12.218.079 -288.863 -2,3 % 

gesamt 39.630.255 40.369.459 +739.204 +1,9 % 

Im Busnetz sind im Vergleich der Jahre 2015 – 2017 insgesamt leichte Fahrgast-

rückgänge erkennbar. Während im Jahr 2015 noch 12,51 Millionen Einsteiger pro 

Jahr gezählt wurden, waren es 2016 noch 12,47 Millionen Einsteiger pro Jahr, im 

Jahr 2017 sind die Fahrgastzahlen nochmal um etwa 1,6 % auf 12,22 Millionen Ein-

steiger pro Jahr gesunken.  
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Dennoch sind auch im Busverkehr in einzelnen Bereichen positive Effekte in Folge 

der Angebotsanpassungen festzustellen. Beispielsweise sind Nachfragezuwächse im 

Vergleich der Jahre 2015 zu 2016 aufgrund von guter Beförderungsqualität einher-

gehend mit einem teilweisen 10-Minuten-Takt (= Attraktivitätssteigerungen insge-

samt) auf der Linie 25 festzustellen. Zudem haben auch die Linien 45 und 49 stei-

gende Fahrgastzahlen. Die Linie 31 weist nach deutlichen Einbußen im Jahr 2016 

seither wieder eine wachsende Nachfrage auf.  

Jedoch wirken die Angebotsveränderungen im Liniennetz (Leistungsreduzierungen 

bzw. Leistungsverschiebungen) punktuell auch negativ auf die Nachfrageentwick-

lung im Busnetz. So sind die im Vorfeld prognostizierten Rückgänge der Nachfrage 

in Reutershagen durch die Anpassungen im südlichen Bereich sowie den Entfall der 

Linie 27 eingetroffen. Auch die Linien 36 und 37 weisen eine merklich negative Ent-

wicklung zwischen 2016 und 2017 auf. Ursachen hierfür werden im Wegfall des S-

Bahn-Ergänzungsverkehrs gesehen und das im Vergleich schlechte Sommerwetter. 

Zusammenfassende Aussagen 

Obwohl die Verkehrsleistung im gesamten RSAG-Verkehrsnetz mit Umsetzung von 

„Mobil 2016“ um ca. 130.000 Fahrplan-km/ Jahr reduziert wurde, ist der Zuwachs 

der Fahrgastnachfrage insbesondere im Straßenbahnnetz dennoch stärker als der 

Nachfrageverlust. Die Fahrgastzuwächse lagen bereits im 1. Halbjahr 2016 deutlich 

über den prognostizierten Werten (Prognosewert: ca. 350.000 Einsteiger zusätzlich 

pro Jahr; bis Ende Juni 2016 erreichter Wert: ca. 750.000 Einsteiger mehr ggü. 

dem Vorjahr). Dies lässt zwar auf den ersten Blick die Vermutung zu, dass ohne die 

Leistungsreduktion insgesamt noch höhere Fahrgastzahlen möglich wären, auf der 

anderen Seite wären die wirtschaftlichen Konsequenzen mit höherem Zuschussbe-

darf die Folge. Es zeigt sich deutlich, dass die Leistungsressourcen nunmehr wir-

kungsvoller eingesetzt werden. 
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2 Anforderungsprofil – Qualitäts- und Mindestbedie-

nungsstandards 

Gemäß den Regelungen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock an die RSAG (dort „Präambel“ bzw. § 4 Abs. 1) wer-

den die Qualitätsstandards bei Fortschreibung des NVP gleichermaßen Grundlage 

des ÖDA und entfalten somit unmittelbar Wirksamkeit. 

2.1 Ziele und Grundsätze 

2.1.1 Ziele der Qualitätsstandards 

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrs-

leistungen im ÖPNV sind die Gebietskörperschaften verpflichtet, räumlich und zeit-

lich differenzierte Nahverkehrsstrategien zu entwickeln und die zugehörigen Leis-

tungsparameter in Form von Mindestbedienstandards zu definieren. 

Der Nahverkehrsplan ist das wirksame Steuerungsinstrument der Aufgabenträger 

zur Weiterentwicklung des ÖPNV. Die Definition von Qualitätsstandards nimmt hier-

bei eine elementare Bedeutung ein. Sie konkretisieren das öffentliche Verkehrsinte-

resse durch Rahmenvorgaben für das betriebliche Leistungsangebot, die Angebots-

qualität und die Investitionsplanung. Die Qualitätsstandards bilden die Grundlage 

für die Gestaltung des künftigen ÖPNV-Angebots. Sie beschreiben den Zielzustand 

des ÖPNV-Angebotes nach Art und Umfang, dienen als Maßstab für die Bewertung 

des vorhandenen Nahverkehrsangebots und gelten grundsätzlich für das gesamte 

ÖPNV-Angebot im Zuständigkeitsbereich der Aufgabenträger. Zudem sind die Quali-

täts- und Mindestbedienungsstandards  

• Grundlage für die Berücksichtigung der Belange und Interessen des Aufgaben-

trägers durch die zuständige Genehmigungsbehörde bei der Bewertung von Ge-

nehmigungsanträgen (siehe PBefG § 8, Abs. 3a), 

• Voraussetzung für die Ausgestaltung von Verkehrsverträgen  

• sowie für die Kontrolle in der Leistungserbringung. 

Erklärtes Ziel ist es, die Mobilität der Bevölkerung nachhaltig auf hohem Niveau zu 

sichern und gleichzeitig das ÖPNV-Angebot nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zu gestalten. Die Mindeststandards basieren auf der vorgesehenen Entwicklung ei-

nes integrierten Verkehrsangebots von SPNV, Straßenbahn und Busverkehren (so-

wie auch Fährverkehr). 

Die nachfolgend definierten Qualitätsvorgaben gelten verbindlich für die Erbringung 

der Verkehrsleistungen aller Verkehre in der Aufgabenträgerschaft der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock. Sie bieten den betreibenden Verkehrsunternehmen eine 

verlässliche Arbeits- und Entscheidungsgrundlage bezüglich der von den Aufgaben-

trägern angestrebten ÖPNV-Entwicklung. Von Nachauftragnehmern durchgeführte 

Leistungen müssen vollumfänglich den hier beschriebenen Qualitäten entsprechen. 
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Die im Nahverkehrsplan 2005 formulierten Qualitätsstandards werden unter Be-

rücksichtigung der veränderten raumstrukturellen, verkehrsplanerischen, wirt-

schaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen fortgeschrieben. 

2.1.2 Grundsatz ausreichende Verkehrsbedienung 

Unter „ausreichender Verkehrsbedienung“ wird die im öffentlichen Verkehrsinte-

resse angemessene Bedienung durch ÖPNV-Leistungen verstanden. Der Begriff be-

zieht sich dabei weitreichend auf alle Merkmale der Verkehrsbedienung und -erstel-

lung, nicht nur die Bedienungshäufigkeit, sondern auch auf die Durchführungsquali-

tät, die Fahrzeug- und Personalanforderungen, die Umweltaspekte und die Ver-

kehrsintegration. 

Mit der Novellierung des PBefG zum 01.01.2013 ist in § 8, Abs. 3 Satz 2 ausdrück-

lich geregelt, dass der Aufgabenträger „Anforderungen an Umfang und Qualität des 

Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmit-

telübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahver-

kehrsplan“ definiert. Der Aufgabenträger kann somit im Nahverkehrsplan sämtliche 

Kriterien der Verkehrsbedienung festlegen und hat dabei einen großen Ermessens-

spielraum. Es handelt sich um eine vom jeweiligen Aufgabenträger spezifische vor-

zunehmende, planungshoheitliche Festlegung. Die Genehmigungsbehörde hat dem-

gegenüber keinen eigenen Spielraum zur Beurteilung der ausreichenden Bedie-

nung.66  

Im Falle einer Vergabe der Verkehrsdienste müssen also die vom Aufgabenträger 

definierten Anforderungen mindestens erfüllt werden. Dies gilt auch für konkurrie-

rende eigenwirtschaftliche Anträge, über die die Genehmigungsbehörde zu ent-

scheiden hat: „Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der beantragte und in seinen 

Bestandteilen verbindlich zugesicherte Verkehr mindestens dem bisherigen Ver-

kehrsangebot entspricht und darüber hinaus von den in der Vorabbekanntmachung 

beschriebenen weitergehenden Anforderungen zur Sicherstellung der ausreichenden 

Verkehrsbedienung nur unwesentlich abweicht.“ (§ 13 Absatz 2a PBefG, Satz 3). 

Abweichungen, die als „wesentlich“ gelten, definieren die Sätze 4 und 5 der Norm: 

„Als wesentlich gelten grundsätzlich Abweichungen von Anforderungen zu Linien-

weg und Haltestellen, zu Bedienungshäufigkeit und Bedienungszeitraum, zur Ab-

stimmung der Fahrpläne und zur Barrierefreiheit. Das Gleiche gilt für Anforderun-

gen zur Anwendung verbundener Beförderungstarife und Beförderungsbedingun-

gen, für die ein Ausgleich nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gezahlt werden 

soll.“ (§ 13 Absatz 2a PBefG, Sätze 4 und 5). 

  

 

66  Sibylle Barth in Recht des ÖPNV, Praxishandbuch für den Nahverkehr mit VO (EG) Nr. 

1370/2007, PBefG und ÖPNV-Gesetze der Länder; Band 2 Kommentar, S. 273 (Dr. Hu-
bertus Baumeister, Hamburg 2013).  
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2.1.3 Qualitätsvorgaben an die Ausgestaltung des ÖPNV 

Mit der Definition der Qualitätsstandards werden verschiedene Ziele verfolgt: 

A)  Qualitätssicherung 

• Eine Bewertung des gegenwärtigen ÖPNV-Angebotes erfolgt im Rahmen der 

Nahverkehrsplanung anhand klar formulierter Qualitätsstandards.  

• Die aufgrund der Qualitätsstandards ermittelten Defizite (im Rahmen der Be-

wertung des bestehenden ÖPNV-Angebots) werden hinsichtlich ihres Handlungs-

bedarfes für eine Beseitigung der Defizite bewertet. Unter Beachtung der Ziel-

setzungen stellt der Handlungsbedarf eine wesentliche Basis für die Erarbeitung 

von zielgerichteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Systems dar. 

• Qualitätsstandards sind die Basis für eine effiziente Erfolgskontrolle der verge-

benen Verkehre durch den Aufgabenträger und sind Bedingung für die Ausge-

staltung eigenwirtschaftlicher Anträge sowie Bestandteil von öffentlichen Dienst-

leistungsverträgen. 

B)  Einheitlichkeit der ÖPNV-Bedienung 

• Auf Grundlage der Qualitätsvorgaben wird ein einheitliches und angemessenes 

Angebot im ÖPNV gewährleistet. 

C)  Nahverkehrsplan als Grundlage für den ÖDA  

• Der Nahverkehrsplan beschreibt die ausreichende Verkehrsbedienung der Bevöl-

kerung im ÖPNV. Diese ist entsprechend ÖDA dann gegeben, wenn die hinsicht-

lich Qualität und Leistung angegebenen Mindestbedienungsstandards in der je-

weils gültigen Fassung des NVP eingehalten werden.  

• Der Betreiber hat somit die Festlegungen, die im NVP getroffen werden ein-

schließlich ergänzender Beschlüsse der Bürgerschaft oder eines Ausschusses der 

Bürgerschaft optimal umzusetzen, so dass eine ausreichende Verkehrsbedie-

nung gewährleistet werden kann. (Hinweis: Im ÖDA zwischen der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock und der Rostocker Straßenbahn AG vom 01.01.2016 

ist die Einschränkung „entsprechend der finanziellen und wirtschaftlichen Mög-

lichkeiten“ formuliert) 

Grundlagen der Standards 

Die Ableitung der im Folgenden dargestellten Qualitätsstandards erfolgt auf folgen-

den Grundlagen: 

• Qualitätsstandards gemäß Nahverkehrsplan Stadt und Landkreis Rostock 2005, 
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• anerkannte wissenschaftliche und brancheninterne Empfehlungen zur Ausgestal-

tung der Qualitätsstandards im öffentlichen Personennahverkehr. Insbesondere 

sind hier die Veröffentlichungen der FGSV und des VDV zu nennen, 

• Raum- und siedlungsstrukturelle Entwicklungen, gesellschaftliche und demogra-

fische Veränderungen, geänderte Rahmenbedingungen im Bereich der Arbeits- 

und Freizeitzeiten bzw. entsprechender Verhaltensanpassungen, 

• umweltpolitische Anforderungen. 

2.1.4 Qualitätsanforderungen im Überblick 

Die Festlegung von Qualitätsstandards ist notwendig, um den ÖPNV nicht nur als 

reine Daseinsvorsorge zu begreifen, sondern als bevorrechtigtes System und somit 

als attraktive Alternative zum MIV zu entwickeln. Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Finanzierbarkeit sind wesentliche Parameter, welche den Umfang der Mindest-

bedienungsstandards definieren. Es wird unterschieden zwischen den Standardty-

pen der Bedienungsqualität (räumliche und zeitliche Erschließung sowie Bedienfor-

men) und der Beförderungsqualität (bauliche und organisatorische Ausgestaltung). 

Im Nahverkehrsplan werden die Qualitätsanforderungen differenziert für die nach-

folgenden Themenfelder formuliert:  

• Angebotsqualität/ Bedienungsstandards 

o Erschließungsqualität 

o Betriebszeiten (Verkehrstage und Verkehrszeiten [Hauptverkehrszeiten, Nor-

malverkehrszeiten, Schwachverkehrszeit]), 

o Bedienungshäufigkeit (Takt), 

o Bedienungsformen (Linienbetrieb oder Bedarfsbetrieb). 

o Verbindungsqualität und Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln (Reise-

zeit und Umsteigen) 

• Beförderungsqualität 

o Infrastruktur (Qualitätsanforderungen Haltestellen und Fahrzeuge)  

o Platzkapazitäten/ Besetzungsgrad 

o Zuverlässigkeit/ Pünktlichkeit (Minimierung von Verspätungen/ Störungen), 

o Betrieb und Störfallmanagement (Betriebshof/ Betriebsleitstelle, Maßnahmen 

im Störfallmanagement) 

o Fahrgastinformationen, 

o Tarif und Vertrieb 

o Fahrpersonal 

o Sauberkeit und Wartung 

o Sicherheit 

• Qualitätsmanagement  
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2.2 Netzhierarchie 

Das ÖPNV-Netz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verfügt über einen hierar-

chischen Aufbau, um die Systemvorteile der einzelnen Verkehrsmittel bei klarer 

Funktionstrennung nutzen zu können.  

Im Nahverkehrsraum wird in diesem Kontext, unter Berücksichtigung der realen 

Fahrgastpotentiale, eine differenzierte ÖV-Angebotsqualität bzgl. der MIV-Konkur-

renzfähigkeit mit Differenzierung des ÖV-Systems in drei Stufen vorgesehen.  

Systemstufe 1: ÖV als Konkurrenzsystem zum MIV in Gebieten und 

Relationen mit sehr hoher Verkehrsnachfrage 

(vgl. Leitsatz 2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung, NVP-Teil A) 

Eine sehr hohe Verkehrsnachfrage entsteht beispielsweise bei der Verbindung gro-

ßer Verkehrserzeuger und der Anbindung der Verkehrsgebiete 1. 

• S-Bahn 

• Straßenbahnnetz 

• höherwertige Busachsen im Stadtverkehr Rostock 

Systemstufe 2: ÖPNV als Alternativsystem zum MIV in Gebieten und 

Relationen mit mittlerer bis hoher Verkehrsnachfrage 

(vgl. Leitsatz 2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung, NVP-Teil A) 

• Busachsen, die hauptsächlich als Zubringer und Ergänzung zu den Hauptachsen 

dienen. Darüber hinaus Busachsen zur Anbindung der Verkehrsgebiete 2, 3 und 

4. 

• Die Fähren werden der Systemstufe 2 zugeordnet, da sie ein alternatives Sys-

tem darstellen, welches auf den entsprechenden Relationen insbesondere Ver-

bindungs- und Reisezeitvorteile gegenüber dem MIV generieren. 

Systemstufe 3: ÖPNV als Grundversorgung in Gebieten und 

Relationen mit sehr geringer bis geringer Verkehrsnachfrage 

(vgl. Leitsatz 2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung, NVP-Teil A) 

• Weitere Buslinien und alternative Bedienungsformen zur Sicherstellung des Er-

schließungsgrundsatzes.  

Die Anbindung neu entstehender innerstädtischer Gebiete (Wohn-, Gewerbe-, Son-

dergebiete) erfolgt gemäß ihrer funktionalen Zuordnung zur Verkehrsgebietskate-

gorie und der Netzhierarchie. 

  

Aktenmappe - 218 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 101 

2.3 Merkmale der Angebotsqualität/ Bedienungsstan-

dards 

2.3.1 Methodik 

Im Hinblick auf die Gewährleistung einer bedarfsgerechten ÖPNV-Versorgung in al-

len Teilen des Stadtgebietes in Anlehnung an § 3 ÖPNVG M-V definiert die Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock hinsichtlich der Angebotsqualität ein sogenanntes 

Grundangebot (sog. „Mindestbedienung“). Ziel dieses Grundangebotes soll es 

sein, allen Einwohnern der Stadt eine angemessene Bedienungsqualität entspre-

chend der Nachfragepotentiale und der Bedienungsanforderungen anzubieten.  

Als Mindestanforderungen des Grundangebotes sind die im Folgenden beschriebe-

nen Mindestbedienungsstandards (MUSS-Kriterien) zu gewährleisten. Deren 

Unterschreiten wird als Indikator für eine mögliche Unterbedienung aufgefasst, die 

im Rahmen der Angebotsplanung näher zu untersuchen ist. Dies schließt jedoch 

nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen eine Unterschreitung der Standards 

durch den Aufgabenträger zugelassen werden kann. 

Darüber hinaus wird zukünftig in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für ver-

schiedene Kriterien (insbesondere hinsichtlich Anforderungen an die Verbindungs-

qualität) ein Richtwert (SOLL-Kriterium) definiert, der in Abhängigkeit der räum-

lichen Funktion/ siedlungsstrukturelle Gliederung und des Gesamtverkehrsaufkom-

mens anzustreben ist. Zu berücksichtigen ist dabei auch das heutige Bedienungsan-

gebot. 

2.3.2 Verkehrsgebiete 

2.3.2.1 Erschließungsgrundsatz 

Zu erschließen sind alle Verkehrsgebiete mit zusammenhängender Bebauung, die 

mehr als 200 Einwohner oder als Sondergebiete (Tourismus, Gewerbe- und Ausbil-

dungsstandorte u. ä.) eine vergleichbare Verkehrserzeugung aufweisen.  

Neue Wohngebiete (> 200 Einwohner) sind unmittelbar mit Beginn der Besiedlung 

angemessen entsprechend der hier definierten Anforderungen mit dem ÖPNV zu er-

schließen. 

Der Erschließungsgrundsatz ist ein MUSS-Kriterium im Sinne des Kapitels 2.3.1. 

Aufgrund der Siedlungsstruktur (Einzelstandorte) bzw. der Ausdehnung von Gewer-

begebieten ist eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrs-

leistungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht gene-

rell möglich. 
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2.3.2.2 Verkehrsgebiete 

Die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsangeboten ist in erster Linie von der Sied-

lungsstruktur eines Raumes abhängig. Verkehrsaufkommen und Verkehrsbeziehun-

gen im ÖPNV ergeben sich vorrangig aus der Größe und Funktion der einzelnen 

Siedlungsflächen sowie ihrer räumlichen Verteilung. 

Die Anforderungen an die Angebotsqualität im ÖPNV können aufgrund unterschied-

lichster Strukturen im Stadtgebiet somit nicht in allen Teilen der Stadt gleich sein. 

Unter Berücksichtigung der Verteilung verkehrsrelevanter Strukturdaten wie Ein-

wohner- und Arbeitsplatzdichte sowie der Funktionalität und Zentralität von örtli-

chen Räumen wird das Stadtgebiet flächenmäßig unterteilt und die dabei entste-

henden Teilräume entsprechend ihrer verkehrsrelevanten Bedeutung einem von 

vier Verkehrsgebietstypen zugeordnet.  

Für die vier Verkehrsgebiete wiederum werden differenzierte Angebotskriterien (so-

genannte Mindestbedienstandards, z. B. zu den örtlichen und zeitlichen Erreichbar-

keiten) definiert. Über die Zuordnung „Teilraum – Verkehrsgebiet“ wird der Basis-

anspruch für die ÖPNV-Angebotsqualität innerhalb der Stadt flächenmäßig struktu-

riert vorgegeben.  

Die Zuordnung der einzelnen Teilräume zu den vier Verkehrsgebietstypen basiert 

im Wesentlichen auf den folgenden Indikatoren: 

• Indikator I: durchschnittliche Bevölkerungsdichte im jeweiligen Ortsteil  

• Indikator II: Arbeitsplatzdichte (unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzstruktur)  

• Indikator III: große ÖPNV-affine Verkehrserzeuger (insbesondere regional aus-

strahlende Einrichtungen, wie z. B. Einkaufszentren, Krankenhäuser und Frei-

zeiteinrichtungen, Universität), Bedeutung für den Tourismus. 

Der Indikator I ist der prägende Indikator bei der Zuordnung eines Siedlungsbe-

reichs zu einem Verkehrsgebiet. Sind der Indikator II und/ oder der Indikator III im 

Gesamtkontext stark ausgeprägt, kann eine Höherstufung des Gebietes in die 

nächsthöhere Verkehrsgebietskategorie erfolgen. 

Grundlage der Strukturierung der Verkehrsgebiete sind die 31 amtlichen Ortsteile 

von Rostock, die in weitere Teilräume untergliedert wurden.  
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Tabelle 20: Verkehrsgebiete für Bewertungskriterien 

Verkehrsgebiet Beschreibung 

Verkehrsgebiet I 

„Gebiet mit hoher bis sehr hoher 

Nutzungsdichte“ 
 

Orientierungswert: 

Ortsteil > 3.000 EW/km² 

Weitere Indikatoren:  

Einzelhandelskonzentrationen,  

stark frequentierte Tourismuszentren 

(Tourismusbetten),  

bedeutender Arbeitsplatzstandort,  

Universität 

➔ Mischnutzung, keine Monofunktionen 

Verkehrsgebiet II 

„Gebiet mit mittlerer Nutzungsdichte“ 
 

Orientierungswert: 

Ortsteil zwischen 500 und 2.999 EW/km² 

Weitere Indikatoren:  

städtisch geprägte Gebiete und/ oder Gewerbe-/ 

Industriegebiete mit mittlerer Anzahl von 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

Verkehrsgebiet III 

„Gebiet mit sehr geringer bis geringer 

Nutzungsdichte“ 

 

Siedlungsbereiche und Gewerbe-/ Industrie-

gebiete, deren Bedeutung nicht den Kriterien der 

VG1 und VG2 entspricht; Lage i. d. R. am 

Stadtrand 

Verkehrsgebiet IV 

„Bedeutende 

Arbeitsplatzschwerpunkte“ 

Aufgrund der stadtweiten Bedeutung und der 

hohen Arbeitsplatzkonzentration werden 

folgende Arbeitsplatzschwerpunkte einer eigenen 

Kategorie zugeordnet: 

• Fischereihafen/ Bramow 

• GVZ 

• Seehafen 

• Werften Warnemünde 
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Abbildung 48: Verkehrsgebiete im Stadtgebiet Rostock 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zuordnung der vier Verkehrsge-

biete zu den 31 Ortsteilen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 
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Tabelle 21: Zuordnung der Verkehrsgebiete zu den Ortsteilen 

 Ortsteil Verkehrsgebiete 

  I II III IV 

1 Seebad Warnemünde  X X X x 

2 Diedrichshagen  X X  

3 Markgrafenheide  X X  

4 Hohe Düne  X X  

5 Hinrichshagen   X  

6 Wiethagen   X  

7 Torfbrücke   X  

8 Lichtenhagen X X X  

9 Groß Klein X X   

10 Lütten Klein X X X  

11 Evershagen X X X  

12 Schmarl X X X X 

13 Reutershagen X X X  

14 Hansaviertel X X   

15 Gartenstadt/ Stadtweide   X   

16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt X X  X 

17 Südstadt X X   

18 Biestow X X X  

19 Stadtmitte X X X  

20 Brinckmansdorf  X X  

21 Dierkow-Neu X X   

22 Dierkow-Ost  X   

23 Dierkow-West  X   

24 Toitenwinkel X X X  

25 Gehlsdorf  X X  

26 Hinrichsdorf  X X  

27 Krummendorf   X  

28 Nienhagen  X X X 

29 Peez    X 

30 Stuthof   X  

31 Jürgeshof   X  
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2.3.3 Anforderungen an die Erschließungsqualität 

Die Bewertung der Erschließungsqualität richtet sich nach der räumlichen Erschlie-

ßungswirkung der SPNV-Haltepunkte und der ÖPNV-Haltestellen. Diese setzt sich 

zusammen aus  

• der räumlichen Erschließungswirkung von Haltestellen und Haltepunkten (auf 

Basis differenzierter Haltestelleneinzugsbereiche) und 

• dem Erschließungsgrad (erschlossene Einwohner in Bezug zur Gesamteinwoh-

nerzahl des jeweiligen Betrachtungsraums). 

Einzugsbereiche der Haltestellen  

Eine ausreichende Erschließung (fußläufiger Einzugsbereich der Haltestellen) wird 

gewährleistet, wenn die Entfernung zur nächsten Haltestelle nicht größer als der 

festgelegte Wert ist. Die Anforderungen an die Haltestelleneinzugsbereiche sind 

Mindestbedienungsstandards (MUSS-Kriterium; vgl. Kapitel 2.3.1). 

In Abhängigkeit vom Verkehrsmittel und der Zuordnung zu einem Verkehrsgebiet 

werden folgende Einzugsradien (Luftlinie) für die Haltestellen definiert. 

Tabelle 22: Mindestanforderung an die Haltestelleneinzugsbereiche für das Stadtgebiet der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Radius Luftlinie um Haltestellen) 

 Verkehrs-

gebiet I 

Verkehrs-

gebiet II 

Verkehrs-

gebiet II 

Verkehrs-

gebiet IV 

Straßenbahn/ 

Bus 

300 m 400 m 500 m 500 m 

S-Bahn/ SPNV 400 m 600 m 700 m 700 m 

In den Kernbereichen (innenstadtnahe Bereiche) sind auch die Einzugsbereiche der 

S-Bahn-Haltestellen zugrunde zu legen. Die S-Bahn-Haltepunkte Holbeinplatz, 

Parkstraße und Hauptbahnhof sind ausdrücklich nicht zur Abdeckung der Erschlie-

ßungswirkung zugrunde zu legen (Begründung: in den innenstadtnahen Bereichen 

entfalten diese Haltepunkte keine relevante Erschließungswirkung zur Nutzbarkeit 

der S-Bahn für kleinräumige Mobilitätsverflechtungen). 

Es ist sicherzustellen, dass in einem Teilraum 

• des Verkehrsgebietes I mindestens 90 %, 

• des Verkehrsgebietes II mindestens 85 % und 

• des Verkehrsgebietes III mindestens 80 % 

der Einwohner auf Basis der definierten Einzugsbereiche vom ÖV erschlossen wer-

den.  

In Teilräumen des Verkehrsgebietes IV sollten 80 % der Arbeitsplatzstandorte ent-

sprechend der definierten Einzugsbereiche im ÖPNV erschlossen werden. 
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Bei der räumlichen Wirkung der Haltestelleneinzugsbereiche sind natürliche und 

künstliche Barrieren, wie Gewässer, Bahnstrecken und Autobahnen, einschränkend 

zu berücksichtigen. 

2.3.4 Verkehrszeiten 

Allgemein 

Seit einigen Jahren sind in den Großstädten Veränderungen in den Verkehrszeiten 

in erster Linie in der vormittäglichen Hauptverkehrszeit eingetreten. Die Frühspitze 

verschiebt sich (sukzessiv) leicht nach hinten, die Nachmittagsspitze ist insgesamt 

länger ausgedehnt (siehe auch Kapitel 1.3.3). In der Folge sind die Unterschiede 

der Nachfrageausprägung im Tagesverlauf nicht mehr so dominant wie noch vor 

fünfzehn Jahren. Darüber hinaus hat die Bedeutung der ÖPNV-Nutzung an Samsta-

gen deutlich zugenommen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei u. a. auch die Zu-

nahme der Studierendenzahlen im Kontext mit einer verstärkten ÖPNV-Nutzung 

dieser Bevölkerungsgruppe. Vor diesem Hintergrund erfolgt ggü. dem NVP 2005 

eine Anpassung der Verkehrszeiten.  

Definition der Verkehrszeiten  

Die Definition der Verkehrszeiten ist Grundlage für die zeitdifferenzierte Festlegung 

der Bedienungsstandards. Darüber hinaus beschreiben sie das Rahmenbetriebszeit-

fenster, währenddessen eine ÖPNV-Bedienung zu gewährleisten ist.  

Die Verkehrszeiten an den einzelnen Verkehrstagen beschreiben die verschiedenen 

Zeitfenster im Tagesverlauf, die durch die Nachfrage im Mobilitätsverhalten, die 

Nutzerstruktur der Fahrgäste sowie weiterer begleitender Faktoren (z. B. Ladenöff-

nungszeiten, Schichtzeiten bei größeren Betrieben etc.) geprägt sind.  

Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden unter Berücksichtigung  

• charakteristischer Nutzerstrukturen für bestimmte Zeitabschnitte (z. B. im Be-

rufs-, Schüler-, Ausbildungs-, Versorgungs- und Freizeitverkehr), 

• der aktuellen Ladenöffnungszeiten sowie 

• der zeitlichen Verteilung der Verkehrsnachfrage im ÖPNV 

differenziert für die unterschiedlichen Verkehrsgebiete verschiedene Grundtypen 

der Verkehrszeiten definiert. Diese Verkehrszeiten sind als Rahmenvorgaben zu 

verstehen. Abweichungen von bis zu 30 Minuten je nach Funktion einer Linie bzw. 

Lage im Stadtgebiet sind tolerierbar und damit ohne Relevanz für die Bewertung. 

Bei grundsätzlich geänderten Rahmenbedingungen (z. B. Änderung der Ladenöff-

nungszeiten) sind die Zeitfenster zu überprüfen und in Abstimmung mit dem Aufga-

benträger ggf. anzupassen.  

Vorgesehen werden die Verkehrszeiten Nachtverkehr, Frühverkehr, Tagesverkehr, 

Abendverkehr, Spätverkehr und Sonntags-/ Feiertagsverkehr. 
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Tabelle 23: Definition der Verkehrszeiten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 

Verkehrsgebieten 

 Verkehrszeit 

 VG I VG II VG III VG IV 

Montag - Freitag    

Nachtverkehr  00:00 – 04:00 Uhr k. A. k. A. k. A. 

Frühverkehr 04:00 – 06:00 Uhr 04:00 – 06:00 Uhr k. A. 04:00 – 06:00 Uhr 

Tagesverkehr 06:00 – 18:00 Uhr 06:00 – 18:00 Uhr 06:00 – 18:00 Uhr 06:00 – 18:00 Uhr 

Abendverkehr 18:00 – 21:00 Uhr 18:00 – 21:00 Uhr 18:00 – 19:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr 

Spätverkehr 21:00 – 24:00 Uhr 21:00 – 24:00 Uhr k. A. k. A. 

Samstag     

Nachtverkehr 00:00 – 06:00 Uhr k. A. k. A. 

k. A. 

Frühverkehr 06:00 – 10:00 Uhr 06:00 – 10:00 Uhr 09:00 – 10:00 Uhr 

Tagesverkehr 10:00 – 18:00 Uhr 10:00 – 18:00 Uhr 10:00 – 18:00 Uhr 

Abendverkehr 18:00 – 21:00 Uhr 18:00 – 21:00 Uhr k. A. 

Spätverkehr 21:00 – 24:00 Uhr 21:00 – 24:00 Uhr k. A. 

Sonntag/ Feiertag    

Nachtverkehr  00:00 – 08:00 Uhr k. A. k. A. 

k. A. Sonntags-/ 

Feiertagsverkehr 

08:00 – 24:00 Uhr 08:00 – 20:00 Uhr 12:00 – 18:00 Uhr 

 

k. A

. 

keine Anforderung 

 Im Verständnis der Bedienungsstandards als Mindeststandards ist eine Bedienung im VG II und III zu gewähr-

leisten, wenn entsprechende Potentiale vorhanden sind.  

 Mo – Fr:  

In Teilgebieten ohne ausgeprägte Wohnnutzung aber mit gewerblicher Nutzung: 05:00 – 18:00 Uhr.  

In Teilgebieten mit ausgeprägter Einzelhandelsnutzung: 07:00 – 21:00 Uhr. 

Sa: In Teilgebieten mit ausgeprägter Einzelhandelsnutzung: 07:00 – 21:00 Uhr. 

So/ Feiertag: In Teilgebieten mit ausgeprägter gewerblicher Nutzung: keine Anforderung 

 Für VG IV sind zudem die Anforderungen aus den Schichtzeiten zu berücksichtigen. 

 Die Erreichbarkeit des Hauptbahnhofs im Frühverkehr ist sicherzustellen. Bei Einstellung des Nachtverkehrs 

erfolgt der Betriebsbeginn im Tagesverkehr gegen 06:00 Uhr mit bedarfsgerechter Bedienung auf ausgewähl-

ten Hauptachsen. 

 An Sonntagen/ Feiertagen im Sommerhalbjahr ist bei Bedarf in bestimmten Teilräumen in Absprache mit dem 

Aufgabenträger ein früherer Betriebsbeginn zur gewährleisten. 

In Teilgebieten mit ausgeprägter gewerblicher Nutzung: keine Anforderung. 
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Darüber hinaus können die Verkehrszeiten bei der Anbindung von Zielen mit beson-

deren Anforderungen (z. B. SPNV-Anschlüsse, Gewerbestandorte, Kliniken, Freizeit-

standorte) flexibel gehandhabt werden. Bestehende Vertaktungen sind dabei zu be-

rücksichtigen.  

2.3.5 Anforderungen an die Bedienungsqualität 

Die Bedienungsqualität beschreibt die zeitliche Verfügbarkeit des ÖPNV-Angebotes 

für die Fahrgäste, wobei insbesondere die Kriterien Bedienungshäufigkeit und Re-

gelmäßigkeit von Bedeutung sind.  

Als Anforderungen an die Bedienungsqualität werden Mindestbedienungsstandards 

(MUSS) definiert. Diese gelten unabhängig davon, ob es sich bei der Verbindung 

um eine Umsteige- oder eine Direktverbindung handelt. Auch sind die Bedienungs-

standards relationsbezogen zu sehen und nicht zwingend als Maßstab für das Be-

dienungsangebot einer einzelnen Linie zu betrachten. 

Die Bedienungshäufigkeiten gelten auf den Verkehrsachsen der Netzhierarchie ent-

sprechend ihrer Verbindungsfunktion zwischen bzw. innerhalb der Verkehrsgebiete. 

Grundsätzlich ist ein Unterschreiten der Standards nur im Ausnahmefall zulässig, 

wenn nachweislich keine ausreichenden Potentiale vorhanden sind. Sollten auf ein-

zelnen Linien Anpassungen erforderlich werden, hat dies in Abstimmung mit dem 

Aufgabenträger zu erfolgen.  

Eine Unterschreitung der vorgenannten Mindestbedienungshäufigkeiten ist zudem 

an den Linienenden der Achsen in Abstimmung mit dem Aufgabenträger zulässig. 

Dies gilt ebenso für jahreszeit- und schulferienbedingte Anpassungen an den Be-

darf. Grundsätzlich sollen solche Anpassungen mit differenzierter Fahrplangestal-

tung im Sinne einer hohen Transparenz des ÖPNV-Angebotes jedoch behutsam und 

mit Augenmaß vorgenommen werden. 
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Tabelle 24: Mindestbedienungshäufigkeit nach Verkehrszeiten und Verkehrsgebieten 

 Bedienungshäufigkeit 

 VG I VG II VG III VG IV 

Montag – Freitag    

Nachtverkehr 60-Min.-Takt 60-Min.-Takt k. A. k. A. 

Frühverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. 60-Min.-Takt 

Tagesverkehr 10-Min.-Takt 

(in der 

Verkehrsspitze 

Verstärker-

verkehre) 

20-Min.-Takt 

(in der 

Verkehrsspitze 

Verstärker-

verkehre) 

60-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Abendverkehr 15-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Spätverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. k. A. 

Samstag     

Nachtverkehr 60-Min.-Takt 60-Min.-Takt k. A. 

k. A. 

Frühverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Tagesverkehr 15-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Abendverkehr 15-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. 

Spätverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. 

Sonntag/ Feiertag    

Nachtverkehr 60-/30-Min.-Takt 60-Min.-Takt k. A. 

k. A. Sonntags-/ 

Feiertagsverkehr 

30-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

k. A. = keine Anforderung 

 Für VG IV sind zudem die Anforderungen aus den Schichtzeiten zu berücksichtigen. 

Für temporäre Nachfragespitzen ist gemäß allgemeiner Definition die Einhaltung der 

geforderten Beförderungsqualität zu gewährleisten (vgl. Kapitel 2.4.2). 

Eine zusätzliche temporäre und bedarfsgerechte Verstärkung des Angebotes zur Si-

cherung der geforderten Beförderungsqualität bei saisonalen und sonstigen Nach-

frageschwankungen als auch bei Großveranstaltungen, die in ihrer touristischen und 

regionalen Bedeutung über das Gebiet der Hansestadt Rostock hinauswirken, ist zu 

gewährleisten. Dazu zählen die „Hanse Sail“ sowie der Vorweihnachts- und Jahres-

endverkehr. 

Zu beachten sind die besonderen Anforderungen im Tourismus- und Freizeitverkehr 

der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. In den Ferienzeiten sowie an Sonntagen/ 

Feiertagen im Sommerhalbjahr ist bei Bedarf deshalb das Angebot in bestimmten 

Korridoren in Absprache mit dem Aufgabenträger zu erhöhen.  
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Die Einhaltung der Bedienungsstandards kann bei nachweisbar geringer und/ oder 

unsystematischer Fahrgastnachfrage in Absprache mit dem Aufgabenträger auch 

durch den Einsatz alternativer Bedienungsformen (Bedarfsverkehre) abgesichert 

werden, z. B. um auch in Räumen und zu Zeiten schwacher Nachfrage ein regelmä-

ßiges ÖPNV-Angebot zu gewährleisten. Die Einsatzfelder nach Verkehrsgebieten 

und Verkehrszeiten sind in Tabelle 25 dargestellt. 

Tabelle 25: Einsatzfelder bedarfsgesteuerter Bedienungsformen nach Verkehrsgebiet und 

Verkehrszeit 

 Verkehrsgebiete 

Verkehrs-

zeiten 

Verkehrs-

gebiet I 

Verkehrs-

gebiet II 

Verkehrs-

gebiet III 

Verkehrs-

gebiet IV 

Nacht-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Früh-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Tages-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

nur Randberei-

che 

Gesamtes 

Gebiet 

innere  

Erschließung67 

Abend-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

nur Randberei-

che 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Spät-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Sonntags-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

 

  

 

67  Die Erreichbarkeit der dem Verkehrsgebiet IV zugeordneten Bereiche ist im Tagesverkehr 
grundsätzlich im festbedienten Linienverkehr sicherzustellen. Für Teilbereiche mit großer 

räumlicher Ausdehnung abseits der Hauptachsen können bedarfsgesteuerte Bedienungs-
formen die Feinverteilung im Gebiet gewährleisten. 
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2.3.6 Anforderungen an die Verbindungsqualität 

2.3.6.1 Grundsätze 

Notwendige Umsteigebeziehungen sind zur Vermeidung von Reisezeit und Komfort-

verlusten zu optimieren. Häufiges Umsteigen senkt den Komfort einer ÖPNV-Ver-

bindung erheblich und wirkt sich negativ auf die Akzeptanz durch den Kunden aus. 

Durch die Netzgestaltung ist deshalb ein niedriger Umsteigefaktor anzustreben. 

Der optimale Einsatz der verschiedenen Verkehrssysteme, das Ziel einer hohen Effi-

zienz des Einsatzes der einzelnen Verkehrsträger sowie die Notwendigkeit einer an 

das Umfeld angepassten Nutzung erfordern die Zusammenführung verschiedener 

Elemente innerhalb eines integrierten Verkehrssystems. 

Aus diesem Grund sind die Anforderungen an die Verbindungsqualität als Richt-

werte („SOLL-Kriterien“; vgl. Kapitel 2.3.1) unter Berücksichtigung des heutigen 

Bedienungsangebotes zu verstehen. Dabei wird hingenommen, dass in einzelnen 

Teilräumen die Richtwerte der Reisezeit bzw. der Umsteigehäufigkeit nicht allum-

fänglich aus allen Bereichen eingehalten werden (z. B. Teilbereich Hohe Düne). 

2.3.6.2 Anforderungen an die Reisezeit  

Wichtigster Faktor im Hinblick auf die Erreichbarkeit ist die Reisezeit. In Tabelle 26 

werden Richtwerte definiert, innerhalb derer ein Fahrgast unter Berücksichtigung 

der Anforderungen der Erschließungswirkung (siehe Kapitel 2.3.3) die relevanten 

Zentren68 erreichen sollte („Richtwerte“; vgl. Kapitel 2.3.1). 

Tabelle 26: Richtwerte für die Erreichbarkeit der relevanten Zentren (Mo – Fr im Tagesver-

kehr)69 

zu erreichendes Zentrum Richtwert für maximale Reisezeit 

(Fahrzeit ohne Zu- und Abgangszeit) 

Innenstadt  60 Minuten 

Teilraumzentrum West (Lütten Klein) 

(aus den zugehörigen Ortsteilen 

Warnemünde, Lütten Klein, Lichtenhagen, 

Groß Klein, Evershagen, Schmarl) 

30 Minuten 

Stadtteilzentrum 

(aus den jeweils zugehörigen Ortsteilen) 

30 Minuten 

 

 

 

68  aus: Zentrenkonzept der Hansestadt Rostock, Stand November 2007. 

69  In Anlehnung an die „Empfehlungen für Planung und Betrieb des öffentlichen Personen-

nahverkehrs“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV); 2010 
Köln). 
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2.3.6.3 Anforderungen an die Umsteigehäufigkeit  

Ähnlich wie für die Reisezeit gilt auch für die Umsteigehäufigkeit die Zielsetzung, 

diese so gering wie möglich zu halten. Dazu sind die in Tabelle 27 festgelegten 

Richtwerte für die maximale Umsteigehäufigkeit zum Erreichen der relevanten Zen-

tren einzuhalten. 

Tabelle 27:  

Richtwerte für die maximale Umsteigehäufigkeit zur Erreichbarkeit der relevanten Zentren 

  Stadtzentrum Stadtteilzentren70  

(aus den jeweils 

zugehörigen Bereichen) 

Verkehrsgebiet I via Straßenbahnnetz: 1 

via S-Bahn-System: 2 

0 

Verkehrsgebiet II 2 0 

Verkehrsgebiet III 2 1 

Verkehrsgebiet IV 2 1 

2.3.6.4 Qualität der Anschlusssicherung 

In einem vernetzten ÖPNV sind koordinierte Anschlussbeziehungen ein wichtiger 

Faktor des Bedienungsangebotes. Festlegungen von Anschlussbeziehungen mit An-

schlusssicherung dürfen nicht zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Reisezeit 

führen. Deshalb ist es vorgesehen, die erforderlichen Anschlussbeziehungen für die 

jeweilige Fahrplanperiode zu prüfen und entsprechend zu definieren. 

Für die jeweilige Fahrplanperiode werden die sicherzustellenden Anschlussbeziehun-

gen zwischen den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen abgestimmt. Für 

eine richtungsbezogene fahrplanmäßige Anschlusssicherung zwischen zwei städti-

schen Linien wird als Richtwert eine reine Wartezeit von maximal 5 Minuten an defi-

nierten Verknüpfungspunkten angestrebt. In Ausnahmefällen sind maximal 10 Mi-

nuten zulässig (ohne Wegezeit; d. h. bei größeren Verknüpfungspunkten ist Um-

steigstrecke zuzuschlagen). 

 

70  aus: Zentrenkonzept der Hansestadt Rostock, Stand November 2007. 
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2.4 Merkmale der Beförderungsqualität 

2.4.1 Anforderungen an die Einhaltung des Fahrplans/ 

Pünktlichkeit 

2.4.1.1 Verfügbarkeit des Fahrtangebotes/ Ausfallquote  

Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Fahrplanangebotes ist die Basisleistung 

des Betreibers und steht im Zentrum der Kundenwahrnehmung. Der Fahrgast erlebt 

neben den nicht durchgeführten Fahrten auch verfrühte und stark verspätete Fahr-

ten als ausgefallen. Zur Absicherung der Beförderungspflicht sind ausreichende Re-

servekapazitäten einzuplanen.  

Als Anforderung wird festgelegt, dass die im Fahrplan aufgeführten Fahrten stattfin-

den. Bei geplanten Betriebsunterbrechungen71 werden Ersatzverkehre gemäß Fahr-

plan durchgeführt. Bei ungeplanten Betriebsunterbrechungen72 erfolgt – soweit 

sinnvoll – unverzüglich die Sicherung des Betriebsablaufs durch Ersatzverkehre  

oder Anschlussmöglichkeiten. 

Nicht geleistete Fahrten gelten immer als Fahrtausfall, unabhängig davon, ob dieser 

im Einflussbereich des Verkehrsunternehmens liegt oder nicht. Im Falle höherer Ge-

walt (ganztägige Ausfälle aufgrund von Unwetter, Naturkatastrophen, Streik) wird 

in enger Abstimmung mit dem Aufgabenträger besprochen, ob bzw. wie nicht ge-

leistete Fahrten gewertet werden. 

Als Messkriterium wird die Differenz zwischen der Soll-Fahrplanleistung (gem. Fahr-

plan) gesamt und der tatsächlichen Ist-Leistung gesamt betrachtet (Auswertung 

mit RBL). Fahrten gelten als ausgefallen, wenn sie gar nicht bzw. nur teilweise 

(Teilausfälle) durchgeführt werden.  

Die Ausfallquote wird als Zielwert auf eine Obergrenze von 1 % festgelegt.  

Abweichungen von den konzessionierten Linienwegen sind im Regelverkehr unzu-

lässig. 

Fahrten gelten als ausgefallen, wenn sie gar nicht, verfrüht, wesentlich verspätet 

(ab einer Verspätung größer der Taktfolge) bzw. nur teilweise (Teilausfälle) durch-

geführt werden.  

 

71  Geplante Unterbrechungen sind z. B. Baustellen oder Großveranstaltungen, bei denen ein 

Umleitungsfahrplan mind. zwei Tage vor der Unterbrechung erstellt und veröffentlicht 

werden muss. Der Betreiber ist für das Umleitungsmanagement verantwortlich. 

72  Ungeplante Unterbrechungen treten ohne bzw. mit geringer Vorwarnzeit ein (z. B. 

Fahrzeugausfall, nicht gemeldete Demonstrationen, Unfall, starke Unwetter, 

Notarzteinsatz im Fahrzeug). Diese Unterbrechungen können sowohl im oder außerhalb 

des Einflussbereiches des Betreibers liegen und erfordern keinen Ersatzfahrplan. Jedoch 

ist eine entsprechende Kommunikation ggü. dem Fahrgast sicherzustellen. 
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2.4.1.2 Pünktlichkeit 

Die Pünktlichkeit definiert im Wesentlichen die Zuverlässigkeit des ÖPNV-Systems, 

sie stellt somit die Basis für ein zuverlässiges und kundenorientiertes Nahverkehrs-

angebot dar. Folgende Pünktlichkeitsquoten sind zu gewährleisten: 

• Es sind 95 % aller Fahrten pünktlich zu erbringen.  

• Eine Fahrt ist unpünktlich, wenn die Abfahrt nicht spätestens 3,00 Minuten 

(Straßenbahn) bzw. 5,00 Minuten (Bus) nach der 1. Sekunde der definierten 

Abfahrtszeit bzw. 60 Sekunden verfrüht vor der 1. Sekunde der Abfahrtzeit er-

folgt.  

Die Messung der Pünktlichkeit erfolgt als Erfassung der Pünktlichkeit für alle Fahr-

ten an allen Haltestellen im relevanten Zeitraum. Die bisher praktizierte Pünktlich-

keitserfassung an festgelegten Referenzhaltestellen wird nicht mehr weiterverfolgt, 

da sie eine unsachgemäße Fahrplangestaltung (Einbau von Pufferzeiten an den Re-

ferenzhaltestellen) zur Folge hat. 

Gewertet werden alle Ausfälle und Verspätungen. Verspätungen in Folge „höherer 

Gewalt“ (insbesondere Demonstrationen, Unwetter, Glatteis, ungeplante Tagesbau-

stellen) werden im Nachgang herausgerechnet, wenn die Zielwerte im Betrach-

tungszeitraum unterschritten worden sind.  

Die Verkehrsunternehmen nehmen eine monatliche Berichterstattung beim Aufga-

benträger vor. Sobald sich die Notwendigkeit des Eingreifens in laufende Prozesse 

abzeichnet, sind Zwischenberichte schnellstmöglich zu erstellen. 

2.4.2 Platzkapazitäten/ Besetzungsgrad  

Eine qualitativ hochwertige ÖPNV-Beförderung wird gewährleistet, wenn auch für 

besonders hohe Nachfragewerte auf Einzelfahrten die Platzkapazität in den Fahr-

zeugen nicht überschritten wird. 

Bei der Dimensionierung des Platzangebotes (Sitz- und Stehplätze) in den einge-

setzten Fahrzeugen werden die nachfolgenden Mindeststandards angesetzt. 

• In der Spitzenverkehrszeit im Tagesverkehr (siehe Tabelle 23) soll das Platzan-

gebot so bemessen sein, dass der Besetzungsgrad (Anzahl der Fahrgäste/ Zahl 

aller Steh- und Sitzplätze) als Mittelwert über die 30-Minuten-Spitze 80 % oder 

als Mittelwert über die Spitzenstunde 65 % in der Regel nicht überschreitet.  

• Im Tagesverkehr außerhalb der Spitzenzeiten soll der Besetzungsgrad als Mittel-

wert über eine Stunde 50 % nicht überschreiten.  

• Für Fahrten mit einer Fahrtzeit von über 15 Minuten soll jedem Fahrgast ein 

Sitzplatz zur Verfügung stehen. In der Verkehrszeiten Nachtverkehr, Frühver-

kehr, Abendverkehr, Spätverkehr und Sonntags-/ Feiertagsverkehr (siehe Ta-

belle 23) soll in der Regel jedem Fahrgast ein Sitzplatz angeboten werden. 
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Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Einzelfahrzeug bzw. den Straßenbahn-

zug. Angesetzt werden 4 Personen/ m² Stehplatzfläche (RSAG-Qualitätskrite-

rium).73 Bei der Bemessung dürfen die Bereiche der Sondernutzungsflächen aus-

drücklich nicht einberechnet werden, da diese für die Mitnahme von Rollstuhlnut-

zenden, Personen mit Kinderwagen u. ä. vorbehalten sind.  

In der Hauptverkehrszeit können aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und bestimm-

ter planerischer Überlegungen die Richtwerte für kurze Streckenabschnitte (maxi-

mal 5 Minuten Fahrzeit) überschritten werden.  

Bei Großveranstaltungen und Sondersituationen (z. B. extreme Witterung) gelten 

die definierten Qualitätsmaßstäbe ausdrücklich nicht. 

Die angestrebte Verkehrswende, d. h. die Verlagerung von Verkehrsanteilen vom 

MIV auf den ÖPNV, erfordert im Hinblick auf die erkennbaren Komfortanforderun-

gen der vorherigen Pkw-Nutzer zwingend angepasste Anforderungen an die Platz-

kapazitäten und den Besetzungsgrad. Eine geringere Grundauslastung der Fahr-

zeuge ist zum Erreichen der Zielsetzungen unabdingbar. 

2.4.3 Anforderungen an die Fahrzeugausstattung 

Die Ausstattung und Ausrüstung der Fahrzeuge stellen ein wichtiges Merkmal für 

die Beförderungsqualität dar, da hier sowohl eine direkte Schnittstelle zum Kunden 

besteht als auch durch Investitionsentscheidungen der Unternehmen in diesem Be-

reich langfristige Festlegungen zum Qualitätsniveau getroffen werden.  

Die Qualitätsstandards für die im ÖPNV eingesetzten Fahrzeuge im Stadtgebiet be-

schreiben die erforderliche Ausstattung, den Zustand und das Erscheinungsbild. Da-

bei spielen die Themen Barrierefreiheit, Komfort, Fahrgastinformation, Betrieb, Ver-

trieb, Emissionen und Sicherheit eine wichtige Rolle. Darüber hinaus soll zukünftig 

ein Augenmerk auf die Entwicklung alternativer Antriebskonzepte gelegt werden. 

Der Fahrzeugeinsatz soll bei allen im Nahverkehrsraum tätigen Verkehrsunterneh-

men, soweit es die betrieblichen Belange zulassen, hinsichtlich der Ausstattungs-

qualität vorrangig nach der verkehrlichen Bedeutung der Linien erfolgen.  

Grundsätzlich haben alle eingesetzten Fahrzeuge im ÖPNV den „Anerkannten Re-

geln der Technik“ und bei Neubeschaffung dem „Stand der Technik“, den geltenden 

nationalen und internationalen Normen (DIN/ISO, EN, StVZO), den Anforderungen 

nach BOKraft und BOStrab sowie den hierzu erlassenen Richtlinien zu entsprechen. 

Einzusetzen sind saubere, moderne, ansprechende und komfortable Fahrzeuge. 

Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen sind die relevanten EU-Richtlinien (z. B. EU-

Verordnung (EG) Nr. 661/2009) und EU-Normen zu beachten.  

 

73  Hansestadt Rostock – Rostocker Straßenbahn AG: Handbuch Qualitätscontrolling im ÖPNV 
(Dezember 2011). 
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Kriterienliste Mindestanforderungen an Fahrzeugen/ 

Straßenbahnzüge 

Straßenbahn 

Folgende Kriterien sind mindestens zu erfüllen: 

• 1,95 m lichte Durchgangshöhe 

• Niederfluranteil im Fahrzeug mind. 70 %  

• Einstiegshöhe zur 1. Stufe im Fahrzeug maximal 30 cm über Schienen-Ober-

kante  

• Obergrenze Fahrzeugalter: 32 Jahre (nach einer Fahrzeugsanierung können län-

gere Nutzungszeiträume vereinbart werden) 

• Türen für den Fahrgast müssen im Niederflurbereich liegen  

• pro Fahrzeugseite eine Türspur pro 25 Fahrgastsitzplätze (Doppeltür = zwei 

Türspuren) 

• bestmögliches Ausschöpfen der Platzkapazitäten im Fahrzeug im Zusammen-

spiel Sitzplätze, Stehplätze und Flächen für Mehrzweckflächen (optimales Aus-

schöpfen der Fahrzeuglängen und -breiten im Zusammenspiel zur vorhandenen 

Haltestelleninfrastruktur) 

• mindestens 34 % an Sitzplätzen bezogen auf die Platzkapazität, wie sie sich aus 

den Grenzwerten für die maximal besetzten Plätze (Sitz- und Stehplätze) ergibt 

(Planwert 4 Fahrgäste pro qm; vgl. Kapitel 2.4.2) 

• Bordrechner / IBIS / inkl. Lichtsignalanlagenbeeinflussung 

• mindestens je eine Mehrzweckfläche entsprechend Türkonzept an der 1. oder 2. 

Tür und 3. oder 4. Tür mit mind. je einem Rollstuhl- bzw. zwei Kinderwagen-

stellplätzen  

• Digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme außen (elektronische Anzeigen 

von Fahrtziel bzw. Liniennummer außen an der Fahrzeugfront, an der Einstiegs-

seite und am Fahrzeugheck) 

• Digitale visuelle und akustische Fahrgastinformationssysteme innen  

o digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme innen "nächster Halt" mit Be-

zeichnung der Haltestelle und Liniennummer, optional Anzeige des Linienver-

laufs, Beschriftungen im Fahrzeug in deutscher und englischer Sprache bzw. 

mit eindeutigen Piktogrammen, Liniennetzplan in jedem Fahrzeug 

o digitale akustische Informationseinrichtungen zur Ankündigung der nächsten 

Haltestelle sowie der Umsteigepunkte zum SPNV und Regionalbus mit ge-

räuschabhängiger Lautstärkeregulierung; zudem Lautsprecheranlage mit 

Mikrofon am Fahrerarbeitsplatz, um bei Störungen der automatischen Ansa-

gegeräte die Fahrgäste weiterhin informieren zu können.  

• Videoschutzeinrichtung  

• Funkanlage/ Notruffunktion 
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• Klimatisierung (bei Neufahrzeugen) 

• pro Tür ein Fahrausweisentwerter 

• Fahrgastzählgeräte in 50 % der Fahrzeuge 

• ausreichende Anzahl von Haltestangen 

• Möglichkeiten zum Ticketerwerb im Fahrzeug (entsprechend Stand Technik) 

Bus 

Folgende Kriterien sind mindestens zu erfüllen: 

• alle Fahrzeuge müssen mit Niederflurtechnik ausgestattet sein, niveaugleiche 

Ein- und Ausstiege ohne Stufen an allen Türen, durchgängig in Längsrichtung 

ohne Stufen; leicht zu erreichende Festhaltemöglichkeiten im Türbereich (auch 

für Rollstuhlfahrer und Kleinwüchsige geeignet, podestloser Boden (Mittelgang) 

zwischen Tür 1 und Tür 2 bei Standardlinienbussen und Standardgelenkbussen 

• ausklappbare Rampe an Tür 2 und Kneeling-Technik als Einstiegshilfe; die Ein-

stiegshöhe an den Türen darf unter Anwendung der Kneelingfunktion 250 mm 

an Tür 1 oder 270 mm an Tür 1 und Tür 2 nicht überschreiten 

• im Standardlinienbus im Bereich der Tür 2 Mehrzweckfläche mit absoluter Min-

destgröße von 900 x 2.100 mm sowie im Gelenkbus zwei Mehrzweckflächen an 

Tür 2 und Tür 3 mit absoluter Mindestgröße von je 900 x 1.400 mm (mit zuge-

ordnetem Sitz oder Stehlehne für Begleitperson und gepolsterter Trennwand 

bzw. Anlehnplatte) mit niveaugleichem, kurzem Zugang zu einer Tür (Mindest-

breite 1.200 mm); keine die Bewegungsfreiheit behindernde Haltestangen oder 

sonstige Einbauten auf der Mehrzweckfläche 

• Einhaltung der aktuellen EURO-Normen und Emissionsgrenzwerte, jedoch min-

destens EEV-Standard der gesamten Fahrzeugflotte74 

• Obergrenze Fahrzeugalter: max. 14,00 Jahre 

• digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme außen (elektronische Anzeigen 

der Liniennummer außen an der Fahrzeugfront, an der Einstiegsseite, am Fahr-

zeugheck sowie an der Einstiegsseite gegenüberliegenden Seite, elektronische 

Fahrtzielanzeige an der Fahrzeugfront) 

• digitale visuelle und akustische Fahrgastinformationssysteme innen 

o digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme innen "nächster Halt" mit Be-

zeichnung der Haltestelle und Liniennummer, optional Anzeige des Linienver-

laufs, Beschriftungen im Fahrzeug in deutscher und englischer Sprache bzw. 

mit eindeutigen Piktogrammen 

 

74  Umweltbezogene Fahrzeugstandards unterliegen dynamischen Entwicklungsprozessen, 

sodass eine Verbesserung der ökologischen Standards innerhalb der Fahrzeugflotten 
ebenfalls sukzessive erfolgt. 
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o digitale akustische Informationseinrichtungen zur Ankündigung der nächsten 

Haltestelle sowie der Umsteigepunkte zum SPNV und Regionalbus mit ge-

räuschabhängiger Lautstärkeregulierung; zudem Lautsprecheranlage mit 

Mikrofon am Fahrerarbeitsplatz, um bei Störungen der automatischen Ansa-

gegeräte die Fahrgäste weiterhin informieren zu können 

• Haltewunschtaster: 

o Taster mit Türöffnungsfunktion für „Kinderwagen/ Rollstuhl“ außen an allen 

Zugangstüren zu Mehrzweckflächen,  

o Haltewunschtaster mit Türöffnungsfunktion für „Kinderwagen/ Rollstuhl“ im 

Fahrzeuginnenbereich an Mehrzweckfläche und den Zugangstüren, 

o Erreichbarkeit dieser Taster auch für Rollstuhlnutzende und Kleinwüchsige, 

o visuelle Bestätigung nach Betätigung des Tasters (z. B. leuchtender Ring um 

den Taster). 

• Außenlautsprecher (bei Einfahrt des Fahrzeuges in die Haltestelle Ansage der Li-

niennummer und des Fahrtziels) 

• Klimatisierung des Fahrgastraumes 

• mindestens 40 % an Sitzplätzen bezogen auf die Platzkapazität, wie sie sich aus 

den Grenzwerten für die maximal besetzten Plätze (Sitz- und Stehplätze) ergibt 

(vgl. Kapitel 2.4.2) 

• Bordrechner / IBIS / inkl. Lichtsignalanlagenbeeinflussung. Sicherstellung der 

Vereinheitlichung der eingesetzten Systeme zwischen den Verkehrsunterneh-

men 

• Fahrgastzählgeräte (Gewährleistung eines ausreichenden Anteils an der Fahr-

zeugflotte zur Sicherung einer statistisch belastbaren Erfassung; im Falle der 

Einführung von E-Ticketing Anpassung der Anforderung) 

• zwei doppelflügelige Türen (mind. 1.200 mm) im Standardbus bzw. drei doppel-

flügelige Türen (mind. 1.200 mm) im Gelenkbus; Innenschwingtüren bedingt 

durch erforderliche Anfahrbarkeit von gemeinsamen Straßenbahn-/ Bus-Halte-

stellen 

• Außentaster an relevanten Türen mit Mehrzweckflächen für Rampenanmeldung 

(mit Symbol Rollstuhl und Kinderwagen)  

• Videoschutzeinrichtung 

• pro Tür ein Fahrausweisentwerter  

• Technik zur sprachlichen Kommunikation mit der Leitstelle 

• Fahrradmitnahme ist durch die Fahrzeuggestaltung prinzipiell zu ermöglichen  

Auch beim Einsatz von Kleinbussen muss die Beförderung von Personen mit Roll-

stuhl, Rollator oder Kinderwagen ermöglicht werden. Beim Einsatz kleinerer Fahr-

zeuge (z. B. 9-Sitzer oder Pkw bei bedarfsgesteuerten Bedienungsformen) soll die 

Möglichkeit vorgesehen werden, zusammenklappbare Rollstühle und Kinderwagen 

transportieren zu können. 
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Die Mitnahme von Elektromobilen, sogenannten E-Scootern, wird in einem bundes-

einheitlichen Erlass der Länder vom 15. März 2017 geregelt. Hier wurden alle we-

sentlichen Kriterien für die Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen geregelt. Auf-

grund der ähnlichen fahrdynamischen Eigenschaften müssen diese Regelungen im 

geringeren Umfang auch für die Straßenbahnen gelten. Die für die Mitnahme von E-

Scootern tauglichen Linienbusse müssen folgende Anforderungen erfüllen:  

• Die Länge der Aufstellfläche sollte mindestens folgende Maße aufweisen: 

2.000 mm bei Lage gegenüber der Tür für den Zustieg.  

• Normengerechter Rollstuhlstellplatz gemäß UN/ECE Regelung Nr. 107, also mit 

Rückhalte- bzw. Sicherheitseinrichtungen auf folgenden drei Seiten: die Fahr-

zeugseitenwand, die rückwärtige Anlehnfläche, eine Haltevorrichtung zum Gang 

hin mit einem Überstand gegenüber der Anlehnfläche von mindestens 280 mm. 

Sonstige Forderungen 

• Das VU betreibt ein Kommunikationssystem zwischen Fahrzeugen und Leitstel-

len. Ein unternehmensübergreifender Informationsaustausch wird auf geeignete 

Weise sichergestellt. 

• Das VU unterstützt ein System, das Echtzeitdaten übermittelt. Unterschiedliche 

technische Lösungen sind denkbar. 

• Kostenloses WLAN (bei Neuanschaffungen) 

• USB-Anschlüsse in den Fahrzeugen (bei Neuanschaffungen) 

Außenwerbung an den Fahrzeugen 

Bei der Fahrzeug-Außenwerbung sind die Fensterflächen von Beklebungen so frei-

zuhalten, dass die Fahrgäste eine freie Sicht aus den Fenstern haben sowie die Ori-

entierungsmöglichkeiten und das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste nicht negativ 

beeinflusst werden. 

Nicht zulässig sind folgende Werbeinhalte:  

• Nikotinwaren, 

• Drogen oder sonstige berauschende Mittel, 

• politische oder religiöse Inhalte, 

• Autowerbung, 

• pornografische, sexuelle oder gewaltverherrlichende Inhalte, 

• frauenfeindliche oder andere gruppendiskriminierende Werbung. 

Erscheinungsbild und Design 

Sicherstellung und Pflege des einheitlichen Corporate Designs für die zum Gesamt-

netz „Stadtverkehr Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (d. h. RSAG) gehörenden 

Linien ohne Aufweichen des Grundsatzes. Ziel des Corporate Designs ist es, einen 

klar erkennbaren Betreiber des ÖPNV in Rostock zu positionieren. 
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2.4.4 Anforderungen zur Ausstattung von Haltestellen  

2.4.4.1 Allgemeines 

Bahnhöfe, Haltepunkte und Haltestellen sind Visitenkarten des ÖPNV, an denen 

Nutzer und potenzielle Kunden die Qualität und Attraktivität des ÖPNV-Systems 

messen. Deshalb ist der Zugang zum System einfach und attraktiv einzurichten. 

Haltestellen müssen gut erreichbar, sicher und sauber sein sowie dem Kunden ei-

nen angenehmen, der Funktion entsprechenden Aufenthalt bieten. 

Durch ein flächendeckendes Haltestellennetz in der Hanse- und Universitätsstadt 

soll den Fahrkunden der direkte, barrierefreie und verkehrssichere Zugang zu den 

Verkehrsmitteln des ÖPNV ermöglicht werden.  

Bei der baulichen Gestaltung der Haltestellen sind die sich aus den Themenfeldern 

Barrierefreiheit, Fahrgastinformation, Sicherheit (insbesondere Schulwegsicherung), 

Komfort und Verknüpfung resultierenden Anforderungen zu beachten.  

Haltestellen sind einheitlich zu gestalten (Wiedererkennungswert, z. B. durch ein-

heitliche Farben, Pflasterung, Möblierung, Logos). Gemäß den abgestimmten VVW-

Standards erhält der Fahrgast die erforderlichen Informationen zur Nutzung des 

ÖPNV in der Hansestadt: Haltestellenname, Linie, Fahrplanangebot und Linienver-

lauf, Tarife, Sonderinformationen und ausgewählte touristische Zusatzinformatio-

nen. Haltestellen an touristisch wichtigen Punkten sind mit entsprechend umfang-

reicheren Informationen auszustatten. An den Glasflächen der Wartehallen sind 

kontrastreiche Markierungen in zwei unterschiedlichen Höhen über die gesamte 

Breite der Glasflächen anzubringen (siehe DIN 32975). Die Grundsätze der Gestal-

tung der Infrastruktur sind unter Berücksichtigung der örtlichen und verkehrlichen 

Gegebenheiten umzusetzen.  

Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigung ist eine durchgängig einheitliche Gestal-

tung der für sie relevanten Haltestellen-Elemente in ihrer Reisekette von hoher Be-

deutung.  

Die Qualitätsstandards zur Ausstattung der Haltestellen gelten grundsätzlich für alle 

Haltestellen im Stadtgebiet. 

Die „Richtzeichnungen Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen“ der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock (im jeweiligen Stand) sowie der „Leitfaden 

Barrierefreie Verkehrsräume – Design für alle“ (Herausgeber: Landesamt für Stra-

ßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern)75 sind bei der Planung und Ausge-

staltung von Haltestellen zu berücksichtigen.  

Die nachfolgend aufgelisteten Standards sind in Abhängigkeit von: Fahrgastauf-

kommen bzw. Nutzergruppen (Schüler, Touristen u. ä.), Funktionalität oder beson-

deren Anforderungen im Einzugsbereich anzuwenden. Hierfür ist ein geeignetes 

System der Kategorisierung zu entwickeln. 

 

75  Siehe: https://www.strassen-mv.de/static/LSBV/Dateien/Downloads/Leitfaden-Barriere-
freie-Verkehrsr%C3%A4ume-M-V.pdf 
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1. Mindeststandard (Grundausstattung) 

• Mast mit Haltestellen-Schild (reflektierend), Haltestellenname, Liniennum-

mer, Fahrtziel, Verbund- und Unternehmenskennzeichnung, Tarifzone 

• Kasten mit Aushangfahrplan, Netzplan, Reisezeit, Tarifinformationen und der 

Service-Rufnummer 

• sichere Aufstellfläche für die Fahrgäste (Dimensionierung entsprechend max. 

Fahrgastaufkommen) 

• Papierkorb 

2. Erweiterter Ausbaustandard (umfasst zusätzlich) 

• Mobilitätsgerecht gemäß Rostocker Standards 

• Beleuchtung, wenn Haltestelle durch Straßenbeleuchtung nicht ausreichend 

ausgestrahlt ist 

• Wetterschutz und Sitzgelegenheit mit kontrastreicher Gestaltung der Glasflä-

chen zur Sicherheit von sehbehinderten Menschen 

• in Abhängigkeit vom Fahrgastaufkommen Fahrscheinverkaufsautomat 

• Spritzschutz gegenüber Individualverkehr 

• DFI 

3. Erweiterter Grundstandard für Verknüpfungspunkte / zentrale Haltestellen in 

Zentrums- und Tourismusbereichen 

• Stadtplan oder Umgebungsplan (optional) 

• Fahrscheinverkaufsautomat 

• Fahrradständer 

• Lautsprecher für Durchsagen und Informationen über den Betriebszustand 

4. Erweiterung für Verknüpfungspunkte / zentrale Haltestellen in Zentrums- und 

Tourismusbereichen 

• Optional dynamische Fahrplaninformationen, entsprechend den finanziellen 

Möglichkeiten 

• Fahrradständer (möglichst B+R-Anlagen überdacht und in Bügelausfüh-

rung)76 

• Wegweisung zu Zielen in der näheren Umgebung (optional) 

  

 

76  Anforderung in Ausrichtung auf die in der „Verkehrspolitischen Zielsetzung“ formulierten 
Vision der Entwicklung der RSAG als ganzheitlicher Mobilitätsdienstleister. 
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2.4.4.2 Umsteigen in andere Verkehrsmittel 

Für den Übergang vom Individualverkehr bzw. Radverkehr zum ÖPNV ist das Ange-

bot der Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen von wesentlicher Bedeutung. 

Gute räumliche und zeitliche Anbindungen an das Straßennetz- und ÖPNV-Netz, 

eine ausreichende Kapazität sowie eine Ausstattung in Abhängigkeit von der ver-

kehrlichen Bedeutung bilden die Voraussetzung für eine intensive Nutzung. 

Schnittstellen zwischen ÖPNV und MIV (Park-and-Ride) 

Bei der Einrichtung neuer oder dem Umbau vorhandener P+R-Anlagen sollten fol-

gende Anforderungen berücksichtigt werden: 

• Die Fußwege zwischen Stellplätzen und Haltestelle sollten nicht länger als 150 m 

sein, bei höheren Werten lässt die Attraktivität erheblich nach. 

• P+R-Anlagen sind in einem besonders hohen Qualitätsstandard hinsichtlich Si-

cherheit und Sauberkeit der Anlagen auszuführen und in einer angemessenen 

Taktzeit zu bedienen. 

• P+R-Angebote sind in die Straßenwegweisung zu integrieren (Straßenbaulast-

träger); hierzu sind Konzepte für Leitsysteme zu entwickeln. 

Schnittstellen zwischen ÖPNV und Radverkehr (Bike-and-Ride) 

Die B+R-Anlagen sind der Zugangsstelle unmittelbar zuzuordnen, um eine ausrei-

chende Akzeptanz durch die Nutzer zu erreichen. Der Zugangsweg sollte daher 

nicht mehr als 100 m betragen (an SPNV-Haltepunkten ggf. längere Wege). Bei der 

Neuanlage von B+R-Anlagen sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zur Gestal-

tung und Ausstattung zu berücksichtigen, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

2.4.5 Anforderungen an die Fahrgastinformation  

Der rechtzeitigen bedarfsgerechten Information von potenziellen Nutzern wie auch 

regelmäßigen Kunden des ÖPNV kommt eine Schlüsselstellung zu. Der Fahrgast 

muss die Möglichkeit haben, sich vor der Fahrt, an der Haltestelle und während der 

Fahrt ausreichend über den ÖPNV unter Normalbedingungen sowie bei Betriebsab-

weichungen zu informieren.  
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Information vor Fahrtantritt 

 

Information an der Haltestelle bzw. im Bahnhof 

 

Information während der Fahrt 

 

Information im Störfall 

 

Informationen unter Sonderbedingungen 

Abbildung 49: Durchgängige (barrierefreie) Informationskette77 

Die Informationen müssen aktuell, genau, vollständig, einheitlich, verständlich und 

nutzbar sein. Die Bereitstellung der Informationen erfolgt über Print- und digitale 

Medien sowie Telefon. 

Zur Informationsvermittlung sind alle gängigen Medien und Informationskanäle zu 

nutzen. Dies sind gedruckte Informationen, wie das Fahrplanheft des VVW und 

Fahrplaninformationen an den Haltestellen, die persönliche Auskunft und die Infor-

mation per Telefon, Internet und Smartphone-App. Derzeit findet durch die Digitali-

sierung eine Veränderung der Informationskultur statt. Während Printmedien ten-

denziell an Bedeutung verlieren, gewinnen digitale Informationskanäle auch im Be-

reich des ÖPNV stetig an Bedeutung. Im Rahmen der fortlaufenden Digitalisierung 

sind diese Informationswege stetig weiterzuentwickeln. 

Gemeinsam mit stationären Informationseinrichtungen gilt es eine ausgewogene 

Mischung von Informationsquellen bereitzustellen. Die Koordinierung und Vermark-

tung der Informationsangebote und die Bereitstellung attraktiver Informationska-

näle ist dabei in Zusammenarbeit des Aufgabenträgers mit den Verkehrsunterneh-

men und ggf. weiteren Partnern voranzutreiben. 

Information vor Fahrtantritt 

Zur Fahrtvorbereitung benötigt der Fahrgast Zugang zu Informationen darüber, wie 

er den ÖPNV nutzen kann, um sein Ziel zu erreichen.  

Die Informationen sind von den Betreibern über folgende Medien bereitzustellen: 

• Internetseite/ Apps inkl. elektronische Fahrplanauskunft 

• kundengerechte Printmedien, wie Fahrplanhefte oder Linienflyer (Inhalte: Tarife, 

Beförderungsbedingungen, verbindliche Angabe von Servicenummern und -ein-

richtungen (Ansprechpartner), Fahrpläne, Liniennetzplan, alternative Bedie-

nungsformen, optional: P+R-Standorte, B+R-Standorte) 

 

77  eigene Darstellung 
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• Linienfahrplan 

• Netzpläne 

• Telefon-Hotline (24 Stunden; ggf. externes Callcenter) 

• Informationen über die Kundenzentren sowie in den externen Verkaufsstellen 

Information an der Haltestelle bzw. im Bahnhof 

Die Informationen vor Ort geben Orientierung: Wo genau fährt der Bus, die Stra-

ßenbahn ab bzw. wo fährt das Anschlussverkehrsmittel? Auch an der Haltestelle 

bzw. im Bahnhof wird ein Überblick darüber bereitgestellt, wie der ÖPNV genutzt 

werden kann.  

Zur Fahrgastinformation an Straßenbahnhaltestellen ist die BOStrab (§ 31) zu be-

folgen. Darüber hinaus sind alle Haltestellen unter Berücksichtigung einer zukunfts-

orientierten digitalen Fahrgastinformation und eines barrierefreien Zugangs zum 

ÖPNV-Angebot zu gestalten. 

Die Informationen an den Haltestellen sind über folgende Medien bereitzustellen: 

• Haltestellenfahne/ Leitbeschilderung 

• ggf. DFI (dynamische Fahrgastinformation) 

• Fahrplanaushang 

• Tarifaushang 

• Haltestellenpläne (schematisch) 

• ggf. Baustellenplakate 

• ggf. Netzpläne 

• App (QR-Code für schnelle Auffindbarkeit) 

Zur Sicherstellung umfassender Informationen sind zudem auch kurzfristig einsetz-

bare Medien zu nutzen, vorrangig akustische Informationsquellen. An ausgewählten 

Haltestellen ist auf den Einsatz unterstützender dynamischer Anzeigesysteme zu 

orientieren, welche die aktuelle Ankunft der nächsten Fahrzeuge ebenso darstellen 

wie Hinweise im Fall von Störungen. Die Ausrüstung der Fahrzeuge mit erforderli-

chen Informationen ist im Kapitel 2.4.3 dargestellt. 

Information während der Fahrt 

Die Informationen während der Fahrt stellen den Fahrweg in den Fokus. Der Fahr-

gast benötigt die Information, wo er sich auf dem Linienweg befindet, wo er um-

steigen muss und ob bzw. welche Fahrplanabweichungen es gibt. Bei Störungen ist 

er möglichst über Reisealternativen zu informieren (vgl. unter „Informationen im 

Störfall“, s. u.). 
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Diese Informationen sind im Fahrzeug über folgende Medien bereitzustellen: 

• Fahrzeuganzeige außen 

• TFT-Monitor; Haltestellenabfolge 

• Haltestellenansage  

• Ansage der Umsteigemöglichkeiten 

• Netzpläne (schematisch) 

• Linienband 

• ggf. Baustellenplakate 

• App 

Information im Störfall 

Die Informationen im Störungsfall stellen für die Verkehrsunternehmen die größte 

Herausforderung dar. Sie sind eine große Chance, die Zufriedenheit der Fahrgäste 

sicherzustellen.  

Bei Störungen werden die Kunden über Ursache und Dauer der Störung sowie über 

alternative Fahrtmöglichkeiten informiert. Eine Erstinformation an die Fahrgäste im 

Fahrzeug sollte nach spätestens fünf Minuten erfolgt sein.  

In den Fahrzeugen und an mit Lautsprechern ausgestatteten Haltestellen wird über 

Störungen und Alternativen in der Verkehrsmittel- bzw. Routenwahl möglichst früh-

zeitig informiert. 

Sobald sich umfassendere Ausfälle bzw. Änderungen abzeichnen, sind auch Hörfunk 

und Printmedien einzubeziehen. 

Informationen unter Sonderbedingungen 

Zur Erleichterung des Zuganges zum ÖPNV für Besucher der Hansestadt Rostock ist 

die Ausstattung touristischer Bereiche/ Einrichtungen mit Informationen über den 

ÖPNV anzustreben. An der Haltestelle sollte auf touristisch interessante Punkte in 

der näheren Umgebung hingewiesen werden. 

Barrierefreie Fahrgastinformation 

Zur Gewährleistung durchgängig barrierefreie Mobilitätsketten ist es erforderlich, 

diese mit barrierefreien Informationen zu begleiten. Die Bereitstellung barrierefreier 

Informationen bezieht sich grundsätzlich auf zwei Aspekte: 

• barrierefreie Informationen zum Mobilitätsangebot und  

• barrierefreie Informationen zur barrierefreien Nutzbarkeit der Infrastruktur (um-

fassende Information auch für Begleitpersonen zur Planung des Weges). 
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Nutzungsrelevante Fahrgastinformationen sollen sowohl in visueller als auch in 

akustischer oder taktiler Form dem Fahrgast bereitgestellt werden („Zwei-Sinne-

Prinzip“). Die Bereitstellung kann dabei auch über verschiedene Medien bzw. Kanäle 

erfolgen. 

Die Informationssysteme im ÖPNV sind möglichst einheitlich zu gestalten, um eine 

hohe Wiedererkennbarkeit und eine lückenlose Nutzbarkeit gewährleisten zu kön-

nen. Zu vermeiden sind zusätzliche „Barrieren“ durch unterschiedliches Design der 

Leit- und Informationssysteme. Visuelle, taktile und akustische Orientierungshilfen 

sollen auf Grundlage des bisher realisierten Standards systematisch zur Schaffung 

„geschlossener Ketten“ weiterentwickelt werden. 

Für Informationsdarstellungen sind nachfolgende Anforderungen zu beachten. 

• Visuelle Informationen: kontrastreich, blendfrei, leicht lesbar (auch bei Dunkel-

heit), leicht verständliche Sprache, möglichst keine Laufschriften und Vermei-

dung von Anglizismen. 

• Akustische Informationen: ausreichende, dynamisch anpassbare Lautstärke, 

leicht verständliche Sprache, Ankündigungssignal, spezifische Lautstärke und 

differenzierbarer Sprachklang für außerordentliche Ansagen sowie keine Dia-

lekte und Vermeidung von Anglizismen. 

Neue Möglichkeiten der barrierefreien Information bieten Smartphone-Lösungen. 

Die Bordgeräte der Busse senden Daten zu Fahrplan, zur Pünktlichkeit und zu Hal-

testellen per Bluetooth an Smartphones und spezielle Handgeräte, wodurch den 

Fahrgästen barrierefreie Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

2.4.6 Anforderungen an die Verkehrsdurchführung 

2.4.6.1 Betriebshöfe 

Sämtliche Fahrzeuge sind sicher in Betriebshöfen bzw. Betriebsanlagen oder min-

destens auf abgezäunten Grundstücken abzustellen. Dafür erforderlich ist je ein Be-

triebshof für die Betriebszweige Straßenbahn und Bus im Stadtgebiet (alternativ ein 

kombinierter Betriebshof). Zur Sicherstellung der kurzfristigen Bereitstellung von 

Ersatzfahrzeugen ist mindestens ein Betriebshof möglichst zentral im Bedienungs-

gebiet vorzuhalten. 

2.4.6.2 Betriebsmanagement/ Leitstelle 

Mittels des Einsatzes von rechnergestützten Betriebsleitsystemen (RBL) wird für 

den Fahrgast eine Qualitätssteigerung spürbar. Der ÖPNV wird schneller, die Pünkt-

lichkeit wird erhöht, Betriebsstörungen können schnell erkannt und beseitigt wer-

den, die Fahrgastinformation wird verbessert. Zur Weiterentwicklung und Umset-

zung einheitlicher Grundsätze zur betriebsleittechnischen Unterstützung sind RBL 

anzuwenden. 
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Eine betriebszweig-übergreifende Steuerung und Überwachung des operativen Be-

triebs muss durch eine gemeinsame Leitstelle (für Schiene und Bus) erfolgen, die 

im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vorzuhalten ist. Diese 

muss während der gesamten Betriebszeit besetzt sein.  

Eine Abstimmung der Betriebssteuerung mit den Leitstellen benachbarter Unterneh-

men ist anzustreben. 

2.4.6.3 Verantwortlicher Ansprechpartner auf Seiten des Betreibers  

Am Ort des Betriebshofs/ der Betriebshöfe ist ein festangestellter weisungsbefugter 

Mitarbeitender des Betreibers mit ausreichender Fach-, Entscheidungs- und Hand-

lungskompetenzen tätig. Bei Störungen und in Notsituationen muss dieser An-

sprechpartner oder ein anderer entscheidungs- und handlungsbefugter Mitarbeiten-

der des Betreibers zu den üblichen Bürozeiten unmittelbar vor Ort persönlich ver-

fügbar sein. Der verantwortliche Ansprechpartner darf deshalb nicht planmäßig als 

Disponent in der Leitstelle eingesetzt werden. 

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sein Unternehmen für den Auftraggeber 

während der gesamten Betriebszeit telefonisch erreichbar ist.  

2.4.6.4 Ersatzverkehr/ Störfallmanagement 

Störfall- und Umleitungsmanagement  

Das ausführende Verkehrsunternehmen ist für das Umleitungsmanagement im Falle 

von Baustellen, Veranstaltungen oder anderen Straßensperrungen auf den Linien-

wegen zuständig. Erforderlich ist dazu eine aktive Abstimmung mit den Straßen-

baulastträgern. 

Das ausführende Verkehrsunternehmen hat dazu Umleitungsinformationen, bei 

langanhaltenden Maßnahmen auch Ersatzfahrpläne zu erstellen. Bei absehbaren Be-

triebsstörungen/ Betriebsabweichungen hat das Verkehrsunternehmen die Fahr-

gäste rechtzeitig im Voraus und während der Dauer der Betriebsstörung über die 

Art und Ursache der Störung, ihre voraussichtliche Dauer und Auswirkungen sowie 

insbesondere über alternative Bedienungen in geeigneter Form zu informieren 

(Fahrplanaushang an den betroffenen Haltestellen, Internetseite, Presseinforma-

tion, Newsletter). 

Im Fall einer Störung sind Ersatzverkehre, Störungsdienste etc. möglichst umge-

hend zu erbringen. Bei Abweichungen vom Regelfahrplan sind die Fahrgäste unver-

züglich zu informieren.  
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Geplante Betriebsabweichungen 

Bei planbaren bzw. geplanten Betriebsunterbrechungen (Baustellen etc.) gilt ein Er-

satzverkehr nach vorher kommuniziertem Fahrplan.  

Ziel der Ersatzverkehre ist es, eine dem Regelangebot vergleichbare Angebotsquali-

tät anzubieten. Dabei können abweichende Fahrzeugstandards zum Tragen kom-

men, die bestimmte Mindestanforderungen erfüllen müssen: 

• Niederflurtechnik, Low-Entry zulässig, 

• adäquate Be- und Entlüftung, 

• grundlegende Fahrgastinformation außen und innen (Fahrtziel, Liniennummer), 

• technisch angemessene Kommunikationsmöglichkeit mit der Leitstelle. 

Ungeplante Betriebsabweichungen 

Bei ungeplanten Betriebsabweichungen bzw. Störungen des Regelverkehrs (durch 

plötzliche Ereignisse etc.) sind zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Verkehrs-

bedienung schnellstmöglich Ersatzverkehre bereitzustellen. 

2.4.6.5 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 

Zur Effektivitätssteigerung der Betriebsdurchführung (u. a. Funkerreichbarkeit der 

Fahrzeuge, Pünktlichkeit der Fahrten, Beeinflussung der Lichtsignalanlagen, An-

schlusssicherung) sowie zur Datenbereitstellung für Echtzeit-Fahrgastinformationen 

hat der Betreiber ein Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL/ ITCS) zu betrei-

ben. 

Das RBL/ ITCS-System muss mindestens folgende Funktionen erfüllen: 

• Ansteuerung der LSA im Stadtgebiet, 

• Ansteuerung der Dynamischen Fahrgastinformationssysteme an den Haltestellen 

mit entsprechender Ausstattung. 

Es ist eine Infrastruktur vorzuhalten, die die Lieferung von Echtzeitdaten sicher-

stellt. Darüber hinaus ist ein technischer Ansprechpartner vor Ort zu bestellen. 

2.4.6.6 Disposition Bedarfsverkehre 

Bei alternativen Betriebsformen, die eine Bestellung der Fahrt durch den Fahrgast 

erfordern, sollte unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit (Inklusion) zusätzlich 

zur telefonischen Bestellung auch die Option einer elektronischen Bestellung z. B. 

per E-Mail, Online-/ App-Lösungen oder sonstigem Nachrichtendienst, möglich sein, 

um auch gehörgeschädigten bzw. gehörlosen Fahrgästen die Nutzung von alternati-

ven Bedienungsformen zu ermöglichen.  
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2.4.7 Anforderungen an das Personal  

2.4.7.1 Fahrpersonal 

Bei der Auswahl des Fahrpersonals ist sicherzustellen, dass dieses den gehobenen 

Anforderungen an einen attraktiven ÖPNV hinsichtlich einer umfassenden Dienst-

leistungs- und Kundenorientierung entspricht. Im Stadtgebiet der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock sollen ausschließlich in diesem Sinne ausreichend ausgebil-

dete und geschulte Fahrer eingesetzt werden.  

Das Fahrpersonal muss die nachfolgend definierten Anforderungen erfüllen: 

• Das Fahrpersonal muss über ausreichende Kenntnisse zum Fahrplan, zum Li-

niennetz, zu den relevanten Anschlussbeziehungen, zum VVW-Tarif sowie zur 

örtlichen Situation (z. B. Ortskunde bezüglich Freizeit- und Kulturziele) verfügen 

und hierzu dem Fahrgast bei Bedarf Auskunft geben.  

• Das Fahrpersonal ist über Umleitungen und Betriebsstörungen informiert und 

kann diese verständlich an die Fahrgäste weiterleiten. 

• Das Beherrschen und Anwenden der deutschen Sprache ist für das gesamte 

Fahrpersonal im Sinne einer reibungslos laufenden Betriebskommunikation ver-

pflichtend. Erforderlich ist eine „sichere Beherrschung“ der deutschen Sprache78 

in Wort und Schrift. Das Personal muss bei Auskünften und Ansagen sprachlich 

ebenso sicher sein wie bei Störungen oder in Konfliktsituationen. 

• Das Fahrpersonal hat besondere Rücksicht auf mobilitätseingeschränkte Fahr-

gäste zu nehmen. Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Personen mit Rolla-

tor sowie Personen mit Kinderwagen sind beim Ein- und Ausstieg nötigenfalls zu 

unterstützen. 

• Dem Fahrpersonal müssen die wichtigsten Verhaltensregeln im Umgang mit mo-

bilitätseingeschränkten Personen bekannt sein und von ihnen angewendet wer-

den. Dazu gehört die (ggf. nachzuweisende) Teilnahme an jährlichen Schulun-

gen ggf. unter Einbezug Mobilitätseingeschränkter bzw. Methoden wie Alterssi-

mulationsanzug etc. 

• Das Fahrpersonal hat sich einer besonderen Verantwortung für Kinder und Ju-

gendliche bewusst zu sein (betrifft auch das Kontrollpersonal). Diese Verantwor-

tung bedeutet u. a., dass Kinder und Jugendliche auch bei fehlenden Fahraus-

weisen nicht von der Beförderung ausgeschlossen werden, wenn dies zu einer 

Gefährdung oder zu einer unzumutbaren Situation für die Kinder und Jugendli-

chen führen kann. 

 

78  Kenntnisse entsprechend Stufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 
„Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flie-
ßend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere An-
strengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum 
klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und 

die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben“.  
Siehe: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm 
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• Das Fahrpersonal hat einheitliche und gepflegte Kleidung zu tragen. Ausnahmen 

können für Verstärkerverkehre mit kurzeitigem Einsatz und Ersatzverkehre ver-

einbart werden. 

• Das Fahrpersonal ist über branchenübliche Dienstanweisungen für die Zulas-

sung, Aus- und Weiterbildung im Fahrdienst mit Bussen sowie Straßenbahnen 

zu schulen. 

• Personalschulungen bzgl. betrieblicher und technischer Themen, Kundenorien-

tierung und Arbeitssicherheit sind regelmäßig, mindestens einmal jährlich, 

durchzuführen.  

• Deeskalations- und Erste-Hilfe-Schulungen sollen mind. alle fünf Jahre erfolgen. 

2.4.7.2 Leitstellenpersonal 

Im Sinne eines reibungslos laufenden Betriebs muss das Leitstellenpersonal über 

sehr gute Fähigkeiten zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in deutscher 

Sprache79 sowie über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten zur Bedienung des 

Funk-/ Kommunikationssystems verfügen, um die verbale Kommunikationsmöglich-

keit zwischen Fahrpersonal und Leitstelle sicherzustellen.  

2.4.7.3 Servicepersonal Kundenzentren 

Das Personal in den Kundenzentren/ Vorverkaufsstellen muss kompetent, freundlich 

und hilfsbereit auf die persönlichen ÖPNV-Bedürfnisse der Fahrgäste eingehen. 

Das Personal in den Kundenzentren verfügt über eine hohe Beratungskompetenz 

und über umfassende Orts-, Fahrplan-, Netz- und Tarifkenntnisse, da es über die 

reinen Verkaufstätigkeiten hinaus als Ansprechpartner für alle Kundenbelange in 

Bezug auf Tarif und Fahrplan Beratungsleistungen (Mobilitätsberatung) erbringt. 

Hierzu gehört auch die Kundeninformation bei Betriebsstörungen, verkehrs- und 

wetterbedingten Verzögerungen, Umleitungen, Großveranstaltungen, besonderen 

Vorkommnissen etc.  

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist für die genannten Beschäftigtengrup-

pen im Sinne einer reibungslos laufenden Kommunikation verpflichtend. Erforderlich 

ist eine „sichere Beherrschung“ der deutschen Sprache80 in Wort und Schrift.  

 

79  Kenntnisse entsprechend Stufe C 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 

„Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.“ Siehe 
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm. [Zugriff 02.05.2018] 

80  Kenntnisse entsprechend Stufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 
„Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
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Das Vertriebs- und Servicepersonal in den Kundenzentren hat einheitliche und ge-

pflegte Dienstkleidung zu tragen.  

Mitarbeiterschulungen bzgl. betrieblicher und technischer Themen, Kundenorientie-

rung und Arbeitssicherheit sind regelmäßig (mindestens einmal jährlich) durchzu-

führen. 

2.4.8 Tarif und Vertrieb 

2.4.8.1 Vertriebswege 

Der Vertrieb von Fahrkarten soll nutzerfreundlich und möglichst einfach gestaltet 

sein. Die vorzuhaltenden Bezahlsysteme sollen dem Kunden die Möglichkeit bieten, 

ein Ticket zu jeder Zeit zu kaufen.  

Tickets sind wie folgt anzubieten: 

• im Vorverkauf: 

o Kundenzentrum (s. u.) 

o Verkaufsstellen/ Partneragenturen (ggf. eingeschränktes Sortiment) 

Orientierungswert: mindestens eine Vertriebsstelle in jedem Stadtteil 

> 5.000 Einwohner, soweit nicht Kundenzentrum vorhanden ist 

o außerdem an stationären Fahrausweisautomaten der Verkehrsunternehmen 

an definierten Haltestellen 

• in den Fahrzeugen: 

beim Fahrpersonal in den Regionalbussen, an den Fahrausweisautomaten in den 

Bussen und Straßenbahnen der RSAG 

• „Mobile Ticketing“: 

zu gewährleisten ist außerdem der Vertrieb elektronischer (Verbund-) Tickets 

mit bargeldlosem Zahlungssystem mobiler und bargeldloser Verkauf von Einzel-

fahrten über WebShop und App  

o Der Ausbau des Sortiments elektronischer kundenfreundlicher Fahrkarten im 

Rahmen von Handytickets, Chipkarten und weiteren papierlosen Ticketfor-

men ist weiter zu forcieren. 

o Die unternehmensübergreifende Interoperabilität der elektronischen Fahrkar-

ten ist durch die Verkehrsunternehmen sicherzustellen. 

 

versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flie-
ßend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere An-
strengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum 
klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und 

die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben“.  
Siehe: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm 
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2.4.8.2 Kundenzentrum und Vertriebspartner 

Kundenzentrum 

Das Verkehrsunternehmen betreibt mindestens ein modernes Kundenzentrum in 

zentraler Lage für die persönliche Beratung und zusätzlichen Service. Anzahl und 

Orte von weiteren Kundenzentren im Stadtgebiet für ein kundengerechtes Angebot 

sind mit Aufgabenträger abzustimmen. Zu gewährleisten sind ein barrierefreier Zu-

gang sowie eine barrierefreie Einrichtung der Kundenzentren. 

Das Servicepersonal in den Kundenzentren muss in jedem Einzelfall kompetent, 

freundlich und hilfsbereit auf die persönlichen ÖPNV-Bedürfnisse der Fahrgäste ein-

gehen sowie eine hohe Dienstleistungsbereitschaft ausstrahlen. Das sichere Beherr-

schen der deutschen Sprache mit „fachkundigen Sprachkenntnissen“ ist zwingend 

erforderlich. 

Die Kundenzentren erbringen mindestens folgende Leistungen: 

• einheitliche Mindestöffnungszeiten in allen Kundenzentren  

o Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr 

• Fahrplanauskünfte/ Mobilitätsberatung 

• Ticketverkauf (inkl. Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung); komplettes Fahr-

ausweisangebot des VVW 

• Beratung „Mobile Ticketing“ 

• Ticketumtausch (Tarifwechsel) 

• Tarifberatung 

• Abonnementfragen (Abschluss neuer Abos, Änderungen, Kündigungen, Ersatz-

chipkarten) 

• Entgegennahme von Beschwerden und Weiterleitung an das Beschwerdema-

nagement 

• Weitergabe von Sonderinformationen (Baustellen, Sperrungen) 

• Fundsachenmanagement und -ausgabe (an einer zentralen Stelle) 

• Information und Vermittlung ergänzender Mobilitätsangebote (z. B. CarSharing, 

BikeSharing/ Leihrad etc.) zur Verlängerung der Mobilitätskette 

• Entgegennahme von Erstattungsanfragen im Rahmen der Mobilitätsgarantie und 

des Pünktlichkeitsversprechens (Entgegennahme von Anträgen und Weiterlei-

tung an das Beschwerdemanagement 

• Bearbeitung von Reklamationen 

Vertriebspartner/ Verkaufstellen 

Zusätzlich bieten Vertriebspartner die Möglichkeit des Ticketerwerbs. Die Vertriebs-

partner sind vom Betreiber zu akquirieren, auszuwählen, zu schulen, mit Material 

und Informationen zu versorgen und abzurechnen. 
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Das Personal in den externen Vorverkaufsstellen muss über die reine Verkaufstätig-

keit hinaus als Ansprechpartner für alle Kundenbelange einfache Auskünfte in Be-

zug auf Tarif und Fahrplan erteilen können. 

Zu den Leistungen der Vertriebspartner gehören: 

• Vertrieb des Ticketsortiments (ggf. auch zukünftig neu eingeführte Tickets) 

• Fahrplanauskünfte (auch Ausdruck) 

• Verkauf verschiedener KombiTickets 

2.4.9 Kundenservice 

2.4.9.1 Garantieleistungen 

Pünktlichkeitsgarantie 

Die Pünktlichkeitsgarantie tritt bei einer Abweichung von der fahrplanmäßigen Ab-

fahrt des zur Fahrt geplanten Nahverkehrsmittels von mehr als 15 Minuten in Kraft. 

Der Fahrgast erhält dann sein Geld zurück.81  

Garantierte Fahrt 

Sollten bei Ausfall eines Fahrzeuges in der Woche nach 19 Uhr bzw. am Wochen-

ende ganztags keine Ersatzfahrt innerhalb von 25 Minuten bereitgestellt werden 

können, so wird eine Taxifahrt bis zu einem Wert von 20 Euro innerhalb der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock erstattet.82 

Anschlussgarantie 

Können im Fahrplan ausgewiesene Anschlüsse83 nicht eingehalten werden, werden 

Taxikosten bis zu einem Wert von 20 Euro innerhalb der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock erstattet.84 

Sauberkeitsgarantie 

Erstattung von Reinigungskosten bis zu einem Wert von 20 Euro, bei im Fahrzeug 

verschmutzter Kleidung.85  

 

81  Ausgenommen sind unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. Unfälle, Demonstrationen, hö-
here Gewalt, Streik etc. 

82  ebenda 

83  Erläuterung: „ausgewiesene Anschlüsse“: im Fahrplan an Haltestellen explizit ausgewie-
sene Anschlüsse auf andere Linien/ Fahrten 

84  Ausgenommen sind unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. Unfälle, Demonstrationen, hö-
here Gewalt, Streik etc. 

85  Ausgenommen sind durch andere Fahrgäste beschmutzte Kleidung z. B. durch Kaffee, 
Fahrräder oder Ähnliches. 
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2.4.9.2 Beschwerdemanagement 

Die Annahme und Bearbeitung von Kundenresonanzen (Beschwerden und Hinweise 

der Fahrgäste) liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers. 

Die Kunden müssen rund um die Uhr (24 h/Tag/Jahr) die Möglichkeit haben, Hin-

weise zu geben. 

Als Kundenresonanzen sind alle eingehenden schriftlichen, telefonischen und münd-

lichen Beschwerden und Hinweise aufzunehmen. Wenn möglich sollten auch alle 

weiteren eingesetzten Personale Beschwerden und Hinweise aufnehmen, soweit 

bzw. sobald es die Betriebslage zulässt. 

Die eingegangenen und aufgenommenen Beschwerden und Hinweise sind EDV-ge-

stützt in der Aufnahme und Bearbeitung zu dokumentieren. 

Auf Beschwerden und Hinweise ist innerhalb von zehn Arbeitstagen, in Form einer 

Beantwortung oder eines Zwischenbescheides, zu reagieren. Eine endgültige Ant-

wort soll möglichst umgehend erfolgen. 

2.4.9.3 Fundsachen 

Ein Fundbüro (ggf. durch Dritte) ist an einem für Fahrgäste gut erreichbaren Stand-

ort vorzuhalten (z. B. Kundenzentrum; vgl. Kapitel 2.4.8.1). 

Sichergestellte Fundsachen sind sorgfältig aufzubewahren und bei Nichtabholung 

unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zweimal jährlich zu versteigern. 

2.4.10 Sicherheit der Fahrgäste 

Bei der Gestaltung der Infrastruktur und der Fahrzeuge wird der Aspekt der Sicher-

heit besonders berücksichtigt. Die tatsächliche Sicherheit vor Straftaten und Beläs-

tigungen und das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste ist proaktiv positiv 

zu beeinflussen. Eine entsprechende Beleuchtung und Einsehbarkeit der Anlagen 

und Fahrzeuge ist deshalb zu gewährleisten. 

Für unterirdische und oberirdische Haltestellen soll geprüft werden, ob diese im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit Videoschutz ausgerüstet werden kön-

nen.  

Am Hauptbahnhof, der einzigen unterirdischen Haltestelle, ist folgende Ausstattung 

vorzuhalten: 

• Notruf-Anlage/ Gegensprechanlage zur RSAG-Leitstelle oder zur S-Bahn-Lei-

stelle,  

• umfassende Beleuchtung ohne „Schattenräume“, sofern nicht die Stadt zustän-

dig ist, 

• Notbeleuchtung. 
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Linienfahrzeuge sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit einem Video-

aufzeichnungssystem auszustatten. 

Das Fahrpersonal verfügt über eine Ausbildung zur Konfliktbewältigung, um bei ge-

fährlichen Situationen deeskalierend zu wirken (vgl. Kapitel 2.4.7). 

Die Verbindung von Fahrzeugen mit der Leitstelle und darüber mit der Polizei ist 

entsprechend den Betriebszeiten zu gewährleisten. Über ein Notfallmanagement 

sind die Zuständigkeiten eindeutig geregelt. Unfallhilfswagen und die Genehmigung 

der Nutzung des Sonderzeichens ermöglichen den sofortigen Einsatz in Notsituatio-

nen. 

2.4.11 Sauberkeit und Wartung der Infrastruktureinrich-

tungen 

Die Sauberkeit des ÖPNV-Systems trägt stark zum Wohlbefinden der Fahrgäste bei 

und ist somit ein wichtiges Entscheidungskriterium für die ÖPNV-Nutzung. 

Die Sauberkeit der Anlagen ist durch regelmäßige Reinigung sicherzustellen, um 

das Erscheinungsbild des ÖPNV zu verbessern. 

2.4.11.1 Fahrzeugzustand und -reinigung 

Die Fahrzeuge sind außen grundsätzlich sauber und schadensfrei zu halten, so dass 

insgesamt ein ansehnlicher und gepflegter Eindruck vermittelt wird.  

• Bei Betriebsbeginn müssen die Fahrzeuge innen und außen in einem optisch 

sauberen Zustand sein.  

• Grobe Verunreinigungen (z. B. Zeitungen und Getränkebehälter) sind während 

des Betriebes durch das Fahrpersonal (z. B. in den Wendezeiten) zu entfernen. 

• Erhebliche Verunreinigungen des Fahrzeuginnenraumes sind während der Ver-

kehrsdurchführung bei nächstmöglicher Gelegenheit (z. B. bei einer kurzen 

Standzeit) zu beseitigen, wenn ein schnellstmöglicher Fahrzeugaustausch be-

trieblich nicht realisierbar ist. 

• Grobe Vandalismusschäden sind kurzfristig, möglichst direkt, zu beseitigen. 

• Fahrzeuge mit großflächigen Graffitis dürfen nicht im Linienverkehr eingesetzt 

werden. 

In den Fahrzeugen sind jederzeit angemessene klimatische Verhältnisse, bezogen 

auf die jeweilige Jahreszeit, sicherzustellen. 

2.4.11.2 Haltestellenreinigung  

Die Bahnhöfe und Haltestellen des ÖPNV im Stadtgebiet Rostock müssen ein saube-

res und gepflegtes Erscheinungsbild abgeben. Beschwerden über mangelnde Sau-

berkeit sind unmittelbar nachzugehen.  
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Die Bahnhöfe und Haltestellen sowie die Zugänge und Zwischenebenen sind regel-

mäßig (mindestens jährlich) sowie nach Erfordernis zu reinigen.  

Grobe Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen. 

Beeinträchtigungen durch Schnee und Eis sind möglichst umgehend zu beheben. 

2.4.11.3 Schadensbeseitigung  

Umgehend zu beseitigen sind an Bahnhöfen und Haltestellen: 

• Schäden, die die Sicherheit gefährden 

• Missstände durch fehlende oder beschädigte Kundeninformationsmedien (z. B. 

Fahrpläne, Tarifinformationen) 

• Graffiti 

Die Aufzüge (Hauptbahnhof) sind schnellstmöglich instand zu setzen. 

2.5 Soziale Verpflichtungen  

Das Verkehrsunternehmen muss die Einhaltung der festgelegten Sozialstandards 

und Arbeitsbedingungen auf Grundlage des Art. 4 Abs. 5 der VO (EG) 

Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 

gewährleisten.  

2.5.1 Tarifbindung 

Nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklen-

burg-Vorpommern (VgG M-V, zuletzt geänderte Fassung vom 12.07.2018) zur Si-

cherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge dür-

fen öffentliche Dienstleistungsaufträge im Bereich des Schienenpersonennahver-

kehrs (SPNV) sowie des sonstigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) nur an 

Unternehmen vergeben werden, die sich durch Erklärung gegenüber dem Auftrag-

geber verpflichten, ihre bei der vertragsgegenständlichen Ausführung dieser Leis-

tung Beschäftigten mindestens nach den Vorgaben eines im Bundesgebiet oder ei-

nem Teil davon für ihre Branche einschlägigen und repräsentativen Tarifvertrages 

in der jeweils geltenden Fassung zu entlohnen, sofern sie nicht bereits aufgrund an-

derweitiger Regelungen zu einer höheren Entgeltzahlung verpflichtet sind. 

Hierfür ist das in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen 

Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt unter den dort jeweils 

vorgesehenen Bedingungen zu zahlen und während der Ausführungsfrist sind die 

Änderungen nachzuvollziehen. Dieses gilt auch beim Einsatz von Subunternehmern.  
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Für den öffentlichen Personenverkehr auf der Straße sind aktuell der Spartentarif-

vertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern; zwischen KAV und 

ver.di) und das Tarifvertragswerk Nah-, Regional- und Reiseverkehr (TV-N RR; 

Manteltarifvertrag und Entgelttarifvertrag; zwischen MVO und GÖD) als alleinige re-

präsentative Tarifverträge vorgegeben; das in diesen Tarifverträgen vorgesehene 

Entgelt ist auch dann unter den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen, 

wenn vor der Betriebsaufnahme oder während der Vertragslaufzeit ein oder meh-

rere andere Tarifverträge in Mecklenburg-Vorpommern für repräsentativ erklärt 

werden sollten. 

2.5.2 Interessenvertretung der Mitarbeiter 

Das beauftragte Verkehrsunternehmen hat eine Interessenvertretung für die Mitar-

beiter einzurichten. Die Interessenvertretung kann in Form eines Betriebsrates oder 

einer anderen Interessenvertretung auftreten. Damit die Mitglieder der Funktion 

gerecht werden können, müssen sie in regelmäßigen Zeitabständen und bei akutem 

Bedarf für diese Funktion zeitweise freigestellt werden. Sofern es sich bei der Inte-

ressenvertretung nicht um einen Betriebsrat handelt, richtet sich die Mitgliederzahl 

der Interessenvertretung dennoch nach § 9 BetrVG. 

2.6 Umweltstandards 

Die Definition von umweltbezogenen Standards im Nahverkehrsplan dient durch die 

Verbesserung der lokalen Immissionssituation und des Klimaschutzes der Allge-

meinheit und entspricht den Vorgaben der Europäischen Union. 

Die Ausrichtung der Unternehmenspolitik an Umweltschutzzielen wirkt imagestei-

gernd auf die Visitenkarte des ÖPNV. 

Die Weiterentwicklung des ÖPNV soll konsequent die umweltpolitischen Zielsetzun-

gen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock unterstützen. Hierzu ist ein wichtiger 

Ansatzpunkt die Förderung des ÖPNV und der weiteren Verkehrsmittel des Umwelt-

verbundes Fuß- und Radverkehr, die Verknüpfung von Verkehrsmitteln sowie Infor-

mations- und Beratungsleistungen. Positive Umweltwirkungen gehen insbesondere 

mit der Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV einher. Unterstützt wird dies 

durch technische Weiterentwicklungen in der Fahrzeugflotte.  
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Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen sind die aktuellen EURO-Normen und Emissi-

onsgrenzwerten einzuhalten.86 Zu berücksichtigen sind bei der Neubeschaffung von 

Bussen die Vorgaben des Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahr-

zeuge.87 

Weitere Ausführungen siehe Kapitel 6. 

2.7 Serviceleistungen 

2.7.1 Kontaktmöglichkeiten 

Das Verkehrsunternehmen ist für seine Kunden montags bis freitags mindestens in 

der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr telefonisch erreichbar. Das Verkehrsunternehmen 

veröffentlicht zudem eine E-Mail- und Postadresse, über die Fahrgäste sich schrift-

lich an das Unternehmen wenden können. 

2.7.2 ÖPNV-Schule für Kita- und Grundschul-Kinder 

Das Verkehrsunternehmen bietet für interessierten Kita und Grundschulen im Ver-

kehrsgebiet eine Busschule an. Die Busschule findet auf einem geeigneten Platz in 

Schulnähe oder auf dem Betriebshof des Verkehrsunternehmens statt.  

Zu den Übungsinhalten der ÖPNV-Schule zählen:  

• Sicheres Verhalten an der Haltestelle: Haltestellenbeschilderung, Platzbedarf ei-

nes Busses, Abstand zur Bordsteinkante, toter Winkel.  

• Sicheres Ein- und Aussteigen: Zeitvergleich Einstieg mit/ohne Drängeln, Ein-

klemmschutz an Türen.  

• Orientierung im Fahrzeug: Entwerter, Haltestellenanzeige, Halteknopf, Pikto-

gramme, Nothammer.  

• Sicheres Verhalten im Fahrzeug: Sitz- und Stehplatz, Vollbremsung.  

• Soziales Verhalten im Fahrzeug: Hinweise auf Sauberkeit, Essen und Trinken, 

rücksichtsvolles Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen.  

• Sicheres Überqueren der Fahrbahn an der Haltestelle. Die Teilnehmer der Bus-

schule bekommen Informationsmaterial und idealerweise persönliche Fahrpläne 

ausgehändigt. 

 

86  Umweltbezogene Fahrzeugstandards unterliegen dynamischen Entwicklungsprozessen, so 
dass eine Verbesserung der ökologischen Standards innerhalb der Fahrzeugflotte eben-
falls sukzessive erfolgt. Konkretere Bestimmungen sind Gegenstand der Vorbereitungen 
zur Vergabe der Verkehrsleistungen. 

87  Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 20. Juni 2019 zur Änderung der 

Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahr-
zeuge sowie zur Änderung vergaberechtlicher Vorschriften vom 09.06.2021 
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2.7.3 Bustraining 

Das Verkehrsunternehmen bietet ein kostenloses und kundenspezifisches Bustrai-

ning an (z. B. Rollatortraining). Dabei werden theoretische und praktische Elemente 

zur Nutzung des ÖPNV vermittelt. Auf die Bedürfnisse von Kindergartenkindern, Se-

nioren und Menschen mit Behinderungen wird dabei konkret eingegangen.  

2.8 Qualitätsmanagement  

Hohe Qualitätsstandards im ÖPNV sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherung 

der ausreichenden Verkehrsbedienung im Verständnis des Personenbeförderungs-

gesetzes. Das Zusammenspiel von Fahrplanangebot und Angebotsqualität beein-

flusst die Wahrnehmung des ÖPNV auf die Fahrgäste.  

Wie die meisten Produkte, so lebt auch der ÖPNV nicht allein von seinem unmittel-

baren Nutzwert. Die Nutzung des ÖPNV durch wahlfreie Fahrgäste, also solche, die 

auch den Pkw für ihre Fahrt nutzen könnten, entscheidet sich auch danach, ob und 

wie der Fahrgast von der für ihn relevanten Leistung erfährt und ob diese ihm so 

präsentiert wird, dass er sie als statusadäquate Fahrtalternative für sich anerkennt.  

Daher sind vom Aufgabenträger Qualitätsstandards zu definieren und vertraglich 

umzusetzen. Die Ausprägung des Qualitätsmanagements ist zukünftig verstärkt an 

der Zielsetzung „Verkehrswende“ auszurichten. Diese Vision erfordert auch einen 

höheren Anspruch in der Qualitätssteuerung im Zusammenspiel zwischen Aufga-

benträger und Verkehrsunternehmen. 

2.8.1 Kundenzufriedenheit – Indikator der Qualitätser-

füllung 

Die Qualität im ÖPNV erfährt in der Regel sowohl eine objektive als auch eine sub-

jektive Bewertung. Neben den objektiv messbaren Kriterien (z. B. Messung der 

Pünktlichkeit, Kriterien für Ausstattung von Fahrzeugen und Haltestellen), über die 

eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob der Qualitätsstandard gut oder 

schlecht erfüllt wird, gibt es auch die Wahrnehmung durch die Fahrgäste, ob ihrer 

Meinung nach der Qualitätsstandard gut ist. Dies kann individuell sehr unterschied-

lich sein: 3 Minuten Verspätung können für die einen sehr viel und für andere sehr 

wenig sein. Auch bei anderen Qualitätskriterien, z. B. Sicherheit und Sauberkeit, 

können die individuellen Beurteilungen sehr unterschiedlich ausfallen. Dennoch sind 

sie für die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards von großer Bedeutung, da die 

Bewertung von den unmittelbaren Kunden erfolgt, die die Dienstleistung ÖPNV wei-

terhin nutzen möchten. 

Kundenzufriedenheitsmessungen stellen neben den Messungen einen wichtigen In-

dikator zur Erfüllung der Qualitätsstandards dar und sollten entsprechend in die 

Qualitätsbeurteilung einbezogen werden (siehe Kapitel 2.8.3). 
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2.8.2 Qualitätsfestlegung / -kriterien 

Im „Handbuch Qualitätscontrolling“ der RSAG werden folgende Qualitätskriterien 

benannt und beschrieben88.  

• Pünktlichkeit und Fahrtenausfälle 

• Anschlusssicherung 

• Besetzungsgrad 

• Beschwerdemanagement 

• Sauberkeit, Schadensfreiheit und Fahrgastinformation sowie 

• Gestaltung und Ausrüstung von Fahrzeugen. 

Mit den hier aufgeführten Qualitätskriterien werden vorrangig betriebliche Aspekte 

der Angebotsbereitstellung berücksichtigt bzw. ausführlich im Handbuch beschrie-

ben. Kriterien, die für die Kunden von hoher Relevanz sind (z. B. Fahrgastinforma-

tion, Vertrieb, Sicherheit, (persönlicher) Kundenservice) werden z. T. nicht über-

prüft oder im Handbuch im Hinblick auf z. B. Fahrgastinformation unzureichend be-

schrieben. 

Bevor die Auswahl der zukünftig anzuwendenden Qualitätskriterien und die Defini-

tion der Qualitätsstandards erfolgt, ist beim Aufgabenträger eine Einigkeit über die 

Frage herzustellen, welche Qualitätsmerkmale im hiesigen ÖPNV besonders wichtig 

sind und wie wichtig die konsequente Einhaltung der dann zu definierenden Stan-

dards ist. 

Vor dem Hintergrund, dass der ÖPNV in Rostock an Fahrgästen gewinnen soll und 

muss (insbesondere sog. „Wahlfreie“), um das definierte Modal Split-Ziel zu errei-

chen, ist es von hoher Relevanz, auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Ange-

bot verlässlich anbieten zu können. Dies beinhaltet neben einem attraktiven und 

barrierefreien Fahrplanangebot auch eine qualitativ hochwertige Kundenorientie-

rung. Die Kunden sollen sich z. B. jederzeit (auch im Störungsfall) gut informiert 

fühlen, bei Bedarf kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner vorfinden, sich in 

den Fahrzeugen des ÖPNV sowie im Haltestellenumfeld sicher fühlen und sich gerne 

in den ansprechend gestalteten und vor allem sauberen Fahrzeugen des ÖPNV auf-

halten.  

Für die Weiterentwicklung der Qualitätskriterien in Rostock wird daher insbesondere 

empfohlen, zusätzlich zu den heutigen, eher betrieblich orientierten Aspekten wei-

tere Kriterien aufzunehmen, die für die Kunden von hoher Relevanz sind und/oder 

von Kunden bislang nicht gut bewertet wurden.  

  

 

88  Dieses Handbuch ist Bestandteil des aktuellen ÖDA an die RSAG (siehe dort § 3 
„Anreizsystem zur Qualitätssicherung“)  
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Neben den o. g. Qualitätskriterien könnten dies sein: 

• Gestaltung und Ausrüstung von Haltestellen,  

• Ausweitung Gestaltung und Ausrüstung von Fahrzeugen (unter Berücksichtigung 

neuer Kundenansprüche, z. B. WLAN, USB-Anschluss…),  

• Ausweitung Fahrgastinformation (allg. Standards; in/an Fahrzeugen, an Halte-

stellen, in Störungsfällen), 

• Sicherheit,  

• Sauberkeit (u. a. auch Kundenwahrnehmung der Sauberkeit). 

An dieser Stelle kann nicht auf alle Qualitätskriterien im Detail eingegangen wer-

den, sie werden jedoch kurz erläutert.  

Gestaltung und Ausrüstung von Haltestellen 

Haltestellen stellen den wichtigen ersten Zugang zum ÖPNV dar. Sie sollten daher 

gut erreichbar und so gestaltet sein, dass der Aufenthalt als angenehm und sicher 

empfunden wird. Daher wird, in Differenzierung der Zuständigkeit für die Infra-

struktur (s. u.), empfohlen, Qualitätsstandards mindestens zu den Aspekten Auf-

enthalt und Service (u. a. Sitzmöglichkeiten, Wetterschutz), Information und Ver-

trieb (z. B. DFI-Anzeige, Fahrscheinverkauf), Sicherheit (z. B. Beleuchtung, Video-

überwachung), Zyklen in Bezug auf Reinigung und Fristen für Schadensbeseitigung, 

Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln (z. B. Taxihalteplatz, Bike+Ride) zu defi-

nieren und diese ggf. je nach Standort / Kategorie der Haltestellen abzuschichten.89 

Ggf. kann es zudem sinnvoll sein, auch zur Zuwegung zu den Haltestellen (für Rad- 

und Fußverkehr, für Mobilitätseingeschränkte) Qualitätsstandards zu definieren.  

Bei diesem Qualitätskriterium ist insbesondere zu beachten, dass für die Qualitäts-

sicherung in der Regel nicht nur das Verkehrsunternehmen oder nicht nur der Auf-

gabenträger zuständig ist, sondern die Zuständigkeiten aufgeteilt sind. So ist in 

Rostock die RSAG für die Straßenbahn-Haltestellen, die Stadt (bzw. ein Werbeträ-

ger) überwiegend für die Bus-Haltestellen zuständig. Umso wichtiger ist es hier, auf 

einheitliche Standards zu achten und die Zuständigkeiten klar zu definieren. 

Ausweitung Gestaltung und Ausrüstung von Fahrzeugen 

An dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen werden, dass über die bestehenden 

Qualitätsstandards bzgl. der Fahrzeuge weitere Standards definiert werden können, 

die für die Kunden die Aufenthaltsqualität in den Fahrzeugen erhöhen könnten. Zu 

bedenken ist hierbei, dass das Qualitätshandbuch der RSAG aus dem Jahr 2011 

stammt, in dem z. B. WLAN in Fahrzeugen bundesweit nur an wenigen Orten the-

matisiert wurde.  

  

 

89  Das Thema Barrierefreiheit wird in diesem Teilkapitel nicht explizit behandelt, ist aber 
zwingend mitzudenken. 
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Kostenfreies WLAN in Fahrzeugen, USB-Stromanschlüsse sowie ggf. Steckdosen 

zum Laden von Handys, Tablets und Notebooks sind heute vielerorts Standard und 

wird insbesondere von den Fahrgästen geschätzt, die länger in Fahrzeugen verwei-

len. Des Weiteren könnten Standards bzgl. des Innenraums der Fahrzeuge, die die 

Aufenthaltsqualität der Fahrgäste unmittelbar beeinflussen, überprüft und ggf. für 

neu zu beschaffende Fahrzeuge auf einen neuen Stand gebracht werden. 

Fahrgastinformation 

Das Qualitätskriterium Fahrgastinformation ist für viele (potenzielle) Fahrgäste ein 

wichtiges Entscheidungskriterium, ob der ÖPNV überhaupt für sie nutzbar ist. Dies 

gilt insbesondere für Seltennutzende und Gäste der Stadt, aber auch für die kriti-

sche Gruppe der sog. Wahlfreien. Informationen müssen zeitnah und zuverlässig 

verfügbar sein, um u. a. auf Störungen, Verspätungen etc. schnell und angemessen 

reagieren zu können. Dahingegen sorgen mangelhafte oder fehlende Informatio-

nen, insbesondere bei Störungen oder Verspätungen, häufig für Frust und damit zur 

Abwendung von wahlfreien Kunden.  

Die Fahrgastinformation umfasst grundsätzlich Informationen vor der Fahrt, Infor-

mationen während der Fahrt (inklusive Umstiege) sowie Informationen im Stö-

rungsfall. Der Ausbau und die Steigerung der Zuverlässigkeit und Aktualität der 

Fahrgastinformation sind aus unserer Sicht von zentraler Bedeutung im Hinblick auf 

die Kundenbindung sowie die Gewinnung neuer Fahrgäste. 

Der Digitalisierung von Informationen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Diesbe-

züglich ist für die nächsten Jahre mit Weiterentwicklungen zu rechnen, so dass eine 

entsprechende Anpassungsmöglichkeit vorgesehen werden sollte. Das betrifft vor 

allem eine weiter verbesserte Echtzeit-Information, die Wegfindung und Navigation 

im ÖPNV-System einschließlich intermodaler Angebote sowie Anschlusssicherungen. 

„Klassische“ Informationen in gedruckter Form sind weiterhin erforderlich und ge-

genüber der digitalen Informationswelt nicht zu vernachlässigen.90 

Qualitätsstandards könnten z. B. in Bezug auf Informationsmedien bzw. -ausstat-

tung, Aktualität, Echtzeit, Konsistenz (bzgl. der verschiedenen Medien), Verfügbar-

keit, Verständlichkeit und Mehrsprachigkeit definiert werden. Besonderes Augen-

merk sollte auf die Informationen im Störungsfall gelegt werden. 

Sicherheit 

Das persönliche Sicherheitsempfinden ist für Wahlfreie ein wichtiges Kriterium, den 

ÖPNV zu nutzen oder nicht zu nutzen. Dies gilt insbesondere für Selten- und Gele-

genheitsnutzer. Gleichzeitig wird dieses Qualitätskriterium in vielen QMS eher am 

Rande behandelt. Grund dafür könnte die Zuständigkeitsverteilung bzgl. dieses Kri-

teriums sein. Für die Sicherheit in Fahrzeugen sind in der Regel die Verkehrsunter-

nehmen zuständig, für das Haltestellenumfeld teilen sich Verkehrsunternehmen und 

Aufgabenträger die Zuständigkeiten auf.  

 

90  Auch Fahrgastinformationen müssen barrierefrei zugänglich sein. Darauf wird an anderer 
Stelle im NVP eingegangen. 
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Trotz vielerorts verbesserter objektiver Sicherheit (d. h. die tatsächliche Gefähr-

dung, ausgewiesen in den Kriminalitätskennziffern) besteht weiterhin Handlungsbe-

darf bei der subjektiven Sicherheit, also das von den Kunden persönlich wahrge-

nommene Sicherheitsgefühl.  

Die Kunden sollten spüren, dass das Thema Sicherheit ernst genommen und ange-

gangen wird sowie entsprechend regelmäßig dazu befragt werden. Dann können 

gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die das Sicherheitsgefühl verstärken. Dies 

kann z. B. vermehrter Einsatz von Personal leisten, Videoüberwachung (nicht nur 

im Fahrzeug, auch an Haltestellen) und generell eine Verbesserung des Images des 

ÖPNV. Zu diesen und anderen Aspekten sollten messbare Qualitätsstandards defi-

niert und überprüft werden, z. B. Fristen zur Wiederherstellung ausgefallener Video-

überwachungssysteme und Beleuchtungssysteme, Personaleinsatz zu Abend- und 

Nachtstunden, Schulungszyklen für Mitarbeitende etc.  

Grundsätzlich wird empfohlen, gemeinsam mit den relevanten Akteuren ein Sicher-

heitskonzept zu entwerfen und die hier dokumentierten erforderlichen Maßnahmen 

umzusetzen. 

Weiterentwicklung Qualitätskriterien und -standards 

Die Qualitätskriterien und -standards sind regelmäßig im Hinblick auf ihre Relevanz 

und Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. Aufgrund der hohen Dynamik 

insbesondere im Bereich der Digitalisierung, aber auch im Bereich „Kundenbedürf-

nisse" ist bei möglichen Anpassungen / Ergänzungen der jeweilige „Stand der Tech-

nik“ bzw. „Stand der Erkenntnis“ zu berücksichtigen und nach eingehender Prüfung 

und Abwägung im Hinblick auf die Umsetzbarkeit und Finanzierung nachzupflegen.  

So werden sich absehbar die Informationssysteme weiterentwickeln, aber auch 

neue Erkenntnisse über das Wohlbefinden von Fahrgästen in öffentlichen Fahrzeu-

gen und Räumen (u. a. Fahrzeug-Innenraum, Haltestellen, Beleuchtung) sowie Ent-

wicklungen im Bereich der Sauberkeit (neue (hygienischere) Stoffe für Sitzbezüge, 

Haltestangen aus hygienischem Material) sollten stärker in Betracht gezogen wer-

den). 

Die Weiterentwicklung von Qualitätskriterien und -standards sollte regelmäßig bei 

den Qualitätsgesprächen (siehe Kapitel 2.8.4) thematisiert werden. 

2.8.3 Qualitätskontrolle und -messung 

Ein QMS enthält Qualitätskriterien (Indikatoren), für die ein Qualitätsstandard defi-

niert und ein Zielwert (möglichst als Messwert) festgelegt wurde. Für ein funktionie-

rendes QMS müssen diese Standards bzw. die Erreichung des Zielwertes regelmä-

ßig überprüft werden. Daher müssen die Standards und Zielwerte so formuliert 

sein, dass diese messbar und damit auch steuerbar sind.  
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„Regelmäßig“ bedeutet, dass es einen wiederkehrenden Zyklus der Überprüfung 

braucht. Der Zyklus kann sich je nach Qualitätskriterium unterscheiden, je nach-

dem wie „wichtig“ das Kriterium in Bezug auf die Aufrechterhaltung des Betriebs 

und in Bezug auf den „Schaden“ in der Kundenwahrnehmung ist, kann der Zyklus 

enger oder weniger eng gesteckt sein. Wichtig ist, dass hierbei auch jeweils eine 

messbare Frist für das Gegensteuern gesetzt wird, also dass der Schaden nicht nur 

möglichst schnell erkannt, sondern auch möglichst schnell behoben wird. Je länger 

ein solcher Überprüfungszyklus ist, desto länger ist auch der Zeitraum, in dem die 

Schlecht- und Nichtleistung nicht erkannt werden kann. 

Gemäß Empfehlungen der DIN EN 13816:2002 bestehen Qualitätsmessungen aus 

direkten Messungen (DPM), u. a. zur Pünktlichkeit (Daten aus den Betriebsleitsyste-

men o. ä.) und aus objektiven Messmethoden, die z. B. durch Qualitätstester in re-

gelmäßigen Abständen stichprobenhaft durchgeführt werden (Mystery Shopping 

(MSS)). 

Ergänzt werden diese Messungen um die Auswertungen subjektiver Indikatoren aus 

Kundenzufriedenheitsbefragungen (CSS) und Kundenhinweisen. Die Kundenzufrie-

denheitsbefragungen (CSS) bilden die Wahrnehmung der Dienstleistungsqualität 

durch die Kunden (Fahrgäste) ab. Durch die Methodik der Befragung und einer ent-

sprechenden Stichprobengröße sind die Ergebnisse repräsentativ für die Zufrieden-

heit aller Fahrgäste mit den jeweiligen Qualitätsmerkmalen und der Gesamtzufrie-

denheit der Dienstleistungsqualität.  

Bei der RSAG werden die drei genannten Messverfahren genutzt. Im Qualitätshand-

buch wird für (fast) jedes Qualitätskriterium beschrieben bzw. aus dem NVP MM/R 

zitiert, warum dieses Kriterium von Relevanz ist und welche Zielwerte gelten. Im 

Anschluss daran werden die Messverfahren beschrieben.  

An dieser Stelle kann keine detaillierte Analyse der Messverfahren erfolgen, son-

dern nur Hinweise zum Messverfahren "Pünktlichkeit" und zu Kundenzufriedenheits-

messungen sowie zu Servicegarantien gegeben werden. 

Pünktlichkeit 

Die Pünktlichkeit ist ein zentrales Qualitätskriterium für den ÖPNV, über die bei der 

RSAG auch die Zuverlässigkeit des Nahverkehrsangebotes definiert und gemessen 

wird. Aktuell sind folgende Pünktlichkeitsquoten zu gewährleisten:  

• maximal 1 % aller Fahrten pro Jahr darf ersatzlos ausfallen, 

• es sind 95 % aller Fahrten91 bei Straßenbahn92 und Bus pünktlich zu erbringen, 

• Verfrühungen sind grundsätzlich auszuschließen,  

• als Verspätung gilt: Straßenbahn ≥ 3 min und Bus ≥ 5 min.  

 

91  Bezugsgröße für die Berechnung sind alle Fahrten einer Linie. 

92  Bei der Straßenbahn gilt zusätzlich eine 0,5 %-Pauschale für unverschuldete Verspätun-

gen. Es wird für jede Linie die am stärksten belastete Referenzhaltestelle für die Bewer-
tung herangezogen. 
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Die Pünktlichkeitsbewertung basiert aktuell auf den Abfahrten an festgelegten Refe-

renzhaltestellen für Straßenbahn und Bus entsprechend Nahverkehrsplan. Die Er-

fassung der Pünktlichkeitsdaten erfolgt rechnergestützt93. Bezugsgröße für die Be-

rechnung der Pünktlichkeit sind alle Fahrten einer Linie.94  

Die Vorgaben zur Pünktlichkeit sind Grundlage für die Malus-Berechnung bei der 

RSAG. 

Die Folge dieser Regelung ist, dass im Fahrplan an den Referenzhaltestellen Puffer-

zeiten eingebaut sind. In der Spitzenzeit werden diese Pufferzeiten infolge von Ver-

spätungen aufgezehrt, in der Normalsituation stehen die Fahrzeuge (für den Fahr-

gast mitunter unverständlich) die Pufferzeit ab. Zu beobachten ist dies insbeson-

dere an den Haltestellen „Doberaner Platz“ und „Hauptbahnhof“. 

Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung in Bezug auf die heutige Pünktlichkeits-

messung (nicht vollständig) wären denkbar: 

• Beibehaltung der linienweisen Erhebung und Pünktlichkeitsstatistik im Qualitäts-

bericht. Auf dieser Grundlage sollte der Fokus verstärkt auf die Identifikation 

von Schwachstellen und Handlungsbedarfen auf einzelnen Linien sowie zur Maß-

nahmenentwicklung und Mängelbeseitigung gelegt werden, auch im Austausch 

der Vertragspartner (siehe Pkt. Qualitätsgespräch). Zu diesem Zweck sollten 

auch alle Pünktlichkeitsdaten einer Linie im Linienverlauf herangezogen werden 

können.  

• Vorgaben zur Ursachenanalyse und Nachbesserung bei Unterschreitung von Min-

destwerten für die differenzierte Pünktlichkeit auf einzelnen Linien. 

• Prüfung einer möglichen Änderung der Auswertungsmethode auf der Grundlage 

aktueller Pünktlichkeitsdaten: Erörterung der Vor- und Nachteile sowie der His-

torie bzgl. der Bewertung von Referenzhaltestellen; statt Bewertung von Refe-

renzhaltestellen Auswertung der Pünktlichkeit an allen Haltestellen einer Fahrt 

mit Wertung der größten Verspätung im Linienverlauf.  

• Bei Anpassung des Bewertungsmaßstabs ist eine Zielwert-Anpassung ggf. erfor-

derlich – z. B. basierend auf dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre (Da-

tenbasis sollte bei der RSAG vorhanden sein).95 

• Änderung bei der Art der Verknüpfung von Vorgaben und Auswertung der 

Pünktlichkeit und der finanziellen Steuerung (siehe Pkt. Malussystem). 

 

93  Die Auswertung der Verspätungen erfolgt über die Software Trapeze BI. Hierzu wird das 

Statistikmodul ISAS2 genutzt, welches auf die Datenaufzeichnung des RBL aufsetzt. Alle 
Systemkomponenten wie das Einzelfahrzeug, die Datenaufzeichnung der Leitstelle (RBL) 
und das Statistikmodul ISAS liegen in der Hoheit der RSAG. 

94  An den Referenz-Haltestellen werden die Anzahl der gültigen ISAS-Fahrten (Anzahl er-
fasste Halte) sowie die Anzahl der Halte mit Verfrühung bzw. mit Verspätung erfasst. 

95  Empfohlen wird, dass vom Verkehrsunternehmen eine linienbezogene Vergleichsauswer-

tung („Bewertung Referenzhaltestellen“ vs. „Bewertung an allen Haltestellen“) erstellt 
wird, in der beide Modelle für die Entscheidungsfindung gegenüber gestellt werden.  
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Kundenzufriedenheitsbefragung 

Kundenzufriedenheitsbefragung dienen dazu, die angebotene Qualität im ÖPNV 

durch die Kunden in ihrer Wahrnehmung bewerten zu lassen. Dadurch können 

Schwachstellen identifiziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um 

die Qualität zu verbessern. Des Weiteren kann durch sie die durch Qualitätstester 

gemessene Qualität verifiziert werden. 

Werden Kundenzufriedenheitsbefragungen jährlich durchgeführt, kann die zeitliche 

Entwicklung betrachtet und bewertet werden. Ausschläge nach oben oder unten 

lassen sich dann durch Besonderheiten im Jahresverlauf (z. B. große Baustellen 

oder Umbaumaßnahmen, neue Tarife o. ä.) erklären.  

Eine Mitwirkung am bundesweiten ÖPNV-Kundenbarometer von Kantar TNS hätte 

zudem den Vorteil, dass eine bewährte Marktforschungsmethode angewendet 

würde und bundesweiter Branchenvergleich möglich wäre.  

Einige Kommunen nutzen die Ergebnisse aus Kundenzufriedenheitsbefragungen 

recht offensiv, indem die Ergebnisse als Steuerungsinstrument genutzt werden 

und/oder diese auch veröffentlicht werden (z. B. Zürich, Hamburg). Aufgrund der 

z. T. komplexen Aussagekraft96 von Kundenzufriedenheitsbefragungen sollte gut 

überlegt werden, in welcher Form die Ergebnisse als Steuerungsinstrument genutzt 

werden (s. u.).  

Aus unserer Sicht sollten Kundenzufriedenheitsmessungen in Rostock stärkeres Ge-

wicht erhalten. Sie sollte Bestandteil des QMS werden und zumindest als ergän-

zende und steuernde Information hinzugezogen werden. 

Servicegarantien / Fahrgastrechte 

Servicegarantien oder Fahrgastrechte sind vielerorts ein sinnvolles Instrument zur 

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV in der Wahrnehmung der Kunden. Sie weisen 

einen hohen Nutzen bei relativ geringen Kosten auf. Fahrgäste und Verkehrsunter-

nehmen stehen sich dabei als gleichberechtigte Vertragspartner gegenüber.  

In Rostock gelten Servicegarantien für die Bereiche Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit 

und Sauberkeit. Die Kunden erhalten bei Mängeln finanzielle Erstattungen oder Ta-

xifahrten. Das „Garantieversprechen“ wirkt bei den Unternehmen gleichzeitig als 

Anreiz zur Qualitätssicherung und Angebotsverbesserung. Bzgl. der Messung der 

Fahrgastrechte gilt es, die Sichtbarkeit der Servicegarantien für die Fahrgäste sowie 

die Quote der Inanspruchnahme sowie Fristen für Rückerstattungen zu messen. Zu-

dem ist darzustellen, an welchen Orten und zu welchen Zeiten die Inanspruch-

nahme gehäuft auftrat. 

 

96  Die komplexe Aussagekraft ergibt sich aus der Methodik der Befragung. Diese sollte Erhe-

bungsstandards genügen und z. B. soziale Erwünschtheit ausschließen. Eine Änderung in 
der Methodik kann die Aussage verzerren.  
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2.8.4 Qualitätssicherung/ -steuerung 

Die Qualitätssicherung bzw. -steuerung basiert in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock bisher auf einem Malus-System. Werden definierte Zielwerte nicht erreicht, 

z. B. beim Qualitätskriterium Pünktlichkeit, hat die RSAG einen Malus zu entrichten.  

Aus unserer Sicht ist zu prüfen, inwieweit das Malus-System zu den gewünschten 

Anreizeffekten führt. Wir empfehlen, neben möglichen Anpassungen des Malus-Sys-

tems weitere - nicht-finanzielle - Steuerungsinstrumente für das QMS der RSAG zu 

prüfen. Einige davon werden in diesem Abschnitt kurz vorgestellt.  

Bei der Weiterentwicklung des Steuerungssystems sollten die (potenziellen) Fahr-

gäste auch hier nicht außer Acht gelassen werden. Bei der derzeit praktizierten 

Qualitätssteuerung spielt der Kunde bisher nicht die zentrale Rolle. Für die Wahr-

nehmung eines attraktiven und qualitativ hochwertigen ÖPNV ist es wichtig, dass 

die Fahrgäste mitbekommen, dass die Qualität des ÖPNV ein wichtiges Anliegen der 

Stadt ist und diese auch stetig überprüft und verbessert wird. Daher könnte ein 

Grundsatz für das QMS in Rostock lauten, transparent mit den Qualitätsstandards 

und deren Entwicklungen zu verfahren. Dazu kann z. B. die Veröffentlichung von 

Qualitätsberichten und/oder von wesentlichen Kennzahlen beitragen. 

Der Austausch zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen für das Thema 

„Qualität im ÖPNV“ sollte sich zudem nicht ausschließlich auf die Qualitätserfüllung 

beschränken. Von hoher Relevanz ist aus unserer Sicht auch das Thema Qualitätssi-

cherung als Ganzes (Betrachtung im Gesamtzusammenhang des Verkehrsange-

bots), die Betrachtung von Problemschwerpunkten sowie der Blick auf mögliche An-

passungen auf Grund von Entwicklungen beim „Stand der Technik“, die auch für die 

Weiterentwicklung des QMS von Bedeutung sein könnten (s. Pkt. 4.5). Insofern 

kann es sein, dass sich auch die Gesprächskultur und der Austausch zwischen Auf-

gabenträger und Verkehrsunternehmen verändern wird, da es auch darum gehen 

wird, gemeinsam Lösungen zu finden und Maßnahmen zu entwickeln. Der alleinige 

Fokus auf Malus-Zahlungen oder (andernorts) häufig zu beobachtende Schuldfragen 

sind für eine solche Gesprächskultur zumeist nicht förderlich.  

Im Folgenden wird zunächst das finanzielle Anreizsystem, welches in Form eines 

Malus-Systems bereits besteht, betrachtet und bewertet. Im Anschluss daran wer-

den nicht-finanzielle Anreizmöglichkeiten kurz vorgestellt. 
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Bewertung RSAG-Malus-System 

Mit Blick auf das heutige Malus-System empfehlen wir eine Weiterentwicklung der 

bestehenden Regelungen, wenn es weiterhin als finanzielles Steuerungsinstrument 

eingesetzt werden soll. Folgende Möglichkeiten (nicht vollständig) sind hier denk-

bar:  

1. Linienweise Pünktlichkeit: die heutigen Qualitätsvorgaben zur Pünktlichkeit füh-

ren dazu, dass eine Linie mit weniger als 95 % Pünktlichkeit Maluszahlungen 

verursacht, auch wenn in Bezug auf die Gesamtzahl aller Fahrten97 im Gesamt-

netz 95 % Pünktlichkeit erreicht werden.  

• Vorschlag 1: 95 % Pünktlichkeit im Durchschnitt aller Linien und keine Ein-

zellinie unter 90 %. 

• Vorschlag 2: Statt linienweise Malus für Verspätungen Kopplung an Pünkt-

lichkeitswert je Verkehrsmittel (Bus, Straßenbahn) im Gesamtnetz.  

In diesem Zusammenhang wären eine Prüfung und ggf. Anpassung des Zielwer-

tes Pünktlichkeit erforderlich. Im Fall einer Umstellung, diese koppeln an: 

2. Nachbesserungspflicht bei Leistungsmängeln auf einzelnen Linien / Linienschwer-

punkten (konkret: Vorgabe von Mindestwerten für die linienbezogene Pünktlich-

keit, Ursachenanalyse und Vorgabe zur Mängelbeseitigung bzw. Maßnahmenplan 

bei von der RSAG verschuldenden Ursachen). 

3. Überprüfung der Vorgabe zur Verschuldensabhängigkeit in Bezug auf Maluszah-

lungen für Pünktlichkeit. Hinweis: Für die Kunden ist es unerheblich, warum eine 

Fahrt verspätet ist. 

4. Einbeziehung von Verfrühungen. 

5. Dynamische Ausgestaltung des Malus denkbar, z. B. Minderung Malusbetrag bei 

Verbesserung gegenüber vorherigen Werten. Vorteil: Anreiz zur Qualitätsverbes-

serung trotz bestehender Maluszahlung. 

6. Gestaffeltes/ stufenweises Vorgehen mit „Reaktionsstufen“ anhand definierter 

Monatswerte.  

Beispiel: 

• Pünktlichkeit einer Linie unter 97 % (im Sinne „Vorwarnsystem“)  

 interne Prüfung der Ursachen bei RSAG, Meldung an Stadt 

• Pünktlichkeit einer Linie unter 95 % bis 90 % 

 Abstimmung über Ursachen und Maßnahmen RSAG – Stadt  

• Pünktlichkeit einer Linie unter 90 %  

 Maluszahlung kommt zur Anwendung (da vorherige Stufen nicht zur  

    Verbesserung der Situation gegriffen haben) 

  

 

97  Vorgabe laut NVP 
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Bonus-(Malus) System 

Falls ein finanzielles Steuerungsinstrument beibehalten werden soll, sollte ein Bo-

nus-System ggf. wirksamere Anreize bieten als ein „nur“ Malus-System, da "Bonus" 

grundsätzlich positiver konnotiert ist als "Malus" und ein Bonus in der Öffentlichkeit 

besser darstellbar ist (weil Erfolge verkündet werden). Folgende Möglichkeiten (si-

cher nicht vollständig) bestehen, einen Bonus auszuzahlen: 

1. Quantitativer Bonus, basierend auf Zahlen, die eine Verbesserung im System 

zeigen, z. B. Erhöhung der Nutzerzahlen um > x % im Vergleich zum Vorjahr; 

Verbesserung der Pünktlichkeit um x Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 

2. Qualitativer Bonus, basierend auf zu definierenden Maßstäben, z. B. Kooperati-

onsbereitschaft des Verkehrsunternehmens, Engagement beim Umgang mit 

Problemschwerpunkten, Pünktlichkeit und Qualität des Qualitätsberichts o. ä. 

Der Bonus sollte, nach einvernehmlicher Abstimmung zwischen Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen, kundenorientiert für die Verbesserung 

• des Bedienungsangebotes (z. B. Pilotprojekte),  

• der Infrastruktur und der Fahrzeuge, 

• der Serviceleistungen, 

• des Vertriebes, 

• und der Fahrgastinformation  

verwendet werden. 

Mit dem Bonus sollen insbesondere auch Innovationen im ÖPNV realisiert werden. 

Ein begrenzter Teil des jährlichen Bonus könnte für Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung im Unternehmen verwendet werden. 

Nicht-finanzielle Steuerungsinstrumente 

Nicht-finanzielle Steuerungsinstrumente basieren zum einen auf erhöhter Transpa-

renz, zum anderen stärker als ein Bonus-Malus-System auf der (persönlichen) Ko-

operation zwischen den Vertragspartnern.  

Beispiele für nicht-finanzielle Steuerungsinstrumente (nicht vollständig): 

• Veröffentlichung von Qualitätsberichten (oder einzelnen Kennzahlen),  

• jährlicher Qualitätsbericht im zuständigen Fachausschuss, 

• persönliche Quartalsgesprächen zum Thema Qualität,  

• jährliches „Zielgespräch“ zum Thema Qualität, 

• Maßnahmenmanagement und „Aufgreifermessen“ des Aufgabenträgers als eska-

lierendes Abstimmungs- und Maßnahmeninstrument bei Mängeln. 

  

Aktenmappe - 268 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 151 

Veröffentlichung von Qualitätsberichten 

Die Veröffentlichung von Qualitätsberichten und/oder einiger wichtiger Kennzahlen 

stellt einen Anreiz für das Verkehrsunternehmen dar, ein hohes Qualitätsniveau zu 

halten und sich weiter zu verbessern. Es ist zu prüfen, welche Daten veröffentlicht 

werden sollen/können.  

Der Erreichungsgrad von Zielwerten ist darzustellen sowie die Entwicklungen bzgl. 

der einzelnen Qualitätskriterien. Auch kann in einem Qualitätsbericht Bezug auf Be-

sonderheiten im vergangenen, aber auch im folgenden Jahr genommen werden, z. 

B. ein Schwerpunktthema für das nächste Jahr benannt werden, auf welches dann 

im darauffolgenden Bericht eingegangen wird. 

Jährlicher Qualitätsbericht im zuständigen Fachausschuss 

Im zuständigen Fachausschuss sollte mindestens einmal jährlich ein Bericht zum 

Qualitätsstand des ÖPNV in der Stadt erfolgen. Inhaltsschwerpunkte sollten hier 

mindestens ein zusammenfassender Rückblick sein, der Erreichungsgrad von Ziel-

werten, Erläuterung von Problemschwerpunkten, Maßnahmen zur Verbesserung der 

Qualität sowie Ausblick auf das kommende Jahr bzw. die kommenden Jahre.  

Persönliche Quartalsgespräche 

Die persönlichen Quartalsgespräche dienen dem regelmäßigen Austausch über und 

der Steuerung der Qualität im ÖPNV. Folgende Themen können in Quartalsgesprä-

chen behandelt werden: 

• Erläuterung aktueller Messdaten und ggf. Qualitätsberichte 

• Darlegung aktueller Kundenhinweise und -beschwerden 

• Darlegung der Presselandschaft 

• Identifizierung von Problemschwerpunkten und unzureichender Qualität, Aus-

tausch zu Ursachen von Qualitätsmängeln und möglichen Handlungsbedarfen  

• Verabredung von Maßnahmen und Zeitraum, um Qualitätsmängel zu beheben 

• Ausblick auf mögliche Herausforderungen o. ä. 

Jährliches Zielgespräch 

In einem jährlichen Zielgespräch, welches unter Einbeziehung der zuständigen Se-

natorin/ des zuständigen Senators und des RSAG-Vorstands durchgeführt werden 

sollte, kann eine Jahresbilanz – auch unter Berücksichtigung der vergangenen Jahre 

– gezogen werden. Folgende Themen können im jährlichen Zielgespräch behandelt 

werden: 

• Erläuterung der Jahresdaten, auch im Zusammenhang mit den vorausgegange-

nen Jahren 

• Identifizierung von Problemschwerpunkten und unzureichender Qualität sowie 

Verabredung von Maßnahmen und Zeitraum, um diese zu beheben 

• ggf. Revision von Mess- und Steuerungsverfahren sowie von Zielwerten 
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• Qualitativer Rückblick auf das vergangene Jahr, insbesondere auf das letztjäh-

rige Schwerpunkt-Qualitätsthema 

• Verabredung eines Schwerpunkt-Qualitätsthemas, in dem deutliche Verbesse-

rungen erzielt und diese auch kommuniziert werden sollen. 

• Ggf. Verabredung weiterer öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen. 

Maßnahmenmanagement und Aufgreifermessen 

Werden die vereinbarten Qualitätsstandards nicht eingehalten, Zielwerte unter-

schritten oder durch Pressemeldungen das Image des ÖPNV beschädigt, tritt das 

Maßnahmenmanagement in Kraft. Die dann zu erfolgenden Korrekturmaßnahmen 

zur Verbesserung der Leistung können abgestuft wie folgt erfolgen:  

1. Maßnahmenplan bei Unterschreitung von Zielwerten, aus dem ersichtlich wird, 

welche Maßnahmen ergriffen werden und bis wann die beschriebenen Maßnah-

men jeweils umgesetzt werden. Ziel ist es, im darauffolgenden Jahr die Ziel-

werte mindestens zu erreichen. 

2. Aufgreifermessen: Der Aufgabenträger kann neben den o. g. Gesprächen das 

Verkehrsunternehmen zu anlassbezogenen Gesprächen einladen. Unter anlass-

bezogenen Gesprächen wird die lösungsorientierte gemeinsame Bearbeitung 

von Qualitätsproblemen verstanden, die z. B. im Zusammenhang mit gehäuften 

Kundenbeschwerden, negativen Pressemeldungen oder Ergebnissen von Kun-

denbefragungen oder Qualitätstests zu Tage getreten sind. Der Aufgabenträger 

kann dabei das Verkehrsunternehmen dazu auffordern, zu dem Leistungsman-

gel in Textform Stellung zu nehmen. Wenn es sich nicht um einen Ausnahmefall 

oder kurzfristige Unregelmäßigkeiten handelt, kann der Aufgabenträger einen 

Maßnahmenplan zur Beseitigung des Mangels erbeten. Er kann auch auf eigene 

Kosten einzelne Qualitätskriterien stichprobenhaft überprüfen (lassen). 

Sofern ein Maßnahmenplan zur Beseitigung eines Mangels erstellt wird, vereinbaren 

Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen einen Zeitraum, nach dessen Ablauf das 

VU die Umsetzung der Maßnahmen nachzuweisen hat. Wird hingegen festgestellt, 

dass der Aufgabenträger oder eine dritte Partei die Verantwortung für den jeweili-

gen Qualitätsmangel trägt, bemühen sich Aufgabenträger und Verkehrsunterneh-

men gleichermaßen eine zielorientierte Problemlösung herbeizuführen. 
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3 Stärken-Schwächen-Analyse 

Im Rahmen der Analyse wird das bestehende ÖPNV-Angebot auf die Einhaltung der 

für den Nahverkehrsplan relevanten Qualitätsanforderungen untersucht und bewer-

tet. Basis für die Stärken-Schwächen-Analyse sind das Verkehrsangebot und die 

infrastrukturellen Gegebenheiten im Fahrplanjahr 2020.  

Zur Beurteilung des ÖPNV werden insbesondere folgende Parameter untersucht: 

• ÖPNV-Angebotsqualität 

o Erschließungsqualität: 

Erreichbarkeit der nächsten ÖPNV-Haltestelle  

o Bedienungsqualität: 

Häufigkeit und Regelmäßigkeit des ÖPNV-Angebotes 

o Verbindungsqualität: 

Reisezeit und Umsteigeerfordernisse. 

Darüber hinaus werden folgende weitere Qualitätsmerkmale analysiert und bewer-

tet (vgl. Tabelle 34): 

• Marktauftritt und Marktposition 

• Systemqualität 

o Netzwirksamkeit 

o Netztransparenz und Linienführung  

o Erreichbarkeit und Anbindung 

o Marktgerechte Angebotsdifferenzierung 

• Beförderungsqualität und Infrastruktur 

o Fahrzeuge 

o Verknüpfungspunkte 

o Haltestellen 

o Fahrwege 

• Barrierefreiheit 

o Fahrzeuge 

o Haltestellen 

o Fahrgastinformation 

o Schulungen 

• Kundenservice und Fahrgastinformation 

o Kundenbetreuung 

o Fahrgastinformation 

o Tarifstruktur 
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o Ticketvertrieb 

o Serviceleistungen 

o Fahrgastsicherheit 

• Sonstiges 

o Umweltaspekte 

o Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln. 

Die Bewertung der ÖPNV-Angebotsqualität erfolgt differenziert nach Verkehrsgebie-

ten im Stadtgebiet Rostock (vgl. Kapitel 2.3). Es wird ein einheitliches Untersu-

chungsraster unter Berücksichtigung verkehrsrelevanter Strukturen, wie der Ein-

wohner- und Arbeitsplatzdichte sowie der Funktionalität und Zentralität einzelner 

Teilräume zur transparenten Bewertung des ÖPNV-Angebotes festgelegt. Betriebs-

wirtschaftliche Aspekte, wie der Aufwand zur Gewährleistung der definierten Beur-

teilungswerte (beispielsweise von abseits liegenden Ortschaften), bleiben in dieser 

Bewertung zunächst unberücksichtigt.  

Inwieweit die festgestellten Defizite in der Angebotsqualität unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten mit Verbesserungen im Fahrplanangebot tatsächlich behoben wer-

den können, wird im Rahmen der Konzepterarbeitung geprüft. 

3.1 Bewertung der ÖPNV-Angebotsqualität 

3.1.1 Bewertung der Erschließungsqualität 

Die Bewertung der Erschließungsqualität für die Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock erfolgt auf Basis der im Anforderungsprofil für die Weiterentwicklung und 

Ausgestaltung des straßengebundenen ÖPNV definierten Richtwerte für die Halte-

stelleneinzugsbereiche (vgl. Kapitel 2.3.3). Sie richtet sich nach der räumlichen Er-

schließungswirkung der ÖPNV-Haltestellen vor Ort. 

Bewertung der Erschließungswirkung 

Die räumliche Erschließungswirkung in Rostock ist in weiten Teilen als gut zu be-

werten, für viele der zentralen Bereiche sowie größere zusammenhängende Sied-

lungen ist eine flächige ÖPNV-Erschließung gewährleistet. Der Erschließungsgrad 

beträgt über das gesamte Stadtgebiet etwa 86 % (Bezug Siedlungsflächen), jedoch 

mit zum Teil deutlichen räumlichen Unterschieden. 

So gibt es insbesondere in den hoch verdichteten Großwohnsiedlungen in Lichten-

hagen, Lütten Klein und Evershagen nennenswerte Lücken in der Erschließung. 

Gleiches gilt für den Stadtbereich Dierkow (vgl. Abbildung 50). Daneben konzent-

rieren sich kleinere Erschließungslücken weitgehend nur an den Siedlungsrändern 

und an der Peripherie. 

Abbildung 50 gibt einen Überblick über den erreichten Erschließungsgrad innerhalb 

der einzelnen Verkehrsgebiete. 
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Abbildung 50:  

Erschließungsgrad in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach Verkehrsgebieten 

Defizite in der Erschließung treten punktuell auch im Bereich von Gewerbegebieten 

auf. Die Potentiale von Gewerbegebieten für den ÖPNV sind abhängig von der Grö-

ßenordnung bzw. der Struktur.  

In Tabelle 28 sind die Teilbereiche mit einer erkennbaren Defizitausprägung aufge-

führt. Der Handlungsbedarf wurde qualitativ im Zusammenspiel der Kriterien „Be-

troffenheit/ Einwohnerzahl“, „Fußwegentfernung“, „Attraktivität und Sicherheit des 

Fußweges“ und „alternatives ÖPNV-Angebot im erweiterten Nahbereich“ sowie „Auf-

wand zur Defizitbeseitigung“ bewertet. 

Im Hinblick auf den konkreten Handlungsbedarf sind in der Summe 22 Teilbereiche 

als „auffällig“ zu bewerten. Davon besitzen 14 Teilbereiche nur „sehr geringen“ oder 

„geringen“ Handlungsbedarf. Gebiete mit weniger 200 Einwohnern werden grund-

sätzlich mit „kein Handlungsbedarf“ eingeschätzt, da in dieser Größenordnung keine 

ausreichenden Nachfragepotentiale für eine adäquate ÖPNV-Bedienung besteht. 
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Abbildung 51: Erschließungswirkung des ÖPNV-Systems im Stadtgebiet Rostock (Status Quo 

2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Teilbereiche mit nennenswerten Defiziten in der Erschließung (mindestens) und 

gleichzeitig nennenswerter Betroffenheit gibt es in: 

• Lichtenhagen, westlich Stadtautobahn (St. Petersburger Straße/ Möllner Straße) 

• Groß-Klein, zentrale Bereiche 

• Lütten Klein, mittlere Kopenhagener Straße 

• Stadtmitte, Stadthafen (Am Strande) 

• Dierkow-Neu, zentraler Bereich 

• Evershagen (aber dichtes Bedienungsangebot in fußläufiger Erreichbarkeit) 

• KTV, Waldemarstraße/ Fritz-Reuter-Straße (aber dichtes Bedienungsangebot in 

fußläufiger Erreichbarkeit) 

• Toitenwinkel (aber Lage am unmittelbaren Rand des Einzugsbereichs) 

Tabelle 28: Bereiche mit erkennbaren Erschließungsdefiziten im Stadtgebiet Rostock 

Legende 

Straßenbahn/ Bus:  

• Verkehrsgebiet I: 300 m Rot 

• Verkehrsgebiet II: 400 m Grün 

• Verkehrsgebiet III: 500 m Gelb 

• Verkehrsgebiet IV: 500 m Violett 

S-Bahn/ SPNV: 

• Verkehrsgebiet I: 400 m Rot 

• Verkehrsgebiet II: 600 m Grün 

• Verkehrsgebiet III: 700 m Gelb 

• Verkehrsgebiet IV: 700 m Violett 

 

WE = Wohneinheiten, EW = Einwohner  

(Quelle Einwohnerdaten: Stadt Rostock, Stand 12.02.2020; Defizite anteilig abgeleitet mit 

Hilfe google maps). 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB B – Hohe Düne 

 

• südlicher Siedlungsbereich (bis 

zu 4-geschossige Mehrfamilien-

häuser ca. 500 EW) liegt außer-

halb der Haltestelleneinzugsbe-

reiche 

• bis zu 700 m zur nächsten Halte-

stelle „Hohe Düne Fähre“ 

gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung 

SB C – Lichtenhagen 

 

• westlicher Wohngebietsbereich 

„Auf dem Kalverrad“ (ca. 450 WE 

= 900 EW) liegt außerhalb der 

Haltestelleneinzugsbereiche 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Mecklenburger Allee“, 

bzw. „Elmenhorster Weg“ 

mittel  

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot 

realisierbar 

Hinweis: mit 

Verlängerung 

der Mecklen-

burger Allee 

(in Vorbe-

reitung) sind 

veränderte 

Linienkon-

zepte möglich 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

 

• Wohnbereiche (6 bis 11-geschos-

sig ober- und unterhalb der 

„Neustrelitzer Str.“ (ca. 250 WE 

= 500 EW) liegen außerhalb der 

Haltestelleneinzugsbereiche 

• Bis zu 700 m zur nächsten Halte-

stelle „Mecklenburger Alle“, bzw. 

„Grabower Straße“ und Güst-

rower Straße 

gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung 

Hinweis:  

Defizit wird 

mit der ge-

planten Ein-

richtung einer 

neuen Halte-

stelle in der 

Bützower 

Straße besei-

tigt. 

 

• Wohnbereiche (6 bis 11-geschos-

sig zwischen „Sternberger 

Straße“/ „Schleswiger Straße“ 

und „An der Stadtautobahn“, im 

südlichen Bereich das Finanzamt 

und die Wohnbereiche (4-6-ge-

schossig) entlang der „Danziger 

Straße“ mit Altenheim in der 

„St.-Petersburger Str.“ (ca. 

2.000 WE = 4.000 EW) liegen 

außerhalb der Haltestellenein-

zugsbereiche 

• Bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Güstrower Straße“, „Lich-

tenhagen“, „Elmenhorster Weg“, 

„Eutiner Straße“, Rügener 

Straße“, „Turkuer Straße, „Lütten 

Klein Zentrum“ 

• im südlichen Bereich: bis zu 900 

m zur nächsten Haltestelle „Euti-

ner Straße“, „Turkuer Straße“, 

„Lütten Klein Zentrum“ bzw. Lüt-

ten Klein (S) 

hoch 

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot 

realisierbar 

Hinweis: Mit 

der im 

Sommer 

2022 

erfolgten 

Verlängerung 

der Linie 38 

bis Mecklen-

burger Allee 

wurde Defezit 

beseitig. 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB D – Groß Klein 

 

 

• dicht besiedelte Wohngebietsbe-

reiche mit Mehrfamilienhäusern 

(teilw. 6-11-geschossig, ca. 

1.250 WE = 2.500 EW) und Ge-

schäftsbereiche im Zentrum von 

Groß Klein liegen außerhalb des 

Haltestelleneinzugsbereichs  

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Lichtenhagen“, „Dänen-

berg“ bzw. „Groß Klein Dorf“ 

hoch 

Haltestelle 

liegt nur für 

einen Teil der 

Bewohner in 

noch 

zumutbarer 

Entfernung;  

aufgrund der 

hohen 

Betroffenheit 

Anpassen der 

Linienführung 

prüfen 

SB E – Lütten Klein 

 

• Schulen und Teile des Wohnge-

bietes (überwiegend 5 bis 12-ge-

schossig) an der Kopenhagener 

Straße/ Osloer Straße  

(ca. 850 WE = 1700 EW) liegen 

außerhalb des Haltestellenein-

zugsbereichs 

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Lütten Klein Zentrum“ 

• Hinweis: ca. 70 % der Schüler 

des Erasmus-Gmnasiums 

kommen aus Stadtgebieten 

außerhalb Lütten Kleins 

mittel bis 

hoch 

aber dichtes 

Bedienungs-

angebot in 

fußläufiger 

Erreichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 1 

und 5 

mit Realisie-

rung des 

geplanten 

Ersatzneu-

baus der 

Förderschule 

Warnow-

schule (2029) 

an der Ko-

penhagener 

Straße würde 

sich der 

Handlungsbe-

darf erhöhen 

Aktenmappe - 278 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 161 

Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB F - Evershagen 

 

• westliche Wohnbereiche (ca. 160 

= 320 EW Ein-/ Mehrfamilien-

häuser überwiegend 2-geschos-

sig) und Siedlungsbereiche ent-

lang der Maxim-Gorki-Straße (ca. 

150 WE= 300 EW) liegen außer-

halb des Haltestelleneinzugsbe-

reichs 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 700 m zur nächsten Halte-

stelle „Maxim-Gorki-Straße“ 

gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung  

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot (in 

der Th.-

Körner-

Straße) bzw. 

Einrichten 

einer neuen 

Haltestelle 

(nördliche 

Maxi-Gorki-

Str.) reali-

sierbar 

 

• östliche Wohnbereiche (westlich 

der Schiene) mit Mehrfamilien-

häusern (6-11-geschossig, ca. 

1.300 WE = 2.600 EW) liegen 

außerhalb des Haltestellenein-

zugsbereichs 

 Siedlungsrandlage  

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Helsinkier Straße“, „Fi-

scherdorf“, „Thomas-Morus-Str.“, 

„Ehm-Welk-Str.“, „Evershagen 

Süd“ 

gering 

dichtes 

Bedienungs-

angebot in 

fußläufiger 

Erreichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 1 

und 5 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

 

• Wohngebiet mit Ein- und Mehrfa-

milienhäusern (ca. 180 = 360 

EW) westlich der Stadtautobahn 

liegt außerhalb des Haltestellen-

einzugsbereichs 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Evershagen Süd“ 

sehr gering 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in 

(noch) fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

800 m) durch 

Überlagerung 

verschiedener 

Straßen-

bahn- und 

Buslinien 

SB G - Schmarl 

 

• östliche Teile des Messegeländes, 

Teile des IGA-Parks und Bereich 

„Am Schmarler Bach“ liegen au-

ßerhalb des Haltestelleneinzugs-

bereichs 

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Lütten Klein (S) bzw. 

„Schmarl Zentrum“ 

sehr gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung  

 

 

• westliche Wohnbereiche mit 

Mehrfamilienhäusern (6-geschos-

sig, ca. 250 WE = 500 EW) und 

Bereiche der Berufliche Schulen 

„Wirtschaft“ der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock entlang 

der Bahnlinie liegen außerhalb 

des Haltestelleneinzugsbereichs  

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Stephan-Jantzen-Ring“, 

„Roald-Amundsen-Str.“ bzw. 

„Schmarl Zentrum“ 

gering 

Lage am 

unmittelbaren 

Rand des 

Einzugs-

bereiches 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB K - Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) 

 

• Bereiche des Gewerbegebietes 

östlich der Carl-Hopp-Straße und 

nördlich der Werftstraße (ca. 150 

WE = 300 EW) liegen außerhalb 

des Haltestelleneinzugsbereichs 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Carl-Hopp-Straße“ bzw. 

„Hohlbeinplatz“ 

• zusätzliche Haltestelle im Bereich 

Einmündung Werftstraße/ Plan-

straße geplant 

sehr gering 

betroffenen 

Einwohner 

am Rande der 

Einzugs-

bereiche 

für Berufsver-

kehr noch zu-

mutbare Fuß-

wegentfer-

nung 

 

• dicht besiedelte Wohnbereiche 

mit Mehrfamilienhäusern (5-

teilw. 6-geschossig, ca. 1.000 

WE = 2.000 EW) im Bereich 

Waldemarstraße/ Fritz-Reuter-

Straße liegen außerhalb der Hal-

testelleneinzugsbereiche  

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Saarplatz“, „Volksthea-

ter“, „Kabutzenhof“ bzw. „Saar-

platz“ 

mittel 

aber dichtes 

Bedienungs-

angebot in 

fußläufiger 

Erreichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn- und 

verschiedener 

Buslinien 

 

• Wohnbereich mit Mehrfamilien-

häusern entlang „Warnowufer“, 

„Patriotischer Weg“ (überwie-

gend 4-geschossig, ca. 100 WE = 

200 EW) und das Amtsgericht im 

Bereich Warnowufer/ Zochstraße 

liegen außerhalb der Haltestel-

leneinzugsbereiche  

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Kaputzenhof“, „Volksthea-

ter“, „Kröpeliner Tor“, „Lange 

Straße“ 

sehr gering 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn- und 

verschiedener 

Buslinien 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB L- Südstadt 

 

• Wohngebietsbereich zwischen 

Kurt-Tucholsky-Straße und Erich-

Weinert-Straße (ca. 400 WE = 

800 EW) liegt außerhalb der Hal-

testelleneinzugsbereiche 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Mendelejewstraße“, bzw. 

„Südstadt-Center“ 

gering 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

600 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 

4, 5 und 6 

und verschie-

dener Busli-

nien 

  

SB M - Biestow 

 

• Wohngebiet „Neue Reihe“ (über-

wiegend Ein- und kleine Mehrfa-

milienhäuser, ca. 170 WE = 500 

EW) liegen außerhalb des Halte-

stelleneinzugsbereichs  

• bis zu ca. 900 m zur nächsten 

Haltestelle „Majakowskistraße“ 

bzw. „Galileistraße“ 

gering 

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot rea-

lisierbar 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB N - Stadtmitte 

 

• Teile der Altstadt, überwiegend 

3-4 geschossig (ca. 350 WE = 

700 EW), Hochschule für Musik, 

touristisch relevanter Bereich 

„Am Strande“ und AIDA-Zentrale 

liegen außerhalb der Haltestel-

leneinzugsbereiche  

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Neuer Markt“ bzw. „Stadt-

hafen“ (geringer, aber merklicher 

Höhenunterschied) 

mittel 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

600 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 

1, 4, 5 und 6  

SB O - Brinckmansdorf 

 

• Bereiche südöstlich der Rövers-

häger Chaussee liegen außerhalb 

der Haltestelleneinzugsbereiche 

(Siedlungsbereich „Am Stadt-

blick/ Alte Wisch/ Am Bäcker-

hörn“ mit 1-4 geschossigen Ein- 

und Mehrfamilienhäusern (ca. 

250 WE = 500 EW) und Gewer-

begebiet (Baumarkt) mit angren-

zender Wohnbebauung (Ein-/ 

Zweifamilienhäusern (ca. 50 WE 

= 100 EW)) 

➔ starke Trennwirkung der  

    Rövershäger Chaussee 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Katerweg“ bzw. „Dierkow 

Allee“ 

gering bis 

mittel 

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot rea-

lisierbar 

Hinweis: der 

Bereich ge-

hört zum 

Sprengel der 

Grundschule 

„John Brinck-

man“ 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB P - Dierkow-Neu 

 

• dicht besiedeltes Gebiet im Be-

reich Kurt-Schumacher-Ring mit 

6-geschossigen Mehrfamilienhäu-

sern (> 2.000 WE = 4.000 EW) 

liegt außerhalb des Haltestellen-

einzugsbereichs 

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Dierkow-Zentrum“ 

hoch 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung;  

aufgrund der 

hohen 

Betroffenheit 

Neuordnung 

im Bereich 

Dierkow-Neu 

prüfen 

SB S - Toitenwinkel 

 

• südöstliche Wohngebietsbereiche 

an der Pappelallee (ca. 450 WE = 

900 EW) liegen außerhalb des 

Haltestelleneinzugsbereichs. 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Hafenallee“ bzw. „Graf-

Stauffenberg-Straße“ 

mittel 

Lage am un-

mittelbaren 

Rand des Ein-

zugsbereichs 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB U – Rostock-Ost 

 

• Gewerbe-/ Industriegebiet an der 

Ost-Weststraße liegt außerhalb 

des Haltestelleneinzugsbereichs 

• bis zu 1.200 m zur nächsten Hal-

testelle Getreidehafen 

sehr gering 

sehr geringe 

Betroffenheit  

für Berufsver-

kehr noch zu-

mutbare Fuß-

wegentfer-

nung zur Hal-

testelle Ge-

treidehafen 

(ggf. Aufsto-

cken des An-

gebotes Linie 

19 Getreide-

hafen prüfen) 

 

• westliches und östliches Ge-

werbe-/ Industriegebiet an der 

Hinrichshäger Straße liegen au-

ßerhalb des Haltestelleneinzugs-

bereichs 

• bis zu 1.000 m zur nächsten Hal-

testelle „Güterverkehrszentrum“ 

sehr gering 

für Berufsver-

kehr noch zu-

mutbare Fuß-

wegentfer-

nung zur Hal-

testelle Ge-

treidehafen 
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3.1.2 Bewertung der Bedienungsqualität 

Der Grundtakt im Straßenbahnnetz und im Hauptbusnetz ist der 10-/20-Minuten-

Takt. Aus diesem Grund werden – teils durch Linienüberlagerungen – der überwie-

gende Teil der Siedlungsschwerpunkte im Westen und Südosten des Stadtgebietes 

und insbesondere die Teilbereiche mit starker Verkehrsbedeutung mit einer dichten 

Taktfrequenz (10-Minuten-Takt) bedient. Auf den Hauptrelationen nach Reutersha-

gen, Evershagen, Lütten Klein, Lichtenhagen sowie im Südosten von Dierkow-West 

in Richtung Innenstadt (und in Gegenrichtung) wird während der Spitzenzeit durch 

Überlagerung von Straßenbahnlinien ein 5-Minuten-Takt gewährleistet.  

Einzelne Linien insbesondere im Nordosten sowie im Stadtbereich KTV werden nur 

im 30-Minuten-Takt bedient. Bedingt durch den weiträumigen 10-Minuten-Takt im 

Netz der RSAG wird dieses Angebot nicht als attraktiv wahrgenommen. Der 15-Mi-

nuten-Takt im Busnetz in Schmarl und Groß Klein ist im Hinblick auf die eine mög-

lichst einheitliche Taktfamilie nicht optimal, dieser ist aber durch die erforderliche 

Anschlussbildung an die S-Bahn bedingt. 

Positiv anzumerken ist das durchgängige Bedienungsangebot „rund um die Uhr“ 

durch die beiden Fledermauslinien sowie ergänzende Abbringerlinien, die das Stadt-

gebiet mit Ausnahme der eher dünn besiedelten Stadtbereiche im Nordosten weit-

räumig erschließen. 

3.1.2.1 Bewertung nach Verkehrsgebieten  

Die Bewertung der Bedienungsqualität erfolgt für die jeweils definierten Verkehrs-

gebiete (Methodik siehe Kapitel 2.3.5).  

Die Bedienungsstandards werden Montag bis Freitag im Tagesverkehr in vielen, ins-

besondere den innenstadtnahen sowie in hochverdichteten Stadtbereichen erfüllt. 

Dennoch gibt es einige Bereiche, die nicht den Bedienungsstandards entsprechend 

an den ÖPNV angebunden sind. Hierzu gehören: 
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Tabelle 29: Bereiche mit Abweichungen von den definierten Standards im Bedienungsange-

bot (Tagesverkehr) 

Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB A – Warnemünde: 

innere Erschließung 

Ortskern 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 37, 

zzgl. Verstärker im Schulver-

kehr) 

Hoch 

Begründung: Touris-

musschwerpunkt, hohe 

Anforderungen an 

Luftreinhaltung und 

Mobilitätsvorsorge 

SB A – Warnemünde: 

Diedrichshagen 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 37; 

Abschnitt der Linie 36 wird nur 

in den zeitlichen Randlagen 

bedient) 

Mittel 

Begründung: Touris-

musort; nennswerte 

Betroffenheit mit rund 

2.200 Einwohnern 

SB B – Rostock-Heide: 

Hohe Düne und 

Markgrafenheide 

➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 20-/40-Minuten-Takt (durch 

Überlagerung der Linien 17 

und 18) 

Gering 

Begründung:  

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung; kleinerer 

Ortsteil mit rund 600 

Einwohnern 

SB B – Rostock-Heide: 

Abschnitt Hinrichshagen – 

Rostocker Heide 

➢ 60-Minuten-Takt 

➢ Einzelfahrten am Vor-, Nach-

mittag und Abend (Linie 17 

und 18) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB C – Lichtenhagen Nord-

Nordost 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 15-Minuten-Takt (Linie 36); 

der 15-Minuten-Takt im Bus-

netz steht im Zusammenhang 

erforderlicher Anschlussbil-

dung an die S-Bahn 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich) im Kontext mit 

starker Verflechtung 

des Stadtteils mit 

Warnemünde 

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Bereich liegt tlw. im 

Einzugsbereich der 

Straßenbahnhaltestelle 

„Mecklenburger Allee“ 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB E – Lütten Klein: 

Ostseeallee/ Saßnitzer 

Straße 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 39); 

der 15-Minuten-Takt im Bus-

netz steht im Zusammenhang 

erforderlicher Anschlussbil-

dung an die S-Bahn 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung) 

SB E – Lütten Klein: 

Kopenhagener Straße 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 15-Minuten-Takt (Linie 31); 

der 15-Minuten-Takt im Bus-

netz steht im Zusammenhang 

erforderlicher Anschlussbil-

dung an die S-Bahn 

Mittel 

Begründung:  

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung; 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung 

SB F – Evershagen: 

Maxim-Gorki-Straße 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ ~ 15-Minuten-Takt (durch ab-

schnittsweise Überlagerung 

der Linien 25 und 38 bzw. 38 

und 39 bzw. 25 und 39); der 

15-Minuten-Takt im Busnetz 

steht im Zusammenhang er-

forderlicher Anschlussbildung 

an die S-Bahn 

Gering 

Begründung:  

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung; 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung 

SB G – Schmarl: 

Zentrum/ Siedlungskern 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 15-Minuten-Takt (durch Über-

lagerung der Linien 38 und Li-

nie 39); der 15-Minuten-Takt 

im Busnetz steht im Zusam-

menhang erforderlicher An-

schlussbildung an die S-Bahn 

Mittel 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung) 

SB G – Schmarl: 

Dorf Schmarl 
➢ 60-Minuten-Takt 

➢ Linie 35 mit großer zeitlicher 

Bedienungslücke am Vormit-

tag 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB H – Reutershagen 

Nordwest 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ ~ 15-Minuten-Takt (durch 

Überlagerung der Linien 25 

und 39); der 15-Minuten-Takt 

im Busnetz steht im Zusam-

menhang erforderlicher An-

schlussbildung an die S-Bahn 

Mittel 

nennenswerte Betrof-

fenheit 

(dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung) 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Friedrichshöhe 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 30A als 

Abruf-Linien-Taxi mit telefoni-

scher Voranmeldung) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Satower Straße 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-/60-Minuten-Takt (Regio-

nalbuslinie 102) 

Hoch 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit; Regionalbus-

linien nicht stringent 

vertaktet; außerhalb 

der Spitzenzeiten 

entspricht das Angebot 

nicht dem sonst in 

Rostock in vergleich-

baren Stadtbereichen 

üblichen Standard 

SB L – Südstadt: 

nördlicher Teilbereich 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 39) 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (Universität), 

Linie 6 deckt zumindest 

Unibibliothek ab 

SB L – Südstadt: 

östlicher Teilbereich 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 26, 

zzgl. Verstärkerfahrten) 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit, periphere Lage 

im Stadtgefüge 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB L – Südstadt: 

Bereich Hauptbahnhof Süd 

– Erich-Schlesinger-Straße 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ ~ 15-Minuten-Takt und besser 

(durch Überlagerung der Li-

nien 26, 27 und 39 (jeweils im 

30-Minuten-Takt) 

Gering 

Begründung: Gebiet 

liegt im unmittelbaren 

(fußläufigen) Einzugs-

bereich des Hauptbahn-

hofes 

SB M – Biestow 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 26, 

zzgl. Verstärkerfahrten) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB N – Stadtmitte: 

Bereich „Am Rosengarten“ 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 60-Minuten-Takt und besser 

(Bedienung ausschließlich im 

Regionalverkehr) 

Mittel 

Begründung: hohe 

Betroffenheit (hohe 

Nutzungsdichte) 

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung) 

SB O – Brinckmansdorf: 

Neubrandenburger Straße 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ ~ stündlich (Regionalver-

kehrslinie 113) 

Gering 

Begründung: geringe 

bis mittlere Betroffen-

heit 

Hinweis: bei städte-

baulicher Entwicklung in 

diesem Bereich Höher-

stufung auf „Mittel“ 

SB O – Brinckmansdorf: 

Rövershäger Chaussee/ 

Verbindungsweg 

➢ 60-Minuten-Takt 

➢ einzelne Fahrten im Regional-

verkehr (Linie 112) 

Gering 

Begründung: sehr 

geringe bis geringe 

Betroffenheit 

SB S – Toitenwinkel: 

Petersdorfer Straße/ 

Lindenallee 

➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (durch Über-

lagerung der Linien 19 und 

49) 

Gering 

Begründung: geringe 

bis mittlere Betroffen-

heit (dichtere Wohn-

bebauung im Bereich 

Hafenbahnweg) 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB S – Toitenwinkel: 

Weidendamm 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 20-Minuten-Takt (Linie 45, 

zzgl. Verstärker) 

Gering 

Begründung: Randlage 

im Stadtteil; Straßen-

bahnhaltestellen in 

noch fußläufiger 

Entfernung 

SB S – Toitenwinkel: 

Bereich südliche 

Toitenwinkler Allee 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 5 bis 20-Minuten-Takt (durch 

Überlagerung der Linien 19, 

45 und 49) 

Hoch 

Begründung: sehr hohe 

Betroffenheit (dichte 

Wohnbebauung, soziale 

Einrichtungen) 

SB U – Seehafen Ost: 

Kraftwerk (ab Liebherrstr.) 
➢ 60-Minuten-Takt 

➢ Einzelfahrten am Vor- und 

Nachmittag (Linie 19) 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 

SB U – Hinrichsdorf und 

Nienhagen (und Stuthof mit 

Linie 16) 

➢ 60-Minuten-Takt 

➢ i. d. R. 60-Minuten-Takt (Linie 

18), nachmittags etwa halb-

stündliches Angebot durch 

Überlagerung mit Linie 16 

Sehr gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit; Status-

Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung 
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Abbildung 52: Bewertung Bedienungsqualität (Mo-Fr im Tagesverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 53: Bewertung Bedienungsqualität (Sa im Tagesverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 54: Bewertung Bedienungsqualität (So/ Ft im Tagesverkehr (Sonntagsverkehr) 

2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 55: Bewertung Bedienungsqualität (Mo-Fr im Abendverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 56: Bewertung Bedienungsqualität (Mo-Fr im Spätverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Auch im Abend- und Spätverkehr (Montag bis Freitag) werden die Standards in ver-

schiedenen Stadtbereichen nicht bzw. nur teilerfüllt:  

Tabelle 30: Bereiche mit Abweichungen von den definierten Standards im Bedienungsange-

bot (Abend- und Spätverkehr) 

Stadtbereich / Ortsteil Bewertung 

(Bedienungsangebot) 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB A – Warnemünde: 

innere Erschließung 

Ortskern 

➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 

20 Uhr (Linie 37) 

Hoch 

Begründung: Touris-

musschwerpunkt, hohe 

Anforderungen an 

Luftreinhaltung und 

Mobilitätsvorsorge 

(Gastronomie usw.) 

SB E – Lütten Klein: 

Ostseeallee/ Saßnitzer 

Straße 

➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 

20 Uhr (Linie 39) 

Gering 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung; Status-

Quo-Bedienung im 

Spätverkehr entspricht 

Anforderung) 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Friedrichshöhe 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 19 

Uhr (Linie 30A als Abruf-Li-

nien-Taxi mit telefonischer Vo-

ranmeldung) 

Mittel 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Satower Straße 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ stündlich (Regionalbuslinie 

102) 

Hoch 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit; Regionalbus-

linien nicht stringent 

vertaktet und kein 

Spätverkehr 
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Stadtbereich / Ortsteil Bewertung 

(Bedienungsangebot) 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB K – KTV Nord 
➢ 60-Minuten-Takt (nur Abend-

verkehr gefordert) 

➢ kein Angebot (Linie 34 bis ca. 

17 Uhr) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit; S-Bahn-

Haltepunkte in fußläu-

figer Erreichbarkeit 

SB L – Südstadt: 

nördlicher Teilbereich 
➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 20 

Uhr (Linie 39) 

Hoch 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (Universität) 

SB L – Südstadt: 

östlicher Teilbereich 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 21/22 

Uhr (Linie 26) 

Gering (Spätverkehr) 

Begründung: periphere 

Lage im Stadtgefüge; 

nur in Spätverkehr 

keine Bedienung 

SB M - Biestow 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 21/22 

Uhr (Linie 26) 

Mittel (Spätverkehr) 

Begründung: geringe 

Betroffenheit; nur in 

Spätverkehr keine 

Bedienung 

SB N – Stadtmitte: 

Bereich „Am Rosengarten“ 

➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ kein Angebot im Abend- und 

Spätverkehr 

Mittel 

Begründung: hohe 

Betroffenheit (hohe 

Nutzungsdichte) 

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung) 

SB O – Brinckmansdorf: 

Neubrandenburger Straße 

➢ 30-Minuten-Takt 

➢ ~ zweistündlich bis 20 Uhr 

(Regionalverkehrslinie 113) 

Gering 

Begründung: geringe 

bis mittlere Betroffen-

heit 

Hinweis: bei städte-

baulicher Entwicklung in 

diesem Bereich Höher-

stufung auf „Mittel“ 
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Stadtbereich / Ortsteil Bewertung 

(Bedienungsangebot) 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB O – Brinckmansdorf: 

Rövershäger Chaussee/ 

Verbindungsweg 

➢ 60-Minuten-Takt (nur Abend-

verkehr gefordert) 

➢ kein Angebot im Spätverkehr 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 

im Abend- und 

Spätverkehr 

SB U – Seehafen Ost: 

Kraftwerk (ab Liebherrstr.) 

➢ 60-Minuten-Takt (nur Abend-

verkehr gefordert) 

➢ kein Angebot im Abend- und 

Spätverkehr 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 

im Abend- und 

Spätverkehr 
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Abbildung 57: Bewertung der Bedienungsqualität 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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3.1.3 Bewertung der Verbindungsqualität 

Die Verbindungsqualität wird auf der Basis der Verbindung ausgewählter Referenz-

haltestellen aus jedem Stadtteil in Richtung Stadtmitte (untersuchungsrelevante In-

nenstadthaltestellen sind Kröpeliner Tor, Lange Straße, Neuer Markt und Steintor 

IHK) sowie zu wichtigen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (vgl. Kapitel 1.1.6) 

untersucht. 

3.1.3.1 Erreichbarkeit der Innenstadt 

Direktanbindung an die Innenstadt 

Aufgrund der radial auf die Innenstadt ausgerichteten Straßenbahnachsen werden 

viele Stadtteile aus dem Nordwesten, dem Nordosten und dem Süden des Stadtge-

bietes mindestens an eine der relevanten Innenstadthaltestellen (Kröpeliner Tor, 

Lange Straße und Neuer Markt) direkt und ohne Umstieg angebunden.  

Ohne umsteigefreie Direktanbindung an die Innenstadt sind allerdings die dichtbe-

siedelten Stadtteile Schmarl und Reutershagen sowie Biestow, Rostock-Heide, 

Rostock-Ost und Gehlsdorf. Aus diesen Stadtbereichen ist jeweils ein einmaliger 

Umstieg erforderlich.  

Brinckmansdorf sowie Gartenstadt/ Stadtweide (nordöstlicher Teil Gartenstadt)/ 

Reutershagen sind über die Haltestellen Steintor bzw. Schröderplatz/ Doberaner 

Platz zumindest peripher an das Stadtzentrum angebunden. 

Weiterhin sind aufgrund der zur Innenstadt abseitigen Lage des Hauptbahnhofes in 

Rostock auch Warnemünde und die Großwohnsiedlungen Groß Klein und Schmarl 

nicht direkt an die Innenstadt angebunden. In diesen Ortsteilen ist die Bewertung 

jedoch zu relativieren, da die Bevölkerung im Einkaufs- und Erledigungsverkehr 

ausgeprägt auf das A-Zentrum Warnemünde bzw. auf das Teilraumzentrum West 

(Lütten Klein) orientiert sind, welche direkt und zeitnah erreicht werden können. 

Aufgrund der Anbindung der zentralen Innenstadt über die Straßenbahn in der 

Lange Straße bestehen insgesamt Erreichbarkeitsnachteile in der Anbindung der 

südlichen Innenstadt (Bereich südlich der Kröpeliner Straße).  
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Abbildung 58: ÖPNV-Erreichbarkeit der Stadtmitte aus den Stadtbereichen 

Reisezeit 

Als Richtwerte für die Erreichbarkeit der Innenstadt wird eine maximale Reisezeit 

von 60 Minuten festgelegt (siehe Kapitel 2.3.6.2). Dieser Zielwert wird im Tages-

verkehr flächendeckend aus allen Ortsteilen erreicht. Auch die Stadtbereiche mit 

Umsteigezwang in die Innenstadt weisen geringere Reisezeiten auf. In zeitlichen 

Randlagen kann es aufgrund des ausgedünnten Bedienungsangebotes und somit 

verschlechterter Anschlussbeziehungen bzw. anderer Reiserouten zu Überschreitun-

gen der maximalen Reisezeit kommen (z. B. Hohe Düne, Markgrafenheide). 
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3.1.3.2 Räumliche Erreichbarkeit von Einzelzielen 

Neben der Anbindung an die Innenstadt wurde die Erreichbarkeit verschiedener 

prägender ÖPNV-Ziele in Rostock untersucht: 

• Hauptbahnhof 

• Campus Südstadt 

• Uniklinik Schillingallee 

• Uniklinik Gehlsdorf 

• Ostseestadion / Neptun-Schwimmhalle 

• Hanse Messe / IGA-Park 

• Zoo 

• Stadthalle 

• Agentur für Arbeit 

• Warnemünde 

• Warnemünde Werften 

• Seehafen 

• Fischereihafen 

Bis auf wenige Ausnahmen können die untersuchten Ziele von fast allen Stadtberei-

chen in Rostock mit maximal einem Umstieg erreicht werden (vgl. Abbildung 60). 

Lediglich die Einwohner des südlich gelegenen Stadtteils Biestow benötigen häufig 

zwei Umsteigevorgänge zum Erreichen der Referenzziele. Aber auch aus Brinck-

mansdorf können verschiedene Ziele nur mit mehrmaligem Umsteigen erreicht wer-

den. Hierzu gehört neben den Unikliniken, dem Ostseestadion und der Agentur für 

Arbeit außerdem auch der Seehafen, der als wichtiger Arbeitsplatzstandort von Be-

deutung für die Rostocker Bevölkerung ist. Dieser ist zudem auch aus den meisten 

anderen Stadtbereichen nur mit Umsteigen erreichbar. 
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Legende 

  

Abbildung 59: Räumliche Erreichbarkeit prägender Einzelziele  
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Während der Campus Südstadt zumindest peripher an das Straßenbahnnetz ange-

bunden ist, gibt es Defizite in der direkten Erreichbarkeit aus dem Straßenbahn- 

bzw. S-Bahnsystem für verschiedene andere Ziele im südlichen bzw. südwestlichen 

Stadtgebiet (z. B. Uni-Klinikum, Ostseestadion, Agentur für Arbeit). Diese sind 

i. d. R. nur mit einem Umstieg auf den Bus erreichbar bzw. es sind längere Fuß-

wege erforderlich. Aus den Stadtbereichen Rostock-Heide, Rostock-Ost und Gehls-

dorf sind jeweils zwei Umstiege zur Zielerreichbarkeit erforderlich. Als Erkenntnis 

hieraus lässt sich ableiten, dass Gebiete im „Schatten“ des Straßenbahn-Systems in 

der Regel Defizite hinsichtlich der Erreichbarkeit aufweisen. 

Eine gute Erreichbarkeit aus den allermeisten Stadtbereichen ist für die Hanse 

Messe/ IGA-Park gegeben. Während das westliche Stadtgebiet sowohl über das S-

Bahn- als auch das Straßenbahn-System zur Messe gelangt, werden weite Teile der 

östlich der Warnow gelegenen Gebiete über die Linien 45 und 49 angebunden. Zu-

dem stellt die im Jahr 2019 eingerichtete Expressbuslinie X41 stündlich eine 

schnelle Direktverbindung zwischen Dierkow, der Messe und Lütten Klein her. Le-

diglich die Erreichbarkeit des östlichen Bereichs des IGA-Parks ist mit längeren Fuß-

wegen verbunden. 

 

Abbildung 60:  

Erreichbarkeit wichtiger ÖPNV-Ziele in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
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3.1.3.3 ÖPNV-Reisegeschwindigkeit  

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten 

Die durchschnittliche Geschwindigkeit im Straßenbahnnetz liegt bei etwa 

18,8 km/h. Dies ist vor dem Hintergrund des Ausbaustandards (viele besondere 

und unabhängige Bahnkörper) vergleichsweise gering, zudem ist die Durchschnitts-

geschwindigkeit über die letzten fünf Jahre deutlich rückläufig. Im Vergleich zu an-

deren Straßenbahn-Städten, wie Bremen oder Dresden (Geschwindigkeitsniveau 

dort über 20 km/h), ist das Rostocker Straßenbahnsystem durch eine geringere Ge-

schwindigkeit geprägt. Die langsamste Linie ist die Linie 6 mit 16,7 km/h. 

Ein Vergleich der Entwicklungen im Straßenbahn-Gesamtnetz mit Linien, die über 

die Jahre in ihrem Streckenverlauf unverändert geblieben sind zeigt zwar, dass un-

ter anderem die durchgängig mit unabhängigen und besonderen Bahnkörpern ver-

sehene Linie 4 (die vom relativ schnellen Linienweg über den Hauptbahnhof in den 

Nordwesten auf den langsameren Weg durch die Stadt in die Südstadt verschwenkt 

wurde) einen recht hohen Anteil an dem Negativtrend hat, dennoch ist der rückläu-

fige Trend auch insgesamt klar erkennbar (vgl. Tabelle 31). Teilweise kann dies mit 

gestiegenen Fahrgastzahlen erklärt werden, maßgebend sind jedoch die im Folgen-

den aufgeführten Störstellen und Konfliktpunkte (s. u.).  

Tabelle 31: Entwicklung der Reisegeschwindigkeit im Straßenbahnsystem98 

Linie 2012 2017 Differenz 

Straßenbahn gesamt 19,13 km/h 18,43 km/h -0,70 km/h 

1, 5, 6 18,74 km/h 18,41 km/h -0,33 km/h 

Das Geschwindigkeitsniveau im Busnetz ist vergleichsweise hoch, die Entwicklung 

der letzten fünf Jahre zeigt – zumindest für das Gesamtnetz im Tagesverkehr – ei-

nen leicht positiven Trend (vgl. Tabelle 32). Nur auf wenigen Linien ist die erreichte 

Durchschnittsgeschwindigkeit geringer als 22 km/h (Linien 25, 27, 34 und 37). Auf-

fällig ist dabei, dass die Linien 25, 34 und 37 zu den wenigen Linien gehören, die 

tagesdurchgängig umlaufrein betrieben werden. Bezogen auf die aufkommensstar-

ken Linien und auch den Nachtbus zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Straßenbahn-

system. Auch hier ist die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit in den letzten Jah-

ren zumindest leicht zurückgegangen. 

 

98  Informationen RSAG, Juni 2019 
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Tabelle 32: Entwicklung der Reisegeschwindigkeit im Bussystem99 

Linie 2012 2017 Differenz 

Tagesbusnetz gesamt 24,29 km/h 24,49 km/h +0,20 km/h 

22, 23, 25, 28, 31, 36, 

37, 38, 45 

22,66 km/h 22,42 km/h -0,24 km/h 

Nachtbus 25,64 km/h 25,27 km/h -0,37 km/h 

Störstellen und Konfliktpunkte  

Die Betrachtung der potentiellen Störstellen und Konfliktpunkte erfolgt im NVP aus-

schließlich aus Sicht der Straßenbahnen und Busse und deren Fahrgäste. Die mögli-

che Beseitigung der Störungen ist grundsätzlich im Kontext mit der (ggf. stadtspe-

zifisch differenzierten) verkehrsplanerischen Behandlung der einzelnen Verkehrsar-

ten zu sehen. Während es Städte gibt, die sich ähnlich wie Rostock eine gleichbe-

rechtigte Behandlung aller Verkehrsarten zum Maßstab des Handelns gesetzt ha-

ben, wird auch in einigen Städten seit längerem eine stringente Bevorzug des ÖPNV 

ggü. dem MIV bei der Gestaltung der Verkehrsabläufe an den Knotenpunkten und 

auf den Strecken praktiziert.100 Maßstab der nachfolgenden Bewertung ist das im 

MOPZ postulierte Ziel einer Erhöhung der Geschwindigkeit im ÖPNV-System auf 

25 km/h. 

In Rostock resultieren die sukzessive Zunahme der Fahrzeiten sowie die punktuell 

auftretenden Verspätungen aus vielfältigen äußeren Einwirkungen im Fahrtenver-

lauf. Verschiedenste Störungen und Behinderungen wirken auf die Betriebsabläufe 

und summieren sich im Fahrtverlauf auf (siehe Tabelle 33). Die Folge sind Zeitver-

luste, Unpünktlichkeit und zunehmende Unzuverlässigkeit. 

Die in Tabelle 33 dargestellten Stör- und Konfliktpunkte sind im Einzelfall durch un-

terschiedliche Randbedingungen sowie die verschiedenen Ansprüche der Verkehrs-

teilnehmer geprägt.  

Zum Auffangen von Verspätungen, die u. a. von den unten aufgeführten Störstellen 

resultieren, werden an verschiedenen Referenzhaltestellen im Fahrplan Pufferzeiten 

eingebaut. In der Spitzenzeit werden diese aufgezehrt, in der Normalsituation ste-

hen die Fahrzeuge (für den Fahrgast mitunter unverständlich) die Pufferzeit ab. Zu 

beobachten ist dies insbesondere an den Haltestellen „Doberaner Platz“ und 

„Hauptbahnhof“. Auch dies nimmt Einfluss auf die durchschnittliche Reisegeschwin-

digkeit im ÖPNV-System (s. o.). 

 

99  Ebenda. 

100  siehe bspw. Stadt Zürich (https://www.zukunft-mobilitaet.net/171153/urbane-mobili-
taet/zuerich-verkehrspolitik-verkehrsplanung-vorbild-schlaraffenstadt-der-mobilitaet/) 
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Tabelle 33: Bereiche mit regelmäßiger Verspätung 

Störstelle/ Konfliktpunkt Gründe 

Knoten Steintor • komplexer Knotenpunkt mit vier Armen für den MIV, 

sowie jeweils drei Armen für Bus und Straßenbahn 

• sämtliche Straßenbahnlinien befahren den Knoten 

Knoten Holbeinplatz • staugefährdet für MIV und Bus 

• neue LSA mit gesicherten Phasen für alle Verkehrs-

ströme 

Mühlendamm • staubelastete Strecke zur HVZ 

• keine eigene Busspur 

• Busschleusen an beiden Enden vorhanden, jedoch auf-

grund des starken Rückstaus nur begrenzt effektiv 

• stadteinwärtige Richtung (Steintor) weiter stauanfälli-

ger Abschnitt 

• Situation während früheren Baumaßnahmen noch ver-

schärft 

Linienweg Linie 34 • insgesamt staubelastete Strecke ohne Businfrastruktur 

• keine Kaphaltestellen, keine Bevorrechtigung 

• sehr unattraktive Fahrzeiten, insbesondere von und 

nach Holbeinplatz mit 2 bzw. 3 stauanfälligen Knoten-

punkten in kurzer Folge 

Satower Straße • insgesamt am stärksten staubelastete Strecke ohne 

Businfrastruktur 

• keine Kaphaltestellen, keine Bevorrechtigung 

 

Abbildung 61: Auf dem Mühlendamm kommt es regelmäßig zu Stauerscheinungen mit der 

Folge von systematischen Verspätungen für den dort verkehrenden Busverkehr. 
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Darüber hinaus gibt es Stellen im Netz mit Behinderungen, welche zwar keine Ver-

spätungen auslösen, die Reisegeschwindigkeiten jedoch zusätzlich reduziert. Hierzu 

zählen einige große Knotenpunkte (Straßenbahn – MIV), an denen teilweise ein 

Umlauf abgewartet werden muss: 

• Doberaner Straße – Lübecker Straße 

• Am Strande – Warnowstraße 

• Dierkower Kreuz101 

• Evershagen Süd 

Zudem gibt es auch an einigen kleineren einmündenden Straßen keine absolute Be-

vorrechtigung: 

• Knoten Hamburger Straße – Schwarzer Weg 

• Lübecker Straße – Max-Eyth-Straße 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass ein Erreichen des Ziels einer Er-

höhung der Geschwindigkeit im ÖPNV-System auf 25 km/h einer konsequenteren 

Strategie der ÖPNV-Beschleunigung, auch mit Restriktionen in der Verkehrssteue-

rung ggü. dem MIV, bedarf. Der erkennbare Zielkonflikt bedarf einer Lösung, ggf. 

auch mit einer Anpassung von Zielen in die eine oder in die andere Richtung.  

3.2 Kundenzufriedenheit 

Im Jahr 2021, somit in der zweiten Hälfte des NVP-Prozesses, nahm die RSAG erst-

malig am bundesweiten ÖPNV-Kundenbarometer teil (KANTAR)102. Dieses Kunden-

barometer misst jährlich die Zufriedenheit der Fahrgäste mit dem ÖPNV in den 

2021 teilnehmenden 33 Verkehrsbetrieben in Deutschland. Erfasst wird die Quali-

tätswahrnehmung von Fahrgästen, die den ÖPNV mehrmals in der Woche nutzen.  

Die generelle Zufriedenheit der Fahrgäste wird mit der „Globalzufriedenheit“ darge-

stellt. Hinter den Verkehrsbetrieben in Dresden und Freiburg erreichte die RSAG mit 

einem Wert von 2,3 den drittbesten Wert. Bei den Leistungsmerkmalen „Pünktlich-

keit“ und „Zuverlässigkeit“ wurde die RSAG von den Fahrgästen mit „sehr gut“ be-

wertet.  

3.3 Bewertung weiterer Qualitätsmerkmale 

Mit Hilfe einer SWOT-Analyse103 werden weitere Merkmale, die über die reine 

ÖPNV-Angebotsqualität hinaus die Qualität des ÖPNV beeinflussen, beurteilt. Es 

 

101  Seit November 2020 Verbesserungen durch angepassten LSA-Schaltungen und Busspur. 

102  https://www.rsag-online.de/fileadmin/media/PDF/PDF_Nachhaltigkeitsbericht-2021.pdf 

103  SWOT: Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und 
Threats (Risiken). 
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wird zunächst herausgearbeitet, wo der ÖPNV in Rostock aktuell steht, darauf auf-

bauend werden Chancen und Risiken im Hinblick auf die weitere Entwicklung des 

ÖPNV in der Stadt aufgezeigt. Diese dienen als Grundlage für die Entwicklung von 

Maßnahmen im NVP. 

 

Aktenmappe - 310 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 193 Tabelle 34: Bewertung weiterer Qualitätsmerkmale – SWOT-Analyse 

Stärken Schwächen Chancen Risiken 

I. Marktauftritt und Marktposition 

• leistungsstarkes S-Bahn-System 

im Regionalverkehr und mit we-

sentlichen Verkehrsaufgaben im 

Stadtgebiet (z. B. Anbindung 

Warnemünde) 

• Straßenbahn als attraktives 

ÖPNV-Grundsystem 

• große Abdeckung durch flächen-

deckendes ÖPNV-Netz 

• tages-durchgehendes ÖPNV-An-

gebot (Nachtlinienverkehr) 

• Corporate Design des städtischen 

ÖPNV (RSAG) mit hohem Wie-

dererkennungswert und ausge-

prägter visueller Wirkung 

• Planung des Bus- und Straßen-

bahn-Systems aus einer Hand 

(RSAG) 

• moderne ÖPNV-Infrastruktur 

(insbesondere Fahrzeuge, viele 

Haltestellen, Dynamische Fahr-

gastinformation) als stadtbildprä-

gende „Wahrzeichen“ eines um-

weltfreundlichen Mobilitätsange-

botes 

• bei Wegen unter 3 km erreicht 

der ÖPNV ggü. Auto, Fahrrad 

und zu Fuß einen signifikant ge-

ringeren Anteil 

• wahrnehmungsbezogene Merk-

male „Sauberkeit an Haltestel-

len“, „Sicherheit im Fahrzeug 

abends“ und „Sicherheit an Hal-

testellen abends“ mit unter-

durchschnittlicher Kundenzufrie-

denheit (Merkmal „Sauberkeit“ in 

den letzten Jahren mit signifikan-

tem Rückgang der Kundenzufrie-

denheit) 

• Straßenbahn-System bietet inf-

rastrukturelle Basis für die Ab-

wicklung der angestrebten Stei-

gerung der ÖPNV-Nachfrage in 

der Konsequenz der angestreb-

ten „Verkehrswende“ 

• das (soziale) Sicherheitsempfin-

den ist vor allem bei jüngeren 

Fahrgästen eingeschränkt, d. h. 

bei der Zielgruppe, die mit ihrem 

tendenziell verstärkt multimoda-

lem Mobilitätsverhalten die „Kun-

den der Zukunft“ sind 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

• Modal-Split-Anteil des ÖPNV von 

17 % für Stadt in Norddeutsch-

land mit nennenswertem Radver-

kehrsanteil ist als „überdurch-

schnittlich gut“ einzuschätzen 

• deutliche Verbesserung der Ge-

samt-Kundenzufriedenheit 2012 

– 2016 (RSAG) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

II. Systemqualität 

II.1 Netzwirksamkeit 

• radial ausgerichtete, starke Stra-

ßenbahnachsen als Netzgerüst  

• S-Bahn-Achse zur Schaffung 

schneller Verbindungen in Nord-

Süd-Relation im Stadtwesten 

• Fähren Hohe Düne und Gehlsdorf 

als wirksame Ergänzung zum 

ÖV-System (generieren wesentli-

che Reisezeitvorteile über die 

Warnow)  

• Busnetzstruktur bestehend aus 

meist kurzen Linien mit klarer 

Ausrichtung auf die Verknüp-

fungspunkte sowie langlaufenden 

Verbindungslinien (z. B. Linien 

39, 49) mit Erschließungsfunk-

tion außerhalb des Straßenbahn-

netzes 

• S-Bahn-System nicht auf Stadt-

zentrum orientiert (zusätzliches 

Umsteigefordernis) 

• ausgeprägte Nord-Süd-Ausrich-

tung des Straßenbahnsystems 

(lange Linienäste im Norden und 

kurze Äste im Süden und Osten 

generieren ungleichmäßige Nach-

frage- und Auslastungsvertei-

lung) 

• keine (betrieblichen) Alternativ-

strecken im Straßenbahnsystem 

im langen Nordwestabschnitt 

zwischen KTV und Lichtenhagen 

(keine Umleitungsstrecken im 

Störungsfall vorhanden) 

• Reutershagen, Schmarl und Groß 

Klein als dichtbesiedelter Stadt-

teil ohne unmittelbaren Direktan-

schluss an das Straßenbahn-Sys-

tem bzw. an S-Bahn (nutzbare 

S-Bahn-Haltepunkte für Schmarl 

und Groß Klein in peripherer 

Lage zum Stadtteil) 

• Straßenbahn bietet, im Falle ei-

ner räumlichen Orientierung der 

städtebaulichen Entwicklung un-

mittelbar am Straßenbahnsystem 

(Ausnahme Strecken im Nord-

westen) wirkungsvolle Basis für 

zukunftsfähige Mobilitätsgestal-

tung 

• Tangentialverbindungen noch 

nicht optimal herausgebildet  

• Straßenbahn als imageträchtige 

„Lokomotive“ der E-Mobilität 

• ÖPNV-Verbindungen zwischen 

benachbarten Stadtteilen (Stär-

kung Nahmobilität) verbesse-

rungsbedürftig (insbesondere im 

Stadtsüdwesten) 

• mögliche städtebauliche Entwick-

lung im Stadtnorden würde „Un-

gleichgewicht“ der räumlichen 

Nachfrageverteilung und der 

Auslastung im Straßenbahnsys-

tem weiter verschärfen 

• städtebauliche Entwicklungen am 

Stadtrand würden ÖPNV-System 

schwächen 

• Reutershagen könnte als „überal-

terter Stadtteil“ bei absehbarer 

Veränderung der demografischen 

Struktur wegen fehlender In-

tegration in das Straßenbahnsys-

tem (oder alternativ Einrichtung 

hochwertiger, straßenbahnähnli-

cher Busverbindungen) ÖPNV-

Nachfrage verlieren 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

• Stadtbuslinien als wichtige Radi-

alachsen in Ausrichtung auf die 

Innenstadt (z. B. Linien 22, 23, 

25) und auf wichtige Stadtteil-

zentren wie Lütten Klein, Zent-

rum (z. B. Linie 31) als Ergän-

zung zur Straßenbahn 

• Anbindung an das SPNV-Netz, RE 

und RB als direkte (Schnell-) 

Verbindung zu anderen Städten 

• S-Bahn-Haltepunkte 

Warnemünde und Bramow sowie 

SPNV- Haltepunkte Thierfelder 

Straße, Rostock Kassebohm und 

Torfbrücke ohne direkte Ver-

knüpfung mit dem städtischen 

ÖPNV 

• Verbindung der Stadtteile Lütten 

Klein/ Schmarl und Toitenwinkel 

im Busnetz grundsätzlich mit 

Umwegführung über Seehafen 

(X41 bietet schnelle Verbindung, 

jedoch für Toitenwinkel mit zu-

sätzlichem Umstieg) 

• teilweise lange Haltepunktab-

stände im Straßenbahn-Netz 

(z. B. Dierkower Allee – Kater-

weg) 

• Überfrachtung einiger Buslinien 

in ihrer Aufgabenvielfalt (sowohl 

Erschließungs- als auch Verbin-

dungsfunktionen), wie Linien 25 

und 39 

• fehlende Querverbindungen zwi-

schen benachbarten Stadtteilen 

o Dierkow – Brinckmansdorf 

o Dierkow – Toitenwinkel 

o Groß Klein und Lichtenhagen 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

II.2 Netztransparenz und Linienführungen 

• aus Fahrgastsicht gute Transpa-

renz im Straßenbahnsystem (aus 

jedem Korridor mindestens eine 

Linie durch das Stadtzentrum 

und eine Linie über Hbf) 

• Systematik in der Liniennumme-

rierung hinsichtlich der räumli-

chen Zuordnung nicht mehr opti-

mal transparent und nachvoll-

ziehbar  

• keine (Produkt-) Kennzeichnung 

der 10-Minuten-Takt-Buslinien 

• Linie 6 in ihrer Führung nicht op-

timal („Kreisverkehr“ Campus 

Südstadt – Neuer Friedhof; keine 

nachfragewirksame Durchmes-

serverbindung) 

• unübersichtliche Führung der Li-

nie 37 im Ortskern Warnemünde 

(der nutzbaren Straßenstruktur 

geschuldet) 

• nicht optimales Zusammenwir-

ken der Linien 36 und 37 in 

Warnemünde 

• mäandrierende Führung der Linie 

39 zwischen Lütten Klein, 

Schmarl, Evershagen, Schutow, 

Reutershagen, Hansaviertel und 

Südstadt 

• Buslinien im durchgängigen 10-

Minuten-Takt (z. B. Linien 22/ 23 

und 25) bieten Basis für Profilie-

rung von hochwertigen Buslinien 

• Einführung weiterer Buslinien 

würde Unübersichtlichkeit im 

Busnetz verstärken 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

 • Erschließung Reutershagen-West 

(Etkar-André-Straße) erfordert 

umwegige Linienführung, insbe-

sondere für langlaufende Linie 39 

(Kompromisslösung zwischen Er-

schließungsanforderungen und 

Verbindungsfunktion 

• tlw. differenzierte Fahrplange-

staltung mit Ferienfahrplänen, 

einzelnen Linien auch Winter-

fahrplan am Wochenende (Fahr-

gast muss zwischen verschiede-

nen Fahrplanperioden unter-

scheiden) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

II.3 Erreichbarkeit und Anbindung 

• kleinteilige Netzstruktur mit we-

nigen Erschließungslücken in den 

Stadtteilen  

• gute Anbindung Zentrum Lütten 

Klein 

• Universitätsstandorte zumindest 

peripher an das Straßenbahnnetz 

angebunden 

• Anbindung der zentralen touristi-

schen Bereiche in Warnemünde 

(hohe Präsenz durch attraktive 

Haltestellen) 

• umsteigefreie Erreichbarkeit der 

Innenstadt aus vielen Stadtteilen 

• ausgewählte Haltestellen als Ver-

knüpfungspunkt zwischen Stadt-

verkehr und Regionalverkehr mit 

Anschluss an das Umland 

• Anbindung der zentralen Innen-

stadt über Straßenbahn in der 

Lange Straße, dadurch Erreich-

barkeitsnachteile für südliche In-

nenstadt (Bereich südlich Kröpe-

liner Straße) 

• Arbeitsplatzschwerpunkte nicht 

an die leistungsfähigen Systeme 

S-Bahn- bzw. Straßenbahn ange-

bunden (Ausnahme Werften 

Warnemünde) 

• Anbindung der zentralen Innen-

stadt über Straßenbahn in der 

Lange Straße, dadurch Erreich-

barkeitsnachteile für südliche In-

nenstadt (Bereich südlich Kröpe-

liner Straße) 

• Arbeitsplatzschwerpunkte nicht 

an die leistungsfähigen Systeme 

S-Bahn- bzw. Straßenbahn ange-

bunden (Ausnahme Werften 

Warnemünde) 

• Durchbindung von Buslinien zu 

Aufkommensschwerpunkten 

könnte Umsteigezwang im 

ÖPNV-Netz wirksam abbauen 

und Straßenbahnsystem in der 

Nord-Süd-Ausrichtung entlasten 

• Linienanpassungen zur Verbesse-

rung der kleinräumigen Erschlie-

ßung (Schleifen, Stiche usw. im 

Linienverlauf) würde Transparenz 

des ÖPNV-Systems beeinträchti-

gen 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

 • wichtige Einrichtungen aus dem 

Straßenbahn- bzw. aus dem S-

Bahn-System nur mit Umsteigen 

auf Bus erreichbar (z. B. Uniklini-

kum, Agentur für Arbeit, Neptun-

Schwimmhalle) Stadion nicht mit 

Straßenbahnsystem angebunden 

(relevant für Großveranstaltun-

gen) 

• Südstadtcenter nicht mit stadt-

teilbezogener Linie 26 angebun-

den  

• östlicher Bereich IGA-Park nur 

mit längeren Fußwegen von 

ÖPNV-Haltestellen erreichbar 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

II.4 Marktgerechte Angebotsdifferenzierung 

• marktgerechte Angebotsdifferen-

zierung in Tag- und Nachtver-

kehr 

• Nachtlinien „RSAG-Fledermäuse“ 

F1 und F2 mit einem Treff- und 

Umsteigepunkt (Bedienung na-

hezu aller Stadtbereiche der 

Weststadt und über die Innen-

stadt hinaus bis Brinckmansdorf 

und Toitenwinkel) 

• weitere Zubringerlinien im 

Nachtverkehr F1A und 45/45A 

(beide bedarfsgesteuert als Ab-

ruf-Linien-Taxis) 

• Expressbuslinie X41 als schnelle 

Punkt-Punkt-Direktverbindung 

mit wenigen Halten an nachfra-

gestarken Sammelhaltestellen 

(Hinweis: da Linie nur wenige 

Siedlungsbereiche erschließt und 

nur stündlich verkehrt, bleibt 

Fahrgastnachfrage hinter ande-

ren Linien zurück) 

• keine (Produkt-) Kennzeichnung 

der 10-Minuten-Takt-Buslinien 

• angebotsseitige und infrastruktu-

relle Stärkung der Hauptbusach-

sen als kurzfristig umsetzbarer 

Ansatz zur wirksamen Erhöhung 

der ÖPNV-Nachfrage 

• weiterer Ausbau von Direktver-

bindungen zwischen Wohn- und 

Arbeitsplatzstandorten bzw. zu 

anderen Aufkommensschwer-

punkten 

• weitere „Verwässerung“ des 

Busangebotes (gute Angebote 

sind auf ersten Blick nicht er-

kennbar) 

  

Aktenmappe - 319 von 937



 Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 202 
 

Stärken Schwächen Chancen Risiken 

• Abruf-Linien-Taxi (ALT) als be-

darfsgesteuerte Bedienungsform 

zu nachfrageschwachen Zeiten 

sowie in Räumen mit geringer 

Fahrgastnachfrage als Zubringer 

zum Hauptnetz 

   

III. Angebotsqualität 

III.1 Erschließungsqualität 

• weitgehende Flächenerschlie-

ßung, Erschließungslücken weit-

gehend nur an den Siedlungsrän-

dern und an der Peripherie 

• Erschließungsdefizite 

o Stadthafen (Am Strande)  

o St. Petersburger Straße/ 

Möllner Straße (u. a. Finanz-

amt) 

o mittlere Kopenhagener 

Straße (Verschärfung im 

Zuge der Realisierung des 

2029 geplanten Ersatzneu-

baus der Förderschule 

Warnowschule 

o zentrale Bereiche im Stadtteil 

Groß Klein (Linie 31 mit peri-

pherer Führung über 

Werftallee) 

o Dierkow 

• Erschließung der Lücken mit nen-

nenswertem Potential könnte 

Fahrgastnachfrage erhöhen 

• Anspruch einer 100%igen Er-

schließung könnte zu unwirt-

schaftlichen Angeboten ohne 

messbare Nachfragezuwächse 

führen (mit Augenmaß handeln) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

III.2 Bedienungsqualität 

• 10-Minuten-Takt als Grundtakt 

im Straßenbahnnetz und im Bus-

hauptnetz 

• Angebot „rund um die Uhr“ durch 

Fledermauslinien 

• unterschiedliche Taktfamilien im 

Tagesverlauf (Fahrgast wird mit 

zwei Taktfamilien konfrontiert) 

o 10-/ 20-Minuten-Takt Tages-

verkehr 

o 15-/ 30-Minuten-Takt Abend- 

und Spätverkehr sowie Wo-

chenende 

• einzelne Linien nur im 30-Minu-

ten-Takt (Taktfolge bedingt 

durch weiträumigen 10-Minuten-

Takt im Netz nicht als attraktiv 

wahrnehmbar) 

• in städtischen Bereichen, in de-

nen Regionalbuslinien die Bedie-

nung übernehmen, Defizite hin-

sichtlich Qualität und Stringenz 

der Vertaktung 

• später Betriebsbeginn am Ver-

kehrstag „Sonntag/ Feiertag“ 

• Ausbau der Flächenwirkung des 

10-Minuten-Taktes (Erfolgsfaktor 

für wirksame Erhöhung der 

Marktausschöpfung) 

• Nutzung der (ausgebauten und 

qualitativ verbesserten) Regio-

nalbuslinien für städtische Ver-

kehrsaufgaben 

 

  

Aktenmappe - 321 von 937



 Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 204 
 

Stärken Schwächen Chancen Risiken 

III.3 Reisezeit 

• im Busnetz vergleichsweise gutes 

Geschwindigkeitsniveau (nur Li-

nie 25, 27, 34 und 37 < 22 

km/h) 

• Geschwindigkeit im Straßen-

bahnnetz (18,8 km/h) ist vor 

dem Hintergrund des Strecken-

netzes mit vielen unabhängigen 

und besonderen Bahnkörpern 

vergleichsweise gering 

• geringes Geschwindigkeitsniveau 

(< 18 km/h) insbesondere 

o Streckenabschnitt Doberaner 

Platz – Lange Straße 

o Parkstraße 

o Neuer Markt – Steintor 

o Bereich „Stadthafen“ 

o Evershagen 

• Linie 25, welche den bevölke-

rungsstarken Stadtteil Reu-

tershagen exklusiv anbindet, ist 

die zweitlangsamste Linie im 

Busnetz 

• Behinderungen und Störungen 

des Busbetriebes an mehreren 

neuralgischen Punkten (Folge: 

Zeitverluste, Unpünktlichkeit, zu-

nehmende Unzuverlässigkeit) 

• ganzheitliche ÖPNV-Beschleuni-

gung könnte Attraktivität stei-

gern 

• weitere Reduzierung der Reise-

geschwindigkeiten durch wach-

sende Behinderungen infolge der 

zunehmenden Flächenkonflikte in 

den Straßenräumen 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

IV. Beförderungsqualität und Infrastruktur 

IV.1 Fahrzeuge 

• Straßenbahnfahrzeuge der 

2. Generation sechs Türen und 

kundengerechter Flächenauftei-

lung (große Mehrzweckflächen) 

• moderne Busflotte (100 % der 

Fahrzeuge mit Komfortmerkma-

len Niederflurtechnik (mit 

Rampe), Fahrgastinformations-

technik, tlw. Klimaanlage und Vi-

deoschutz) 

• unterschiedliche Ausstattungs-

qualität der Straßenbahn 1. und 

2. Generation 

• angestrebte Neubeschaffung von 

Straßenbahnen der 3. Generation 

kann Beförderungskapazität und 

Fahrgastkomfort im Straßen-

bahnsystem nachhaltig erhöhen 

• dynamische Entwicklung der 

Technik im Fahrzeugbereich 

(Fahrgastkomfort, Informations-

technik, Barrierefreiheit usw.) er-

höht Erwartungshaltung der 

Fahrgäste und erfordert somit 

regelmäßige Erneuerung der 

Fahrzeugflotte  
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

IV.2 Verknüpfungspunkte 

• mehrere modern gestaltete Ver-

knüpfungspunkte (Doberaner 

Platz, Lütten Klein Zentrum, Lüt-

ten Klein, Lichtenhagen, 

Warnemünde Werft, Markt Reu-

tershagen, Campus Südstadt) 

• Parkstraße und Holbeinplatz: op-

timale funktionale Gestaltung der 

Verknüpfung mit Lage der Stra-

ßenbahn-Haltestellen direkt am 

S-Bahnhof-Zugang 

• alle Verknüpfungspunkte der Ka-

tegorie 1 sind mit DFI und Fahr-

kartenautomaten ausgestattet 

• Hauptbahnhof: längere (be-

schwerliche) Wege über Trep-

penanlage oder (zeitintensivere) 

Fahrstuhlnutzung beim Umstei-

gen Straßenbahn – SPNV 

• Busbahnhof Regionalverkehr mit 

ungünstiger Lagegunst zum 

Hauptbahnhof (Hinweis: Neuord-

nung geplant) 

• Verknüpfungspunkt „Reutersha-

gen“ mit ungünstiger funktiona-

ler Gestaltung (Fußwege, längere 

Wartezeiten für Queren Hambur-

ger Straße) 

• Bus-Verknüpfungspunkt „S Lüt-

ten Klein“ erscheint überdimensi-

oniert und wird dadurch unüber-

sichtlich 

• Fußgängertunnel „Lütten Klein S“ 

mit gravierenden Mängeln bzgl. 

sozialer Sicherheit (Angstraum) 

• funktionierende Vernetzung im 

ÖPNV-System durch gestalte-

risch und funktional hochwertige 

Verknüpfungspunkte 

• geringe, zurückgehende Nutzer-

akzeptanz infolge nicht ausrei-

chend attraktiver Verknüpfungs-

punkte (Hinweis: Sicherheit ist 

wichtiges Kriterium bei Kunden-

zufriedenheit) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

IV.3 Haltestellen 

• im Straßenbahnsystem nahezu 

alle Haltestellen in modernem Er-

scheinungsbild und einheitlichem 

Design 

• „überfahrbares Haltestellenkap“ 

als pragmatische Lösung an 

mehreren Straßenbahnhaltestel-

len (z. B. Volkstheater)  

• mehrere hinsichtlich der städte-

baulichen Integration anspre-

chende Haltestellen (z. B. Stein-

tor, Warnemünde Kirchenplatz) 

• Ausstattung vieler Haltestellen 

mit Witterungsschutz/ Wartehalle 

• viele Bushaltestellen mit Ausbau- 

bzw. Erneuerungsbedarf (z. B. 

Hohe Düne Fähre, Zoo) 

• Richtungshaltestellen Thierfelder-

straße „auseinandergerissen“, 

stadteinwärtige Haltestelle direkt 

an Haltestelle Platz der Jugend 

• moderne Haltestelle als überzeu-

gende, einladende „Einstiegs-

punkte“ in das ÖPNV-System 

• geringe, zurückgehende Nutzer-

akzeptanz infolge nicht ausrei-

chend attraktiver Haltestellen, 

insbesondere an aufkommens-

starken Punkten (Hinweis: Si-

cherheit ist wichtiges Kriterium 

bei Kundenzufriedenheit) 

IV.4 Fahrwege 

• weite Abschnitte des Straßen-

bahnnetzes mit unabhängigen 

bzw. besonderen Bahnkörpern 

• störungsfreie Führung des Bus-

verkehrs zwischen Parkstraße 

und Saarplatz durch Mitnutzung 

des Bahnkörpers 

• Busspur Schillingallee 

• im Busnetz stauanfällige Stra-

ßennetzabschnitte ohne Sonder-

fahrspuren (insbesondere Müh-

lendamm) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

V. Barrierefreiheit 

V.1 Fahrzeuge 

• 100%ige Niederflurigkeit im 

Stadtverkehr (RSAG) 

• Straßenbahn 1. Generation mit 

Schwächen bzgl. barrierefreie 

Fahrgastinformation (älterer 

„Stand der Technik“) 

• einzelne Fahrzeuge mit Schei-

benbeklebung (beeinträchtigen 

für Menschen mit Sehschwäche, 

insbesondere bei Dunkelheit und/ 

oder Regen, Sicht nach außen) 

• angestrebte Neubeschaffung von 

Straßenbahnen der 3. Generation 

kann Barrierefreiheit auf aktuel-

lem Niveau „Stand der Technik“ 

verbessern 

• dynamische Entwicklung der 

Technik im Fahrzeugbereich er-

höht Erwartungshaltung der 

Fahrgäste im Hinblick auf Barrie-

refreiheit (insbesondere Fahrgas-

tinformation) 

V.2 Haltestellen 

• alle Straßenbahn-Haltestellen 

niederflurgerecht (d. h. niveau-

gleicher Ein- und Ausstieg) 

• etwa 40 % der ca. 430 Bushalte-

stellen sind nicht barrierefrei 

ausgebaut 

• spaltfreie Anfahrbarkeit vieler 

Bushaltestellen verbesserungs-

bedürftig 

• Vision: Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit für Großteil 

der Nutzer zeitnah realisierbar 

• ausgebaute Haltestellen entspre-

chen nach einigen Jahren nicht 

mehr dem Stand der Technik, so 

dass Ausstattungsdifferenzen je 

nach Alter der Haltestellen ent-

stehen (betrifft insbesondere Bo-

denindikatoren); bedingt durch 

Fördermittelbindung können 

grundhafte Erneuerungen (z. B. 

zu schmale Fahrgastbereiche) 

nicht regelmäßig erfolgen 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

 • eingeschränkte Nutzbarkeit der 

älteren „Blindenleitsysteme“ (Ril-

lenplatten verdrecken schnell 

und sind für Blinde mit Rollspitze 

am Stock kaum ertastbar) 

• Straßenbahnhaltestelle „Haupt-

bahnhof“ für Rollstuhlfahrer und 

Gehbehinderte nur über Fahr-

stühle erreichbar 

• Busbahnhof Regionalverkehr 

(ZOB) nicht barrierefrei 

• Verknüpfungspunkt „Dierkower 

Kreuz“ nicht barrierefrei nutzbar 

(Orientierung für Blinde sehr 

problematisch, Bussteige für 

Wendemanöver sehr beengt) 

• Glasflächen an den Wartehallen 

verfügen meist nicht über eine 

kontrastreiche Markierung, 

welche der DIN 32975 entspricht 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

V.3 Fahrgastinformationen 

• DFI mit Echtzeit an systemrele-

vanten Verknüpfungspunkten 

• künftige DFI-Anlagen mit Vor-

lesefunktion (Text-to-speech) für 

Informationen im Zwei-Sinne-

Prinzip (visuell und akustisch)  

• Flyer und Homepage-Seite mit 

relevanten Informationen 

• keine Kennzeichnung der barrie-

refrei ausgebauten Bushaltestel-

len im Fahrplan oder Liniennetz-

plan 

• kein Fahrplanbuch vorhanden 

(seit 2018); kompensiert durch 

Linien-Flyer 

  

Stärken Schwächen Chancen Risiken 

V.4 Schulungen 

• Rollator-Training 

• E-Scooter-Schulung 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

VI. Kundenservice und Fahrgastinformation 

VI.1 Kundenbetreuung 

• (dezentrale) vier Kundencenter 

im Stadtgebiet 

• Kundenzentrum Hauptbahnhof 

auch am Sonntag geöffnet 

• kein Kundencenter im unmittel-

baren Stadtzentrum 

• ausgedünnte Öffnungszeiten der 

Kundenzentren  

o Dierkower Kreuz nur 9 bis 17 

Uhr (und Mittagspause) 

o Doberaner Platz erst ab 

8 Uhr geöffnet; keine Öff-

nung am Samstag 

• kein RSAG-Kundencenter in 

Warnemünde, insbesondere für 

Zielgruppe „Touristen“ (Touris-

muszentrale nur bedingt in die-

ser Funktion erkennbar) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

VI.2 Fahrgastinformation 

• unterschiedliche Qualität (und 

damit auch innovative Ausstrah-

lungskraft) der DFI in den Stra-

ßenbahnen der 1. und der 2. Ge-

neration 

• DFI mit Echtzeit an systemrele-

vanten Verknüpfungspunkten  

• Homepages RSAG und VVW Ver-

kehrsverbund  

• RSAG Fahrplan-App mit allen 

wichtigen Informationen (Linien-

netzpläne, Fahrplanauskunft, Ta-

rifinformationen sowie weitere 

Service- und zielgruppenorien-

tierte Informationen) inkl. aktu-

elle Verkehrsmeldungen und 

Funktion zum Kauf eines Mobile-

Tickets über den VVW-Webshop 

• VVW-App mit allen Fahrplänen 

im Verbundgebiet sowie Funktion 

zum Kauf eines MobileTickets 

• aktuelle Informationen über di-

verse Social MediaNewsrooms 

(Twitter, Facebook, Youtube) 

• zwei App (RSAG und VVW) • Beibehalten der „mehrgleisigen“ 

Fahrgastinformationswege mit 

Mix aus persönlicher Beratung, 

gängigen Medien, digitaler Fahr-

gastinformation sowie Print-

medien 
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VI.3 Tarifstruktur 

• ein Verbundtarif (bis auf die Linie 

304) = einheitliche Tarifstruktu-

ren 

• transparente Tarifstruktur im 

Rostocker Stadtgebiet (eine 

Preisstufe für gesamte Stadt) 

• kostenlose Schülertickets und 

Vorschülertickets 

• Diskrepanz der Tarifzonengrößen 

mit großer Zone für Rostock und 

kleinteiligeren Zonen im sonsti-

gen Verbundgebiet 

• umfangreiches Fahrscheinsorti-

ment mit Tendenz zur Unüber-

sichtlichkeit 

  

VI.4 Ticketvertrieb 

• Fahrscheinautomaten in allen 

Fahrzeugen (RSAG) 

• Fahrscheinautomaten an nach-

fragestarken Haltestellen 

• persönliche Beratung und Ver-

trieb in vier Kundencentern und 

17 Partneragenturen 

• elektronisches Ticket „Mobile Ti-

cketing“ (Einzelfahrscheine) mit 

bargeldlosem Zahlungssystem 

über den VVW-WebShop und die 

VVW-App 

• Partneragenturen nicht mit ein-

heitlichem Service (sieben Agen-

turen kein Verkauf von Monats-

karten) 

• Vorhalten von verschiedenen 

Vertriebskanälen ermöglicht viel-

fältige Zielgruppenansprache 
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VI.5 Serviceleistungen 

• Qualitätsversprechen (Pünktlich-

keit, Anschlüsse, Sauberkeit) 

• Halten auf Wunsch ab 20 Uhr 

und Taxivermittlung 

• Mobilitätsschulungen für Ziel-

gruppen (Rollator-Training, E-

Scooter-Schulung, ÖPNV-Schule 

für Kindergartenkinder und für 

Grundschüler) 

• kein Begleitservice für Senioren 

bzw. Vermittlung eines solchen 

Services 

  

VI.5 Fahrgastsicherheit 

• Videoschutz in allen Fahrzeugen 

• flankierende Maßnahmen zur Er-

höhung der Sicherheit (Vorder-

einstieg nach 20 Uhr, Halten auf 

Wunsch) 

• Notrufsäule am Hauptbahnhof 

• Flyer und Homepage-Seite mit 

relevanten Informationen 

• geringe Kundenzufriedenheit mit 

Merkmal „Sicherheit“ ist deutli-

ches Indiz für Handlungsbedarf 

• Fußgängertunnel „S Lütten Klein“ 

mit gravierenden Mängeln bzgl. 

sozialer Sicherheit (Angstraum) 

• einige Haltestellen bzgl. sozialer 

Kontrolle mit nicht optimaler 

Lage (z. B. Martin-Niemöller-

Straße, Südblick, Neuer Friedhof, 

Zoo) 
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VII. Sonstiges 

VII.1 Umweltaspekte 

• Straßenbahn als elektrisches Be-

förderungsmittel ist Kernangebot 

des städtischen ÖPNV und trägt 

Großteil des Fahrgastaufkom-

mens 

• 45 % der Stadtbus-Fahrzeuge 

erfüllen den EURO-VI-Standard  

• 55 % der Stadtbus-Fahrzeuge 

erfüllen nicht den EURO-VI-Stan-

dard (Stand 1. Quartal 2019) 

  

VII.2 Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 

• ausgeprägtes Fahrradparken am 

Hauptbahnhof (tlw. über 100 %) 

• hohe Auslastung der Bike-and-

Ride-Anlage an der Endhalte-

stelle „Mecklenburger Allee“ (In-

diz für größeren Einzugsbereich 

der Haltestelle) 

• Park-and-Ride im Stadtgebiet 

wird nur bedingt angenommen 

• viele Bike-and-Ride-Anlagen 

könnten besser genutzt werden 

(z. B. Campus Südstadt, Dier-

kower Kreuz) 

• keine abschließbaren Bike-and-

Ride-Anlagen für hochwertige 

Fahrräder/ Pedelecs am ÖPNV-

System (Ausnahme: Hohe Düne 

Fähre und Hauptbahnhof (Süd-

seite; für SPNV)) 

• Park-and-Ride-Ausbau verstärkt 

wohnortnah in der Region 

• Erweiterung der Einzugsbereiche 

von Haltestellen durch nutzerge-

rechte Bike-and-Ride-Anlagen 

• Verknüpfung mit anderen Ver-

kehrsmitteln nur punktuell an 

einzelnen Haltestellen, keine Flä-

chenwirksamkeit im System 
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4 Prognose der Verkehrsentwicklung 

4.1 Prognosegrundlagen 

Für den Nahverkehrsplan sind neben den heutigen Verkehrsbeziehungen auch die 

verkehrlichen Auswirkungen der absehbaren ÖPNV-relevanten infrastrukturellen 

Veränderungen zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der 

Wohn- und Gewerbeflächen sowie die damit verbundenen Entwicklungen von Ein-

wohner- und Beschäftigtenzahlen. Zunehmend in den Fokus rücken außerdem die 

Entwicklungen in den Bereichen Versorgungs- und Freizeitverkehr als wesentliche 

Nachfragegruppe des ÖPNV. 

Grundlage für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung bildet die „Neue Bevölke-

rungsprognose bis 2035“ 104 für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Aus-

gangsjahr für die Vorausschätzung ist das Jahr 2019. Der maximale Prognosehori-

zont für die kleinteilige Bevölkerungsentwicklung nach Stadtbereichen ist das Jahr 

2025. Ebenso werden Aussagen zu Neubauprojekten der Hanse- und Universitäts-

stadt bis zum Jahr 2025 gemacht. Die Angaben zu den Studierenden werden auf 

der Grundlage der von der Universität Rostock zur Verfügung gestellten Daten im 

Internet gemacht.105 

Zu berücksichtigen ist, dass die dargestellten Prognosewerte die zu erwartenden 

Entwicklungen auf Basis der zum Prognosezeitpunkt angenommenen Rahmenbedin-

gungen abbildet. Diese können durch nicht berücksichtigte Veränderungen z. B. der 

wirtschafts-, arbeitsmarkt- oder steuerpolitischen Rahmenbedingungen nachhaltig 

beeinflusst werden. Eine große Rolle wird die aktuelle Pandemie spielen, deren mit-

tel- und langfristige Wirkung auf die struktur- und mobilitätsprägenden Rahmenbe-

dingungen nicht belastbar abschätzbar sind. 

  

 

104  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-

prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

105  Universität Rostock: Die Universität in Zahlen (Ausgabe 2019, 2020, 2021) 
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4.2 Entwicklung der nachfragebestimmenden Struk-

turdaten  

4.2.1 Bevölkerungsentwicklung 

Gesamtbevölkerung106 

Insgesamt wird für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine steigende Ein-

wohnerentwicklung prognostiziert. Ausgehend vom Jahr 2019 soll die Bevölkerung 

bis zum Jahr 2035 voraussichtlich um etwa 3,0 % auf rund 215.800 Einwohner stei-

gen. Die Prognose für die natürliche Bevölkerungsentwicklung, in der keine Wande-

rungsentwicklung enthalten ist, zeigt einen deutlichen Verlust. Entsprechend der 

städtischen Bevölkerungsprognose ist dieses Szenario der Bevölkerungsentwicklung 

jedoch sehr unwahrscheinlich und benötige Szenarien, in denen die Wanderungsbe-

wegungen innerhalb der Stadt sowie von und nach Rostock berücksichtigt werden. 

Hierfür erweise sich die mittlere Variante, die von einem leichten Anstieg der räum-

lichen Bevölkerungsbewegung ausgehe, als realistisch, so dass diese auch als ver-

bindliche Planungsgrundlage für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock fungiere.  

Die Prognose der mittleren Variante der räumlichen Bevölkerungsbewegung in der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock zeigt einen gleichermaßen konstanten An-

stieg sowohl der Zuzüge als auch Fortzüge zwischen den Jahren 2019 und 2035. 

Sinngemäß der Bevölkerungsprognose für Rostock resultiere die steigende Einwoh-

nerentwicklung vor allem aus den zugewanderten jungen Menschen. Die zukünftig 

geborenen Kinder wurden somit in die Prognose miteinberechnet. Dementspre-

chend würde der Überschuss an den Gestorbenen ausgeglichen werden. 

Abbildung 62: Bevölkerungsprognose für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock107  

 

106  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-

prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

107  ebenda 
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Im Rahmen der Bevölkerungsprognose der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

wurde zudem die Verteilung der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung nach 

den einzelnen Stadtbereichen von 2019 bis 2025 ermittelt. Für diese Prognose wur-

den Daten zur aktuellen Altersstruktur, zu innerstädtischen Wanderungsbewegun-

gen sowie zu den geplanten Neubauprojekten der Stadt herangezogen. Wie bei der 

Entwicklung der Gesamtbevölkerung sind Angaben zur aktuellen Altersstruktur und 

somit zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung sowie zur räumlichen Bevölkerungs-

bewegung im Hinblick auf Wanderungsbewegungen innerhalb der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock ebenso für die Bevölkerungsprognose auf Stadtbereichs-

ebene maßgeblich. Darüber hinaus liefern geplante Neubauvorhaben ergänzende 

Erkenntnisse zur möglichen Entwicklung in der Stadt.  

In der folgenden Abbildung ist die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 2019 bis 2025 nach den einzelnen Stadt-

bereichen dargestellt.  
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Abbildung 63: Bevölkerungsprognose für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 

Stadtbereichen bis 2025108 

Demografische Entwicklung 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels und die absehbaren Veränderun-

gen im Mobilitätsverhalten werden sich auf die künftig zu erwartende Verkehrs-

nachfrage und damit einhergehend auf die Nahverkehrsplanung niederschlagen. 

Neben der absoluten Bevölkerungsvorausberechnung spielt insbesondere die Alters-

klassenentwicklung eine wichtige Rolle, da die prognostizierten Bevölkerungsrück-

gänge nicht in allen Altersgruppen gleichermaßen stark eintreten (vgl. Tabelle 35). 

Diese Betrachtungsweise dient der Abschätzung der zukünftigen ÖPNV-Nachfrage 

durch die verschiedenen Gruppen.  

  

 

108  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 
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Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind folgende Tendenzen im kommen-

den Jahrzehnt erkennbar: 

• In der Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen, also die schulverkehrsrelevanten Al-

tersgruppen, ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Der Grund hierfür ist die 

zeitweilig höhere Geburtenrate in den vergangenen Jahren.  

• Die Altersgruppe der 18 bis unter 45-Jährigen wird weiterhin zunehmende Zah-

len aufweisen. Vor allem bei den jungen Erwachsenen (18 bis 25-Jährige; in 

Ausbildung und potenziell Studierende) sind die Zuwächse spürbar. Die im Jahr 

2019 noch relativ schwach besetzte Altersgruppe der jungen Erwachsenen, wird 

bis zum 2035 von den zwischen den Jahren 2014 und 2018 geborenen Kindern 

signifikant angehoben.  

• In der Altersgruppe der Personen im älteren erwerbsfähigen Alter von 45 bis un-

ter 65-Jährigen werden Rückgänge erwartet. In Anbetracht der Tatsache, dass 

diese Altersgruppe sowohl heute (2019: 25,0 %) als auch in der Zukunft (2035: 

23,4 %) etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Rostocks ausmacht, ist der 

Bevölkerungsrückgang in dieser Altersgruppe nicht zu unterschätzen.  

• Die Altersgruppe der „jungen Senioren“, also der 65 bis unter 80-Jährigen sowie 

die der Hochbetagten weist ebenfalls einen deutlichen Anstieg auf. 

Tabelle 35: Veränderung der Altersstruktur in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

(2019 bis 2035)109 

Altersgruppe Entwicklung 2019-2035 absolut (prozentual) 

unter 6 + 175  (+ 2 %) 

6 bis unter 18 + 1.268  (+ 7 %) 

18 bis unter 45 + 1.873  (+ 2 %) 

45 bis unter 65 - 1.679  (- 3 %) 

65 bis unter 80 + 3.220  (+ 10 %) 

80 und älter + 1.468  (+ 9 %) 

Insgesamt + 6.325  (+ 3 %) 

4.2.2 Schülerzahlenentwicklung  

Im Schulentwicklungsplan (4. Fortschreibung) für die Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock wird für das Schuljahr 2025/2026 rund 22.200 Schüler prognostiziert. 110  

  

 

109 Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungsprog-
nose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

110 Hansestadt Rostock: Schulentwicklungsplan der allgemeinbildenden Schulen der Hanse-
stadt Rostock. 4. Fortschreibung. 2015/2016 – 2025/2026. Teil A (Juli 2016) 
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Ausgehend vom Schuljahr 2016/2017 mit etwa 18.800 Schüler wurde mit einem 

Anstieg von rund 18 % bis 2025/2026 gerechnet.111  

Der Entwicklungsplan stammt jedoch aus dem Jahr 2016, so dass keine empiri-

schen Aussagen für die heutige Zeit gezogen werden können. Demnach stellt die 

Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen die bessere Grundlage für die Betrach-

tung der Entwicklung der Schülerzahlen in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock dar. Wie bereits erwähnt (siehe Demografische Entwicklung), ist in der 

schulverkehrsrelevanten Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen mit einem Zuwachs zu 

rechnen. Im Jahr 2019 liegt die Zahl der 6- bis 18 Jährigen bei rund 18.600. Für 

das Jahr 2035 soll die Zahl um etwa 7 % auf ca. 19.900 steigen.112     

4.2.3 Studierendenentwicklung 

Eine gewisse Grundlage für die Betrachtung der Entwicklung der Studierenden bil-

det die Zahl der Studierenden. Im Wintersemester 2018/2019 waren noch 13.323 

Studierende an der Universität Rostock angemeldet. Zum Wintersemester 

2019/2020 lag die Zahl der Studierenden bei 13.004. Die Studierendenzahl im Win-

tersemester 2020/ 2021 sinkt weiterhin auf 12.879. 113 Daher ist davon auszuge-

hen, dass die Zahlen der Studierenden weiterhin leicht rückläufig bleiben. Abzuwar-

ten ist, wie sich die Pandemie und deren Folgen auf die Studierendenzahlen auswir-

ken. 

4.2.4 Beschäftigtenentwicklung 

Der prognostizierte Rückgang der Altersgruppe im älteren erwerbsfähigen Alter 

(„Best ager“) wird die nächsten Jahre auch merkliche Auswirkungen auf die Be-

schäftigtenzahlen haben. In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock waren im 

Jahr 2018 etwa 110.000 Arbeitsplätze gemeldet. Im Jahr 2030 wird mit rund 

120.000 Arbeitsplätzen gerechnet.114 Somit ist auch von einer Zunahme der Ein-

pendler im Berufsverkehr auszugehen. Ebenso soll die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten von ca. 79.000 auf 80.000 steigen.115 Demzufolge soll der 

allgemeine Trend des Rückgangs im Berufsverkehr in der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock nicht eintreten.   

  

 

111  Die 5. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (Beschluss Bürgerschaft Dezember 

2022) enthält für das Schuljahr 2025/ 2026 eine Prognose von 20.700 Schüler. 

112  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

113  Universität Rostock: Die Universität in Zahlen (Ausgabe 2019, 2020, 2021) 

114  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: eigene Einschätzung (2018) 

115  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch 2019 (2018); Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock: eigene Einschätzung (2018) 
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Auswirkungen auf den Berufsverkehr, aber auch in gewissen Maßen auf den Studie-

rendenverkehr, dürfte in den nächsten Jahren auch das in der Pandemiezeit in völ-

lig neuer Dimension kultivierte Homeoffice haben. Inwieweit das Homeoffice zu-

künftig in den relevanten Branchen fester Bestandteil der Arbeitswelt bleibt, ob es 

sich abschwächt oder sogar ausgebaut wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

eingeschätzt werden. Hieraus ist ableitbar, dass der Nahverkehr zukünftig noch 

stärker in der Lage sein muss, flexibel auf temporäre und/ oder kurzfristige Ände-

rungen in der Arbeitswelt zu reagieren. 

4.3 NVP-relevante Stadtentwicklungsvorhaben 

Wie bereits erwähnt wurden seitens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für 

die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung auf Stadtbereichsebene die geplanten 

Neubauprojekte in Rostock (siehe Gesamtbevölkerung) einbezogen. Berücksichtigt 

wurden hierfür angenommene „Neubaubezieher“ von 2020 bis 2025, so dass das 

ermittelte Zuzugspotential auf Stadtbereichsebene in der Prognose der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock enthalten ist.  

In der Karte „Angenommene Neubaubezieher in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock nach Stadtbereichen 2020 bis 2025“ aus der Bevölkerungsprognose der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist zu erkennen, dass bis zum Jahr 2025 für 

die Stadtbereiche Groß Klein, Hansaviertel, Körperliner-Tor-Vorstadt und Gehlsdorf 

über 1.000 Neubaubezieher geplant sind. In den Stadtbereichen Südstadt, Biestow 

und Brinckmansdorf wird von über 2.000 Neubaubeziehern ausgegangen.116  

Diese geplanten Vorhaben spiegeln sich ebenso in der Bevölkerungsprognose nach 

Stadtbereichen wider. Ein Großteil der zukünftigen „Neubaubezieher“ im Stadtbe-

reich Südstadt resultiert aus dem geplanten „Wohn- und Sondergebiet am Süd-

ring“. Auf dem Gelände der ehemaligen Gartenanlage „Am Groten Pohl“ soll ein 

neues Stadtviertel mit 650 bis 700 Wohneinheiten entstehen. Für das Konversions-

gelände sind neben Wohnbebauten zudem Flächen für den Gemeindebedarf (insbe-

sondere Verlagerung der Jenaplanschule) sowie für das Gewerbe vorgesehen. 

4.4 Tendenzen der Mobilitätsentwicklung 

Die Tendenzen der Mobilitätsentwicklung, wie  

• die allgemeinen Entwicklungen der Mobilität (Globaltrends), 

• die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Mobilität 

• und die Entwicklung des ÖPNV in Zeiten der Corona-Pandemie 

sind im Teil A des gemeinsamen Nahverkehrsplans dargestellt. 

 

116  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 
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Für die Betrachtung der Auswirkungen der Pandemie auf die Fahrgastnachfrage im 

städtischen ÖPNV konnten Daten der RSAG ausgewertet werden117. Diese Daten 

beziehen sich in der Pandemie-Zeit auf Mai 2020 (kurz nach erstem Lockdown), 

Mai 2021 (gewisse „Auflockerung“ im Frühjahr) und Mai 2022 („spürbare“ Normali-

tät, zeitlich direkt vor dem 9-Euro-Ticket).  

Die Werte zeigen den großen Rückgang in 2020 als direkte Folge der ersten großen 

Pandemiewelle, auch im Mai 2021 war die „Auflockerung“ in den RSAG-Bussen und 

-Bahnen kaum spürbar. Im Mai 2022 zeigt sich jedoch, dass der ÖPNV in Rostock 

(in vorsichtiger Einschätzung) auf einem guten Wege ist, das Niveau der Vor-

Corona-Zeit in überschaubaren Zeiträumen wieder erreichen zu können.  

Es sollte die Entwicklung weiter beobachtet und evaluiert werden. Zum jetzigen 

Zeitpunkt kann nicht eingeschätzt werden, ob in 2023 oder erst in den Nachfolge-

jahren die Nachfrage sich wieder im Niveau von 2019 einpendelt. Hier wirken un-

terschiedlichste Rahmenbedingungen (Homeoffice-Grad, Maskenpflicht; Energie-

preisentwicklung u. a.), die in ihrer Ausprägung in den nächsten Jahren noch völlig 

offen sind. 

 

Abbildung 64: Entwicklung der Fahrgastzahlen der RSAG in der Pandemie (Zahlen für ausge-

wählten Referenzmonat Mai, 2018 bis 2022) 

  

 

117  systematische Datenauswertungen aus den Zählsystemen in den Fahrzeugen 
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4.5 Betrachtung der Entwicklung in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock nach Zielgruppen 

Für die zukünftige Entwicklung des ÖPNV-Aufkommens können folgende Trends in 

der bevölkerungsstrukturellen Entwicklung bis 2035 als maßgebend herausgestellt 

werden: 

• Die Bevölkerung in der Stadt Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird bis 

2035 in der Summe voraussichtlich ein Wachstum von 3,0 % aufweisen.118 

• Die Zahl der Schüler wird leicht zunehmen. Wobei die Durchschnitts-Mobilität 

pro Person zurückgehen wird. Es kann erwartet werden, dass das kostenfreie 

Schülerticket weiter positiv auf die ÖPNV-Nutzung dieser Zielgruppe wirkt. 

• Bei den Studierendenzahlen ist mit leichtem Rückgang zu rechnen. Zudem ist 

die Durchschnitts-Mobilität pro Person in dieser Zielgruppe stagnierend. Das 

multimodale Mobilitätsverhalten der Studierenden wird weiter zunehmen, wenn 

das Angebot weiter ausgebaut wird. Außerdem bleibt die ÖV-Affinität weiterhin 

hoch.  

• Die jungen Erwachsenen, welche zumindest in den Städten durch eine zurück-

gehende Autoaffinität geprägt sind, werden weiterhin zunehmende Zahlen auf-

weisen. 

• Bei der mittleren Altersgruppe ist mit stagnierenden bis leicht steigenden Zah-

len zu rechnen. Auch in dieser Altersgruppe ist ein zunehmendes multimodales 

Mobilitätsverhalten zu erwarten.   

• Die Zahl der älteren erwerbsfähigen Altersgruppe, die im Vergleich zu den jün-

geren Altersgruppen von einer höheren Autoaffinität charakterisiert ist, wird 

signifikant zurückgehen.  

• Die Senioren sowie Hochbetagte, welche eine zunehmende Autoaffinität zeigen, 

werden deutlich anwachsen. Zudem ist mit einer leichten Zunahme der Durch-

schnitts-Mobilität pro Person in dieser Altersgruppe zu rechnen.  

  

 

118  Im Mai 2022 wurde die Einwohnerprognose der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

(bezeichnet als „Neue Bevölkerungsprognose bis 2035“) aktualisiert. Bezüglich der 
Haupteinwohner werden in der aktualisierten Version in der „mittleren Variante“ 8.500 
Einwohner ggü. der in Kapitel 4.2.1 dargelegten Bevölkerungsprognose erwartet  
(siehe: https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/ 
bevoelkerungsprognose_bis_2035_jetzt_aktualisiert/327308). Die wesentlichen Aussa-
gen der Verkehrsprognose werden durch die aktualisierte Einwohnerprognose grund-
sätzlich nicht in Frage gestellt. 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 
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Aus den dargestellten Globaltrends und den absehbaren lokalen Entwicklungen las-

sen sich Trends zur Entwicklung der ÖPNV-Affinität und der ÖPNV-Nachfrage in der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock ableiten (Annahme: gleichbleibendes ÖPNV- 

und Tarif-Angebot). In den Altersgruppen „18 bis unter 45 Jahre“ und „45 bis unter 

65 Jahre“ ist von einem leichten Anstieg der ÖPNV-Affinität auszugehen.  

Die quantitative ÖPNV-Nutzung wird sich deshalb im Kontext mit der prognostizier-

ten Einwohnerentwicklung voraussichtlich steigen.  

 

Abbildung 65: Entwicklung der ÖPNV-Nutzung bis 2035 nach Altersgruppen (Annahme: 

gleichbleibendes ÖPNV- und Tarif-Angebot) 

Als Ergebnis der Betrachtungen ist herauszustellen, dass die größte Chance zur Be-

einflussung der Verkehrsmittelwahl und somit das höchste Entwicklungspotential 

für den ÖPNV beim Wechsel einer Bevölkerungsgruppe in die nächste Lebensphase 

besteht. Einerseits müssen Jugendliche, die erwachsen werden, beim ÖPNV gehal-

ten werden. Andererseits müssen diese jungen Erwachsenen in der Phase der Fami-

liengründung vom Umstieg auf den Pkw durch attraktive ÖPNV-Angebote sowie 

multimodale Lösungen abgehalten werden. Zudem muss die ÖPNV-Nutzung für äl-

tere Erwachsene, die in den Ruhestand gehen, erleichtert werden. Hierfür bieten in-

termodale Verknüpfungen Fahrrad/ ÖPNV wesentliche Chancen.  

  

Aktenmappe - 343 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 226 

5 Entwicklungskonzept 

5.1 Vision: Verdopplung der Fahrgastzahlen im ÖPNV 

bis 2030 

5.1.1 Hintergrund 

Das Ziel „Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030“ ist aktueller Stand der politi-

schen Diskussion und des Branchenhandelns. 

„Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass der gesamte Verkehrssektor einen 

deutlich stärkeren Beitrag als bisher zum Klimaschutz leisten muss, wenn Deutsch-

land seine Klimaziele erreichen will. Die Verkehrsministerkonferenz bekräftigt daher 

das gemeinsame Ziel von Bund und Ländern, die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV zu 

verdoppeln.“119 

„Die Fahrgastzahlen sollen sich bis 2030 gegenüber 2019 verdoppeln.“120 

VDV (https://www.vdv.de/jetzt-mehr-bewegen-mobilitaetswende-forcieren.aspx) 

Der Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in diesem 

Kontext im September 2021 zusammen mit dem Landrat des Landkreises Rostock 

und dem Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Warnow ein Positionspapier un-

terzeichnet, „in dem dargelegt wird, wie eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum Jahr 2030 erreicht werden kann.“ 

Der Nahverkehrsplan verfolgt ausschließlich die von der Bürgerschaft im Februar 

2020 beschlossene Zielsetzung einer Steigerung des ÖPNV-Anteils am Modal-Split 

auf 20 % (siehe Verkehrspolitische Zielsetzung, Teil A).  

Nachfolgend wird zur Versachlichung der verkehrspolitischen Diskussion dargestellt, 

wie und mit welchen Konsequenzen diese (hier ausdrücklich als „Vision“ betrach-

tete) Zielsetzung der Verdopplung erreicht werden kann.  

5.1.2 Zielgrößen 

Die Verdopplung der Fahrgastzahlen würde für Rostock eine Steigerung des Modal-

Split-Anteils von 17 % auf rund 34 % bedeuten. In dieser Größenordnung bewegt 

sich aktuell der ÖPNV-Anteil im deutschsprachigen Raum nur in sehr wenigen Städ-

ten, wie Wien oder Zürich. Diese Städte haben Jahrzehnte zum Erreichen dieser 

Werte benötigt und gelten in der Fachwelt als prägende „ÖPNV-Vorzeigestädte“.  

 

119  Verkehrsministerkonferenz am 15./16. April 2021; Punkt 5.1 (https://www.verkehrsmi-
nisterkonferenz.de/ VMK/DE/termine/sitzungen/21-04-15-16-vmk-telefonschaltkonfe-
renz/21-04-15-16-beschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=2) 

120  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (https://www.vdv.de/jetzt-mehr-bewe-
gen-mobilitaetswende-forcieren.aspx) 
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Abbildung 66: Modal-Split-Zielwerte Rostock 

5.1.3 Handlungsbedarf 

Das Rostocker Straßenbahnsystem ist bereits in der Ist-Situation in Teilabschnitten 

hoch ausgelastet, im Bereich Evershagen/ Reutershagen in der Spitzenzeit sogar 

überlastet121. Um die doppelte Fahrgastmenge in Rostock überhaupt abwickeln zu 

können, müssen die Beförderungskapazitäten merklich erhöht werden. In diesem 

Kontext ist zu beachten, dass weitere zusätzliche Platzkapazitäten in den Bussen 

und Bahnen benötigt werden, da  

• die (bisherigen) Fahrgäste nach den Pandemie-Erfahrungen absehbar „mehr Ab-

stand“ in den Bussen erwarten 

• und den Fahrgästen, die neu aus dem Segment der bisherigen Autonutzer ge-

wonnen werden müssen, ein angemessener, höherer Fahrkomfort anzubieten 

ist. 

  

 

121  siehe: VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH: Erstellung des Analyse-Nullfalls im Rah-

men der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

(Auswertungen zur Auslastung im ÖPNV-Netz in der Spitzenstunde 07:00 bis 08:00 

Uhr); Berlin 2019 
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Um die Steigerung der Fahrgastnachfrage realisieren zu können, ist das städtische 

ÖPNV-System leistungsfähiger zu gestalten und auf mindestens 200 % der heuti-

gen Beförderungskapazitäten zu erweitern. Zur Erhöhung der Kapazitäten sind ver-

schieden Handlungsansätze vorzusehen (siehe Abbildung 67), die nur im Mix opti-

mal wirken können. 

 

Abbildung 67: Handlungsmöglichkeiten zur Erhöhung der Kapazitäten 

5.1.4 Strategien und Konsequenzen 

Folgende Ansätze könnten aus gutachterlicher Sicht geeignet sein, um die für die 

Vision erforderliche doppelte Fahrgastmenge überhaupt abwickeln zu können: 

❖ Strategie Straßenbahn:  

• Verdichtung Takt mit Verdopplung Fahrtenzahl (Konsequenz: Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit an innerstädtischen Knotenpunkten zugunsten der Stra-

ßenbahn und zulasten des MIV122) 

• Einsatz kapazitätsstärkerer Straßenbahnen/ Doppeltraktionen (Konsequenz: 

Ertüchtigung der Haltestelleninfrastruktur) 

 

122  Mit der verfolgten Verdopplung der Fahrgastzahlen, und auch mit Umstiegen vom Pkw 

auf das Rad, würde sich das MIV-Aufkommen signifikant vermindern, so dass eine An-
passung der Leistungsfähigkeit eine konsequente Folge der „Verkehrswende“ wäre. 
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• Ertüchtigung der Straßenbahnstrecken zur verlässlichen Abwicklung der 

dichteren Taktfolge (Anspruch: hohe Betriebsqualität; Konsequenz: Verän-

derung der Leistungsfähigkeit im Straßennetz zugunsten der Straßenbahn 

und zulasten des MIV) 

❖ Strategie Bus:  

• weitreichender 10-Minuten-Takt im Busnetz (d. h. Leistungsverdopplung) 

• Premium-Linien im 5-Minuten-Takt 

• Einsatz kapazitätsstärkerer Busse 

• Einrichtung von Tangential- und Querverbindungen 

• Schaffung Bus-affiner Infrastrukturen (insb. Bus-Trassen) 

Inwieweit dieser massive Angebotsaufwuchs auch wirklich ausreichend attraktive 

Angebote schaffen kann, welche alleine das Umsteigen von MIV zum ÖPNV in der 

erforderlichen Größenordnung bewirken kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein-

schätztbar. Entscheidend wird sein, mit welchen weiteren Restriktionen ggü. dem 

MIV letztendlich die „Mobilitätswende“ flankiert wird. 

Aus dem oben global beschrieben Angebotsausbau mit Verdopplung der Leistungs-

mengen ergibt sich, neben der Ertüchtigung der ÖPNV-Infrastruktur, in der Konse-

quenz ein Bedarf123 

• zur Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge (plus 50 Straßenbahnen und plus 70 

Busse),  

• damit in unmittelbarer Verbindung zur Einstellung zusätzlicher Fahrer (plus 300 

bis 350 Fahrpersonale), 

• zur Schaffung zusätzlicher Betriebshofkapazitäten 

• und zur Bereitstellung von Planungsressourcen (Personal und Strukturen) zur 

Planung und Steuerung der Ausbauprozesse. 

Diese abgeschätzten 50 zusätzlichen Straßenbahnen und 70 zusätzlichen Busse 

würden, ausgehend vom aktuellen Preisniveau in 2022, zu einer Steigerung der Be-

triebskosten (inkl. Fahrzeugabschreibung) um rund 40 Mio. Euro p. a. führen. Hinzu 

würden noch Investitionskosten für die erforderliche Ertüchtigung der Infrastruktur, 

insbesondere die Errichtung der zusätzlich erforderlichen Betriebshofkapazitäten, 

kommen. 

Zu beachten ist, dass Veränderungen im Mobilitätsverhalten Jahre wenn nicht Jahr-

zehnte benötigen. Eine ernsthafte Zielerfüllung in 2030, zumindest in Ansätzen, 

wäre nur realistisch, wenn unmittelbar in 2024/ 2025 der hier skizzierte Ausbau des 

ÖPNV erfolgen würde. 

  

 

123  Abschätzung der zu schaffenden Strukturen als plakativen Eckgrößen 
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Die hier beleuchtete Verdopplung der Fahrgastnachfrage dürfte mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit auch zu einer nennenswerten Steigerung der Einnahmen führen. 

In welcher Größenordnung diese eintreten könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

einschätzbar. Die avisierte Einführung des „Deutschlandtickets“ und der anstehende 

Übergang der ÖPNV-Finanzierung von der bisher prägenden Nutzerfinanzierung hin 

zu einer stärkeren Haushaltsfinanzierung lässt belastbare Aussagen dazu aktuell 

nicht zu. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass die Vision „Verdopplung der 

Fahrgastzahlen“ in Rostock einen Leistungs- und Ressourcenausbau in einer völlig 

neuen Größenordnung erfordern würde, welche auch im Finanzierungsbedarf in eine 

neue Dimension führt. Die Erreichung der Vision ist kurzfristig in Rostock nicht rea-

listisch. Sie kann, wenn überhaupt, nur als langfristige Zielsetzung angelegt sein. 

Erforderlich wäre dazu insbesondere eine immense Ertüchtigung des Straßenbahn-

netzes, um den notwenigen Angebotsaufwuchs betrieblich abwickeln zu können. 

Eine solche Ertüchtigung würde jedoch vom Planungsbeginn ein bis zwei Jahrzehnte 

in Anspruch nehmen. 

5.2 Ausbaustrategie Straßenbahnnetz 

5.2.1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans wurden alle im Stadtgebiet 

Rostock in den letzten Jahrzehnten andiskutierten bzw. denkbaren Erweiterungen 

und Ergänzungen des Straßenbahnnetzes systematisch bewertet und Prioritätsstu-

fen gebildet. Mit dem Nahverkehrsplan und dessen Beschluss soll diese Ausbaustra-

tegie eine hohe Verbindlichkeit, auch im Kontext mit anderen städtischen Planun-

gen und kommunalpolitischen Meinungsbildungen, erlangen. 

Die „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ wurde am 21.04.2021 von der Bürgerschaft 

beschlossen. 

Beschluss Nr. 2020/BV/1833  

1) Die Bürgerschaft beschließt die Ausbaustrategie Straßenbahnnetz. Diese fließt 

inhaltlich in den Gemeinsamen Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock und Landkreis Rostock ein.  

2) Für die Strecke mit der höchsten Priorität – die Straßenbahnnetzerweiterung  

Zoo – Reutershagen – soll durch die Rostocker Straßenbahn AG in enger Ab-

stimmung mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine Nutzen-Kosten-

Untersuchung (NKU) beauftragt werden.  

3) Für die Streckenerweiterung Gehlsdorf und für die Querspange Holbeinplatz – 

Parkstraße ist in enger Zusammenarbeit mit der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock eine technische Machbarkeitsstudie durchzuführen.  

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen der Ausbaus-

trategie, die Bestandteil der Beschlussvorlage waren, dokumentiert. 
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5.2.2 Grundsätze der Ausbaustrategie 

5.2.2.1 Straßenbahnnetzausbau im Mobilitätsplan Zukunft 

Im „Mobilitätsplan Zukunft“ (MOPZ) waren drei Maßnahmen mit Relevanz für die 

„Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ enthalten:  

• S-Bahn/ Stadtbahn zum Seehafen auf bestehender Trasse (Maßnahme Ö-1)  

• Straßenbahnausbau Reutershagen – Schutow (Ostseepark) (Maßnahme Ö-4) 

• ÖPNV-Erschließung für die Erweiterung Biestow mit durchgehender Straßen-

bahnringverbindung (Maßnahme Ö-5) 

Für die Maßnahmen Ö-1 und Ö-4 liegen in der Zwischenzeit vertiefende Gutachten 

vor, die eine (kritische) Neubewertung der Maßnahmen erlauben. Die Maßnahme 

Ö-5 ist, bedingt durch die aktuelle Nichtweiterverfolgung einer Stadtteilentwicklung 

in Biestow, als „zurückgestellt“ zu betrachten. 

5.2.2.2 Thesen zur Ausbaustrategie  

Ziele 

Die möglichen Streckenerweiterungen im Rostocker Straßenbahnnetz sollen unter 

dem Leitbild „VERKEHRSWENDE“ vordergründig der nachhaltigen Gewinnung neuer 

Fahrgäste dienen und Umsteigeeffekte vom MIV bewirken. 

Planerische Ansatzpunkte sind dafür Strecken zur 

• Erschließung von Stadtgebieten mit hohen, straßenbahngerechten ÖPNV-Poten-

tialen, 

• Schaffung von neuen, umsteigefreien Verbindungen im Straßenbahnnetz mit 

hohen, straßenbahngerechten ÖPNV-Potentialen, 

• Verbindung von bestehenden, benachbarten Straßenbahnstrecken und damit 

Verbesserung der Optionen zur Linienbildung im Netz.  

Der Schwerpunkt der Ausbaustrategie liegt auf der Anbindung von neuen Stadtent-

wicklungsgebieten, insbesondere Wohngebiete als Quellen der Mobilitätserzeugung, 

an das Straßenbahnsystem.  

Weitere aus Sicht der Potentiale relevante Bereiche zur Netzerweiterung sind Stadt-

gebiete mit Mischnutzungen (Arbeiten, Einkaufen, Dienstleistungen, Freizeit usw.), 

da sich hier verschiedene Aktivitäten und Mobilitätsbedürfnisse überlagern, die im 

gesamten Tagesverlauf eine ausreichende Grundnachfrage versprechen. 

Potenzielle Strecken, die auch auf längere Sicht im Kontext mit dem absehbaren 

infrastrukturellen und betrieblichen Aufwand keine ausreichende Wirtschaftlichkeit, 

und damit keine Förderfähigkeit, erwarten lassen, werden in der Konsequenz nicht 

weiterverfolgt.  
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Neubaustrecken im Kontext zur Netzbildung  

Das Rostocker Straßenbahnnetz ist durch eine ausgeprägte Nord-Süd-Ausrichtung 

und ein starkes „Ungleichgewicht“ im Norden charakterisiert. Der Neubau von Stre-

cken im Norden und Nordwesten würde – im Hinblick auf die System-Leistungsfä-

higkeit – dieses „Ungleichgewicht“ weiter verschärfen. 

Exkurs:  

Im Gegensatz zu Straßenbahn-Städten mit symmetrisch in der Mitte liegenden 

Stadtzentrum und einem harmonischen Anwachsen der Auslastung der Straßenbah-

nachsen von außen nach innen besteht in Rostock ein asymmetrisches Straßen-

bahnnetz mit einer langen Straßenbahnachse aus dem Stadtzentrum in die nördli-

chen Stadtteile sowie zwei ausgeprägten „Nachfragepolen“ an beiden Enden dieser 

Achse (Stadtzentrum und Lichtenhagen/ Lütten Klein). 

 

Abbildung 68: Symmetrische und asymmetrische Ausbildung von Straßenbahnnetzen 

Bei der Betrachtung einer möglichen Neubaustrecke ist unmittelbar zu beachten, ob 

diese durch Verlängerung bestehender Linien realisierbar ist oder die Einrichtung ei-

ner neuen (zusätzlichen) Linie erfordert. Eine ggf. neu einzurichtende Linie ist im 

Hinblick auf eine sinnvolle und wirksame Netzbildung im „langgestreckten“ 

Rostocker Straßenbahnnetz meist mit langen Linienführungen und entsprechenden 

Betriebsaufwendungen verbunden.  

• Die Einrichtung zusätzlicher Linien aus dem Norden in das Stadtzentrum ist auf 

dem betrieblich ausgelasteten Streckenast limitiert. Neue Strecken im Norden 

und Nordwesten sind deshalb in erster Linie als Verlängerung der vorhandenen 

Linien 1, 2 und 5 vorzusehen. Da das heutige Bedienungsangebot im Norden  

(5-Minuten-Takt) ausgelastet ist, tlw. sogar überlastet, erfordern Streckener-

weiterungen in diesem Bereich somit in der Konsequenz eine wirksame Kapazi-

tätserhöhung zur Abwicklung der Mehrnachfrage. 
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• Bei der Betrachtung möglicher Neubaustrecken im Osten ist das potenzielle 

„Nadelöhr“ Dierkower Kreuz – Steintor (alle Linien über eine Trasse) zu beach-

ten. 

• Neubaustrecken im Süden verbessern das „Gleichgewicht“ im Straßenbahnnetz. 

5.2.2.3 Prozessphasen 

Die Realisierung einer Neubaustrecke – von der Idee bis zur Eröffnung – erfolgt in 

aufeinander abgestimmten Phasen (siehe Abbildung 69). Die erste Phase ist die Er-

arbeitung der Netzausbaustrategie im NVP-Prozess. Die einzelnen Phasen der Unter-

suchungs- und Planungsschritte sollen mit Beschlüssen der Bürgerschaft flankiert 

werden. 

 

Abbildung 69: Prozessphasen zur Realisierung einer Neubaustrecke 

5.2.2.4 Prioritätenbildung „Untersuchungsbedarf“ 

Die zu untersuchenden Strecken werden in der Bewertung hinsichtlich des weiteren 

Verfahrens („Untersuchungsbedarf“) in vier Prioritätsstufen (eine Stufe mit zwei Un-

terstufen) eingeordnet. 
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Tabelle 36: Prioritätsstufen für den weiteren Untersuchungsbedarf der Strecken 

Stufe Voraussetzung Umgang im 

weiteren Verfahren  

(Prozessphasen) 

1 Vordringlicher  

Untersuchungsbedarf 
vorliegende Untersuchungen/ 

Gutachten lassen für die Stre-

cke eine ausreichende Wirt-

schaftlichkeit für eine Förderung 

(Nutzen-Kosten-Faktor > 1,0) 

erwarten 

Überführung in Phase 2 

„Machbarkeitsprüfung und 

Nutzen-Kosten-Untersu-

chung 

2 Nachfolgender  

Untersuchungsbedarf 
Strecke könnte anhand der Vor-

bewertung eine ausreichende 

Wirtschaftlichkeit für eine För-

derung (Nutzen-Kosten-Faktor 

> 1,0) erreichen 

nach erfolgter Machbar-

keitsprüfung und Nutzen-

Kosten-Untersuchung der 

Strecken der Stufe 1 kann 

weitere Untersuchung die-

ser Strecken der Stufe 2 

erfolgen 

3a Weiterer Untersu-

chungsbedarf im Falle 

der perspektivischen 

Entwicklung eines 

neuen Stadtteils (Tras-

senfreihaltung) 

bei bauleitplanerischer Entwick-

lung eines neuen Stadtteils sind 

die dafür relevanten Strecken-

varianten neu zu bewerten; ggf. 

erfolgt eine Höherstufung in 

Stufe 1 oder 2 

Trasse für die Strecke wird 

im Rahmen der Bauleitpla-

nung gesichert/ freigehal-

ten 

3b Aktuell kein weiterer 

Untersuchungsbedarf 

(Trassenfreihaltung) 

unter den aktuellen Rahmenbe-

dingungen lässt die Strecke 

keine ausreichende Wirtschaft-

lichkeit (Nutzen-Kosten-Faktor 

unter 1,0) für eine Förderung 

erwarten, es wird aber eine 

Trassenfreihaltung aus ver-

kehrsplanerischen und stadt-

strukturellen Gründen als sinn-

voll angesehen;  

bei wesentlichen Änderungen in 

den städtebaulichen, strukturel-

len oder fördertechnischen Rah-

menbedingungen soll eine Neu-

bewertung der Strecke und ggf. 

Höherstufung in Stufe 2 oder 

auch 1 erfolgen 

Trasse für die Strecke wird 

im Rahmen der Bauleitpla-

nung gesichert/ freigehal-

ten 

4 Kein straßenbahnwür-

diger Ausbaubedarf/ 

ggf. Verbesserung Bus-

verkehr  

Strecke besitzt absehbar keine 

ausreichende Wirtschaftlichkeit 

(Nutzen-Kosten-Faktor unter 

1,0) und/ oder weist ein „KO-

Kriterium“ auf 

wird nicht weiter verfolgt 
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Anmerkung: Die Bewertung einer Strecke mit Stufe 4 („Kein Ausbaubedarf“) be-

deutet ausdrücklich nicht, dass in diesem Bereich kein Handlungsbedarf für eine 

Verbesserung der ÖPNV-Bedienung besteht. Im NVP werden, soweit jeweils ein 

Handlungsbedarf besteht, Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes mit Bus-

verkehrsleistungen aufgezeigt bzw. vorgesehen. 

5.2.2.5 Weiterentwicklung „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ 

Die „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ wird als strategisches Planungsinstrument 

von Stadt und RSAG verstanden. In diesem Kontext ist eine regelmäßige Revision 

der Ausbaustrategie vorzusehen. Anlässe für eine Revision und ggf. Fortschreibung 

der Ausbaustrategie können sein: 

• Veränderungen Flächennutzungsplan mit Entwicklung eines neuen Stadtteils 

bzw. größeren Wohngebietes 

• Entwicklung großer Verkehrserzeuger 

• Veränderung Förderlandschaft 

• negative Bewertung der Strecken in Prioritätsstufe 1 

Die nächste Revision soll spätestens in 2028 erfolgen. 

5.2.3 Bewertung der Strecken 

5.2.3.1 Erläuterungen zur Vorgehensweise 

Ausrichtung der Bewertung 

Im Mittelpunkt der vorgenommenen Bewertungen steht die Fragestellung, ob eine 

finanzielle Förderung des Vorhabens erwartet werden kann. Bei der Bewertung wird 

deshalb als entscheidendes Kriterium die absehbare „Wirtschaftlichkeit“ des Vorha-

bens beleuchtet (Nutzen-Kosten-Faktor > 1,0). In der Prioritätenbildung wird wei-

terhin eine Strecke grundsätzlich negativ bewertet bzw. zurückgestuft, wenn ein 

anderes Kriterium offensichtlich eine Nichtrealisierbarkeit erwarten lässt (im Sinne 

„KO-Kriterium“).  

Dabei kann es sich 

• um eine ausgeprägte Konkurrenzwirkung zum übergeordneten S-Bahn-System 

• und/ oder um einen absehbar „nicht überwindbaren“ Raumwiderstand  

handeln. 

Soweit eine Strecke ein „KO-Kriterium“ aufweist, wird aus Gründen der Übersicht-

lichkeit nachfolgend auf die umfassende Darstellung weiterer Pro- und Contra-Argu-

mente verzichtet.  
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Kategorisierung der Strecken 

Die potenziellen Strecken werden bzgl. ihrer Verkehrsaufgabe drei Kategorien zuge-

ordnet: 

• Strecke mit überwiegender Verbindungsfunktion (V): 

dient überwiegend der Verbindung von starken Verkehrsquellen und -zielen un-

tereinander mit Schaffung neuer, umsteigefreier und reisezeitreduzierter Fahrt-

möglichkeiten 

• Strecke mit überwiegender Erschließungs- und Anbindungsfunktion (E):  

dient überwiegend der Erschließung/ Anbindung bisher (im Hinblick auf eine op-

timale Potentialausschöpfung) nicht ausreichend mit einer ÖPNV-Bedienung ver-

sorgten Bereichen bzw. mit überlasteten ÖPNV-Angeboten 

• Strecke zur Netzergänzung (Netzkleinteile) (N): 

dient als kurzes Verbindungsstück im Netz der Erhöhung der Leistungsfähigkeit, 

der Erschließung zusätzlicher Bereiche im kleinräumigen Bereich  und/ oder der 

Verbesserung der betrieblichen Flexibilität (z. B. Umfahrung von Baumaßnah-

men oder im Störungsmanagement) 
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Abbildung 70: Räumliche Lage der Untersuchungsstrecken. 
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Exkurs: Straßenbahnanbindung Schmarl und Groß Klein 

Die Stadtteile Schmarl und Groß Klein sind die einzigen Großblockwohnsiedlungen 

in Rostock ohne Straßenbahnanschluss. Die ÖPNV-Nutzung (Modal-Split) ist in 

Schmarl im Vergleich zu Lütten Klein und Evershagen sowie in Groß Klein im Ver-

gleich zu Lichtenhagen signifikant geringer.  

Eine Anbindung der Stadtteile an das Straßenbahnnetz wäre aus verkehrs- und 

stadtentwicklungspolitischen Gründen wünschenswert. Eine sinnvolle Anbindung 

beider Stadtteile an das Straßenbahnnetz ist, insbesondere wegen der Trennwir-

kung der S-Bahn-Trasse, nur mit einer durchgängigen Neubaustrecke ab Werftdrei-

eck möglich. 

Gegen diese Neubaustrecke sprechen entscheidend folgende Gründe: 

• Eine wirkungsvolle Erschließung der beiden Stadtteile mit möglichst zentraler 

Streckenführung durch die bebauten Bereiche ist ohne wesentliche Eingriffe in 

die Bebauungsstruktur nicht realisierbar. Solche Eingriffe dürften kaum eine An-

wohnerakzeptanz finden. Eine periphere Erschließung würde nach allen Erfah-

rungen nicht zu einer optimalen Potentialausschöpfung führen.  

• Unabhängig von der bewerteten Konkurrenzwirkung zur S-Bahn wäre das Ver-

hältnis zwischen Aufwand (hohe Baukosten durch rund acht Kilometer lange 

Strecke und Erforderlichkeit der Einrichtung einer vollständigen neuen Linie im 

Straßenbahnnetz) auf der einen Seite sowie des absehbaren Nutzens (nicht op-

timalen Erschließung der Fahrgastpotentiale) auf der anderen Seite ausgespro-

chen ungünstig. 

• Der Bus kann in den beiden Stadtteilen Schmarl und Groß Klein offensichtlich 

eine bessere innere Erschließung im ÖPNV-Netz absichern.  

 

Abbildung 71: Straßenraumsituation in Groß Klein (Schiffbauerring) 
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5.2.3.2 Bewertungsergebnis 

Im Ergebnis der Bewertung werden eine Strecke der Priorität 1 und zwei Strecken 

der Priorität 2 zugeordnet. 

 

Abbildung 72: Ausbaustrategie Straßenbahnnetz  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Tabelle 37: Prioritätsstufen für den weiteren Untersuchungsbedarf der Strecken (Einordnung 

der Strecken) 

Priorität Strecken-Nr. Strecke 

Priorität 1: Vor-

dringlicher Untersu-

chungsbedarf 

E-VI.1/ E-VI.2 Reutershagen – Zoo 

Priorität 2: Nachfol-

gender Untersu-

chungsbedarf 

V-II Querspange Holbeinplatz – Parkstraße 

E-XII Endstelle „Hafenallee“ – Gehlsdorf 

Priorität 3a: Weite-

rer Untersuchungsbe-

darf im Falle der per-

spektivischen Ent-

wicklung eines neuen 

Stadtteils (Trassen-

freihaltung) 

E-I.1/ E-I.2 potenzielle Wohngebietsentwicklung „Lichtenha-

gen-West“ 

E-IV.1/ E-IV.2 potenzielle Wohngebietsentwicklung „Evershagen-

West“ 

E-IX.1 bis  

E-IX.4 

potenzielle Wohngebietsentwicklung „Biestow“  

Priorität 3b: Aktuell 

kein weiterer Unter-

suchungsbedarf 

(Trassenfreihaltung) 

E-V Reutershagen – Ostseepark 

E-X Steintor – Mühlendamm – Brinckmansdorf –  

Roggentin  

E-XIII.1/ E-XIII.2 Hanse Center Bentwisch 

N-I Stich Ostseestadion (Anbindung an Strecke E-V.2; 

Wendeschleife vor Ostseestadion) 

5.2.4 Musterlösungen 

In Rostock sind Straßenbahnneubaustrecken vorgesehen, die verstärkt durch Stra-

ßenzüge führen, in denen ein eigener Bahnkörper nur bedingt realisierbar sein wird. 

Aus diesem Grund sollten bisher in Rostock noch nicht angewendete Entwurfsele-

mente in das Planungsrepertoire aufgenommen werden. Die nachfolgend dokumen-

tierten Musterlösungen zeigen, wie in engen Straßenräumen möglicherweise eine 

Gestaltung der Straßenbahninfrastruktur aussehen könnte. 
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Tabelle 38: Beispiele für Musterlösungen zur Gestaltung der Straßenbahnstrecken in engeren 

Straßenräumen 

Entwurfselement Beispiel 

Straßenbahn im Mischverkehr 

mit MIV, Radfahrstreifen und 

geordnetem Parken 

 

Beispiel: Beispiel: Leipzig, Karl-Heine-Straße 

Straßenbündiger, überfahrba-

rer Bahnkörper, farblich ab-

gesetzt 

 

Beispiel: Dresden, Borsbergstraße 

Besonderer Bahnkörper, 

überfahrbar (z. B. für Ret-

tungsdienste) 

 

Beispiel: Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 
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Entwurfselement Beispiel 

Straßenbahn im Mischverkehr 

mit MIV, Bahnkörper in Sei-

tenlage; Mittelstreifen für 

Fußgängerquerungen 

 

Beispiel: Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 

Straßenbahn im Mischverkehr 

mit MIV, Bahnkörper in Sei-

tenlage 

 

Beispiel: Kassel, Leipziger Straße 

Prinzip „Dynamische Straßen-

raumfreigabe“ 

 

Beispiel: Kassel, Leipziger Straße 
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Entwurfselement Beispiel 

Haltestellenkap mit angeho-

bener Radfahrbahn  

 

Beispiel: Leipzig – Leutzsch; Haltestelle „Pfingstweide“ 

Haltestellenkap mit angeho-

bener Radfahrbahn  

 

Beispiel: Kassel; Haltestelle „Querallee“ 

Oberleitungen in städtebau-

lich sensibleren Abschnitten 

(Einfachfahrleitung anstelle 

Hochketten) 

 

Beispiel: München, Pasing 
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5.3 Angebotsoffensive Bus 2022 

Im Laufe des NVP-Prozesses wurde von der RSAG, aufbauend auf den Diskussionen 

um die NVP-Maßnahmen, die „Angebotsoffensive Bus 2022“ initiiert und entwickelt. 

Anlass war, der verkehrspolitischen Zielsetzung eines 20 %-Anteils am Modal-Split 

näher zu kommen. 124  

Zum Fahrplanwechsel Mitte August 2022 wurde das Busverkehrsangebot um 

420.000 Fahrplankilometer erweitert, was einem Anteil von 5 % der Busleistung 

entspricht. Verbessert wurde das Leistungsangebot auf den Linien 25, 31, 38, 39, 

45 und X41. Die Verbesserungen betreffen insbesondere die Stadtteile im Nordwes-

ten, welche keinen direkten Anschluss zur Straßenbahn haben. Die Expressbuslinie 

X41 wurde montags bis freitags auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet.  

5.4 Maßnahmenkonzept (Steckbriefe) 

5.4.1 Ausrichtung des Entwicklungskonzeptes 

Die im Entwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen richten sich stringent an 

der verkehrspolitischen Zielsetzung des Gemeinsamen Nahverkehrsplans („Die zehn 

Leitsätze der Nahverkehrsplanung“) aus (siehe Teil A). Diese Leitsätze geben die 

Grundrichtung für die Weiterentwicklung des ÖPNV in Rostock vor und sind „Mess-

latte“ für die Umsetzung des Nahverkehrsplans.  

Die Maßnahmen verfolgen vordergründig eine Erhöhung des Modal-Split-Anteils des 

ÖPNV in Rostock. Zielsetzung ist in diesem Kontext die von der Bürgerschaft am 

04.03.2020 beschlossene Erhöhung auf einen 20 %-Anteil. Der im Entwicklungs-

konzept dargelegte Ausbau des städtischen ÖPNV ist auf diese Zielerfüllung ausge-

legt, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung der erforderlichen Fahrgastka-

pazitäten zur Abwicklung der zur Zielerfüllung erforderlichen zusätzlichen Nach-

frage. Es ist jedoch aus gutachterlicher Sicht zumindest fraglich, ob die Angebots-

verbesserungen alleine eine Qualität und „Zugkraft“ entfalten können, um die für 

die Zielerfüllung erforderlichen Umsteigeeffekte vom Autoverkehr zum ÖPNV bewir-

ken zu können. Es ist anhand vieler Belege aus anderen Städten davon auszuge-

hen, dass das Erreichen eines Modal-Split-Anteils von 20 % auch weitergehende 

flankierende Maßnahmen mit Einschränkungen im MIV erfordert. 

  

 

124  https://www.rsag-online.de/fileadmin/media/PDF/PDF_Nachhaltigkeitsbericht-2021.pdf 
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Abbildung 73: Verkehrspolitische Zielsetzungen des Gemeinsamen Nahverkehrsplans 
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Im Entwicklungskonzept werden die nachfolgend dargestellten Maßnahmen hin-

sichtlich ihres strategischen Ansatzes nachfolgenden neun Handlungsfeldern zu-

geordnet (jedes Handlungsfeld mit eigener Leitfarbe): 

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot 

Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterentwicklung der ÖPNV-Infra-

struktur 

Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung 

Handlungsfeld IV: Fahrgastinformation 

Handlungsfeld V: Sicherheit und Service 

Handlungsfeld VI: Intermodale Verknüpfung 

Handlungsfeld VII: Umwelt 

Handlungsfeld VIII: Qualitätsmanagement & Fahrgastmitwirkung 

Handlungsfeld IX: Tarif 

Abbildung 74: Handlungsfelder 

Innerhalb der einzelnen Handlungsfelder werden neben konkreten Maßnahmen 

außerdem Prüfaufträge zur weiteren Entwicklung des ÖPNV formuliert.  

• Maßnahmen sind konkrete Planungsvorhaben zur verkehrlichen und/ oder wirt-

schaftlichen Verbesserung und Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebotes, die 

während der Laufzeit des NVP bis 2030 umgesetzt werden sollen. 

• Prüfaufträge beinhalten i. d. R. Ansätze zur Weiterentwicklung des ÖPNV, die 

weiterer detaillierter Nachfrage- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen außer-

halb des Fortschreibungsprozesses bedürfen. Die erforderlichen Untersuchungen 

können zeitnah durchgeführt werden, so dass Maßnahmen zur Weiterentwick-

lung des ÖPNV – bei einer positiven Bewertung – bis 2030 begonnen bzw. um-

gesetzt werden könnten. 

Die Maßnahmen und Prüfaufträge sind im Hinblick auf die Realisierung auf drei Zeit-

horizonte ausgerichtet. Berücksichtigt wird, dass ab 2031 für den Straßenbahn- und 

Stadtbusverkehr ein neuer Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) zu erteilen ist. 

In 2026 und 2027 ist in diesem Kontext eine Evaluierung und ggf. Teilfortschrei-

bung des Nahverkehrsplans vorzusehen. 
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Abbildung 75: Zeithorizonte für Maßnahmen und Prozesse im Nahverkehrsplan 

  

Aktenmappe - 365 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 248 

5.4.2 Erläuterungen zu den Inhalten der Maßnahmen-

steckbriefe 

Leuchtturmprojekt Projekt, welches eine herausragende Bedeutung für die 

Zielerfüllung des NVP besitzt. Es hat eine ausgeprägte 

„Signalwirkung“ für die Umsetzung des NVP-Maßnahmen-

programms und soll mit seiner Bekanntheit eine breite 

Ausstrahlung erreichen. 

Schlüsselmaßnahme Maßnahme, welche eine hohe Wirksamkeit für die postu-

lierte Erhöhung des Modal-Split-Anteils besitzt (insbeson-

dere Erhöhung der Beförderungskapazitäten im ÖPNV-

System) und zwingende Voraussetzung für die Zielerfül-

lung ist. 

Vorlaufzeit für Umsetzung • kurz: bis Ende 2026 

• mittel: 2027 bis Ende 2030 

• lang: ab 2031 

Vorgesehene Umsetzung • sofort: 2022, insbesondere im Rahmen  

MIRROR-Projekt bzw. RSAG-Angebotsoffensive 

• kurzfristig: bis Ende 2026 

• mittelfristig: 2027 bis Ende 2030 

• langfristig: ab 2031 

Abkürzungen  

(Maßnahmennummerierung) 

G Gesamtsystem 

S Straßenbahn 

B Bus 

F Fahrzeuge 
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5.4.3 Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz 

und Angebot 

I-G.1 (Prüfauftrag): 10-Minuten-Takt am Samstag im Tagesverkehr im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Samstag“: Einrichtung 10-Minuten-Takt im Tagesverkehr im Straßenbahnnetz 

und auf Premiumbuslinien 

Begründung 

Der Samstag hatte vor der Pandemie-Zeit im Mobilitätsverhalten deutschlandweit signifikant 

an Bedeutung gewonnen. Es spricht einiges dafür, dass diese Bedeutung wieder eintritt. Eine 

ÖPNV-Bedienung in gleicher Qualität wie am Verkehrstag „Montag bis Freitag“ ist deshalb an-

gemessen und steht im Kontext mit den Zielsetzungen der „Verkehrswende“. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro p. a. 

keine 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung Stadtzentrum in 

seiner zentralen Versor-

gungs- und Freizeitfunk-

tion 

• Stadtzentrum kann nach 

der Pandemie nicht wie-

der seine vorherige Funk-

tion und Bedeutung zu-

rückerlangen 

• geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für 

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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I-G.2 (Prüfauftrag): 10-Minuten-Takt Mo – Fr (bis 20 Uhr) im Straßenbahn-

netz und auf Premiumbuslinien 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Montag bis Freitag“: Einrichtung 10-Minuten-Takt (bis 20 Uhr) im Straßen-

bahnnetz und auf Premiumbuslinien  

Begründung 

Am Verkehrstag „Montag bis Freitag“ wird zukünftig mit einer weiteren Nachfragezunahme 

(ggf. Verschiebung aus den Nachmittagsstunden) in den frühen Abendstunden gerechnet 

(Flexibilität der Arbeitszeiten, Zunahme von Freizeitaktivitäten nach der Pandemie).  

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro p. a. 

keine 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen (wirksamer 

10-Minuten-Takt im Ta-

gesverlauf länger verfüg-

bar) 

• Mobilitätsverhalten ändert 

sich zulasten der frühen 

Abendstunden 

• geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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I-G.3 (Prüfauftrag): Taktverdichtung Mo – Fr (mindestens bis 22 Uhr) im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien im Abendverkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Montag bis Freitag“: Taktverdichtung (durchgängiger 15-Minuten-Takt) im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien mindestens bis 22 Uhr 

Begründung 

Am Verkehrstag „Montag bis Freitag“ wird zukünftig auch nach 20 Uhr (siehe Maßnahme  

I-G.2) mit einer Zunahme der Nachfrage in den Abendstunden gerechnet (Flexibilität der Ar-

beitszeiten, Zunahme von Freizeitaktivitäten nach der Pandemie). Die Taktverdichtung flan-

kiert die Maßnahme I-G.2. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro p. a. 

Maßnahme I-G.2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Flankierung der Taktver-

dichtung im Abendverkehr 

bis 20 Uhr 

• Mobilitätsverhalten ändert 

sich zulasten der Abend-

stunden 

• geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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I-G.4 (Prüfauftrag): 20-Minuten-Takt an Sonn- und Feiertagen (Anpassung 

an neuen S-Bahn-Takt ab 2024) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Sonn- und Feiertag“: Einrichtung 20-Minuten-Takt in Ausrichtung auf den 

neuen S-Bahn-Takt (ab Dezember 2024) 

Begründung 

Neuer Takt am Verkehrstag „Sonn- und Feiertag“ (Sommerhalbjahr 10-Minuten-Takt; Win-

terhalbjahr im 20-Minuten-Takt) im S-Bahn-Netz (S1 Rostock – Warnemünde) erfordert An-

passung der Taktfamilie im Straßenbahn- und Busnetz am Verkehrstag „Sonn- und Feiertag“ 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 1 Mio. Euro p. a.  

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Sicherstellung eines pas-

senden Gesamtsystems 

S-Bahn, Straßenbahn und 

Bus am Verkehrstag 

„Sonn- und Feiertag“ 

• keine • geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig (Fahrplanwechsel 

12/2024) 
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I-S.1: Ausbau Straßenbahnnetz 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Ausbau Straßenbahnnetz 

• Priorität 1: „Vordringlicher Untersuchungsbedarf“ (aktuell Nutzen-Kosten-Untersuchung) 

− Reutershagen – Zoo (Hinweis: Die im August 2022 vorgelegte „Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung Streckennetzerweiterung Reutershagen“ (VCDB) ergab einen Nutzen-Kos-

ten-Index von 1,15 (Strecke E-VI.1 als Vorzugsvariante). Die Strecke wäre damit 

eine „volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahme“.  

• Priorität 2: „Nachfolgender Untersuchungsbedarf“ (weitere Untersuchung zu späterem 

Zeitpunkt nach Priorität 1) 

− Querspange Holbeinplatz – Parkstraße (Technische Machbarkeitsuntersuchung abge-

schlossen) 

− Endstelle „Hafenallee“ – Gehlsdorf (Technische Machbarkeitsuntersuchung ab Mitte 

2023) 

 

Nummerierung der Untersuchungsstrecken entsprechend der Systematik der durchgeführten Vorprüfung denkbarer 

Neubaustrecken 
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Anwendung von Ausbaustandards/ Entwurfselementen für Straßenbahnneubaustrecken in 

bebauten Bereichen 

 

Beispiel: Leipzig 

 

Beispiel: Bremen 

Begründung 

Grobbewertung der im Stadtgebiet denkbaren Straßenbahnneubaustrecken im NVP-Prozess 

ergab ein Realisierungspotential, welches in weiteren Untersuchungsschritten zu bewerten 

ist. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG in der Laufzeit des NVP ab-

sehbar nur Planungskosten 

ca. 55 Mio. Euro Gesamtkos-

ten (mind. 75% GVFG-Förde-

rung) 

Neuordnung und Anpassung 

des Busnetzes erforderlich 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von wesentli-

chen Nachfragezuwächsen 

• Verzögerungen im Pla-

nungsprozess 

• Strecke im Ergebnis der 

Nutzen-Kosten-Untersu-

chung ggf. nicht förderfä-

hig 

• sehr hoher Prozessauf-

wand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch lang (bei optimalen Prozess-

verlauf ggf. mittel) 

Strecke 1. Priorität: mittel-

fristig  

(wenn alle Planungs- und Ge-

nehmigungsprozesse optimal 

laufen) 

Strecken 2. Priorität: lang-

fristig 
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I-S.2: Angebotsverbesserungen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Linie 1 ganztägig im 10-Minuten-Takt bis Mecklenburger Allee 

Begründung 

Verbesserung der Transparenz und der Struktur in der Bedienung; tagesdurchgängiger  

5-Minuten-Takt ab Lichtenhagen 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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I-B.1: Einrichtung Premiumlinien (10-Minuten-Takt) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

• Premiumlinie „West-Radiale“ (Linie 20); inkl. erforderliche Haltestelleninfrastruktur,  

ggf. Realisierung in Stufen  

• Premiumlinie „West-Süd-Tangente“ (Linie 30); Neuordnung der Linie in Verbindung mit 

Anpassung Linie 38 (Führung zum Ostsee Park); Verknüpfung mit Straßenbahn in Reu-

tershagen (Haltestelle in Goerdelerstraße) 

• Premiumlinie „Nordwest-Ost-Tangente“ (Linie 40)  

 

 

Begründung 

Einrichtung von „straßenbahn-ähnlichen“ Buslinien in hoher Bedienungs- und Komfortqualität 

zur Ergänzung des Straßenbahnnetzes auf potentialstarken Verbindungen 
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Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Linie 20: ca. 400.000 Euro 
pro Jahr 
Linien 30 und 40: ca. 3 Mio. 
€ pro Jahr 

Realisierung Linie 40 steht in 

Verbindung mit I-B.7: lang-

fristiges Gesamtkonzept zur 

Anbindung des Seehafens 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von wesentli-

chen Nachfragezuwächsen 

• Entlastung des Straßen-

bahnnetzes im Nordwes-

ten 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände bei Realisierung 

der flankierenden Infra-

struktur 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch kurz, ggf. mittel (wenn erst 

Infrastruktur geschaffen wer-

den muss) 

• kurzfristig: Linie 20neu 

• kurz- bis mittelfristig:  

Linie 30neu 

• mittelfristig: Linie 40neu 
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I-B.2: Einrichtung Ortsverkehre 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Schaffung von systemwirksamen und gut kommunizierbaren Angeboten in den Stadtteilen 

als in sich geschlossene Ortsverkehre 

• Ortsbus „Warnemünde/ Diedrichshagen“ (Linien 36 und 37) 

• Ortsbus „Groß Klein/ Lütten Klein “ (Linie 31); Bestandteil MIRROR-Projekt (2022 – 2024) 

• Ortsbus „Markgrafenheide“ 

• Ortsbus „Südstadt“ (in Abstimmung mit Stadt-Umland-Linie Niendorf/ Sildemow/ Papen-

dorf); Alternative der Linienführung zur Darstellung in der Karte: Weiterführung „Campus-

Linie“ (siehe Maßnahme I-B.3) von Hbf. über Erich-Schlesinger-Straße, Schwaaner Land-

straße, Tychsentraße, Nobelstraße, Südstadt Center, Südring, Robert-Koch-Straße und 

Weidengrund zum Südblick 

 

Hinweis: Linienführungen sind vorläufig (Gutachtervorschläge) und bedürfen in Abstimmung mit den 

Ortsbeiräten einer weiteren Untersuchung und Präzisierung. 
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Begründung 

Stärkung der ÖPNV-Nutzung im Stadtteil (Nahmobilität, Erhöhung der Erschließungswirkung) 

und Verbesserung der Zubringerfunktion zu S-Bahn und Straßenbahn 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 1 Mio. Euro p. a. Ortsbus „Warnemünde/ Died-

richshagen“:  

• straßenbauliche Durchbin-

dung Mecklenburger Allee 

erforderlich 

• Anpassung der Infrastruk-

tur im Ortskern Warne-

münde für Gelenkbusein-

satz 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung der Nahmobilität 

• Warnemünde: Flankie-

rung der angedachten 

Maßnahmen zur Verkehrs-

reduzierung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände bei Realisierung 

der flankierenden Infra-

struktur 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

• hoch: Ortsbus „Groß 

Klein/ Lütten Klein “ und 

Ortsbus „Warnemünde/ 

Diedrichshagen“ 

• mittel bis gering: Ortsbus 

„Markgrafenheide“ und 

Ortsbus „Südstadt“ 

kurz • sofort: Ortsbus „Groß 

Klein/ Lütten Klein “ 

• kurzfristig: Ortsbus 

„Warnemünde/ Diedrichs-

hagen“ (1. Stufe bis  

Fertigstellung Mecklenbur-

ger Allee) 

• mittelfristig: Ortsbus 

„Markgrafenheide“ und 

Ortsbus „Südstadt“ 
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I-B.3: Einrichtung Campus-Linie 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

„Campus-Linie“ (Linie 10) im 10- bzw. 20-Minuten-Takt als in sich geschlossenes Teilbussys-

tem zur Anbindung der Unistandorte und deren Verbindung untereinander (weitere Untersu-

chung auf Basis Gutachtervorschlag und RSAG-Vorschlag erforderlich) 

 

Gutachtervorschlag 

 

RSAG-Vorschlag 

Begründung 

Potentialanalyse zeigt ausgeprägte Verflechtungen im Bereich KTV/ Hansaviertel/ Südstadt 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro p. a. 

Maßnahme II-B.3: Erhöhung 

der Kapazität an der Bushal-

testelle „Holbeinplatz“; 

Straßenbaumaßnahme 

Werftdreieck Mitte der 

2020er Jahre 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung von stadtteilin-

ternen und von stadtteil-

überschreitenden Verbin-

dungen 

• Verbindung der Uniberei-

che untereinander („Cam-

pus-Linie“) 

• Unibetrieb nach Corona-

Pandemie verstärkt im 

Online-Betrieb 

• mittlerer Prozessaufwand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände bei Realisierung 

der flankierenden Infra-

struktur 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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I-B.4: Ergänzender Angebotsausbau im Busnetz 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

• Verdichtung Linie 45 in Gehlsdorf 

Begründung 

Verbesserung der ÖPNV-Bedienung in Stadtteil ohne unmittelbare Straßenbahnanbindung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung von stadtteilin-

ternen und von stadtteil-

überschreitenden Verbin-

dungen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz • sofort: Linie 45 Umset-

zung im Rahmen der 

RSAG-Angebotsoffensive 

2022 
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I-B.5: Einrichtung Bedarfsverkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einsatzgebiete (vorzugsweise als flächenhafter Betrieb) 

• Teilsektor Brinckmansdorf/ Riekdahl/ Dierkow  

• Fischereihafen (Ersatz für Linie 34; verbesserte fußläufige Anbindung Fischereihafen über 

S-Bahnhof Marienehe/ Straßenbahn; siehe Maßnahme II-I.1) 

Definition „Bedarfsverkehr“:  

• verkehrt nur nach vorheriger Anmeldung (App, Telefon, ggf. weitere Kanäle) 

• Bedienung als Abruf-Linien-Taxi in einem vorgegebenen Fahrplan (fahrplangebunden) 

oder als „On-Demand-Verkehr“ flexibel nach Fahrzeugverfügbarkeit (fahrplanfrei) 

• Einsatz kleinerer Fahrzeuge 

• barrierefreie Nutzbarkeit ist durch Vorhalten mindestens eines Fahrzeuges, welches die 

eigenständige Nutzung durch Mobilitätsbeeinträchtigte, insbesondere Rollstuhlnutzende, 

ohne Hilfe Dritter gewährleistet, abzusichern 

• Nutzung ohne Zuschlag im Verbundtarif; bei Neu- und Zusatzverkehren ggf. Nutzungszu-

schlag 

Begründung 

Verbesserung der ÖPNV-Bedienung in Bereichen mit unsystematischer, nur bedingt bündel-

barer Nachfrage 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

Maßnahme II-I.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der ÖPNV-

Erreichbarkeit auf Quer-

verbindungen 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel mittel- bis langfristig 
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I-B.6: Ausbau Nachtverkehr; ggf. räumliche Ergänzung mit Bedarfsverkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Räumliche Ausdehnung des Nachtverkehrs („Fledermauslinien“); planerische Ansätze: 

• Verbesserung der Erschließungswirkung durch Bedarfsverkehr 

• Gehlsdorf im Linienverkehr 

• Integration S-Bahn in Nachtverkehrskonzept (ab Dezember 2024 am Wochenende auch 

Nachtverkehr) 

Anmerkung: Im Nachtverkehr ist nicht nur die Zielgruppe der „Nachtschwärmer“ zu betrach-

ten, sondern auch die Gruppe der Berufstätigen (z. B. Fernpendler, soziale Berufe in Früh- 

und Spätschichten). 

Begründung 

Ein ÖPNV-Angebot, welches im Sinne der „Verkehrswende“ eine vollständige Alternative zum 

Pkw darstellen soll, muss rund um die Uhr verfügbar sein. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der ÖPNV-

Bedienung in der Nacht-

mobilität 

• keine • geringer bis mittlerer Pro-

zessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (Taktanpassung 

bedingt durch neues S-Bahn-

Konzept ab Fahrplanwechsel 

12/2024 erforderlich) 

 

  

Aktenmappe - 381 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 264 

I-B.7: Langfristiges Gesamtkonzept zur Anbindung des Seehafens 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

geplante Errichtung eines Autohofes in Krummendorf ermöglicht modifizierten Ansatz mit in-

termodalem Konzept für Anbindung des Seehafens (Voraussetzung: Premiumlinie „Nordwest-

Ost-Tangente“; Linie 40, siehe Maßnahme I-B.1): 

• Errichtung eines intermodalen Verknüpfungspunktes in Krummendorf in Verbindung mit  

o Bedarfsverkehr/ perspektivisch On-Demand-Verkehr  

in/ aus Seehafen (Linienverkehr zu relevanten Schichtzeiten) 

o Radausleihstation (Bikesharing) 

o Carsharing  

• Ergänzung mit Direktverbindungen von Verknüpfungspunkten Dierkower Kreuz und Lütten 

Klein Zentrum (Express-Linie über Autobahn mit Einzelfahrten) 

 

Begründung 

Die ÖPNV-Anbindung des Seehafens erfordert einen modifizierten Ansatz, da die bisher prak-

tizierte Busanbindung nur eine vergleichsweise geringe Nachfragegenerierung bewirkt. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

• Infrastruktur: Stadt und 

Rostock Port 

• ÖPNV-Angebot: RSAG  

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

I-B.1 
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Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der multi-

modalen Erreichbarkeit 

des Seehafens 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel lang (Voraussetzung ist Er-

richtung des Autohofes in 

Krummendorf) 

langfristig 
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Abbildung 76: Maßnahmenkonzept – Handlungsfeld I – Weiterentwicklung Liniennetz und An-

gebot  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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5.4.4 Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterent-

wicklung der ÖPNV-Infrastruktur 

II-G.1: Ausbau einer CITY-HALTESTELLE im Stadtzentrum in Verbindung 

mit Errichtung Mobilitätsstation und RSAG-Kundenzentrum 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

• Strategischer Ansatz: Schaffung eines „Mobilitätszentrums“ im Stadtzentrum 

• Ausbau einer Haltestelle als gestalterische „Landmarke“ 

• Verbindung mit Errichtung Mobilitätsstation (siehe unten) und RSAG-Kundenzentrum  

• bevorzugter Standort: Lange Straße 

 

Beispiel Dresden 

 

Beispiel Würzburg 

Errichtung einer Mobilitätsstation an der neu zu etablierenden „CITY-HALTE-

STELLE“ im Stadtzentrum (VI-1) 

Errichtung einer Mobilitätsstation an der neu zu etablierenden „CITY-HALTESTELLE“ im 

Stadtzentrum; Funktion und Ausstattung entsprechend der Kategorie „Mobilpunkt – Variante 

XL“ des städtischen Konzeptes125 („Sehr große Mobilpunkte bieten das umfassendste Dienst-

leistungsangebot. XL-Mobilpunkte eignen sich primär in Verknüpfung mit sehr hoch frequen-

tierten SPNV-Knoten oder an Orten mit lokal sehr hohem Mobilitätsbedarf.“);  

Hinweis: Das städtische Konzept sieht diese Kategorie ausschließlich am Hauptbahnhof vor, 

aus Sicht der Nahverkehrsplanung besitzt auch die hier angedachte CITY-HALTESTELLE adä-

quate Potentiale für die Kategorie. 

Begründung 

Zusammenführen von ÖPNV, multimodalen Angeboten und Kundenzentrum (Mobilitätsbera-

tung) an einem zentralen Punkt im Stadtzentrum 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

VI-1 und V-2a 

 

125  team red Deutschland GmbH. Ausbaukonzept Mobilpunkte für die Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock, Berlin 2021 
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Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der ÖPNV-

Wahrnehmbarkeit im 

Stadtzentrum 

• Bündelung verschiedener 

Mobilitätsdienstleistungen 

• Verbesserung des multi-

modalen Angebotes im 

Stadtzentrum 

• Diskussionen und ggf. Ak-

zeptanzprobleme in der 

Öffentlichkeit, da Umge-

staltung in städtebaulich 

sensiblem Bereich 

• mittlerer bis hoher Pro-

zessaufwand (Abstim-

mung mit unterschiedli-

chen Beteiligten; ggf. 

städtebaulicher Wettbe-

werb erforderlich) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel  

(Mobilitätsstation und Kun-

denzentrum kurz) 

mittelfristig  

(Mobilitätsstation und Kun-

denzentrum kurzfristig) 
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II-F.1: Sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme An-

triebe 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme Antriebe; siehe auch VII.1 

(Batteriebus plus Biomethanbusse) 

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz und Vorgaben CVD/ SaubFahrzeugBeschG 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 29 Mio. Euro im Zeitraum 

2024 – 2030;  

davon ca. 19,9 Mio. Euro 

Fördermittel 2024 - 2030 

VII.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksamer Beitrag für Kli-

maschutz 

• ggf. Folgekosten durch 

Anpassung Betriebshöfe 

und Werkstätten 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch zeitnah kurzfristig; sukzessiv (abhän-

gig von Bewilligung und Be-

reitstellung von Fördermitteln 

nach SaubFahrzeugBeschG) 
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II-F.2 (Prüfauftrag): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im Stra-

ßenbahnnetz 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Beschaffung von Fahrzeugen mit wesentlich höherer Fahrgastkapazität (Erhöhung der Beför-

derungsleistung pro Fahrt) 

Hinweis: Im Zusammenhang mit Beschaffung längerer Fahrzeuge ist eine Ertüchtigung/ Ver-

längerung der Bahnsteige an relevanten Haltestellen (siehe unten) sowie ggf. auch der Aus-

bau der Betriebshofkapazitäten erforderlich. 

Dringlichkeitsvermerk: Die Fragestellung der langfristig vorzusehenden Fahrzeuglängen ist 

zeitnah zu klären, da diese Thematik bei allen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an Stra-

ßenbahnhaltestellen Berücksichtigung finden muss. 

 

Beispiel: Leipzig (Solaris Tramino NGT10 / NGT XL; 

Länge 38 Meter) 

 

Beispiel: Erfurt (Tramlink, Länge 42,5 m) 

Zusammenhang mit Maßnahme II-S.4 (Prüfauftrag): Ertüchtigung der relevanten Stra-

ßenbahnhaltestellen für den Einsatz kapazitätsstärkerer Fahrzeuge 

 

Beispiel Leipzig 

 

Beispiel Kassel 

Begründung 

Einsatz von kapazitätsstärkeren Fahrzeugen im Straßenbahnnetz ist zur Abwicklung der im 

Kontext mit der „Verkehrswende“ und einem höheren Modal-Split-Anteil zusätzlich zu bewäl-

tigenden Fahrgastnachfrage zwingend erforderlich 
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Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Fahrzeuge: RSAG 

Haltestellen: RSAG 

abhängig vom Fahrzeugkon-

zept und dem politisch fest-

gelegten Modal-Split-Ziel 

 

• II-S.4 (Prüfauftrag): Er-

tüchtigung der relevanten 

Straßenbahnhaltestellen 

für den Einsatz kapazi-

tätsstärkerer Fahrzeuge 

• vsl. Ausbau der Be-

triebshofkapazitäten der 

RSAG erforderlich 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Abwicklung der Nachfra-

gezuwächse in Folge der 

„Verkehrswende“ 

• an einzelnen Haltestellen 

aufwändige, zeitintensive 

Abstimmungen; ggf. auch 

Akzeptanzprobleme in der 

Öffentlichkeit 

• hoher Prozessaufwand  

o umfassende Abstim-

mungen 

o Beschaffungsverfahren 

o ggf. Umsetzungswider-

stände bei II-S.4 

o aufwändiges, langwie-

riges Planungs- und 

Genehmigungsverfah-

ren für Ausbau bzw. 

Neubau Betriebshof 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch lang langfristig (Durchführung der 

erforderlichen Untersuchun-

gen sofort) 
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II-F.3 (Prüfauftrag): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im Bus-

verkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

II-F.3 (Prüfauftrag, mittelfristige Perspektive): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Busverkehr, z. B. CapaCity, Doppelgelenkbusse126 

 

Beispiel: St. Gallen (Doppelgelenkbus, O-Bus) 

 

Beispiel: Berlin (Doppeldeckerbus) 

Zusammenhang mit Maßnahme II-B.1: Ausbauprogramm: „barrierefreie Bushaltestellen“ 

(kontinuierliche Umsetzung der Prioritätenliste) 

Begründung 

Abwicklung der im Kontext mit der Verkehrswende zusätzlich zu bewältigenden Fahrgast-

nachfrage 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG abhängig vom Fahrzeugkon-

zept und dem politisch fest-

gelegten Modal-Split-Ziel 

II-B.1 (ggf. Ausbau von Hal-

testellen erforderlich) 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Abwicklung der Nachfra-

gezuwächse in Folge der 

„Verkehrswende“ 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel mittelfristig (Durchführung 

der erforderlichen Untersu-

chungen sofort) 

  

 

126  In der Schweiz, dem europäischen Vorzeigeland im Öffentlichen Verkehr, ist seit einigen 
Jahren in mehreren Städten bzw. aktuell eine strategiegische Ausrichtung auf den Ein-

satz von Doppelgelenkbussen auf hochfrequentierten Linien zu beobachten (z. B. Basel, 
Bern, Luzern, St. Gallen und Winterthur).  
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II-F.4 (Marktbeobachtung): Einsatz autonomer/ automatisierter Fahrzeuge 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Marktbeobachtung, mittel- bis langfristige Perspektive im Hinblick auf Einsatz autonomer/ 

automatisierter Fahrzeuge; Beschaffung, wenn ausreichend funktionsfähige und zuverlässige 

Fahrzeuge im Level 5 (kein Fahrer an Bord; Fahrzeug fährt komplett eigenständig) verfügbar 

sind 

 

Beispiel Monheim 

Begründung 

Reaktion auf Technologieentwicklung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• aktuell nicht einschätzbar; 

ggf. Einsparung der Per-

sonalkosten bei Einsatz 

autonomer/ automatisier-

ter Fahrzeuge 

• keine • mittlerer bis hoher Pro-

zessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering lang langfristig  
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II-S.2: Modernisierung und Ausbau von Straßenbahn-Haltestellen  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Modernisierung und Ausbau von Straßenbahn-Haltestellen (insbesondere Kriterium „Barriere-

freiheit“), z. B. 

• Platz der Jugend 

• Reutershagen 

Hinweis: Voraussetzung ist Prüfung und Festlegung der langfristig angestrebten Fahrzeug-

länge im Straßenbahnnetz (siehe Maßnahme II-S.4) 

Begründung 

Zielsetzung „Schaffung der vollständigen Barrierefreiheit“ erfordert Maßnahmen an Haltestel-

len mit Defiziten (z. B. zu schmale Bahnsteige) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

II-S.4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• funktionale und gestalteri-

sche Aufwertung der Ver-

knüpfungspunkte 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

Straßenbahnsystem 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch mittelfristig • mittelfristig 
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II-S.3: Auflegen eines Programms „Austausch der Bodenindikatoren“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Austausch der Bodenindikatoren (ältere Rillenplatten); von RSAG bereits GVFG-beantragt 

 

➔ 

 

Begründung 

Zielsetzung „Schaffung der vollständigen Barrierefreiheit“ erfordert Austausch der nicht mehr 

dem „Stand der Technik“ entsprechenden älteren Bodenindikatoren 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG  75.000 Euro p.a.; 

GVFG-Förderung durch RSAG 

beantragt 

II-S.2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

Straßenbahnsystem 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch zeitnah mittelfristig 
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II-S.4 (Prüfauftrag): Ertüchtigung der relevanten Straßenbahnhaltestellen 

für den Einsatz kapazitätsstärkerer Fahrzeuge 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

siehe Maßnahme II-F.2 (Prüfauftrag): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Straßenbahnnetz  
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II-B.1: Ausbauprogramm „barrierefreie Bushaltestellen“ (kontinuierliche 

Umsetzung der Prioritätenliste) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

Ausbauprogramm „barrierefreie Bushaltestellen“ (kontinuierliche Umsetzung der Prioritäten-

liste); Ausbau der Haltestellen unter Beachtung des "Leitfaden Barrierefreie Verkehrsräume – 

Design für alle" (Land Mecklenburg-Vorpommern)127 

  

Begründung 

Schaffung der gesetzlich vorgegebenen „vollständigen Barrierefreiheit“ 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ Straßenbaulastträger  Umsetzung schrittweise nach 

Prioritätenliste (ca. 500.000 

bis 1 Mio. Euro p.a.); 

aktuell keine Fördertöpfe 

II-F.3 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

ÖPNV (siehe Zielsetzung 

Personenbeförderungsge-

setz) 

• im Einzelfall Akzeptanz-

probleme bei Anliegern 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch zeitnah schrittweise nach Prioritäten-

liste 

 

  

 

127  https://www.vhw.de/nachricht/mecklenburg-vorpommern-leitfaden-barrierefreie-ver-
kehrsraeume-design-fuer-alle-veroeffentlicht/ 
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II-B.2: Ausbau und Modernisierung von Umsteigehaltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

II-B.2: Ausbau und Modernisierung von Umsteigehaltestellen, z. B.  

• Dierkower Kreuz; Bestandteil MIRROR-Projekt (2022 – 2024) 

• Reutershagen 

• Hohe Düne Fähre 

 

Reutershagen 

 

Hohe Dühne Fähre 

Begründung 

Haltestellen bedürfen hinsichtlich funktionaler Gestaltung, Barrierefreiheit und Erscheinungs-

bild einer Neugestaltung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ Straßenbaulastträger Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

II-B.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• funktionale und gestalteri-

sche Aufwertung der Ver-

knüpfungspunkte 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

ÖPNV 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel bis hoch mittel mittelfristig; schrittweise 

Umsetzung 
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II-B.3: Erhöhung der Kapazität an der Bushaltestelle „Holbeinplatz“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Erhöhung der Kapazität an der Bushaltestelle „Holbeinplatz“ bzw. im unmittelbaren Umfeld 

des Bereiches (soweit im Kontext mit I-B.3 erforderlich) 

Hinweis: Fördermittelbindung bis 2035; es ist eine Klärung bzgl. Fördermittelunschädlichkeit 

eines Umbaus herbeizuführen 

 

Begründung 

Einrichtung der „Campus-Linie“ führt absehbar zu einer Zunahme der Frequentierung der 

Haltestelle „Holbeinplatz“ und erfordert ggf. eine Erhöhung der Kapazität 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ Straßenbaulastträger Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

I-B.3 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• vollständige Realisierung 

der „Campus-Linie“ 

• planerische Priorisierung 

anderer Anforderungen 

(z. B. MIV) verhindern 

Kapazitätserhöhung 

• mittlerer Prozessaufwand 

• Akzeptanzprobleme bei 

anderen Verkehrsarten, 

wenn Lösung dort zu 

Nachteilen führt 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch (wenn „Campus-Linie“ 

zusätzliche Kapazität erfor-

dert) 

mittel kurzfristig (möglicher Kon-

flikt, der zur Verzögerung der 

vollständigen Realisierung 

der „Campus-Linie“ führen 

kann) 
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II-B.4: Umbau sowie barrierefreie Gestaltung des Omnibusbahnhofs am 

Hauptbahnhof 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umbau sowie barrierefreie Gestaltung des Omnibusbahnhofs am Hauptbahnhof (Umbau bis 

Sommer 2023; Maßnahmenträger: rebus) 

 

Begründung 

Omnibusbahnhof erfordert hinsichtlich funktionaler Gestaltung, Barrierefreiheit und Erschei-

nungsbild einer Neugestaltung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

rebus   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

ÖPNV 

• funktionale Neugestaltung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz umgesetzt 

 

  

Aktenmappe - 398 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 281 

II-B.5 (Prüfauftrag): Barrierefreie Ersatzhaltestellen in Baustellensituatio-

nen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Erarbeitung eines Konzeptes zur zukünftigen Gewährleistung der Barrierefreiheit an Ersatz-

haltestellen in Baustellensituationen; Festlegung von Kriterien: Untergrenzen Zeitdauer, Un-

tergrenze Betroffenheit (Ein- und Aussteiger pro Tag) 

 

Beispiel Hamburg 

Begründung 

Die in den nächsten Jahren anstehenden Baustellensituationen erfordern eine Lösung zur Si-

cherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung eines barrierefreien ÖPNV auch 

für baustellenbedingte Ersatzhaltestellen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Sicherstellung der Barrie-

refreiheit temporär auch 

in Baustellensituationen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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II-B.6: Einrichtung von provisorischen Haltestellen auf Pilotlinien bzw. bei 

probeweisen Linienänderungen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

II-B.6: Einrichtung von provisorischen Haltestellen auf Pilotlinien bzw. bei probeweisen Li-

nienänderungen (Definition als Ausnahme von der Barrierefreiheit) 

Begründung 

Änderungen im Liniennetz und ggf. die Einrichtung von Pilotlinien erfordert eine Regelung zur 

Einrichtung (zeitlich begrenzter) provisorischer Haltestellen  

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt  Handlungsfeld I: Weiterent-

wicklung Liniennetz und An-

gebot 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• ermöglicht Einrichtung 

von Pilothaltestellen und/ 

oder Pilotlinien unabhän-

gig von unmittelbarem 

Haltestellenausbau 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz kurzfristig 
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II-I.1 (Prüfauftrag): Attraktivierung der S-Bahn-Brücke an der Station 

„Marienehe“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

S-Bahn-Brücke an der Station „Marienehe“: Attraktivierung durch Gestaltung, Überdachung/ 

Witterungsschutz, Beleuchtungskonzept und Videoschutz; Begründung: bessere Nutzung der 

Straßenbahn und der S-Bahn im Kontext mit fußläufiger Erreichbarkeit des Bereiches „Fi-

schereihafen“ 

 

Begründung 

Linie 34 kann Funktion der Erschließung des Fischereihafens nur eingeschränkt erfüllen; die 

Attraktivität der Anbindung an S-Bahn und Straßenbahn wird durch Fußgängerbrücke beein-

trächtigt 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ 

DB Station und Service 

 I-B.4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• verbesserte Anbindung im 

regionalen ÖPNV 

• eingeschränkt wirksame, 

bedingt wirtschaftliche Li-

nie 34 könnte entfallen 

• umfassende Abstimmun-

gen mit verschiedenen 

Beteiligten erforderlich  

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel mittel mittel- bis langfristig  
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Abbildung 77: Maßnahmenkonzept – Handlungsfeld II – Weiterentwicklung der ÖPNV-Infra-

struktur  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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5.4.5 Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung 

III-1: Überprüfung und Optimierung der Vorrangschaltungen an Ampelan-

lagen mit Priorisierung der Schaltabläufe zugunsten des ÖPNV  

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Überprüfung und Optimierung der Vorrangschaltungen an Ampelanlagen (LSA) mit Priorisie-

rung der Schaltabläufe zugunsten des ÖPNV (Zielsetzung: wirksame Reduzierung der Halte-

zeiten); unmittelbare Umsetzung in Prioritäten des Handlungsbedarfes (Schwerpunkt: Am-

pelanlagen im erweiterten Stadtzentrum, wie Schröderplatz und Steintor) 

Beispiele für vorhandene Busbeschleunigung in Rostock: 

 

Rostock, Weißes Kreuz (Busschleuse) 

 

Rostock, Steintor (Buspriorisierung aus Haltestelle) 

Begründung 

Die zunehmenden Unpünktlichkeiten im ÖPNV-Netz ziehen zur Kompensation der Verspätun-

gen die Verlängerung der Fahrzeitprofile nach sich. Die im MOPZ definierte Zielsetzung einer 

Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf 25 km/ h wird dadurch konterkariert. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt  ca. 6 Mio. Euro bis 2030 (für 

die Modernisierung der be-

stehenden LSA und notwen-

dige Umrüstung auf digitale 

Funktechnik um Bevorrechti-

gung weiterhin aufrecht er-

halten zu können) 

III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Pünkt-

lichkeit 

• Vermeidung von Kosten-

sprüngen in Folge von zu-

nehmenden Fahrzeiten 

• Akzeptanzprobleme bzgl. 

bestimmter Maßnahmen 

bei anderen Verkehrsteil-

nehmern und in der Öf-

fentlichkeit 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch kurz sofort, kurzfristig  
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III-2: Erarbeitung und Umsetzung von strecken- und linienbezogenen  

Beschleunigungsprogrammen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Erarbeitung und Umsetzung von strecken- und linienbezogenen Beschleunigungsprogram-

men, Schwerpunkte u. a.: 

• Premiumbuslinien 

• Straßenbahn in Abschnitten ohne besondere bzw. unabhängige Bahnkörper 

• Mühlendamm 

• Busstrecken in Reutershagen 

Idealbild: Busse und Straßenbahnen halten nur an Haltestellen 

 

Beispiel Mönchengladbach 

 

Beispiel München 

Begründung 

Die zunehmenden Unpünktlichkeiten im ÖPNV-Netz ziehen zur Kompensation der Verspätun-

gen die Verlängerung der Fahrzeitprofile nach sich. Die im MOPZ definierte Zielsetzung einer 

Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf 25 km/ h wird dadurch konterkariert. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ RSAG teilweise in Maßnahme III-1 

enthalten; keine genaue 

Summe bezifferbar 

III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Pünkt-

lichkeit (im Idealfall signi-

fikante Reduzierung der 

Fahrzeiten) 

• Vermeidung von Kosten-

sprüngen in Folge von zu-

nehmenden Fahrzeiten 

• Akzeptanzprobleme bzgl. 

bestimmter Maßnahmen 

bei anderen Verkehrsteil-

nehmern und in der Öf-

fentlichkeit 

• hoher Prozessaufwand 

(ganzheitlicher Planungs-

prozess; umfassende Ab-

stimmungen erforderlich) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel mittelfristig (Erstellung Kon-

zepte sofort) 
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III-3: Implementierung eines Qualitätssicherungssystems „ÖPNV-Be-

schleunigung“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Implementierung eines Qualitätssicherungssystems „ÖPNV-Beschleunigung“ (aufbauend auf 

bisheriger Tätigkeit der „AG 25“) 

Bausteine: 

• Erfassung von Störungen durch das Fahrpersonal und die Leitstelle (standardisierte Stö-

rungsmeldung) 

• Datenbank zur Erfassung aller Störungen und zur Dokumentation des Bearbeitungs-

stands der Störungsbehebung (Zugänglichkeit für alle Beteiligte) 

• monatlicher Jour-Fixe bei RSAG mit beteiligten Ämtern der Verwaltung 

• permanente Analyse der Funktionsfähigkeit der LSA mit dem Verkehrsrechner 

• zentral koordinierte Störungsanalyse mit Störungsbehebung (laufende Optimierung) 

Begründung 

Der messbare Erfolg von Beschleunigungsprogrammen (siehe III-1 und III-2) hängt unmit-

telbar mit der anhaltenden Wirksamkeit zusammen. Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und 

Maßnahmen muss ständig überprüft sowie deren Qualität gesichert werden. Die Wirksamkeit 

wird aber auch vom Zusammenspiel der Akteure geprägt. Je intensiver und regelmäßiger die 

Akteure sich austauschen und abstimmen, desto wirksamer wird auch auf lange Sicht die Be-

schleunigung funktionieren. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ RSAG ca. 50.000 Euro III-1 und III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Sicherstellung einer ho-

hen Qualität in der Funkti-

onsfähigkeit der ÖPNV-

Beschleunigung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig  
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5.4.6 Handlungsfeld IV: Fahrgastinformation  

IV-1: Neuordnung der Systematik der Liniennummerierung 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Neuordnung der Systematik der Liniennummerierung (klare Produkt-Kennzeichnung) 

Begründung 

Einführung von Premiumbuslinien erfordert passende und zukunftsfähige Liniennummernsys-

tematik 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

I-B.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• bessere Transparenz und 

Orientierbarkeit im Bus-

netz 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig; im Kontext mit 

Umsetzung der Premiumbus-

linien 
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IV-2: Programm „Flächenwirksame Erweiterung der Ausstattung von Hal-

testellen mit Dynamischer Fahrgastinformation (DFI)“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umsetzung des Programms „Flächenwirksame Erweiterung der Ausstattung von Haltestellen 

mit Dynamischer Fahrgastinformation (DFI)“  

• 1. Priorität: wichtige Umsteigepunkte* (u. a. Lütten Klein Zentrum, Reutershagen, 

Warnemünde Werft) 

• 2. Priorität: zentrale Haltestellen in den Wohngebieten (z. B. Schmarl Zentrum) und an 

wichtigen Einrichtungen (z. B. Zoo, Ostseestadion, Kliniken) 

• 3. Priorität: Premiumbuslinien (ggf. Einsatz von DFI-Light**)  

*   Programm für Haltestelle > 500 Fahrgäste pro Tag ist Finanzierung gesichert 

** DFI Light erfüllen ggf. nicht vollständig die Anforderungen der Barrierefreiheit und sind deshalb nur  

     für Haltestellen mit geringer Frequentierung vorzusehen. 

  

Beispiel Essen (DFI-Light) 

Begründung 

Zielsetzungen der Verkehrswende erfordert auch flächenhafte Bereitstellung von IST-Infor-

mationen an den Haltestellen 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG teilweise schon (auch im 

Rahmen von MIRROR) umge-

setzt 

I-B.1 
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Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• räumliche Ausdehnung 

der Fahrgastinformation 

mit IST-Daten im ÖPNV-

System 

• unmittelbare Darreichung 

von digitalen Informatio-

nen im Stadtbild 

• Erhöhung der Kundenzu-

friedenheit durch breite 

Bereitstellung von Infor-

mationen in Störfällen, 

bei Verspätungen usw. 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig; weitere Ausbau-

stufen mittelfristig 
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IV-3: Programm „Ergänzung mit weiteren DFI-Anzeigern an Haltestellen 

mit einer DFI“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Programm „Ergänzung mit weiteren DFI-Anzeigern an Haltestellen mit einer DFI“ (Haltestel-

len, die bereits über DFI (nur einzelne Anzeiger) verfügen) 

• 1. Priorität: wichtige Umsteigepunkte (u. a. Lütten Klein Zentrum, Reutershagen Markt, 

Lütten Klein S) 

Begründung 

Haltestellen sollen nicht nur an zentraler Haltstelle über eine DFI-Anzeige verfügen; für viele 

Fahrgäste ist in bestimmten Situationen (z. B. beim Umsteigen) die räumliche Verfügbarkeit 

der DFI im Haltestellenbereich zu vergrößern 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG  V-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der räumli-

chen Wirksamkeit an Hal-

testellen, die bereits über 

DFI verfügen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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IV-4: Entwicklung einer barrierefreien Webseite (RSAG) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Gewährleistung der barrierefreien Nutzbarkeit der RSAG-Webseite (Erfüllung der Anforderun-

gen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0)  

• höchstes Maß an Barrierefreiheit für zentrale Funktionen 

• Nutzbarkeit mittels Screenreader o. ä. für Blinde und Sehbehinderte 

• wesentliche Informationen in Gebärdensprache (auf der Startseite) 

Begründung 

Zielsetzung „vollständige Barrierefreiheit“ erfordert zwingend auch die Bereitstellung von In-

formationen über eine barrierefreie Webseite. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 200.000 Euro  

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der Vorausset-

zungen zur barrierefreien 

Information über das 

ÖPNV-Angebot und des-

sen barrierefreie Nutzbar-

keit (siehe Zielsetzung 

Personenbeförderungsge-

setz) 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch kurz kurzfristig (Durchführung des 

erforderlichen Projektes so-

fort) 
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IV-5: Liniennetzplan mit kartografischem Hintergrund 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Erstellung eines Liniennetzplans mit kartografischem Hintergrund (für analoge und digitale 

Fahrgastinformation) 

Begründung 

In Ergänzung des schematischen Liniennetzplanes ist ein kartografischer Netzplan zur breite-

ren Darreichung der Informationen erforderlich (insbesondere für Neukunden von Interesse). 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-6 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wesentliche Verbesserung 

der Kommunikationschan-

cen des ÖPNV-Netzes 

(Auffindbarkeit, räumliche 

Orientierung) 

• Grundlage für Erstellung 

von Haltestellenumge-

bungsplänen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 

 

  

Aktenmappe - 411 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 294 

IV-6 (Prüfauftrag): Interaktiver Netzplan mit IST-Anzeige der Fahrzeug-

positionen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Interaktiver Netzplan auf der RSAG-Webseite/ in der RSAG-App mit IST-Anzeige der Fahr-

zeugpositionen 

Begründung 

In Ergänzung zu den etablierten Fahrgastinformationskanälen der RSAG soll über weitere 

Funktionen die Bereitstellung von IST-Informationen ausgeweitet werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-5 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wesentliche Verbesserung 

der Kommunikationschan-

cen des ÖPNV-Netzes 

(Auffindbarkeit, räumliche 

Orientierung) 

• Darreichung von Informa-

tionen im Störungsfall 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurzfristig kurzfristig; im Kontext mit 

Umsetzung der Premiumbus-

linien 
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IV-7: Bereitstellung von analogen und digitalen Informationen zur barrie-

refreien Nutzbarkeit des ÖPNV-Angebotes 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Bereitstellung von analogen und digitalen Informationen zur barrierefreien Nutzbarkeit des 

ÖPNV-Angebotes (insbesondere aktuelle Informationen zum Status der Bushaltestellen) 

Begründung 

Zielsetzung „vollständige Barrierefreiheit“ erfordert zwingend auch die Bereitstellung von In-

formationen über die barrierefreie Auffindbarkeit und Nutzbarkeit des Angebotes und der Inf-

rastruktur. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der Vorausset-

zungen zur barrierefreien 

Information über das 

ÖPNV-Angebot und des-

sen barrierefreie Nutzbar-

keit 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (Durchführung der 

erforderlichen Untersuchun-

gen sofort) 
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IV-8: Wegweisungssystem in der Fußgängerzone zu den Straßenbahn- / 

Bushaltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung eines Wegweisungssystems in der Fußgängerzone zu den Straßenbahn- / Bushal-

testellen (mit integrierten DFI-Anzeigen); ÖPNV- und Stadtmarketing-Projekt 

Begründung 

Das Erschließungssystem im Stadtzentrum (Lage der Haltestellen an Peripherie der Fußgän-

gerzone) führt dazu, dass Busse und Bahnen für Innenstadtbesucher im Gegensatz zu ande-

ren Städten visuell nur eingeschränkt beim Innenstadtbesuch präsent sind. Mit einem Weg-

weisungssystem mit integrierten DFI-Anzeigen soll dieser Nachteil kompensiert werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Stadt Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

II-S.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Wahr-

nehmbarkeit des ÖPNV 

und seines konkreten An-

gebotes im Stadtzentrum 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

(Abstimmung der konkre-

ten Standorte mit ver-

schiedenen Beteiligten) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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IV-9 (Prüfauftrag): Wegweisungssystem im Ortskern Warnemünde zu den 

Bushaltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung eines Wegweisungssystems im Ortskern Warnemünde zu den Bushaltestellen 

(mit integrierten DFI-Anzeigen); verkehrliches und touristisches Projekt 

Begründung 

Warnemünde ist durch hohen Anteil ortsfremder Besucher geprägt. Das Busangebot ist in 

den touristischen Bereichen nur eingeschränkt visuell sichtbar. Mit einem Wegweisungssys-

tem mit integrierten DFI-Anzeigen soll die Wahrnehmbarkeit des ÖPNV (in Verbindung mit 

P+R-Angebot) und dessen Nutzbarkeit (Fahrtenangebot) offensiv verbessert werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Stadt Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Wahr-

nehmbarkeit des ÖPNV 

und seines konkreten An-

gebotes in Warnemünde 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

(Abstimmung der konkre-

ten Standorte mit ver-

schiedenen Beteiligten) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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IV-10: Installation von Infobildschirmen (DFI) in weiteren öffentlichen 

Einrichtungen und bei größeren Arbeitgebern (Eingangsbereich)  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

IV-10: Installation von Infobildschirmen (DFI) in weiteren öffentlichen Einrichtungen und bei 

größeren Arbeitgebern (Eingangsbereich)  

Begründung 

Ausbau der Bereitstellung von IST-Fahrgastinformationen (insbesondere Haltestellen) soll mit 

DFI in Ergänzung zu bereits bestehenden Standorten mit weiteren DFI direkt in öffentlichen 

Einrichtungen und bei größeren Arbeitgebern flankiert werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-1, IV-8, IV-9 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Darreichung von IST-In-

formationen direkt an den 

Quellen der Mobilität 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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IV-11 (Prüfauftrag): Integration einer ÖPNV-Kundenberatung in die  

Touristinfo Warnemünde 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Integration einer ÖPNV-Kundenberatung in die Touristinfo Warnemünde (keine Integration 

der RSAG in die Touristinfo, sondern infrastrukturelle Ausweitung der Dienstleistung, z. B. 

durch Info- und Kommunikationsequipment, elektronische Abfahrtstafel usw.) 

Begründung 

In Warnemünde soll im Hinblick auf die hohe touristische Bedeutung, und dem hohen Anteil 

ortsfremder Besucher, eine Anlaufstelle mit persönlicher Beratung zum ÖPNV geschaffen 

werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Touristinfo Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

V-2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung einer Anlauf-

stelle mit persönlichen 

Beratungsangeboten 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.7 Handlungsfeld V: Sicherheit und Service 

V-1: Ausstattung Busse und Straßenbahnen mit WLAN  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausstattung Busse und Straßenbahnen mit WLAN  

 

Begründung 

WLAN gehört im ÖPNV immer mehr zum Standard; ab 12/ 2024 auch im S-Bahn-Verkehr in 

Rostock 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Flankierung des ÖPNV-An-

gebotes mit zusätzlichen 

Dienstleistungen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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V-2a (Prüfauftrag): Neuordnung der Kundencenter 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Neuordnung der Kundencenter im Stadtgebiet (siehe auch Maßnahme II-S.1: Ausbau einer 

CITY-HALTESTELLE im Stadtzentrum in Verbindung mit Errichtung Mobilitätsstation und 

RSAG-Kundenzentrum) 

Ansätze: 

• Kundencenter an „Hotspots“ im ÖPNV-System 

• ggf. stärkere Fokussierung auf ein Kundencenter im Stadtzentrum im Sinne „Flagship-

Store“) 

 

Beispiel Bremen 

 

Beispiel Essen 

Begründung 

Breitgefächerte Vermarktung und Kommunikation des ÖPNV erfordert Bereitstellung von An-

laufstellen zur persönlichen Beratung. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

laufende Betriebskosten ab-

hängig vom Konzept und 

personeller Besetzung 

V-2b und II-S.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Bereitstellung von Anlauf-

stellen mit persönlichen 

Beratungsangeboten 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel mittelfristig (ggf. auch kurz-

fristig) 
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V-2b: (Prüfauftrag): Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes zur 

barrierefreien Auffindbarkeit, Erreichbarkeit und Nutzbarkeit der Kunden-

center 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes zur barrierefreien Auffindbarkeit, Erreich-

barkeit und Nutzbarkeit der vorhandenen und der zukünftigen Kundencenter 

Anspruch: Gewährleistung der Barrierefreiheit der Kundencenter, u. a. 

• Auffindbarkeit (Eingangsbereich) für Blinde  

• Nutzbarkeit Servicetresen für Kundenberatung auch für Rollstuhlfahrer bzw. kleinwüch-
sige Menschen (auch Möglichkeit der Beratung im Sitzen) 

• Kommunikationseinrichtungen für Schwerhörige (wie induktive Höranlage) im Kunden-
center 

Begründung 

Die Schaffung der „vollständigen Barrierefreiheit“ im ÖPNV erfordert auch barrierefreie Kun-

dencenter. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG siehe V-2a V-2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der „vollständi-

gen Barrierefreiheit“ 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz bis mittel mittelfristig (Kundencenter, 

die absehbar am Standort 

verbleiben, sind kurzfristig 

barrierefrei zu gestalten) 
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V-3: Umgestaltung der Tunnel bzw. Brücken an den S-Bahn-Haltepunkten,  

insbesondere „Lütten Klein“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umgestaltung der Tunnel bzw. Brücken an den S-Bahn-Haltepunkten, insbesondere „Lütten 

Klein“ (Gestaltung, Witterungsschutz, Beleuchtungskonzept, offensiver Videoschutz, Not-

rufinseln) 

 

 

Beispiel Essen 

Begründung 

Erkennbare Akzeptanzprobleme in der (wahrgenommenen) sozialen Sicherheit bedürfen kon-

kreter Maßnahmen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/  

DB Station und Service 

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Erreich-

barkeit der S-Bahn-Halte-

punkte im Zusammenspiel 

mit Erhöhung der sozialen 

Sicherheit 

• umfassende, zeitintensive  

Abstimmungen 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch mittel mittelfristig (kurzfristig Inte-

rimsmaßnahmen Lütten 

Klein) 
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V-4: Ausstattung von Straßenbahnhaltestellen mit unzureichender sozialer 

Kontrolle mit „Sicherheitsinseln“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausstattung von Straßenbahnhaltestellen mit unzureichender sozialer Kontrolle mit „Sicher-

heitsinseln“ (Notruf zur Leitstelle plus Videoschutz; unter Beachtung Datenschutz;  

z. B. Evershagen Süd, Kunsthalle, Fischerdorf, Friedensforum, Martin-Niemöller-Straße, Süd-

blick, Neuer Friedhof und Zoo) 

Realisierung von Pilothaltestellen im MIRROR-Projekt 

 

Beispiel Gelsenkirchen 

 

Beispiel Frankfurt am Main 

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sicher-

heit an den Haltestellen abends“ (drittletzter Platz) erfordert Maßnahmen zur Erhöhung der 

Kundenzufriedenheit, insbesondere im Kontext mit der Situation an mehreren Haltestellen 

mit eingeschränkter sozialer Kontrolle. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung des Sicher-

heitsgefühls der Fahr-

gäste 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (Pilothaltestellen 

im MIRROR-Projekt sofort) 
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V-5a (Prüfauftrag): Profilierung der Leistungen der Partneragenturen  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Profilierung der Leistungen der Partneragenturen 

Ansätze: 

• Partneragenturen = ein Produkt  

• Schaffung von „PremiumPartnern“ als kleine RSAG-Kundencenter 

 

Beispiel Essen 

Begründung 

Heutige Situation (mehrere Partner verkaufen keine Monatskarten) erfordert Verbesserung 

durch Profilierung und Differenzierung der Agenturleistungen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

V-5b und V2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung eines erkenn-

baren Profils der Part-

neragenturen 

• verbesserter Ressourcen-

einsatz durch Ersatz von 

heutigen RSAG-Kunden-

center durch „Premium-

Partner“ 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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V-5b: Ausdehnung des Netzes der Partneragenturen  

(Ziel: in jedem Stadtteil eine Agentur); im Kontext mit V.6 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausdehnung des Netzes der Partneragenturen (Ziel: in jedem Stadtteil eine Agentur) 

Begründung 

Anspruch der Vor-Ort-Präsenz mit persönlicher Beratung erfordert räumliche Ausdehnung der 

Partneragenturen in den Stadtteilen (z. B. Groß Klein, Hansaviertel, Toitenwinkel) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG siehe V-5a V-5a und V-2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• breitere Verfügbarkeit von 

Partneragenturen im 

Stadtgebiet  

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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V-6 (Prüfauftrag): turnusmäßige Prüfung und ggf. Überarbeitung der Kon-

zepte der Fahrer-Schulung 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

turnusmäßige Prüfung und ggf. Überarbeitung der Konzepte der Fahrpersonal-Schulung 

Begründung 

Die Weiterentwicklung des „Standes der Technik“ sowie das Reagieren auf konkrete Kunden-

erfordernisse erfordert eine regelmäßige Überprüfung der Inhalte und Formate der Fahrer-

Schulung. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Personalschulung nach 

aktuellen Erfordernissen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz kurzfristig 
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V-7 (Prüfauftrag): Verbesserung des wahrgenommenen Reinigungszustan-

des an Haltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verbesserung des wahrgenommenen Reinigungszustandes an Haltestellen  

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sauber-

keit und Gepflegtheit der Haltestellen“ (vorletzter Platz) erfordert Maßnahmen zur Erhöhung 

der Kundenzufriedenheit. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Straßenbahn: RSAG 

Bus: Stadt 

Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

p. a. 

V-8 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• höhere Kundenzufrieden-

heit 

• keine • geringer Prozessaufwand 

(abhängig von Resonanz 

bei Unternehmen) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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V-8 (Prüfauftrag): Haltestellenpatenschaften 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Haltestellenpatenschaften: Paten (z. B. Unternehmen oder Dienstleister im Umfeld) überneh-

men die Kosten für eine professionelle Grundreinigung; die Unternehmen mit einer Pflegepa-

tenschaft können eine Werbefolie am Wartehäuschen anbringen 

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sauber-

keit und Gepflegtheit der Haltestellen“ (vorletzter Platz) erfordert Maßnahmen zur Erhöhung 

der Kundenzufriedenheit. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

p. a. 

V-7 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• höhere Kundenzufrieden-

heit 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz kurzfristig 
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V-9 (Prüfauftrag): Präsenz von Security-Streifen an neuralgischen Punkten 

und/ oder in relevanten Zeiträumen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Präsenz von Security-Streifen an neuralgischen Punkten und/ oder in relevanten Zeiträumen 

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sicher-

heit“ erfordert Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• höhere Kundenzufrieden-

heit 

• Integration von Externen 

in die Qualitätserhöhung 

im ÖPNV 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.8 Handlungsfeld VI: Intermodale Verknüpfung 

VI-1: Errichtung einer Mobilitätsstation an der neu zu etablierenden  

„CITY-HALTESTELLE“ im Stadtzentrum 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt  

(im Zusammenspiel mit II-S.1) 

Beschreibung 

Siehe Maßnahme II-G.1: Ausbau einer CITY-HALTESTELLE im Stadtzentrum in Verbindung 

mit Errichtung Mobilitätsstation und RSAG-Kundenzentrum  
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VI-2: Errichtung und Betrieb Fahrradparkhaus oder Radstation am Haupt-

bahnhof 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

Errichtung und Betrieb Fahrradparkhaus oder Radstation am Hauptbahnhof; ggf. als Be-

standteil einer Mobilitätsstation der Kategorie „Mobilpunkt – Variante XL“ des städtischen 

Konzeptes128 

 

Beispiel Erfurt 

 

Beispiel Emsdetten 

Begründung 

Situation am Hauptbahnhof (ausgeprägte Frequentierung mit abgestellten Fahrrädern, tlw. 

„wildes Abstellen“) erfordert überzeugende und leistungsfähige Lösung für Bike-and-Ride 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

DB Station und Service oder 

Stadt 

Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wesentliche Verbesserung 

des Bike-and-Ride-Ange-

botes am Hauptbahnhof 

• ermöglicht Neuordnung 

des Bahnhofsumfeldes 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel mittel mittelfristig 

 

  

 

128  team red Deutschland GmbH. Ausbaukonzept Mobilpunkte für die Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock, Berlin 2021 
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VI-3: Errichtung von Mobilitätsstationen an Verknüpfungspunkten 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Errichtung von Mobilitätsstationen an Verknüpfungspunkten; Realisierung im Kontext mit 

dem städtischen Konzept129 (betrifft insbesondere „Mobilpunkt – Variante M“ und „Mobilpunkt 

– Variante L“) 

 

Mobilpunkt am Gertrudenplatz 

 

Mobilpunkt am Ulmenmarkt 

Begründung 

Zielsetzung der „Verkehrswende“ erfordert Schaffung von Angeboten für die intermodale 

Verknüpfung im ÖPNV-System. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt oder betraute städti-

sche Gesellschaft 

Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

VI-1 und VI-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der inter-

modalen Verknüpfungen 

im ÖPNV-System 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel (je nach Kom-

plexität am jeweiligen Stand-

ort) 

kurz- und mittelfristig (stu-

fenweise Umsetzung) 

 

  

 

129  ebenda 
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VI-4: Einrichtung von abschließbaren Bike-and-Ride-Anlagen für hochwer-

tige Fahrräder/ Pedelecs  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung von abschließbaren Bike-and-Ride-Anlagen für hochwertige Fahrräder/ Pedelecs 

(z. B.: Endhaltestellen im Straßenbahnnetz)  

 

Beispiel Steinfurt 

 

Beispiel Nottuln 

Begründung 

Zielsetzung der „Verkehrswende“ erfordert Schaffung von Angeboten für die intermodale 

Verknüpfung im ÖPNV-System. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt oder betraute städti-

sche Gesellschaft 

Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro 

VI-3 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der inter-

modalen Verknüpfungen 

im ÖPNV-System 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel (je nach Kom-

plexität am jeweiligen Stand-

ort) 

kurz- und mittelfristig (stu-

fenweise Umsetzung) 
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VI-5: Park-and-Ride  

(Maßnahmen siehe städtisches Park-and-Ride-Konzept) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Park-and-Ride (Maßnahmen siehe städtisches Park-and-Ride-Konzept) 

Begründung 

 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt oder betraute städti-

sche Gesellschaft 

  

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verminderung des MIV 

durch Nutzung Park-and-

Ride im Stadtgebiet 

• bisherige durchgängige 

ÖPNV-Nutzer steigen auf 

Park-and-Ride um 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering (aus Sicht ÖPNV) 

mittel (aus Sicht MIV-Entlas-

tung im Stadtzentrum) 

kurz bis mittel (abhängig 

vom Standort) 

mittelfristig 
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5.4.9 Handlungsfeld VII: Umwelt 

VII-1: sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme Fahr-

zeuge 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme Fahrzeuge 

(Batteriebusse plus Biomethanbusse)  

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 29 Mio. Euro im Zeitraum 

2024 – 2030;  

davon ca. 19,9 Mio. Euro 

Fördermittel 2024 - 2030 

II-F.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksamer Beitrag für Kli-

maschutz 

• ggf. Folgekosten durch 

Anpassung Betriebshöfe 

und Werkstätten 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch zeitnah kurzfristig; sukzessiv (abhän-

gig von Bewilligung und Be-

reitstellung von Fördermitteln 

nach SaubFahrzeugBeschG) 
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VII-2 (Prüfauftrag): Einbau von Rasengleisen/ „Grüne Gleise“  auf vorhan-

denen Strecken  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einbau von Rasengleisen/ „Grüne Gleise“ auf vorhandenen Strecken  

 

Beispiel Rostock (Quelle: Stadtverwaltung) 

 

Beispiel Dresden 

Begründung 

Verbesserung des Mikroklimas im Bereich der Straßenbahnstrecken 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. doppelte Kosten in Bau 

und Betrieb gegenüber kon-

ventionellem Schotterober-

bau 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksamer Beitrag für Kli-

maschutz 

• “Verödung“ der Rasenflä-

chen bei unzureichender 

Pflege 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel mittel mittelfristig 
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VII-3 (Prüfauftrag): Programm „Grüne Haltestellen“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ökowirksamkeit an Haltestellen 

Ansätze 

• Begrünung von Wartehallendächern und ggf. -wänden 

• Photovoltaik-Anlagen zur Haltestellenbeleuchtung 

 

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz (z. B. Energie für Haltestellenbeleuchtung) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG offen (abhängig von jeweili-

ger Ausführung) 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Beitrag für Klimaschutz • keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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VII-4 (Prüfauftrag): Umsetzung ÖPNV-Beschleunigungsprogramm im Kon-

text mit digitaler Betriebssteuerung 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umsetzung eines ÖPNV-Beschleunigungsprogramms im Kontext mit digitaler Betriebssteue-

rung (Ziel: Minimierung der Halte, Anspruch: Halt nur an Haltestellen; Wirkung: harmoni-

scher, ressourcensparender Betriebsablauf)  

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz (Energieverbrauch der Fahrzeuge) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

III-1 und III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Reduzierung Energiever-

brauch der Fahrzeuge 

• Akzeptanzprobleme bzgl. 

bestimmter Maßnahmen 

bei anderen Verkehrsteil-

nehmern und in der Öf-

fentlichkeit 

• hoher Prozessaufwand 

(ganzheitlicher Planungs-

prozess; umfassende Ab-

stimmungen erforderlich) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel mittelfristig  
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VII-5: Turnusmäßige Evaluierung der Maßnahmenwirkung und Umweltbe-

richt  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Turnusmäßige Evaluierung der Maßnahmenwirkung und Umweltbericht (jährlicher Kurzbe-

richt mit wenigen Indikatoren, alle fünf Jahre umfassender Bericht) 

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Stadt Kategorie 2:  

10.000 bis 50.000 Euro 

VII-1 bis VII-4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• öffentlichkeitswirksame 

Dokumentation des Han-

delns 

• keine • geringer Prozessaufwand 

(Erstaufwand für Evaluie-

rungs-Design des ersten 

Berichtes) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.10 Handlungsfeld VIII: Qualitätsmanagement & Fahr-

gastmitwirkung 

VIII-1: Implementierung eines erweiterten Qualitätsmanagementsystems 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Implementierung eines erweiterten Qualitätsmanagementsystems inkl. Berichts- und Melde-

wesen: 

• im Stadtverkehr (RSAG) 

• im Stadt-Umland-Verkehr (rebus)  

Begründung 

Die im NVP verankerte Verbesserung der Angebots-, Betriebs- und Servicequalität erfordert 

ein dazu passendes und wirksames Qualitätsmanagementsystem intern und extern ggü. den 

betroffenen Aufgabenträgern. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadtverkehr: RSAG/ Stadt 

Stadt-Umland-Verkehr: re-

bus/ Landkreis/ Stadt 

Kategorie 2:  

10.000 bis 50.000 Euro p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksame Verbesserung 

der Qualität 

• unmittelbare bzw. zeit-

nahe Information der Auf-

gabenträger über mangel-

hafte Qualitätserfüllung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (im Stadt-Umland-

Verkehr spätestens mit 

Vergabe des nächsten ÖDA) 
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VIII-2: turnusmäßige Durchführung von Kundenzufriedenheitsanalyse 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

turnusmäßige Durchführung von Kundenzufriedenheitsanalyse 

Begründung 

Die im NVP verankerte Verbesserung der Angebots-, Betriebs- und Servicequalität erfordert 

eine Beobachtung der Kundenzufriedenheit, um auf ggf. zurückgehende Kundenzufriedenheit 

bei den einzelnen Merkmalen gegensteuernd reagieren zu können. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

50.000 bis 100.000 Euro 

p. a. 

VIII-1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• zeitnahe Reaktion auf Ne-

gativentwicklungen in der 

Kundenzufriedenheit 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz Fortführung der Mitwirkung 

am bundesweiten „Kunden-

barometer“ 
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VIII-3: Einrichtung und Kultivierung eines Fahrgastbeirates 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung und Kultivierung eines Fahrgastbeirates 

Klärung und Festlegung: 

• Format (Laienbeiräte, Expertenbeiräte oder Mischform aus Laien- und Expertenbeirat) 

• Besetzung 

• Arbeitsweise und Geschäftsordnung 

Begründung 

Die Zielsetzungen der „Verkehrswende“ und der im NVP verankerte Ausbau des ÖPNV-Sys-

tems erfordert ein funktionierendes Gremium zur Zusammenarbeit und Kommunikation zwi-

schen Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Fahrgästen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG oder Stadt  VIII-1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung eines positiven 

Klimas in der Zusammen-

arbeit mit den Kundenver-

tretern 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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VIII-4: Etablierung eines „Fahrgastbeauftragten“ bei der RSAG 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Etablierung eines „Fahrgastbeauftragten“ bei der RSAG, welcher in seiner Funktion und Kom-

petenz als „Anwalt“ für die Fahrgäste fungiert  

Begründung 

Ziel der Qualitätserhöhung erfordert auch Schaffung einer (vertraulichen) Ansprechstelle für 

Kundenbelange 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 50.000 Euro p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Stärkung der Kundenbe-

lange im Verkehrsunter-

nehmen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.11 Handlungsfeld IX: Tarif 

IX-1: E-Ticketing 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausdehnung und Weiterentwicklung E-Ticketing 

Begründung 

 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

VVW/ RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Optio-

nen im Ticketing 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig 
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IX-2: Ausweitung der KombiTicket-Angebote (Hotels, Großveranstaltungen 

usw.) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausweitung der KombiTicket-Angebote (Hotels usw.); Verpflichtung zu KombiTicket bei Ge-

nehmigung von Großveranstaltungen  

Begründung 

Zielsetzungen der „Verkehrswende“ erfordert eine verstärkte Nutznießerfinanzierung und die 

Generierung zusätzliche Einnahmen (Anreize für ÖPNV-Nutzung schaffen) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

VVW/ RSAG/ Stadt   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• merkliche Erhöhung der 

ÖPNV-Nutzung bei Groß-

veranstaltungen 

• verstärkte ÖPNV-Nutzung 

bei Touristen 

• fehlende Akzeptanz bei 

Hotels, Veranstaltern usw. 

• öffentliche Negativdiskus-

sionen 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.5 Vertiefende Aussagen zu Einzelbausteinen 

5.5.1 ÖPNV-Beschleunigung 

5.5.1.1 Ziele der Beschleunigung 

In Rostock sollen, aufbauend auf den Aktivitäten der letzten 25 Jahre seit den ent-

sprechenden Bürgerschaftsbeschlüssen Anfang der 1990er Jahre, in den nächsten 

Jahren durch wirksame Beschleunigungsmaßahmen die Verlustzeiten für Bahnen 

und Busse weiter reduziert und die Betriebsqualität nachhaltig gesteigert werden. 

Handlungsbedarf besteht hier  

• sowohl aus Sicht der Fahrgäste, die einen hinsichtlich der Reisezeiten und der 

Pünktlichkeit attraktiven und verlässlichen ÖPNV erwarten,  

• als auch aus Sicht der Betriebsdurchführung, da (weiter) zunehmende Verlust-

zeiten die Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen.  

Eine Nichtumsetzung bzw. eine inkonsequente Umsetzung von Beschleunigungs-

maßnahmen birgt dagegen das Risiko, dass mittelfristig die Betriebskosten steigen, 

da die Fahrplanzeiten an die zunehmenden (realen) Fahrzeiten angepasst werden 

müssten. Dies führt zu weiteren Attraktivitätsminderungen, mit der Folge des Risi-

kos von Fahrgastverlusten. 

 

Abbildung 78: Konsequenzen bei Nichtumsetzung von Beschleunigungsmaßnahmen 
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Beispiele aus deutschen Großstädten zeigen, dass mit konsequent umgesetzten Be-

schleunigungsprogrammen eine Reduzierung der Umlaufzeiten erreicht werden 

kann (z. B. Dresden und München130). Im Einsatz der Fahrzeug- und Personalres-

sourcen ergeben sich dadurch neue Spielräume, da die an einer Stelle eingesparten 

Ressourcen an einer anderen Stelle zur nachfragegerechten Verdichtung des ÖPNV-

Angebotes eingesetzt werden können. Als Nebeneffekt von umfassenden Beschleu-

nigungsprogrammen konnte bspw. in München auch eine signifikante Steigerung 

der Fahrgastzahlen und der Einnahmen aufgrund des verlässlicheren und/ oder 

schnelleren Verkehrsangebotes festgestellt werden131. 

Die Beschleunigung des ÖPNV ist eine Daueraufgabe, um verlässliche 

und in der Reisezeit konkurrenzfähige und wirtschaftliche Verkehrsan-

gebote trotz der Abhängigkeit von Straßenverkehr und Stau anbieten zu 

können.132 

In Rostock wird mit der im NVP vorgesehenen Erarbeitung und Umsetzung von Be-

schleunigungsprogrammen kurzfristig das Erreichen und Sichern stabiler Fahrplan-

zeiten verfolgt, um die Pünktlichkeit und Fahrplantreue von Straßenbahnen und 

Bussen spürbar erhöhen zu können (Zielebene 1). Der Schwerpunkt des Handelns 

liegt im kurzfristigen Zeithorizont somit auf dem Verhindern von Kostensteigerun-

gen in Folge des Einsatzes von weiteren zusätzlichen Fahrzeugen zum Auffangen 

von zunehmenden Fahrzeitverlängerungen. Damit wird weiterhin ein weiterer At-

traktivitätsverlust des ÖPNV verhindert und aus Fahrgastsicht die Betriebsqualität 

stabilisiert. 

Mittel- und langfristig wird mit der ÖPNV-Beschleunigung auf das Generieren von 

Kosteinsparungen gegenüber dem Status Quo durch eine linienweise Reduzierung 

der Umlaufzeiten mit der Konsequenz einer nachhaltigen Einsparung von Fahr-

zeugumläufen orientiert (Zielebene 2). 

 

130  siehe: König, Herbert; Heipp, Gunnar; Seifert, Valentin: Beschleunigung auf ganzer Li-

nie; in: DER NAHVERKEHR Heft 9/ 2016 

131  In München konnte die Erfahrung gemacht werden, dass durch Busbeschleunigungspro-
gramme Fahrzeitreduzierungen von 10 bis 20 % realistisch sind. Die Beschleunigung 
von 18 Buslinien ergab im Ergebnis durch kürzere Fahrzeiten die Einsparung von 
16 Bussen. (siehe: König, Herbert; Heipp, Gunnar; Seifert, Valentin: Beschleunigung auf 
ganzer Linie; in: DER NAHVERKEHR Heft 9/ 2016) 

132  Deutsch, Volker; Beckmann, Klaus J.; Gertz, Carsten; Gies, Jürgen; Huber, Felix; Holz-

Rau, Christian: Integration von Stadtplan und ÖPNV für lebenswerte Städte; in DER 
NAHVERKEHR Heft 4/ 2016 
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Abbildung 79: Zielebenen der ÖPNV-Beschleunigung 

5.5.1.2 Umsetzungsstrategie 

Die in Rostock für ein Straßenbahnsystem mit hohem Anteil besonderer und unab-

hängiger Bahnkörper unterdurchschnittliche Systemgeschwindigkeit (siehe Kapi-

tel 3.1.3.3) ist ein Indiz dafür, dass die Beschleunigungspotentiale der Straßenbahn 

bisher nicht optimal ausgeschöpft sind. Verlustzeiten entstehen nicht nur an Ampel-

anlagen, sondern in unterschiedlichster Ausprägung auch an Haltestellen und auf 

der Strecke. Die vielen, nur wenige Sekunden betragenden Zeitverluste können sich 

im Fahrtverlauf zu mehreren Minuten aufsummieren.  

Eine optimal wirksame ÖPNV-Beschleunigung ist in der Konsequenz ganzheitlich an-

zulegen, d. h. über den klassischen Ansatz der Bevorrechtigung an Ampeln hinaus 

(siehe Abbildung 80). 

 

Abbildung 80: Bausteine einer ganzheitlichen ÖPNV-Beschleunigung  
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In Rostock soll bis 2030 in Ausrichtung auf die zwei definierten Zielebenen (siehe 

Abbildung 79) die Umsetzung in zwei Stufen erfolgen: 

• kurzfristig: ÖPNV-Beschleunigung auf Schwerpunktstrecken und an Schwer-

punktknoten zum Erreichen der Zielsetzungen der Zielebene 1, 

• mittelfristig: linien- und streckenweise ÖPNV-Beschleunigung zum optimalen 

Ausschöpfen der Beschleunigungspotentiale. 

5.5.1.3 Maßnahmenrepertoire 

Für die ÖPNV-Beschleunigung steht ein breites Spektrum an wirksamen und be-

währten Maßnahmen zur Verfügung.  

Die Maßnahmen sind ausgerichtet auf die Verminderung bzw. Beseitigung von Ver-

lustzeiten in Folge 

• interner Störquellen  

• und externer Störquellen. 
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Abbildung 81: Maßnahmenrepertoire zum Abbau von internen und externen Störquellen für 

den ÖPNV (eigene Darstellung)  
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Niederflurgerechte Haltestellen 

Barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen sind gleichzeitig auch niederflurge-

recht und dienen somit der Beschleunigung des ÖPNV. Im Busverkehr sowie im 

Straßenbahnnetz bei straßenbündigen Bahnkörpern sind Kaphaltestellen die opti-

male Lösung, da sie  

• für Mobilitätseingeschränkte die besten Bedingungen schaffen (direkte, spaltfreie 

Anfahrbarkeit für Bus, ggü. Straßenbahnhaltestelle in Mittellage keine Querung 

der Fahrbahnen erforderlich), 

• die Pulkführerschaft der Bahnen bzw. Busse im nächsten Abschnitt sichern 

(wenn ein Überholen durch MIV an der Haltestelle baulich verhindert wird;  

siehe Abbildung 83). 

 

Abbildung 82: Überfahrbares Haltestellenkap im Straßenbahnnetz (Beispiel: Rostock; Halte-

stelle Paulstraße) 
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Abbildung 83: Haltestellenkap in Hauptstraße mit Mittelstreifen zur Verhinderung des Über-

holens (Beispiel: Mönchengladbach) 

Bei der Planung und Umsetzung der Beschleunigungsprogramme im Straßenbahn-

netz sollten auch bisher in Rostock (noch) nicht realisierte Haltestellentypen (z. B. 

Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn) geprüft werden.  

  

Abbildung 84: Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn (linkes Bild; Beispiel: Kassel; 

(rechtes Bild; Beispiel: Leipzig) 
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Ansätze für alternative Beschleunigungskonzepte 

Dynamische Straßenraumfreigabe  

Im Straßenbahnnetz sind besondere Bahnkörper die optimale und bewährte Lösung 

zur störungsfreien Führung. In städtischen Bereichen lassen sich in den beengten 

Straßenräumen besondere Bahnkörper aufgrund der sich überlagernden Nutzungs-

ansprüche nicht immer realisieren. Aus diesem Grund müssen alternative Lösungs-

ansätze geprüft werden.  

Als Alternative ist die „Dynamische Straßenraumfreigabe“ anzusehen. Das Prinzip 

beruht auf einer temporären Trennung der Verkehrsarten im Verlauf eines Stre-

ckenabschnittes mit Mischverkehr Straßenbahn/ MIV. Sobald eine Straßenbahn sich 

dem jeweiligen Abschnitt nähert, wird der MIV mit einer wirksamen Ampelschaltung 

am Beginn des Abschnittes zurückgehalten. Die Straßenbahn überholt dabei im vor-

herigen Abschnitt, meist ein Abschnitt mit besonderem Bahnkörper, den MIV-Stau 

und befährt den nächsten Abschnitt als Pulkführer. Das Prinzip gewährleistet erfah-

rungsgemäß zumindest auf begrenzten Abschnitten die erforderliche Zuverlässig-

keit. In einigen Städten gibt es Anwendungsbeispiele in Streckenabschnitten über 

mehrere hundert Meter als ganzheitlichen Ansatz in einem Mix mit weiteren Maß-

nahmen (z. B. Kassel in einem Abschnitt von 500 m).  

  

Abbildung 85: Prinzip der „Dynamischen Straßenraumfreigabe“ als ganzheitlicher Ansatz in 

einem längeren Streckenabschnitt (Beispiel: Kassel) 

Im Busverkehr kann das Prinzip sinngemäß angewendet werden, wenn der Bus an 

Ampeln und Haltestellen (meist als „Busschleusen, siehe Abbildung 86) bevorrech-

tigt und als Pulkführer den nachfolgenden Abschnitt durchfährt. Bei konsequenter 

Anwendung im Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen (insbesondere Kaphalte-

stelle in Verbindung mit Busschleusen vor den Knotenpunkten) kann auch in länge-

ren Streckenabschnitten der Bus störungsarm geführt werden. 
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Abbildung 86: Busschleuse an einem Knotenpunkt mit Haltestelle für linksabbiegenden Bus 

(Beispiel: Mönchengladbach) 

Intelligente LSA-Steuerung 

Die Steuerung des Verkehrsflusses mit neuartigen Ampeln, welche Busse und Bah-

nen automatisch erkennen sowie rechtzeitig und priorisiert deren Grünphasen ver-

kehrsabhängig schaltet, ist ein wirksames Mittel zur ÖPNV-Beschleunigung133. Sol-

che „cleveren Ampeln“ sind besonders effizient, da sie dem ÖPNV zum richtigen 

Zeitpunkt die Grünphasen freischalten. Sie reduzieren die Wartezeiten für den 

ÖPNV und erhöhen die Pünktlichkeit. Eine solche intelligente Steuerung schafft es, 

dass die anderen Verkehrsteilnehmer keine Nachteile spüren. Während verspäteten 

Straßenbahnen und Bussen eine höhere Priorisierung in der Ampelschaltung erhal-

ten, werden verfrühte Fahrzeuge nachrangiger behandelt, wovon der Fuß- und Rad-

verkehr sowie der MIV profitieren. 

Ein Beispiel für die Implementierung von „cleveren Ampeln“ ist Dresden. Grundlage 

dafür ist dort eine Verknüpfung des Betriebsleitsystems mit dem Verkehrsmanage-

mentsystem der Landeshauptstadt Dresden. So können Daten über die Pünktlich-

keit von Straßenbahnen und Bussen mit Informationen über die Verkehrsbelastung 

des Individualverkehrs abgeglichen werden. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen 

Projekt zur Optimierung auf der Nord-Süd-Verbindung werden aktuell mehrere 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualitäten im ÖPNV umgesetzt134. 

Signalisierung zur Absicherung der störungsfreien Fahrt im Busverkehr 

Im Busverkehr sind die Zeitverluste an nichtsignalisierten Knotenpunkten bzw. an 

Engstellen im Streckenverlauf häufig mit gravierenden Auswirkungen verbunden. 

Ein Lösungsansatz zum Abbau von Störungen und Zeitverlusten ist hier der Einsatz 

von Signalisierungen, welche den MIV zurückhalten und somit den störanfälligen 

Abschnitt bzw. Knotenpunkt für den Bus freihalten.  

 

133  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (Herausgeber): Clevere Ampeln für 

Busse & Bahnen; Köln 2020 

134  https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/zukunftsprojekte/verlaesslicher-nahverkehr 
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Solche Lösungen sind bspw. 

• Abfangsignalisierung (Absicherung des Einbiegens des Busses aus der Neben-

straße in die Hauptstraße), 

• Engstellensignalisierung (Zurückhalten des MIV in der Gegenrichtung vor einer 

Engstelle), 

• signalgesicherter Fahrstreifenwechsel vor einem Knotenpunkt (Abfangsignalisie-

rung hält MIV zurück und sichert direkten Fahrstreifenwechsel vor dem Knoten-

punkt auf die Linksabbiegerspur). 

Beispiele aus anderen Städten zeigen die Anwendbarkeit solcher Lösungen auch in 

den Kernbereichen und an mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen (siehe Abbildung 

87). 

  

Abbildung 87: Abfangsignalisierung (linkes Bild; Beispiel: München) und Engstellensignalisie-

rung (rechtes Bild; Beispiel: München) 

  

Abbildung 88: signalgesicherter Fahrstreifenwechsel vor Knotenpunkt zur Absicherung der 

störungsfreien Fahrt auf die Linksabbiegespur (Beispiele: München (links) und Kassel 

(rechts)) 
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Verkehrsorganisatorische Maßnahmen 

In mehreren Abschnitten des Rostocker Straßenbahn- und Busnetzes bestehen viel-

fältige Nutzungskonflikte im Straßenraum. Hier besteht ein hoher Handlungsbedarf 

zur Milderung von unterschiedlichsten Störungen und Behinderungen. Verkehrsor-

ganisatorische Maßnahmen zielen auf eine Verminderung von Konflikten insbeson-

dere mit 

• dem ruhenden Verkehr (Abbau von Falschparkern, Verhinderung des Parkens in 

der zweiten Reihe), 

• den Ein- und Ausbiegevorgängen in Nebenstraßen und auf Grundstücke (bspw. 

Linksabbieger auf dem Bahnkörper), 

• dem Radverkehr  

• und dem Ladeverkehr 

ab. 

Bewährte Maßnahmen sind Abbiegeverbote, Ordnung der Parkstände, Abmarkie-

rung längerer Parkstände, Ladezonen und Querungsanlagen für Fußgänger. In Stra-

ßenbahnstrecken können in Abschnitten mit vielfältigen Nutzungsüberlagerungen 

die Gleise aus der Mittellage in die Seitenanlage verlagert werden und zwischen den 

Gleisen Abbiegespuren und Querungsanlagen platziert werden. 

  

Abbildung 89: Innovative Lösung zur Verminderung der Störungen in Streckenabschnitt mit 

dynamischer Straßenraumfreigabe  

(kurze Linksabbiegerspur in Mittellage und Querungsanlagen für Fußgänger (links) sowie Mit-

telstreifen zwischen den Gleisen (Beispiel: Kassel, Leipziger Straße) 

5.5.1.4 Entwicklung eines Qualitätssteuerungssystems 

„ÖPNV-Beschleunigung“ 

Der messbare Erfolg von Beschleunigungsprogrammen hängt unmittelbar mit der 

anhaltenden Wirksamkeit zusammen. Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und Maß-

nahmen muss ständig überprüft sowie die Qualität gesichert werden. Die Wirksam-

keit wird aber auch vom Zusammenspiel der Akteure – Tiefbauamt (Straßenbau-

lastträger), Verkehrsbehörde, konzeptionelle Verkehrsplanung, Verkehrsunterneh-

men und Verkehrsüberwachung – geprägt.   
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Je intensiver und regelmäßiger die Akteure sich austauschen und abstimmen, desto 

wirksamer wird auch auf lange Sicht die Beschleunigung funktionieren. 

Erforderlich ist die Entwicklung und Implementierung eines Qualitätsmanagement-

systems „ÖPNV-Beschleunigung“. Die Federführung soll aus Sicht der Nahverkehrs-

planung beim beauftragten Verkehrsunternehmen liegen, da diese von der Wirk-

samkeit und der Funktionsfähigkeit unmittelbar mit betrieblichen und ökonomischen 

Auswirkungen betroffen ist. 

Folgende Bausteine sind nach den Erfahrungen in anderen Großstädten im QMS 

vorzusehen: 

• kontinuierliche Erfassung von Störungen durch das Fahrpersonal und die Leit-

stelle (standardisierte Störungsmeldung), 

• Datenbank zur Erfassung aller Störungen und zur Dokumentation des Bearbei-

tungsstands der Störungsbehebung (Zugänglichkeit für alle Beteiligte), 

• monatlicher Jour-Fixe beim beauftragten Verkehrsunternehmen mit den zustän-

digen Ämtern (wird bereits praktiziert), 

• Analyse der Funktionsfähigkeit der LSA mit dem Verkehrsrechner, 

• zentral koordinierte Störungsanalyse mit Störungsbehebung (laufende Optimie-

rung). 

5.5.2 Barrierefreier Ausbau der Straßenbahn- und Bus-

haltestellen (Prioritätenbildung) 

5.5.2.1 Bewertungssystem zur Prioritätenreihung 

Für die objektive Festlegung der Reihenfolge für den barrierefreien Ausbau von Hal-

testellen im Stadtgebiet Rostock sowie für die Erstellung und Fortschreibung einer 

Prioritätenliste wird im NVP ein Bewertungssystem („Punktesystem“) eingeführt.  

Die Bewertung berücksichtigt für die zu betrachtende Haltestelle vier Kriterien 

1. Fahrgastnachfrage an der Haltestelle (Ein- und Aussteiger durchschnittlicher Ver-

kehrstag Mo bis Fr) 

Erläuterung: für Bus- und für Straßenbahnhaltestellen werden in den Kategorien 

die jeweils gleichen Werte verwendet, da es aus Sicht der Barrierefreiheit keine 

Differenzierung zwischen den Verkehrsmitteln geben soll (Bewertung aus Sicht 

der Nutzenden, nicht aus Sicht der Baulastträger) 

2. Bedeutung als Verknüpfungspunkt 

3. Einrichtungen mit Bedeutung für Mobilitätseingeschränkte und/ oder für Senioren 

im Nahbereich 

4. Barrierefreiheit in der IST-Situation  
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Entscheidendes, prägendes Kriterium für die Einordnung einer Haltestelle im Hin-

blick auf den erforderlichen barrierefreien Ausbau ist die Fahrgastnachfrage. Im 

Sinne einer Nutzwertbetrachtung wird damit prioritär berücksichtigt, dass der Nut-

zen des jeweiligen Ausbaus steigt, desto mehr Fahrgäste an der betrachteten Halte-

stelle ein- und aussteigen. Durch die Kriterien 2 bis 4 kann eine Haltestelle in der 

Bewertung im Sinne von „Zusatzpunkten“ noch weiter höhergestuft werden. 

Die Bewertung erfolgt nach Haltestellen (Kriterium „gleicher Name“), jedoch grund-

sätzlich differenziert nach Verkehrsmittel (Bus bzw. Straßenbahn). Da die Barriere-

freiheit generell für die gesamte Haltestellenanlage zu schaffen ist, werden alle 

Richtungshaltestellen/ Bahnsteige jeweils zusammenfassend für Bus bzw. für Stra-

ßenbahn betrachtet. Haltestellenpositionen, die ausschließlich im Nachtverkehr  

(F-Linien) bedient werden, werden nicht betrachtet. 

Tabelle 39: Kriterien zur Prioritätenbildung für den Haltestellenausbau 

Kriterium Bewertung (Punkte) 

Fahrgastnachfrage  

(Fahrgastzahlen für Straßen-

bahn und Bus sind jeweils 

differenziert anzusetzen) 

1 Punkt 100 – 500 Ein- und Aussteiger pro Tag 

2 Punkte 501 – 1.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

3 Punkte 1.001 – 2.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

4 Punkte 2.001 – 3.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

5 Punkte 3.001 – 4.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

6 Punkte 4.001 – 5.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

7 Punkte 5.001 – 6.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

8 Punkte > 6.001 Ein- und Aussteiger pro Tag 

Bedeutung als 

Verknüpfungspunkt 

0,5 Punkte Haltestelle mit systematischer Verknüpfung 

von mind. drei Linien (Bus, Straßenbahn und/ 

oder Fähre) 

1,0 Punkt Haltestelle mit systematischer Verknüpfung 

mit SPNV/ S-Bahn 

1,5 Punkt zentraler Verknüpfungspunkt (systematische 

Verknüpfung von mind. fünf Linien (Bus, 

Straßenbahn und/ oder Fähre)) 

Einrichtungen mit Bedeu-

tung für Mobilitätseinge-

schränkte und/ oder für 

Senioren im Nahbereich 

der Haltestelle 

0,5 Punkte einzelne Einrichtungen im Nahbereich 

1,0 Punkt mehrere Einrichtungen im Nahbereich und/ 

oder Einzeleinrichtung mit gesamtstädtischer 

Bedeutung im Nahbereich (z. B. Krankenhaus) 
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Kriterium Bewertung (Punkte) 

Barrierefreiheit in der  

IST-Situation 

1,0 Punkte Haltestelle nach aktuellem Stand der Technik 

mit Defiziten hinsichtlich der Barrierefreiheit, 

wenn mind. ein Kriteriun zutrifft: 

• kein barrierefreier Ein- und Ausstieg 

• kein Auffindestreifen 

• Bodenindikatoren aus Rillenplatten 

Haltestelle nach aktuellem Stand der Technik 

mit Defiziten hinsichtlich der Barrierefreiheit, 

wenn mind. drei Kriterien zutreffen: 

• kein barrierefreier Ein- und Ausstieg 

• keine barrierefreie Zu- und Abgänge 

• kein barrierefreier Bewegungsraum 

• kein Auffindestreifen 

• kein Einstiegsfeld und/ oder kein Leitstreifen 

• Bodenindikatoren aus Rillenplatten 

• Wartefläche mit leichten Schäden 

• Aufstellfläche Bus mit leichten Schäden 
 

2,0 Punkt Haltestelle nach aktuellem Stand der Technik 

mit wesentlichen Defiziten hinsichtlich der 

Barrierefreiheit, wenn mind. sechs Kriterien 

zutreffen: 

• kein barrierefreier Ein- und Ausstieg 

• keine barrierefreie Zu- und Abgänge 

• kein barrierefreier Bewegungsraum 

• kein Auffindestreifen 

• kein Einstiegsfeld und/ oder kein Leitstreifen 

• Bodenindikatoren aus Rillenplatten 

• Wartefläche mind. mit mittelschweren 

Schäden 

• Aufstellfläche Bus mind. mit mittelschweren 

Schäden 

Entsprechend der jeweils ermittelten Punktzahl werden die einzelnen Haltestellen – 

unabhängig davon, ob zur Schaffung der „vollständigen Barrierefreiheit“ ein grund-

hafter Umbau oder nur punktuelle Maßnahmen notwendig sind – in vier Prioritäts-

stufen eingeordnet. 

• Stufe A: sehr hohe Priorität (> 8 Punkte) 

• Stufe B: hohe Priorität (> 6 bis 8 Punkte) 

• Stufe C: mittlere Priorität (> 4 bis 6 Punkte) 

• Stufe D: geringe Priorität (> 2 bis 4 Punkte) 

• Stufe E: sehr geringe Priorität (bis 2 Punkte) 
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Für die Einordnung der Haltestellen in die Umsetzungsliste werden folgende 

Grundsätze festgelegt: 

• die Richtungshaltestellen einer Haltestelle sind im Regelfall zeitgleich umzu-

bauen (Begründung: der Umbau einer Richtungshaltestelle ohne korrespondie-

rende Gegenhaltestelle entfaltet keine Wirkung; Ausnahme: barrierefreie Rich-

tungshaltestelle einer anderen Haltestelle im unmittelbaren Nahbereich), 

• an Verknüpfungshaltestellen an einem Knotenpunkt (i. d. R. vier Haltepositionen 

an den Kreuzungsarmen) sind zumindest die beiden Richtungshaltestellen der 

Hauptlastrichtung umzubauen, 

• Verknüpfungshaltestellen und große Haltestellen mit mehreren Bussteigen bzw. 

Haltestellenpositionen sind möglichst ganzheitlich umzubauen (auch Haltestel-

lenpositionen anderer Verkehrsunternehmen); ggf. können Verknüpfungshalte-

stellen in Bauphasen umgebaut werden (Hintergrund: Absicherung der Betriebs-

abwicklung während der Baustellenphase). 

• Bei Haltestellenpositionen mit problematischen Randbedingungen, die einen 

barrierefreien Umbau verhindern (z. B. nutzbare Gehwegbreite Breite von klei-

ner 2,50 m135) (d. h.), ist zu prüfen, ob die Haltestelle am vorhandenen Stand-

ort in anderer, geeigneterer Ausbauform barrierefrei ausbaubar ist (z. B. Neu-

ordnung Straßenraum, Grunderwerb o. a.) oder ob die Verlegung der Haltestelle 

an einen anderen Standort im unmittelbaren Nahbereich möglich ist. 

5.5.2.2 Prioritätenreihung 

Die durchgeführte Bewertung ergibt in beiden höchsten Prioritätsstufen folgendes 

Ergebnis (siehe   

 

135  d. h. Manövrierflächen nach Ausklappen der Rampe zu klein 
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Tabelle 40):  

• in der Stufe “sehr hohe Priorität“ sind 16 Haltestellen eingeordnet, wobei zur 

Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit nur an der Straßenbahnhaltestelle 

„Reutershagen“ ein wesentlicher Umbaubedarf besteht (Bahnsteige für Roll-

stuhlnutzende zu schmal), alle anderen Haltestellen bedürfen einer Erneuerung 

der Bodenindikatoren (ältere Rillenplatten, Vervollständigung zu durchgehenden 

Leitsystemen), 

• in der Stufe “hohe Priorität“ befinden sich 11 Haltestellen, von denen nur an der 

Haltestelle „Lütten Klein Zentrum (Bus)“ ein Umbau (Breite des Bussteiges zu 

schmal für Ausklappen der Rampe), an den anderen Haltestellen Erneuerung 

der Bodenindikatoren. 

  

Aktenmappe - 460 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 343 

In den ersten drei Prioritätsstufen ist keine Bushaltestelle eingeordnet, die eine 

Notwendigkeit zum grundhaften Umbau besitzt. In der Stufe „geringe Priorität“ fin-

den sich folgende Bushaltestellen mit Umbaubedarf: 

• Gedser Straße, 

• Graureiherweg, 

• Kopenhagener Straße, 

• Langenort, 

• Mendelejewstraße, 

• Osloer Straße, 

• Robert-Koch-Straße. 

Alle weiteren Bushaltestellen, die noch nicht umgebaut wurden, besitzen nach die-

ser Bewertung nur eine „sehr geringe Priorität“. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass – ausgehend von einem im Städtevergleich 

bereits überdurchschnittlich guten Standard – in Rostock 

• für Rollstuhlnutzende im Straßenbahnsystem (mit Ausnahme der Straßenbahn-

haltestelle „Reutershagen“) nahezu durchgängig eine barrierefreie Nutzbarkeit 

gegeben ist und im Bussystem zumindest an den Haltestellen der ersten drei  

Prioritätsstufen (Ausnahmen Haltestellen „Lütten Klein Zentrum“ und „Dierkower 

Kreuz“) diese ebenfalls vorhanden ist, 

• für blinde und seheingeschränkte Personen dagegen an mehreren Haltestellen 

eine Erneuerung der Bodenindikatoren nach dem aktuellen Stand der Technik 

(DIN 32984) zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit erforderlich ist. 
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Tabelle 40: Haltestellen mit sehr hoher und hoher Priorität 

Nr. Haltestelle Bewertungspunkte 

Handlungsbedarf 

Sehr hohe Priorität (> 8,0 Punkte) 

1a Lütten Klein Zentrum 

(Straßenbahn) 

 

11,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ Einbauten/ Mobiliar schränken punktuell 

Bewegungsraum für Rollstuhlnutzende ein 

1b Dierkower Kreuz 

(Straßenbahn) 

 

11,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

1c Hauptbahnhof 

(Straßenbahn) 

 

11,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ barrierefreie Erreichbarkeit für 

Rollstuhlnutzende ausschließlich über Aufzug 

möglich 

❖ Blindenleitsystem (Bodenindikatoren) im 

Verteilergeschoss (Maßnahmenträger: DB) 

4a Doberaner Platz 

 

10,5 

❖ Bahnsteig D: Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

4b Kröpeliner Tor 

(Straßenbahn) 

 

10,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

6 Lange Straße 

 

10,0 

Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

7a Reutershagen 

(Straßenbahn) 

 

9,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ Bahnsteige auf ganzer Länge für 

Rollstuhlnutzende zu schmal 

7b S Holbeinplatz 

(Straßenbahn) 

 

9,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

7c Kabutzenhof 

 

9,5 

❖ kein taktiles Leitsystem 

10a Lütten Klein Zentrum (Bus) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ Bussteig zu schmal (bei Ausklappen der Rampe 

keine ausreichende Manövrierflächen für 

Rollstuhlnutzende) 
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Nr. Haltestelle Bewertungspunkte 

Handlungsbedarf 

10b Neuer Markt 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten (besonders 

problematisch in der Ertastbarkeit, da 

umliegender Belag gepflastert ist) 

10c Erich-Schlesinger-Straße 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

(Straßenbahn) 

❖ barrierfreier Ausbau (Regionalbushaltestellen) 

 

10d Mecklenburger Allee (A, D und 

E) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

10e S Parkstraße (Straßenbahn) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

10f Thomas-Morus-Straße (A und 

B) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

10g S Holbeinplatz (Bus) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

hohe Priorität (> 6,0 bis 8,0 Punkte) 

17a Campus Südstadt 

(Straßenbahn) 

 

7,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

17b Stadthalle 

 

7,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

17c Südstadt-Center 

 

7,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

20a Bertolt-Brecht-Straße 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

20b Ehm-Welk-Straße 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

20c S Marienehe (Straßenbahn) 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ keine Auffindestreifen 

20d Warnowallee 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 
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Nr. Haltestelle Bewertungspunkte 

Handlungsbedarf 

24a Dierkower Kreuz (Bus) 

 

6,5 

❖ Verbreiterung der Bussteige (für Einsatz der 

Klapprampe) oder Anhebung Bordstein auf 

mind. 22 cm 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

24b Neuer Friedhof 

 

6,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

24c Volkstheater 

 

6,5 

❖ kein taktiles Leitsystem 
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Abbildung 90: Prioritäten des barrierefreien Haltestellenausbaus (Prioritätsstufen „sehr hoch“ 

und „hoch“) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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5.5.3 Stadtentwicklung und ÖPNV 

Das geplante „Wohn- und Sondergebiet am Südring“ (siehe Kapitel 4.3) ist aus 

Sicht der Nahverkehrsplanung das ÖPNV-relevanteste Stadtentwicklungsprojekt. 

Die Anbindung würde im Status Quo im Straßenbahnnetz über die Haltestelle 

„Erich-Schlesinger-Straße“ abgesichert werden. Im Busnetz sollte in der Erich-

Schlesinger-Straße die Einordnung einer zusätzlichen Haltestelle erfolgen. Mit der 

angedachten Einrichtung der „West-Süd-Tangente“ (Maßnahme I-B.1: Einrichtung 

Premiumlinien (10-Minuten-Takt), siehe Kapitel 5.4.3) könnte das Gebiet zusätzlich 

weiträumiger in Richtung Nordwesten angebunden werden. 

5.5.4 Tourismus und ÖPNV 

In Ausrichtung auf die Belange des Tourismusverkehrs wird eine abgestufte Strate-

gie vorgesehen (siehe Abbildung 91). Die „dreistufige Pyramide“ sieht aufbauend 

auf dem Basisangebot  

• temporäre Leistungsverdichtungen im Sommerhalbjahr 

• punktuelle Leistungsausweitungen zu Events („Spitze der Pyramide“) 

vor. 

 

Abbildung 91: Strategie zur Ausgestaltung der ÖPNV-Angebote im Tourismusverkehr 
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Das Maßnahmenkonzept beinhaltet in der Maßnahme „I-B.2: Einrichtung Ortsver-

kehre“ die Schaffung von systemwirksamen und gut kommunizierbaren Angeboten 

in den Stadtteilen als jeweils in sich geschlossener Ortsverkehr u. a.: 

• Ortsbus „Warnemünde/ Diedrichshagen“ (Linien 36 und 37) 

• Ortsbus „Markgrafenheide“. 

In den beiden Ortsverkehren, welche ihren Bedienungsschwerpunkt in den touris-

mus- und freizeitverkehrsrelevanten Gebieten haben, ist angedacht, dass diese in 

der Sommersaison im dichteren Takt fahren. 

 

Abbildung 92: Haltestelle „Warnemünde Strand“  

(im Tourismusverkehr wichtige Haltestelle (Weststrand, Jugendherberge, Park-and-Ride und 

Reisebusparkplatz)) 
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5.6 Umsetzungsstufen Handlungsfeld I (Weiterent-

wicklung Liniennetz und Angebot) 

Im Handlungsfeld I (Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot) werden in der an-

gedachten 1. Umsetzungsstufe folgende Maßnahmen vorgesehen (siehe  

Abbildung 93): 

• Premiumlinie „West-Radiale“, 

• Ortsbus „Groß-Klein/ Lütten Klein“, 

• Ortsbus „Warnemünde/ Diedrichshagen“. 

Mit diesen Maßnahmen, die möglichst zeitnah umzusetzen sind, werden signifikante 

Nachfragezuwächse erwartet. Insbesondere der Einstieg in die Einrichtung der ers-

ten Premiumbuslinie sollte im Busnetz zu einem merklichen Qualitätssprung im 

Stadtwesten aus den Bereichen außerhalb der Straßenbahnkorridore führen. 

Die Kernmaßnahmen der 2. Umsetzungsstufe fokussieren auf das südwestliche 

Stadtgebiet mit der „West-Süd-Tangente“ und der „Campus-Linie“. Ebenso wird der 

Ortsbus „Markgrafenheide“ in dieser Umsetzstufe eingeordnet. 

In der 3. Umsetzungsstufe folgt die komplexe Neuordnung der Linien im Stadtosten 

mit „Nordwest-Ost-Tangente“ und den Seehafen-Linien. In der 4. Stufe werden die 

ergänzenden Maßnahmen, wie Ortsbus „Südstadt“ und die Bedarfsverkehre vorge-

sehen. 
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Abbildung 93: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 1. Umsetzungs-

stufe 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 94: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 2. Umsetzungs-

stufe  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 95: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 3. Umsetzungs-

stufe  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 96: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 4. Umsetzungs-

stufe  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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6 Umwelt- und Klimaschutz 

Das nachfolgende Kapitel wurde vom Amt für Umwelt- und Klimaschutz (Abteilung 

Immissions- und Klimaschutz/ Umweltplanung) der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock verfasst. 

6.1 Rahmenbedingungen und generelle Standards  

Als Teil des sog. „Umweltverbundes“ hat der ÖPNV großen Einfluss auf die Schutz-

güter bzw. Themenfelder 

• Klimaschutz (Senkung THG-Emissionen, Reduzierung Energieverbrauch), 

• Luftqualität (Minimierung von Luftschadstoff), 

• menschliche Gesundheit (Reduzierung verkehrsbedingter Lärmemissionen), 

• Flächenverbrauch. 

Der Beitrag des Verkehrssektors zu den CO2-Emissionen der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock liegt bei ca. 17 %, wobei in den letzten zehn Jahren keine we-

sentlichen Veränderungen eingetreten sind.  

Der ÖPNV stellt ein wesentliches Instrument bei der Reduzierung der verkehrsbe-

dingten Umweltbelastungen und der Erreichung der Klimaziele dar und ist damit 

selbst Teil der Lösung.  

Die Stärkung und der Ausbau des ÖPNV tragen direkt zur Erreichung der Ziele 

• des Masterplans 100 % Klimaschutz, 

• der kommunalen Umweltqualitätsziele hinsichtlich Luftqualität und Lärmschutz 

• sowie der Lärmaktionsplanung  

bei.  

Die Verkehrsverlagerung vom MIV erfordert eine weitere Erhöhung des Anteils des 

ÖPNV am Gesamtverkehr, auf 20 % bis 2030 und auf 22 % bis 2050 gemäß Mas-

terplan 100 % Klimaschutz bzw. zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035. 

Im Verkehrssektor können erhebliche Reduzierungen der Emissionen von Lärm, 

Luftschadstoffen und Treibhausgasen durch Effizienzsteigerungen beim Einsatz von 

Ressourcen und schrittweise Verzicht auf fossile Energien / die Umstellung auf al-

ternative Antriebe und Antriebsenergien erreicht werden sowie durch den Umstieg 

vom MIV auf ÖPNV. Im Vergleich zum MIV trägt der ÖPNV wesentlich weniger zu 

Emissionen pro Weg (pro Fahrgast) bei.  

Auch wenn der ÖPNV selbst gegenüber dem MIV einen deutlich geringeren Anteil an 

Umweltbelastungen erzeugt, kann er dennoch lokal zu Problemen führen (bspw. 

durch Lärmbelastungen an Bahnstrecken).  

  

Aktenmappe - 473 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 356 

Zielsetzung der hier im NVP dokumentierten Festlegungen ist die weitere Stärkung 

der Umwelt- und Klimafreundlichkeit des ÖPNV sowie die aktive Nutzung aller gege-

bener Möglichkeiten zum Umwelt- und Klimaschutz, der Ausbau sowie die Steige-

rung der Attraktivität (siehe NVP-Leitbild im NVP-Teil A).  

6.2 Instrumente/ Umwelt- und klimarelevante Kon-

zepte und Fachplanungen  

Klimaschutzgesetz 

Das 2019 von der Bundesregierung erlassene Klimaschutzgesetz sieht vor, die 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise zu mindern, dabei 

um mindestens 55 Prozent bis zum Zieljahr 2030. Dafür hat die Bundesregierung 

als erste Regierung weltweit in einem Klimaschutzgesetz ihr nationales Klima-

schutzziel verbindlich festgeschrieben. Langfristig verfolgt die Bundesregierung das 

Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Auch dieses Ziel steht klar im Gesetz. 

Erstmals wurden darin, nationale und europäische Klimaziele und CO2-Sparziele für 

alle Bereiche, u. a. Verkehr sowie eine jährliche Erfolgskontrolle und eine Pflicht 

zum Nachsteuern festgeschrieben.  

Das Gesetz zeigt auf, wie viel CO2 jeder Sektor noch ausstoßen darf. Das Klima-

schutzgesetz dient der Umsetzung der Vereinbarungen aus dem internationalen Pa-

riser Klimaschutzabkommen von 2015. 

Klimaneutralität 2035 

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat 2020 den Beschluss 

gefasst136, dass die Stadtverwaltung und die kommunalen Unternehmen bis 2035 

klimaneutral agieren sollen. Der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft zur Errei-

chung der Klimaneutralität hat auch Auswirkung auf den Bereich des ÖPNV, der 

zum einen über ein gesteigertes nutzerfreundliches ÖPNV-Angebot eine Änderung 

des Mobilitätsverhaltens bewirken soll. Zum anderen ist durch eine vorbildhafte kli-

mafreundliche Unternehmensführung der an der Umsetzung des NVP beteiligten 

Verkehrsunternehmen ein Beitrag zur Erreichung der lokalen Klimaschutzziele zu 

leisten.  

Die Verkehrsunternehmen werden gemäß Bürgerschaftsbeschluss im Hinblick auf 

die angestrebte Erreichung der Klimaneutralität 2035 aufgefordert, für den eige-

nen Unternehmensbereich kurzfristige und langfristige Maßnahmenpläne und einen 

jährlichen Umsetzungsbericht zu Klimaschutzmaßnahmen, z. B. zur Erhöhung der 

Energieeffizienz zu erstellen. 

  

 

136  Nr. 2020/AN/1447 
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Clean Vehicle Directive (CVD) 

Die Umsetzung der europäischen CVD in deutsches Recht erfolgte zum 09.06.2021 

mit dem „Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“. In diesem Ge-

setz erfolgt eine Einteilung der Fahrzeuge in 

• „sauber“ (Nutzung alternativer Kraftstoffe: Strom, Wasserstoff, Biokraftstoffe, 

synthetische und paraffinhaltige Kraftstoffe, Gas (CNG, LNG, LPG, Biomethan), 

Plug-In Hybridbusse), 

• „emissionsfrei“ (ohne Verbrennungsmotor: Verbrennungsmotor Ausstoß  

< 1 g CO2/km bzw. 1 g CO2/kWh, nur Busse mit reinen Elektroantrieben (Batte-

rie-, O-Bus- oder Brennstoffzellenbus). 

Das Gesetz gilt für die Beschaffung dort definierter Straßenfahrzeuge und Dienst-

leistungen durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. Diese haben 

bei der Beschaffung von Fahrzeugen und von Dienstleistungen für den jeweiligen 

Referenzzeitraum festgelegte Mindestziele insgesamt einzuhalten: 

• 1. Periode bis Ende 2025: 45 % der neu zu beschaffenden Fahrzeuge „saubere“ 

Fahrzeuge, davon mind. die Hälfte „emissionsfrei“, 

• 2. Periode bis Ende 2030: 65 % der neu zu beschaffenden Fahrzeuge „saubere“ 

Fahrzeuge, davon mind. die Hälfte „emissionsfrei“. 

Sinnvoll für die Umsetzung erscheint eine Strategie, welche die Beschaffung von 

umweltfreundlichen Fahrzeugen im Ballungsraum vorzieht. Zu beachten ist, dass 

die Dekarbonisierung, auch unter Einrechnung von Fördermitteln, einen höheren Fi-

nanzbedarf für den ÖPNV nach sich ziehen wird. 

Leitlinien der Stadtentwicklung 

In den Leitlinien der Stadtentwicklung setzt sich Rostock unter dem Motto „Mobilität 

gewährleisten, Verkehrsbelastung senken“ (Leitlinie II.2) das Ziel, einen attraktiven 

Umweltverbund als Rückgrat des Rostocker Verkehrssystems und zur Sicherung ei-

ner umweltverträglichen Mobilität aufzubauen. Das beinhaltet die frühzeitige Be-

rücksichtigung der ÖPNV-Anbindung bei allen Planungsvorhaben und den Ausbau 

des ÖPNV zu einem schnellen, komfortablen und flexiblen Angebot.  

Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) 

Der MOPZ greift die o. g. Zielstellungen auf und schlägt konkrete Maßnahmen zum 

ÖPNV-Ausbau vor. Eine erste Einschätzung der Umweltwirkungen wurden im Rah-

men der SUP vorgenommen und Planungshinweise gegeben. 

Umweltziele der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Rostock versteht sich als „Grüne Stadt am Meer“ (Leitlinie VIII), die Natur- und Le-

bensräume bewahren und Böden schützen und den Flächenverbrauch reduzieren 

will. Zur Konkretisierung dieses Leitbildes hat Rostock 2005 eigene, kommunale 

Umweltqualitätsziele beschlossen. Sie adressieren zahlreiche Umweltmedien bzw. 

Schutzgüter, u. a. Flächenverbrauch, Luftqualität und Lärmschutz. Die jeweiligen 

Zielwerte gehen dabei teils über das gesetzliche Maß hinaus.   
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Die kommunalen Zielwerte für die Luftreinhaltung sehen seit 2020 die Unterschrei-

tung der Grenzwerte der EU-Richtlinien um 50 % vor. Für Feinstaub-Partikel PM10 

und Stickstoffdioxid sind dies z. B. < 20 μg/m³ im Jahresdurchschnitt. In Rostock 

liegen fünf Messstationen des landesweiten Luftgütemessnetzes, so dass die rele-

vanten Parameter engmaschig überwacht werden können. Zur Minderung des Flä-

chenverbrauchs sind Planungen konsequent aus dem FNP zu entwickeln, für Biotope 

Moorstandorte gelten u. a. Schutzabstände, die über das gesetzliche Maß hinausge-

hen. Umweltbelange sowie das Minimierungsgebot sind bei flächenwirksamen Pla-

nungen zu beachten und sind beim Vergleich von Varianten (z. B. Straßenbahntras-

sen) abzuprüfen. 

Luftreinhalteplan Rostock (LRP) 

Der LRP von 2008 hat weiterhin Gültigkeit. Ausgelöst aufgrund von Grenzwertüber-

schreitungen durch NO2 Emissionen des lokalen Kfz Verkehrs wurde dieser 2008 

aufgestellt und durch die Rostocker Bürgerschaft beschlossen. Umweltqualitätsziele 

und -standards sowie der Luftreinhalteplan setzen auf Grundlage europa- und bun-

desrechtlicher Regelungen Zielwerte für die maximale Luftbelastung mit verschiede-

nen Luftschadstoffen sowie mit Feinstaub, enthalten jedoch keine konkreten Anfor-

derungen, die auf den Nahverkehrsplan übertragbar wären.  

Die Luftqualität in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist aktuell insgesamt 

als gut zu bewerten, wie Modellrechnungen zur Untersuchung der Luftqualität im 

Jahr 2020 und auch die gemessenen Luftgütedaten des Landesamtes für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) zeigen. Die aktu-

ell rechtsverbindlichen Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit und zum Schutz der Vegetation für die betrachteten Luftschadstoffkompo-

nenten (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Schwefeldioxid) werden eingehalten. Punktuell 

werden für die Parameter Stickstoffdioxid und Feinstaub Schadstoffkonzentrationen 

nahe der Grenzwerte erreicht. Dies betrifft die verkehrsnahen Messstationen Am 

Strande und Holbeinplatz. Eine Fortsetzung der Anstrengungen zur Verbesserung 

der Luftqualität ist dennoch notwendig, da insbesondere Dieselfahrzeuge und Rei-

fenabrieb weiterhin ein Gesundheitsrisiko darstellen. Potential für eine weiterge-

hende Verringerung der Luftschadstoffemissionen bestehen vor allem bei der 

Warnowfähre in Warnemünde137 sowie bei der Busflotte.  

Lärmaktionsplan 

Der Lärmaktionsplan (2018) weist sog. Lärmbrennpunkte, an denen gesundheitsge-

fährdende Lärmpegel von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts überschritten werden, 

und mögliche Minderungsmaßnahmen aus. Er sieht die Förderung des ÖPNV als 

zentralen Bestandteil der Lärmminderung vor, da er in Bezug auf seine Verkehrs-

leistung deutlich weniger lärmintensiv ist als der MIV. 

  

 

137  Die Fähre Kabutzenhof – Gehlsdorf wird seit Oktober 2021 mit einer Elektro-Solar-Per-
sonenfähre betrieben. 
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 Lärmminderungsmaßnahmen im Bereich des ÖPNV werden vor allem in der Nut-

zung der technischen Potentiale entsprechend dem Stand der verfügbaren Technik 

angestrebt. Insbesondere der Einsatz leiserer Niederflurbahnen und technischer 

Maßnahmen an den Schienenwegen, wie z. B. Rasengleise, regelmäßige Gleispflege 

und Schienenschmiereinrichtungen führten im Bereich des Straßenbahnverkehrs in 

den letzten Jahren zum Abbau zahlreicher Lärmbrennpunkte. Es verbleiben aktuell 

drei Bereiche, an denen bereits an innovativen Minderungsmaßnahmen gearbeitet 

wird. Die Vermeidung weiterer Lärmbrennpunkte ist bei künftigen Planungen und 

Ausbauten von Straßenbahn- und Busnetzen zu berücksichtigen. 

6.3 Straßenbahn 

6.3.1 Ausgangssituation 

Die Straßenbahn wird bereits ausschließlich elektrisch betrieben. Die Energieversor-

gung erfolgt durch Stadtwerke (100 % zertifizierter Ökostrom, Elektroenergie aus 

norwegischer Wasserkraft). 

Die Niederflurbahnen erreichen entsprechend einer Schallmessung (2015) einen 

Vorbeifahrtpegel von 78 dB(A).  

Die umfangreichen Maßnahmen der letzten Jahre waren erfolgreich. Die im Lärmak-

tionsplan 2012 aufgeführten Maßnahmen im Bereich des Straßenbahnverkehrs sind 

inzwischen weitestgehend, jedoch noch nicht vollständig umgesetzt. Besonders be-

troffen sind weiterhin die Wismarsche Straße, die Doberaner Straße und der 

Doberaner Platz. Hier müssen die Potentiale der Lärmminderung ausgeschöpft wer-

den, auch wenn die Straßenbahn nicht selbst Hauptverursacher der Belastung ist. 

Wirksame Maßnahmen sind: 

• Lärmreduktion an Gleisinfrastruktur und bei vorhandenen Fahrzeugen, 

• Minderung des Rollgeräuschs der Schienenfahrzeuge,  

• Verbesserung der akustischen Qualität im Rahmen der Wartung. 

6.3.2 Klimaschutz und Energieeffizienz 

Die Straßenbahn ist am Ort der Leistungserbringung energetisch emissionsfrei. 

Der Straßenbahnverkehr trägt durch Nutzung von Ökostrom mit Emissionsfaktor 

„0“ schon jetzt zur Erreichung der städtischen Klimaziele bei.  

6.3.3 Luftschadstoffemissionen 

Die Straßenbahn setzt am Ort der Leistungserbringung keine Luftschadstoffe 

frei. 

Aktenmappe - 477 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 360 

6.3.4 Lärmemissionen 

Bei der Bewertung sind folgende akustische Kennwerte zu beachten:  

• Standgeräusch,  

• Anfahr- und Bremsgeräusch,  

• Vorbeifahrgeräusch,  

• Fahrt im Bogengleis (bei Fahrzeugen mit Laufflächenkonditionierung) 

Insbesondere im Nachtverkehr und auf Strecken mit hohem Konfliktpotential nach 

der Lärmminderungsplanung sind, unter Beachtung der betrieblichen Notwendigkei-

ten, möglichst nur Fahrzeuge mit den geringsten Lärmemissionen einzusetzen138. 

Auf Strecken mit hohem Konfliktpotential ist eine besondere Gleispflege vorzuse-

hen. 

Im Bereich der Schieneninfrastruktur sind dem Stand der Technik entspre-

chende, wirksame und wirtschaftlich angemessene Maßnahmen zur Lärmminderung 

(Luftschall und Erschütterung) vorzusehen: 

• Gleispflege, regelmäßiges Schienenschleifen, 

• Kurvenquietschen soweit technisch möglich minimieren (mobile Schienen-

schmiereinrichtungen, Radpflege)139, 

• Einsatz von Weichen mit Tiefrillenherzstücken (sind bereits überwiegend im Ein-

satz), 

Die Laufflächenkonditionierung ist weitestgehend vorhanden, die Vielzahl ausge-

statteter Fahrzeuge mindert das Kurvenquietschen bei trockener Witterung weitest-

gehend (ggf. Nachrüstung prüfen). 

Bei Neu-/ Umbaustrecken der Straßenbahn sind nachfolgende Anforderungen zu 

beachten:  

• aktive Lärmschutzmaßnahmen mit Vorrang vor passiven Maßnahmen, 

• Möglichkeiten zur Lärmreduzierung am Fahrweg ausschöpfen, z. B. Trassierung 

im Sinne der Vermeidung von Kurven möglichst geradlinig (Behandlung in Ab-

wägung von Trassenvarianten als Wertungskriterium), Vermeidung von engen 

Kurvenradien,  

• Maßnahmen zur Minderung von Kurvengeräuschen, geräuschmindernde Ober-

bauarten („Flüstergleise“), 

  

 

138  Ausgenommen sind Sonderfahrten oder Einsätze von Museumsfahrzeugen zu besonde-
ren Anlässen. 

139  Die in der VDV-Schrift 154/2011 (Geräusche von Schienenfahrzeugen des ÖPNV) emp-
fohlenen Maßnahmen zur Minderung von Kurvengeräuschen sind zu beachten. 
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• weitere innovative Geräuschminderungsmaßnahmen insbesondere in akustisch 

kritischen Bereichen (Schienenstegabsorber, niedrige Schallschutzwände, Wei-

chen und Kreuzungen, Anwendung von Masse-Feder-Systemen prüfen, Einsatz 

besonders lärm- und erschütterungsarmer Gleisanlagen mit elastischen Ober-

bauformen), 

• Verwendung von elastisch gelagerten Gleisen, 

• Austausch von Großverbundplatten und geschotterten Straßenbahntrassen in 

bebauten Gebieten zu Rasengleisen mit hoch liegender Vegetationsebene oder 

zu eingedeckten, in die Fahrbahn integrierten Gleisen in lärmmindernder Bau-

weise, 

• größere Vorhaben in schall-und erschütterungstechnischer Hinsicht begleiten. 

Für neue Straßenbahnen bestehen folgende Anforderungen: 

• Schienenfahrzeuge müssen wegen der sehr langen Nutzungsdauer hohe Lärm-

standards erfüllen, 

• Grundsätze lärmarmer Gestaltung in schall- und erschütterungstechnischer Hin-

sicht nach dem Stand der Technik, 

• Neubeschaffung von Straßenbahnen Pegelhöchstwerte für Außengeräusche (je-

weils leiser als Bestandsbahnen). 

6.4 Bus 

6.4.1 Ausgangssituation 

Die RSAG-Busflotte besteht aus 40 Fahrzeugen mit EURO-VI-Norm und 32 Fahrzeu-

gen mit EEV-Standard (Stand 2020). Das Fahrzeugerneuerungskonzept sieht eine 

Kombination aus Batteriebussen und Biomethan-Bussen vor, wobei vorerst ein 

Schwerpunkt auf Biomethan liegt.  

Ab 2022 erfolgt ein E-Bus-Einsatz auf der Linie 37 in Warnemünde ab 2022 mit La-

destationen auf dem Betriebshof. Die RSAG zahlt „Umweltcent“ für den Dieselein-

satz. 

Die Reifen verfügen über ein Ökolabel.  

6.4.2 Klimaschutz und Energieeffizienz 

Im Bereich des Busverkehrs ist der Anteil der „sauberen“ und der „emissionsfreien“ 

Fahrzeuge im Rahmen der Beschaffungen sukzessive zu erhöhen (siehe Umsetzung 

CVD, Kapitel 6.2). Im Busverkehr liegt aufgrund des bisher überwiegenden Einsat-

zes von Dieselkraftstoffbussen das größte Potential des ÖPNV, zur weiteren Sen-

kung der CO2-Emissionen beizutragen. Gleichzeitig ist die Sozialverträglichkeit der 

Preisgestaltung zu beachten, damit durch verstärkte ÖPNV-Nutzung die CO2-Spar-

effekte auch wirksam werden können.  
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Ab 09.06.2021 ist bei der Beschaffung von Fahrzeugen das „Gesetz über die Be-

schaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ (SaubFahrzeugBeschG) mit den dort veran-

kerten Quoten für saubere und emissionsfreie Fahrzeuge anzuwenden.  

Im Kontext mit der möglichen Umsetzung einer Landesregelung nach § 5, Abs. 3 

des SaubFahrzeugBeschG ist ggf. eine Anpassung der Beschaffungsstrategie bei der 

RSAG vorzunehmen. 

6.4.3 Luftschadstoffemissionen 

Als Zielsetzung wird die Reduzierung von NOx-Äquivalenten und Feinstaub verfolgt. 

Im Zuge der Neubeschaffungen ist eine weitere Reduzierung des Emissionsniveaus 

ggü. der Bestandsflotte vorzusehen. Die Umstellung der Busflotte auf emissions-

arme bzw. -freie ist konsequent weiterzuverfolgen. In der Beschaffung von Fahr-

zeugen mit Verbrennungsmotoren ist jeweils der anspruchsvollste europäische 

Standard bezüglich Luftschadstoffen vorzusehen (derzeit Abgasstandard Euro VI). 

Einzusetzen sind Dieselmotoren mit geschlossenem Partikelfiltersystem.  

Der Buseinsatz hat umweltorientiert zu erfolgen, d. h. die emissionsarmen/ -freien 

Fahrzeuge sind vorrangig in luftschadstoffbelasteten Straßenabschnitten einzuset-

zen. Im Netz der RSAG werden derzeit folgende Belastungsbereiche bzgl. Feinstaub 

und Stickstoffdioxid identifiziert: 

• Warnemünde: Linien 36 und 37 (R.-Wagner-Str., Rostocker Str., Poststr., F.-

Reuter-Str., 

• Lütten Klein: Linien 31, 39, 45 49, X41 (Warnowallee), 

• Reutershagen, Hansaviertel, KTV, Stadtmitte: Linien 25 und 39 sowie Regional-

linie 121 und 128, 

• U.-v.-Hutten- Str., Goerdeler Str., Hamburger Str.: Linien 22, 23, 25, 27, 28 

und 39, 

• Karl-Marx-Str., Dethardingstr., Parkstr., A.-Bernhard-Str., Wismarsche Str., R.-

Wagner-Str., E.-Barlachstr., Blücherstr., Goethestr.. 

Für die Gewährleistung eines dauerhaft kraftstoffsparenden Busbetriebes sind fol-

gende Maßnahmen vorzusehen: 

• Fahrtraining, 

• Einführung eines Controlling-Systems zur Erfassung des fahrzeugbezogenen 

Kraftstoffverbrauchs, 

• Reifendruck auf energieoptimiertem Wert halten, kontrollieren und dokumentie-

ren, 

• Dieselbusse mit Standheizung (vom Antrieb unabhängige Heizung, Motor aus 

während längerer Standzeiten). 
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Regionalverkehr in Rostock 

Anforderungen für im ÖPNV-Linienverkehr in Rostock eingesetzte Busse: 

• Aufstellung einer Zeitschiene für den Einsatz konventioneller Fahrzeuge und 

Mindestkriterien für Abgasstandards (Stickoxidminderungssysteme, Partikelfil-

ter, EURO-Norm); es sind alle technisch machbaren Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Stickoxidemissionen zu minimieren und das Emissionsniveau zu senken, 

• es sind jeweils die bestverfügbaren Techniken einzusetzen, 

• Elektrobusse und Busse mit dem jeweils höchsten Abgasstandard sind bevor-

zugt auf den Strecken einzusetzen, in deren Verlauf Straßenabschnitte liegen, in 

denen ggf. eine Überschreitung des NO2-Luftqualitätsgrenzwertes vorliegt. 

6.4.4 Lärmemissionen 

Fahrzeugflotte 

Zur Minderung der Lärmbelastung durch Busse sind die vorhandenen technischen 

Potentiale zur Verringerung der fahrzeugspezifischen Lärmemissionen zu nutzen 

und die Anforderungen an die Fahrgeräusche entsprechend dem Stand der Technik 

fortzuschreiben. 

• vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen empfohlener Grenzwert von 

78 dB(A), 

• Ziel: Einhaltung der Fahrgeräuschgrenzwerte bei neu eingesetzten Fahrzeugen 

(auf Grundlage der 92/97/EWG und Anh II 540/2014) 

o 77 dB(A) (bei Motorleistung größer 150 Kilowatt) 

o 74 dB(A) (bei Motorleistung kleiner 150 Kilowatt)  

• perspektivisch Einsatz besonders lärmarmer Busse (kleiner 77 dB(A)) für Stre-

cken mit hohem Konfliktpotential (entsprechend der Lärmaktionsplanung oder 

bei einer darüber hinausgehenden Beschwerdelage) 

• Verbesserung des Geräuschverhaltens bei der Anfahrt von Bussen (Anforderun-

gen bei der Neubeschaffung erarbeiten), 

• Einsatz lärmmindernde Reifen (Hintergrund: ab 30 km/h überwiegt Rollgeräusch 

ggü. Motorengeräusch). 
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6.5 Fähre 

6.5.1 Ausgangssituation 

In Rostock kommen zwei Fährverbindungen zum Einsatz, die jeweils unterschiedli-

che Betreiber besitzen: 

• Kabutzenhof – Gehlsdorf (RSAG; seit Sommer 2021 mit einer Elektro-Solar-Per-

sonenfähre „Warnowstromer“; vollelektrisch und komplett emissionsfrei140), 

• Warnemünde – Hohe Düne (Weiße Flotte; Personen- und Kfz-Fähre mit Diesel-

antrieb). 

6.5.2 Klimaschutz und Energieeffizienz 

Die Fähre Kabutzenhof – Gehlsdorf (Personenfähre) besitzt seit Oktober 2021 mit 

der Umstellung auf eine Elektrofähre eine optimale Situation. 

Für die Fähre Warnemünde – Hohe Düne (Personen- / Kfz-Fähre) sind ggf. eigene 

Maßnahmen des Betreibers im Rahmen der Modernisierung erforderlich. 

6.5.3 Luftschadstoffemissionen 

Für künftige Neuvergabe sowie für ggf. neue Fährlinien werden folgende Anforde-

rungen formuliert:  

• schadstoffarme Antriebe, 

• Elektroantrieb, 

• wenn (ausnahmsweise) Verbrennungsmotor/ Dieselmotor, dann Ausrüstung mit 

Partikelfiltersystem mit mindestens 90 Prozent Wirkungsgrad und Stickoxidmin-

derungssystem, deren Wirkung im Realbetrieb nachzuweisen ist. 

6.5.4 Lärmemissionen 

Bei neuen Fährverbindungen ist bei der Einordnung von Anlegestellen auf eine Mini-

mierung der Lärmbelastungen zu achten. 

 

140  https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/warnowstromer_ist_ 

quantensprung_fuer_faehrverbindung_zwischen_kabutzenhof_und_gehlsdorf/ 
323059„Warnowstromer“ 
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6.6 Allgemeine Infrastruktur/ Betriebshöfe 

Auf den Betriebshöfen (Fahrzeug- und Werkstatthallen, Verwaltungsgebäude usw.) 

sowie im Bereich der Haltestellen (Beleuchtung, Nutzung der Dachflächen usw.) 

sind folgende Anforderungen zu beachten: 

• Umweltgerechtigkeit (alle Komponenten betrachten: Reinigung/ Erneuerung, 

Sitzbezüge, Bodenbeläge), 

• kein Einsatz von Glyphosat141, ab 2024 sind bundesweit glyphosathaltige Pflan-

zenschutzmittel nicht mehr zugelassen. 

6.7 Umweltmonitoring  

Die Umsetzung der im Lärmaktionsplan, im Luftreinhalteplan und im Energie- und 

Klimaschutzkonzept benannten Maßnahmen zur Förderung und verstärkten Nut-

zung des ÖPNV sowie zur Minderung der Belastungen in der Stadt werden im Rah-

men dieser Pläne und Programme regelmäßig evaluiert.  

Parallel dazu sollte als Beitrag für eine weitere Reduzierung von Umweltbelastungen 

gemeinsam durch Stadt und Verkehrsbetriebe das speziell auf den ÖPNV bezogene 

Umweltmonitoring ausgebaut werden. Neben den Emissionen und dem Energiever-

brauch des öffentlichen Verkehrs selbst ist dabei auch der gezielten Entlastung ein-

zelner besonders problematischer Straßenabschnitte und Plätze Rechnung zu tra-

gen; dies gilt insbesondere für das Thema Lärm. In diesem Zusammenhang ist zu 

ermitteln, in welchen Straßenabschnitten die öffentlichen Verkehrsmittel einen kriti-

schen Anteil an der Umweltbelastung haben und daher mit besonderer Priorität ent-

lastende Maßnahmen erforderlich sind. 

Die Umweltmanagementsysteme in den Verkehrsbetrieben dienen zur Absicherung 

der Einhaltung der gesetzten Umweltstandards und zur kontinuierlichen Überprü-

fung der Möglichkeiten zur Reduktion relevanter Umweltauswirkungen sowie zur re-

gelmäßigen Berichterstattung / Abstimmung. Die bestehende jährliche Berichter-

stattung der RSAG soll künftig breiter aufgestellt werden. 

  

 

141  Der Bürgerschaftsbeschluss 2018/AN/4016 sieht vor, dass beim Abschluss neuer Pacht-
verträge sowie bei der Verlängerung von Pachtverträgen für Flächen der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock eine Klausel eingefügt wird, mit der sich der Pächter zum voll-
ständigen Verzicht auf den Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln auf diesen Flächen ver-

pflichtet. Diese Vorgabe ist auch bei Verträgen umzusetzen, die eine automatische Ver-
längerung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt. 
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6.8 Strategische Umweltprüfung 

Der Nahverkehrsplan ist gemäß § 7 des „Gesetzes über den öffentlichen Personen-

nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern“ (ÖPNVG M-V) landesrechtlich vorgese-

hen, wird von einer Behörde erarbeitet bzw. angenommen und ist damit ein Plan im 

Sinne des § 2 Abs. 6 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Meck-

lenburg-Vorpommern (Landes-UVP-Gesetz - LUVPG M-V).  

Mit dem Instrument der Strategischen Umweltprüfung (SUP) sollen frühzeitig er-

hebliche Auswirkungen von Planungen und Programmen auf die Umwelt ermittelt, 

beschrieben und bewertet werden. Eine obligatorische SUP-Pflicht besteht für Nah-

verkehrspläne in Mecklenburg-Vorpommern nicht, da sie nicht in Anlage 4 LUVPG 

M-V benannt sind. Gem. § 12 Abs. 3 Satz 2 LUVPG M-V kann eine SUP erforderlich 

sein, wenn der Plan für die Entscheidung über die Zulässigkeit von in der Anlage 1 

LUVPG aufgeführten oder anderen Vorhaben einen Rahmen setzt und nach einer 

Vorprüfung im Einzelfall voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben 

kann.  

Eine Rahmensetzung liegt vor, wenn der Plan Festlegungen enthält, die für spätere 

Zulassungsentscheidungen bedeutsam sind, insbesondere in Bezug auf Bedarf, 

Größe, Standort, Beschaffenheit und Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur 

Inanspruchnahme von Ressourcen macht.  

Die Maßnahmen, insbesondere in den Handlungsfeldern III bis IX, sind weitaus 

überwiegend nicht oder nur gering flächenwirksam und umfassen qualitative Vorha-

ben zur Informations-, Sicherheits-, Service- und Qualitätsverbesserung. Die Hand-

lungsfelder I und II umfassen Maßnahmen zur Optimierung im bestehenden Linien-

netz. Das Handlungsfeld I beinhaltet mit der Maßnahme I-S.1 Varianten für den 

weiteren Ausbau des Rostocker Straßenbahnnetzes. 

Der Bau von Bahnstrecken für den öffentlichen spurgeführten Verkehr ist in An-

lage 1 Nr. 14.10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) er-

fasst. Eine obligatorische UVP-Pflicht besteht jedoch nicht. Die Erforderlichkeit ist 

im jeweiligen Einzelfall durch eine allgemeine Vorprüfung zu ermitteln. Die Fort-

schreibung des Nahverkehrsplanes trifft keine abschließende Festlegung einer 

neuen Straßenbahnstrecke. Es werden vier Trassenvarianten mit unterschiedlicher 

Priorisierung aufgeführt, differenziert nach weiterem Untersuchungsbedarf. Die 

Trassen stellen laut Begründung der Maßnahme Varianten dar, die nach einer Grob-

bewertung der im Stadtgebiet denkbaren Straßenbahnneubaustrecken ein Realisie-

rungspotential haben, welches in weiteren Untersuchungsschritten vertieft zu be-

werten ist. Die im Plan dargestellten Varianten sind lediglich eine Übernahme aus 

der ersten Phase der parallel in Erarbeitung befindlichen Straßenbahnausbaustrate-

gie. Weitere im NVP geplante Maßnahmen, die einer Genehmigung bedürften, z. B. 

Bauvorhaben, sind aufgrund ihrer geringen Größenordnung nicht UVP-relevant. 

Eine Vorprüfung des Einzelfalls oder eine Strategische Umweltprüfung sind damit 

nicht erforderlich. 
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7 Vorstellungen zur Entwicklung des Organisations-

modells im Stadt-Umland-Verkehr 

7.1 Beschreibung des derzeitigen Organisationsmo-

dells 

Der Landkreis Rostock hat mit Beschluss des Kreistages vom 09.10.2013 die Di-

rektvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) für 10 Jahre beschlos-

sen und mit Beschluss des Kreistags vom 25.02.2015 dem Entwurf des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags mit der rebus Regionalbus Rostock GmbH ab dem 

01.01.2016 für eine Dauer von 10 Jahren im Wege der Direktvergabe eines öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 zuge-

stimmt. Dieser ÖDA ist vertragliche Grundlage für die Durchführung des Stadt-Um-

land-Verkehrs durch die rebus. 

Der Landkreis Rostock und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben für die 

konkrete Ausgestaltung des Stadt-Umland-Verkehrs 2014 eine "Vereinbarung der 

Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Rostock und 

der Hansestadt Rostock zu Gestaltung der Stadt-Umlandverkehre im ÖPNV" ge-

schlossen 

Diese sieht eine Zusammenarbeit der beiden Aufgabenträger im Hinblick auf die Di-

rektvergaben an ihre kommunalen Verkehrsunternehmen rebus und Rostocker 

Straßenbahn AG insoweit vor, als anhand bestimmter Basisparameter Rahmenbe-

dingungen für die Vorabbekanntmachung bei der Verknüpfung von Stadt-Umland- 

Verkehren mit den Schwerpunkten 

• Verknüpfungspunkte zwischen Stadt- und Regionalverkehr, 

• zusätzliche Bedienung von Haltestellen in Rostock durch den Regionalverkehr 

• und Fahrtenhäufigkeit des Regionalverkehrs und Qualitätsanforderungen für 

die Leistungserbringung (z. B. Fahrzeuganforderungen) 

festgelegt werden. 

Diese sind in Anlagen zur Vereinbarung näher geregelt. Die mit Wirkung zum 1. Ja-

nuar 2016 geschlossene Vereinbarung kann ordentlich nicht vor Ablauf von 10 Jah-

ren gekündigt werden. Die Vertragsparteien haben vereinbart, sich spätestens drei 

Jahre vor Ablauf der Vereinbarung darüber zu verständigen, ob die Ver einbarung 

fortgesetzt werden soll. 

Das derzeitige Vertragsmodell besitzt aus der externen Betrachtung einige Schwä-

chen: 

• Zwischen den Partnern der Vereinbarung bestehen keine Abstimmungs- oder 

Informationspflichten bei Änderung des bestehenden Verkehrsangebots. 
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• Es fehlen Regelungen zur Weiterentwicklung von Angebot und Qualität. Es 

existiert kein geregeltes Verfahren, wie die Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock aus ihrer Sicht wünschenswerte Änderungen des im Stadtgebiet ver-

laufenden Landkreisverkehrs initiieren und ggf. vergüten kann 

• Zwischen Stadt- und Regionalverkehren bestehen im Stadtgebiet unterschiedli-

che Qualitätsanforderungen im Hinblick auf 

o Fahrzeugqualität 

o Fahrgastinformation an Haltestellen 

o Fahrplanangebot/ Stringenz der Vertaktung 

o Durchbindungen, umsteigefreie Verbindungen bzw. Verknüpfungen 

• Im Status-Quo gibt es Abweichungen und Unschärfen hinsichtlich der definierten 

Qualitätsanforderungen, die zukünftig geregelt werden sollten. Als Beispiele 

seien genannt: 

o innerhalb der Anlage 5 der Vereinbarung sind Qualitätsanforderungen un-

scharf formuliert bzw. widersprüchlich (Verbindliche Anforderungen „Mehr-

zweckfläche für Kinderwagen/Rollstuhl“ und „Fahrradmitnahme sollte mög-

lich sein“ versus „Die Beförderung von behinderten Personen sowie die Mit-

nahme von Kinderwagen muss mittelfristig in jedem Fall möglich sein“), 

o die Vorgaben Anlage 5 sind in den ÖDA nicht 1:1 umgesetzt (Bsp.: Festle-

gung des Höchstalters der Busse). 

• Die Vereinbarung beschreibt lediglich den Status Quo als Basis für die Direkt-

vergaben, die Weiterentwicklung und der Ausbau des Angebotes sind nicht ge-

regelt. 

7.2 Optionen zum derzeitigen Modell 

Die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern sieht mehrere 

Möglichkeiten zur kommunalen Zusammenarbeit vor. Nach deren § 149 können Ge-

meinden, Ämter und Landkreise – ungeachtet der Vorschriften über besondere For-

men kommunaler Zusammenarbeit – zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die über 

einzelne kommunale Körperschaften hinauswirken oder die auf diese Weise besser 

oder wirtschaftlicher wahrgenommen werden können, in Form von Zweckverbän-

den, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, Verwaltungsgemeinschaften und ge-

meinsamen Kommunalunternehmen zusammenarbeiten. 

Aus heutiger Sicht sind, ausgehend vom bisherigen Modell (Vereinbarung), die 

nachfolgend aufgeführten Modelle grundsätzlich denkbar. 

Modell 1: Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 

Das „Modell 1“ entspricht weitgehend dem aktuell vorhandenen Modell, wobei wei-

tere Inhalte Gegenstand der Vereinbarung Stadt/ Landkreis werden sollten, um zu 

einer vertieften und intensiver „gelebten“ Kooperation der beiden Aufgabenträger 

beizutragen. 
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Mögliche weitere Inhalte einer Kooperationsvereinbarung: 

• Koordinierung des Verkehrsangebots (z. B. Beteiligungsrechte und -Pflichten 

des jeweils anderen Aufgabenträgers bei Angebotsänderungen (Zubestellun-

gen, Um- und Abbestellungen)), 

• Schaffung verbindlicher Fahrzeugmindeststandards, 

• Berichts- und Informationspflichten, 

• Institutionalisierung eines gemeinsamen Gremiums („Beirat“, „Ausschuss“) für 

Planungs- und Besprechungsroutinen, 

• einheitliches Qualitätsmanagementsystem für Stadt-Umland-Verkehre im 

Stadtgebiet, 

• Umgang mit Beschwerden.  

Die rechtlichen Anforderungen an eine derartige Vereinbarung sind gering. Soweit 

in einer derartigen Vereinbarung einzelne Aufgaben auf den jeweiligen anderen Auf-

gabenträger übertragen werden, wären die Vorgaben des § 165 Kommunalverfas-

sung (KV) einzuhalten und hiernach u. a. die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-

hörde einzuholen. 

Als wichtiger Gesichtspunkt bei der Frage, ob und inwieweit sich die Aufgabenträ-

gerzusammenarbeit durch eine erweiterte Kooperationsvereinbarung intensivieren 

lässt, ist die Ressourcenausstattung anzusehen. Soweit in einer Kooperationsver-

einbarung gemeinsame Gremien geschaffen werden, um beispielsweise Fahrplanan-

gebot und Qualitätsanforderungen abzustimmen und zu koordinieren, müssen diese 

durch eine entsprechend personelle Ausstattung in die Lage versetzt werden, den 

ihr zugewiesenen Aufgaben nachkommen zu können. 

Andernfalls besteht die Gefahr, dass Abstimmungsziele zwar definiert, aber als „on 

top“-Aufgaben nur kaum mit den vorhandenen Ressourcen bewältigbar sind. 

Modell 2: Bildung einer Gruppe von Behörden 

Die Bildung einer so genannten „Gruppe von Behörden“ ist besonders dann von In-

teresse, wenn ein Verkehrsunternehmen, das von einem Aufgabenträger kontrol-

liert wird, direkt beauftragt werden soll, auch im Zuständigkeitsgebiet eines ande-

ren Aufgabenträgers Verkehrsleistungen zu erbringen. 

Nach dem Territorialitätsprinzip von Art. 5 Abs. 2 Abs. 2 b) ist das – mit Ausnahme 

aus- oder einbrechender Linien – direktvergabeschädlich. Anders kann es sein, 

wenn die beiden Aufgabenträger eine Gruppe von Behörden bilden. 

Die für den ÖPNV in der EU maßgebliche Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (VO 

1370) erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die wettbewerbsfreie Vergabe 

von Aufträgen über Personenverkehrsdienste an kommunale Unternehmen. Insbe-

sondere muss hierfür die zuständige Behörde die Kontrolle über das betraute Unter-

nehmen ausüben. Eine solche Direktvergabe kann auf der Grundlage einer speziel-

len Regelung der VO 1370 auch durch eine „Gruppe von Behörden“ erfolgen, wobei 

es dann ausreicht, wenn ein Gruppenmitglied die nötige Kontrolle über das kommu-

nale Unternehmen ausübt. 
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Das Modell „Gruppe von Behörden“ bedarf hinsichtlich der Anwendbarkeit einer ver-

tiefenden juristischen Betrachtung. 

Modell 3: Übertragung von Aufgaben auf den Verkehrsverbund un-

ter Umgestaltung des Verkehrsverbundes zu einem Mischverbund 

Eine andere Möglichkeit der intensiveren Zusammenarbeit könnte darin bestehen, 

einerseits – soweit erforderlich – das Aufgabenspektrum des bestehenden Ver-

kehrsverbundes Warnow GmbH (VVW) zu erweitern und andererseits diesen von ei-

nem reinen Unternehmensverbund zu einem Mischverbund (= unter Beteiligung der 

Aufgabenträger Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock) um-

zugestalten. 

Das Modell kann ggf. zu unterschiedlichen Interessenlagen im Mischverbund führen. 

Es ist deshalb potenziell mit einem erhöhten Diskussions- und Abstimmungsauf-

wand im Verbund verbunden. 

Modell 4: Gründung eines Aufgabenträgerverbundes 

Als andere Möglichkeit der verstärkten Aufgabenträgerzusammenarbeit kommt die 

Gründung eines nur aus Aufgabenträgern bestehenden Verkehrsverbundes in Be-

tracht. Dieser würde als „Gruppe von Behörden“ gelten, wenn er „integrierte Perso-

nenverkehrsdienste“ anbietet. Dies könnte wiederum die (Direkt)Vergabe ein- und 

ausbrechender Verkehre an das jeweilige kommunale Unternehmen erleichtern. 

Die Gründung deines Aufgabenträger-Verkehrsverbundes kann grundsätzlich auf 

unterschiedlichen Wegen erfolgen. 

7.3 Weiteres Vorgehen 

Die Frage, welche Organisationsform für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

und für den Landkreis Rostock die „Beste“ ist, kann nur in Abhängigkeit von den 

gemeinsamen Zielen der beiden Aufgabenträger und dem gewünschten Maß der 

Zusammenarbeit – und spiegelbildlich der Bereitschaft zur Aufgabe bisheriger allei-

niger Entscheidungsbefugnis – beantwortet werden. Erster Schritt muss daher die 

gemeinsame Klärung sein, ob, und wenn ja in welchen Bereichen und in welchem 

Umfang eine vertieftere Zusammenarbeit gewünscht ist. 
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8 Umsetzung des Nahverkehrsplans und Finanzie-

rung 

8.1 Ausgangssituation 

Bis Ende der 2010er Jahre lag der Ausgleichsbedarf der RSAG jährlich bei rund 10 

Mio. Euro. In den nächsten Jahren wird der Ausgleichsbedarf – bedingt durch Auf-

wandserhöhungen in Folge von Preissteigerungen, den bereits vor dem NVP geplan-

ten Angebotsausweitungen und steigenden Kapitalkosten – auf 30 Mio. Euro p.a. 

anwachsen.142 

 

Abbildung 97: Defizitentwicklung der RSAG 

Nach Einschätzung der RSAG sind nach einem in den vergangenen Jahren vollzoge-

nem Optimierungsprogramm im Unternehmen keine wesentlichen Einsparungen im 

Aufwandsbereich mehr möglich. Die Schere zwischen Personalkosten und Beförde-

rungserlösen geht weiter auseinander und der Investitionsbedarf allein für den Er-

halt des Status Quo steigt. Hinzu kommen eine steigende Inflation, v. a. im Ener-

giesektor, und die stärkeren Tarifanpassungen im Personalbereich.  

Auch andernorts zeigt sich, dass mehrere Kostentreiber die Situation prägen und zu 

Unsicherheiten in der deutschen ÖPNV-Landschaft führen. Dies betrifft insbeson-

dere die Zusatzkosten bei der Umstellung der Busflotten auf E-Mobilität sowie die 

signifikante Zunahme der Fahrerkosten in Folge des Fahrpersonalmangels und der 

absehbaren Tarifabschlüsse. Die Dynamisierung der Kostenentwicklung ist kaum 

einschätzbar.  

  

 

142 Wirtschaftsausschuss des Aufsichtsrates der RSAG 10.08.2022 (Foliensatz) 
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Die RSAG ist Partner in der Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH 

(RVV). Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge stehen alle beteiligten Unter-

nehmen vor wesentlichen Herausforderungen hinsichtlich der Sicherstellung der zu-

künftig erforderlichen Investitionen, weshalb der Verlustausgleich in der Holding zu-

gunsten der RSAG nicht mehr vollumfänglich möglich sein wird.  

Eine Abschätzung der zukünftigen Erlösentwicklung ist aktuell ebenfalls nicht be-

lastbar möglich, da in 2023 mit dem „Deutschlandticket“ ein Paradigmenwechsel 

vom nutzerfinanzierten zum steuerfinanzierten ÖPNV erfolgt. Hier bleibt abzuwar-

ten, in welcher Größenordnung mit dem Deutschlandticket wirkliche Neukunden ge-

wonnen werden können, und wie sich diese konkret in der Erlössituation der RSAG 

auswirken, oder ob Deutschlandticket-Käufer aus anderen Ticketsegmenten ge-

wechselt sind. 

8.2 Kosten der NVP-Maßnahmen 

Für den Zeitraum bis Ende 2026 sind relativ genaue Kostenangaben möglich, da die 

hier im NVP kurzfristig vorgesehen Maßnahmen zum Teil schon im Wirtschaftsplan 

der RSAG eingearbeitet sind. Eine Kostenschätzung der mittel- und langfristig ange-

legten NVP-Maßnahmen ist dagegen nur sehr grob möglich, da die geringe Pla-

nungsschärfe (Rahmenplan) keine detaillierte Kostenermittlung ermöglicht. Die 

Kosten wurden deshalb, wie im MOPZ, in den Maßnahmensteckbriefen in Kategorien 

angegeben. Eine detailliertere Darstellung wäre nicht zielführend, da Kosten und 

Erlöse absehbar sehr schnell dynamischen Änderungen unterworfen sind und nur 

eine Momentaufnahme wären. 

Nachfolgend sind zusammenfassend aus allen Handlungsfeldern die Maßnahmen 

mit sehr hohem und hohem Handlungsbedarf mit ihrer Kostenschätzung dokumen-

tiert. 
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Tabelle 41: Angebotsmaßnahmen mit sehr hohem und hohem Handlungsbedarf – Kosten-

schätzung 

Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Kosten p.a. 

(Schätzung) 

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot 

I-G.4 (Prüfauftrag): 20-Minuten-

Takt an Sonn- und Feiertagen 

(Anpassung an neuen S-Bahn-

Takt ab 2024) 

kurzfristig  

(Fahrplanwechsel 12/ 2024) 

ca. 1 Mio. Euro p. a. 

I-B.1: Einrichtung Premiumlinien 

(10-Minuten-Takt) 

• kurzfristig: Linie 20 

• kurz- bis mittelfristig:  

Linie 30 

• mittelfristig: Linie 40 

Linie 20: ca. 400.000 

Euro p.a. 

Linien 30 und 40:  

ca. 3 Mio. Euro p.a. 

I-B.2: Einrichtung Ortsverkehre 

(Ortsbus „Groß Klein/ Lütten Klein 

“ und Ortsbus „Warnemünde/ 

Diedrichshagen“) 

• sofort: Ortsbus „Groß 

Klein/ Lütten Klein “ 

• kurzfristig: Ortsbus 

„Warnemünde/ Died-

richshagen“ (1. Stufe bis  

Fertigstellung Mecklen-

burger Allee) 

ca. 1 Mio. Euro p. a. 

Tabelle 42: Infrastrukturmaßnahmen mit sehr hohem und hohem Handlungsbedarf – Kosten-

schätzung 

Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Investitionskosten 

(Schätzung) 

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot 

I-S.1: Ausbau 

Straßenbahnnetz 

• Strecke 1. Priorität: mit-

telfristig  

(wenn alle Planungs- und 

Genehmigungsprozesse 

optimal laufen) 

• Strecken 2. Priorität: 

langfristig 

in der Laufzeit des NVP 

absehbar nur Planungs-

kosten 

Baukosten: ca. 55 Mio. 

Euro Gesamtkosten 

(mind. 75% GVFG-För-

derung)  

Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterentwicklung der ÖPNV-Infra-

struktur 

II-G.1: Ausbau einer CITY-

HALTESTELLE im Stadtzentrum in 

Verbindung mit Errichtung 

Mobilitätsstation und RSAG-

Kundenzentrum 

mittelfristig  

(Mobilitätsstation und 

Kundenzentrum kurz-

fristig) 

Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

II-F.1: Sukzessive Umstellung 

Busflotte auf saubere/ 

emissionsarme Antriebe 

kurzfristig; sukzessiv 

(abhängig von Bewilli-

gung und Bereitstellung 

von Fördermitteln nach 

SaubFahrzeugBeschG) 

ca. 29 Mio. Euro im Zeit-
raum 2024 – 2030;  

davon ca. 19,9 Mio. Euro 
Fördermittel 2024 - 2030 

Aktenmappe - 491 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 374 

Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Investitionskosten 

(Schätzung) 

II-F.2 (Prüfauftrag): Beschaffung 

kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Straßenbahnnetz 

langfristig (Durchfüh-

rung der erforderlichen 

Untersuchungen sofort) 

abhängig vom Fahrzeug-

konzept und dem poli-

tisch festgelegten Modal-

Split-Ziel 

II-F.3 (Prüfauftrag): Beschaffung 

kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Busverkehr 

mittelfristig (Durchfüh-

rung der erforderlichen 

Untersuchungen sofort) 

abhängig vom Fahrzeug-

konzept und dem poli-

tisch festgelegten Modal-

Split-Ziel 

II-S.2: Modernisierung und 

Ausbau von Straßenbahn-

Haltestellen 

mittelfristig Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

II-S.3: Auflegen eines 

Programms „Austausch der 

Bodenindikatoren“ 

mittelfristig  75.000 Euro p.a.; 

GVFG-Förderung durch 

RSAG beantragt 

II-B.1: Ausbauprogramm 

„barrierefreie Bushaltestellen“ 

(kontinuierliche Umsetzung der 

Prioritätenliste) 

Abhängig von Prioritäten-

liste 

Daueraufgabe der Ver-

waltung, schrittweise Re-

alisierung nach Prioritä-

tenliste (ca. 500.000 bis 

1 Mio. Euro p.a.); 

aktuell keine Fördertöpfe 

II-B.3: Erhöhung der Kapazität 

an der Bushaltestelle 

„Holbeinplatz“ 

kurzfristig (möglicher Kon-

flikt, der zur Verzögerung 

der vollständigen Realisie-

rung der „Campus-Linie“ 

führen kann) 

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 

Euro 

II-B.4: Umbau sowie barrierefreie 

Gestaltung des Omnibusbahnhofs 

am Hauptbahnhof 

sofort fertiggestellt 

Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung 

III-1: Überprüfung und 

Optimierung der Vorrangschal-

tungen an Ampelanlagen mit 

Priorisierung der Schaltabläufe 

zugunsten des ÖPNV 

sofort, kurzfristig ca. 6 Mio. Euro bis 

2030 (für die Moder-

nisierung der beste-

henden LSA und 

notwendige Umrüs-

tung auf digitale 

Funktechnik um Be-

vorrechtigung wei-

terhin aufrecht er-

halten zu können) 

III-2: Erarbeitung und 

Umsetzung von strecken- und 

linienbezogenen Beschleunigungs-

programmen 

mittelfristig (Erstellung Kon-

zepte sofort) 

teilweise in Maßnahme 

III-1 enthalten, keine 

genaue Summe beziffer-

bar 
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Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Investitionskosten 

(Schätzung) 

III-3: Implementierung eines 

Qualitätssicherungssystems 

„ÖPNV-Beschleunigung“ 

kurzfristig ca. 50.000 Euro 

Handlungsfeld IV: Fahrgastinformation 

IV-2: Programm „Flächenwirk-

same Erweiterung der Ausstattung 

von Haltestellen mit Dynamischer 

Fahrgastinformation (DFI)“ 

kurzfristig; weitere Ausbau-

stufen mittelfristig 

teilweise schon (auch im 

Rahmen von MIRROR) 

umgesetzt 

 

IV-4: Entwicklung einer 

barrierefreien Webseite (RSAG) 

kurzfristig (Durchführung 

des erforderlichen Projektes 

sofort) 

200.000 Euro 

Handlungsfeld V: Sicherheit und Service 

V-2b: (Prüfauftrag): Entwicklung 

eines schlüssigen Gesamtkon-

zeptes zur barrierefreien Auffind-

barkeit, Erreichbarkeit und 

Nutzbarkeit der Kundencenter 

mittelfristig (Kundencenter, 

die absehbar am Standort 

verbleiben, sind kurzfristig 

barrierefrei zu gestalten) 

siehe V-2a 

V-3: Umgestaltung der Tunnel 

bzw. Brücken an den S-Bahn-

Haltepunkten,  

insbesondere „Lütten Klein“ 

mittelfristig (kurzfristig Inte-

rimsmaßnahmen Lütten 

Klein) 

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 

Euro 

8.3 Umsetzungssteuerung 

Der NVP beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept, welches auf das 

Erreichen eines Modal-Split-Anteils von 20 % ausgerichtet ist (siehe Verkehrspolti-

sche Zielsetzung; Teil A). Die Zielerreichung bedarf einer stringenten Umsetzung, 

die aber auch eine ausreichende Flexibilität bei sich ändernden Rahmenbedingun-

gen aufweisen muss. Neben aus heutiger Sicht ggf. noch nicht absehbaren Stadt-

entwicklungsprojekten müssen auch unerwartete Entwicklungen (wie die Nichtreali-

sierungsfähigkeit von erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen) im Umsetzungspro-

zess mit einer Konzeptanpassung „einplanbar“ sein.  
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Eine besonders große Bedeutung kommt der Sicherstellung der Finanzierung zu, da 

diese für die Gesamtheit der Maßnahmen aus heutiger Sicht noch nicht gesichert 

ist. Die Einzelmaßnahmen (siehe Kapitel 5.4 des NVP, Teil B) unterliegen deshalb 

einem Finanzierungsvorbehalt. Dieser Finanzierungsvorbehalt gilt nicht für Maß-

nahmen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwingend umgesetzt werden 

müssen (z. B. barrierefreier Ausbau Haltestellen). 

Die Realisierung der NVP-Maßnahmen erfolgt jeweils nach entsprechendem Be-

schluss der Bürgerschaft. Dadurch ist eine gesteuerte, schrittweise Umsetzung in 

Maßnahmenpaketen (siehe Abbildung 98) möglich. 

 

Abbildung 98: NVP-Umsetzung in Maßnahmenpaketen 

Die konkrete Gestaltung des Umsetzungsprozesses ist von sehr hoher Bedeutung. 

Dazu sind in der Verwaltung und bei der RSAG entsprechende Strukturen und Res-

sourcen zu schaffen. Die Erfüllung der politisch postulierten Zielvorgabe (20% Mo-

dal-Split-Anteil) erfordert einen wirksamen Ausbau der Personalressourcen für Pla-

nung und Steuerung des städtischen Nahverkehrs. Im Vergleich zu ähnlich großen 

Städten ist von mindestens drei Personalvollstellen in beiden Strukturen auszuge-

hen. In der Planung der Umsetzungsprozesse sind weiterhin die zeitlichen Vorläufe 

für die Fahrzeugbeschaffung und die Personalakquise zu berücksichtigen. 

Zur Steuerung der Umsetzung wird die Implementierung eines Controlling-Sys-

tems vorgesehen, welches den „Spagat“ zwischen dem Handlungsdruck auf der ei-

nen Seite und den absehbar begrenzten Ressourcen auf der anderen Seite steuern 

und ausbalancieren soll.  

  

Aktenmappe - 494 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 377 

Dieses Controlling-System sollte 

• eine zweijährliche Evaluierung der Umsetzung (siehe Abbildung 99), 

• die ggf. erforderliche Beschleunigung von Prozessen (z. B. durch Bereitstellung 

zusätzlicher Ressourcen), 

• bei Veränderung von Randbedingungen eine Anpassung des Maßnahmenkon-

zeptes, 

• sowie die Platzierung von Zwischenschritten in der Maßnahmenumsetzung 

beinhalten. 

 

Abbildung 99: Controlling-System zur Umsetzungssteuerung 

8.4 Neue Finanzierungsmodelle – Ansätze der Nutznie-

ßerfinanzierung 

Die Finanzierung des ÖPNV basierte bisher im Wesentlichen auf den zwei Säulen 

• Fahrgeldeinnahmen (Nutzerfinanzierung) 

• und Finanzierung durch öffentliche Hand (Steuerfinanzierung) 

Mit der Einführung des „Deutschlandtickets“ im Mai 2023 wird eine noch stärkere 

Hinwendung zur Haushaltsfinanzierung erfolgen.  
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In der aktuellen Diskussion des erforderlichen Angebotsaufwuchses zur Erfüllung 

der Klimaschutzziele gerät eine mögliche dritte Säule, die sog. „Nutznießerfinanzie-

rung“, stärker in den Fokus143. Diese beinhaltet als ergänzendes Finanzierungs-

instrument eine Einbeziehung derjenigen, die überproportional Nutznießer eines 

verbesserten ÖPNV mit einem Finanzierungsbeitrag (z. B. Arbeitgeber, Bürger, Ge-

werbe) sind.  

In Baden-Württemberg wird vor diesem Hintergrund das Modell „Mobilitätspass“ als 

ein Instrument der Nutznießerfinanzierung von Seiten des Landes in ausgewählten 

Pilotkommunen untersucht und entwickelt144. Dieses Modell sieht eine Verpflichtung 

zur Abgabe einer Gebühr bzw. eines Beitrags vor und im Gegenzug berechtigt es zu 

einer vergünstigten oder kostenfreien Nutzung des ÖPNV (Varianten: Bürgerticket 

für alle Einwohner, Nahverkehrsabgabe für alle Kfz-Halter, Straßennutzungsgebühr 

für alle Kfz-Nutzer von klar definierten Straßen)145. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht eingeschätzt werden, wann und wie diese Überlegungen praxisreif werden 

können und ggf. auch in anderen Bundesländern Anwendung finden werden. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Nutznießerfinanzierung schon län-

ger Standard ist. Dabei handelt es sich um Beispiele, die interessanterweise auch 

durch eine überdurchschnittlich hohe Nutzung des ÖPNV geprägt sind (z. B. Frank-

reich)146. 

Weitere in der Literatur andiskutierte Ansätze einer Nutznießerfinanzierung sind 

u. a.  

• die räumliche und zeitliche Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (in Verbin-

dung mit einer ÖPNV-Zweckbindung), 

• die Erhöhung Anwohnerparkgebühren, 

• die Einführung/ Erhöhung von Tourismusabgaben, 

• die Einführung eines Arbeitgeberbeitrages/ einer Nahverkehrsabgabe, 

• die Verpflichtung von Veranstaltern zu Kombitickets.  

Für die Einführung eines Arbeitgeberbeitrages/ einer Nahverkehrsabgabe bedarf es 

jedoch der Anpassung des übergeordneten Rechtsrahmens.   

  

 

143  siehe auch: https://civity.de/de/matters/neue-einnahmen-braucht-der-opnv/ 

144  https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ 
modellberechnungen-zum-mobilitaetspass-liegen-vor 

145  civity Management Consultants GmbH & Co. KG und BBG und Partner Partnerschaftsge-
sellschaft mbB: Neue Einnahmequellen braucht der ÖPNV – Plädoyer für eine dritte 

Säule zur Finanzierung der Verkehrswende; Hamburg 2021 

146  ebenda 
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9 Ausblick  

Der Nahverkehrsplan zeigt die wesentlichen Handlungsprioritäten in Form von 

„Leuchtturmprojekten“ auf, welche für die Erhöhung des Modal-Split-Anteils des 

ÖPNV in Rostock von herausragender Bedeutung sind (siehe Abbildung 100). Diese 

Projekte werden mit ihren Wirkungen das Erreichen der vier Visionen 

➢ Mobilitätswende 

➢ Barrierefreiheit-Wende 

➢ Antriebswende 

➢ Digitalisierungswende 

wesentlich unterstützen. 

 

Abbildung 100: „Leuchtturmprojekte“ des Nahverkehrsplans 

Diese „Leuchtturmprojekte“ sind mit Priorität zu planen und umzusetzen. Da Verän-

derungen im Mobilitätsverhalten viele Jahre benötigen, erfordert die politisch ge-

wollte Erhöhung des Modal-Split-Anteils bis 2030 unmittelbar eine schnellstmögli-

che Umsetzung. Dies betrifft insbesondere die kurz- und mittelfristig realisierungs-

fähige Einrichtung von Premiumbus-Linien. Insbesondere tangentiale Buslinien 

könnten neben der Gewinnung von neuen Fahrgästen auch einen wirksamen Bei-

trag zur Entlastung des bereits heute hochausgelasteten Straßenbahnnetzes erbrin-

gen. 
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Der Nahverkehrsplan beinhaltet nicht ausschließlich Maßnahmen für die kurzfristige 

Umsetzung, sondern denkt bereits Maßnahmen für den Zeitraum ab 2030 an. 

Diese, meist mit längeren Planungs- und Prozessvorlauf verbundenen Projekte, sind 

bereits zeitnah anzugehen. Die Schaffung von ausreichenden Planungs- und Reali-

sierungsressourcen gewinnt somit zunehmend an Bedeutung. 

Als die „Schlüsselstelle“ im Hinblick auf die Zielerreichung wird spätestens in den 

2030er Jahren die signifikante Erhöhung der Fahrgastkapazitäten im Rostocker 

ÖPNV-System bewertet. Der Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im Stra-

ßenbahnnetz kommt in diesem Kontext, neben der Verdichtung der Takte, eine im-

mense Bedeutung zu. Die nächste Beschaffung im Straßenbahnbereich steht Mitte 

der 2030er-Jahre an. Eine Vergrößerung der Straßenbahn-Flotte bzw. die Anschaf-

fung längerer Fahrzeuge wird absehbar die Erweiterung des bestehenden bzw. die 

Errichtung eines neuen Betriebshofes erforderlich machen, da die Kapazität des be-

stehenden Betriebshofes merklich limitiert ist. 

Die Umsetzung des Nahverkehrsplans ist dauerhaft mit Marketingmaßnahmen und 

Instrumenten des Mobilitätsmanagements zu flankieren. Und abschließend ist noch 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Grad und die zeitliche Perspektive der 

Zielerfüllung entscheidend von der Intensität der steuernden und restriktiven Maß-

nahmen im MIV abhängig ist. Mehrere Beispiele, insbesondere aus der Schweiz147 

und aus Österreich, zeigen, dass MIV-Restriktionen die Wirkung von Angebotsver-

besserungen im ÖPNV signifikant verbessern können. 

 

 

147  siehe:  

Stadt Zürich: Stadtverkehr 2025 – Bericht 2021 (https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/ 
index/taz/publikationen_u_broschueren/stadtverkehr_2025_bericht_2021.html)  

Städte Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich (Herausgeber): Städtever-
gleich Mobilität - Vergleichende Betrachtung der Städte Basel, Bern, Luzern,  
St. Gallen, Winterthur und Zürich im Jahr 2015; Oktober 2017  

(https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/publikationen_u_broschueren/ 
staedtevergleich_mobilitaet_2015.html) 
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Synopse der Stellungnahmen im Rahmen des formalen Beteiligungsverfahrens 

„Fortschreibung des Nahverkehrsplans – Teil Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ 

Stand: 25. September 2023 

1. Verkehrsunternehmen 

2. Nachbaraufgabenträger und Verkehrsverbund 

3. Fahrgast-, Behinderten- und andere Interessenverbände 

4. Land M-V und Landesbehörden 

5. Sonstige Träger öffentlicher Belange 

6. Beiräte, Koordinierungsstellen u. ä. der Stadt 

Hinweise 

1. Bei den Stellungnahmen von regionalen Institutionen werden hier ausschließlich die Punkte aufgeführt, welche die Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock betreffen. 

2. Die in der Spalte „Weitere Behandlung der Stellungnahme im NVP“ erfolgten Anmerkungen dienen ausschließlich der Erläute-

rung/ Klarstellung. 

Das mit der Erstellung des Nahverkehrsplans beauftragte Planungsbüro hat das Beteiligungsverfahren dokumentiert und bewertet. Die 

abschließende Beurteilung und Entscheidungsfindung zur Berücksichtigung der Stellungnahmen im NVP lag bei der Hanse- und Univer-

sitätsstadt Rostock (Amt für Mobilität).  
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Keine Stellungnahmen 

2 Nachbaraufgabenträger und Verkehrsverbund 

2.1 Verkehrsverbund Warnow (14.04.2023) 

Inhalt der Stellungnahme  Weitere Behandlung der Stellung-

nahme im NVP 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum „Gemeinsamen Nahverkehrsplan Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock“ möchten wir uns an dieser Stelle zu-

nächst erst einmal herzlich bei Ihnen für die bisherige geleistete Arbeit bedanken. Es war 

und ist sicher nicht immer ganz einfach, viele neue Einflussfaktoren kamen in den letzten 

Jahren immer wieder dazu. 

Kenntnisnahme 

Aus Sicht des Verkehrsverbundes Warnow möchten wir in diesem Zusammenhang auf 

zwei wesentliche Dinge hinweisen. 

Zum einen handelt es sich dabei darum, dass bei der Weiterentwicklung des Tarifstandes 

die aktuelle Situation – Stichwort Deutschland-Ticket und deren massive Auswirkung auf 

die zukünftige Tarifausgestaltung – stärkere Berücksichtigung findet. 

Zum anderen sehen wir als VVW es als sachgerecht an, das MIRROR-Projekt und deren 

erste bereits realisierte Maßnahmen in der Bewertung der IST-Situation als Modellregion 

stärker zu berücksichtigen. 

Ergänzung des NVP Teil A:  

Neues Kapitel 8 „Ausblick“ mit kurzer Be-

schreibung des Projektes MIRROR und des 

Deutschlandtickets. 

Hinweis: Der NVP wurde in 2019 begon-

nen, die Analyse wurde für diesen Stand 

durchgeführt. Im Februar 2022 wurde in 

der projektbegleitenden Facharbeitsgrup-

pe ein Redaktionsschluss für die Darstel-

lungen im NVP vereinbart. 
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3.1 Blinden- und Sehbehinderten-Verein Mecklenburg-Vorpommern e. V. (BSVMV) (03.04.2023) 

Inhalt der Stellungnahme  Weitere Behandlung der Stellung-

nahme im NVP 

Der zugesandte Entwurf ist ein gutes Ausgangsmaterial zur Erreichung der Zielstellung. 

Begrüßungswert ist hierbei im Besonderen das Bemühen die Bedürfnisse der verschiede-

nen Nutzergruppen mit zu berücksichtigen. 

Der häufige Verweis auf nicht bzw. nur stark eingeschränkt vorhanden gewesene bzw. 

verfügbare finanzielle und personelle Ressourcen beeinflusst leider in starkem Maß die 

Zügigkeit der Umsetzung der aufgezeigten Maßnahmen. 

Zu den Ausführungen im Entwurf unser Standpunkt wie folgt: 

Kenntnisnahme 

Zu den Ausführungen im Teil A:  

1.1. Zu „Allgemeine Ausnahmen von der vollständigen Barrierefreiheit von Hal-

testellen 

Die unter „Festlegung von allgemeinen Maßnahmen bezüglich Befreiung von der vollstän-

digen Barrierefreiheit" mit vorgeschlagener Formulierung, dass eine solche bei einem Ein-

stieg von kleiner 50 pro Tag nicht nötig ist, kann nicht akzeptiert werden, da konträr zu 

den Grundsätzen der UN-BRK 

Kenntnisnahme; keine Änderung im NVP 

Erläuterung: Das Kriterium „sehr geringe 

Verkehrsbedeutung (< 50 Ein- und Aus-

steiger pro Schulwerktag“ ist ausdrücklich 

ein KANN-Kriterium für die mögliche Fest-

legung einer Ausnahme. Im NVP steht 

ausdrücklich „Eine allgemeine Ausnahme 

von der Barrierefreiheit an Haltestellen 

kann festgesetzt werden, wenn als Aus-

nahmetatbestand ….“. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auch der 

„Leitfaden Barrierefreie Verkehrsräume – 
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sierung Bushaltestellen) mit der „Katego-

rie D“ Ausnahme vom barrierefreien Aus-

baustandard vorsieht. 

1.2. Zu „4.4. Zukünftiges Angebot im Teilnetz „Warnow II" 

Für die für das Teilnetz „Warnow II", für die RB-Linien RB 11(Rostock - Tessin) und RB 12 

(Bad Doberan - Graal/Müritz, angedachten neuen Fahrzeuge mit batterie-/elektrischen 

Antrieb, auch bezeichnet als BEMU, Ist noch - vor deren Indienststellung - eine gemein-

same Begehung mit den Behindertenvertretungen durchzuführen 

Kenntnisnahme; keine Änderung im NVP 

Erläuterung: Die beiden Aufgabenträger 

sind ausschließlich für den straßengebun-

denen ÖPNV zuständig. 

1.3. Zu „6.3.Anforderungen von Nutzergruppen mit unterschiedlichen Mobilitäts-

einschränkungen" 

Bei Tabelle 3, in Zeile „Blinde und sehbehinderte Personen" und Spalte 2, Ergänzung um 

a) Gut verständliche Stationsansagen und dies vor Allem in den hinteren Bereichen der 

Fahrzeuge 

und 

b) Ansage von Linien-Nr. und Fahrtziel an den Türen, vor dem Eintritt in die Fahrzeuge; 

Ergänzung des NVP, Teil A: 

Inhaltliche Ergänzung entsprechend des 

Hinweises in der Stellungnahme 

1.4. Zu „6.5. Umsetzung des Haltestellenausbaues", „6.5.2. Landkreis Rostock, 

3. Absatz 

Neuformulierung erforderlich, da Leitfaden „Barrierefreie Verkehrsräume - Design für Alle 

- Mecklenburg-Vorpommern" bereits erstellt und veröffentlicht wurde. 

Ergänzung des NVP, Teil A: 

Inhaltliche Ergänzung entsprechend des 

Hinweises in der Stellungnahme 

1.5. Zu „Fahrgastinformation" 

Gewünschte Ergänzungen: 

a) In den Fahrzeugen: Gut verständliche Stationsansagen und dies vor Allem auch in den 

hinteren Bereichen der Fahrzeuge; 

Ergänzung des NVP, Teil A: 

Inhaltliche Ergänzung entsprechend des 

Hinweises in der Stellungnahme 

Aktenmappe - 502 von 937



Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock: Fortschreibung Nahverkehrsplan 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW GmbH 

Seite | 5 Ansage von Linien-Nr. und Fahrtziel an den Türen vor Eintritt in die Fahrzeuge. 

b) An den Haltestellen: Verstärkte Orientierung – bei Grundabsicherung des 2-Sinnes-

Prinzips - auf akustische Information zu Fahrplänen und zu Mitteilungen im Betriebs-

ablauf mittels DFI-Anzeiger, mit Vorlesemöglichkeit des auf den Displays Angezeigten. 

c) Erstellung von APP's mit Verfügbarkeit, Informationen zum Fahrplan, zu den Abfahrts-

stellen an den Verknüpfungspunkten, von Mitteilungen im Betriebsablauf usw. 

1.6. Ergänzend zu dem bereits in den vorherigen Gliederungspunkten Benannten 

sollten noch Aussagen zu folgenden Bauvorhaben/ Baumaßnahmen in den NVP 

mit aufgenommen werden: 

a) Berücksichtigung Lademöglichkeiten für elektrisch angetriebene bzw. elektrisch unter-

stützte Fahrzeuge; 

b) Lückenschluss im Blindenleitsystem an der Nordseite des Bahnhofes Warnemünde - im 

in Rechtsträgerschaft der Stadt Rostock befindlichen Gelände - durch einen gut visuell 

und 

c) gut taktil wahrnehmbaren Blindenleitstreifen vom BLS am Nordgiebel des EG bis zum 

Zugang zum Neuen Strom, mit Anbindung an die Bahnsteige; 

d) Barrierefreie Umgestaltung der Bahnsteigebene des S-Bahn-HP Rostock - Holbein-

platz; 

 

e) Gut visuell und gut taktil wahrnehmbares Blindenleitsystem im Verteilergeschoss 

(Ebene -1) des Hauptbahnhofes Rostock; 

Kenntnisnahme  

 

 

Keine Änderung im NVP (es ist nicht er-

kennbar, welche Fahrzeuge gemeint sind) 

Keine Änderung im NVP (Begründung: 

Maßnahme betrifft SPNV-Station; NVP 

behandelt straßengebundenen ÖPNV) 

s. o. 

 

keine Änderung im NVP (Begründung: 

Maßnahme betrifft SPNV-Station; NVP 

behandelt straßengebundenen ÖPNV) 

Ergänzung im Teil B, Kapitel 5.5.2.2. „Pri-

oritätsstufe 1c“ (Haltestelle: Hauptbahn-

hof (Straßenbahn)):  

„(Maßnahmenträger: DB)“ 
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Inhalt der Stellungnahme  Weitere Behandlung der Stellung-

nahme im NVP 

Der VCD Nordost ist der Landesverband für Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Die 

2020 gegründete Regionalgruppe Rostock engagiert sich in der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock und im Landkreis Rostock. 

Der VCD hat 2022 die Forderung nach einer Mobilitätsgarantie als Grundvoraussetzung für 

gesellschaftliche Teilhabe und Basis der Verkehrswende aufgestellt. Vielen Menschen wird 

gesellschaftliche Teilhabe verwehrt, weil sie keinen ausreichenden Zugang zu guter und 

sicherer Mobilität haben. Denn in vielen Regionen gibt es kein oder nur ein unzureichen-

des Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Über Jahrzehnte ging die Verkehrspo-

litik von der Prämisse aus, dass alle Menschen mit ihrem eigenen Auto mobil sein wollen 

und können. Menschen, die nicht selbst Auto fahren können, wollen oder es sich nicht 

leisten können, werden damit von Mobilität ausgeschlossen. Das betrifft zum Beispiel Kin-

der, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. 

Daher fordert der VCD, dass jeder unabhängig von körperlichen, psychischen, finanziel-

len, räumlichen Voraussetzungen selbstbestimmt und klimafreundlich unterwegs sein 

kann und nicht aufs Auto angewiesen sein muss. 

Hierfür ist ein attraktiver ÖPNV notwendig, mit dem alle wichtigen Orte der Stadt und im 

Landkreis unter den folgenden Qualitätskriterien gut erreichbar sind: 

• Reisezeit/Reisegeschwindigkeit 

• Erreichbarkeit 

• Bezahlbarkeit 

• Barrierefreiheit 

• Alltagstauglichkeit 

Kenntnisnahme 
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verbundenen Maßnahmen zur Steigerung des ÖPNV-Anteils am Modal-Split sowohl in der 

Stadt als auch im Landkreis. Den Bürgerschaftsbeschluss zur verkehrspolitischen Zielset-

zung gilt es dabei kritisch zu hinterfragen. Die festgesetzten 20 Prozent für 2030 sind ge-

genüber den zuletzt 17 Prozent keinesfalls ambitioniert und können damit nicht die Domi-

nanz des MIV ablösen und die Verkehrswende vorantreiben. Für die Hansestadt Rostock 

sollten die Verantwortlichen einen Zielwert von 25 Prozent für 2030 (2026: 20 Prozent) 

angesichts der beschriebenen Maßnahmen der Angebotserweiterungen und der Qualitäts-

verbesserungen festschreiben. 

Der VCD befürwortet die Ausrichtung des Nahverkehrsplans auch am Nutzen für den Um-

weltverbund (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr), der in vielen Teilen wie beispielsweise beim 

Fahrradparkhaus am Bahnhof und den Mobilitätsstationen berücksichtigt wurde. Durch die 

Einbeziehung des Themas der Multi- und Intermodalität kann die Attraktivität des ÖPNV 

gesteigert werden und mehr Menschen dazu bringen, ihr Auto stehen zu lassen. Dies gilt 

insbesondere für den problematischen Pendlerverkehr bzw. Stadt-Umland-Verkehr im 

Allgemeinen in der Region Rostock. 

Kenntnisnahme, keine Änderung des NVP 

Erläuterung: Der Zielwert von 20% wurde 

im Februar 2020 von der Bürgerschaft 

beschlossen und ist somit verbindliche 

Vorgabe für den Rostocker NVP. 

Die zehn Leitsätze (vgl. Teil A, S. 29ff) des Nahverkehrsplans sind unterstützenswert. 

Besonders hervorheben möchte der VCD die Leitsätze zur Barrierefreiheit, zum Pendel-

verkehr und zur Beschleunigung des ÖPNVs. Auch das Anliegen, die Taktung in den 

Abendstunden zu erhöhen, steigert die Attraktivität, die Busse und Straßenbahnen in der 

Freizeit zu nutzen. Nach einem Theater- oder Kinobesuch am Abend sollte es noch mög-

lich sein, auch in den Landkreis zu fahren. 

Kenntnisnahme 

Der VCD hat zu den Leitsätzen passend im Rahmen der Mobilitätsgarantie die folgenden 

Forderungen aufgestellt: 

• In allen Orten ab 200 Einwohner*innen gibt es ein Angebot mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln. 

• Alle Orte ab 200 Einwohner*innen werden mindestens in einem Ein-Stunden-Takt mit 

Kenntnisnahme 
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• In Orten mit weniger als 500 Einwohner*innen sowie in Schwachlastzeiten können auch 

alternative Bedienformen (z.B. Rufbus oder On-Demand Ridesharing) eingesetzt werden. 

• Mindestens 80 Prozent der Einwohner*innen eines Ortes mit ÖV-Anschluss erreichen im 

Umkreis von 300 m die nächste Haltestelle. 

• Auf regionalen Hauptachsen im ländlichen Raum bestehen dichtere Takte von mindes-

tens 30 Minuten, in urbanen Räumen von mindestens 10 Minuten. 

• Das Angebot besteht mindestens von 6 bis 22 Uhr, auch am Wochenende und in Ferien-

zeiten, ergänzt um zusätzliche Nachtfahrten am Wochenende. 

• Zum nächsten Mittel-/Oberzentrum braucht es maximal einen Umstieg mit sicherem 

Anschluss. 

• Alle Angebote sind mit Echtzeitdaten vernetzt, sodass die Anschlüsse gesichert sind – 

z.B. von der Regionalbahn in den Rufbus und auch bei ggf. nötigen längeren Umsteigezei-

ten (aufgrund von Kinderwagen, Gepäck, Rollstuhl o.ä.). 

• Für optimale Umstiegsmöglichkeiten werden alle Regionen in einen Deutschland-Takt 

integriert.  

• Alle Regionen werden in einem Deutschland-Tarif integriert: Durchgehende Tickets für 

die komplette Reisekette erleichtern die Ticketbuchung. 

• Die Ausweitung der EU-Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr auf den öffentlichen Nah-

verkehr garantiert, dass alle Menschen auch im Falle eines verpassten Anschlusses ihre 

Ziele erreichen. 

Die in dem Nahverkehrsplan aufgezeigten Stärken und Schwächen der bestehenden 

Struktur sind gut dargestellt und stimmen mit unseren Standpunkten überein. Als beson-

ders mangelhaft ist hier die schlechte Anbindung in die Industriegebiete, in den Übersee-

hafen im Speziellen sowie von einigen Bereichen der sozial schwächer aufgestellten Stadt-

teile zu nennen. Hier wird auf die oben genannte Mobilitätsgarantie verweisen. Der Woh-

Kenntnisnahme 
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Seite | 9 nort darf nicht über die Mobilität entscheiden. Die Optimierung der Anbindung der Indust-

riegebiete wird für die Erhöhung des Anteils an ÖPNV-pendelnden Personen als eine der 

zentralen Stellschrauben für die Verkehrswende zwingend notwendig. Als Folge daraus ist 

die Definition von Bereichen als “für Berufsverkehr noch zumutbare Fußwegentfernung” 

zu überdenken (vgl. Teil B, S. 163, S. 167). 

Die vorgestellten Handlungsempfehlungen in den 6 Handlungsfeldern sind aus Sicht des 

VCDs grundsätzlich als positiv zu bewerten. Der VCD begrüßt insbesondere die geplante 

Erweiterung des Straßenbahnnetzes, um die Erreichbarkeit des Stadions, der Schwimm-

halle und des Arbeitsamtes als zentrale Orte der Stadt zu verbessern. Die zahlreichen 

Vorschläge bezüglich der Takterhöhung und der besseren Erschließung einzelner Stadtbe-

reiche sollten wie mit der Angebotsoffensive 2022 begonnen zügig zu Ende umgesetzt 

werden. 

Kenntnisnahme 

Die Stauanfälligkeit einiger Buslinien von RSAG und rebus in der Stadt aufgrund des ho-

hen Verkehrsaufkommens und der Baustellen werden thematisiert. Gerade für die letzt-

genannte Ursache werden keine konkreten Handlungsempfehlungen gegeben. Für die 

Bereiche mit regelmäßiger Verspätung (vgl. Teil B, S. 190) sind die Maßnahmen zu kon-

kretisieren. 

Kenntnisnahme, keine Änderung des NVP 

Erläuterung: Die Benennung von konkre-

ten "Handlungsempfehlungen“ erfordert 

tiefgreifende planerische Untersuchungen, 

die im Rahmen des NVP nicht leistbar 

sind.  

Der VCD kritisiert, dass neben den zahlreichen Verbesserungen beim Angebot, beim Tarif 

und beim Vertrieb Strategien und Notwendigkeit für eine aktive Marketing- und Unter-

nehmenskommunikation fast gänzlich fehlen. Aus Sicht des VCDs muss eine Verkehrs-

wende von den Aufgabenträgern und den beteiligten Verkehrsunternehmen kommunikativ 

begleitet und unterstützt werden. 

Der VCD schlägt vor, dass ein jährliches Reporting zur Umsetzung der wichtigsten Maß-

nahmen des NVP erfolgt. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Entwicklung des 

Modal-Splits für den ÖV. Um solche Ermittlungen kostengünstig zu gestalten, könnten die 

Fahrgastzahlen der Nahverkehrsunternehmen und regelmäßige Querschnittszählungen auf 

Kenntnisnahme 

Hinweis: Der NVP (Teil B) enthält im Kapi-

tel 8 („Ausblick“) an exponierter Stelle 

eine Aussage: „Die Umsetzung des Nah-

verkehrsplans ist dauerhaft mit Marke-

tingmaßnahmen und Instrumenten des 

Mobilitätsmanagements zu flankieren.“. 
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gen dienen. 

Insgesamt gilt, dass jeder Plan noch so gut sein kann. Es kommt am Ende immer darauf 

an, was die Politik, Verwaltung und Verkehrsunternehmen davon am Ende umsetzen. Der 

VCD fordert daher, dass der Nahverkehrsplan in seiner Gesamtheit umgesetzt wird - ohne 

dass die Ticketpreise stark ansteigen- und nicht nur einzelne Handlungsempfehlungen, 

was zur Zielverfehlung führen wird. Besonders das Personalproblem muss schnellstens 

angegangen werden. 

Kenntnisnahme 

 

 

3.3 PRO BAHN LV M-V e.V. (06.04.2023) 

Inhalt der Stellungnahme  Weitere Behandlung der Stellung-

nahme im NVP 

Mobilitätsplan Zukunft“ (MOPZ) speziell „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ mit der Maß-

nahme S-Bahn/ Stadtbahn zum Seehafen auf bestehender Trasse (Maßnahme Ö-1). Diese 

Maßnahme sollte aus Fahrgastsicht prioritär weiterentwickelt werden. Denn der Seehafen 

ist eine wichtige Schnittstelle mit überregionaler Verknüpfungsfunktion von/nach Skandi-

navien. Reisen von/nach Dänemark per öffentlichen Personenverkehr haben auf der Rela-

tion M-V / Berlin / Ostdeutschland über Rostock aufgrund der schlechten Erreichbarkeit 

der Gedser-Fähre in den letzten 10 – 20 Jahren deutlich an Bedeutung verloren. 

Kenntnisnahme 

Erläuterung: Die Anbindung des Seeha-

fens mit dem Schienenverkehr wurde in 

der Vergangenheit mehrfach untersucht. 

Diese Untersuchungen zeigen auf, dass 

keine ausreichende Wirtschaftlichkeit zu 

erwarten ist und die Maßnahme damit 

nicht förderfähig wäre. Die Strecke wurde 

deshalb in der „Ausbaustrategie Straßen-

bahnnetz“ mit „Kein straßenbahnwürdiger 

Ausbaubedarf/ ggf. Verbesserung Busver-

kehr“ eingestuft (siehe Beschluss Bürger-

schaft vom 21.04.2021; Beschluss Nr. 

2020/BV/1833). 
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Keine Stellungnahmen 
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5.1 IHK Rostock (12.04.2023) 

Inhalt der Stellungnahme  Weitere Behandlung der Stellung-

nahme im NVP 

Der Entwurf des Nahverkehrsplanes enthält eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen, 

wie Verdichtungen im Taktverkehr, die Ausweitung der Erschließung im ÖPNV-

Linienverkehr und Qualitätsverbesserungen wie Barrierefreiheit und Information. Aus 

Sicht der IHK zu Rostock wird eine deutliche Verbesserung der ÖPNV-Angebote ausdrück-

lich begrüßt. Dabei sind aus unserer Perspektive die Angebote für den Berufspendlerver-

kehr mit verbesserter Anbindung von Gewerbestandorten, des Tourismus sowie des Ein-

kaufs- und Freizeitverkehrs von Bedeutung. Besonders wichtig ist außerdem eine optimale 

Verknüpfung der regionalen und städtischen ÖPNV-Verbindungen mit den Angeboten des 

Schienenpersonenverkehrs. Zu berücksichtigen und abzustimmen sind dabei auch die ak-

tuell neu vom Land M-V in der Planung befindlichen Angebotsausweitungen im Rahmen 

der Mobilitätsoffensive sowie des vom Land M-V mit einheitlichen Standards vorgesehe-

nen Rufbussystems. 

Kenntnisnahme 

 

Bei Umsetzung aller Maßnahmen würden sich erhebliche Investitionsbedarfe und zusätzli-

che laufende Kosten ergeben. Die jährlichen zusätzlichen Betriebskosten werden für die 

HRO mit ca. 40 Mio. € pro Jahr und für den Landkreis Rostock mit ca. 7 Mio. € pro Jahr 

angegeben. Nicht ersichtlich ist, in welcher Größenordnung zusätzliche Einnahmen gene-

riert werden können. Entstehende Defizite müssten durch die öffentliche Hand ausgegli-

chen werden. Entscheidend wird sein, inwieweit das Land M-V über die eigene Mobilitäts-

offensive hinaus überhaupt bereit sein wird, die Zuschüsse für die kommunalen ÖPNV-

Angebote zu erhöhen. Im Zweifel müsste der Ausgleich über die Haushalte der HRO bzw. 

des Landkreises erfolgen. Die Erhöhung der jährlichen Zuschüsse der Aufgabenträger in 

dieser Größenordnung erscheinen aus unserer Sicht kaum umsetzbar. Wir raten daher 

dazu, die Maßnahmen aus fachlicher Sicht unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 

Ergänzung des Teils B des NVP mit einem 

Kapitel „Umsetzung des Nahver-

kehrsplans und Finanzierung“. Dieses 

Kapitel beinhaltet insbesondere die Dar-

stellung eines Prozesses zur Umsetzungs-

steuerung der NVP-Maßnahmen. 

Erläuterung: Eine Kostenschätzung der 

NVP-Maßnahmen ist nur sehr grob mög-

lich, da die geringe Planungsschärfe 

(Rahmenplan) keine detaillierte Kosten-

ermittlung ermöglicht. Eine detailliertere 
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Seite | 13 zu priorisieren und in Einklang mit der Haushaltplanung zu bringen. Außerdem müssen 

Investitionskosten und Kostensteigerungen sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen (z.B. 

Fahrpersonal, Fahrzeugbeschaffung, ggf. Baukapazitäten) berücksichtigt werden.  

Darstellung wäre nicht zielführend, da 

Kosten und Erlöse absehbar sehr schnell 

dynamischen Änderungen unterworfen 

sind und nur eine Momentaufnahme wä-

ren. 

Bereits im vergangenen Jahr wurde deutlich, dass ein Personalmangel besteht, der sich 

mit Renteneintritt vieler Beschäftigter in den nächsten Jahren voraussichtlich noch deut-

lich verschärfen wird. Gegenwärtig befinden sich laut Statistik der IHK in allen drei Lehr-

jahren nur 28 Azubis in den Verkehrsunternehmen in M-V in der Ausbildung zur Fachkraft 

im Fahrbetrieb. Im vergangenen Jahr mussten wegen Fahrermangels bereits Fahrpläne 

ausgedünnt bzw. ÖPNV-Linien eingestellt werden. Um neue Nutzer für den ÖPNV zu ge-

winnen und Bestandskunden zu halten ist es u.E. in einem ersten Schritt zwingend not-

wendig, das SPV/ÖPV-System zu stabilisieren und die Verlässlichkeit (Einhaltung des 

Fahrplans) wieder herzustellen. 

Kenntnisnahme 

 

Das Deutschlandticket wird sicherlich zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des 

Nahverkehrs beitragen. Ziel muss sein, auch über das Deutschlandticket hinaus attraktive 

Tarife anzubieten. Sollen weitere Nutzer für den ÖPNV gewonnen werden, müssen die 

Fahrpreise zumindest stabil gehalten werden. Bei steigenden Kosten ist daher mit einem 

erhöhten Zuschussbedarf durch die Aufgabenträger zu rechnen. 

Kenntnisnahme 

Teil B HRO  

Die vorgeschlagenen Leuchtturmprojekte: den Einsatz kapazitätsstärkerer Straßenbahnen 

(Maßnahme II-F.2), die Entwicklung von Premiumbuslinien (Maßnahme I-B.1) und den 

Ausbau des Straßenbahnnetzes (Maßnahme I-S.1), insbesondere die Erschließung von 

Reutershagen und Gehlsdorf, im Zusammenhang mit einer Verdichtung des Angebotes im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien (Prüfauftrag Maßnahme I-G.2) erachten wir 

als wichtige Bausteine zur Stärkung des ÖPNV-Angebotes, mit deutlichen Verbesserungen 

auch für den Berufsverkehr.  

Kenntnisnahme 

Hinweis: Die Vor- und Nachteile der Vari-

anten der Straßenbahnneubaustrecke 

Reutershagen werden aktuell in den ver-

tiefenden Untersuchungen bewertet. Im 

Ergebnis wird sich die Streckenvarianten 

mit dem höchsten Nutzen-Kosten-Faktor 

entsprechend des standardisierten Verfah-
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ist zu betrachten, dass die Variante mit Anbindung des P+R-Parkplatzes am Westfriedhof 

die Attraktivität des P+R-Parkplatzes für Pendler aus der Region westlich von Rostock 

deutlich steigern würde. In der Gesamtbewertung sind allerdings das Nutzerpotenzial und 

die Kosten des Ausbaus zwischen beiden Varianten abzuwägen. 

rens herauskristallisieren. 

Mehrere Unternehmen im Rostocker Seehafen wünschen sich dringend eine deutlich ver-

besserte ÖPNV-Anbindung und verbesserte Infrastruktur. Jüngst fand dazu eine Auftakt-

veranstaltung einer gemeinsamen Initiative statt. Die dabei zusammengetragenen Ideen 

sollten bewertet und im Rahmen eines Gesamtkonzeptes mit Maßnahmen untersetzt wer-

den. Die vorgeschlagene Maßnahme I-B.7 mit Errichtung eines Autohofes in Krummendorf 

kann dabei ein geeigneter Baustein sein, der allerdings erst längerfristig umsetzbar sein 

wird. Wir bitten um Prüfung, welche Maßnahmen kurzfristig realisiert werden können, um 

die ÖPNV-Anbindung des Seehafens und die innere Erschließung zu verbessern.  

Die innere Erschließung des Seehafens könnte ein Beispiel für ein Modellprojekt zum Ein-

satz autonomer Shuttles gemäß Maßnahme II-F.4 sein. Gleiches gilt für einen Shuttle zur 

Anbindung der geplanten und vorhandenen P+R-Standorte in Warnemünde. 

 

Kenntnisnahme 

Erläuterung: Ein „autonomer Shuttle“ wird 

hinsichtlich Zuverlässigkeit in der Be-

triebsabwicklung, der Reisegeschwindig-

keit und der Beförderungskapazitäten im 

jetzigen „Stand der Technik“ keine adä-

quate Anbindung/ Erschließung des See-

hafens gewährleisten können. Er wäre ggf. 

als Untersystem in begrenzten Teilberei-

chen des Seehafens geeignet. 

Um ein gleichbleibend hochwertiges Angebot u.a. für den Berufsverkehr vorzuhalten, re-

gen wir an, auf eine Ausdünnung des Fahrplanes in den Ferienzeiten (Ferienfahrplan) zu 

verzichten. 

Kenntnisnahme; keine Änderung des NVP 

Erläuterung: Im NVP wurde im Kapitel 

2.3.5 festgelegt: „Eine Unterschreitung 

der vorgenannten Mindestbedienungshäu-

figkeiten ist zudem an den Linienenden 

der Achsen in Abstimmung mit dem Auf-

gabenträger zulässig. Dies gilt ebenso für 

jahreszeit- und schulferienbedingte An-

passungen an den Bedarf. Grundsätzlich 

sollen solche Anpassungen mit differen-

zierter Fahrplangestaltung im Sinne einer 
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Seite | 15 hohen Transparenz des ÖPNV-Angebotes 

jedoch behutsam und mit Augenmaß vor-

genommen werden.“ 

Aus Sicht des Aufgabenträgers ist diese 

Vorhabe im NVP ausreichend, um eine 

ganzjährig hohe ÖPNV-Qualität auf der 

einen Seite sowie eine hohe Wirtschaft-

lichkeit im Kontext mit differenzierten 

Nachfragesituationen (Schulferien) und 

angespannten Personalsituationen (Ur-

laubszeit) auf der anderen ausbalancieren 

zu können. 

Zu den Maßnahmen III-1 bis III-3 

Nicht nachvollziehbar sind die Aussagen zur Optimierung der Vorrangschaltungen an LSA 

und die Nennung der Beispiele Schröderplatz und Steintor (Maßnahme III-1). Die Be-

schleunigung durch Bevorrechtigung an LSA ist, wo möglich und vertretbar, bereits sehr 

weitgehend umgesetzt. Optimierungen und Nachjustierungen sollten in einem permanen-

ten Prozess in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt erfolgen. Durch die Erneuerung der 

Steuerungstechnik und optimale Programmierung mit dynamischer Simulation lassen sich 

weitere Verbesserungen erzielen. Dazu sollten konkrete Abschnitte benannt werden. An 

den als Beispiele benannten Knoten Steintor und Schröderplatz sind allerdings bereits 

umfangreiche Projekte zur Verbesserung der Koordinierung umgesetzt worden.  

Die Sicherstellung eines funktionsfähigen Hauptverkehrsnetzes liegt im Gesamtinteresse 

der HRO. Dazu zählen insbesondere der innere Tangentenring und die Zubringer. Von 

besonderer Bedeutung ist dabei die L22. Bei der Bevorrechtigung des ÖPNV an zentralen 

Knoten dieses Hauptnetzes muss mit einer Detailplanung sichergestellt werden, dass der 

Knoten auch für den Kfz-, Rad- und Fußgängerverkehr leistungsfähig bleibt. 

Kenntnisnahme 

Hinweis: Maßstab der Maßnahmen III-1 

bis III-3 ist das im MOPZ postulierte Ziel 

einer Erhöhung der Geschwindigkeit im 

ÖPNV-System auf 25 km/h. Eine solche 

attraktive Reisegeschwindigkeit ist nur mit 

einer (zur bisher praktizierten Strategie) 

konsequenteren Bevorrechtigung des 

ÖPNV (wie in mehreren europäischen 

Städten seit längerem praktiziert) reali-

sierbar. Ist wegen der Priorisierung ande-

rer Ziele/ Anforderungen die Realisierung 

einer konsequenteren Beschleunigung 

nicht realisierungsfähig, müsste das Ziel 

„25 km/h“ nach unten korrigiert werden. 
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Seite | 16 Zu Abschnitt 5.1, 5.1.1 und 5.1.2 

Der Koalitionsvertrag der Ampel benennt als Ziel, die Verkehrsleistung im Personenver-

kehr zu verdoppeln. Dies ist nicht gleichzusetzen mit einer Verdoppelung der Fahrgast-

zahlen. Es kann weder im Zusammenhang mit der Verkehrsleistung noch in Bezug auf die 

Fahrgastzahlen ein direkter Bezug zur Erhöhung des Modalsplits von 20% auf 34% bzw. 

eine notwendige Erhöhung der Beförderungskapazität auf mindestens 200% abgeleitet 

werden. 

Änderung des NVP im Teil B: Das Kapitel 

wurde überarbeitet, die „Verdopplung der 

Fahrgastzahlen“ deutlicher als Vision dar-

gestellt. Im Mittelpunkt des NVP steht das 

von der Bürgerschaft beschlossene Ziel 

eines Modal-Split-Anteils von 20 %. 

Erläuterung: Das Kapitel soll mit seinen 

jetzt modifizierten Inhalten deutlich ma-

chen, dass die Erreichung der Vision kurz-

fristig in Rostock völlig unrealistisch ist. 

Sie kann, wenn überhaupt, nur als lang-

fristiges Ziel angelegt sein. 

Hinweis: Der Koalitionsvertrag wurde im 

NVP ausdrücklich nicht zitiert, da sich die 

Aussage „Verdopplung“ dort ausschließlich 

auf den Bahnverkehr bezieht. Der NVP 

bezieht sich auf andere Quellen (z. B. Ver-

kehrsministerkonferenz). Um dieses Ziel 

zu erreichen wird vielerorts von einer Ver-

dopplung der ÖPNV-Leistungen ausgegan-

gen. Die Darstellungen in diesem Kapitel 

sind der aktuelle Stand der Fachdiskussi-

on. 

Zu Abschnitt 5.1.4 

Das für eine reibungslose Abwicklung des Kfz- und Wirtschaftsverkehrs notwendige 

Hauptverkehrsnetz (insbesondere äußerer und innerer Tangentenring mit Zubringern) 

muss auch weiterhin Bestand haben. Die beschriebene „Konsequenz: Veränderung der 

Leistungsfähigkeit im Straßennetz zugunsten der Straßenbahn und zulasten des MIV“ und 

Kenntnisnahme 

Hinweis: Der in der Stellungnahme zitierte 

Satz („Entscheidend wird sein, mit wel-

chen weiteren Restriktionen ggü. dem MIV 

letztendlich die „Mobilitätswende“ flankiert 
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Seite | 17 „Schaffung Bus-affiner Infrastrukturen (insb. Bus-Trassen)“ dürfen nicht zulasten notwen-

diger Trassen für den Kfz-Verkehr (dtv-Werte beachten) eingerichtet werden. Potenzial 

liegt hingegen in der Beschleunigung des Verkehrs durch Optimierung der Verkehrssteue-

rung, Analyse von Problembereichen, ggf. Knotenausbau und Vermeidung von Tempo 30-

Strecken auf Hauptachsen. Davon würde auch der Busverkehr profitieren.  

Deutlich abzulehnen ist der beschriebene strategische Ansatz: „Entscheidend wird sein, 

mit welchen weiteren Restriktionen ggü. dem MIV letztendlich die „Mobilitätswende“ flan-

kiert wird“. 

Mit diesem Ansatz sehen wir das gesamtgesellschaftliche Interesse für die HRO nicht ge-

wahrt. Negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsverkehr könnten die Folge sein und 

müssen unbedingt beachtet werden. 

wird.“) postuliert ausdrücklich nicht, dass 

restriktive Maßnahmen umzusetzen sind, 

sondern verweist auf den Zusammenhang 

zwischen dem Erfolg des Angebotsausbaus 

auf der einen Seite und einschränkenden 

MIV-Maßnahmen auf der anderen Seite. 

Es ist weitgehender Konsens in der ver-

kehrswissenschaftlichen Diskussion, dass 

zum Erreichen der Klimaziele im Verkehrs-

sektor Restriktionen ggü. dem MIV erfor-

derlich sein werden. Belege aus europäi-

schen Städten (und nicht nur die medial 

dafür bekannten Vorzeigebeispiele wie 

Amsterdam, Kopenhagen oder Zürich) 

zeigen, dass die Verkehrswende möglich 

ist und die Städte sich dabei nicht wirt-

schaftlich negativ entwickeln. Weiterhin ist 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass mit 

MIV nicht der Wirtschaftsverkehr gemeint 

ist. 
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Seite | 18 5.2 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (14.04.2023) 

Inhalt der Stellungnahme  Weitere Behandlung der Stellung-

nahme im NVP 

Eine „Gemeinsame Nahverkehrsplanung“ zwischen der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock und dem Landkreis Rostock, welche zukünftige Bedürfnisse der Bevölkerung und 

der Wirtschaft berücksichtigen soll und deren Maßnahmen einen Beitrag zur Erreichung 

der klimapolitischen Ziele leistet, unterstützen wir als Interessenvertretung des Hand-

werks. 

Kenntnisnahme 

 

Das Ziel von Bund und Ländern die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln, be-

urteilen wir als kaum umsetzbar. Insbesondere wenn die Ausbaumaßnahmen in 2024/ 

2025 erfolgen müssen. Mit Blick auf die vorzunehmenden Planungs-, Genehmigungs- und 

Baumaßnahmen ist es für uns fraglich, ob die verkehrstechnischen Voraussetzungen für 

die Bewältigung der gesteigerten Fahrgastzahlen bis 2030 erreicht werden. 

Änderung des NVP im Teil B: Das Kapitel 

wurde überarbeitet, die „Verdopplung der 

Fahrgastzahlen“ deutlicher als Vision dar-

gestellt. Im Mittelpunkt des NVP steht das 

von der Bürgerschaft beschlossene Ziel 

eines Modal-Split-Anteils von 20 %. 

Erläuterung: Das Kapitel soll mit seinen 

jetzt modifizierten Inhalten deutlich ma-

chen, dass die Erreichung der Vision kurz-

fristig in Rostock völlig unrealistisch ist. 

Sie kann, wenn überhaupt, nur als lang-

fristiges Ziel angelegt sein. 

Welche Belastungen bzw. Einschränkungen kommen in den nächsten Jahren auf die Be-

völkerung und den Wirtschaftsverkehr zu, sollten eine Vielzahl von Baumaßnahmen zeit-

lich parallel durchgeführten werden? Gibt es bereits eine Priorisierung und Budgetierung 

der geplanten Verkehrsprojekte? 

Kenntnisnahme 

Hinweis: In den Maßnahmensteckbriefen 

ist eine Einordnung des Handlungsbedar-

fes sowie des Zeithorizontes der vorgese-

henen Umsetzung enthalten. 
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Seite | 19 Es ist davon auszugehen, dass durch den enormen Umbau des ÖPNV-Netzes deutlich 

mehr Personal (nicht nur Fahrpersonal) benötigt wird. In Zeiten eines zunehmenden Ar-

beitnehmermarktes sollte bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Strategie zur Fach- und 

Arbeitskräftegewinnung entwickelt werden. Gibt es Schätzungen zum Personalbedarf und 

Anwerbung bzw. Ausbildung? 

Kenntnisnahme 

Erläuterung: Das Themenfeld ist sehr be-

deutsam für die zielgerichtete Weiterent-

wicklung des ÖPNV, liegt aber außerhalb 

des Themenkomplexes des NVP. 

Hinweis: Die RSAG und rebus haben aktu-

ell Strategien und Konzepte zur Begeg-

nung des Fachkräftemangels und zur ver-

stärkten Zusammenarbeit entwickelt. 

Wir begrüßen die Anschaffung von neuen Antriebstechnologien (Wasserstoff-Fahrzeuge). 

Wir sind interessiert daran, nach einem gewissen Einsatzzeitraum Informationen zur Be-

wertung dieser Technologie ihrerseits zu erhalten, damit auch das Handwerk zukünftig 

von neuen Antriebstechnologien partizipiert. 

Kenntnisnahme 

 

Wir empfehlen eine zeitnahe Aktualisierung der Bevölkerungsentwicklungsprognosen im 

NVP, da sich Ihre derzeitige Planung auf nicht mehr zutreffendes Zahlenmaterial stützt. 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme: Vor dem Hintergrund des 

langen Bearbeitungsprozesses, der insbe-

sondere auf die Auswirkungen der Corona-

Pandemie und langwierigen Abstimmun-

gen zwischen den Beteiligten zurückzufüh-

ren ist, sind Sachverhalte des NVP zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten fixiert worden 

und tlw. bereits mehrfach aktualisiert 

worden.  Die Darstellung zum Zeitpunkt 

des zwischen allen NVP-Beteiligten ver-

einbarten Redaktionsschluss wird beibe-

halten. 
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Seite | 20 Die Bevölkerungsentwicklung prognostiziert einen zunehmenden Anteil älterer Menschen, 

die den größten Einwohneranteil in Stadt und Landkreis stellen. Um eine Erhöhung der 

Fahrgastzahl zu erzielen (das Vor-Pandemie-Niveau ist aktuell noch nicht erreicht), sollten 

kundenspezifische Angebote generiert werden. Beispielsweise ein attraktives „Seniorenti-

cket“. 

Kenntnisnahme, keine Änderung des NVP 

Hinweis: Im VVW wird ein verbundweites 

Seniorenticket („Mobil60-Ticket“) angebo-

ten, welches u.a. zusätzliche Mitnahmere-

gelungen (max. 3 Kinder bis zum 15. Ge-

burtstag) bietet. 

Nach Analyse der Zahlen des MIV und der Pendler, empfehlen wir die Park & Ride und 

Bike & Ride – Angebote weiter zu entwickeln. Die am Stadtrand und an den Hauptver-

kehrsachsen befindlichen Parkflächen müssen von der Flächenkapazität vergrößert (z. B. 

durch modulare mehrgeschossige Parkhäuser) und an das ÖPNV-Netz angeschlossen wer-

den. Finanziell attraktive ÖPNV-Angebote (Jobticket) sind gerade bei steigenden (fossilen) 

Energiepreisen interessante Anreize für Pendler. Der Ausbau der innerstädtischen P+R u. 

B+R-Anlagen, welche schon heute Ihre Belastungsgrenze erreicht haben, ist zu priorisie-

ren. 

Kenntnisnahme, keine Änderung des NVP 

Erläuterung: Der NVP enthält mehrere 

Maßnahmen zur intermodalen Verknüp-

fung des ÖPNV mit anderen Verkehrsmit-

tels (Handlungsfeld VI). Die Stadt verfügt 

weiterhin über ein beschlossenes Park-

and-Ride-Konzept. 

Die gemeinsame Entwicklung eines gemeinschaftlichen Nahverkehrsplans der Hanse- und 

Universitätsstadt und des Landkreises Rostock als Grundlage für ein Ineinandergreifen der 

Verkehrsträger befürworten wir. 

Kenntnisnahme 

Der Ausbau des ÖPNV ist wichtig. Dennoch ist für einen funktionierenden Wirtschaftsver-

kehr ein leistungsstarkes Straßennetz bereitzustellen. Das Handwerk ist größtenteils auf 

den MIV angewiesen. Die Verdopplung der Fahrgastzahlen sollte nicht durch weitere Ein-

griffe in das Hauptstraßennetz (z. B. Tempo 30) erzwungen werden. 

Kenntnisnahme 

Als Interessenvertretung des Handwerks bitten wir Sie mit Nachdruck darum, uns in den 

weiteren Verlauf ihrer Planungen mit einzubeziehen. 

Kenntnisnahme 
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Seite | 21 6 Beiräte, Koordinierungsstellen u. ä. der Stadt 

Keine Stellungnahmen 
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Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und 
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Inhalt
• rechtlicher Rahmen
• bisheriger Prozess Öffentlichkeitsbeteiligung
• verkehrspolitische Zielsetzung + Handlungsfelder 

des NVP
• Maßnahmen

– Übersicht Leuchtturmprojekte
– prioritäre Maßnahmen aus den einzelnen Handlungsfeldern
– Kosten

• Finanzierung

Amt für Mobilität, FB Strategische Verkehrsplanung und Mobilität
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Warum brauchen wir einen Nahverkehrsplan?
aufgrund gesetzlicher Vorgaben §8 Abs. 3 PBefG

• Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Entwicklung 
des ÖPNV

• Definition der Anforderungen an Umfang und Qualität 
des Verkehrsangebotes

• Sicherstellung Barrierefreiheit (ggf. Festlegung von 
Ausnahmen)

aktuell gültiger Nahverkehrsplan aus dem Jahr 2005
• entspricht nicht mehr den Anforderungen
• Rahmenbedingungen haben sich geändert

gemeinsamer NVP mit dem Landkreis 
• Teil A – Hanse- und Universitätsstadt Rostock und 

Landkreis Rostock
• Teil B – Hanse- und Universitätsstadt Rostock
• Teil C – Landkreis Rostock
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Bisheriger Prozess Öffentlichkeitsbeteiligung
öffentliche Foren

• 1. Forum 20.11.2019
• 2. Forum 04.11.2021 (online)
• 3. Forum 26.04.2022 (online)
• 4. Forum 28.02.2023
• Dokumentation unter: https://www.unser-nahverkehr.de/

Beteiligung Ämter, Verkehrsunternehmen, TÖB
• Lenkungsgruppe + Beteiligung der Ämter im Prozess 

(Zentrale Steuerung, Kämmereiamt, Schulverwaltungsamt, 
Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, Amt für Umwelt- und 
Klimaschutz, Tourismuszentrale)

• Facharbeitsgruppe (Amt für Mobilität, RSAG, VVW, Rebus, 
LRO)

• Beteiligung Träger öffentl. Belange im März/April 2023 
Amt für Mobilität, FB Strategische Verkehrsplanung und Mobilität Aktenmappe - 523 von 937
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Verkehrspolitische Zielsetzung + Handlungsfelder
Beschluss der Bürgerschaft v. 4.3.2020 (2019/BV/0602)

Ziel gemäß Beschluss: 
Der Anteil des 
öffentlichen Nahverkehrs 
am Modal Split in der 
Hanse- und Universitäts-
stadt Rostock soll auf 20 
% erhöht werden.
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Maßnahmen – Priorität - Leuchtturmprojekte
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Maßnahmen – Priorität - Handlungsfelder

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und 
Angebot (ca. 35 Mio. €)

• Ausbau Straßenbahnnetz
• Einrichtung Premiumbuslinien
• Ortsbuslinien, Campuslinie

Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterentwicklung 
der ÖPNV-Infrastruktur (ca. 84 Mio. €)

• repräsentative City-Haltestelle im Stadtzentrum
• Umstellung Busflotte auf saubere/ 

emissionsarme Antriebe (auch Handlungsfeld VII 
Umwelt)

• Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 
Straßenbahnverkehr + Ertüchtigung Haltestellen

• Ausbauprogramm barrierefreie Bushaltestellen
Amt für Mobilität, FB Strategische Verkehrsplanung und Mobilität Aktenmappe - 526 von 937
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Maßnahmen – Priorität - Handlungsfelder

Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung (ca. 6 Mio. €)
• Überprüfung und Optimierung der 

Vorrangschaltungen an Ampelanlagen mit 
Priorisierung der Schaltabläufe zugunsten des 
ÖPNV

• Erarbeitung und Umsetzung von strecken- und 
linienbezogenen Beschleunigungsprogrammen

Handlungsfeld VI: Intermodale Verknüpfung
• Mobilitätsstation an der City-Haltestelle
• Errichtung und Betrieb Fahrradparkhaus oder 

Radstation am Hauptbahnhof

Amt für Mobilität, FB Strategische Verkehrsplanung und Mobilität
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Weitere wichtige Inhalte des NVP

• Anforderungsprofil – Qualitäts- und Mindestbedienungs-
standards

• Qualitätsmanagement
• Vertiefende Aussagen zu Einzelbausteinen
• ÖPNV-Beschleunigung
• Barrierefreier Ausbau der Straßenbahn- und 

Bushaltestellen (Prioritätenbildung)
• Umwelt- und Klimaschutz
• Umsetzung des Nahverkehrsplans und Finanzierung
• Neue Finanzierungsmodelle – Ansätze der Nutznießer-

finanzierung

Amt für Mobilität, FB Strategische Verkehrsplanung und Mobilität
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Maßnahmen – Kosten (2024 – 2030)

1. Priorität 
hoher Handlungsdruck, 
Maßnahmen mit großen 
Auswirkungen, z.B.: 
• Ortsverkehre 
• Nachtverkehr 
• Premiumlinien 
• Taktanpassung an 

So/Feiertagen
• ÖPNV-Beschleunigung 

Gesetzlich vorgeschrieben:
• Fahrzeugbeschaffung Bus mit 

sauberen/emissionsarmen 
Antrieben (ca. 29,3 Mio. €)

• barrierefreier Ausbau 
Bushaltestellen (ca. 4,3 Mio. €)

2. Priorität
Maßnahmen mit geringeren 
Auswirkungen, z.B.: 
• Neuordnung Busverkehre 

Rostocker Heide 
• City-Haltestelle
• Austausch Bodenindikatoren

Amt für Mobilität, FB Strategische Verkehrsplanung und Mobilität

 Aufgrund der Vielzahl an 
NVP-Maßnahmen und 
den erheblichen Kosten 
erfolgte eine 
Priorisierung in 3 
Kategorien: 
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Maßnahmen – Kosten (2024 – 2030)

für die Umsetzung 
bedarf es zusätzl. 

Ressourcen: 
je 1 VZ-Stelle bei 

68.1, 66, RSAG

Gesamtvolumen: ca. 133 Mio. €
• davon: konsumtive Kosten: 33,2 Mio. € (1. 

Prio: 26,75 Mio € und 2. Prio: 6,45 Mio €)
• davon: Investitionen: 99,5 Mio. € (gesetzl. 

vorgeschrieben: 33,7 Mio €, 1. Prio: 44,95 Mio
€ und 2. Prio: 20,85 Mio €)

• nicht enthalten: Invest für möglichen TRAM-
Ausbau Zoo-Reutershagen (da Planungs-
beschluss 2023 und notwendigem 
Bürgerschaftsbeschluss zum Bau in 2025/26 
nicht vorgegriffen werden soll) 

• Investitionen können teilweise über 
Fördermittel abgesichert werden (GVFG bis 
75%, Förderung Busse bis 2027 bis zu 67%)

• für die Umsetzung bedarf es zusätzlicher 
Mittel der RVV/HRO
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Bürgerschaftsbeschluss zum NVP – Umsetzung der Maßnahmen

Gesetzlich vorgeschrieben:
• Fahrzeugbeschaffung Bus mit 

sauberen/emissionsarmen 
Antrieben (ca. 29,3 Mio. € 
abzügl. Fördermittel und Anteil 
RSAG)

• barrierefreier Ausbau 
Bushaltestellen (ca. 4,3 Mio. €)

2. Priorität
Maßnahmen mit geringeren 
Auswirkungen

1. Priorität 
hoher Handlungsdruck, 
Maßnahmen mit großen 
Auswirkungen

Umsetzung wird mit der BV 
beschlossen

Finanzierungsvorbehalt, 
vor Umsetzung erneuter 
Beschluss der 
Bürgerschaft notwendig
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 Trotz wachsender Fahrgastzahlen ……
Zukünftige Finanzierung des ÖPNV
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 ….. sinken die Erlöse im Verkehrsverbund 
Zukünftige Finanzierung des ÖPNV
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Zukünftige Finanzierung des ÖPNV

„klassische“ Finanzierungsquellen: 
• Unternehmenseinnahmen (Fahrgeld, 

sonstige)
• Öffentlicher Dienstleistungsauftrag 

(RVV + Städtischer Haushalt)
• Gesetzliche Ausgleichsleistungen (z. 

Bsp. SGB IX)

alternative Finanzierungsquellen: 
• Zeitliche und räumliche Ausweitung 

der Parkraumbewirtschaftung
• Bewohnerparkgebühren anpassen 

(Bsp. Schwerin und Greifswald) 
• Kombitickets (bei Veranstaltungen)
• Arbeitgeberbeitrag (Bsp. Wien) u.a.

Fahrgeldeinnahmen werden 
aufgrund politisch festgesetzter 
Preise in Zukunft einen geringeren 
Teil der Einnahmen ausmachen

Möglichkeit der zusätzlichen 
Finanzierung des ÖPNV aus dem 
städtischen Haushalt sehr begrenzt

mehr Mittel von Bund und Land M-V 
für die ÖPNV-Finanzierung der 
Kommunen erforderlich

Druck bei den Kommunen wächst, 
zur anteiligen Deckung kommunale 
alternative Finanzierungsquellen zu 
erschließen

 politischer Diskurs und Beschluss         
der Bürgerschaft erforderlich (Ziel : 2024)
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Weitere Informationen

Amt für Mobilität
FB Strateg. Verkehrsplanung und Mobilität

Steffen Nozon: steffen.nozon@rostock.de
Christian Geschonneck: christian.geschonneck@rostock.de
Silke Wilken: silke.wilken@rostock.de
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 

AIS automatisches Identifikationssystem 

ALT Abruf-Linien-Taxi 

App Application software 

B+R Bike-and-Ride 

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz 

Bf. Bahnhof 

BOKraft Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 

Personenverkehr 

BOStrab Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

CO² Kohlenstoffdioxid 

CSS Customer Service Satisfaction Score 

CVD Clean Vehicles Directive (Richtlinie (EU) 2019/1161 

vom 20. Juni 2019) 

DB AG Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 

dB Dezibel 

DFI Dynamische Fahrgastinformation 

DIN Deutsches Institut für Normung 
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ECE Economic Commission for Europe 
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EEV Enhanced Environmentally Friendly Vehicle 

EG Europäische Gemeinschaft 

EN europäische Norm 

eTicket Elektronisches Ticket  

Euro-VI EU-Abgasnorm 6 

EU-VO Europäische Union-Verordnung 

EW Einwohner 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

F „Fledermauslinie“ (Nachtbus) 

FGI Fahrgastinformation 

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

GE Gewerbegebiet 
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GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GÖD Gewerkschaft öffentlicher Dienst und Dienstleistungen 

GVZ Güterverkehrszentrum 

Hbf Hauptbahnhof 

HEP Hafenentwicklungsplan 

HRO Hansestadt Rostock 

HVZ Hauptverkehrszeit 

IBIS Integriertes Bordinformationssystem 

IC  Intercity 

IHK Industrie- und Handelskammer 

ISO International Organization for Standardization 

IT Informationstechnologie 

ITCS Intermodal Transport Control System 

IV Individualverkehr 

KAV Kommunaler Arbeitgeberverband 

KTV Kröpeliner-Tor-Vorstadt 

LSA Lichtsignalanlage 

LUNG M-V Luftgütedaten des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 

LUVPG M-V  Landes-UVP-Gesetz - Umweltverträglichkeitsprüfung in 

Mecklenburg-Vorpommern 

M Maßnahme 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MM/R  Mittleres Mecklenburg/Rostock 

Mo-Fr Montag bis Freitag 

MOPZ Mobilitätsplan Zukunft 

MSS „Mystery Shopping Survey“ (Testkundenverfahren) 

MVO Mecklenburg-Vorpommerscher Omnibusunternehmen 

MVVG Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH 

N Niederflur 

NaVZ Nachtverkehrszeit 

Nox Stickstoffoxide 

NVP Nahverkehrsplan 

NVZ Normalverkehrszeit 
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ÖDA öffentlicher Dienstleitungsauftrag 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr (straßengebunden; Bus,  

Straßenbahn, Stadtbahn) 

ÖPNVG M-V Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Meck-

lemburg-Vorpommern 

ÖV öffentlicher Verkehr (gesamter öffentlicher Verkehr) 

P+R Park-and-Ride 

QMS Qualitätsmanagementsystem 

QR quick response 

RB Regionalbahn 

RBL Rechnergesteuertes Betriebsleitsystem 

RE Regionalexpress 

rebus Regionalbus Rostock GmbH 

RSAG Rostocker Straßenbahn AG 

Sa Samstag 

SaubFahrzeugBeschG Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge 

SB Stadtbereich 

S-Bahn Stadtschnellbahn 

SJ Schuljahr 

So/Ft Sonn- und Feiertage 

SPFV Schienenpersonenfernverkehr 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

SrV System repräsentativer Verkehrsbefragungen 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

SUP Strategische Umweltprüfung 

SV-pflichtig sozialversicherungspflichtig 

SVZ Schwachverkehrszeit 

TFT Thin-film transistor-Display 

TV-N  Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe 

TV-N RR Tarifvertragswerk Nah-, Regional- und Reiseverkehr 

UN/ECE Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 

USB Universal Serial Bus 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

verdi Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

VG Verkehrsgebiet 

VgG M-V Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklenburg-Vorpommern 

VMV Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

VU Verkehrsunternehmen 

VVW Verkehrsverbund Warnow 

VZ Verkehrszeit 

WE  Wohneinheiten 

WLAN Wireless Local Area Network 

ZOB Zentraler Omnibusbahnhof 
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Im Textteil verwendete Farben zur Kennzeichnung von Aussagen 

 Zitat aus Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften, 

Bürgerschaftsbeschlüssen o.ä. öffentlichen 

Dokumenten 

  

 wesentliche Kernaussage  

  

 ergänzende fachliche Erläuterungen, Exkurse o.ä. 

 

 

Im Nahverkehrsplan gilt es, die unterschiedlichen Sichtweisen und Lebenssituatio-

nen der Geschlechter zu berücksichtigen. Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsat-

zes werden im vorliegenden Bericht geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt, 

so dass alle Geschlechter gleichermaßen einzuschließen sind. Aus Gründen der 

leichteren Lesbarkeit wird weitgehend auf eine geschlechtsspezifische Differenzie-

rung verzichtet. Wo dies aus Gründen der Lesbarkeit unterbleibt, sind ausdrücklich 

alle Geschlechter angesprochen. 

 

 

 

Bildquellen (soweit nicht anders angegeben):  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult  
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1 Bestandsanalyse 

Die Datenerfassung für die Bestandserfassung wurde mit Redaktionsschluss De-

zember 2019 beendet. Ab 2020 ggf. eingetretene Änderungen wurden, soweit sie 

für den Nahverkehrsplan von Relevanz sind, mit einer Fußnote erläutert. 

Zu beachten ist, dass die zugrunde gelegten Daten aus der Zeit vor der Corona-

Pandemie stammen. In einigen Bereichen können die Auswirkungen der Pandemie 

(z. B. Strukturveränderungen) und die daraus bewirkten Veränderungen im Mobili-

tätsverhalten zum jetzigen Zeitpunkt somit nicht abschließend eingeschätzt werden. 

1.1 Raumstrukturanalyse 

1.1.1 Stadtstruktur und räumliche Verflechtungen 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt an der Ostseeküste in der nördlichen 

Mitte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ist eines der vier Oberzentren des 

Landes.  

Rostock ist neben dem Landkreis Rostock sowie den Mittelzentren Bad Doberan, 

Güstrow und Teterow Mitglied des Planungsverbandes Region Rostock. Als wesentli-

cher Teil der Landesplanung ist den Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpom-

mern durch das Landesplanungsgesetz 1992 die Regionalplanung übertragen wor-

den.  

Aufgrund der starken räumlich-strukturellen Verflechtungen zwischen der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock, des Landkreises Rostock sowie der Städte Güstrow, 

Bad Doberan, Ribnitz-Damgarten und Teterow ist im Jahr 2006 als erste Regiopol-

region Deutschlands die Regiopolregion Rostock entstanden, die seit 2012 auch ak-

tiv umgesetzt wird. 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist in 31 Ortsteile gegliedert, die wiede-

rum zu 21 Stadtbereichen (Bereich A bis U) zusammengefasst sind. Die 31 Ortsteile 

sind zudem in die fünf Ortsämter Mitte, Nordwest 1, Nordwest 2, Ost und West ein-

geteilt.  

Das Stadtgebiet „windet“ sich u-förmig um den Fluss Warnow herum. Die Innen-

stadt von Rostock konzentriert sich im Wesentlichen auf die Ortsteile Stadtmitte so-

wie Teilbereiche des Ortsteils Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Neben Wohnstandorten sind 

in der Innenstadt der zentrale Geschäftsbereich, bedeutende kulturelle Einrichtun-

gen sowie Standorte für Büros, Verwaltungen und Hotels angesiedelt. Besondere 

Bedeutung als Wohnstandort besitzen die Ortsteile Südstadt, Biestow und Reu-

tershagen im Süden, Dierkow (Ost, West, Neu) und Toitenwinkel im Osten sowie 

die Großwohnsiedlungen in Evershagen, Schmarl, Lütten Klein, Groß Klein und Lich-

tenhagen im Nordwesten.  

Die Arbeitsplatzschwerpunkte konzentrieren sich auf die Innenstadt (für Handel und 

Dienstleistungen) und auf die Ortsteile Peez/ Seehafen im Nordosten sowie Schmarl 

und Warnemünde im Nordwesten bzw. Norden. 
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Die heutige Stadtstruktur ist durch eine Differenzierung zwischen städtisch und ge-

werblich sowie ländlich geprägten Gebieten gekennzeichnet. Während das Stadtge-

biet westlich der Warnow dicht besiedelt und durch die Innenstadt geprägt ist, ist 

der östlich der Warnow gelegene Teil durch den Seehafen sowie weitere Gewerbe-

standorte und eine ländliche Stadtstruktur, ausgenommen der Großwohnsiedlungen 

in den Stadtbereichen Toitenwinkel und Dierkow-Neu, charakterisiert.  

1.1.2 Einwohnerverteilung und Einwohnerstruktur  

Einwohnerverteilung 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erstreckt sich auf einer Fläche von rund 

181,4 km² und erreicht eine Gesamtbevölkerung von rund 209.000 Einwohnern 

(Stand 12/2018). Sie ist somit die bevölkerungsreichste Stadt in Mecklenburg-Vor-

pommern. 

Die Siedlungsschwerpunkte innerhalb des Stadtgebietes sind insbesondere die süd-

lich und westlich der Warnow liegenden Stadtbereiche Stadtmitte (ca. 20.600 EW), 

Kröpeliner-Tor-Vorstadt (ca. 19.550 EW), Reutershagen (ca. 17.850 EW), Lütten 

Klein (ca. 17.100 EW) und Evershagen (ca. 17.000 EW).1 

Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte im Stadtgebiet beträgt 1.153 EW/ km2 

(Stand 31.03.2019) und liegt somit deutlich über den Durchschnittswerten für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern (gesamt 69 EW/km²)2. Auch die Mittelzentren im 

Planungsverband Güstrow (411 EW/km²) und Bad Doberan (380 EW/km²) und 

Teterow (180 EW/km²) weisen wesentlich geringere Werte auf.3 

Innerhalb des Stadtgebietes sind die starken strukturellen Unterschiede zwischen 

den westlich der Warnow gelegenen Gebieten und den im Osten und insbesondere 

im Nordosten angrenzenden Stadtbereichen zu erkennen. Während die Einwohner-

dichte in den dicht bebauten und besiedelten Siedlungsschwerpunkten in den Stadt-

bereichen Kröpeliner-Tor-Vorstadt, Dierkow-Neu, Groß Klein, Lütten Klein, Hansa-

viertel und der Innenstadt zwischen ca. 4.300 und 6.600 EW/km² liegt, betragen 

die Werte in den östlichen Randbereichen teilweise unter 100 EW/km². Insgesamt 

erkennbar ist ein deutliches West-Ost-Gefälle im Stadtgebiet.  

  

 

1  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Bevölkerung insgesamt (Ein-

wohner mit Hauptwohnung; 31.12.2018): rathaus.rostock.de/Statistik/ Stadtbereichska-
talog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 05.03.2020) 

2  Als Besonderheit bzgl. der Einwohnerdichte ist zu beachten, dass das nahezu unbewohnte 
Waldgebiet der Rostocker Heide mit ca. 50 km² maßgeblich zur der Gesamtfläche 
181 km² von Rostock beiträgt. 

3  Statistische Ämter des Bundes und der Länder/ Gemeinsames Statistikportal/ Bevölke-

rung nach Geschlecht und Gebietsfläche in km² (2018): www.regionalstatistik.de (Stand 
31.12.2018; Zugriff 05.03.2020) 
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Abbildung 1: Bevölkerungsstruktur der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Status Quo 

2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Tabelle 1: Fläche und Bevölkerung nach Stadtbereichen4  

Stadtbereich Einwohner (EW) Fläche 

(km²) 

EW/ km²  

absolut % v. Stadt  

(A) Warnemünde 8.274 

 

4,0%  9,6     864    

(B) Rostock-Heide 1.568 0,7%  52,3     30    

(C) Lichtenhagen 14.125 6,8%  5,9     2.385    

(D) Groß Klein 13.557 6,5%  2,3     5.949    

(E) Lütten Klein 17.091 8,2%  3,6     4.798    

(F) Evershagen 16.989 8,1%  7,0     2.431    

(G) Schmarl 8.787 4,2%  4,4     1.985    

(H) Reutershagen 17.830 8,5%  5,7     3.107    

(I) Hansaviertel 8.391 4,0%  2,0     4.292    

(J) Gartenstadt/ Stadtweide  3.299 1,6%  4,8     682    

(K) Kröpeliner-Tor-Vorstadt 19.570 9,4%  3,0     6.580    

(L) Südstadt 14.941 7,1%  5,6     2.670    

(M) Biestow 2.736 1,3%  3,8     717    

(N) Stadtmitte 20.593 9,8%  4,7     4.427    

(O) Brinckmansdorf 8.322 4,0%  10,2     815    

(P) Dierkow-Neu 10.926 5,2%  2,2     4.886    

(Q) Dierkow-Ost 1.039 0,5%  0,5     2.033    

(R) Dierkow-West 1.206 0,6%  1,0     1.201    

(S) Toitenwinkel 14.009 6,7%  3,7     3.806    

(T) Gehlsdorf 4.615 2,2%  4,9     936    

(U) Rostock-Ost 1.217 0,6%  31,2     39    

Gesamt 208.949 100%  181,3    1.153 

Einwohnerentwicklung 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist seit einigen Jahren durch ein kontinu-

ierliches Bevölkerungswachstum geprägt. Während zwischen 1988 bis etwa zum 

Jahr 2005 die Bevölkerungsentwicklung in Rostock stark rückläufig war (1988: 

254.00 Einwohner, 2002: 198.000 Einwohner, 1988 bis 2002: minus 22 %), weist 

die Stadt seit dem Jahr 2005 signifikant steigende Einwohnerzahlen auf.  

  

 

4  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Bevölkerung insgesamt und 
Bevölkerungsdichte (Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnung je km² Fläche (bei insge-
samt einschl. Warnow, bei Stadtbereichen ohne Warnow); 31.12.2018): rat-

haus.rostock.de/Statistik/ Stadtbereichskatalog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 
05.03.2020) 
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Gegenüber dem Jahr 2005 hat sich die Einwohnerzahl in Rostock von etwa 

197.200 Einwohnern im Jahr 2005 auf rund 209.000 Einwohner (31.12.2018) er-

höht.5  

Die Prognose der Einwohnerentwicklung des Regionalen Nahverkehrsplanes Mittle-

res Mecklenburg/ Rostock ist ausgehend vom Jahr 2002 von einem leichten Bevöl-

kerungsrückgang von in Summe etwa 4 % (ca. 190.000 Einwohnern) bis zum Jahr 

2010 ausgegangen. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet, seit dem Jahr 2005 

wächst die Rostocker Bevölkerung wieder stetig. Die höchste positive Einwohne-

rentwicklung mit rund 1.840 Einwohnern ist zwischen den Jahren 2014 und 2015 zu 

verzeichnen, was zum Teil auch auf die Flüchtlingszuwanderung zurückzuführen 

ist.6  

Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren mehrere städtebauliche Projekte in 

großen Siedlungen realisiert werden. Auch dies hat dazu beigetragen, dass seit dem 

Vergleichsjahr 2010 die Bevölkerungszahl insgesamt um etwa 4,2 % (ca. 

8.500 Einwohner) gestiegen (vgl. Tabelle 2) ist. Insbesondere die Stadtbereiche 

Stadtmitte (plus ca. 2.700 Einwohner) und Toitenwinkel (plus ca. 1.000 Einwohner) 

weisen sowohl absolut als auch prozentual die höchsten Einwohnerzuwächse auf, 

aber auch in Groß Klein (plus ca. 750 Einwohner) und Schmarl (plus ca. 730 Ein-

wohner) sowie auch in Gehlsdorf (plus ca. 770 Einwohner) sind die Einwohnerzu-

wächse überdurchschnittlich. Leicht rückläufige Einwohnerzahlen verzeichneten das 

Ortsamt West und hier insbesondere die Stadtbereiche Reutershagen (minus ca. 

260 Einwohner) und Hansaviertel (minus ca. 210 Einwohner). 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung nach Ortsämtern im Zeitraum 2005 – 2010 – 2018 

(Hauptwohnsitz)7 

Ortsamt Bevölkerungsstand Einwohnerentwicklung  

2010 - 2018 

2005 2010  2018 absolut in %  

Ortsamt Nordwest 1 29.831 30.414 32.186 1.772 5,8% 

Ortsamt Nordwest 2 47.064 46.758 48.205 1.447 3,1% 

Ortsamt Ost 30.939 30.874 33.012 2.138 6,9% 

Ortsamt West 29.792 30.012 29.520 -492 -1,6% 

Ortsamt Mitte 59.592 62.563 66.162 3.599 5,8% 

Gesamt 197.218 200.621 209.085 8.464 4,2 % 

 

 

5  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 05.03.2020. 

6  ebenda 

7  ebenda 
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Einwohnerstruktur 

Sozialräumlich betrachtet treten zunehmende Disparitäten zwischen den „inneren“ 

und den „äußeren“ Stadtteilen auf („Außen-Innen-Gefälle“). Demnach sind die 

Stadtbereiche Stadtmitte sowie Körpeliner-Tor-Vorstadt mit einem Durchschnittsal-

ter von unter 40 Jahren die „jüngsten“ Stadtbereiche der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock. Hingegen heben die Stadtbereiche Warnemünde, Rostock-Heide, 

Lütten Klein, Biestow, Dierkow-Ost und Dierkow-West mit einem Durchschnittsalter 

von jeweils über 50 Jahren das durchschnittliche Alter der gesamten Stadt auf 45,1 

an. Mit einem Jugendquotienten von 37,7 % besitzt der Stadtbereich Gartenstadt/ 

Stadtweide den höchsten Anteil an jungen Menschen im Stadtgebiet. Hinsichtlich 

des Altenquotienten ist der Spitzenreiter der Stadtbereich Warnemünde mit 

81,8 %.8 Zwar gehört Warnemünde auch in der Vergangenheit immer zu den Stadt-

teilen mit einem höheren Durchschnittsalter, im Vergleich zu 2010 ist der Anteil der 

älteren Bevölkerung jedoch deutlich überproportional angestiegen. Ähnliche Ten-

denzen zeigen sich in Dierkow-Ost, Lichtenhagen und der Rostocker Heide.  

1.1.3 Wirtschaftsstruktur und Pendlerbeziehungen 

Der Wirtschaftsstandort Rostock ist von einem Branchenmix aus maritimer Wirt-

schaft, Medizintechnik, Biotechnologie, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Windener-

gie, Luft- und Raumfahrt, Tele- und Direktmarketing und IT-Medien-Kreativwirt-

schaft geprägt.9 

Im Stadtgebiet sind insgesamt 26 Gewerbe- und Industriegebiete (darunter die ge-

planten Gewerbegebiete Schutow-West und Rostock-Mönchhagen im Nahbereich 

der Stadtgrenze) verteilt. Zu berücksichtigen ist, dass im Stadtgebiet nur einzelne 

Arbeitgeber bzw. Agglomerationen größerer Arbeitsplatzstandorte aufgrund der An-

zahl an Beschäftigten eine gewisse ÖPNV-Relevanz (mehr als 1.000 Beschäftigte) 

aufweisen.  

  

 

8  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Bevölkerung nach Alter/ 
Durchschnittsalter, Jugendquotient, Altenquotient (2008): rathaus.rostock.de/Statistik/ 
Stadtbereichskatalog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 24.10.2019) 

9  ROSTOCK BUSINESS Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock 

mbH/ Wirtschaftsstandort Rostock/ Branchen: rostock-business.com/de/wirtschafts-
standort-rostock/branchen.html (Zugriff 06.11.2019) 
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Zu den größten Gewerbe- und Industriegebieten mit Expansions- und Investitions-

potential gehören der Fischereihafen und das Gewerbegebiet Schmarl (ca. 5.600 

Arbeitsplätze), Warnemünde Werft (ca. 3.800 Arbeitsplätze), der Seehafen Rostock 

(ca. 2.900 Arbeitsplätze), und das Güterverkehrszentrum (GVZ) Rostock (ca. 2.200 

Arbeitsplätze).10 

Zu den nennenswerten Bürostandorten im Stadtgebiet gehören die Silohalbinsel, 

„Am Vögenteich“, die Doberaner Straße, die ehemalige Neptunwerft und die Holz-

halbinsel (Karavelle-Quartier). Für die kommenden Jahre sind zudem weitere Pro-

jekte in Bezug auf Büromarktentwicklung geplant.  

Aufgrund der großen Bedeutung der Hafenentwicklung für die Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock, wurde im Juni 2017 der Hafenentwicklungsplan (HEP 2030) aktu-

alisiert. Die Leitlinien des HEP 2030 bilden den Rahmen für die Entwicklung der Hä-

fen im Stadtgebiet.11  

 

10  ROSTOCK BUSINESS Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock 
mbH/ IMMOBILIENBERICHT DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK: rostock-
business.com/files/rb/download/190930_Immobilienbericht_2019_Einzelseiten_RB.pdf 
(Stand September 2019; Zugriff 06.11.2019) 

11  ROSTOCK PORT GmbH: Hafenentwicklungsplan 2030 (Stand 29.06.2017; Zugriff 
14.03.2019) 
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Abbildung 2: Gewerbe- und Industriegebiete sowie große Bürostandorte in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock  
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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Rostock ist in den letzten 

Jahren stetig gewachsen. Demnach ist die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2018 im 

Vergleich zu 2015 um rund 7 % von etwa 75.430 Beschäftigte auf rund 80.420 so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort gestiegen.12 Mit rund 17.430 

Beschäftigten liegt der Schwerpunkt in dem Wirtschaftszweig Gesundheits- und So-

zialwesen.13  

Die räumlichen Pendlerbeziehungen geben einen Hinweis auf die verkehrlichen Ver-

flechtungen zwischen den einzelnen Kommunen im Berufsverkehr. So bestehen 

enge wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der Stadt Rostock und dem angren-

zenden Umland. 

Die hohe Arbeitsplatzzentralität der Hanse- und Universitätsstadt Rostock spiegelt 

sich in einem positiven Berufspendlersaldo wider. Im Jahr 2018 standen rund 

33.810 Einpendelnde einer Auspendelndenzahl von ca. 23.070 gegenüber, wodurch 

sich ein positives Pendlersaldo von rund 10.740 ergibt. Die Pendlerströme zeigen 

starke Verflechtungen mit dem Landkreis Rostock auf. So hat ein Großteil der Ein-

pendelnden ihren Wohnsitz in der Stadt Bad Doberan sowie in den Gemeinden 

Dummerstorf und Kritzmow (jeweils über 1.000 Einpendler nach Rostock14). Für die 

Auspendelnden stellen die Gemeinde Dummerstorf sowie die Nachbarsgemeinde 

Bentwisch ein wichtiges Ziel dar (jeweils über 1.000 Auspendler aus Rostock).15 

1.1.4 Universitäts-, Weiterbildungs- und Schulstandorte 

Universitäts- und Hochschulstandorte 

Als Wissenschafts- und Bildungsstandort verfügt Rostock über ein breites und viel-

fältiges Bildungsangebot mit Einzugsbereichen, die weit über die Stadtgrenzen hin-

ausgehen. Demzufolge ist auch im Bildungsbereich von einem hohen Pendelnden-

aufkommen auszugehen. 

An der Universität Rostock waren im Wintersemester 2018/2019 rund 13.300 Stu-

dierende eingeschrieben. Zu den weiteren Hochschulen im Stadtgebiet gehören der 

Fachbereich Seefahrt Warnemünde der Hochschule Wismar mit ca. 360 Studieren-

den und die Hochschule für Musik und Theater mit rund 500 Studierenden.  

  

 

12  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Stadtbereichskatalog/ Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte/ Beschäftigungsquote (Revidiert) (2012, 2015, 2016, 2017, 2018): rat-

haus.rostock.de/Statistik/Stadtbereichskatalog/atlas.html (Stand 31.12.2018; Zugriff 

24.10.2019) 

13  Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach 
Wirtschaftszweigen ( Arbeitsort): rathaus.rostock.de/de/rathaus/rostock_in_zahlen/ 
ausgewaehlte_eckdaten/wirtschaft/sozialversicherungspflichtig_beschaeftigte_nach _wirt-
schaftszweigen_arbeitsort/276739 (Stand 30.06.2018; Zugriff 24.10.2019) 

14  Stand 30.06.2018 

15  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Ähnlich wie viele andere Universitäten und Hochschulen im Nordosten, hat auch die 

Universität Rostock rückläufige Studierendenzahlen (2011/12 ca. 15.300 Immatri-

kulierte, 2013/14 ca. 14.300 Immatrikulierte).16  

Aufgrund der zentralen Lage und der örtlichen Lokalitäten befindet sich der räumli-

che Schwerpunkt des studentischen Wohnens vor allem im Stadtteil Kröpeliner-Tor-

Vorstadt.17 Studierendenwohnheime befinden sich weiterhin in der Südstadt. Das 

Studierendenwerk Rostock-Wismar bietet Unterkünfte in insgesamt neun Wohnhei-

men (davon drei in der Innenstadt) im Rostocker Stadtgebiet.18 

Weiterführende Schulen 

Von Relevanz für den ÖPNV sind in erster Linie die Schulpendelnden zu den weiter-

führenden Schulen und zu den Berufsschulen. Die Einzugsbereiche der weiterfüh-

renden Schulen gehen teilweise über die Stadtgrenze hinaus, so dass von einem 

nennenswerten Pendelndenaufkommen insbesondere aus den benachbarten Kom-

munen ausgegangen werden kann. 

Zum Schuljahr 2018/2019 gab es in der Stadt Rostock sechs Regionale Schulen, 

zehn Gesamtschulen (davon fünf in freier Trägerschaft), sieben Gymnasien (davon 

drei in freier Trägerschaft), ein Abendgymnasium und sechs Förderschulen.  

Insgesamt besuchten 2018/2019 rund 19.300 Schüler die allgemeinbildenden 

Schulen im Stadtgebiet (inkl. Grundschulen und Abendgymnasium). Im Vergleich 

zum vorausgegangenen Schuljahr 2017/2018 bedeutet dies einen Anstieg um rund 

300 Schüler.19 Insbesondere hervorzuheben ist hier die CJD Christophorusschule im 

Stadtbereich Gartenstadt/ Stadtweide mit über 1.000 Schülern im Schuljahr 

2018/2019. Die Schule in privater Trägerschaft ist bekannt für die Förderung des 

Leistungssportes sowie die Hochbegabtenförderung.  

Darüber hinaus wurden im Schuljahr 2018/2019 an zwölf Beruflichen Schulen (da-

von acht in freier Trägerschaft) insgesamt ca. 8.150 Schüler unterrichtet. An drei 

der zwölf Schulen werden jeweils mehr als 1.500 Schüler (in Voll- bzw. Teilzeit) un-

terrichtet (vgl. Tabelle 3). Hinsichtlich der Mobilitätsbedürfnisse ist zu beachten, 

dass bei den Berufsschülern nur ein Drittel bis die Hälfte täglich die Berufsschule 

aufsucht. 

 

16  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-

TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 

17  Universität Rostock/ Studium/ Lebensraum-Hochschule/ Wohnen/ Studentisches Wohnen 
in Rostock: https://www.uni-rostock.de/studium/lebensraum-hochschule/wohnen/ (Stand 
2019; Zugriff 07.11.2019) 

18  Studierendenwerk Rostock-Wismar/ Studentisches Wohnen/ Wohnheime: 
https://www.stw-rw.de/de/studentisches-wohnen/wohnheime.html ( Zugriff 07.11.2019) 

19  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Tabelle 3: Bedeutende Schulstandorte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Schul-

jahr 2018/2019) 

Stadtbereich Schulstandort/ Schuleinrichtung Schülerzahlen (ca.) 

Reutershagen  Berufliche Schule der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock – Technik - 

Fritz-Triddelfitz-Weg 1 

2.300 

Schmarl Berufliche Schule der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock – Wirtschaft 

- Stephan-Jantzen-Ring 3-4 

1.800 

Lichtenhagen Berufliche Schule Alexander Schmorell 

am Klinikum Südstadt 

1.700 

Gartenstadt/ 

Stadtweide 

CJD Christophorusschule Rostock 

Gymnasium mit Grundschule und 

Orientierungsstufe 

1.300 

Dierkow-West Berufliche Schule der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock  

– Dienstleistung und Gewerbe -

Hinrichsdorfer Str. 7 

900  

Evershagen Schulcampus Evershagen 900 

Innenstadt Gymnasium 800 
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Abbildung 3: Universitäts- und Schulstandorte inkl. Studentenwohnheime  
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1.1.5 Tourismus 

Der Tourismus stellt einen prägenden Wirtschaftsfaktor in der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock dar. Der Tourismus ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber son-

dern zudem auch ein wesentlicher Standortfaktor für die Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock.  

Als Reiseziel besitzt die Hanse- und Universitätstadt Rostock räumlich drei 

Schwerpunkte: das Rostocker Zentrum, das Seebad Warnemünde und die 

Rostocker Heide. Das Rostocker Zentrum bietet neben unterschiedlichen Kulturein-

richtungen Gastronomieangebote sowie Einkaufsmöglichkeiten. Das Seebad 

Warnemünde ist vor allem durch den Bade- und Erholungstourismus, den Eventtou-

rismus und den Kreuzschifffahrtstourismus geprägt. In Warnemünde befindet sich 

der bundesweit größte Kreuzfahrthafen. Als Verbindung für die unterschiedlichen 

Aktionsräume dient die Warnow, die mit touristischen Attraktionen, wie der Mittel-

mole, dem IGA-Park, dem Rostocker Fischmarkt, dem Stadthafen und der Hanse 

Messe eine maritime Atmosphäre schafft. Als wichtiges Naherholungsgebiet, nicht 

nur für die Touristen sondern auch für Rostocker Einwohner, zählt die Rostocker 

Heide ebenso zu den drei Aktionsräumen in Rostock. Der Bade- und Erholungsbe-

reich „Rostocker Heide“ (Aktivitäten wie Baden und Strandurlaub, Wandern, Rad-

fahren, Skaten und Reiten) hat zumindest in den Sommermonaten eine nennens-

werte touristische Bedeutung. 

Die Entwicklung der ausgewählten Kennzahlen (siehe Tabelle 5) macht deutlich, 

dass sich Rostock im Laufe der Zeit zu einem touristischen und kulturellen Zentrum 

etabliert hat.  

In Folge der allgemeinen Trendentwicklung sowie der Tourismusentwicklung in der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde die Tourismuskonzeption 202220 im 

Jahr 2012 erarbeitet. Aus den festgelegten Zielen und dem Leitbild für den 

Rostocker Tourismus wurden Leitlinien sowie im weiteren Verlauf konkrete Maßnah-

menblöcke und einzelne Maßnahmen abgeleitet. Die Schwerpunktthemen der Kon-

zeption sind der Ausbau des Gesundheits- und Wellnesstourismus, die Etablierung 

im Tagungs- und Kongressmarkt sowie die Förderung des Städte- und Kulturtouris-

mus. 

 

20  Hansestadt Rostock: Die Hansestadt Rostock mit dem Seebad Warnemünde/ Tourismus-
konzeption 2022 (Stand 2012; Zugriff 31.10.2019) 
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Tabelle 4: Tourismusrelevante Kennzahlen21 (Zahlen aufgerundet) 

Entwicklungsmerkmale 2002 2007 2012 2017 

Kreuzschifffahrt (Schiffanläufe) - 93 181 190 

Kreuzschifffahrt (Passagiere) - 133.770 300.000 642.000 

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow 

(Flugbewegung) 7.950 9.860 22.720 13.970 

Flughafen Rostock-Laage-Güstrow 

(Fluggäste) 135.130 192.740 169.950 290.660 

Beherbergungsstätten (Anzahl der 

Betriebe)* 88 105 109 110 

Beherbergungsstätten (Anzahl 

Schlafplätze)* 6.030 8.160 13.740 14.920 

Beherbergungsstätten 

(durchschnittliche Auslastung  

Jahresteil in %)* 42,7 % 46,0 % 33,6 % 37,1 % 

Beherbergungsstätten (Anzahl der 

Gästeankünfte im Jahr)* 417.260 551.871 637.090 774.930 

Beherbergungsstätten (Anzahl der 

Gästeübernachtungen im Jahr)* 1 Mio. 1,4 Mio. 1,7 Mio. 2 Mio. 

Beherbergungsstätten 

(durchschnittliche Aufenthaltsdauer in 

Tagen im Jahr)* 2,5 2,6 2,7 2,6 

* Hinweis: 2002 und 2007 ohne Camping, 2012 und 2017 einschließlich Camping 

Da der Freizeitverkehr einen bedeutenden Wegezweck der Rostocker Bevölkerung 

darstellt (Weganteil Zweck Freizeit 27 %22), sind Freizeit- und Tourismusziele in der 

Nahverkehrsplanung zu berücksichtigen. Aufgrund der Vielfalt im Freizeitangebot 

und der daraus resultierenden Dispersität im Freizeitverkehr ist es jedoch nur be-

dingt möglich, diese Verkehre für den ÖPNV zu bündeln. Demnach weisen nur sehr 

wenige Freizeit- und Tourismusziele tatsächlich eine nennenswerte Relevanz für den 

ÖPNV auf. Hierzu gehören Ziele mit über 200.000 Besuchern pro Jahr, wie dem 

Rostocker Zoo (ca. 653.000 Besucher pro Jahr) und der Schwimmhalle „Neptun“ 

(ca. 296.000 Besucher pro Jahr).23  

  

 

21  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2018 (Stand November 2018; Zugriff 10.07.2019) 

22  Technische Universität Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstech-
nik: Mobilität in Städten – SRV 2018, Mobilitätssteckbrief für Rostock (Stand November 
2019) 

23  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Punktuell besitzen auch größere Veranstaltungsorte wie beispielsweise der IGA 

Park, die Hanse Messe, die Stadthalle, das Theater und das Ostseestadion sowie 

das Seebad Warnemünde als Ganzes eine ÖPNV-Relevanz. 

Es ist zudem erkennbar, dass der ÖPNV in Rostock insbesondere bei größeren, tem-

porären Events (z. B. Hanse Sail, „Turmleuchten“, „Port Partys“ und Heimspiele FC 

Hansa) eine hohe Bedeutung hat. Hier wirkt es sich auch positiv aus, dass 

Warnemünde durch die S-Bahn hervorragend in das leistungsfähige ÖPNV-System 

eingebunden ist. 

 

Abbildung 4: ÖPNV-relevante Ziele im Bereich Freizeit- und Tourismus  
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1.1.6 Infrastruktureinrichtungen mit Relevanz für den 

ÖPNV 

Soziale Infrastruktur, Gesundheitswesen 

Die Gesundheitsbranche zeichnet sich durch ein dichtes und qualitativ hochwertiges 

Angebot sowie einen hohen Vernetzungsgrad zwischen den Trägern aus.  

Im Stadtgebiet gibt es zwei Kliniken, das Klinikum der Universität Rostock (mehrere 

Standorte) und das Klinikum Südstadt, mit einer Gesamtbettenzahl von rund 1.510 

auf insgesamt sechs Standorte verteilt (vgl. Abbildung 5). Einen nationalen und in-

ternationalen Bekanntheitsgrad genießt insbesondere das Klinikum der Universität 

Rostock mit etwa 1.030 Betten.24 Für die Nahverkehrsplanung ist eine unmittelbare 

Anbindung dieser Einrichtungen mit dem ÖPNV dahingehend von Bedeutung, dass 

Beschäftigte, Besucher und Patienten zusammen ein nennenswertes Fahrgastpoten-

tial bilden.  

Der Hauptstandort des Klinikums der Universität Rostock befindet sich am Campus 

Schillingallee im Hansaviertel. Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über mehrere 

Haltestellen. Mit der Linie 27, die montags bis samstags die Haltestelle „Klinikum 

Schillingallee“ halbstündlich anfährt, wird die zentrale Anbindung des Hauptein-

gangs gewährleistet. Die Haltestellen „Schillingallee“ und „Dethardingstraße“ wer-

den von weiteren Buslinien (Linie 25 Montag bis Freitag im 10-Minuten-Takt sowie 

Linien 27, 39 und 121; Schillingallee auch Linie 28) bedient. Die Anbindung an das 

Straßenbahnsystem (Straßenbahnlinien 3 und 6) erfolgt peripher über die Haltestel-

len „Platz der Jugend“ bzw. „Parkstraße S“ (zudem S-Bahn-Halt) und ist mit länge-

ren Fußwegen (ca. 800 m) verbunden. Die Anbindung des Klinikums Südstadt er-

folgt durch die Straßenbahnlinien 4 und 6 im dichten Takt sowie Linien 28,39 und 

102 von der Haltestelle „Campus Südstadt“. Die „Universitätsmedizin Rostock Klinik 

und Poliklinik für Neurologie, Zentrum für Nervenheilkunde“ in Gehlsdorf wird durch 

die Bus-Linie 45 im Tagesverkehr alle 20 Minuten angebunden.  

 

24  ebenda 
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Abbildung 5: Klinik- und Krankenhausstandorte  
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Einzelhandel und Versorgungsstruktur 

Die Rostocker Innenstadt ist durch ein hohes Maß an Nutzungsvielfalt geprägt und 

übernimmt neben der reinen Versorgungsaufgabe außerdem Funktionen in den Be-

reichen Freizeit und Kultur, Erholung und Wohnen. Der zentrale Versorgungs- und 

Geschäftsbereich befindet sich an der Kröpeliner Straße inklusiv der Einkaufszen-

tren/ Passagen „Rostocker Hof“ und „Kröpeliner Tor Center“ sowie an der Breite 

Straße (mit Galeria Karstadt Kaufhof). Er bietet einen vielfältigen Branchenmix mit 

einem umfangreichen Warenangebot. Neben großflächigen Warenhäusern und 

Kaufhäusern als Magnetbetriebe ist auch ein vielfältiges kleinteiliges Fachangebot 

vorhanden. Mit etwa 66.500 m² Verkaufsfläche sind rund 19 % der gesamten städ-

tischen Verkaufsfläche in der Innenstadt angesiedelt. Über die Achse Lange Straße 

– Neuer Markt ist der zentrale Versorgungsbereich an der nördlichen Peripherie an 

das Straßenbahnsystem angebunden. 

Aufgrund seiner touristischen Bedeutung und der Hochwertigkeit des meist zentren-

relevanten Sortimentes, welches stark auf touristische Anforderungen ausgerichtet 

ist (Bekleidung, Schuhe, Geschenkartikel, Souvenirs), kommt auch Warnemünde 

die Funktion eines A-Zentrums mit überregionaler Bedeutung zu. Die Attraktivität 

des meist kleinflächigen Sortiments ist jedoch nicht mit der des Stadtzentrums 

gleichzusetzen. Die ÖPNV-Erschließung des Versorgungsbereichs erfolgt mit den Li-

nien 36 und 37, die Anbindung an das leistungsstarke S-Bahnsystem erfolgt peri-

pher. 

Weitere Einkaufszentren sind im gesamten Stadtgebiet angesiedelt. Darüber hinaus 

haben auch einzelne außerhalb des Stadtgebietes liegende Einkaufszentren sowie 

Fachmärkte Bedeutung für die Stadt. Hierzu gehören das Hansecenter Bentwisch, 

der Ostseepark Sievershagen, der Globusmarkt in Roggentin und das Outletcenter 

Broderstorf; diese werden dem Einzelhandelsmarkt der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock zugeordnet (vgl. Abbildung 6).25 

Im Zentrenkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aus dem Jahr 2007 

werden die zentralen Versorgungsbereiche in einem hierarchischen Zentrenmodell 

gegliedert. Abbildung 6 verdeutlicht die hierarchische Gliederung der zentralen Ver-

sorgungsbereiche.26 

Aktuell werden weitere Flächen für den Einzelhandel sowie das Gewerbe erschlos-

sen, so dass der Rostocker Einzelhandelsmarkt in den nächsten Jahren weiterwach-

sen wird. Derzeit wird an der Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzep-

tes gearbeitet.27 

 

25  Hansestadt Rostock, Büro des Oberbürgermeisters, Bereich für Wirtschafts- und Struktur-

fragen: Zentrenkonzept der Hansestadt Rostock/ Definition und Abgrenzung der zentralen 
Versorgungsbereiche der Hansestadt Rostock (Stand November 2007). 

26  Nicht aufgeführt sind die Nahversorgungszentren (D-Zentren), da diese in der Regel ohne 
Bedeutung für den ÖPNV sind.  

27  ROSTOCK BUSINESS Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock 
mbH/ IMMOBILIENBERICHT DER HANSE- UND UNIVERSITÄTSSTADT ROSTOCK: rostock-

business.com/files/rb/download/190930_Immobilienbericht_2019_Einzelseiten_RB.pdf 
(Stand September 2019; Zugriff 06.11.2019). 
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Abbildung 6: Hierarchische Gliederung der zentralen Versorgungsbereiche 
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Insgesamt besitzt Rostock hinsichtlich Ausstattung und Vielfalt ein für ein Oberzent-

rum angemessenes Einzelhandelsangebot. Die Innenstadt Rostocks übernimmt 

hierbei eine zentrale Bedeutung im Einkaufsverkehr für den mittel- und langfristi-

gen Bedarf in der Region. Ebenso besitzt das Zentrum Warnemünde eine überregio-

nale Bedeutung im Einkaufsverkehr, vor allem im Bereich Tourismus. Es ist zu ver-

muten, dass im Kontext mit der ÖPNV-Angebotsqualität, der Einkaufsverkehr insbe-

sondere in Ausrichtung auf die Innenstadt eine nennenswerte ÖPNV-Affinität auf-

weist. 

1.2 Analyse ÖV-Angebot und -Infrastruktur 

Grundlage der nachfolgenden Analyse ist der Fahrplan des VVW mit Stand 2019. 

1.2.1 Zuständigkeiten/ Aufgabenträgerschaft 

Der Öffentliche Verkehr (ÖV) im Stadtgebiet Rostock ist hinsichtlich der Verantwort-

lichkeiten in der Aufgabenträgerschaft klar strukturiert. Aufgabenträger sind: 

• für den Schienenpersonennahverkehr inkl. der S-Bahn (SPNV) das Land Meck-

lenburg-Vorpommern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 obliegt es der Ver-

kehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) unter der Fachaufsicht des 

Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vor-

pommern die Pflichten der Planung, Organisation und Finanzierung der Ver-

kehrsleistungen in Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen. 

• für den straßengebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (Straßenbahn und 

Bus; nachfolgend ÖPNV genannt) die Hanse- und Universitätsstadt Rostock (für 

die im Stadtgebiet verkehrenden Regionalbuslinien im Stadt-Umland-Verkehr 

aus dem Landkreis Rostock erfolgt entsprechend einer Vereinbarung zwischen 

Stadt und Landkreis die Vergabe des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages 

(ÖDA) durch den Landkreis).  

1.2.2 Schienenpersonennahverkehr 

Produkte und Strecken 

Der SPNV innerhalb des VVW-Gebietes umfasst die Produkte RegionalExpress (RE), 

RegionalBahn (RB) und S-Bahn (S). Während der RE als direkte Verbindung zwi-

schen den Städten mit nur wenigen ausgewählten Halten fungiert, dienen die Pro-

dukte RB und S der Erschließung im Verbundraum, i. d. R mit Halt an allen Halte-

punkten bzw. Stationen im Streckenverlauf auf Stadtgebiet.  

Im Stadtgebiet Rostock verlaufen  

• vier RE-Linien (RE10 jedoch nur einzelne Fahrten) 

• zwei RB-Linien 

• und drei S-Bahn-Linien. 
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Das leistungsstarke S-Bahn-System übernimmt in Rostock in Ergänzung zur Stra-

ßenbahn auch wichtige innerstädtische Verkehrsaufgaben mit wesentlichen Reise-

zeitvorteilen in der Nord-Süd-Relation im Stadtwesten sowie für verschiedene Teil-

bereiche auch innerörtliche Anbindungsfunktionen (z. B. in Warnemünde, Lichten-

hagen, Groß Klein, Lütten Klein, Evershagen, Schmarl, Reutershagen, Kröpeliner-

Tor-Vorstadt, Hansaviertel, Stadtmitte und Südstadt). 

Tabelle 5: SPNV-Strecken im Stadtgebiet Rostock 

Strecke Betreiber Grundtakt Mo-Fr 

(Minuten) 

Nr. Verlauf  HVZ/ 

NVZ 

SVZ 

Produkt RegionalExpress 

RE1 Hamburg Hbf – Schwerin Hbf – 

Rostock Hbf 

DB AG T120 T120 

RE528 Rostock Hbf/ Stralsund Hbf – 

Neustrelitz Hbf – Berlin Hbf – Berlin 

Südkreuz 

DB AG T120 

 

T120 

RE929 Rostock Hbf – Stralsund Hbf – 

Bergen auf Rügen – Sassnitz/ 

Ostseebad Binz 

ODEG T120 

 

T120 

Produkt RegionalBahn 

RB11 Tessin – Rostock Hbf – Wismar DB AG T60  

+Ver-

stärker 

T60 

RB12 Rostock Hbf – Rövershagen – 

Graal-Müritz 

DB AG ca. T60 ca. T60 

Produkt S-Bahn 

S1 Warnemünde – Rostock Hbf DB AG T7,5/ 

T15 

T7,5/ 

T15/ 

T30 

S2 Güstrow – Schwaan – Rostock Hbf DB AG T60 T60/ 

T120 

S3 Rostock Hbf – Laage (Meckl) - 

Güstrow 

DB AG T60 T60/ 

T120 

 

  

 

28  in Stadt und LK Rostock im 120-Minuten-Takt, sonst im 60-Minuten-Takt  

29  in Stadt und LK Rostock im 120-Minuten-Takt, weitere Linienabschnitte im 60-Minuten-
Takt 
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Bahnhöfe und Haltepunkte 

Im Stadtgebiet Rostock liegen 13 SPNV-Haltepunkte bzw. Bahnhöfe, von denen  

• zwei (Thierfelder Straße RB11 und Torfbrücke RB12) von RB-Linien, 

• einer (Rostock Kassebohm) von der RB12 

• und neun ausschließlich von der S-Bahn 

angefahren werden.  

1.2.3 ÖPNV 

1.2.3.1 Verkehrsunternehmen 

Die Verkehrsleistungen im Stadtgebiet werden durch die Rostocker Straßenbahn AG 

(RSAG) erbracht. Weitere Verkehrsunternehmen betreiben stadtgrenzüberschrei-

tende Linien (siehe Tabelle 6).  

Tabelle 6: Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet Rostock (Stand 2019) 

Verkehrsunternehmen Linien (ohne NE-Netze) 

Rostocker Straßenbahn AG, 

Rostock (RSAG) 

Straßenbahn: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Stadtbus: 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30A, 31, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, X41, 45, 45A, 49  

Nachtbus: F1, F1A, F2 

rebus Regionalbus Rostock 

GmbH, Güstrow 

Stadt/ -Umland-Regionalbus: 102, 106, 112, 113, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 128, 137, 140, 284 

Mecklenburg-Vorpommersche 

Verkehrsgesellschaft mbH, 

Demmin (MVVG) 

304 

1.2.3.2 Netzstruktur 

Das Netzgerüst bilden die radial auf die Innenstadt ausgerichteten Achsen des kom-

munalen Schienenverkehrssystems „Straßenbahn“. Die insgesamt sechs Straßen-

bahnlinien bilden ein attraktives und transparentes ÖPNV-Grundsystem und ge-

währleisten eine direkte Anbindung von Stadtteilen aus dem Nordwesten, dem 

Nordosten und dem Süden sowohl an das Stadtzentrum als auch an den Haupt-

bahnhof. Darüber hinaus übernimmt die Straßenbahn Erschließungsaufgaben insbe-

sondere in Stadtteilen mit hoher Verdichtung (Ausnahmen Warnemünde, Schmarl, 

Groß Klein, Reutershagen und Hansaviertel).  

Der Stadtbus ergänzt das Schienenverkehrsangebot. Dabei übernimmt er im hierar-

chisch strukturierten ÖPNV-Netz die Zubringerfunktion zum überregionalen Schie-

nenverkehr sowie zum regionalen (SPNV, S-Bahn, Regionalbus) und zum sonstigen 

städtischen ÖPNV-Angebot (S-Bahn, Straßenbahn, Fähre). Außerdem erschließt er 

Gebiete, die nicht von S-Bahn oder Straßenbahn angedient werden.  
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Somit übernimmt der Stadtbus in Rostock nicht nur Tangential- und Zubringerauf-

gaben, sondern bildet zudem wichtige Radialachsen in Ausrichtung auf die Innen-

stadt (z. B. Linien 22, 23 und 25) und auf wichtige Stadtteilzentren (z. B. Linie 31 

Lütten Klein Zentrum). Die Buslinie 37 fungiert in Warnemünde als Ortsbus, die Li-

nie X41 verbindet als erste Schnellbuslinie in Rostock die Wohngebiete Dierkow / 

Toitenwinkel östlich der Warnow mit Lütten Klein westlich der Warnow. Die X41 

nutzt dabei die Autobahn A19 sowie den Warnowtunnel und bedient nur 6 Haltestel-

len. Zwei Nachtbuslinen („RSAG-Fledermäuse F1 und F2“) sichern eine Grundver-

sorgung in den Nachtstunden. 

 

Abbildung 7: TagNetz (Mo-Fr) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Status Quo 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband
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Abbildung 8: NachtNetz (Mo-Fr) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Status Quo 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Ausgewählte Haltestellen sowie S-Bahn-Haltepunkte im Stadtgebiet fungieren als 

Verknüpfungshaltestellen zwischen den S-Bahn-Linien, der Straßenbahn, den Stadt-

buslinien und den Stadt-Umland-Regionalbuslinien. Neben dem ZOB/ Hauptbahnhof 

werden somit noch an anderen Verknüpfungspunkten systematische Anschlüsse an 

das Umland geschaffen (z. B. Warnemünde Werft, Lütten Klein, Reutershagen, 

Dierkower Kreuz, Brinckmansdorf, Deutsche-Med-Platz und Hinrichshagen).  

 

Abbildung 9: Am S-Bahnhof „Lütten Klein“ erfolgt eine systematische Verknüpfung zwischen 

Regionalbuslinien, Stadtbuslinien und S-Bahn  

Die Innenstadterschließung erfolgt in einer ringförmigen Anbindung an das ÖPNV-

Netz durch die Straßenbahnlinien. Der zentrale Versorgungsbereich wird peripher 

durch die Haltestellen Kröpeliner Tor, Lange Straße, Neuer Markt und Steintor IHK 

erschlossen. Für die südliche Innenstadt ergeben sich leichte Erreichbarkeitsnach-

teile durch die Führung der Straßenbahn an der nördlichen Innenstadtperipherie 

über die Lange Straße. Die Regionalbuslinien 112, 113, 120 und 123 durchqueren 

den Innenstadtring und bedienen die Haltestellen Am Rosengarten und Steintor/ 

IHK. Die Linie 304 bedient die Haltestelle Steintor/ IHK. 

Die Innenstadt kann aus den direkt ans Straßenbahnnetz angeschlossenen Stadttei-

len ohne Umstieg erreicht werden, aus allen anderen Stadtbereichen ist das Zent-

rum mit maximal einem Umstieg erreichbar. Auch die wichtigsten anderen Ziele im 

Stadtgebiet sind i. d. R. mit max. einmaligem Umstieg erreichbar (vgl. Kapi-

tel 3.1.3.2). Wichtige Einrichtungen insbesondere im südwestlichen Stadtgebiet 

(z. B. Uniklinikum, Agentur für Arbeit, Neptun-Schwimmhalle) sind aus dem Stra-

ßenbahn- bzw. aus dem S-Bahn-System nur mit Umsteigen auf den Bus erreichbar. 
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Abbildung 10: ÖPNV-Netzstruktur 

Aktenmappe - 583 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 27 

 

Abbildung 11: Lagegunst stadtweit prägender Einrichtungen und Bereiche zum S-Bahn- und 

Straßenbahnnetz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock  
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Straßenbahnnetz 

Im Straßenbahnnetz besteht eine radiale Ausrichtung auf die Innenstadt. Die sechs 

Straßenbahnlinien bilden den Innenstadtring. Aus jeder der vier Hauptrichtungen 

wird jeweils mindestens eine Linie  

• über die Lange Straße und 

• über den Hauptbahnhof 

geführt. 

Im Rostocker Straßenbahnnetz wird von Montag bis Freitag im Tagesverkehr außer-

halb der Ferien auf allen Linien mindestens ein 20-Minuten-Grundtakt (in den Ferien 

20-/ 30-Minuten-Takt; Früh-HVZ 30-Minuten-Takt) angeboten. Die Straßenbahnli-

nien 1 und 5 verkehren im Tagesverkehr in einem 10-Minuten-Takt (in den Ferien 

im 15-Minuten-Takt). Durch Überlagerungen mehrerer Linien im Straßenbahnnetz 

sowie entsprechender Fahrplanabstimmungen besteht auf den meisten Streckenab-

schnitten ein dichteres Taktangebot. Werktags wird dadurch tagsüber auf den meis-

ten Strecken mindestens ein 10-Minuten-Takt angeboten. 

Am Samstag besteht auf den Linien 1 und 5 ein 15-Minuten-Takt sowie auf den an-

deren Linien ein 30-Minuten-Takt. Sonntags verkehren die Linien 1, 3, 5 und 6 ein-

heitlich im 30-Minuten-Takt. Die Linien 2 und 4 sind sonntags nicht im Einsatz.  

Stadtbusnetz 

Das Netz an Stadtbuslinien gewährleistet die Erschließung des Stadtgebietes außer-

halb des Straßenbahn- und des S-Bahn-Systems und schafft Quer- und Tangential-

verbindungen. Dabei übernimmt der Stadtbus im hierarchisch strukturierten ÖPNV-

Angebot auch die Zubringerfunktion zu den Schienenverkehrsmitteln, zum Regio-

nalbus sowie zur Fähre. 

Die Busnetzstruktur in Rostock ist gekennzeichnet durch meist kurze Linien mit kla-

rer Ausrichtung auf die Verknüpfungspunkte (z. B. Linie 36), es bestehen aber lang-

laufende Linien in den nicht von der Straßenbahn erschlossenen Stadtbereichen 

(z. B. Linie 25 in Reutershagen, Linien 22 und 23 in Brinckmansdorf, Linie 39 Lütten 

Klein – Schmarl – Evershagen – Reutershagen – Hbf, Linie 49 Lütten Klein – Seeha-

fen – Dierkower Kreuz). Bei einigen Stadtbuslinien überlagern sich verschiedene 

Verkehrsaufgaben. So übernimmt beispielsweise die Stadtbuslinie 39 Erschlie-

ßungsaufgaben, insbesondere in Schmarl und in Reutershagen, aber auch Verbin-

dungsaufgaben zwischen den Stadtteilen im Linienverlauf.  

Einzelne Linien im Rostocker Busnetz fungieren als Tangentiallinien. Hierzu gehören 

die durch den Warnowtunnel zwischen Schmarl und Krummendorf verlaufenden Li-

nien (Expressbus-Linie X41 sowie Linien 45 und 49).  

Die im Januar 2019 eröffnete Expressbuslinien X41 stellt eine Besonderheit im 

Rostocker Busnetz dar. Sie verkehrt als schnelle Direktverbindung mit wenigen Hal-

ten an nachfragestarken Sammelhaltestellen zwischen dem Nordosten und dem 

Nordwesten von Rostock. Die Linienführung durch den Warnowtunnel und über die 

Autobahn ermöglicht eine schnelle Direktverbindung zwischen Wohn- und Arbeits-

platzstandorten zwischen Lütten Klein, Toitenwinkel und Dierkow.   
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Durch die Integration in den VVW-Tarif entfällt die Maut, die normalerweise bei 

Pkw-Nutzung des Tunnels anfällt, so dass die Linie für den Fahrgast zudem eine 

kostengünstige Alternative zum MIV darstellt. 

Verschiedene Linien im Rostocker Verkehrssystem fahren als Abruf-Linien-Taxi 

(ALT), manchmal auch als Anruf-Linien-Taxi bezeichnet, als Ersatz für den Bus. Die 

Linien 30A, 45A und F1A verkehren während ihres gesamten Bedienungszeitraums 

als Zubringer-Linien zum Hauptnetz, andere Linien fahren zu bestimmten Zeiten 

bzw. in bestimmten Abschnitten bedarfsgesteuert nach vorherigem Anruf (z. B. Li-

nien 26 und 28).  

Die Bedienung im Nachtverkehr übernehmen weitestgehend die „RSAG-Fleder-

mäuse F1 und F2“. Die beiden Nachtlinien bedienen nahezu alle Stadtbereiche der 

Weststadt und über die Innenstadt hinaus bis Brinckmansdorf (F1) und Toitenwin-

kel (F2). Die Linienführung orientiert sich dabei an den Straßenbahnstrecken (Aus-

nahme Brinckmansdorf). Zentraler Treff- und Umsteigepunkt der beiden Nachtlinien 

ist der Saarplatz. Die Zubringerlinien F1A und 45/45A (beide bedarfsgesteuert als 

Abruf-Linien-Taxis) vergrößern den Einzugsbereich im Nachtverkehr. 
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Abbildung 12: Liniennetzplan – Nachtnetz 2019 (schematische Darstellung) 
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„Stadt-Umland-Verkehr“ und Regionalbus-Verkehr 

Teilweise ergänzt wird das Stadtbusangebot in Rostock durch ein- und ausbre-

chende Regionalbuslinien. Diese Linien besitzen im Stadtgebiet im Wesentlichen 

zwei prägende Funktionen. Zum einen übernehmen sie die Anbindung der im Um-

land liegenden Städte und Gemeinden an das Oberzentrum, des Weiteren überneh-

men einzelne Linien punktuell auch städtische Erschließungsaufgaben im Stadtge-

biet (z. B. Gartenstadt/ Stadtweide, Linie 102). 

Die System-Ausrichtung der Regionalbuslinien im Rostocker Stadtgebiet kon-

zentriert sich auf ausgewählte Verknüpfungshaltestellen. Neben dem Hauptbahnhof 

werden an definierten Haltestellen Umstiege auf die bzw. von den S-Bahn-, Stra-

ßenbahn- sowie Stadtbuslinien geschaffen. 

Detaillierte Ausführungen zum Regionalbusverkehr im Landkreis Rostock sowie zum 

Stadt-Umland-Verkehr enthalten die Teile A und C des Gemeinsamen Nahverkehrs-

plans. 
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Abbildung 13: Verknüpfung Stadt- und Regionalverkehr 

  

Aktenmappe - 589 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 33 

1.2.3.3 Bedienungsangebot 

Im Rostocker ÖPNV-System gibt es eine weitgehend einheitliche Taktstruktur mit 

gleichen Taktfamilien innerhalb der Verkehrszeiten. Im Tagesverkehr Montag bis 

Freitag wird weitestgehend ein 10-/20-Minuten-Takt angeboten, im Abend- und 

Spätverkehr sowie am Wochenende findet ein Wechsel auf die 15-/30-Minuten-

Taktfamilie statt.  

Durch den vorherrschenden 10-/20-Minuten-Takt sind nahezu alle Siedlungs-

schwerpunkte der Stadt im Tagesverkehr mindestens im 10-Minuten-Takt (teilweise 

auch durch Überlagerung verschiedener Linien) direkt an die Innenstadt bzw. mit 

dem Bus an eine Schienenverbindung in Richtung Innenstadt angeschlossen.  

Grundangebot im Straßenbahn-System ist Montag bis Freitag der 10-Minuten-Takt 

auf den Linien 1 und 5 sowie der 20-Minuten-Takt auf den Linien 2, 3, 4 und 6. 

Durch teilweise Überlagerung der Linien entsteht ein 10-Minuten-Takt. In den 

Randzeiten sowie am Wochenende wird das Angebot auf einen 15-/ 30-Minuten-

Takt umgestellt (kein Angebot auf den Linien 2 und 4 an Sonn- und Feiertagen). 

Auch in den Haupt-Ferienzeiten (Winter-, Sommer-, Weihnachtsferien) wird ein ge-

sonderter Fahrplan vorgehalten. Der Fahrgast muss somit nicht nur zwischen den 

Wochentagen, sondern auch zwischen verschiedenen Fahrplanperioden unterschei-

den. 

Das Taktangebot im Busverkehr ist an der generierten Nachfrage gestaltet, so dass 

sich auf den einzelnen Buslinien tlw. deutliche Unterschiede ergeben. Während auf 

einzelnen Linien nur ein 60-Minuten-Grundtakt gefahren wird, wird auf anderen Li-

nien ein teilweise deutlich dichterer Takt gefahren. So werden die Linien 26, 27, 34, 

37, 38 und 39 halbstündlich betrieben, die Linien 22, 23, 28 und 45 im 20-Minuten-

Takt und die Linien 31 und 36 im 15-Minuten-Takt. Um die Anschlüsse der Linie 31 

zur S-Bahn sicherzustellen, wird der Takt in der HVZ verstärkt. Auf der nachfrage-

starken Linie 25 wird im zentralen Abschnitt ein 10-Minuten-Takt vorgehalten.  

Durch Linienüberlagerungen entsteht auf mehreren Achsen eine Verdichtung des 

Taktangebotes (z. B. 22/ 23 ein 10-Minuten-Takt).  

Bedingt durch die Zwänge der Anschlussbildung an die S-Bahn werden die Linien im 

Bereich Groß Klein/ Lütten Klein/ Schmarl/ Marienehe im 7,5-/ 15-/ 30-Minuten-

Takt-Raster gefahren.  

Der Nachtverkehr wird über die beiden langlaufenden Fledermauslinien F1 und F2 

sowie die ergänzenden Abruf-Linien-Taxen F1A und 45/45A von Montag bis Freitag 

im 60-Minuten-Takt abgewickelt. Am Wochenende werden die Linien F1 und 45 

zeit- und abschnittsweise zu einem halbstündlichen Angebot verdichtet, die Linie F2 

fährt am Wochenende während des gesamten Bedienungszeitraums im 30-Minuten-

Takt.  
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Abbildung 14: Taktfolgen im Straßenbahn- und Busnetz (Mo-Fr; Status Quo 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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1.2.3.4 Verknüpfungspunkte  

Von den zehn S-Bahn-Haltepunkten (inkl. Hauptbahnhof) auf Rostocker Stadtgebiet 

sind neun räumlich zumindest mit dem Stadtbusnetz verknüpft, der Hauptbahnhof 

sowie auch die Haltepunkte Holbeinplatz, Marienehe und Parkstraße zudem mit dem 

Straßenbahnnetz. Lediglich der Bahnhof Warnemünde ist ohne räumliche Anbin-

dung an Straßenbahn und Bus, hier besteht jedoch ein Übergang zur Fähre. Die 

Verknüpfung SPNV – Bus am Bahnhof Bramow ist mit etwas längeren Fußwegen 

von rund 200 m verbunden.  

Neben den S-Bahn-Haltepunkten gibt es mit den Haltepunkten Thierfelder Straße, 

Rostock Kassebohm und Torfbrücke drei weitere SPNV-Haltepunkte (Produkt RB) im 

Süden sowie im Nordosten der Stadt. Diese sind ohne bzw. ohne direkte Verknüp-

fung mit dem städtischen ÖPNV-System. 

Der bedeutendste systemübergreifende Verknüpfungspunkt in Rostock ist der süd-

östlich der Innenstadt gelegene Hauptbahnhof. Neben der Funktion als Schnittstelle 

zum SPNV und SPFV ist er auch die zentrale Haltestelle für den Regionalbusverkehr 

(neun der 14 in Rostock endenden Linien sind zum Hbf./ ZOB orientiert).  

In der nachfolgenden Tabelle sind die systemrelevanten ÖPNV-Verknüpfungspunkte 

in der Stadt entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion kategorisiert dargestellt. 

Tabelle 7: ÖPNV-Verknüpfungspunkte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Name  

Haltestelle / 

Haltepunkt 

Summe Ein- 

und Aussteiger 

pro Tag (Mo-Fr; 

ohne SPNV)30  

Bedienung durch Verkehrsmittel/ Linie  

(ohne Nachtbusverkehr) 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 1 

Umsteigen an Haltepunkten zwischen S-Bahn- oder Straßenbahnsystem mit mindestens 

fünf relevanten Straßenbahn- oder Buslinien; Verknüpfungspunkt mit sehr hoher 

Verkehrsbedeutung (> 10.000 Ein- und Aussteiger pro Tag) 

Hauptbahnhof ca. 12.100  S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 2, 3, 5, 6 

Stadtbus: 22, 23, 26, 27, 39 

Regionalbus: 102, 106, 112, 113, 120, 121, 123, 

127, 284 

Doberaner Platz ca. 21.800  Straßenbahn: 1, 2, 3, 5, 6 

Stadtbus: 25 

Steintor ca. 13.700  Straßenbahn: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Stadtbus: 22, 23 

Regionalbus: 112, 113, 120, 123 

 

30  RSAG: Summe Ein- und Aussteiger Straßenbahn und Bus pro Verkehrstag „Montag bis 
Freitag“ (Fahrgasterfassung 2019; inkl. Um- und Übersteiger). 
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Name  

Haltestelle / 

Haltepunkt 

Summe Ein- 

und Aussteiger 

pro Tag (Mo-Fr; 

ohne SPNV)30  

Bedienung durch Verkehrsmittel/ Linie  

(ohne Nachtbusverkehr) 

Dierkower Kreuz ca. 11.800 Straßenbahn: 1, 2, 3, 4 

Stadtbus: 16, 18, 19, 45, 49, X41 

Regionalbus: 118 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 2 

Umsteigen im S-Bahn- oder Straßenbahnsystem oder mindestens 3 Buslinien; 

Verknüfpungspunkt mit mittlerer bis hoher Verkehrsbedeutung (> 4.000 Ein- und 

Aussteiger pro Tag); Sonderstatus Warnemünde Werft aufgrund der touristischen 

Bedeutung (Verknüpfungspunkt für Ortsteil Warnemünde) 

Lütten Klein 

Zentrum 

ca. 7.800 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 31, 39, 45, 49, X41 

Regionalbus: 119, 122 

S Holbeinplatz ca. 7.600 S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 1, 2, 5 

Stadtbus: 28 und 34 

S Lütten Klein ca. 6.200 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 31, 38, 39, 45, 49, X41 

Regionalbus: 119, 122 

Reutershagen ca. 5.200 Straßenbahn: 1, 2, 5 

Stadtbus: 25, 39 

Regionalbus: 121, 128 

E.-Schlesinger-

Straße 

ca. 4.500 Straßenbahn: 4, 5, 6 

Stadtbus: 27, 39 

Regionalbus: 102, 106, 284 

S Parkstraße ca. 4.000 S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 3, 6 

Stadtbus: 25, 27, 39 

S Warnemünde 

Werft 

ca. 1.800 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 36, 37 

Regionalbus: 119 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 3 

Verknüpfung von mindestens zwei relevanten Straßenbahn- bzw. Busverbindungen sowie 

weitere definierte Verknüpfungshaltestellen zwischen Regional- und Stadtverkehr 

Mecklenburger 

Allee 

ca. 6.400 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 36 

Thomas-Morus-

Straße 

ca. 4.800 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 25, 38 

Südstadt-Center ca. 4.400 Straßenbahn: 4, 5, 6 
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Name  

Haltestelle / 

Haltepunkt 

Summe Ein- 

und Aussteiger 

pro Tag (Mo-Fr; 

ohne SPNV)30  

Bedienung durch Verkehrsmittel/ Linie  

(ohne Nachtbusverkehr) 

Regionalbus: 102, 106, 284 

Evershagen Süd ca. 4.000 Straßenbahn: 1, 5 

Stadtbus: 38, 39 

Campus 

Südstadt 

ca. 3.100 Straßenbahn: 4, 6 

Stadtbus: 28, 39 

Regionalbus: 102 

Reutershagen 

Markt 

ca. 2.800 Stadtbus: 25, 39 

Regionalbus: 121, 128 

S Marienehe ca. 2.700 S-Bahn: S1, S2, S3 

Straßenbahn: 1, 5 

Schröderplatz/ 

Deutsche-Med-

Platz 

ca. 2.200 Straßenbahn: 2, 3, 4 

Stadtbus: 25 

Regionalbus: 121, 123, 112, 113, 120 

S Lichtenhagen ca. 2.000 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 31 

Neuer Friedhof ca. 1.700 Straßenbahn: 3, 6 

Stadtbus: 28, 30A 

Regionalbus: 102 

Schwimmhalle ca. 1.600 Stadtbus: 25, 28, 39 

Regionalbus: 121 

Seehafen Fähre ca. 1.200 Stadtbus: 19, 45, 49 

S Evershagen ca. 500 S-Bahn: S1, S2, S3 

Stadtbus: 38, 39 

Hohe Düne Fähre ca. 400 S-Bahn: S1, S2, S3 (über Fähre) 

Stadtbus: 17, 18 

Brinckmansdorf ca. 400 Stadtbus: 23 

Regionalbus: 120, 123 

Hinrichshagen < 100 Stadtbus: 17, 18 

Regionalbus: 118, 140 

Verknüpfungspunkt im Nachtverkehr  

Saarplatz - Fledermauslinien F1 und F2 
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Abbildung 15: Der Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz ist der systemprägende Verknüp-

fungspunkt im Stadtosten. 

1.2.3.5 Tarifstruktur 

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegt im Verbundraum des Verkehrsver-

bundes Warnow (VVW). Alle im Verbundraum genehmigten Linienverkehre unterlie-

gen dem VVW-Verbundtarif (bis auf Linie 304, Mecklenburg-Vorpommersche Ver-

kehrsgesellschaft mbH (MVVG)). 

Der VVW-Tarif ermöglicht dem ÖPNV-Kunden im Stadtgebiet sowie im Landkreis 

Rostock die Nutzung von Bus, Bahn, Straßenbahn und Fährangeboten mit einem Ti-

cket (auch beim Umsteigen zwischen den Verkehrssystemen) in insgesamt zehn 

Preisstufen (Zone Rostock, Zonen Güstrow/ Bützow/ Bad Doberan, Zonen 7 bis 18 

(Preis in Abhängigkeit von Anzahl der durchfahrenen Zonen) und Gesamtgebiet 

VVW). 

Die Fahrscheinpalette des VVW-Verbundgebietes ist vergleichsweise breit gefächert. 

Sie differenziert sich in ein Sortiment von Einzelfahrkarten, verschiedenen Zeitkar-

ten und ABO-Karten sowie speziellen Angeboten wie beispielsweise das KRASS-Frei-

zeitTicket, das SilvesterTicket, das JobTicket oder die RostockCARD. Darüber hinaus 

wird ein Kurzstreckenticket mit unterschiedlichen Regelungen angeboten: 

• RSAG: Gültigkeit bis zu vier Haltestellen nach Einstieg; einmalige Durchfahrt 

durch den Warnowtunnel zwischen den Haltestellen Schmarl-Zentrum und See-

hafen Fähre (nicht für Linie X41), 

• S-Bahnen und Regionalzüge der DB: Gültigkeit ausschließlich innerhalb der 

Zone Rostock für eine Fahrt zwischen zwei benachbarten Haltepunkten, 

• Rebus: Gültigkeit für eine Fahrt bis zur nächsten Haltestelle nach Zustieg, für 

eine Fahrt zwischen Reutershagen Markt und Ostseepark Sievershagen oder für 

eine Fahrt zwischen Dierkower Kreuz und HanseCenter Bentwisch. 
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Für Studierende an den Rostocker Hochschulen gibt es das Semesterticket, welches 

im gesamten Rostocker Liniennetz und in allen Verkehrsmitteln gilt. 

Zum 01.02.2019 wurde der VVW-Tarif modifiziert.31 Neben Preisanpassungen wur-

den neue Angebote wie die 4er-Karte mit der Gültigkeit von vier Einzelfahrkarten, 

die Familien-Tageskarte für zwei Erwachsene und drei Kinder oder einem Erwachse-

nen und vier Kindern sowie das sogenannte HappyHourTicket für Fahrten zwischen 

19 und 05 Uhr im Einzelfahrkarten-Sortiment geschaffen. Im Zeitfahrkarten-Sorti-

ment wurde zudem die Fahrrad-Monatskarte auf die Zone Rostock erweitert. Dar-

über hinaus wurde der Sozialtarif deutlich ausgeweitet. Während in der Vergangen-

heit nur bei Einzelfahrten und Tageskarten eine Vergünstigung geltend gemacht 

werden konnte, sind nun auch Wochen- und Monatskarten deutlich günstiger. 

1.2.3.6 Verkaufs- und Vertriebskanäle 

Der Vertrieb der Fahrscheine erfolgt bei der RSAG über Vertriebstechnik in allen 

Fahrzeugen, über etwa 50 Fahrscheinautomaten an ausgewählten Haltestellen, 

über die vier Kundenzentren (Hauptbahnhof, Doberaner Platz, Dierkower Kreuz und 

Lütten Klein Zentrum) sowie über 17 weitere Partneragenturen (z. B. Kioske, Ein-

zelhandel, Tourismuszentralen). Diese decken das westliche Stadtgebiet weitge-

hend umfassend ab, während es im Stadtosten mit Ausnahme einer Verkaufsstelle 

im Globus-Markt in der angrenzenden Gemeinde Roggentin keine Vertriebsstellen 

der RSAG gibt.  

An den Haltepunkten der DB AG befinden sich Fahrscheinautomaten. 

 

31  Verkehrsverbund Warnow GmbH/ FAQ/ Neuer Tarif im VVW ab dem 01.02.2019: 

https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarif-tickets/neuer-tarif-2019/faq-neuer-tarif-
2019.html (Zugriff 25.11.2019) 

Aktenmappe - 596 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 40 

 

Abbildung 16: Kundenzentrum der RSAG an der Verknüpfungshaltestelle in Lütten Klein 

Die Kundenzentren bieten neben dem kompletten Ticketangebot außerdem einen 

umfassenden Beratungsservice an. 

In den Fahrzeugen können Kurzstreckentickets, Einzelfahrkarten, Tageskarten, 

Gruppentageskarten und Fahrradkarten erworben werden. Der Vorverkauf ist breit-

gefächert an den Haltestellen, in Kundenzentren und bei den Vertriebspartnern 

möglich. Die Partneragenturen unterscheiden sich dabei zum Teil hinsichtlich des 

Services. So bieten z. B. sieben Agenturen keinen Verkauf von Monatskarten. 

Darüber hinaus ist über das „Mobile Ticketing“ außerdem der Erwerb elektronischer 

Tickets (Einzelfahrscheine) mit bargeldlosem Zahlungssystem über den VVW-

WebShop und die VVW-App möglich.  

Die ABO-Karten können digital (Online) oder analog (Formular) bestellt werden. 

1.2.3.7 Fahrgastinformation 

Die Fahrgastinformation in Rostock erfolgt über verschiedene Medien (Printmedien, 

digitale Informationsmedien, Informationen an Haltestellen). Das Fahrplanbuch mit 

dem Gesamtangebot wird seit 2019 nicht mehr produziert.  

Kundencenter bestehen an vier Standorten, wobei weder im unmittelbaren Stadt-

zentrum von Rostock noch in Warnemünde eigene RSAG-Kundenzentren zu finden 

sind. In Warnemünde übernimmt die Touristinformation als externer Partner diese 

Funktion. 

Weiterhin können umfassende weitergehende Informationen, inkl. potenzieller Stör-

fälle und Umleitungsverkehre, auch im Internet sowie telefonisch über den Ver-

kehrsverbund oder auch direkt beim Verkehrsunternehmen abgerufen werden.  

  

Aktenmappe - 597 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 41 

Das zentrale Angebot für Fahrgastinformation, Verbindungsauskunft und Tarifinfor-

mationen ist im Stadtverkehr über die Homepage der RSAG bzw. über die App zu 

erreichen. Hier sind Liniennetzpläne, Fahrplanauskunft, Tarifinformationen sowie 

weitere Service- und zielgruppenorientierte Informationen zusammengefasst. Zu-

dem gibt es eine Weiterleitung zur Seite des VVW Verkehrsverbundes über die man 

u. a. online Mobile Tickets erwerben kann.  

An 25 Haltestellen gab es zum Stand der Analyse insgesamt 58 Dynamische Fahr-

gastinformationssysteme (DFI), mithilfe derer in Echtzeit Informationen zu ankom-

menden Fahrzeugen erteilt werden. Sechs weitere Anlagen waren bis Ende 2019 

geplant. Künftig soll jede neue DFI-Anlage eine Vorlesefunktion, das sogenannte 

Text-to-speech, besitzen, um Informationen im Zwei-Sinne-Prinzip (visuell und 

akustisch) zur Verfügung stellen zu können. 

 

Abbildung 17: Anzeigen mit dynamischer Fahrgastinformation in den Fahrzeugen 
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Abbildung 18: Anzeigen mit dynamischer Fahrgastinformation an den Haltestellen 

 

Abbildung 19: Fahrgastinformation der RSAG an den Haltestellen 
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1.2.3.8 ÖPNV-Infrastruktur 

Insgesamt weist der städtische ÖPNV in Rostock, nicht zuletzt aufgrund der Investi-

tionen der letzten Jahre, eine moderne Infrastruktur auf. Das gilt insbesondere für 

die Fahrzeuginfrastruktur, aber auch viele Haltestellen zeigen ein modernes Er-

scheinungsbild. Die Fahrgastinformation hat in den letzten Jahren zunehmend an 

Qualität gewonnen (z. B. DFI mit Echtzeit, Fahrgast-App; vgl. Kapitel 1.2.3.7). 

Streckeninfrastruktur 

Straßenbahn 

Das Straßenbahnstreckennetz umfasst zum Analysezeitpunkt eine Streckenlänge 

von etwa 35,6 km, von denen rund 33,2 km (also rund 93 %) auf besonderen bzw. 

unabhängigen Bahnkörpern verlaufen. Einen besonderen, jedoch straßenbündigen, 

überfahrbaren Bahnkörper besitzt die Straßenbahn auf der Doberaner Straße und 

im Abschnitt Rosa-Luxemburg-Straße – Richard-Wagner Straße. In der Wismar-

schen Straße besteht ein straßenbündiger Bahnkörper. Im Streckenabschnitt am 

Hauptbahnhof verlaufen die Gleise unterirdisch.  

 

Abbildung 20: Strecken mit besonderen und unabhängigen Bahnkörpern prägen das 

Rostocker Straßenbahnnetz 

Stadtbus 

Im Stadtbusnetz beträgt die Streckenlänge rund 168 km. Die Busse fahren weitest-

gehend auf der Straße im Autoverkehr mit. Entlang weniger kurzer Abschnitte 

(z. B. an der Haltestelle Doberaner Platz, zwischen Saarplatz und S Parkstraße so-

wie im Bereich Steintor/ IHK) können jedoch die Gleistrassen der Straßenbahn auch 

von Bussen mitgenutzt werden. Darüber hinaus wurden punktuell Busspuren einge-

richtet, die in einzelnen Bereichen kurzfristig eine unabhängige Führung ermögli-

chen (z. B. Busspur Schillingallee). 

Aktenmappe - 600 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 44 

 

Abbildung 21: Busspur in der Schillingallee 

Allerdings gibt es im Busnetz auch einige gravierend stauanfällige Straßennetzab-

schnitte, die nicht über Busspuren/ Sonderfahrspuren verfügen. Hierzu gehört ins-

besondere der Mühlendamm (vgl. Kapitel 3.1.3.3 ÖPNV-Reisegeschwindigkeit).  

Verknüpfungspunkte und Haltestellen 

Die Haltestellen und Verknüpfungspunkte in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock weisen sehr unterschiedliche Ausbaustandards auf. Die Bandbreite reicht 

von modern ausgebauten Straßenbahnhaltestellen mit Seitenbahnsteigen, innovati-

ven Lösungen wie das überfahrbare Haltestellenkap bis hin zu einfach angelegten 

Fahrbahnrandhaltestellen im Bussystem. Gemein ist jedoch allen städtischen ÖPNV-

Zugangsstellen das einheitliche Corporate Design, welches durch seine ausgeprägt 

visuelle Wirkung einen hohen Wiedererkennungswert hat.  
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Abbildung 22: Verknüpfungspunkt „Doberaner Platz 

 

Abbildung 23: Verknüpfungspunkt „Steintor/ IHK“  
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Verknüpfungspunkte 

Aufgrund umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen in den letzten Jahren finden 

sich verschiedene modern gestaltete Verknüpfungspunkte im Rostocker ÖPNV-Netz. 

Einen überdurchschnittlichen Standard weisen die Verknüpfungspunkte Doberaner 

Platz, Lütten Klein Zentrum (jedoch Nachteil des Umsteigens über 4-spurige 

Straße), S Lütten Klein, Mecklenburger Allee, Warnemünde Werft, Markt Reutersha-

gen und Campus Südstadt auf.  

Aus Fahrgastsicht ungünstig erscheint die Umsteigesituation am Hauptbahnhof. 

Aufgrund nicht vorhandener Rolltreppen ist der Umstieg zwischen SPNV und Stra-

ßenbahn (unterschiedliche Ebenen; -1 und +1) mit längeren Wegen über eine Trep-

penanlage oder (zeitintensive) Fahrstuhlnutzung verbunden. Die ungünstige Lage-

gunst des Busbahnhofes bedingt zudem Defizite in der Umsteigesituation vom Regi-

onalverkehr. Eine Neuordnung der Situation für den ZOB ist geplant.  

 

Abbildung 24: Straßenbahn-Haltestelle „Hauptbahnhof“ 

(Lage in der in der Minus-1-Ebene, räumlich optimal im Verknüpfungspunkt; die Bahnsteige 

sind jedoch nur über Treppen bzw. Fahrstühle erreichbar) 

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die wesentlichen Ausstattungsstandards der 

ÖPNV-Verknüpfungspunkte in Rostock dargestellt.  
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Tabelle 8: Ausstattungsmerkmale an den ÖPNV-Verknüpfungspunkten in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock  

Verknüpfungspunkt 
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Verknüpfungspunkte der Kategorie 133 

Doberaner Platz ◼ - ◼ ◼
34 - - - 

Rostock Hbf/ ZOB ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ - 

Steintor ◼ - - ◼ - - - 

Dierkower Kreuz ◼ - ◼ ◼ ◼ ◼ - 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 2 

Lütten Klein Zentrum ◼ - ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

S Holbeinplatz ◼ - - ◼ - ◼ - 

S Lütten Klein ◼ - - ◼ ◼ ◼ - 

Reutershagen ◼
35 - - - - ◼ ◼ 

E.-Schlesinger-Straße ◼
36 - - ◼ - - - 

S Parkstraße ◼ - - ◼ - ◼ - 

S Warnemünde Werft ◼ - - -37 ◼ ◼ - 

Verknüpfungspunkte der Kategorie 3 

Mecklenburger Allee ◼ - - ◼ - ◼ - 

Thomas-Morus-Straße ◼ - - ◼ - ◼ - 

Südstadt-Center ◼ - - ◼ - - - 

Evershagen Süd ◼ - - ◼ - ◼ - 

Campus Südstadt ◼
38 - - - - ◼ - 

Reutershagen Markt ◼ - - ◼ - ◼ - 

 

32  bis Anfang 2020 

33  Vgl. Tabelle 7. 

34  Bahnsteige in Fahrtrichtung Innenstadt 

35  seit Anfang 2020 

36  ebenda 

37  Automat der DB AG mit VVW-Sortiment am Bahnsteig 

38  seit Anfang 2020 
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Verknüpfungspunkt 
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Schröderplatz ◼ - - ◼ - - - 

S Lichtenhagen - - - ◼ - ◼ - 

Neuer Friedhof - - - - - ◼ - 

Brinckmansdorf - - - - ◼ ◼ - 

Hinrichshagen - - - - - - - 

Saarplatz ◼ - - ◼ - - - 

◼ vorhanden 

- nicht vorhanden 

Haltestellen im Straßenbahnsystem 

Im Rostocker Straßenbahnnetz sind alle 140 Richtungshaltestellen niederflurgerecht 

mit niveaugleichem Ein- und Ausstieg ausgebaut. Aufgrund der unterschiedlichen 

Ausbauperioden weisen die Haltestellen im Straßenbahnsystem zum Teil Unter-

schiede hinsichtlich der funktionalen und qualitativen Gestaltung auf. Neben moder-

nen und attraktiven Haltestellen wie beispielsweise der Haltestelle Steintor/ IHK 

(Erneuerung im Zuge einer Verlegung der Straßenbahnhaltestelle) gibt es einige äl-

tere Haltestellen, die insbesondere im Hinblick auf gestalterische Elemente weniger 

Modernität ausstrahlen (z. B. Haltestelle „S Parkstraße“).  

Im Straßenbahnsystem ist der Großteil der Haltestellen als Seitenbahnsteige ange-

legt, bei einzelnen Haltestellen (z. B. Abschnitt Doberaner Straße, Haltestellen Ka-

butzenhof und Volkstheater, Haltestelle Leibnizplatz39) erfolgt der Zustieg in das 

Fahrzeug niveaugleich über die Straße (überfahrbares Haltestellenkap).  

Eine Besonderheit bietet der über mehrere Ebenen angelegte Rostocker Hauptbahn-

hof. Die Straßenbahnhaltestelle liegt hier in der „minus-1-Ebene“ und bietet somit 

räumlich direkte Verknüpfungen zum SPNV. Mobilitätseingeschränkte Personen sind 

jedoch zur Nutzung der Fahrstühle gezwungen, Rolltreppen sind nicht vorhanden. 

 

39  Haltestelle ab September 2020 entfallen, neu Haltestellen Paulstraße und R.-Luxemburg-
Straße als überfahrbare Haltestellenkaps 
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Abbildung 25: Haltestelle „Steintor/ IHK“: moderne und städtebaulich ansprechende Halte-

stellengestaltung 

  

Seitenbahnsteige an unabhängigem Bahn-

körper in Seitenlage  

(Beispiel: Reutershagen) 

Seitenbahnsteige an besonderem Bahnkör-

per in Mittellage   

(Beispiel: Schröderplatz) 

  

Seitenbahnsteige an unabhängigem 

Bahnkörper 

(Beispiel: Zoo) 

Überfahrbares Haltestellenkap an besonde-

rem (straßenbündigem) Bahnkörper   

(Beispiel: Volkstheater) 

Abbildung 26: Haltestellentypen im Rostocker Straßenbahnnetz  
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Haltestellen im Stadtbussystem 

Auch die Haltestellen im Stadtbussystem weisen zum Teil erhebliche Unterschiede 

hinsichtlich ihrer Gestaltung auf. Während in den Wohngebietsstraßen überwiegend 

Fahrbahnrandhaltestellen eingerichtet sind, sind die Haltestellen an Hauptverkehrs-

straßen, u. a. aufgrund der städtischen Anforderungen der MIV-Leistungsfähigkeit, 

meist als Busbuchten angelegt. An insgesamt 24 Haltestellen nutzen die Busse die 

Bahnsteige der Straßenbahn als Haltestelle mit.40 

Rund 60 % der etwa 420 Richtungshaltestellen im Rostocker Busnetz sind barriere-

frei ausgebaut (Stand Juni 2017).  

  

Abbildung 27: Bushaltestellen mit unterschiedlichem Ausbaustandard nach dem jeweiligen 

„Stand der Technik“  

(älterer Standard ohne Bodenindikatoren (Messestraße, linkes Bild); aktueller Standard 

(Steintor/ IHK, rechtes Bild) 

Fahrzeuge 

Die Fahrzeugflotte der RSAG verfügt über ein einheitliches Corporate Design. 

Straßenbahn 

Der Wagenpark der RSAG setzt sich aus zwei Generationen von Straßenbahnen zu-

sammen: 

• 40 Fahrzeuge Typ 6N1 (75 Sitzplätze, 103 Stehplätze, 5 Türen, drei Mehrzweck-

flächen für maximal drei Rollstühle, sechs Kinderwagen oder neun Fahrräder), 

• 13 Fahrzeuge Typ 6N2 (71 Sitzplätze, 135 Stehplätze, 6 Türen, vier Mehrzweck-

flächen für maximal vier Rollstühle, acht Kinderwagen oder 12 Fahrräder). 

Die Straßenbahnflotte der RSAG ist im Durchschnitt 19,7 Jahre41 alt. Das Durch-

schnittsalter der Typ 6N1 Fahrzeuge liegt bei annähernd 25 Jahren. Seit 2014 er-

setzen moderne Niederflurstraßenbahnen vom Typ 6N2 die Tatra-Triebwagen, die 

bis zu diesem Zeitpunkt im Einsatz waren. Das Durchschnittsalter dieser Typ 6N2-

Fahrzeuge liegt bei rund fünf Jahren. 

 

40  RSAG: Flyer Zahlen – Daten – Fakten 2019. 

41  Stand 28.11.2019 
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Abbildung 28: Fahrzeuge im Straßenbahnnetz: Typ 6N2 (linkes Bild) und Typ 6N1 (rechtes 

Bild) 

Seit Einführung der Typ 6N2-Fahrzeuge besteht die gesamte Straßenbahnflotte der 

RSAG aus Niederflurfahrzeugen. Dennoch bestehen punktuell Mängel im Hinblick 

auf die Barrierefreiheit der Fahrzeuge. So hat das in den Fahrzeugen der 1. Genera-

tion eingebaute Fahrgastinformationssystem einen älteren „Stand der Technik“, zu-

dem sind bei einzelnen Fahrzeugen die Scheiben mit Werbefolie beklebt, was für 

Menschen mit Sehschwäche insbesondere bei Dunkelheit und/oder Regen die Sicht 

nach außen und somit die Orientierbarkeit einschränkt. 

Stadtbus 

Die RSAG besitzt zum Analysezeitpunkt einen Fahrzeugpark mit 56 Gelenk- und 18 

Standardlinienbussen sowie einem Fahrschulbus (ohne Subunternehmerfahrzeuge). 

Das Durchschnittsalter der Busse beträgt 7,1 Jahre42. Im Jahr 2019 sind vier Ge-

lenk- und zwei Standardlinienbusse neu angeschafft worden.  

Im Stadtverkehr Rostock wird eine moderne Busflotte mit entsprechenden Ausstat-

tungsstandards eingesetzt. Es kommen ausschließlich Niederflurbusse mit Rampe 

zum Einsatz, alle Fahrzeuge sind zudem mit Videoschutzeinrichtungen und Fahr-

scheinautomaten (davon 51 Fahrzeuge mit Zählsystem) ausgestattet. 45 % der 

Fahrzeuge erfüllen den EURO-VI-Standard, weitere 43 % der Fahrzeuge den EEV-

Standard. Lediglich 12 % der Fahrzeuge haben EURO-III-Standard (Analysezeit-

punkt Ende 2019). 

Seit dem Redaktionsschluss der NVP-Analyse (2019) wurden im Fahrzeugpark 

• fünf überlange Gelenkbusse (Capacity) 

• und zwei Batterieelektrobusse  

neu angeschafft. 

 

42  Stand 28.11.2019 
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Abbildung 29: überlanger Gelenkbus „Capacity“ (linkes Bild) und E-Bus (rechtes Bild; Quelle: 

RSAG) 

Stadt-Umland-Verkehr und Regionalbus-Verkehr 

Im Regionalverkehr sind die Fahrzeuge der Regionalbus Rostock GmbH (rebus) so-

wie von Subunternehmen im Einsatz.  

Die Fahrzeugflotte der rebus (ohne Subunternehmen) umfasst im gesamten Bedie-

nungsgebiet insgesamt 139 Fahrzeuge, davon 88 Niederflurfahrzeuge und 13 be-

hindertengerechte Hochbodenfahrzeuge sowie sieben Kleinbusse. Das durchschnitt-

liche Alter der Fahrzeuge liegt bei 6,9 Jahren.43 Für die in die Stadt Rostock ein- 

und ausbrechenden Regionalbuslinien gelten die im ÖDA des Landkreises Rostock 

an die rebus festgelegten Fahrzeugstandards.  

1.2.3.9 Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 

Im Stadtgebiet gibt es folgende Anlagen zur Verknüpfung des ÖPNV mit anderen 

Verkehrsmitteln: 

• Park-and-Ride an 12 Standorten sowie sieben weitere Parkplätze (mit Park-and-

Ride-Funktion) mit insgesamt ca. 4.960 Stellplätzen (ausschließlich Park-and-

Ride-Anlagen mit 3.050 Stellplätzen) (vgl. Tabelle 9)44 

• Bike-and-Ride an 27 Haltestellen sowie dem Hauptbahnhof für insgesamt rund 

1.500 Fahrräder (davon ca. 770 mit Überdachung); abschließbare Fahrradboxen 

gibt es lediglich am Hauptbahnhof, am Neuen Friedhof und beim Fähranleger in 

Hohe Düne. 

• Verleih von Fahrrädern am Rostocker Hauptbahnhof und am Bahnhof 

Warnemünde („Call a Bike“; DB AG). 

 

43  Stand 18.04.2019; ohne die zwei ältesten Fahrzeuge Ikarus (51,8 Jahre) und Bücherbus 
(26,6 Jahre)  

44  ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH: Erarbeitung eines P+R-Kon-

zeptes für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock/ Zwischenbericht (erweiterte Fas-
sung)(Stand 28.März 2019)   
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Tabelle 9: Park-and-Ride Anlagen zur Verknüpfung des ÖPNV mit anderen Verkehrsmitteln 

(Stand 2019) 

Standort Anlage Kapazität Auslastung Verknüpfung 

Park–and-Ride-Anlagen     

Groß Schwaßer Weg P+R 720 8 % Bus 28 

Strand West P+R1 550 4 % Bus 37 

Lütten Klein (S) P+R 430 2 % 
S-Bahn, Bus 31, 35, 

38, 39, 45 und 49 

Flensburger Straße P+R 230 49 % S-Bahn, Bus 36 

Theodor-Heuss-Straße P+R 210 26 % 
Straßenbahn 3 und 4 

(mit Fußweg) 

Brinckmansdorf P+R 195 2 % Bus 23, 120 und 123 

Dierkower Allee P+R 185 57 % Straßenbahn 3 und 4 

Südblick P+R 160 56 % Straßenbahn 5 

Hauptbahnhof Süd P+R 141 48 % 
S-Bahn, Zug, 

Straßenbahn und Bus 

Dierkower Kreuz P+R 110 98 % 

Straßenbahn 1, 2, 3 

und 4, Bus 16, 18, 

19, 45 und 49 

Marienehe (S) P+R 80 32 % 
S-Bahn, Straßenbahn 

1 und 5 

Warnemünde Werft (S) P+R 32 86 % 
S-Bahn,  

Bus 36 und 37 

Park–and-Ride-Stellplätze gesamt  3.043   

Weitere Anlangen mit Park–and-Ride-Funktion   

Strand Mitte P1 688 7 % Bus 36 und 37 

Warnemünde Mittelmole (West) P1 360 38 % S-Bahn 

Erich-Schlesinger-Straße P 250 103 % 
S-Bahn, Zug, 

Straßenbahn, Bus 

Warnemünde Hohe Düne P1 245 16 % Fähre zur S-Bahn 

Warnemünde Ost P1 170 35 % Bus 36 

Warnemünde Mittelmole (Ost) P1 120 50 % S-Bahn 

Mühlendamm P1 45 30 % Bus 22 und 23 

Mecklenburger Allee P 43 42 % Straßenbahn 1 und 5 

Park–and-Ride-Stellplätze weitere 

Standorte 
1.921   

Park–and-Ride-Stellplätze gesamt 4.964   

1) gebürenpflichtig 
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Tabelle 10: Bike-and-Ride Anlagen zur Verknüpfung des ÖPNV mit dem Rad45 

Standort Kapazität davon 

überdacht 

Aus-

lastung 

Verknüpfung 

Rostock Hbf Nord 250 0 78% 

S-Bahn, RE 1, 5, 9, 

RB 11, 12 

Straßenbahn 2, 3, 5, 

6, Bus 22, 23, 27, 

Nachtbus F2 

Rostock Hbf Süd 130 90 106% 

S-Bahn, RE 1, 5, 9, 

RB 11, 12 

Straßenbahn 2, 3, 5, 

6, Bus 26, 27, 39, 

Regionalbus 102, 

106, 112, 113, 120, 

121, 123, 284 

Südring/ Mensa 100 100 6% 

Straßenbahn 4, 6, 

Bus 28, 39, 

Regionalbus 102, 

Nachtbus F1 

Lütten Klein S-Bahn-HP Ost 76 56 59% 

S-Bahn, Bus 31, 35, 

38, 39, X41, 45, 49, 

Nachtbus F2 

Lichtenhagen S-Bahn-HP 

Ost 
72 40 38% 

S-Bahn, Bus 31, 

Nachtbus F2 

Parkstraße S-Bahn-HP Nord 72 0 69% 

S–Bahn, Straßenbahn 

3, 6, Bus 25, 27, 

Regionalbus 121, 

Nachtbus F1, F2 

Dierkower Kreuz 72 72 35% 

Straßenbahn 1, 2, 3, 

4, Bus 16, 18, 19, 

X41, 45, 49 

Regionalbus 118, 

Nachtbus F2 

Warnemünde Werft 68 0 34% 

S-Bahn, Bus 36 und 

37, Regionalbus 119, 

Nachtbus F1 

Fähre Hohe Düne 63 32 10% Bus 17, 18 

Lichtenhagen, 

Mecklenburger Allee 
60 60 97% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 36, Nachtbus F1 

Nobelstraße/ Südblick 60 60 48% 

Straßenbahn 5, 

Regionalbus 106, 

284, Nachtbus F1A 
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Standort Kapazität davon 

überdacht 

Aus-

lastung 

Verknüpfung 

Evershagen S-Bahn-HP Ost 52 36 23% 
S-Bahn, Bus 38, 39, 

Nachtbus F1 

Neuer Friedhof 46 18 52% 

Straßenbahn 3, 6, 

Bus 30A, Regionalbus 

102 

Warnemünde S 46 32 57% S-Bahn 

Holbeinplatz S-Bahn HP 46 34 65% 

S-Bahn, Straßenbahn 

1, 2, 5, Bus 28, 38, 

Nachtbus F1, F2 

Lütten Klein, Warnowallee 40 40 40% Straßenbahn 1 und 5 

Reutershagen/ Graf-

Schwerin-Str. 
36 0 44% 

Straßenbahn 1, 2, 5, 

Bus 25, 39, 

Regionalbus 121, 

128, Nachtbus F1, F2 

Evershagen/ Th.-Morus-Str. 24 24 63% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 25, 38, Nachtbus 

F2 

Kassebohm Süd 20 0 5% Bus 22, 23 

Lichtenhagen S-Bahn-HP 

West 
18 18 100% 

S-Bahn, Bus 36, 

Nachtbus F1 

Lichtenhagen Schleswiger 

Str. 
16 0 25% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Nachtbus F1 

Evershagen/ H.-Fallada-Str. 16 0 81% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 38, 39, Nachtbus 

F2 

Lütten Klein, S-Bahn-HP 

West 
16 16 13% 

S-Bahn, Bus 31, 39, 

X41, 45, 49, 

Regionalbus 119, 

122, Nachtbus F1, F2 

Lütten Klein, Zentrum 12 0 83% 

Straßenbahn 1 und 5, 

Bus 31, X41, 45, 49, 

Regionalbus 119, 122 

Evershagen S-Bahn-HP 

West 
12 12 100% 

S-Bahn 

Bramow S-Bahn-HP 12 12 67% S-Bahn, Bus 34 

  

 

45  B+R-Konzept für die Hansestadt Rostock; Status Quo-Analyse 2019. 
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Standort Kapazität davon 

überdacht 

Aus-

lastung 

Verknüpfung 

Rostock Regional-HP 

Thierfelder Straße 
12 12 75% 

RB11, RB12, 

Straßenbahn 3, 6, 

Nachtbus F1 (Bus 39) 

Südring/ E.-Schlesinger-

Str. 
12 0 33% 

Straßenbahn 4, 5, 6, 

Bus 26, 27, 39, 

Regionalbus 102, 

106, 284, Nachtbus 

F1 

Tessiner Str. 12 0 33% 

Bus 22, 23, 

Regionalbus 123, 

Nachtbus F1 

Marienehe S-Bahn-HP 10 0 50% 
S-Bahn, Straßenbahn 

1 und 5 

Parkstraße S-Bahn-HP Süd 8 0 50% 

S–Bahn, Straßenbahn 

3, 6, Bus 25, 27, 39 

Regionalbus 121, 

Nachtbus F1, F2 

Kessiner Weg 8 0 25% Bus 22, 23 

HP Dierkow 6 6 100% Straßenbahn 3, 4 

Summe 1.499 770 -  

 

Abbildung 30: Abschließbare Fahrradgarage an der Haltestelle „Hohe Düne Fähre“ 
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1.2.4 Fährverkehr 

In Rostock verkehren zwei Fähren auf der Warnow. Die Personenfähre Kabutzenhof 

– Gehlsdorf verbindet den Kabutzenhof und Gehlsdorf miteinander. Von Montag bis 

Freitag verkehrt die Fähre zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf in einem 20-/ 30-

Minuten-Takt und am Samstag vom 1. April bis zum 31. Dezember sowie an Sonn- 

und Feiertagen vom 1. April bis zum 3. Oktober in einem 40-Minuten-Takt zwischen 

Gehlsdorf und dem Stadthafen.  

Die Fahrzeug- und Personenfähre Warnemünde – Hohe Düne verkehrt täglich in ei-

nem 20-Minuten-Takt (in den Randzeiten in einem 60-Minuten-Takt). Zwischen 

dem 1. April und dem 31. Oktober wird das Angebot auf einen 10-Minuten-Takt 

verdichtet.  

Für den Fährverkehr Kabutzenhof – Gehlsdorf ist die Rostocker Straßenbahn AG 

(RSAG) zuständig. Die Betreiber der Fahrzeug- und Personenfähre Warnemünde– 

Hohe Düne ist die Weiße Flotte GmbH. Obwohl der Fährverkehr in Rostock nicht 

nach Personenbeförderungsgesetz (PBefG) konzessioniert ist, ist er aufgrund der 

wichtigen Verbindungsaufgaben, die er im Rostocker Verkehrsnetz übernimmt, in 

den Verkehrsverbund integriert und somit Bestandteil des ÖPNV. Zwar erfüllt der 

Fährverkehr keine zusätzliche Erschließungsfunktion, jedoch leistet er wichtige Ver-

bindungsaufgaben für diverse Wege, die ansonsten mit weiten Umwegen verbunden 

sind. Mit den angebotenen Fährverbindungen können verschiedene Wege deutlich 

kürzer und somit mit deutlichen Reisezeitvorteilen gegenüber dem klassischen 

ÖPNV und auch dem MIV zurückgelegt werden. Seit Oktober 2021 ist zwischen Ka-

butzenhof – Gehlsdorf die Solarfähre in Betrieb. 

 

Abbildung 31: Die Fährverbindungen besitzen in Rostock eine nennenswerte Funktion im 

ÖPNV-System. (Bildquelle: RSAG) 
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1.3 Mobilität und Fahrgastnachfrage 

1.3.1 Mobilitätsverhalten der Rostocker Bevölkerung 

(SrV-Erhebung) 

Die nachfolgende Darstellung des Mobilitätverhaltens der Rostocker Bevölkerung 

basiert auf der im Jahr 2018 durchgeführten Haushaltsbefragung (System reprä-

sentativer Verkehrsbefragungen – SrV). Abgefragt wurde das Verkehrsverhalten für 

einen mittleren Werktag außerhalb von Schulferien und Feiertagen. 

Mobilitätskennziffern 

Die Einwohnermobilität aller am Stichtag mobilen Personen in Rostock lag im Jahr 

2018 bei 3,7 Wegen bzw. Fahrten pro Person und Normal-Werktag und ist somit im 

Vergleich zum Jahr 2013 mit 4,1 Wegen pro mobiler Person und Tag signifikant ge-

sunken. Der Anteil mobiler Personen ist dagegen nahezu unverändert geblieben 

(2013 waren es 92,8 % und 2018 92,3 %). 

Auf alle (mobile und nicht mobile) Einwohner hochgerechnet bedeutet das, dass im 

Schnitt im Jahr 2018, die Anzahl der Wege pro Person und Tag bei 3,4 lag. Die 

durchschnittliche Wegelänge betrug 5,6 km. Zum Vergleich waren es im Jahr 2013 

3,8 Wege pro Person und Tag mit einer mittleren Länge der Wege von 5,4 km. 

Demzufolge sind die Wege zwar leicht länger geworden, die Anzahl der zurückge-

legten Wege pro Person ist jedoch zurückgegangen. Insbesondere der durch ein 

vergleichsweise hohes Durchschnittsalter geprägte Nordwesten liegt mit 3,1 Wegen 

pro Person und Tag noch deutlich unterhalb des städtischen Durchschnittswertes. 

Insgesamt sind diese Zahlen im Vergleich zu ähnlich strukturierten Räumen in 

Deutschland leicht unterdurchschnittlich (SrV 2018: Mobilitätssteckbrief für Ober-

zentren bis unter 500.000 EW, Topografie flach: 3,5 Wege pro Person und Tag; 6,6 

km mittlere Länge eines Weges46). 

Bezüglich der einzelnen Verkehrsmittel ist die durchschnittliche Anzahl an Wegen 

pro Person und Tag lediglich beim Radverkehr gestiegen.  

Verkehrsmittelwahl Gesamtstadt 

In der räumlichen Orientierung der Wege findet 89 % der täglichen Mobilität der 

Rostocker als Binnenverkehr ausschließlich innerhalb des Stadtgebietes statt. Da-

von werden 33 % zu Fuß, 20 % mit dem Fahrrad, 18 % mit dem ÖV und 29 % mit 

dem MIV zurückgelegt.  

  

 

46  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-

ten – SrV 2018; Mobilitätssteckbrief für Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie 
flach. 
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In der Verkehrsmittelwahl in Bezug auf alle Wege, die von der Rostocker Bevölke-

rung am Stichtag zurückgelegt wurden, liegt der Pkw bei 34,4 % (MIV als Mitfahrer 

und Fahrer) der Wege. Etwa 65 % aller Wege wird mit Verkehrsmitteln des Um-

weltverbundes durchgeführt. Dieser Wert ist leicht überdurchschnittlich im Ver-

gleich mit ähnlich strukturierten Räumen in Deutschland (SrV 2018: ca. 61 %)47. 

Der Öffentliche Verkehr erreicht hierbei 17 %, das Fahrrad 18,3 % und 30,3 % aller 

Wege werden zu Fuß getätigt.  

Während die Fahrrad-Nutzung in Rostock gegenüber der Mobilitätserhebung aus 

2013 merklich um 4,2 % Prozentpunkte gestiegen ist, ist der Zu-Fuß-Anteil um 

rund 2 %-Punkte zurückgegangen. Ebenfalls um 2 %- Punkte gesunken ist der 

Pkw-Anteil. Der Anteil der mit dem ÖV zurückgelegten Wege ist gegenüber 2013 

weitgehend unverändert geblieben, diese Stabilität entspricht auch dem bundeswei-

ten Trend in Großstädten, wobei das Niveau leicht überdurchschnittlich ist (SrV 

2018: 14 %)48.  

 

Abbildung 32: Verkehrsmittelwahl der Rostocker Bevölkerung in 2013 und 2018 (in Prozent) 

Bei dem Verkehrsmittel ÖPNV dominiert die Straßenbahn mit 11,3 % der Wege. Der 

Bus erreicht 2,6 %, ähnlich liegt auch der SPNV mit 2,3 % (2,1 % S-Bahn). Im Ver-

gleich zum Jahr 2013 konnte die Straßenbahn ihren Marktanteil 2018 leicht um 

rund 2 %-Punkte steigern. Dies ist offensichtlich auf die Angebotsausweitungen im 

Straßenbahnverkehr im Zuge der Umsetzung des Projektes „mobil 2016“ 

zurückzuführen.   

 

47  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-
ten – SrV 2018; Mobilitätssteckbrief für Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie 

flach. 
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Der SPNV ist leicht zurückgegangen (um ca. 1,5 %-Punkte, davon 0,9 %-Punkte S-

Bahn). Der Anteil des Busverkehrs ist weitestgehend konstant geblieben.  

Verkehrsmittelwahl nach Teilräumen 

Bedingt durch die umfangreiche Stichprobe konnten neben Auswertungen für die 

Gesamtstadt außerdem Auswertungen für drei Stadt-Teilräume (Ost, Nordwest und 

Mitte) getätigt werden. Abbildung 33 zeigt die Aufteilung der Hanse- und Universi-

tätsstadt in die drei SrV-Teilräume. 

 

Abbildung 33: Mobilitätskennziffern in den SrV-Teilräumen in Rostock 

Im Teilraum Nordost erreicht der ÖV mit 21 % den höchsten Anteil an der Ver-

kehrsmittelwahl, was vermutlich vorrangig auf die Straßenbahnanbindung der 

Großwohnsiedlungen in Toitenwinkel und Dierkow sowie die Barrierewirkung der 

Warnow zurückzuführen ist. Am geringsten ist die ÖV-Nutzung dagegen im Teilbe-

reich Mitte mit 14 %.   
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Die Ausprägung der ÖV-Nutzung korrespondiert mit dem Zu-Fuß-Anteil, der im 

Nordosten mit 21,1 % am geringsten und im Teilraum Mitte mit 34 % am höchsten 

ist. Der höchste Pkw-Anteil ist ebenfalls im Nordosten vorzufinden.  

Verkehrsmittelwahl nach Wegezweck 

Das Wegeaufkommen in Rostock am mittleren Werktag teilt sich grob zusammen-

gefasst in ein gutes Drittel ausbildungs- und berufsbedingte Wege (37 %), ein 

knappes Drittel Einkaufs- und private Erledigungswege (32 %) und etwa ein Viertel 

Freizeitwege (27 %). Bei 4 % der Wege handelt es sich um sonstige Wege. Hierin 

enthalten sind zum Beispiel Wege von Eltern, die ihr Kind zur Schule oder eine pfle-

gebedürftige Person zum Arzt bringen, aber auch Wege, bei denen ein Kind zum 

Beispiel die Eltern beim Einkaufen begleitet. Diese Aufteilung entspricht in weiten 

Teilen dem durchschnittlichen Wegeaufkommen in ähnlich strukturierten Räumen in 

Deutschland (SrV 2018)49.  

Am häufigsten genutzt wird der ÖPNV mit etwa 26 % erwartungsgemäß bei den 

schul- und ausbildungsbezogenen Wegen (15 % aller Wege; inkl. Kita-Wege). Et-

was nachrangig aber immer noch über dem Durchschnitt ist die ÖPNV-Nutzung mit 

rund 21 % im Berufsverkehr bzw. bei geschäftlichen Wegen (15 % aller Wege). Je-

doch ist der Pkw-Anteil in diesem Bereich mit 41 % ebenfalls überdurchschnittlich 

hoch.  

Am wenigstens häufig wird der ÖPNV am mittleren Werktag im Freizeitverkehr ge-

nutzt. Hier ist der Anteil zwischen 2013 und 2018 deutlich von etwa 15 % auf 11 % 

zurückgegangen50. Ähnlich wie beim Wegezweck Einkauf/ Dienstleistung werden 

auch hier die allermeisten Wege zu Fuß zurückgelegt.  

Deutlich gewonnen hat insgesamt der Radverkehr. Während im Jahr 2013 noch 

etwa 14 % aller Wege in Rostock mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden, waren es 

2018 bereits 18 %. Allein im Freizeitverkehr stieg der Anteil seit dem Jahr 2013 um 

5 %-Punkte auf 21 %. Hier werden Chancen für den ÖPNV im Hinblick auf eine 

kombinierte Nutzung Fahrrad/ ÖPNV gesehen („Loslösen“ vom motorisierten Indivi-

dualverkehr). 

 

49  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-
ten – SrV 2018; Mobilitätssteckbrief für Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie 
flach). 

50  Hinweis: Im Gegensatz zu dieser Entwicklung der Freizeitmobilität am mittleren Werktag 
konnte die RSAG seit der Umsetzung des Konzeptes "Mobil 2016“ am Samstag signifi-

kante Nachfragesteigerungen, mit hoher Wahrscheinlichkeit im Freizeitverkehr, verzeich-
nen. 
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Abbildung 34: Verkehrsmittelwahl nach Wegezwecken der Rostocker Bevölkerung 

Der Vergleich der Verkehrsmittelwahl zwischen Pkw und ÖV nach Wegelängen 

macht das klassische „Dilemma“ des ÖV deutlich. Je kürzer die Wege sind, desto 

geringer fällt die ÖPNV-Nutzung im Vergleich zu den übrigen Verkehrsträgern aus. 

Bei Wegen unter 3 km erreicht der ÖPNV gegenüber MIV, Fahrrad und Zu-Fuß ei-

nen signifikant geringeren Anteil. Erst ab Wegelängen größer 5 km wird der ÖV 

konkurrenzfähig. 

 

Abbildung 35: Verkehrsmittelwahl nach Wegelängen der Rostocker Bevölkerung  
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1.3.2 Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet 

(Verkehrsmodell) 

Die nachfolgenden Aussagen basieren auf den aktuellen Auswertungen mit dem 

Verkehrsmodell VISUM der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Dargestellt wer-

den alle Wege im Stadtgebiet inkl. der Mobilität der Ein- und Auspendelnden und 

der Besucher. 

Verkehrsaufkommen  

An einem Normalwerktag werden im Stadtgebiet Rostock im Quell-/ Zielverkehr 

und im stadtbezogenen Binnenverkehr rund 933.000 Wege unternommen. Davon 

werden etwa 138.000 Wege (Personenfahrten) mit dem ÖV durchgeführt, rund 

408.000 mit dem MIV. Auf die Verkehrsmittel Fahrrad und Fuß entfallen die übrigen 

ca. 387.000 Personenfahrten.  

Von den in Rostock täglich unternommenen Wegen sind 78 % Binnenverkehr und 

etwa 22 % Quell-/ Zielverkehr. Im ÖV beträgt das Verhältnis zwischen Binnenver-

kehr und Quell-/ Zielverkehr sogar etwa 91:9. Aus diesen Werten wird deutlich, 

dass der Großteil der täglichen Mobilität im Rostocker Stadtgebiet die Stadtgrenzen 

nicht überschreitet. 

Der Modal Split-Anteil des ÖV als Verhältnis von ÖV-Fahrten zu allen zurückgeleg-

ten Fahrten beträgt im Gesamtverkehr 15 %. Im innerstädtischen Binnenverkehr 

beträgt der ÖV-Anteil 17 %, im Quell-/ Ziel-Verkehr 6 %. Im Binnenverkehr wird 

der ÖV somit im Vergleich zu den Quell-/ Zielverkehren, deutlich intensiver genutzt. 
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Abbildung 36: Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Tabelle 11: Personenfahrten im ÖV und MIV differenziert nach Binnenverkehr und stadt-

grenzüberschreitendem Verkehr (Verkehrsmodell VISUM) 

Personenfahrten/ Werktag ÖV Gesamt51 ÖV-Anteil 

stadtbezogener Binnenverkehr 126.200 724.350 17 % 

Quell-/ Ziel-Verkehr 12.250 209.000 6 % 

Gesamtverkehr bezogen auf 

HRO52 138.450 933.350 15 % 

Verflechtungen im Stadtgebiet 

Die innerstädtischen Verflechtungen zeigen die Bedeutung der innenstadt- bzw. 

zentrenorientierten Fahrten sowie die Bedeutung des Stadtbereich-Binnenverkehrs. 

Darüber hinaus kristallisieren sich zudem die Bedeutung des Teilraumzentrums Lüt-

ten Klein sowie nachfragestarke Beziehungen zwischen einzelnen Nachbarstadttei-

len heraus:  

• Mit zunehmender Nähe zur Innenstadt nimmt in Rostock die Verflechtungsinten-

sität in Richtung des Stadtbereichs Stadtmitte signifikant zu.  

• Insbesondere die Stadtbereiche im Nordwesten orientieren sich dagegen weit-

aus häufiger in Richtung des Teilraumzentrums Lütten Klein bzw. nach 

Warnemünde oder auch nach Schmarl als einer der Arbeitsplatzschwerpunkte 

im Stadtgebiet. 

• Starke Verflechtungen gibt es auch zwischen einzelnen Nachbarstadtbereichen. 

So sind die Wegerelationen zwischen dem Hansaviertel und der KTV, einem er-

fahrungsgemäß typischen Bereich mit viel Nahmobilität, mit rund 13.500 Wegen 

rund doppelt so hoch wie zwischen dem Hansaviertel und dem Stadtbereich 

Stadtmitte. 

Mit Bezug zum ÖV sind folgenden Auffälligkeiten erkennbar: 

• rund ein Drittel (33,7 %) aller ÖV-Fahrten haben ihre Quelle oder Ziel im Stadt-

bereich Stadtmitte (ohne die Binnenverkehrsfahrten in Stadtmitte 30,0 %). 

• 15,1 % der ÖV-Fahrten verbleiben im jeweiligen Stadtbereich und sind somit 

Stadtbereichs-Binnenverkehre und 

• der höchste absolute Wert im Stadtbereich-Binnenverkehr ist im Stadtbereich 

Stadtmitte mit über 5.000 ÖV-Fahrten festzustellen. 

  

 

51  Summe aller Verkehrsarten (MIV + ÖPNV + Rad + Zu-Fuß). 

52  Verkehre/ Wege mit Start und/ oder Ziel im Stadtgebiet Rostock; ohne Durchgangsver-
kehr (gesamt ca. 589.100 Wege pro Tag, davon ca. 15.100 ÖV-Wege pro Tag). 
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Mobilitätsverflechtungen mit ÖPNV-Potential  

Für die Nahverkehrsplanung ist die Identifikation von Verflechtungen mit starker 

Ausprägung und gleichzeitig unterdurchschnittlichem Modal-Split von Bedeutung. 

Auffälligkeiten bei Beleuchtung dieses Verhältnisses (Kriterien: > 3.000 Wege pro 

Tag; < 15 % Modal-Split-Anteil des ÖPNV) bestehen insbesondere auf den folgen-

den Relationen: 

• zwischen KTV und Hansaviertel (ausgeprägte Verflechtungen; ca. 13.400 Wege 

pro Tag), 

• zwischen Groß Klein und Lichtenhagen (ausgeprägte Verflechtungen; ca. 9.200 

Wege pro Tag; Modal-Split-Anteil < 10 %), 

• zwischen Dierkow und Toitenwinkel (starke Verflechtungen; ca. 9.000 Wege pro 

Tag), 

• zwischen Südstadt und Hansaviertel (starke Verflechtungen; ca. 7.200 Wege 

pro Tag), 

• zwischen Reutershagen und Gartenstadt (starke Verflechtungen; ca. 5.800 

Wege pro Tag, Modal-Split-Anteil < 10 %), 

• zwischen Stadtmitte und Gehlsdorf (starke Verflechtungen; ca. 4.800 Wege pro 

Tag), 

• zwischen Dierkow und Brinckmansdorf (starke Verflechtungen; ca. 4.200 Wege 

pro Tag), 

• zwischen Südstadt und Biestow (starke Verflechtungen; ca. 4.100 Wege pro 

Tag), 

• zwischen Südstadt und Reutershagen (nennenswerte bis starke Verflechtungen; 

ca. 3.800 Wege pro Tag), 

• zwischen Südstadt und Gartenstadt (nennenswerte Verflechtungen; ca. 3.000 

Wege pro Tag). 

Abbildung 37 stellt die Mobilitätsverflechtungen mit erkennbaren ÖPNV-Potentialen 

heraus.  
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Abbildung 37: Innerstädtische Mobilitätsverflechtungen mit erkennbaren ÖPNV-Potentialen 

1.3.3 Fahrgastnachfrage 

Nachfrage nach Linien 

Die nachfolgende Darstellung der linienbezogenen Nachfrage beruht auf den Zähl-

daten der RSAG (Stand 2019). 

Das Grundgerüst im Busverkehr bilden hinsichtlich der Nachfrage die Linien 25, 31, 

36 und 45 sowie die sich zwischen Lütten Klein, Schmarl und Evershagen überla-

gernden Linien 38/39. Darüber hinaus weisen die zusammenwirkenden Radiallinien 

22/23 zwischen Stadtmitte und Brinckmansdorf eine vergleichsweise hohe Nach-

frage auf. 

Bezüglich der räumlichen Orientierung der Fahrgastnachfrage steht der Stadtteil 

Stadtmitte an erster Stelle. Etwa ein Drittel aller Fahrgäste steigt hier zu. Auch 

Stadtteile wie Schmarl oder Groß Klein, die durch Großwohnsiedlungen geprägt 

sind, stellen einen wesentlichen Aufkommensschwerpunkt für die Fahrgastnach-

frage dar.   
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Des Weiteren besitzen Stadtteile mit wichtigen Verknüpfungspunkten, wie z. B. 

Dierkower Kreuz, ebenso einen bedeutsamen Anteil an der Gesamtnachfrage.  

Die von der RSAG betriebene Fähre Kabutzenhof – Gehlsdorf nutzten im Jahr 2019 

rund 135.300 Fahrgäste. 

 

Abbildung 38: Fahrgastzahlen Straßenbahnlinien (orange Balken) und Buslinien (blaue Bal-

ken) im Jahr 2019 (Einsteiger pro Jahr)53 

  

 

53  ohne Schienenersatzverkehr SEV (37.437 Einsteiger in 2019) 
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Nachfrage nach Verkehrstagen 

Die zeitliche Verteilung der ÖPNV-Nachfrage (Straßenbahn und Bus) nach Verkehrs-

tagen (Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag/ Feiertag) zeigt, dass im Vergleich 

zur Nachfrage Montag bis Freitag 

• der Samstag eine Nachfrage von etwa 56 % und 

• der Sonn-/Feiertag von rund 32 % 

erreicht. 

Die Nachfrageausprägung am Samstag und am Sonntag/ Feiertag liegt im Niveau 

ähnlicher Städte.  

Da das Fahrplanangebot insbesondere im Straßenbahn-Verkehr am Wochenende 

deutlich reduziert wird (Samstag etwa „Halbierung“ des Angebotes, an Sonn-/ Fei-

ertagen verkehren die Linien 2 und 4 nicht), kann die Nachfrage hinsichtlich der Ka-

pazitätsauslastung im Vergleich zu Montag bis Freitag als überdurchschnittlich be-

wertet werden. 

 

Abbildung 39: Fahrgäste anteilig nach Tagestyp 
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Nachfrageverteilung im Tagesverlauf (Tagesgangkurven) 

Die tageszeitliche Verteilung der ÖV-Nachfrage in Rostock zeigt am Verkehrstag 

„Montag bis Freitag“ eine signifikante Ausprägung der nachmittäglichen Spitze, die 

Frühspitze ist dagegen deutlich geringer. Dieser Verlauf der Tagesganglinie ist für 

eine Großstadt ungewöhnlich. Typisch wären eine dominierende Frühspitze und ein 

deutliches Tal in der Vormittagszeit.  

Am Wochenende setzt der Nachfrageanstieg ggü. dem Verkehrstag „Montag bis 

Freitag“ erst deutlich später ein. Ausgeprägte Spitzen sind nicht erkennbar, die 

Nachfrage hält sich am Samstag zwischen etwa 10 und 18 Uhr (leichter Anstieg ab 

13 Uhr) auf ähnlichem Niveau. Am Sonntag steigt die Nachfragekurve leicht aber 

kontinuierlich bis etwa 13 Uhr, um dann bis etwa 18 Uhr auf ähnlichem Niveau zu 

verbleiben. Am Samstag liegt die Nachfrage am frühen Abend in einem ähnlichen 

Niveau wie „Montag bis Freitag“, obwohl samstags ein wesentlich geringer Berufs-

verkehr und kein Univerkehr vorhanden sind. 

 

Abbildung 40: Tagesgangkurve RSAG gesamt (Straßenbahn + Bus) (Stand 2019) 
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Während sich das Fahrplanangebot im Straßenbahnsystem je nach Verkehrstag 

deutlich voneinander unterscheidet, wird im Bussystem zwar an Verkehrstagen 

„Montag bis Freitag“ teilweise ein dichteres Angebot gefahren als am Wochenende, 

das Fahrtenangebot zwischen Samstag und Sonn-/ Feiertag unterscheidet sich je-

doch nur bedingt, häufig zeigt sich der Unterschied nur in einem etwas späteren 

Betriebsbeginn am Sonntagmorgen. Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch in 

der Nachfrageausprägung wider. Während im Straßenbahnsystem die Nachfrage 

am Sonntag deutlich hinter der am Samstag zurückbleibt (vgl. Abbildung 41 ist im 

Busverkehr das Delta der Nachfragekurven Samstag und Sonntag deutlich geringer 

(vgl. Abbildung 42). Hier dürfte die Bedeutung des Busverkehrs zur (meist exklusi-

ven) Erreichbarkeit von Freizeit- und Tourismuszielen einen wesentlichen Einfluss 

haben. 

 

Abbildung 41: Tagesgangkurve Straßenbahn (Stand 2019) 
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Abbildung 42: Tagesgangkurve Bus (Stand 2019) 
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tung). Es ist erkennbar, dass 

• die Straßenbahnlinien 5 und 6 die höchste Angebotseffizienz aufweisen, 

• die Straßenbahnlinien grundsätzlich „effizienter“ als die Buslinien sind und 

• Buslinien ohne Abend- und Wochenendverkehr im Hinblick auf die Angebotseffi-
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Abbildung 43: Einsteiger je Fahrplankilometer (Stand 2017)54 

1.3.4 Entwicklung der ÖPNV-Nachfrage und der Leis-

tungsparameter 2003 – 2018 

1.3.4.1 Entwicklung der nachfragebestimmenden Strukturdaten 

Einwohnerentwicklung 

Entgegen der im Nahverkehrsplan 2005 prognostizierten „Schrumpfung“ konnte die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Zeitraum 2003 bis 2018 ihre Bevölke-

rungszahl um rund 5 % steigern.55 Insgesamt erhöhte sich die Einwohnerzahl von 

198.300 (2003) auf 209.100 (2018)56. Dabei verläuft die Entwicklung je nach Orts-

teil sehr unterschiedlich:  

• die bis etwa zum Jahr 2005 durch starke Einwohnerrückgänge geprägten Ort-

steile mit Großwohnsiedlungen wie Groß Klein und Schmarl aber auch Dierkow 

(Neu) und Toitenwinkel konnten in den letzten Jahren deutlich an Einwohnern 

hinzugewinnen, 

• leichte Einwohnerrückgänge verzeichnen die Stadtbereiche Hansaviertel und 

Reutershagen, hier spielt auch die zunehmende Überalterung eine nicht zu un-

terschätzende Rolle, 

 

54  Eigene Darstellung; Daten RSAG aus Präsentation „2018-03-06 Auswertung Nachfrage Li-
nienverkehr 2017“. 

55  Fortschreibung der Bevölkerungszahlen ab 2011 auf Basis der Zensus-Erhebung.  

56  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019). 
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• die Altersgruppe der 25-35-Jährigen, die durch eine hohe Mobilität und ein ten-

denziell multimodaleres Verkehrsverhalten geprägt ist, ist in den letzten Jahren 

durch leichte Zuwächse gekennzeichnet, 

• einen hohen Zuwachs sowohl prozentual als auch absolut erfuhr die Alters-

gruppe der Senioren; seit 2000 hat sich die Zahl der über 65-Jährigen in 

Rostock mehr als verdoppelt. 

Entwicklung der Schülerzahlen 

Im Regionalen Nahverkehrsplan MM/R 2005 wurde von einem Rückgang der Schü-

lerzahlen ausgegangen.57 Diese Prognose traf bis zum Schuljahr 2008/2009 zu, 

seitdem sind die Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen jedoch wieder konti-

nuierlich gestiegen. Seit dem Tiefststand des Schuljahres 2008/2009 um rund 28 

Prozent (plus 4.200 Schüler).58  

Entwicklung der Beschäftigten und Pendelnde 

Die Zunahme der Pendelnden-Bewegungen in den letzten Jahren verdeutlicht die 

engen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Rostock und dem angrenzenden 

Umland. So hat sich zum einen Rostock in den letzten Jahren zu einem starken 

Wirtschaftsstandort entwickelt, darüber hinaus haben aber auch die Umlandgemein-

den im Landkreis Rostock (z. B. Bentwisch und Roggentin) eine deutlich positive 

Entwicklung erfahren.  

 

57  Landkreis Rostock: Regionaler Nahverkehrsplan Mittleres Mecklenburg/ Rostock, Teil B/ 
Raumstruktur/ Strukturdatenprognose 2010/ Entwicklung der Ausbildungs- und Schul-
standorte, Seite 47 (Stand 07/2005; Zugriff 07.03.2019) 

58  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch HANSE- UND UNIVERSI-
TÄTSSTADT ROSTOCK 2019 (Stand November 2019; Zugriff 11.03.2020) 
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Zusammenfassung 

 2003 2018 Entwicklung 

2003-2018 

Einwohner 198.300 209.000 +10.700 

(+5,4 %) 

Schüler (SJ 02/0359 bzw. 18/1960) 21.550 19.320 -2.230 

(-10 %) 

SV-pflichtig Beschäftigte in Rostock 

(Arbeitsort) 

89.900 95.500 +5.600 

(+6,2 %) 

davon Einpendelnde 27.400 33.800 +6.400 

(+23,4 %) 

Einpendeldenanteil 37 % 35 %  

1.3.4.2 Entwicklung des Verkehrsaufkommens im ÖPNV 

Entwicklung der Betriebsleistung  

Das ÖPNV-Angebot auf dem Gebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde 

im Zeitraum zwischen 2003 und 2018 aufgrund raumstruktureller Veränderungen 

sowie demographischer und sozialstruktureller Entwicklungen, zur Erhöhung der At-

traktivität aber auch aus Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit an die veränderten 

Nachfragesituation angepasst (vgl. Kapitel 1.4). Die in Tabelle 23 aufgeführte Ent-

wicklung der Betriebsleistungen der RSAG für 2005, 2010, 2015 und 2018 sind we-

sentliche Kennzeichen für die Entwicklung in diesem Zeitraum. 

Tabelle 12: Entwicklung der Betriebsleistung im Verkehrsangebot der RSAG von 2005-2018 

 Betriebsleistung  

(1.000 Nutzwagen-km pro Jahr)61 

 

Verkehrs-

mittel RSAG 

2005 2010 2015 2018 Entwicklung 

2005-2018 

Straßenbahn  3.359 3.168 3.207 3.213 -4,3 % 

Bus 4.604 4.355 4.550 4.297 -6,7 % 

gesamt  7.963 7.523 7.757 7.510 -5,7 % 

 

 

59  Regionaler Nahverkehrsplan MM/R – Teil B; auf Basis Statistisches Jahrbuch der Hanse-
stadt Rostock 2004 (Schüler an allgemeinbildenden Schulen) 

60  Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Rostock 2019. 

61  Daten RSAG, Stand Juni 2019.  
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Entwicklung der Nachfrage 

Nach einem kontinuierlichen Rückgang der Einsteigerzahlen zwischen den Jahren 

2005, 2010 bis 2015 konnte bis zum Jahr 2018 trotz rückläufiger Betriebsleistun-

gen im RSAG-Gesamtnetz wieder ein leichter Zugewinn erzielt werden. Hier spielen 

insbesondere die Umsetzung des Konzeptes „Mobil 2016“ (vgl. Kapitel 1.4.4) sowie 

wachsende Bevölkerungszahlen eine wesentliche Rolle. Im Straßenbahnsystem hat 

sich die Nachfrage nur marginal verändert, im Busverkehr sind die Nachfragerück-

gänge mit minus 20 % deutlicher ausgeprägt. 

Tabelle 13: Entwicklung der Fahrgastnachfrage der RSAG (2005-2018) 

 Fahrgastzahlen  

(Einsteiger/Jahr)62 

 

Verkehrs-

mittel RSAG 

2005 2010 2015 2018 Entwicklung 

2005-2018 

Straßenbahn 28.553.840 27.424.334 27.123.313 28.151.337 -1,4 % 

Bus 15.436.743 12.491.996 12.506.941 12.296.319 -20,3 % 

gesamt  43.990.583 39.916.330 39.630.254 40.447.656 - 8,1 % 

Hinweis: Ab 2007 Umstellung Fahrgastzählsystem  

Entwicklung des Modal Split 

Zwischen den Jahren 2003 und 2018 hat in Rostock eine erkennbare Veränderung 

in der Verkehrsmittelwahl der Bevölkerung stattgefunden. „Gewinner“ dieser 

Entwicklung ist der Radverkehr. Während der Anteil des ÖPNV in den letzten Jahren 

weitgehend stabil geblieben ist, konnte der Radverkehr seine Mobilitätsanteile 

ausgehend vom Jahr 2003 bis 2018 um 5%-Punkte von 13 % auf 18 % steigern, 

größtenteils zulasten des Fuß- und motorisierten Individualverkehrs.  

Etwa 17 % aller Wege werden mit Verkehrsmitteln des SPNV und ÖPNV zurückge-

legt. Der ÖPNV konnte damit seine Position weitgehend behaupten.  

 

62  Daten RSAG, Stand Juni 2019. 
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Abbildung 44: Verkehrsmittelwahl der Rostocker Einwohner; Entwicklung 2003 bis 2018 – 

Vergleich des vollständigen Modal Split (Gesamtverkehr)63 

Zusammenfassende Aussagen 

Der Regionale Nahverkehrsplan MM/R – Teil B prognostiziert 2005 eine negative 

Trendentwicklung sowohl für die Einwohner der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock insgesamt als insbesondere auch für die Schüler. Diese Entwicklungen sind 

zunächst eingetreten, ab Mitte der 2000er Jahre (ca. 2005) fand jedoch eine klare 

Trendwende statt, mit dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2018 die Bevölkerung auf 

ca. 209.000 Einwohner anstieg. Auch in allen anderen strukturellen Eckdaten wie 

Erwerbstätigkeit und Pendleraufkommen sind die Entwicklungen der letzten Jahre 

durch Wachstum gekennzeichnet.  

Insgesamt konnte der Umweltverbund seinen Anteil am Gesamtverkehr in den letz-

ten Jahren ausbauen, insbesondere der Radverkehr profitierte von vielen, der in 

den letzten Jahren umgesetzten Maßnahmen zur systematischen Förderung des 

Fuß- und Radverkehrs. 

 

63  TU Dresden, Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik: Mobilität in Städ-
ten – SrV; eigene Darstellung aus Zusammenfassung HRO 1987 – 2018. 

Einwohner von Rostock; keine Einpendelnde, kein Durchgangsverkehr, keine Touristen, 
kein Wirtschaftsverkehr. 
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1.4 Rückblick Nahverkehrsplan 2005 

1.4.1 Umsetzung des „Nahverkehrsplan Mittleres Meck-

lenburg/ Rostock 2005“  

Die im NVP 2005 enthaltenen Maßnahmen werden nachfolgend bzgl. ihrer Umset-

zung bzw. ihres Erfolges bewertet. 

Als herausragende Umsetzungen des NVP 2005 sind zu nennen: 

• Straßenbahnneubaustrecke Doberaner Platz – Platz der Freundschaft (2006), 

• Angebotsanpassungen im Rahmen des Projektes „Mobil 2016“, 

• umfangreiche Erneuerung der Straßenbahnflotte sowie die dafür notwenige An-

passung der Straßenbahnhaltestellen für 6N2 Straßenbahnen. 

 

Abbildung 45: Der Doberaner Platz wurde im Jahr 2006 umfangreich umgebaut.  

(Umbau mit Verkehrsberuhigung des Platzes durch die Herausnahme des MIV sowie mit Mo-

dernisierung von vier Straßenbahnhaltestellen und einer Bushaltestelle)  

    

Abbildung 46: Niederflurstraßenbahnen Typ 6N2  

(Fahrzeuge entsprechen dem „Stand der Technik“ mit vier Multifunktionsbereichen, Video-

überwachungsanlagen, Haltestellenanzeige sowie Flachbildmonitoren mit Streckenverlaufsan-

zeige) 

Die nachfolgende Auflistung beinhaltet eine Bewertung der Maßnahmen des NVP 

2005 hinsichtlich ihrer Umsetzung.   
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Die einzelnen Maßnahmen waren im NVP 2005 differenziert in  

• Infrastrukturmaßnahmen: S-Bahn/ SPNV, Straßenbahn, Bus (Stadt-/ Regional-

bus), Taxen, Verknüpfungspunkte sowie P+P/ B+R, 

• Maßnahmen Betrieb/ Organisation: S-Bahn/ SPNV, Straßenbahn, Bus (Stadt-/ 

Regionalbus), Integriertes Nahverkehrsangebot, alternative Bedienungsformen, 

Tarif, Kooperation, 

• Maßnahmen Fahrzeuge: S-Bahn/ SPNV, Straßenbahn, Bus (Stadt-/ Regional-

bus), alternative Bedienungsformen. 

Tabelle 14: Bewertung der Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen des NVP 2005 für die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

Maßnahmen S-Bahn/ SPNV 

M1 Behindertengerechter Ausbau von 

vorhandenen Bahnhöfen und Haltepunkten 

• Warnemünde Werft (Lortzingstraße) 

• Bramow 

• Holbeinplatz 

• Kassebohm 

• Verkehrsfreigabe des 

Knotenpunktes und 

Inbetriebnahme der 

Haltestelle „Warnemünde 

Werft“ am Nordkreuz in 2012 

• Neubau Personenaufzug und 

Wetterschutzhaus, 

Beleuchtung und 

Dachsanierung am Haltepunkt 

Holbeinplatz (S) 

• Umbau Bramow und 

Kassebohm (noch) nicht 

erfolgt 

M2 Neustrukturierung und Sanierung des 

Bahnhofs Warnemünde entsprechend seiner 

Funktion für den SPNV und SPFV  

→ Gestaltung der behindertengerechten 

fußläufigen Verbindung zwischen 

1. Kreuzfahrtterminal und Bahnsteig SPFV  

2. Bahnhof Warnemünde und Fähre 

Warnemünde – Hohe Düne 

• Umbau Bahnhof Warnemünde 

im Frühjahr 2020 

abgeschlossen 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

M3 Anlage des Haltepunktes Seehafen/ 

Fährterminal im Seehafen Rostock als 

Verknüpfungspunkt von SPNV/ÖPNV und 

Fährverkehr von/nach Skandinavien 

→ Bestandteil des ÖPNV-Landesplans und 

des Integrierten Gesamt-

verkehrskonzepts der Hansestadt 

Rostock: Direktanbindung des 

Fährverkehrs 

• S-Bahn wurde auf Grund 

geringer Fahrgastzahlen 2012 

eingestellt 

M4 ÖPNV Verknüpfungspunkt Warnemünde 

Werft (Lortzingstraße) 

→ siehe M15 

• Verkehrsfreigabe des 

Knotenpunktes und 

Inbetriebnahme der 

Haltestelle „Warnemünde 

Werft“ am Nordkreuz in 2012 

M5 Neubau von S-Bahn-Haltepunkten 

→ Haltepunkt Groß Klein und Schmarl 

sind Bestandteil des Integrierten 

Gesamtverkehrskonzepts der 

Hansestadt Rostock und des ÖPNV-

Landesplanes  

• (noch) nicht erfolgt; 

Maßnahme ist Bestandteil des 

„Mobiliätsplan Zukunft“ 

(MOPZ) 

M6 Umsetzung Stadtbahnkonzept mit der 

Anpassung des Gleisnetzes (Beginn 2009, 

Endausbau bis 2015) 

→ Planungsgrundlage Machbarkeitsstudie 

Stadtbahnkonzept Großraum Rostock – 

Stand Februar 2004 

• gemäß Bürgerschafts-

beschluss im Oktober 2007 

wird eine Realisierung des 

Projektes nicht mehr verfolgt 

Maßnahmen Straßenbahn 

M7 Neubau von Haltestellen 

• Stadthafen (Holzhalbinsel) 

• Goetheplatz, Schröderplatz (Bestandteil 

der Maßnahme S1 

Straßenbahnnetzerweiterung 

Schröderplatz – Südring/ Platz der 

Freundschaft) 

• Inbetriebnahme des neuen 

Streckenabschnittes Platz der 

Freundschaft – Schröderplatz 

– Doberaner Platz in 2006 

• Inbetriebnahme Haltestelle 

Stadthafen in 2006  

M8 Umgestaltung von Haltestellen 

• Doberaner Platz 

• Fertigstellung2006 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

M9 Verlegung von Haltestellen 

• Petridamm 

• Platz der Jugend (für Stadtbahn) 

• Petridamm (noch) nicht 

erfolgt 

• Anpassung/ Anhebung 

Haltestelle Platz der Jugend in 

2009 erfolgt, Haltestelle 

Wendeschleife Platz der 

Jugend in 2015 erfolgt 

• Hinweis: 

gemäß Bürgerschafts-

beschluss im Oktober 2007 

wird eine Realisierung des 

Projektes „Stadtbahn“ nicht 

mehr verfolgt 

Maßnahmen Bus (Stadt-/ Regionalbus) 

M10 Neubau von Bushaltestellen 

→ entsprechend Erschließungsbedarf und 

Finanzierungsmöglichkeit 

• laufend, z. B. 

o Joachim-Jungius-Str. 

(2018) 

o Beim Pulverturm (2017) 

o Warnemünde Strand 

(2015) 

o Klinikum Schillingallee 

(2012) 

o Seehafen 

o Dethardingstraße 

o Erich-Schlesinger-Str. 

(2010) 

o Bei der Tweel (2010) 

o Immendiek (2007) 

M11 Ausbau der Bushaltestellen unter dem Ge-

sichtspunkt der Behindertengerechtigkeit 

→ entsprechend der 

Finanzierungsmöglichkeiten 

• laufend, z. B. 

o Weidendamm (2018) 

o Rostocker Straße (2015) 

o Tessiner Straße (2013) 

o Holbeinplatz (2011) 

o etc. 

• ca. 60 % der rund 420 

Haltestellen sind barrierefrei 

ausgebaut 

Hinweis: Im Zeitraum 2013 

bis 2018 wurden rund 60 

Haltestellen ausgebaut. 

Aktenmappe - 638 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 82 

 Kenn-

Nr. aus 

NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung hinsichtlich der 

Umsetzung 

M12 Ausstattung von Haltestellen entsprechend 

ihrer Kategorisierung 

→ entsprechend der 

Finanzierungsmöglichkeiten 

• laufend 

Maßnahmen Taxen 

M13 Neubau von Taxiständen 

→ entsprechend Bedarf und unter 

Berücksichtigung städtebaulicher 

Gesichtspunkte 

• entsprechend Bedarf 

Maßnahmen Verknüpfungspunkte, P+R/ B+R 

M14 Entwicklung von B+R durch Erweiterung vor-

handener Anlagen und Neubau nach Bedarf 

→ entsprechend der 

Finanzierungsmöglichkeiten 

• laufend  

• Radstation am Hauptbahnhof 

ist Schlüsselprojekt im MOPZ 

• Hinweis: die im November 

2017 beschlossene 

Stellplatzsatzung enthält die 

Verpflichtung, bei Neubau von 

Gebäuden Fahrradabstell-

plätze anzulegen 

M15 Verbesserung von Verknüpfungspunkten 

zwischen Siedlungsachsen, regionalen 

SPNV/ÖPNV-Achsen und städtischem Linien-

verkehr 

• Warnemünde Werft (Planungen werden 

z. Z. vorbereitet von Hansestadt 

Rostock, Wirtschaftsministerium M-V, 

DB AG, RSAG) 

• Markt Reutershagen 

• Brinckmansdorf 

• Inbetriebnahme 

„Warnemünde Werft“ in 2012 

• Umbau Reuterhagen Markt in 

2018 

• Ausbau Brinckmansdorf in 

2013 

M16 Ausbau von Zuwegungen zu Haltestellen und 

Verknüpfungspunkten 

→ entsprechend Finanzierungsmöglichkeit 

• laufend  

 

M17 Einrichtung von P+R-Plätzen an geeigneten 

Verknüpfungspunkten 

• Satower Straße 

• (noch) nicht erfolgt  
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Abbildung 47: Die 2012 abgeschlossene Realisierung des Verknüpfungspunktes 

„Warnemünde Werft“ war Bestandteil des Nahverkehrsplans 2005. 

Tabelle 15: Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen Betrieb/ Organisation des NVP 2005 

für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

Maßnahmen S-Bahn/ SPNV 

M18 Bedienung der Hansestadt Rostock und 

der Region mit dem Stadtbahnkonzept 

voraussichtlich ab 2010 

→ Planungsgrundlage 

Machbarkeitsstudie – Stadtbahn-

konzept Großraum Rostock – 

Stand Februar 2004 

• gemäß Bürgerschaftsbeschluss im 

Oktober 2007 wird eine 

Realisierung des Projektes nicht 

mehr verfolgt 

Maßnahmen Straßenbahn 

M19 Erhöhung der durchschnittlichen Reise-

geschwindigkeit auf 22 km/h 

→ ÖPNV-Bevorrechtigung gemäß 

Bürgerschaftsbeschluss 

(598/39/1992) 

• Ziel wurde (noch) nicht erreicht. In 

den letzten Jahren sank die 

Durchschnittsgeschwindigkeit im 

Straßenbahnetz auf ca. 18,4 km/h. 

• Das Ziel wird weiterverfolgt (siehe 

MOPZ). 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

M20 Verbesserung der Erschließung von 

Stadtgebieten, die bisher unzureichend 

mit der Straßenbahn erschlossen sind 

→ Stadtmitte: 

• Stadthafen (Holzhalbinsel) 

• Goetheplatz, Schröderplatz 

→ Teil der Maßnahme S1 

Straßenbahnnetzerweiterung 

Schröderplatz – Südring/ Platz der 

Freundschaft 

• Inbetriebnahme Haltestelle 

Stadthafen in 2006 erfolgt 

• Inbetriebnahme des neuen 

Streckenabschnittes Platz der 

Freundschaft – Schröderplatz – 

Doberaner Platz in 2006 

Maßnahmen Bus (Stadt-/Regionalbus) 

M21 Verbesserung der Erschließung von 

Stadtgebieten, die bisher unzureichend 

mit dem Bus erschlossen sind 

• Stadtmitte: August-Bebel-Straße 

• Südstadt: Albert-Einstein- Straße/ 

Erich-Schlesinger-Straße 

• Schutow: An d. Stadtautobahn 

• Reutershagen: südlich 

Bonhoefferstraße 

• realisiert wurde die Verbesserung 

der Erschließung im Bereich der 

Südstadt (Linien 27 und 39) 

• Bedienung der Haltestelle „Am 

Rosengarten“ durch rebus 

M22 Erschließung neuer Wohn- und Gewer-

begebiete 

→ bei Bedarf gemäß 

Qualitätsstandards 

• bei Bedarf; 

punktuell Überprüfung im Rahmen 

des NVP 2020 (z. B. innere 

Erschließung Dierkow-Neu) 

• Inbetriebnahme Linie 34; 

Fischereihafen 

M23 Schnellbusverbindung durch den 

Warnowtunnel 

→ Lütten Klein Zentrum – Dierkow 

• realisiert mit Fahrplanwechsel 

2019 (Linie X41) 

 

M24 Erhöhung der durchschnittlichen Reise-

geschwindigkeit durch Fortführung des 

Ausbaus des Beschleunigungssystems 

→ ÖPNV-Bevorrechtigung gemäß 

Bürgerschaftsbeschluss 

(598/39/1992) 

• Die Durchschnittsgeschwindigkeit 

im Busverkehr konnte insgesamt 

leicht erhöht werden, auf den 

nachfragestarken Linien ist sie 

jedoch leicht zurück gegangen. 

• Das Ziel wird kontinuierlich 

weiterverfolgt. 
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Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

Maßnahmen Integriertes Nahverkehrsangebot 

M25 Verbesserung der Umsteigebeziehungen 

an Verknüpfungspunkten zwischen den 

Verkehrsträgern 

→ bedarfsgerechte Anpassung 

entsprechend der 

Qualitätsstandards 

• Umsetzung erfolgt für  

o Steintor (2019) 

o Reutershagen Markt (2018) 

o Warnemünde Werft (2012) 

o Umgestaltung Doberaner Platz 

(2006) 

Maßnahmen Alternative Bedienungsformen  

M26 Steigende Bedeutung der Bedienungs-

form auf Grund ihrer wirtschaftlichen 

Auswirkungen 

→ bedarfsgerechte Anpassung gemäß 

Qualitätsstandards 

• z. B. Einführung L30A 

Maßnahmen Tarif  

M27 Fortführung der Tarifkooperation 

→ Tarifkooperation (tarifliche 

Zusammenarbeit mit dem VVW) 

für alle über die VVW-Kooperation 

hinausgehenden ÖPNV-Angebote 

• erfolgt 

Maßnahmen Kooperation 

M28 Aufgabenträgerverbund im Nahver-

kehrsraum MM/R 

→ Bildung eines Aufgabenträger-

verbundes für den 

gemeindeübergreifenden ÖPNV/ 

SPNV mit der Hansestadt Rostock 

und den Landkreisen Bad Doberan 

und Güstrow 

• (noch) nicht erfolgt, Maßnahme 

soll in angepasster Form 

weiterverfolgt werden 
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Tabelle 16: Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen Fahrzeuge des NVP 2005 für die 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Kenn-Nr. 

aus NVP 

2005 

Maßnahme Bewertung 

Maßnahmen S-Bahn/ SPNV 

M29 Beschaffung von neuen Stadtbahnwa-

gen in Abhängigkeit der Umsetzung 

Stadtbahnkonzept im Großraum Rostock 

(voraussichtlich ab 2010) 

→ Planungsgrundlage 

Machbarkeitsstudie - 

Stadtbahnkonzept Großraum 

Rostock – Stand Februar 2004 

• gemäß Bürgerschaftsbeschluss im 

Oktober 2007 wird eine 

Realisierung des Projektes nicht 

mehr verfolgt 

Maßnahmen Straßenbahn 

M30 Erneuerung der Straßenbahnflotte 

→ Erneuerung der Straßenbahnflotte 

entsprechend Qualitätsstandards 

und in Abhängigkeit der 

Umsetzung Stadtbahnkonzept im 

Großraum Rostock 

• laufende Umsetzung der 

Flottenerneuerung bei RSAG  

• moderne Niederflurstraßenbahnen: 

13 Züge 6N2 (Alter ca. 5 Jahre) 

• aktuell prüft die RSAG 

verschiedene Möglichkeiten zur 

Modernisierung der Fahrzeugflotte 

Maßnahmen Bus (Stadt-/Regionalbus) 

M31 Erneuerung der Busflotte 

→ Erneuerung der Busflotte gemäß 

Qualitätsstandards/ EU-

Abgasnorm 

• laufende Umsetzung der 

Flottenerneuerung bei RSAG 

• moderne Niederflurfahrzeuge 

• Durchschnittsalter ca. 7,1 Jahre 

• ca. 90 % der RSAG-Busse mit 

Abgasnorm Euro-VI/ EEV-Standard  

Maßnahmen Alternative Bedienungsformen  

M32 Anschaffung kleinerer Fahrzeugeinhei-

ten 

→ Optional, bei Bedarf 

• Fahrzeuge (Sprinter) auf Grund 

der Unzuverlässigkeit wieder 

abgeschafft 

1.4.2 Veränderungen im Verkehrsangebot und der 

ÖPNV-Infrastruktur 

In den letzten Jahren wurden in Rostock diverse Maßnahmen im Verkehrsangebot 

umgesetzt. Ein Meilenstein war im Jahr 2016 das Projekt „mobil 2016“ im Linien-

netz der RSAG mit prägenden Veränderungen im Verkehrsangebot. Weiterhin wur-

den seit 2005 verschiedene Investitionen im Bereich der Infrastruktur realisiert, die 

zur Attraktivitätssteigerung des Rostocker Liniennetzes beigetragen haben. Hierzu 

gehören nahezu jährlich Neubau-/ Umbau sowie Modernisierungsmaßnahmen in Be-

zug auf Bus- und Straßenbahnhaltestellen.  
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Zudem wurden kontinuierlich DFI-Anlagen im gesamten Verkehrsgebiet installiert. 

Im Bereich Fahrzeuge werden kontinuierlich Neuanschaffungen von Bussen getä-

tigt. 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Veränderungen im ÖPNV aufgelistet.  

Tabelle 17: Chronologie der prägenden Veränderung im Verkehrsangebot und der Infrastruk-

tur in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

2005 

Infrastruktur 

• Gleisverlegung Schröderplatz/ Lange Straße (182.000 €) 

• DFI (120.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (126.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (2.155.000 €) 

2006 

Infrastruktur 

• Gleisverlegung Schröderplatz/ Lange Straße (2.626.000 €) 

• Straßenbahnnetzausbau (Doberaner Platz – Platz der Freundschaft) (13.677.000 €) 

• Verkehrsberuhigung Doberaner Platz (Herausnahme des IV) (2.000.000 €, Finanzie-

rung durch RGS) 

• Verbindungsstück Doberaner Platz – Platz der Freundschaft mit neuer Haltestelle 

Schröderplatz (1.081.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 435.000 €, 

Fördermittel) 

• DFI (182.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.279.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (3.000 €) 

Fahrzeug 

Neuanschaffung Bus (2.081.000 €) 

2007 

Infrastruktur 

• Gleisverlegung Schröderplatz/ Lange Straße (256.000 €) 

• Ausbau der Haltestelle Brinckmansdorf zu einem Verknüpfungspunkt (139.420 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (185.400 €) 

• DFI (190.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.875.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (92.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.701.000 €) 
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2008 

Infrastruktur 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.631.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (127.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (2.592.000 €) 

2009 

Infrastruktur 

• Busspur im Gleisbereich in der Barlachstraße (243.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 208.000 

€, Fördermittel) 

• DFI (232.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (890.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.242.000 €) 

2010 

Infrastruktur 

• Busspur im Gleisbereich in der Barlachstraße (85.000 €) 

• Erneuerung Personenaufzug an S-Bahn-Haltepunkten: Evershagen (S) (146.000 €, 

155.000 €), Lichtenhagen (S) (147.000 €), Parkstraße (S) (161.000 €) 

• Anschaffung von 61 Fahrausweisautomaten an Haltestellen und 125 mobile 

Fahrausweisautomaten in den Fahrzeugen (2.978.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 494.000 

€) 

• DFI (13.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (838.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (148.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.277.000 €) 

2011 

Infrastruktur 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 

1.890.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.964.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Straßenbahn (21.807.000 €) und Bus (3.961.000 €) 
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2012 

Verkehrsangebot 

SPNV:  

• Einführung des 7,5-Minuten-Taktes in der HVZ und am Wochenende im Sommer ca. 

13:00 bis 19:00 Uhr 

• Durchbindung der S3 von Güstrow über Lage nach Warnemünde 

• Einstellung des SPNV auf der Strecke Rostock Hbf – Rostock Seehafen Nord 

Infrastruktur 

• Ausbau der Haltestelle Warnemünde Werft zu einem Verknüpfungspunkt mit vier 

Bushaltestellen und S-Bahn-Haltepunkt (7.900.000 €) 

• Neubau Personenaufzug und Wetterschutzhaus, Beleuchtung und Dachsanierung 

am S-Bahn-Haltepunkt Holbeinplatz (S) (2.811.000 €, 1.041.000 €) 

• Anpassung Straßenbahnhaltestellen für 6N2 Straßenbahnen (insgesamt 472.000 

€, Fördermittel) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 253.000 

€, davon 62.000 € Mitfinanziert durch HERO (Rendezvous-Haltestelle Seehafen)) 

• DFI (183.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (1.667.000 €) 

Fahrzeuge 

• Einsatz neuer Fahrzeuge im Netz Warnow (S1 – 3, RB 17) (120.000.000 €) 

• Neuanschaffung Straßenbahn (10.921.000 €, 1.526.000 €) 

2013 

Infrastruktur 

• Anpassung Straßenbahnhaltestellen für 6N2 Straßenbahnen (insgesamt 200.000 €, 

Fördermittel) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 950.000 

€) 

• DFI (157.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (275.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (100.000 €) 

Fahrzeuge 

• Neuanschaffung Straßenbahn (1.685.000 €) und Bus (3.755.000 €) 

2014 

Infrastruktur 

• Erneuerung Personenaufzug am Rostocker Hbf (1.840.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (838.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (1.121.000 €) 

Fahrzeuge 

• Neuanschaffung Straßenbahn (3.596.000 € ) und Bus (1.360.000 €) 

  

Aktenmappe - 646 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 90 

2015 

Infrastruktur 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (insgesamt 633.000 

€) 

• DFI (91.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (992.000 €) 

Fahrzeuge 

• Neuanschaffung Bus (1.374.000 €) 

2016 

Verkehrsangebot 

RSAG: „Mobil 2016“: 

• Anpassung der Streckenführung der Linien 2 und 4 mit neuen Direktverbindungen  

• Einsatz aller Straßenbahnlinien tagsüber unter der Woche (kein Sondereinsatz im 

Abend- oder Wochenendverkehr) 

• mind. alle 10 Minuten eine Straßenbahnlinie auf den meisten Strecken tagsüber 

am Werktag und mind. alle 15 Minuten am Sonn- und Feiertag 

• Einsatz der Linie 6 auch im Abendverkehr für eine bessere Anbindung der Strecke 

zum Klinikum Süd/ Mensa 

• Angebotsverdichtung auf der Linie 25 zwischen Innenstadt und Reutershagen von 

Montag bis Freitag 

• umsteigefreie Verbindungslinie 39 im Nordwesten (Lütten Klein – Schmarl –  

Evershagen – Schutow – Reutershagen)  

• Streckenverlängerung der Linien 45 und 49 durch den Warnowtunnel bis Lütten 

Klein Zentrum mit Anschluss an die Straßenbahnlinien 

• Anbindung des Tweelviertels durch die Linie 27 an Sonn- und Feiertagen 

• Betriebszeitenausweitung auf der Linie 22 für schnellere Verbindungen zwischen 

Innenstadt und Brinckmansdorf  

• Verkürzung der Linie 27 (Linienabschnitt Hauptbahnhof – Klinikum Schillingallee) 

• Anpassung Fahrtfolge auf den Buslinien im Bereich Gehlsdorf und Brinckmansdorf  

• Einrichtung der Linie 34 in den Fischereihafen 

Infrastruktur 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (131.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (1.036.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.886.000 €)  
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2017 

Infrastruktur 

• Erneuerung Bahnsteigdach am S-Bahn-Haltepunkt Rostock Marienehe (1.233.000 

€) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen (47.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (448.000 €) 

• Fahrdrahtsystemänderung (20.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (1.791.000 €)  

2018 

Infrastruktur 

• Busspur Parkstraße (287.000 €) 

• Neubau-/ Umbau-/ Modernisierungsmaßnahmen Haltestellen  

(insgesamt 2.147.000 €) 

• DFI (21.000 €) 

• Bahnunterwerkerneuerung (1.104.000 €) 

Fahrzeug 

• Neuanschaffung Bus (2.088.000 €) 

2019 

Verkehrsangebot 

RSAG:  

• Erweiterung der Streckenführung der Linie 39 über den Campus in der Südstadt 

(„Campuslinie“) 

• Einführung Express-Buslinie X41 

• Linie 27 verkehrt alle 30 Minuten vom Klinikum Schillingallee bis Hauptbahnhof 

Süd (Überlagerung mit der verlängerten Linie 39 abschnittsweise vier statt drei 

Fahrten stündlich) 

• Linie 45 verkehrt auch an den Wochenenden durchgängig bis Lütten Klein Zentrum 

Infrastruktur 

• Verlegung der Straßenbahnhaltestelle Steintor (350.000 €) 

1.4.3 Maßnahmen in den Bereichen Fahrgastinformation, 

Service und Tarif 

Flankierend zu den Maßnahmen im Bereich Bedienungsangebot wurden seit 2005 

weitere Maßnahmen umgesetzt, die zur Attraktivitätssteigerung des Rostocker 

ÖPNV beigetragen haben.  
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Tabelle 18: Chronologie weiterer Maßnahmen im ÖPNV in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock 

Weitere Investitionen im Rostocker ÖPNV 

2005 Service 

• Kundencenter Lütten Klein/ Warnowallee (198.000 €) 

2010 Service 

• Einführung einer mobilen Webseite  

2011 Service 

• Einführung WebShop für InterCombiTicket (106.000 €) 

• Einführung neuer Liniennetzpläne Rostock & Region (3.000 €) 

2013 Service 

• Kundencenter Dierkower Kreuz (295.000 €) 

• Einführung einer Web-App 

2014 Service 

• Einführung VVW-Tarifdatenbank (44.000 €) 

• Scharfschaltung Internetauftritt des VVW im responsiblen Design inkl. 

Fahrplanauskunft & VVW-relevanter Tarifierung (12.000 €) 

• Einführung VVW-App inkl. Tarifauskunft (110.000 €) 

• Umstellung auf responsive Webseite 

• Neue Fahrplanauskunft mit Echtzeitdaten 

• Einführung RSAG-Social Media-Account: Twitter, Facebook, YouTube 

• EU- Spirit (Verbindungssuche zwischen europäischen Städten oder 

Regionen) (12.000 €) 

2015 Service 

• Mobilitätstraining (Rollator) 

• Im Rahmen des EU-Projekt Interface: AIS Fährsystem (15.000 €), FGI-

Server (63.000 €), Sprachbox (13.000 €), Monitore Fähre (5.000 €) 

• Einführung VVW-Datendrehscheibe zur Bespeisung der VVW/ RSAG-

Auskunftssysteme (56.000 €) 

2016 Service 

• Busschule „Ida und Tim“ 

• Umgestaltung des RSAG-Facebook-Accounts  

2018 Service 

• Erweiterung VVW-App um den mobilen Ticketkauf, Einführung mobiler 

Webshop (201.000 €) 

• Relaunch der RSAG-Webseite inkl. Umstellung der Fahrplanauskunft auf 

HaCon-WebApp  

• Einführung der RSAG-Fahrplan-App 
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2019 Service 

• Neue RSAG-Linienflyer als Ersatz für Fahrplanbuch  

Tarif 

• Fahrkartensortiment: 4er-Einzelfahrkarten, Familien-Tageskarte, Grup-

pen-Tageskarte, Fahrrad-Monatskarte, HappyHourTicket 

1.4.4 Erfolgsbilanz und Zielerfüllung der Umsetzung 

„Mobil 2016“  

Grundlage der Bilanzierung von „Mobil 2016“ sind die Ergebnispräsentationen der 

RSAG zur Evaluierung „Auswertung 1. Halbjahr 2016“ (Stand 30.08.2016) und 

„Auswertung Nachfrage Linienverkehr 2017“ (Stand 06.03.2018). 

Mit der Erneuerung des Liniennetzes in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

sollte64: 

• das Netz und der Fahrplan durch eine Umverteilung von Leistung und ohne Er-

höhung des Aufwandes an die veränderte Nachfrage angepasst werden, 

• mehr Angebot auf Strecken mit hoher Nachfrage und weiterem Steigerungspo-

tential geschaffen werden, 

• das Angebot im Freizeitverkehr (Wachstumsmarkt) ausgebaut werden und 

• das Angebot auf Strecken und zu Zeiten mit geringer Nachfrage reduziert wer-

den. 

Nachfolgend verglichen wird die Entwicklung der Fahrgastentwicklung in den Jahren 

2015 (vor Umsetzung „Mobil 2016“), 2016 (Beginn der Etablierungsphase) und 

2017 (Etablierung weitgehend abgeschlossen). 

Infolge der Umsetzung des Projektes „Mobil 2016“ verzeichnen erste Evaluierungen 

positive Effekte bei den Fahrgastzahlen und den Einnahmen. Im Jahr 2016 wurden 

im Gesamtnetz der RSAG rund 40,43 Millionen Einsteiger erfasst. Im Jahresver-

gleich ist die Einsteigerzahl damit um rund 2 % zum Vorjahr gestiegen (39,63 Mio. 

in 2015 vor Realisierung „Mobil 2016“). Seit 2016 sind die Fahrgastzahlen insge-

samt weitgehend stabil. Zuwächse sind beim Verkehrstag „Montag bis Freitag“ und 

am Samstag festzustellen, wobei insbesondere an Samstagen der Zuwachs der 

Fahrgastnachfrage mit 4 % überdurchschnittlich ist.65  

  

 

64  Rostocker Straßenbahn AG: MOBIL 2016, AUSWERTUNG 1. HALBJAHR (Stand 
30.08.2016). 

65  Rostocker Straßenbahn AG: MOBIL 2016, Auswertung Nachfrage Linienverkehr 2017 
(Stand 06.03.2018). 
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Das Verhältnis aus Nachfrageänderung und Leistungsvolumen in der Woche sowie 

an Sonn- und Feiertagen ist positiv, insgesamt sind die Verluste bei Leistungsredu-

zierung unterdurchschnittlich, die Gewinne bei Leistungserweiterung überdurch-

schnittlich. Im Abendverkehr ist die Nachfrage des Straßenbahnangebotes im ers-

ten Halbjahr 2016 aufgrund neuer Angebote sowie der Anschlussgestaltung im Ver-

gleich zum Jahr 2015 um 10 % gestiegen.  

Auf das Straßenbahnnetz bezogen ist die Zahl der Einsteiger zwischen den Jahren 

2015 und 2016 um rund 3,1 % auf 27,96 Millionen Einsteiger pro Jahr gestiegen. 

Ebenso ist ein Anstieg zum Jahr 2017 um weitere rund 200.000 Einsteiger im Ver-

gleich zu 2016 (in Summe ca. 1 Mio. Einsteiger im Vergleich zu 2015) festzustellen 

(vgl. Tabelle 19). Somit wirkt die Konzentration der Angebotsverdichtungen in das 

Straßenbahnnetz im Zuge der Umsetzung von „Mobil 2016“ deutlich positiv, das 

neue Netz hat sich mittlerweile etabliert und wird von den Fahrgästen positiv wahr-

genommen.  

Die nachfragestärkste Straßenbahnlinie im Stadtgebiet ist mit 10,45 Millionen Ein-

steigern pro Jahr die Straßenbahnlinie 5. An zweiter Stelle in der Rangfolge der 

nachfragestarken Linien steht die Straßenbahnlinie 1 mit 9,16 Millionen Einsteigern 

pro Jahr. Auf den Linien 2, 3, 4 und 6 liegen die Einsteigerzahlen zwischen 1,21 und 

2,96 Millionen Einsteiger pro Jahr. Im Vergleich zum Jahr 2016 sind mit Ausnahme 

der Linie 4 auf allen Linien Zuwächse erkennbar. 

Räumlich sind die Nachfragezuwächse im Straßenbahnnetz insbesondere in der 

Südstadt und im Rostocker Nordosten erkennbar, während die Fahrgastzahlen im 

Nordwesten des Stadtgebietes weitgehend stagnieren. 

Tabelle 19: Vergleich Fahrgastzahlen Straßenbahnlinien (Einsteiger pro Jahr) 

 Fahrgastzahlen  

(Einsteiger pro Jahr) 

Entwicklung der 

Einsteigerzahlen 

2015 - 2017 

Verkehrssystem Einsteiger 

2015 

Einsteiger 

2017 

absolut % 

Straßenbahn 27.123.313 28.151.380 +1.028.067 +3,8 % 

Bus 12.506.942 12.218.079 -288.863 -2,3 % 

gesamt 39.630.255 40.369.459 +739.204 +1,9 % 

Im Busnetz sind im Vergleich der Jahre 2015 – 2017 insgesamt leichte Fahrgast-

rückgänge erkennbar. Während im Jahr 2015 noch 12,51 Millionen Einsteiger pro 

Jahr gezählt wurden, waren es 2016 noch 12,47 Millionen Einsteiger pro Jahr, im 

Jahr 2017 sind die Fahrgastzahlen nochmal um etwa 1,6 % auf 12,22 Millionen Ein-

steiger pro Jahr gesunken.  
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Dennoch sind auch im Busverkehr in einzelnen Bereichen positive Effekte in Folge 

der Angebotsanpassungen festzustellen. Beispielsweise sind Nachfragezuwächse im 

Vergleich der Jahre 2015 zu 2016 aufgrund von guter Beförderungsqualität einher-

gehend mit einem teilweisen 10-Minuten-Takt (= Attraktivitätssteigerungen insge-

samt) auf der Linie 25 festzustellen. Zudem haben auch die Linien 45 und 49 stei-

gende Fahrgastzahlen. Die Linie 31 weist nach deutlichen Einbußen im Jahr 2016 

seither wieder eine wachsende Nachfrage auf.  

Jedoch wirken die Angebotsveränderungen im Liniennetz (Leistungsreduzierungen 

bzw. Leistungsverschiebungen) punktuell auch negativ auf die Nachfrageentwick-

lung im Busnetz. So sind die im Vorfeld prognostizierten Rückgänge der Nachfrage 

in Reutershagen durch die Anpassungen im südlichen Bereich sowie den Entfall der 

Linie 27 eingetroffen. Auch die Linien 36 und 37 weisen eine merklich negative Ent-

wicklung zwischen 2016 und 2017 auf. Ursachen hierfür werden im Wegfall des S-

Bahn-Ergänzungsverkehrs gesehen und das im Vergleich schlechte Sommerwetter. 

Zusammenfassende Aussagen 

Obwohl die Verkehrsleistung im gesamten RSAG-Verkehrsnetz mit Umsetzung von 

„Mobil 2016“ um ca. 130.000 Fahrplan-km/ Jahr reduziert wurde, ist der Zuwachs 

der Fahrgastnachfrage insbesondere im Straßenbahnnetz dennoch stärker als der 

Nachfrageverlust. Die Fahrgastzuwächse lagen bereits im 1. Halbjahr 2016 deutlich 

über den prognostizierten Werten (Prognosewert: ca. 350.000 Einsteiger zusätzlich 

pro Jahr; bis Ende Juni 2016 erreichter Wert: ca. 750.000 Einsteiger mehr ggü. 

dem Vorjahr). Dies lässt zwar auf den ersten Blick die Vermutung zu, dass ohne die 

Leistungsreduktion insgesamt noch höhere Fahrgastzahlen möglich wären, auf der 

anderen Seite wären die wirtschaftlichen Konsequenzen mit höherem Zuschussbe-

darf die Folge. Es zeigt sich deutlich, dass die Leistungsressourcen nunmehr wir-

kungsvoller eingesetzt werden. 
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2 Anforderungsprofil – Qualitäts- und Mindestbedie-

nungsstandards 

Gemäß den Regelungen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock an die RSAG (dort „Präambel“ bzw. § 4 Abs. 1) wer-

den die Qualitätsstandards bei Fortschreibung des NVP gleichermaßen Grundlage 

des ÖDA und entfalten somit unmittelbar Wirksamkeit. 

2.1 Ziele und Grundsätze 

2.1.1 Ziele der Qualitätsstandards 

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrs-

leistungen im ÖPNV sind die Gebietskörperschaften verpflichtet, räumlich und zeit-

lich differenzierte Nahverkehrsstrategien zu entwickeln und die zugehörigen Leis-

tungsparameter in Form von Mindestbedienstandards zu definieren. 

Der Nahverkehrsplan ist das wirksame Steuerungsinstrument der Aufgabenträger 

zur Weiterentwicklung des ÖPNV. Die Definition von Qualitätsstandards nimmt hier-

bei eine elementare Bedeutung ein. Sie konkretisieren das öffentliche Verkehrsinte-

resse durch Rahmenvorgaben für das betriebliche Leistungsangebot, die Angebots-

qualität und die Investitionsplanung. Die Qualitätsstandards bilden die Grundlage 

für die Gestaltung des künftigen ÖPNV-Angebots. Sie beschreiben den Zielzustand 

des ÖPNV-Angebotes nach Art und Umfang, dienen als Maßstab für die Bewertung 

des vorhandenen Nahverkehrsangebots und gelten grundsätzlich für das gesamte 

ÖPNV-Angebot im Zuständigkeitsbereich der Aufgabenträger. Zudem sind die Quali-

täts- und Mindestbedienungsstandards  

• Grundlage für die Berücksichtigung der Belange und Interessen des Aufgaben-

trägers durch die zuständige Genehmigungsbehörde bei der Bewertung von Ge-

nehmigungsanträgen (siehe PBefG § 8, Abs. 3a), 

• Voraussetzung für die Ausgestaltung von Verkehrsverträgen  

• sowie für die Kontrolle in der Leistungserbringung. 

Erklärtes Ziel ist es, die Mobilität der Bevölkerung nachhaltig auf hohem Niveau zu 

sichern und gleichzeitig das ÖPNV-Angebot nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

zu gestalten. Die Mindeststandards basieren auf der vorgesehenen Entwicklung ei-

nes integrierten Verkehrsangebots von SPNV, Straßenbahn und Busverkehren (so-

wie auch Fährverkehr). 

Die nachfolgend definierten Qualitätsvorgaben gelten verbindlich für die Erbringung 

der Verkehrsleistungen aller Verkehre in der Aufgabenträgerschaft der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock. Sie bieten den betreibenden Verkehrsunternehmen eine 

verlässliche Arbeits- und Entscheidungsgrundlage bezüglich der von den Aufgaben-

trägern angestrebten ÖPNV-Entwicklung. Von Nachauftragnehmern durchgeführte 

Leistungen müssen vollumfänglich den hier beschriebenen Qualitäten entsprechen. 
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Die im Nahverkehrsplan 2005 formulierten Qualitätsstandards werden unter Be-

rücksichtigung der veränderten raumstrukturellen, verkehrsplanerischen, wirt-

schaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen fortgeschrieben. 

2.1.2 Grundsatz ausreichende Verkehrsbedienung 

Unter „ausreichender Verkehrsbedienung“ wird die im öffentlichen Verkehrsinte-

resse angemessene Bedienung durch ÖPNV-Leistungen verstanden. Der Begriff be-

zieht sich dabei weitreichend auf alle Merkmale der Verkehrsbedienung und -erstel-

lung, nicht nur die Bedienungshäufigkeit, sondern auch auf die Durchführungsquali-

tät, die Fahrzeug- und Personalanforderungen, die Umweltaspekte und die Ver-

kehrsintegration. 

Mit der Novellierung des PBefG zum 01.01.2013 ist in § 8, Abs. 3 Satz 2 ausdrück-

lich geregelt, dass der Aufgabenträger „Anforderungen an Umfang und Qualität des 

Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmit-

telübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahver-

kehrsplan“ definiert. Der Aufgabenträger kann somit im Nahverkehrsplan sämtliche 

Kriterien der Verkehrsbedienung festlegen und hat dabei einen großen Ermessens-

spielraum. Es handelt sich um eine vom jeweiligen Aufgabenträger spezifische vor-

zunehmende, planungshoheitliche Festlegung. Die Genehmigungsbehörde hat dem-

gegenüber keinen eigenen Spielraum zur Beurteilung der ausreichenden Bedie-

nung.66  

Im Falle einer Vergabe der Verkehrsdienste müssen also die vom Aufgabenträger 

definierten Anforderungen mindestens erfüllt werden. Dies gilt auch für konkurrie-

rende eigenwirtschaftliche Anträge, über die die Genehmigungsbehörde zu ent-

scheiden hat: „Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der beantragte und in seinen 

Bestandteilen verbindlich zugesicherte Verkehr mindestens dem bisherigen Ver-

kehrsangebot entspricht und darüber hinaus von den in der Vorabbekanntmachung 

beschriebenen weitergehenden Anforderungen zur Sicherstellung der ausreichenden 

Verkehrsbedienung nur unwesentlich abweicht.“ (§ 13 Absatz 2a PBefG, Satz 3). 

Abweichungen, die als „wesentlich“ gelten, definieren die Sätze 4 und 5 der Norm: 

„Als wesentlich gelten grundsätzlich Abweichungen von Anforderungen zu Linien-

weg und Haltestellen, zu Bedienungshäufigkeit und Bedienungszeitraum, zur Ab-

stimmung der Fahrpläne und zur Barrierefreiheit. Das Gleiche gilt für Anforderun-

gen zur Anwendung verbundener Beförderungstarife und Beförderungsbedingun-

gen, für die ein Ausgleich nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gezahlt werden 

soll.“ (§ 13 Absatz 2a PBefG, Sätze 4 und 5). 

  

 

66  Sibylle Barth in Recht des ÖPNV, Praxishandbuch für den Nahverkehr mit VO (EG) Nr. 

1370/2007, PBefG und ÖPNV-Gesetze der Länder; Band 2 Kommentar, S. 273 (Dr. Hu-
bertus Baumeister, Hamburg 2013).  
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2.1.3 Qualitätsvorgaben an die Ausgestaltung des ÖPNV 

Mit der Definition der Qualitätsstandards werden verschiedene Ziele verfolgt: 

A)  Qualitätssicherung 

• Eine Bewertung des gegenwärtigen ÖPNV-Angebotes erfolgt im Rahmen der 

Nahverkehrsplanung anhand klar formulierter Qualitätsstandards.  

• Die aufgrund der Qualitätsstandards ermittelten Defizite (im Rahmen der Be-

wertung des bestehenden ÖPNV-Angebots) werden hinsichtlich ihres Handlungs-

bedarfes für eine Beseitigung der Defizite bewertet. Unter Beachtung der Ziel-

setzungen stellt der Handlungsbedarf eine wesentliche Basis für die Erarbeitung 

von zielgerichteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Systems dar. 

• Qualitätsstandards sind die Basis für eine effiziente Erfolgskontrolle der verge-

benen Verkehre durch den Aufgabenträger und sind Bedingung für die Ausge-

staltung eigenwirtschaftlicher Anträge sowie Bestandteil von öffentlichen Dienst-

leistungsverträgen. 

B)  Einheitlichkeit der ÖPNV-Bedienung 

• Auf Grundlage der Qualitätsvorgaben wird ein einheitliches und angemessenes 

Angebot im ÖPNV gewährleistet. 

C)  Nahverkehrsplan als Grundlage für den ÖDA  

• Der Nahverkehrsplan beschreibt die ausreichende Verkehrsbedienung der Bevöl-

kerung im ÖPNV. Diese ist entsprechend ÖDA dann gegeben, wenn die hinsicht-

lich Qualität und Leistung angegebenen Mindestbedienungsstandards in der je-

weils gültigen Fassung des NVP eingehalten werden.  

• Der Betreiber hat somit die Festlegungen, die im NVP getroffen werden ein-

schließlich ergänzender Beschlüsse der Bürgerschaft oder eines Ausschusses der 

Bürgerschaft optimal umzusetzen, so dass eine ausreichende Verkehrsbedie-

nung gewährleistet werden kann. (Hinweis: Im ÖDA zwischen der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock und der Rostocker Straßenbahn AG vom 01.01.2016 

ist die Einschränkung „entsprechend der finanziellen und wirtschaftlichen Mög-

lichkeiten“ formuliert) 

Grundlagen der Standards 

Die Ableitung der im Folgenden dargestellten Qualitätsstandards erfolgt auf folgen-

den Grundlagen: 

• Qualitätsstandards gemäß Nahverkehrsplan Stadt und Landkreis Rostock 2005, 
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• anerkannte wissenschaftliche und brancheninterne Empfehlungen zur Ausgestal-

tung der Qualitätsstandards im öffentlichen Personennahverkehr. Insbesondere 

sind hier die Veröffentlichungen der FGSV und des VDV zu nennen, 

• Raum- und siedlungsstrukturelle Entwicklungen, gesellschaftliche und demogra-

fische Veränderungen, geänderte Rahmenbedingungen im Bereich der Arbeits- 

und Freizeitzeiten bzw. entsprechender Verhaltensanpassungen, 

• umweltpolitische Anforderungen. 

2.1.4 Qualitätsanforderungen im Überblick 

Die Festlegung von Qualitätsstandards ist notwendig, um den ÖPNV nicht nur als 

reine Daseinsvorsorge zu begreifen, sondern als bevorrechtigtes System und somit 

als attraktive Alternative zum MIV zu entwickeln. Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Finanzierbarkeit sind wesentliche Parameter, welche den Umfang der Mindest-

bedienungsstandards definieren. Es wird unterschieden zwischen den Standardty-

pen der Bedienungsqualität (räumliche und zeitliche Erschließung sowie Bedienfor-

men) und der Beförderungsqualität (bauliche und organisatorische Ausgestaltung). 

Im Nahverkehrsplan werden die Qualitätsanforderungen differenziert für die nach-

folgenden Themenfelder formuliert:  

• Angebotsqualität/ Bedienungsstandards 

o Erschließungsqualität 

o Betriebszeiten (Verkehrstage und Verkehrszeiten [Hauptverkehrszeiten, Nor-

malverkehrszeiten, Schwachverkehrszeit]), 

o Bedienungshäufigkeit (Takt), 

o Bedienungsformen (Linienbetrieb oder Bedarfsbetrieb). 

o Verbindungsqualität und Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln (Reise-

zeit und Umsteigen) 

• Beförderungsqualität 

o Infrastruktur (Qualitätsanforderungen Haltestellen und Fahrzeuge)  

o Platzkapazitäten/ Besetzungsgrad 

o Zuverlässigkeit/ Pünktlichkeit (Minimierung von Verspätungen/ Störungen), 

o Betrieb und Störfallmanagement (Betriebshof/ Betriebsleitstelle, Maßnahmen 

im Störfallmanagement) 

o Fahrgastinformationen, 

o Tarif und Vertrieb 

o Fahrpersonal 

o Sauberkeit und Wartung 

o Sicherheit 

• Qualitätsmanagement  
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2.2 Netzhierarchie 

Das ÖPNV-Netz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verfügt über einen hierar-

chischen Aufbau, um die Systemvorteile der einzelnen Verkehrsmittel bei klarer 

Funktionstrennung nutzen zu können.  

Im Nahverkehrsraum wird in diesem Kontext, unter Berücksichtigung der realen 

Fahrgastpotentiale, eine differenzierte ÖV-Angebotsqualität bzgl. der MIV-Konkur-

renzfähigkeit mit Differenzierung des ÖV-Systems in drei Stufen vorgesehen.  

Systemstufe 1: ÖV als Konkurrenzsystem zum MIV in Gebieten und 

Relationen mit sehr hoher Verkehrsnachfrage 

(vgl. Leitsatz 2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung, NVP-Teil A) 

Eine sehr hohe Verkehrsnachfrage entsteht beispielsweise bei der Verbindung gro-

ßer Verkehrserzeuger und der Anbindung der Verkehrsgebiete 1. 

• S-Bahn 

• Straßenbahnnetz 

• höherwertige Busachsen im Stadtverkehr Rostock 

Systemstufe 2: ÖPNV als Alternativsystem zum MIV in Gebieten und 

Relationen mit mittlerer bis hoher Verkehrsnachfrage 

(vgl. Leitsatz 2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung, NVP-Teil A) 

• Busachsen, die hauptsächlich als Zubringer und Ergänzung zu den Hauptachsen 

dienen. Darüber hinaus Busachsen zur Anbindung der Verkehrsgebiete 2, 3 und 

4. 

• Die Fähren werden der Systemstufe 2 zugeordnet, da sie ein alternatives Sys-

tem darstellen, welches auf den entsprechenden Relationen insbesondere Ver-

bindungs- und Reisezeitvorteile gegenüber dem MIV generieren. 

Systemstufe 3: ÖPNV als Grundversorgung in Gebieten und 

Relationen mit sehr geringer bis geringer Verkehrsnachfrage 

(vgl. Leitsatz 2 der Verkehrspolitischen Zielsetzung, NVP-Teil A) 

• Weitere Buslinien und alternative Bedienungsformen zur Sicherstellung des Er-

schließungsgrundsatzes.  

Die Anbindung neu entstehender innerstädtischer Gebiete (Wohn-, Gewerbe-, Son-

dergebiete) erfolgt gemäß ihrer funktionalen Zuordnung zur Verkehrsgebietskate-

gorie und der Netzhierarchie. 
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2.3 Merkmale der Angebotsqualität/ Bedienungsstan-

dards 

2.3.1 Methodik 

Im Hinblick auf die Gewährleistung einer bedarfsgerechten ÖPNV-Versorgung in al-

len Teilen des Stadtgebietes in Anlehnung an § 3 ÖPNVG M-V definiert die Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock hinsichtlich der Angebotsqualität ein sogenanntes 

Grundangebot (sog. „Mindestbedienung“). Ziel dieses Grundangebotes soll es 

sein, allen Einwohnern der Stadt eine angemessene Bedienungsqualität entspre-

chend der Nachfragepotentiale und der Bedienungsanforderungen anzubieten.  

Als Mindestanforderungen des Grundangebotes sind die im Folgenden beschriebe-

nen Mindestbedienungsstandards (MUSS-Kriterien) zu gewährleisten. Deren 

Unterschreiten wird als Indikator für eine mögliche Unterbedienung aufgefasst, die 

im Rahmen der Angebotsplanung näher zu untersuchen ist. Dies schließt jedoch 

nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen eine Unterschreitung der Standards 

durch den Aufgabenträger zugelassen werden kann. 

Darüber hinaus wird zukünftig in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für ver-

schiedene Kriterien (insbesondere hinsichtlich Anforderungen an die Verbindungs-

qualität) ein Richtwert (SOLL-Kriterium) definiert, der in Abhängigkeit der räum-

lichen Funktion/ siedlungsstrukturelle Gliederung und des Gesamtverkehrsaufkom-

mens anzustreben ist. Zu berücksichtigen ist dabei auch das heutige Bedienungsan-

gebot. 

2.3.2 Verkehrsgebiete 

2.3.2.1 Erschließungsgrundsatz 

Zu erschließen sind alle Verkehrsgebiete mit zusammenhängender Bebauung, die 

mehr als 200 Einwohner oder als Sondergebiete (Tourismus, Gewerbe- und Ausbil-

dungsstandorte u. ä.) eine vergleichbare Verkehrserzeugung aufweisen.  

Neue Wohngebiete (> 200 Einwohner) sind unmittelbar mit Beginn der Besiedlung 

angemessen entsprechend der hier definierten Anforderungen mit dem ÖPNV zu er-

schließen. 

Der Erschließungsgrundsatz ist ein MUSS-Kriterium im Sinne des Kapitels 2.3.1. 

Aufgrund der Siedlungsstruktur (Einzelstandorte) bzw. der Ausdehnung von Gewer-

begebieten ist eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrs-

leistungen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht gene-

rell möglich. 
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2.3.2.2 Verkehrsgebiete 

Die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsangeboten ist in erster Linie von der Sied-

lungsstruktur eines Raumes abhängig. Verkehrsaufkommen und Verkehrsbeziehun-

gen im ÖPNV ergeben sich vorrangig aus der Größe und Funktion der einzelnen 

Siedlungsflächen sowie ihrer räumlichen Verteilung. 

Die Anforderungen an die Angebotsqualität im ÖPNV können aufgrund unterschied-

lichster Strukturen im Stadtgebiet somit nicht in allen Teilen der Stadt gleich sein. 

Unter Berücksichtigung der Verteilung verkehrsrelevanter Strukturdaten wie Ein-

wohner- und Arbeitsplatzdichte sowie der Funktionalität und Zentralität von örtli-

chen Räumen wird das Stadtgebiet flächenmäßig unterteilt und die dabei entste-

henden Teilräume entsprechend ihrer verkehrsrelevanten Bedeutung einem von 

vier Verkehrsgebietstypen zugeordnet.  

Für die vier Verkehrsgebiete wiederum werden differenzierte Angebotskriterien (so-

genannte Mindestbedienstandards, z. B. zu den örtlichen und zeitlichen Erreichbar-

keiten) definiert. Über die Zuordnung „Teilraum – Verkehrsgebiet“ wird der Basis-

anspruch für die ÖPNV-Angebotsqualität innerhalb der Stadt flächenmäßig struktu-

riert vorgegeben.  

Die Zuordnung der einzelnen Teilräume zu den vier Verkehrsgebietstypen basiert 

im Wesentlichen auf den folgenden Indikatoren: 

• Indikator I: durchschnittliche Bevölkerungsdichte im jeweiligen Ortsteil  

• Indikator II: Arbeitsplatzdichte (unter Berücksichtigung der Arbeitsplatzstruktur)  

• Indikator III: große ÖPNV-affine Verkehrserzeuger (insbesondere regional aus-

strahlende Einrichtungen, wie z. B. Einkaufszentren, Krankenhäuser und Frei-

zeiteinrichtungen, Universität), Bedeutung für den Tourismus. 

Der Indikator I ist der prägende Indikator bei der Zuordnung eines Siedlungsbe-

reichs zu einem Verkehrsgebiet. Sind der Indikator II und/ oder der Indikator III im 

Gesamtkontext stark ausgeprägt, kann eine Höherstufung des Gebietes in die 

nächsthöhere Verkehrsgebietskategorie erfolgen. 

Grundlage der Strukturierung der Verkehrsgebiete sind die 31 amtlichen Ortsteile 

von Rostock, die in weitere Teilräume untergliedert wurden.  
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Tabelle 20: Verkehrsgebiete für Bewertungskriterien 

Verkehrsgebiet Beschreibung 

Verkehrsgebiet I 

„Gebiet mit hoher bis sehr hoher 

Nutzungsdichte“ 
 

Orientierungswert: 

Ortsteil > 3.000 EW/km² 

Weitere Indikatoren:  

Einzelhandelskonzentrationen,  

stark frequentierte Tourismuszentren 

(Tourismusbetten),  

bedeutender Arbeitsplatzstandort,  

Universität 

➔ Mischnutzung, keine Monofunktionen 

Verkehrsgebiet II 

„Gebiet mit mittlerer Nutzungsdichte“ 
 

Orientierungswert: 

Ortsteil zwischen 500 und 2.999 EW/km² 

Weitere Indikatoren:  

städtisch geprägte Gebiete und/ oder Gewerbe-/ 

Industriegebiete mit mittlerer Anzahl von 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

Verkehrsgebiet III 

„Gebiet mit sehr geringer bis geringer 

Nutzungsdichte“ 

 

Siedlungsbereiche und Gewerbe-/ Industrie-

gebiete, deren Bedeutung nicht den Kriterien der 

VG1 und VG2 entspricht; Lage i. d. R. am 

Stadtrand 

Verkehrsgebiet IV 

„Bedeutende 

Arbeitsplatzschwerpunkte“ 

Aufgrund der stadtweiten Bedeutung und der 

hohen Arbeitsplatzkonzentration werden 

folgende Arbeitsplatzschwerpunkte einer eigenen 

Kategorie zugeordnet: 

• Fischereihafen/ Bramow 

• GVZ 

• Seehafen 

• Werften Warnemünde 
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Abbildung 48: Verkehrsgebiete im Stadtgebiet Rostock 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zuordnung der vier Verkehrsge-

biete zu den 31 Ortsteilen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 
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Tabelle 21: Zuordnung der Verkehrsgebiete zu den Ortsteilen 

 Ortsteil Verkehrsgebiete 

  I II III IV 

1 Seebad Warnemünde  X X X x 

2 Diedrichshagen  X X  

3 Markgrafenheide  X X  

4 Hohe Düne  X X  

5 Hinrichshagen   X  

6 Wiethagen   X  

7 Torfbrücke   X  

8 Lichtenhagen X X X  

9 Groß Klein X X   

10 Lütten Klein X X X  

11 Evershagen X X X  

12 Schmarl X X X X 

13 Reutershagen X X X  

14 Hansaviertel X X   

15 Gartenstadt/ Stadtweide   X   

16 Kröpeliner-Tor-Vorstadt X X  X 

17 Südstadt X X   

18 Biestow X X X  

19 Stadtmitte X X X  

20 Brinckmansdorf  X X  

21 Dierkow-Neu X X   

22 Dierkow-Ost  X   

23 Dierkow-West  X   

24 Toitenwinkel X X X  

25 Gehlsdorf  X X  

26 Hinrichsdorf  X X  

27 Krummendorf   X  

28 Nienhagen  X X X 

29 Peez    X 

30 Stuthof   X  

31 Jürgeshof   X  
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2.3.3 Anforderungen an die Erschließungsqualität 

Die Bewertung der Erschließungsqualität richtet sich nach der räumlichen Erschlie-

ßungswirkung der SPNV-Haltepunkte und der ÖPNV-Haltestellen. Diese setzt sich 

zusammen aus  

• der räumlichen Erschließungswirkung von Haltestellen und Haltepunkten (auf 

Basis differenzierter Haltestelleneinzugsbereiche) und 

• dem Erschließungsgrad (erschlossene Einwohner in Bezug zur Gesamteinwoh-

nerzahl des jeweiligen Betrachtungsraums). 

Einzugsbereiche der Haltestellen  

Eine ausreichende Erschließung (fußläufiger Einzugsbereich der Haltestellen) wird 

gewährleistet, wenn die Entfernung zur nächsten Haltestelle nicht größer als der 

festgelegte Wert ist. Die Anforderungen an die Haltestelleneinzugsbereiche sind 

Mindestbedienungsstandards (MUSS-Kriterium; vgl. Kapitel 2.3.1). 

In Abhängigkeit vom Verkehrsmittel und der Zuordnung zu einem Verkehrsgebiet 

werden folgende Einzugsradien (Luftlinie) für die Haltestellen definiert. 

Tabelle 22: Mindestanforderung an die Haltestelleneinzugsbereiche für das Stadtgebiet der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Radius Luftlinie um Haltestellen) 

 Verkehrs-

gebiet I 

Verkehrs-

gebiet II 

Verkehrs-

gebiet II 

Verkehrs-

gebiet IV 

Straßenbahn/ 

Bus 

300 m 400 m 500 m 500 m 

S-Bahn/ SPNV 400 m 600 m 700 m 700 m 

In den Kernbereichen (innenstadtnahe Bereiche) sind auch die Einzugsbereiche der 

S-Bahn-Haltestellen zugrunde zu legen. Die S-Bahn-Haltepunkte Holbeinplatz, 

Parkstraße und Hauptbahnhof sind ausdrücklich nicht zur Abdeckung der Erschlie-

ßungswirkung zugrunde zu legen (Begründung: in den innenstadtnahen Bereichen 

entfalten diese Haltepunkte keine relevante Erschließungswirkung zur Nutzbarkeit 

der S-Bahn für kleinräumige Mobilitätsverflechtungen). 

Es ist sicherzustellen, dass in einem Teilraum 

• des Verkehrsgebietes I mindestens 90 %, 

• des Verkehrsgebietes II mindestens 85 % und 

• des Verkehrsgebietes III mindestens 80 % 

der Einwohner auf Basis der definierten Einzugsbereiche vom ÖV erschlossen wer-

den.  

In Teilräumen des Verkehrsgebietes IV sollten 80 % der Arbeitsplatzstandorte ent-

sprechend der definierten Einzugsbereiche im ÖPNV erschlossen werden. 
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Bei der räumlichen Wirkung der Haltestelleneinzugsbereiche sind natürliche und 

künstliche Barrieren, wie Gewässer, Bahnstrecken und Autobahnen, einschränkend 

zu berücksichtigen. 

2.3.4 Verkehrszeiten 

Allgemein 

Seit einigen Jahren sind in den Großstädten Veränderungen in den Verkehrszeiten 

in erster Linie in der vormittäglichen Hauptverkehrszeit eingetreten. Die Frühspitze 

verschiebt sich (sukzessiv) leicht nach hinten, die Nachmittagsspitze ist insgesamt 

länger ausgedehnt (siehe auch Kapitel 1.3.3). In der Folge sind die Unterschiede 

der Nachfrageausprägung im Tagesverlauf nicht mehr so dominant wie noch vor 

fünfzehn Jahren. Darüber hinaus hat die Bedeutung der ÖPNV-Nutzung an Samsta-

gen deutlich zugenommen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei u. a. auch die Zu-

nahme der Studierendenzahlen im Kontext mit einer verstärkten ÖPNV-Nutzung 

dieser Bevölkerungsgruppe. Vor diesem Hintergrund erfolgt ggü. dem NVP 2005 

eine Anpassung der Verkehrszeiten.  

Definition der Verkehrszeiten  

Die Definition der Verkehrszeiten ist Grundlage für die zeitdifferenzierte Festlegung 

der Bedienungsstandards. Darüber hinaus beschreiben sie das Rahmenbetriebszeit-

fenster, währenddessen eine ÖPNV-Bedienung zu gewährleisten ist.  

Die Verkehrszeiten an den einzelnen Verkehrstagen beschreiben die verschiedenen 

Zeitfenster im Tagesverlauf, die durch die Nachfrage im Mobilitätsverhalten, die 

Nutzerstruktur der Fahrgäste sowie weiterer begleitender Faktoren (z. B. Ladenöff-

nungszeiten, Schichtzeiten bei größeren Betrieben etc.) geprägt sind.  

Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden unter Berücksichtigung  

• charakteristischer Nutzerstrukturen für bestimmte Zeitabschnitte (z. B. im Be-

rufs-, Schüler-, Ausbildungs-, Versorgungs- und Freizeitverkehr), 

• der aktuellen Ladenöffnungszeiten sowie 

• der zeitlichen Verteilung der Verkehrsnachfrage im ÖPNV 

differenziert für die unterschiedlichen Verkehrsgebiete verschiedene Grundtypen 

der Verkehrszeiten definiert. Diese Verkehrszeiten sind als Rahmenvorgaben zu 

verstehen. Abweichungen von bis zu 30 Minuten je nach Funktion einer Linie bzw. 

Lage im Stadtgebiet sind tolerierbar und damit ohne Relevanz für die Bewertung. 

Bei grundsätzlich geänderten Rahmenbedingungen (z. B. Änderung der Ladenöff-

nungszeiten) sind die Zeitfenster zu überprüfen und in Abstimmung mit dem Aufga-

benträger ggf. anzupassen.  

Vorgesehen werden die Verkehrszeiten Nachtverkehr, Frühverkehr, Tagesverkehr, 

Abendverkehr, Spätverkehr und Sonntags-/ Feiertagsverkehr. 
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Tabelle 23: Definition der Verkehrszeiten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 

Verkehrsgebieten 

 Verkehrszeit 

 VG I VG II VG III VG IV 

Montag - Freitag    

Nachtverkehr  00:00 – 04:00 Uhr k. A. k. A. k. A. 

Frühverkehr 04:00 – 06:00 Uhr 04:00 – 06:00 Uhr k. A. 04:00 – 06:00 Uhr 

Tagesverkehr 06:00 – 18:00 Uhr 06:00 – 18:00 Uhr 06:00 – 18:00 Uhr 06:00 – 18:00 Uhr 

Abendverkehr 18:00 – 21:00 Uhr 18:00 – 21:00 Uhr 18:00 – 19:00 Uhr 18:00 – 20:00 Uhr 

Spätverkehr 21:00 – 24:00 Uhr 21:00 – 24:00 Uhr k. A. k. A. 

Samstag     

Nachtverkehr 00:00 – 06:00 Uhr k. A. k. A. 

k. A. 

Frühverkehr 06:00 – 10:00 Uhr 06:00 – 10:00 Uhr 09:00 – 10:00 Uhr 

Tagesverkehr 10:00 – 18:00 Uhr 10:00 – 18:00 Uhr 10:00 – 18:00 Uhr 

Abendverkehr 18:00 – 21:00 Uhr 18:00 – 21:00 Uhr k. A. 

Spätverkehr 21:00 – 24:00 Uhr 21:00 – 24:00 Uhr k. A. 

Sonntag/ Feiertag    

Nachtverkehr  00:00 – 08:00 Uhr k. A. k. A. 

k. A. Sonntags-/ 

Feiertagsverkehr 

08:00 – 24:00 Uhr 08:00 – 20:00 Uhr 12:00 – 18:00 Uhr 

 

k. A

. 

keine Anforderung 

 Im Verständnis der Bedienungsstandards als Mindeststandards ist eine Bedienung im VG II und III zu gewähr-

leisten, wenn entsprechende Potentiale vorhanden sind.  

 Mo – Fr:  

In Teilgebieten ohne ausgeprägte Wohnnutzung aber mit gewerblicher Nutzung: 05:00 – 18:00 Uhr.  

In Teilgebieten mit ausgeprägter Einzelhandelsnutzung: 07:00 – 21:00 Uhr. 

Sa: In Teilgebieten mit ausgeprägter Einzelhandelsnutzung: 07:00 – 21:00 Uhr. 

So/ Feiertag: In Teilgebieten mit ausgeprägter gewerblicher Nutzung: keine Anforderung 

 Für VG IV sind zudem die Anforderungen aus den Schichtzeiten zu berücksichtigen. 

 Die Erreichbarkeit des Hauptbahnhofs im Frühverkehr ist sicherzustellen. Bei Einstellung des Nachtverkehrs 

erfolgt der Betriebsbeginn im Tagesverkehr gegen 06:00 Uhr mit bedarfsgerechter Bedienung auf ausgewähl-

ten Hauptachsen. 

 An Sonntagen/ Feiertagen im Sommerhalbjahr ist bei Bedarf in bestimmten Teilräumen in Absprache mit dem 

Aufgabenträger ein früherer Betriebsbeginn zur gewährleisten. 

In Teilgebieten mit ausgeprägter gewerblicher Nutzung: keine Anforderung. 
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Darüber hinaus können die Verkehrszeiten bei der Anbindung von Zielen mit beson-

deren Anforderungen (z. B. SPNV-Anschlüsse, Gewerbestandorte, Kliniken, Freizeit-

standorte) flexibel gehandhabt werden. Bestehende Vertaktungen sind dabei zu be-

rücksichtigen.  

2.3.5 Anforderungen an die Bedienungsqualität 

Die Bedienungsqualität beschreibt die zeitliche Verfügbarkeit des ÖPNV-Angebotes 

für die Fahrgäste, wobei insbesondere die Kriterien Bedienungshäufigkeit und Re-

gelmäßigkeit von Bedeutung sind.  

Als Anforderungen an die Bedienungsqualität werden Mindestbedienungsstandards 

(MUSS) definiert. Diese gelten unabhängig davon, ob es sich bei der Verbindung 

um eine Umsteige- oder eine Direktverbindung handelt. Auch sind die Bedienungs-

standards relationsbezogen zu sehen und nicht zwingend als Maßstab für das Be-

dienungsangebot einer einzelnen Linie zu betrachten. 

Die Bedienungshäufigkeiten gelten auf den Verkehrsachsen der Netzhierarchie ent-

sprechend ihrer Verbindungsfunktion zwischen bzw. innerhalb der Verkehrsgebiete. 

Grundsätzlich ist ein Unterschreiten der Standards nur im Ausnahmefall zulässig, 

wenn nachweislich keine ausreichenden Potentiale vorhanden sind. Sollten auf ein-

zelnen Linien Anpassungen erforderlich werden, hat dies in Abstimmung mit dem 

Aufgabenträger zu erfolgen.  

Eine Unterschreitung der vorgenannten Mindestbedienungshäufigkeiten ist zudem 

an den Linienenden der Achsen in Abstimmung mit dem Aufgabenträger zulässig. 

Dies gilt ebenso für jahreszeit- und schulferienbedingte Anpassungen an den Be-

darf. Grundsätzlich sollen solche Anpassungen mit differenzierter Fahrplangestal-

tung im Sinne einer hohen Transparenz des ÖPNV-Angebotes jedoch behutsam und 

mit Augenmaß vorgenommen werden. 
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Tabelle 24: Mindestbedienungshäufigkeit nach Verkehrszeiten und Verkehrsgebieten 

 Bedienungshäufigkeit 

 VG I VG II VG III VG IV 

Montag – Freitag    

Nachtverkehr 60-Min.-Takt 60-Min.-Takt k. A. k. A. 

Frühverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. 60-Min.-Takt 

Tagesverkehr 10-Min.-Takt 

(in der 

Verkehrsspitze 

Verstärker-

verkehre) 

20-Min.-Takt 

(in der 

Verkehrsspitze 

Verstärker-

verkehre) 

60-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Abendverkehr 15-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Spätverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. k. A. 

Samstag     

Nachtverkehr 60-Min.-Takt 60-Min.-Takt k. A. 

k. A. 

Frühverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Tagesverkehr 15-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

Abendverkehr 15-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. 

Spätverkehr 30-Min.-Takt 30-Min.-Takt k. A. 

Sonntag/ Feiertag    

Nachtverkehr 60-/30-Min.-Takt 60-Min.-Takt k. A. 

k. A. Sonntags-/ 

Feiertagsverkehr 

30-Min.-Takt 30-Min.-Takt 60-Min.-Takt 

k. A. = keine Anforderung 

 Für VG IV sind zudem die Anforderungen aus den Schichtzeiten zu berücksichtigen. 

Für temporäre Nachfragespitzen ist gemäß allgemeiner Definition die Einhaltung der 

geforderten Beförderungsqualität zu gewährleisten (vgl. Kapitel 2.4.2). 

Eine zusätzliche temporäre und bedarfsgerechte Verstärkung des Angebotes zur Si-

cherung der geforderten Beförderungsqualität bei saisonalen und sonstigen Nach-

frageschwankungen als auch bei Großveranstaltungen, die in ihrer touristischen und 

regionalen Bedeutung über das Gebiet der Hansestadt Rostock hinauswirken, ist zu 

gewährleisten. Dazu zählen die „Hanse Sail“ sowie der Vorweihnachts- und Jahres-

endverkehr. 

Zu beachten sind die besonderen Anforderungen im Tourismus- und Freizeitverkehr 

der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. In den Ferienzeiten sowie an Sonntagen/ 

Feiertagen im Sommerhalbjahr ist bei Bedarf deshalb das Angebot in bestimmten 

Korridoren in Absprache mit dem Aufgabenträger zu erhöhen.  
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Die Einhaltung der Bedienungsstandards kann bei nachweisbar geringer und/ oder 

unsystematischer Fahrgastnachfrage in Absprache mit dem Aufgabenträger auch 

durch den Einsatz alternativer Bedienungsformen (Bedarfsverkehre) abgesichert 

werden, z. B. um auch in Räumen und zu Zeiten schwacher Nachfrage ein regelmä-

ßiges ÖPNV-Angebot zu gewährleisten. Die Einsatzfelder nach Verkehrsgebieten 

und Verkehrszeiten sind in Tabelle 25 dargestellt. 

Tabelle 25: Einsatzfelder bedarfsgesteuerter Bedienungsformen nach Verkehrsgebiet und 

Verkehrszeit 

 Verkehrsgebiete 

Verkehrs-

zeiten 

Verkehrs-

gebiet I 

Verkehrs-

gebiet II 

Verkehrs-

gebiet III 

Verkehrs-

gebiet IV 

Nacht-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Früh-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Tages-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

nur Randberei-

che 

Gesamtes 

Gebiet 

innere  

Erschließung67 

Abend-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

nur Randberei-

che 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Spät-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Sonntags-

verkehr 

nur Rand- 

bereiche 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

Gesamtes 

Gebiet 

 

  

 

67  Die Erreichbarkeit der dem Verkehrsgebiet IV zugeordneten Bereiche ist im Tagesverkehr 
grundsätzlich im festbedienten Linienverkehr sicherzustellen. Für Teilbereiche mit großer 

räumlicher Ausdehnung abseits der Hauptachsen können bedarfsgesteuerte Bedienungs-
formen die Feinverteilung im Gebiet gewährleisten. 
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2.3.6 Anforderungen an die Verbindungsqualität 

2.3.6.1 Grundsätze 

Notwendige Umsteigebeziehungen sind zur Vermeidung von Reisezeit und Komfort-

verlusten zu optimieren. Häufiges Umsteigen senkt den Komfort einer ÖPNV-Ver-

bindung erheblich und wirkt sich negativ auf die Akzeptanz durch den Kunden aus. 

Durch die Netzgestaltung ist deshalb ein niedriger Umsteigefaktor anzustreben. 

Der optimale Einsatz der verschiedenen Verkehrssysteme, das Ziel einer hohen Effi-

zienz des Einsatzes der einzelnen Verkehrsträger sowie die Notwendigkeit einer an 

das Umfeld angepassten Nutzung erfordern die Zusammenführung verschiedener 

Elemente innerhalb eines integrierten Verkehrssystems. 

Aus diesem Grund sind die Anforderungen an die Verbindungsqualität als Richt-

werte („SOLL-Kriterien“; vgl. Kapitel 2.3.1) unter Berücksichtigung des heutigen 

Bedienungsangebotes zu verstehen. Dabei wird hingenommen, dass in einzelnen 

Teilräumen die Richtwerte der Reisezeit bzw. der Umsteigehäufigkeit nicht allum-

fänglich aus allen Bereichen eingehalten werden (z. B. Teilbereich Hohe Düne). 

2.3.6.2 Anforderungen an die Reisezeit  

Wichtigster Faktor im Hinblick auf die Erreichbarkeit ist die Reisezeit. In Tabelle 26 

werden Richtwerte definiert, innerhalb derer ein Fahrgast unter Berücksichtigung 

der Anforderungen der Erschließungswirkung (siehe Kapitel 2.3.3) die relevanten 

Zentren68 erreichen sollte („Richtwerte“; vgl. Kapitel 2.3.1). 

Tabelle 26: Richtwerte für die Erreichbarkeit der relevanten Zentren (Mo – Fr im Tagesver-

kehr)69 

zu erreichendes Zentrum Richtwert für maximale Reisezeit 

(Fahrzeit ohne Zu- und Abgangszeit) 

Innenstadt  60 Minuten 

Teilraumzentrum West (Lütten Klein) 

(aus den zugehörigen Ortsteilen 

Warnemünde, Lütten Klein, Lichtenhagen, 

Groß Klein, Evershagen, Schmarl) 

30 Minuten 

Stadtteilzentrum 

(aus den jeweils zugehörigen Ortsteilen) 

30 Minuten 

 

 

 

68  aus: Zentrenkonzept der Hansestadt Rostock, Stand November 2007. 

69  In Anlehnung an die „Empfehlungen für Planung und Betrieb des öffentlichen Personen-

nahverkehrs“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV); 2010 
Köln). 
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2.3.6.3 Anforderungen an die Umsteigehäufigkeit  

Ähnlich wie für die Reisezeit gilt auch für die Umsteigehäufigkeit die Zielsetzung, 

diese so gering wie möglich zu halten. Dazu sind die in Tabelle 27 festgelegten 

Richtwerte für die maximale Umsteigehäufigkeit zum Erreichen der relevanten Zen-

tren einzuhalten. 

Tabelle 27:  

Richtwerte für die maximale Umsteigehäufigkeit zur Erreichbarkeit der relevanten Zentren 

  Stadtzentrum Stadtteilzentren70  

(aus den jeweils 

zugehörigen Bereichen) 

Verkehrsgebiet I via Straßenbahnnetz: 1 

via S-Bahn-System: 2 

0 

Verkehrsgebiet II 2 0 

Verkehrsgebiet III 2 1 

Verkehrsgebiet IV 2 1 

2.3.6.4 Qualität der Anschlusssicherung 

In einem vernetzten ÖPNV sind koordinierte Anschlussbeziehungen ein wichtiger 

Faktor des Bedienungsangebotes. Festlegungen von Anschlussbeziehungen mit An-

schlusssicherung dürfen nicht zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Reisezeit 

führen. Deshalb ist es vorgesehen, die erforderlichen Anschlussbeziehungen für die 

jeweilige Fahrplanperiode zu prüfen und entsprechend zu definieren. 

Für die jeweilige Fahrplanperiode werden die sicherzustellenden Anschlussbeziehun-

gen zwischen den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen abgestimmt. Für 

eine richtungsbezogene fahrplanmäßige Anschlusssicherung zwischen zwei städti-

schen Linien wird als Richtwert eine reine Wartezeit von maximal 5 Minuten an defi-

nierten Verknüpfungspunkten angestrebt. In Ausnahmefällen sind maximal 10 Mi-

nuten zulässig (ohne Wegezeit; d. h. bei größeren Verknüpfungspunkten ist Um-

steigstrecke zuzuschlagen). 

 

70  aus: Zentrenkonzept der Hansestadt Rostock, Stand November 2007. 
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2.4 Merkmale der Beförderungsqualität 

2.4.1 Anforderungen an die Einhaltung des Fahrplans/ 

Pünktlichkeit 

2.4.1.1 Verfügbarkeit des Fahrtangebotes/ Ausfallquote  

Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Fahrplanangebotes ist die Basisleistung 

des Betreibers und steht im Zentrum der Kundenwahrnehmung. Der Fahrgast erlebt 

neben den nicht durchgeführten Fahrten auch verfrühte und stark verspätete Fahr-

ten als ausgefallen. Zur Absicherung der Beförderungspflicht sind ausreichende Re-

servekapazitäten einzuplanen.  

Als Anforderung wird festgelegt, dass die im Fahrplan aufgeführten Fahrten stattfin-

den. Bei geplanten Betriebsunterbrechungen71 werden Ersatzverkehre gemäß Fahr-

plan durchgeführt. Bei ungeplanten Betriebsunterbrechungen72 erfolgt – soweit 

sinnvoll – unverzüglich die Sicherung des Betriebsablaufs durch Ersatzverkehre  

oder Anschlussmöglichkeiten. 

Nicht geleistete Fahrten gelten immer als Fahrtausfall, unabhängig davon, ob dieser 

im Einflussbereich des Verkehrsunternehmens liegt oder nicht. Im Falle höherer Ge-

walt (ganztägige Ausfälle aufgrund von Unwetter, Naturkatastrophen, Streik) wird 

in enger Abstimmung mit dem Aufgabenträger besprochen, ob bzw. wie nicht ge-

leistete Fahrten gewertet werden. 

Als Messkriterium wird die Differenz zwischen der Soll-Fahrplanleistung (gem. Fahr-

plan) gesamt und der tatsächlichen Ist-Leistung gesamt betrachtet (Auswertung 

mit RBL). Fahrten gelten als ausgefallen, wenn sie gar nicht bzw. nur teilweise 

(Teilausfälle) durchgeführt werden.  

Die Ausfallquote wird als Zielwert auf eine Obergrenze von 1 % festgelegt.  

Abweichungen von den konzessionierten Linienwegen sind im Regelverkehr unzu-

lässig. 

Fahrten gelten als ausgefallen, wenn sie gar nicht, verfrüht, wesentlich verspätet 

(ab einer Verspätung größer der Taktfolge) bzw. nur teilweise (Teilausfälle) durch-

geführt werden.  

 

71  Geplante Unterbrechungen sind z. B. Baustellen oder Großveranstaltungen, bei denen ein 

Umleitungsfahrplan mind. zwei Tage vor der Unterbrechung erstellt und veröffentlicht 

werden muss. Der Betreiber ist für das Umleitungsmanagement verantwortlich. 

72  Ungeplante Unterbrechungen treten ohne bzw. mit geringer Vorwarnzeit ein (z. B. 

Fahrzeugausfall, nicht gemeldete Demonstrationen, Unfall, starke Unwetter, 

Notarzteinsatz im Fahrzeug). Diese Unterbrechungen können sowohl im oder außerhalb 

des Einflussbereiches des Betreibers liegen und erfordern keinen Ersatzfahrplan. Jedoch 

ist eine entsprechende Kommunikation ggü. dem Fahrgast sicherzustellen. 
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2.4.1.2 Pünktlichkeit 

Die Pünktlichkeit definiert im Wesentlichen die Zuverlässigkeit des ÖPNV-Systems, 

sie stellt somit die Basis für ein zuverlässiges und kundenorientiertes Nahverkehrs-

angebot dar. Folgende Pünktlichkeitsquoten sind zu gewährleisten: 

• Es sind 95 % aller Fahrten pünktlich zu erbringen.  

• Eine Fahrt ist unpünktlich, wenn die Abfahrt nicht spätestens 3,00 Minuten 

(Straßenbahn) bzw. 5,00 Minuten (Bus) nach der 1. Sekunde der definierten 

Abfahrtszeit bzw. 60 Sekunden verfrüht vor der 1. Sekunde der Abfahrtzeit er-

folgt.  

Die Messung der Pünktlichkeit erfolgt als Erfassung der Pünktlichkeit für alle Fahr-

ten an allen Haltestellen im relevanten Zeitraum. Die bisher praktizierte Pünktlich-

keitserfassung an festgelegten Referenzhaltestellen wird nicht mehr weiterverfolgt, 

da sie eine unsachgemäße Fahrplangestaltung (Einbau von Pufferzeiten an den Re-

ferenzhaltestellen) zur Folge hat. 

Gewertet werden alle Ausfälle und Verspätungen. Verspätungen in Folge „höherer 

Gewalt“ (insbesondere Demonstrationen, Unwetter, Glatteis, ungeplante Tagesbau-

stellen) werden im Nachgang herausgerechnet, wenn die Zielwerte im Betrach-

tungszeitraum unterschritten worden sind.  

Die Verkehrsunternehmen nehmen eine monatliche Berichterstattung beim Aufga-

benträger vor. Sobald sich die Notwendigkeit des Eingreifens in laufende Prozesse 

abzeichnet, sind Zwischenberichte schnellstmöglich zu erstellen. 

2.4.2 Platzkapazitäten/ Besetzungsgrad  

Eine qualitativ hochwertige ÖPNV-Beförderung wird gewährleistet, wenn auch für 

besonders hohe Nachfragewerte auf Einzelfahrten die Platzkapazität in den Fahr-

zeugen nicht überschritten wird. 

Bei der Dimensionierung des Platzangebotes (Sitz- und Stehplätze) in den einge-

setzten Fahrzeugen werden die nachfolgenden Mindeststandards angesetzt. 

• In der Spitzenverkehrszeit im Tagesverkehr (siehe Tabelle 23) soll das Platzan-

gebot so bemessen sein, dass der Besetzungsgrad (Anzahl der Fahrgäste/ Zahl 

aller Steh- und Sitzplätze) als Mittelwert über die 30-Minuten-Spitze 80 % oder 

als Mittelwert über die Spitzenstunde 65 % in der Regel nicht überschreitet.  

• Im Tagesverkehr außerhalb der Spitzenzeiten soll der Besetzungsgrad als Mittel-

wert über eine Stunde 50 % nicht überschreiten.  

• Für Fahrten mit einer Fahrtzeit von über 15 Minuten soll jedem Fahrgast ein 

Sitzplatz zur Verfügung stehen. In der Verkehrszeiten Nachtverkehr, Frühver-

kehr, Abendverkehr, Spätverkehr und Sonntags-/ Feiertagsverkehr (siehe Ta-

belle 23) soll in der Regel jedem Fahrgast ein Sitzplatz angeboten werden. 
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Die Angaben beziehen sich jeweils auf das Einzelfahrzeug bzw. den Straßenbahn-

zug. Angesetzt werden 4 Personen/ m² Stehplatzfläche (RSAG-Qualitätskrite-

rium).73 Bei der Bemessung dürfen die Bereiche der Sondernutzungsflächen aus-

drücklich nicht einberechnet werden, da diese für die Mitnahme von Rollstuhlnut-

zenden, Personen mit Kinderwagen u. ä. vorbehalten sind.  

In der Hauptverkehrszeit können aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und bestimm-

ter planerischer Überlegungen die Richtwerte für kurze Streckenabschnitte (maxi-

mal 5 Minuten Fahrzeit) überschritten werden.  

Bei Großveranstaltungen und Sondersituationen (z. B. extreme Witterung) gelten 

die definierten Qualitätsmaßstäbe ausdrücklich nicht. 

Die angestrebte Verkehrswende, d. h. die Verlagerung von Verkehrsanteilen vom 

MIV auf den ÖPNV, erfordert im Hinblick auf die erkennbaren Komfortanforderun-

gen der vorherigen Pkw-Nutzer zwingend angepasste Anforderungen an die Platz-

kapazitäten und den Besetzungsgrad. Eine geringere Grundauslastung der Fahr-

zeuge ist zum Erreichen der Zielsetzungen unabdingbar. 

2.4.3 Anforderungen an die Fahrzeugausstattung 

Die Ausstattung und Ausrüstung der Fahrzeuge stellen ein wichtiges Merkmal für 

die Beförderungsqualität dar, da hier sowohl eine direkte Schnittstelle zum Kunden 

besteht als auch durch Investitionsentscheidungen der Unternehmen in diesem Be-

reich langfristige Festlegungen zum Qualitätsniveau getroffen werden.  

Die Qualitätsstandards für die im ÖPNV eingesetzten Fahrzeuge im Stadtgebiet be-

schreiben die erforderliche Ausstattung, den Zustand und das Erscheinungsbild. Da-

bei spielen die Themen Barrierefreiheit, Komfort, Fahrgastinformation, Betrieb, Ver-

trieb, Emissionen und Sicherheit eine wichtige Rolle. Darüber hinaus soll zukünftig 

ein Augenmerk auf die Entwicklung alternativer Antriebskonzepte gelegt werden. 

Der Fahrzeugeinsatz soll bei allen im Nahverkehrsraum tätigen Verkehrsunterneh-

men, soweit es die betrieblichen Belange zulassen, hinsichtlich der Ausstattungs-

qualität vorrangig nach der verkehrlichen Bedeutung der Linien erfolgen.  

Grundsätzlich haben alle eingesetzten Fahrzeuge im ÖPNV den „Anerkannten Re-

geln der Technik“ und bei Neubeschaffung dem „Stand der Technik“, den geltenden 

nationalen und internationalen Normen (DIN/ISO, EN, StVZO), den Anforderungen 

nach BOKraft und BOStrab sowie den hierzu erlassenen Richtlinien zu entsprechen. 

Einzusetzen sind saubere, moderne, ansprechende und komfortable Fahrzeuge. 

Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen sind die relevanten EU-Richtlinien (z. B. EU-

Verordnung (EG) Nr. 661/2009) und EU-Normen zu beachten.  

 

73  Hansestadt Rostock – Rostocker Straßenbahn AG: Handbuch Qualitätscontrolling im ÖPNV 
(Dezember 2011). 
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Kriterienliste Mindestanforderungen an Fahrzeugen/ 

Straßenbahnzüge 

Straßenbahn 

Folgende Kriterien sind mindestens zu erfüllen: 

• 1,95 m lichte Durchgangshöhe 

• Niederfluranteil im Fahrzeug mind. 70 %  

• Einstiegshöhe zur 1. Stufe im Fahrzeug maximal 30 cm über Schienen-Ober-

kante  

• Obergrenze Fahrzeugalter: 32 Jahre (nach einer Fahrzeugsanierung können län-

gere Nutzungszeiträume vereinbart werden) 

• Türen für den Fahrgast müssen im Niederflurbereich liegen  

• pro Fahrzeugseite eine Türspur pro 25 Fahrgastsitzplätze (Doppeltür = zwei 

Türspuren) 

• bestmögliches Ausschöpfen der Platzkapazitäten im Fahrzeug im Zusammen-

spiel Sitzplätze, Stehplätze und Flächen für Mehrzweckflächen (optimales Aus-

schöpfen der Fahrzeuglängen und -breiten im Zusammenspiel zur vorhandenen 

Haltestelleninfrastruktur) 

• mindestens 34 % an Sitzplätzen bezogen auf die Platzkapazität, wie sie sich aus 

den Grenzwerten für die maximal besetzten Plätze (Sitz- und Stehplätze) ergibt 

(Planwert 4 Fahrgäste pro qm; vgl. Kapitel 2.4.2) 

• Bordrechner / IBIS / inkl. Lichtsignalanlagenbeeinflussung 

• mindestens je eine Mehrzweckfläche entsprechend Türkonzept an der 1. oder 2. 

Tür und 3. oder 4. Tür mit mind. je einem Rollstuhl- bzw. zwei Kinderwagen-

stellplätzen  

• Digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme außen (elektronische Anzeigen 

von Fahrtziel bzw. Liniennummer außen an der Fahrzeugfront, an der Einstiegs-

seite und am Fahrzeugheck) 

• Digitale visuelle und akustische Fahrgastinformationssysteme innen  

o digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme innen "nächster Halt" mit Be-

zeichnung der Haltestelle und Liniennummer, optional Anzeige des Linienver-

laufs, Beschriftungen im Fahrzeug in deutscher und englischer Sprache bzw. 

mit eindeutigen Piktogrammen, Liniennetzplan in jedem Fahrzeug 

o digitale akustische Informationseinrichtungen zur Ankündigung der nächsten 

Haltestelle sowie der Umsteigepunkte zum SPNV und Regionalbus mit ge-

räuschabhängiger Lautstärkeregulierung; zudem Lautsprecheranlage mit 

Mikrofon am Fahrerarbeitsplatz, um bei Störungen der automatischen Ansa-

gegeräte die Fahrgäste weiterhin informieren zu können.  

• Videoschutzeinrichtung  

• Funkanlage/ Notruffunktion 
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• Klimatisierung (bei Neufahrzeugen) 

• pro Tür ein Fahrausweisentwerter 

• Fahrgastzählgeräte in 50 % der Fahrzeuge 

• ausreichende Anzahl von Haltestangen 

• Möglichkeiten zum Ticketerwerb im Fahrzeug (entsprechend Stand Technik) 

Bus 

Folgende Kriterien sind mindestens zu erfüllen: 

• alle Fahrzeuge müssen mit Niederflurtechnik ausgestattet sein, niveaugleiche 

Ein- und Ausstiege ohne Stufen an allen Türen, durchgängig in Längsrichtung 

ohne Stufen; leicht zu erreichende Festhaltemöglichkeiten im Türbereich (auch 

für Rollstuhlfahrer und Kleinwüchsige geeignet, podestloser Boden (Mittelgang) 

zwischen Tür 1 und Tür 2 bei Standardlinienbussen und Standardgelenkbussen 

• ausklappbare Rampe an Tür 2 und Kneeling-Technik als Einstiegshilfe; die Ein-

stiegshöhe an den Türen darf unter Anwendung der Kneelingfunktion 250 mm 

an Tür 1 oder 270 mm an Tür 1 und Tür 2 nicht überschreiten 

• im Standardlinienbus im Bereich der Tür 2 Mehrzweckfläche mit absoluter Min-

destgröße von 900 x 2.100 mm sowie im Gelenkbus zwei Mehrzweckflächen an 

Tür 2 und Tür 3 mit absoluter Mindestgröße von je 900 x 1.400 mm (mit zuge-

ordnetem Sitz oder Stehlehne für Begleitperson und gepolsterter Trennwand 

bzw. Anlehnplatte) mit niveaugleichem, kurzem Zugang zu einer Tür (Mindest-

breite 1.200 mm); keine die Bewegungsfreiheit behindernde Haltestangen oder 

sonstige Einbauten auf der Mehrzweckfläche 

• Einhaltung der aktuellen EURO-Normen und Emissionsgrenzwerte, jedoch min-

destens EEV-Standard der gesamten Fahrzeugflotte74 

• Obergrenze Fahrzeugalter: max. 14,00 Jahre 

• digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme außen (elektronische Anzeigen 

der Liniennummer außen an der Fahrzeugfront, an der Einstiegsseite, am Fahr-

zeugheck sowie an der Einstiegsseite gegenüberliegenden Seite, elektronische 

Fahrtzielanzeige an der Fahrzeugfront) 

• digitale visuelle und akustische Fahrgastinformationssysteme innen 

o digitale visuelle Fahrgast-Informationssysteme innen "nächster Halt" mit Be-

zeichnung der Haltestelle und Liniennummer, optional Anzeige des Linienver-

laufs, Beschriftungen im Fahrzeug in deutscher und englischer Sprache bzw. 

mit eindeutigen Piktogrammen 

 

74  Umweltbezogene Fahrzeugstandards unterliegen dynamischen Entwicklungsprozessen, 

sodass eine Verbesserung der ökologischen Standards innerhalb der Fahrzeugflotten 
ebenfalls sukzessive erfolgt. 
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o digitale akustische Informationseinrichtungen zur Ankündigung der nächsten 

Haltestelle sowie der Umsteigepunkte zum SPNV und Regionalbus mit ge-

räuschabhängiger Lautstärkeregulierung; zudem Lautsprecheranlage mit 

Mikrofon am Fahrerarbeitsplatz, um bei Störungen der automatischen Ansa-

gegeräte die Fahrgäste weiterhin informieren zu können 

• Haltewunschtaster: 

o Taster mit Türöffnungsfunktion für „Kinderwagen/ Rollstuhl“ außen an allen 

Zugangstüren zu Mehrzweckflächen,  

o Haltewunschtaster mit Türöffnungsfunktion für „Kinderwagen/ Rollstuhl“ im 

Fahrzeuginnenbereich an Mehrzweckfläche und den Zugangstüren, 

o Erreichbarkeit dieser Taster auch für Rollstuhlnutzende und Kleinwüchsige, 

o visuelle Bestätigung nach Betätigung des Tasters (z. B. leuchtender Ring um 

den Taster). 

• Außenlautsprecher (bei Einfahrt des Fahrzeuges in die Haltestelle Ansage der Li-

niennummer und des Fahrtziels) 

• Klimatisierung des Fahrgastraumes 

• mindestens 40 % an Sitzplätzen bezogen auf die Platzkapazität, wie sie sich aus 

den Grenzwerten für die maximal besetzten Plätze (Sitz- und Stehplätze) ergibt 

(vgl. Kapitel 2.4.2) 

• Bordrechner / IBIS / inkl. Lichtsignalanlagenbeeinflussung. Sicherstellung der 

Vereinheitlichung der eingesetzten Systeme zwischen den Verkehrsunterneh-

men 

• Fahrgastzählgeräte (Gewährleistung eines ausreichenden Anteils an der Fahr-

zeugflotte zur Sicherung einer statistisch belastbaren Erfassung; im Falle der 

Einführung von E-Ticketing Anpassung der Anforderung) 

• zwei doppelflügelige Türen (mind. 1.200 mm) im Standardbus bzw. drei doppel-

flügelige Türen (mind. 1.200 mm) im Gelenkbus; Innenschwingtüren bedingt 

durch erforderliche Anfahrbarkeit von gemeinsamen Straßenbahn-/ Bus-Halte-

stellen 

• Außentaster an relevanten Türen mit Mehrzweckflächen für Rampenanmeldung 

(mit Symbol Rollstuhl und Kinderwagen)  

• Videoschutzeinrichtung 

• pro Tür ein Fahrausweisentwerter  

• Technik zur sprachlichen Kommunikation mit der Leitstelle 

• Fahrradmitnahme ist durch die Fahrzeuggestaltung prinzipiell zu ermöglichen  

Auch beim Einsatz von Kleinbussen muss die Beförderung von Personen mit Roll-

stuhl, Rollator oder Kinderwagen ermöglicht werden. Beim Einsatz kleinerer Fahr-

zeuge (z. B. 9-Sitzer oder Pkw bei bedarfsgesteuerten Bedienungsformen) soll die 

Möglichkeit vorgesehen werden, zusammenklappbare Rollstühle und Kinderwagen 

transportieren zu können. 
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Die Mitnahme von Elektromobilen, sogenannten E-Scootern, wird in einem bundes-

einheitlichen Erlass der Länder vom 15. März 2017 geregelt. Hier wurden alle we-

sentlichen Kriterien für die Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen geregelt. Auf-

grund der ähnlichen fahrdynamischen Eigenschaften müssen diese Regelungen im 

geringeren Umfang auch für die Straßenbahnen gelten. Die für die Mitnahme von E-

Scootern tauglichen Linienbusse müssen folgende Anforderungen erfüllen:  

• Die Länge der Aufstellfläche sollte mindestens folgende Maße aufweisen: 

2.000 mm bei Lage gegenüber der Tür für den Zustieg.  

• Normengerechter Rollstuhlstellplatz gemäß UN/ECE Regelung Nr. 107, also mit 

Rückhalte- bzw. Sicherheitseinrichtungen auf folgenden drei Seiten: die Fahr-

zeugseitenwand, die rückwärtige Anlehnfläche, eine Haltevorrichtung zum Gang 

hin mit einem Überstand gegenüber der Anlehnfläche von mindestens 280 mm. 

Sonstige Forderungen 

• Das VU betreibt ein Kommunikationssystem zwischen Fahrzeugen und Leitstel-

len. Ein unternehmensübergreifender Informationsaustausch wird auf geeignete 

Weise sichergestellt. 

• Das VU unterstützt ein System, das Echtzeitdaten übermittelt. Unterschiedliche 

technische Lösungen sind denkbar. 

• Kostenloses WLAN (bei Neuanschaffungen) 

• USB-Anschlüsse in den Fahrzeugen (bei Neuanschaffungen) 

Außenwerbung an den Fahrzeugen 

Bei der Fahrzeug-Außenwerbung sind die Fensterflächen von Beklebungen so frei-

zuhalten, dass die Fahrgäste eine freie Sicht aus den Fenstern haben sowie die Ori-

entierungsmöglichkeiten und das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste nicht negativ 

beeinflusst werden. 

Nicht zulässig sind folgende Werbeinhalte:  

• Nikotinwaren, 

• Drogen oder sonstige berauschende Mittel, 

• politische oder religiöse Inhalte, 

• Autowerbung, 

• pornografische, sexuelle oder gewaltverherrlichende Inhalte, 

• frauenfeindliche oder andere gruppendiskriminierende Werbung. 

Erscheinungsbild und Design 

Sicherstellung und Pflege des einheitlichen Corporate Designs für die zum Gesamt-

netz „Stadtverkehr Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ (d. h. RSAG) gehörenden 

Linien ohne Aufweichen des Grundsatzes. Ziel des Corporate Designs ist es, einen 

klar erkennbaren Betreiber des ÖPNV in Rostock zu positionieren. 
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2.4.4 Anforderungen zur Ausstattung von Haltestellen  

2.4.4.1 Allgemeines 

Bahnhöfe, Haltepunkte und Haltestellen sind Visitenkarten des ÖPNV, an denen 

Nutzer und potenzielle Kunden die Qualität und Attraktivität des ÖPNV-Systems 

messen. Deshalb ist der Zugang zum System einfach und attraktiv einzurichten. 

Haltestellen müssen gut erreichbar, sicher und sauber sein sowie dem Kunden ei-

nen angenehmen, der Funktion entsprechenden Aufenthalt bieten. 

Durch ein flächendeckendes Haltestellennetz in der Hanse- und Universitätsstadt 

soll den Fahrkunden der direkte, barrierefreie und verkehrssichere Zugang zu den 

Verkehrsmitteln des ÖPNV ermöglicht werden.  

Bei der baulichen Gestaltung der Haltestellen sind die sich aus den Themenfeldern 

Barrierefreiheit, Fahrgastinformation, Sicherheit (insbesondere Schulwegsicherung), 

Komfort und Verknüpfung resultierenden Anforderungen zu beachten.  

Haltestellen sind einheitlich zu gestalten (Wiedererkennungswert, z. B. durch ein-

heitliche Farben, Pflasterung, Möblierung, Logos). Gemäß den abgestimmten VVW-

Standards erhält der Fahrgast die erforderlichen Informationen zur Nutzung des 

ÖPNV in der Hansestadt: Haltestellenname, Linie, Fahrplanangebot und Linienver-

lauf, Tarife, Sonderinformationen und ausgewählte touristische Zusatzinformatio-

nen. Haltestellen an touristisch wichtigen Punkten sind mit entsprechend umfang-

reicheren Informationen auszustatten. An den Glasflächen der Wartehallen sind 

kontrastreiche Markierungen in zwei unterschiedlichen Höhen über die gesamte 

Breite der Glasflächen anzubringen (siehe DIN 32975). Die Grundsätze der Gestal-

tung der Infrastruktur sind unter Berücksichtigung der örtlichen und verkehrlichen 

Gegebenheiten umzusetzen.  

Personen mit Mobilitätsbeeinträchtigung ist eine durchgängig einheitliche Gestal-

tung der für sie relevanten Haltestellen-Elemente in ihrer Reisekette von hoher Be-

deutung.  

Die Qualitätsstandards zur Ausstattung der Haltestellen gelten grundsätzlich für alle 

Haltestellen im Stadtgebiet. 

Die „Richtzeichnungen Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen“ der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock (im jeweiligen Stand) sowie der „Leitfaden 

Barrierefreie Verkehrsräume – Design für alle“ (Herausgeber: Landesamt für Stra-

ßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern)75 sind bei der Planung und Ausge-

staltung von Haltestellen zu berücksichtigen.  

Die nachfolgend aufgelisteten Standards sind in Abhängigkeit von: Fahrgastauf-

kommen bzw. Nutzergruppen (Schüler, Touristen u. ä.), Funktionalität oder beson-

deren Anforderungen im Einzugsbereich anzuwenden. Hierfür ist ein geeignetes 

System der Kategorisierung zu entwickeln. 

 

75  Siehe: https://www.strassen-mv.de/static/LSBV/Dateien/Downloads/Leitfaden-Barriere-
freie-Verkehrsr%C3%A4ume-M-V.pdf 
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1. Mindeststandard (Grundausstattung) 

• Mast mit Haltestellen-Schild (reflektierend), Haltestellenname, Liniennum-

mer, Fahrtziel, Verbund- und Unternehmenskennzeichnung, Tarifzone 

• Kasten mit Aushangfahrplan, Netzplan, Reisezeit, Tarifinformationen und der 

Service-Rufnummer 

• sichere Aufstellfläche für die Fahrgäste (Dimensionierung entsprechend max. 

Fahrgastaufkommen) 

• Papierkorb 

2. Erweiterter Ausbaustandard (umfasst zusätzlich) 

• Mobilitätsgerecht gemäß Rostocker Standards 

• Beleuchtung, wenn Haltestelle durch Straßenbeleuchtung nicht ausreichend 

ausgestrahlt ist 

• Wetterschutz und Sitzgelegenheit mit kontrastreicher Gestaltung der Glasflä-

chen zur Sicherheit von sehbehinderten Menschen 

• in Abhängigkeit vom Fahrgastaufkommen Fahrscheinverkaufsautomat 

• Spritzschutz gegenüber Individualverkehr 

• DFI 

3. Erweiterter Grundstandard für Verknüpfungspunkte / zentrale Haltestellen in 

Zentrums- und Tourismusbereichen 

• Stadtplan oder Umgebungsplan (optional) 

• Fahrscheinverkaufsautomat 

• Fahrradständer 

• Lautsprecher für Durchsagen und Informationen über den Betriebszustand 

4. Erweiterung für Verknüpfungspunkte / zentrale Haltestellen in Zentrums- und 

Tourismusbereichen 

• Optional dynamische Fahrplaninformationen, entsprechend den finanziellen 

Möglichkeiten 

• Fahrradständer (möglichst B+R-Anlagen überdacht und in Bügelausfüh-

rung)76 

• Wegweisung zu Zielen in der näheren Umgebung (optional) 

  

 

76  Anforderung in Ausrichtung auf die in der „Verkehrspolitischen Zielsetzung“ formulierten 
Vision der Entwicklung der RSAG als ganzheitlicher Mobilitätsdienstleister. 
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2.4.4.2 Umsteigen in andere Verkehrsmittel 

Für den Übergang vom Individualverkehr bzw. Radverkehr zum ÖPNV ist das Ange-

bot der Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Anlagen von wesentlicher Bedeutung. 

Gute räumliche und zeitliche Anbindungen an das Straßennetz- und ÖPNV-Netz, 

eine ausreichende Kapazität sowie eine Ausstattung in Abhängigkeit von der ver-

kehrlichen Bedeutung bilden die Voraussetzung für eine intensive Nutzung. 

Schnittstellen zwischen ÖPNV und MIV (Park-and-Ride) 

Bei der Einrichtung neuer oder dem Umbau vorhandener P+R-Anlagen sollten fol-

gende Anforderungen berücksichtigt werden: 

• Die Fußwege zwischen Stellplätzen und Haltestelle sollten nicht länger als 150 m 

sein, bei höheren Werten lässt die Attraktivität erheblich nach. 

• P+R-Anlagen sind in einem besonders hohen Qualitätsstandard hinsichtlich Si-

cherheit und Sauberkeit der Anlagen auszuführen und in einer angemessenen 

Taktzeit zu bedienen. 

• P+R-Angebote sind in die Straßenwegweisung zu integrieren (Straßenbaulast-

träger); hierzu sind Konzepte für Leitsysteme zu entwickeln. 

Schnittstellen zwischen ÖPNV und Radverkehr (Bike-and-Ride) 

Die B+R-Anlagen sind der Zugangsstelle unmittelbar zuzuordnen, um eine ausrei-

chende Akzeptanz durch die Nutzer zu erreichen. Der Zugangsweg sollte daher 

nicht mehr als 100 m betragen (an SPNV-Haltepunkten ggf. längere Wege). Bei der 

Neuanlage von B+R-Anlagen sind die jeweils aktuellen Empfehlungen zur Gestal-

tung und Ausstattung zu berücksichtigen, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. 

2.4.5 Anforderungen an die Fahrgastinformation  

Der rechtzeitigen bedarfsgerechten Information von potenziellen Nutzern wie auch 

regelmäßigen Kunden des ÖPNV kommt eine Schlüsselstellung zu. Der Fahrgast 

muss die Möglichkeit haben, sich vor der Fahrt, an der Haltestelle und während der 

Fahrt ausreichend über den ÖPNV unter Normalbedingungen sowie bei Betriebsab-

weichungen zu informieren.  
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Information vor Fahrtantritt 

 

Information an der Haltestelle bzw. im Bahnhof 

 

Information während der Fahrt 

 

Information im Störfall 

 

Informationen unter Sonderbedingungen 

Abbildung 49: Durchgängige (barrierefreie) Informationskette77 

Die Informationen müssen aktuell, genau, vollständig, einheitlich, verständlich und 

nutzbar sein. Die Bereitstellung der Informationen erfolgt über Print- und digitale 

Medien sowie Telefon. 

Zur Informationsvermittlung sind alle gängigen Medien und Informationskanäle zu 

nutzen. Dies sind gedruckte Informationen, wie das Fahrplanheft des VVW und 

Fahrplaninformationen an den Haltestellen, die persönliche Auskunft und die Infor-

mation per Telefon, Internet und Smartphone-App. Derzeit findet durch die Digitali-

sierung eine Veränderung der Informationskultur statt. Während Printmedien ten-

denziell an Bedeutung verlieren, gewinnen digitale Informationskanäle auch im Be-

reich des ÖPNV stetig an Bedeutung. Im Rahmen der fortlaufenden Digitalisierung 

sind diese Informationswege stetig weiterzuentwickeln. 

Gemeinsam mit stationären Informationseinrichtungen gilt es eine ausgewogene 

Mischung von Informationsquellen bereitzustellen. Die Koordinierung und Vermark-

tung der Informationsangebote und die Bereitstellung attraktiver Informationska-

näle ist dabei in Zusammenarbeit des Aufgabenträgers mit den Verkehrsunterneh-

men und ggf. weiteren Partnern voranzutreiben. 

Information vor Fahrtantritt 

Zur Fahrtvorbereitung benötigt der Fahrgast Zugang zu Informationen darüber, wie 

er den ÖPNV nutzen kann, um sein Ziel zu erreichen.  

Die Informationen sind von den Betreibern über folgende Medien bereitzustellen: 

• Internetseite/ Apps inkl. elektronische Fahrplanauskunft 

• kundengerechte Printmedien, wie Fahrplanhefte oder Linienflyer (Inhalte: Tarife, 

Beförderungsbedingungen, verbindliche Angabe von Servicenummern und -ein-

richtungen (Ansprechpartner), Fahrpläne, Liniennetzplan, alternative Bedie-

nungsformen, optional: P+R-Standorte, B+R-Standorte) 

 

77  eigene Darstellung 
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• Linienfahrplan 

• Netzpläne 

• Telefon-Hotline (24 Stunden; ggf. externes Callcenter) 

• Informationen über die Kundenzentren sowie in den externen Verkaufsstellen 

Information an der Haltestelle bzw. im Bahnhof 

Die Informationen vor Ort geben Orientierung: Wo genau fährt der Bus, die Stra-

ßenbahn ab bzw. wo fährt das Anschlussverkehrsmittel? Auch an der Haltestelle 

bzw. im Bahnhof wird ein Überblick darüber bereitgestellt, wie der ÖPNV genutzt 

werden kann.  

Zur Fahrgastinformation an Straßenbahnhaltestellen ist die BOStrab (§ 31) zu be-

folgen. Darüber hinaus sind alle Haltestellen unter Berücksichtigung einer zukunfts-

orientierten digitalen Fahrgastinformation und eines barrierefreien Zugangs zum 

ÖPNV-Angebot zu gestalten. 

Die Informationen an den Haltestellen sind über folgende Medien bereitzustellen: 

• Haltestellenfahne/ Leitbeschilderung 

• ggf. DFI (dynamische Fahrgastinformation) 

• Fahrplanaushang 

• Tarifaushang 

• Haltestellenpläne (schematisch) 

• ggf. Baustellenplakate 

• ggf. Netzpläne 

• App (QR-Code für schnelle Auffindbarkeit) 

Zur Sicherstellung umfassender Informationen sind zudem auch kurzfristig einsetz-

bare Medien zu nutzen, vorrangig akustische Informationsquellen. An ausgewählten 

Haltestellen ist auf den Einsatz unterstützender dynamischer Anzeigesysteme zu 

orientieren, welche die aktuelle Ankunft der nächsten Fahrzeuge ebenso darstellen 

wie Hinweise im Fall von Störungen. Die Ausrüstung der Fahrzeuge mit erforderli-

chen Informationen ist im Kapitel 2.4.3 dargestellt. 

Information während der Fahrt 

Die Informationen während der Fahrt stellen den Fahrweg in den Fokus. Der Fahr-

gast benötigt die Information, wo er sich auf dem Linienweg befindet, wo er um-

steigen muss und ob bzw. welche Fahrplanabweichungen es gibt. Bei Störungen ist 

er möglichst über Reisealternativen zu informieren (vgl. unter „Informationen im 

Störfall“, s. u.). 
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Diese Informationen sind im Fahrzeug über folgende Medien bereitzustellen: 

• Fahrzeuganzeige außen 

• TFT-Monitor; Haltestellenabfolge 

• Haltestellenansage  

• Ansage der Umsteigemöglichkeiten 

• Netzpläne (schematisch) 

• Linienband 

• ggf. Baustellenplakate 

• App 

Information im Störfall 

Die Informationen im Störungsfall stellen für die Verkehrsunternehmen die größte 

Herausforderung dar. Sie sind eine große Chance, die Zufriedenheit der Fahrgäste 

sicherzustellen.  

Bei Störungen werden die Kunden über Ursache und Dauer der Störung sowie über 

alternative Fahrtmöglichkeiten informiert. Eine Erstinformation an die Fahrgäste im 

Fahrzeug sollte nach spätestens fünf Minuten erfolgt sein.  

In den Fahrzeugen und an mit Lautsprechern ausgestatteten Haltestellen wird über 

Störungen und Alternativen in der Verkehrsmittel- bzw. Routenwahl möglichst früh-

zeitig informiert. 

Sobald sich umfassendere Ausfälle bzw. Änderungen abzeichnen, sind auch Hörfunk 

und Printmedien einzubeziehen. 

Informationen unter Sonderbedingungen 

Zur Erleichterung des Zuganges zum ÖPNV für Besucher der Hansestadt Rostock ist 

die Ausstattung touristischer Bereiche/ Einrichtungen mit Informationen über den 

ÖPNV anzustreben. An der Haltestelle sollte auf touristisch interessante Punkte in 

der näheren Umgebung hingewiesen werden. 

Barrierefreie Fahrgastinformation 

Zur Gewährleistung durchgängig barrierefreie Mobilitätsketten ist es erforderlich, 

diese mit barrierefreien Informationen zu begleiten. Die Bereitstellung barrierefreier 

Informationen bezieht sich grundsätzlich auf zwei Aspekte: 

• barrierefreie Informationen zum Mobilitätsangebot und  

• barrierefreie Informationen zur barrierefreien Nutzbarkeit der Infrastruktur (um-

fassende Information auch für Begleitpersonen zur Planung des Weges). 
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Nutzungsrelevante Fahrgastinformationen sollen sowohl in visueller als auch in 

akustischer oder taktiler Form dem Fahrgast bereitgestellt werden („Zwei-Sinne-

Prinzip“). Die Bereitstellung kann dabei auch über verschiedene Medien bzw. Kanäle 

erfolgen. 

Die Informationssysteme im ÖPNV sind möglichst einheitlich zu gestalten, um eine 

hohe Wiedererkennbarkeit und eine lückenlose Nutzbarkeit gewährleisten zu kön-

nen. Zu vermeiden sind zusätzliche „Barrieren“ durch unterschiedliches Design der 

Leit- und Informationssysteme. Visuelle, taktile und akustische Orientierungshilfen 

sollen auf Grundlage des bisher realisierten Standards systematisch zur Schaffung 

„geschlossener Ketten“ weiterentwickelt werden. 

Für Informationsdarstellungen sind nachfolgende Anforderungen zu beachten. 

• Visuelle Informationen: kontrastreich, blendfrei, leicht lesbar (auch bei Dunkel-

heit), leicht verständliche Sprache, möglichst keine Laufschriften und Vermei-

dung von Anglizismen. 

• Akustische Informationen: ausreichende, dynamisch anpassbare Lautstärke, 

leicht verständliche Sprache, Ankündigungssignal, spezifische Lautstärke und 

differenzierbarer Sprachklang für außerordentliche Ansagen sowie keine Dia-

lekte und Vermeidung von Anglizismen. 

Neue Möglichkeiten der barrierefreien Information bieten Smartphone-Lösungen. 

Die Bordgeräte der Busse senden Daten zu Fahrplan, zur Pünktlichkeit und zu Hal-

testellen per Bluetooth an Smartphones und spezielle Handgeräte, wodurch den 

Fahrgästen barrierefreie Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

2.4.6 Anforderungen an die Verkehrsdurchführung 

2.4.6.1 Betriebshöfe 

Sämtliche Fahrzeuge sind sicher in Betriebshöfen bzw. Betriebsanlagen oder min-

destens auf abgezäunten Grundstücken abzustellen. Dafür erforderlich ist je ein Be-

triebshof für die Betriebszweige Straßenbahn und Bus im Stadtgebiet (alternativ ein 

kombinierter Betriebshof). Zur Sicherstellung der kurzfristigen Bereitstellung von 

Ersatzfahrzeugen ist mindestens ein Betriebshof möglichst zentral im Bedienungs-

gebiet vorzuhalten. 

2.4.6.2 Betriebsmanagement/ Leitstelle 

Mittels des Einsatzes von rechnergestützten Betriebsleitsystemen (RBL) wird für 

den Fahrgast eine Qualitätssteigerung spürbar. Der ÖPNV wird schneller, die Pünkt-

lichkeit wird erhöht, Betriebsstörungen können schnell erkannt und beseitigt wer-

den, die Fahrgastinformation wird verbessert. Zur Weiterentwicklung und Umset-

zung einheitlicher Grundsätze zur betriebsleittechnischen Unterstützung sind RBL 

anzuwenden. 
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Eine betriebszweig-übergreifende Steuerung und Überwachung des operativen Be-

triebs muss durch eine gemeinsame Leitstelle (für Schiene und Bus) erfolgen, die 

im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vorzuhalten ist. Diese 

muss während der gesamten Betriebszeit besetzt sein.  

Eine Abstimmung der Betriebssteuerung mit den Leitstellen benachbarter Unterneh-

men ist anzustreben. 

2.4.6.3 Verantwortlicher Ansprechpartner auf Seiten des Betreibers  

Am Ort des Betriebshofs/ der Betriebshöfe ist ein festangestellter weisungsbefugter 

Mitarbeitender des Betreibers mit ausreichender Fach-, Entscheidungs- und Hand-

lungskompetenzen tätig. Bei Störungen und in Notsituationen muss dieser An-

sprechpartner oder ein anderer entscheidungs- und handlungsbefugter Mitarbeiten-

der des Betreibers zu den üblichen Bürozeiten unmittelbar vor Ort persönlich ver-

fügbar sein. Der verantwortliche Ansprechpartner darf deshalb nicht planmäßig als 

Disponent in der Leitstelle eingesetzt werden. 

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sein Unternehmen für den Auftraggeber 

während der gesamten Betriebszeit telefonisch erreichbar ist.  

2.4.6.4 Ersatzverkehr/ Störfallmanagement 

Störfall- und Umleitungsmanagement  

Das ausführende Verkehrsunternehmen ist für das Umleitungsmanagement im Falle 

von Baustellen, Veranstaltungen oder anderen Straßensperrungen auf den Linien-

wegen zuständig. Erforderlich ist dazu eine aktive Abstimmung mit den Straßen-

baulastträgern. 

Das ausführende Verkehrsunternehmen hat dazu Umleitungsinformationen, bei 

langanhaltenden Maßnahmen auch Ersatzfahrpläne zu erstellen. Bei absehbaren Be-

triebsstörungen/ Betriebsabweichungen hat das Verkehrsunternehmen die Fahr-

gäste rechtzeitig im Voraus und während der Dauer der Betriebsstörung über die 

Art und Ursache der Störung, ihre voraussichtliche Dauer und Auswirkungen sowie 

insbesondere über alternative Bedienungen in geeigneter Form zu informieren 

(Fahrplanaushang an den betroffenen Haltestellen, Internetseite, Presseinforma-

tion, Newsletter). 

Im Fall einer Störung sind Ersatzverkehre, Störungsdienste etc. möglichst umge-

hend zu erbringen. Bei Abweichungen vom Regelfahrplan sind die Fahrgäste unver-

züglich zu informieren.  
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Geplante Betriebsabweichungen 

Bei planbaren bzw. geplanten Betriebsunterbrechungen (Baustellen etc.) gilt ein Er-

satzverkehr nach vorher kommuniziertem Fahrplan.  

Ziel der Ersatzverkehre ist es, eine dem Regelangebot vergleichbare Angebotsquali-

tät anzubieten. Dabei können abweichende Fahrzeugstandards zum Tragen kom-

men, die bestimmte Mindestanforderungen erfüllen müssen: 

• Niederflurtechnik, Low-Entry zulässig, 

• adäquate Be- und Entlüftung, 

• grundlegende Fahrgastinformation außen und innen (Fahrtziel, Liniennummer), 

• technisch angemessene Kommunikationsmöglichkeit mit der Leitstelle. 

Ungeplante Betriebsabweichungen 

Bei ungeplanten Betriebsabweichungen bzw. Störungen des Regelverkehrs (durch 

plötzliche Ereignisse etc.) sind zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Verkehrs-

bedienung schnellstmöglich Ersatzverkehre bereitzustellen. 

2.4.6.5 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem 

Zur Effektivitätssteigerung der Betriebsdurchführung (u. a. Funkerreichbarkeit der 

Fahrzeuge, Pünktlichkeit der Fahrten, Beeinflussung der Lichtsignalanlagen, An-

schlusssicherung) sowie zur Datenbereitstellung für Echtzeit-Fahrgastinformationen 

hat der Betreiber ein Rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL/ ITCS) zu betrei-

ben. 

Das RBL/ ITCS-System muss mindestens folgende Funktionen erfüllen: 

• Ansteuerung der LSA im Stadtgebiet, 

• Ansteuerung der Dynamischen Fahrgastinformationssysteme an den Haltestellen 

mit entsprechender Ausstattung. 

Es ist eine Infrastruktur vorzuhalten, die die Lieferung von Echtzeitdaten sicher-

stellt. Darüber hinaus ist ein technischer Ansprechpartner vor Ort zu bestellen. 

2.4.6.6 Disposition Bedarfsverkehre 

Bei alternativen Betriebsformen, die eine Bestellung der Fahrt durch den Fahrgast 

erfordern, sollte unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit (Inklusion) zusätzlich 

zur telefonischen Bestellung auch die Option einer elektronischen Bestellung z. B. 

per E-Mail, Online-/ App-Lösungen oder sonstigem Nachrichtendienst, möglich sein, 

um auch gehörgeschädigten bzw. gehörlosen Fahrgästen die Nutzung von alternati-

ven Bedienungsformen zu ermöglichen.  
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2.4.7 Anforderungen an das Personal  

2.4.7.1 Fahrpersonal 

Bei der Auswahl des Fahrpersonals ist sicherzustellen, dass dieses den gehobenen 

Anforderungen an einen attraktiven ÖPNV hinsichtlich einer umfassenden Dienst-

leistungs- und Kundenorientierung entspricht. Im Stadtgebiet der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock sollen ausschließlich in diesem Sinne ausreichend ausgebil-

dete und geschulte Fahrer eingesetzt werden.  

Das Fahrpersonal muss die nachfolgend definierten Anforderungen erfüllen: 

• Das Fahrpersonal muss über ausreichende Kenntnisse zum Fahrplan, zum Li-

niennetz, zu den relevanten Anschlussbeziehungen, zum VVW-Tarif sowie zur 

örtlichen Situation (z. B. Ortskunde bezüglich Freizeit- und Kulturziele) verfügen 

und hierzu dem Fahrgast bei Bedarf Auskunft geben.  

• Das Fahrpersonal ist über Umleitungen und Betriebsstörungen informiert und 

kann diese verständlich an die Fahrgäste weiterleiten. 

• Das Beherrschen und Anwenden der deutschen Sprache ist für das gesamte 

Fahrpersonal im Sinne einer reibungslos laufenden Betriebskommunikation ver-

pflichtend. Erforderlich ist eine „sichere Beherrschung“ der deutschen Sprache78 

in Wort und Schrift. Das Personal muss bei Auskünften und Ansagen sprachlich 

ebenso sicher sein wie bei Störungen oder in Konfliktsituationen. 

• Das Fahrpersonal hat besondere Rücksicht auf mobilitätseingeschränkte Fahr-

gäste zu nehmen. Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Personen mit Rolla-

tor sowie Personen mit Kinderwagen sind beim Ein- und Ausstieg nötigenfalls zu 

unterstützen. 

• Dem Fahrpersonal müssen die wichtigsten Verhaltensregeln im Umgang mit mo-

bilitätseingeschränkten Personen bekannt sein und von ihnen angewendet wer-

den. Dazu gehört die (ggf. nachzuweisende) Teilnahme an jährlichen Schulun-

gen ggf. unter Einbezug Mobilitätseingeschränkter bzw. Methoden wie Alterssi-

mulationsanzug etc. 

• Das Fahrpersonal hat sich einer besonderen Verantwortung für Kinder und Ju-

gendliche bewusst zu sein (betrifft auch das Kontrollpersonal). Diese Verantwor-

tung bedeutet u. a., dass Kinder und Jugendliche auch bei fehlenden Fahraus-

weisen nicht von der Beförderung ausgeschlossen werden, wenn dies zu einer 

Gefährdung oder zu einer unzumutbaren Situation für die Kinder und Jugendli-

chen führen kann. 

 

78  Kenntnisse entsprechend Stufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 
„Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flie-
ßend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere An-
strengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum 
klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und 

die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben“.  
Siehe: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm 

Aktenmappe - 687 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 131 

• Das Fahrpersonal hat einheitliche und gepflegte Kleidung zu tragen. Ausnahmen 

können für Verstärkerverkehre mit kurzeitigem Einsatz und Ersatzverkehre ver-

einbart werden. 

• Das Fahrpersonal ist über branchenübliche Dienstanweisungen für die Zulas-

sung, Aus- und Weiterbildung im Fahrdienst mit Bussen sowie Straßenbahnen 

zu schulen. 

• Personalschulungen bzgl. betrieblicher und technischer Themen, Kundenorien-

tierung und Arbeitssicherheit sind regelmäßig, mindestens einmal jährlich, 

durchzuführen.  

• Deeskalations- und Erste-Hilfe-Schulungen sollen mind. alle fünf Jahre erfolgen. 

2.4.7.2 Leitstellenpersonal 

Im Sinne eines reibungslos laufenden Betriebs muss das Leitstellenpersonal über 

sehr gute Fähigkeiten zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in deutscher 

Sprache79 sowie über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten zur Bedienung des 

Funk-/ Kommunikationssystems verfügen, um die verbale Kommunikationsmöglich-

keit zwischen Fahrpersonal und Leitstelle sicherzustellen.  

2.4.7.3 Servicepersonal Kundenzentren 

Das Personal in den Kundenzentren/ Vorverkaufsstellen muss kompetent, freundlich 

und hilfsbereit auf die persönlichen ÖPNV-Bedürfnisse der Fahrgäste eingehen. 

Das Personal in den Kundenzentren verfügt über eine hohe Beratungskompetenz 

und über umfassende Orts-, Fahrplan-, Netz- und Tarifkenntnisse, da es über die 

reinen Verkaufstätigkeiten hinaus als Ansprechpartner für alle Kundenbelange in 

Bezug auf Tarif und Fahrplan Beratungsleistungen (Mobilitätsberatung) erbringt. 

Hierzu gehört auch die Kundeninformation bei Betriebsstörungen, verkehrs- und 

wetterbedingten Verzögerungen, Umleitungen, Großveranstaltungen, besonderen 

Vorkommnissen etc.  

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist für die genannten Beschäftigtengrup-

pen im Sinne einer reibungslos laufenden Kommunikation verpflichtend. Erforderlich 

ist eine „sichere Beherrschung“ der deutschen Sprache80 in Wort und Schrift.  

 

79  Kenntnisse entsprechend Stufe C 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 

„Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.“ Siehe 
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm. [Zugriff 02.05.2018] 

80  Kenntnisse entsprechend Stufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens: 
„Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
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Das Vertriebs- und Servicepersonal in den Kundenzentren hat einheitliche und ge-

pflegte Dienstkleidung zu tragen.  

Mitarbeiterschulungen bzgl. betrieblicher und technischer Themen, Kundenorientie-

rung und Arbeitssicherheit sind regelmäßig (mindestens einmal jährlich) durchzu-

führen. 

2.4.8 Tarif und Vertrieb 

2.4.8.1 Vertriebswege 

Der Vertrieb von Fahrkarten soll nutzerfreundlich und möglichst einfach gestaltet 

sein. Die vorzuhaltenden Bezahlsysteme sollen dem Kunden die Möglichkeit bieten, 

ein Ticket zu jeder Zeit zu kaufen.  

Tickets sind wie folgt anzubieten: 

• im Vorverkauf: 

o Kundenzentrum (s. u.) 

o Verkaufsstellen/ Partneragenturen (ggf. eingeschränktes Sortiment) 

Orientierungswert: mindestens eine Vertriebsstelle in jedem Stadtteil 

> 5.000 Einwohner, soweit nicht Kundenzentrum vorhanden ist 

o außerdem an stationären Fahrausweisautomaten der Verkehrsunternehmen 

an definierten Haltestellen 

• in den Fahrzeugen: 

beim Fahrpersonal in den Regionalbussen, an den Fahrausweisautomaten in den 

Bussen und Straßenbahnen der RSAG 

• „Mobile Ticketing“: 

zu gewährleisten ist außerdem der Vertrieb elektronischer (Verbund-) Tickets 

mit bargeldlosem Zahlungssystem mobiler und bargeldloser Verkauf von Einzel-

fahrten über WebShop und App  

o Der Ausbau des Sortiments elektronischer kundenfreundlicher Fahrkarten im 

Rahmen von Handytickets, Chipkarten und weiteren papierlosen Ticketfor-

men ist weiter zu forcieren. 

o Die unternehmensübergreifende Interoperabilität der elektronischen Fahrkar-

ten ist durch die Verkehrsunternehmen sicherzustellen. 

 

versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und flie-
ßend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere An-
strengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum 
klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und 

die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben“.  
Siehe: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm 
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2.4.8.2 Kundenzentrum und Vertriebspartner 

Kundenzentrum 

Das Verkehrsunternehmen betreibt mindestens ein modernes Kundenzentrum in 

zentraler Lage für die persönliche Beratung und zusätzlichen Service. Anzahl und 

Orte von weiteren Kundenzentren im Stadtgebiet für ein kundengerechtes Angebot 

sind mit Aufgabenträger abzustimmen. Zu gewährleisten sind ein barrierefreier Zu-

gang sowie eine barrierefreie Einrichtung der Kundenzentren. 

Das Servicepersonal in den Kundenzentren muss in jedem Einzelfall kompetent, 

freundlich und hilfsbereit auf die persönlichen ÖPNV-Bedürfnisse der Fahrgäste ein-

gehen sowie eine hohe Dienstleistungsbereitschaft ausstrahlen. Das sichere Beherr-

schen der deutschen Sprache mit „fachkundigen Sprachkenntnissen“ ist zwingend 

erforderlich. 

Die Kundenzentren erbringen mindestens folgende Leistungen: 

• einheitliche Mindestöffnungszeiten in allen Kundenzentren  

o Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr 

• Fahrplanauskünfte/ Mobilitätsberatung 

• Ticketverkauf (inkl. Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung); komplettes Fahr-

ausweisangebot des VVW 

• Beratung „Mobile Ticketing“ 

• Ticketumtausch (Tarifwechsel) 

• Tarifberatung 

• Abonnementfragen (Abschluss neuer Abos, Änderungen, Kündigungen, Ersatz-

chipkarten) 

• Entgegennahme von Beschwerden und Weiterleitung an das Beschwerdema-

nagement 

• Weitergabe von Sonderinformationen (Baustellen, Sperrungen) 

• Fundsachenmanagement und -ausgabe (an einer zentralen Stelle) 

• Information und Vermittlung ergänzender Mobilitätsangebote (z. B. CarSharing, 

BikeSharing/ Leihrad etc.) zur Verlängerung der Mobilitätskette 

• Entgegennahme von Erstattungsanfragen im Rahmen der Mobilitätsgarantie und 

des Pünktlichkeitsversprechens (Entgegennahme von Anträgen und Weiterlei-

tung an das Beschwerdemanagement 

• Bearbeitung von Reklamationen 

Vertriebspartner/ Verkaufstellen 

Zusätzlich bieten Vertriebspartner die Möglichkeit des Ticketerwerbs. Die Vertriebs-

partner sind vom Betreiber zu akquirieren, auszuwählen, zu schulen, mit Material 

und Informationen zu versorgen und abzurechnen. 
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Das Personal in den externen Vorverkaufsstellen muss über die reine Verkaufstätig-

keit hinaus als Ansprechpartner für alle Kundenbelange einfache Auskünfte in Be-

zug auf Tarif und Fahrplan erteilen können. 

Zu den Leistungen der Vertriebspartner gehören: 

• Vertrieb des Ticketsortiments (ggf. auch zukünftig neu eingeführte Tickets) 

• Fahrplanauskünfte (auch Ausdruck) 

• Verkauf verschiedener KombiTickets 

2.4.9 Kundenservice 

2.4.9.1 Garantieleistungen 

Pünktlichkeitsgarantie 

Die Pünktlichkeitsgarantie tritt bei einer Abweichung von der fahrplanmäßigen Ab-

fahrt des zur Fahrt geplanten Nahverkehrsmittels von mehr als 15 Minuten in Kraft. 

Der Fahrgast erhält dann sein Geld zurück.81  

Garantierte Fahrt 

Sollten bei Ausfall eines Fahrzeuges in der Woche nach 19 Uhr bzw. am Wochen-

ende ganztags keine Ersatzfahrt innerhalb von 25 Minuten bereitgestellt werden 

können, so wird eine Taxifahrt bis zu einem Wert von 20 Euro innerhalb der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock erstattet.82 

Anschlussgarantie 

Können im Fahrplan ausgewiesene Anschlüsse83 nicht eingehalten werden, werden 

Taxikosten bis zu einem Wert von 20 Euro innerhalb der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock erstattet.84 

Sauberkeitsgarantie 

Erstattung von Reinigungskosten bis zu einem Wert von 20 Euro, bei im Fahrzeug 

verschmutzter Kleidung.85  

 

81  Ausgenommen sind unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. Unfälle, Demonstrationen, hö-
here Gewalt, Streik etc. 

82  ebenda 

83  Erläuterung: „ausgewiesene Anschlüsse“: im Fahrplan an Haltestellen explizit ausgewie-
sene Anschlüsse auf andere Linien/ Fahrten 

84  Ausgenommen sind unvorhergesehene Ereignisse wie z. B. Unfälle, Demonstrationen, hö-
here Gewalt, Streik etc. 

85  Ausgenommen sind durch andere Fahrgäste beschmutzte Kleidung z. B. durch Kaffee, 
Fahrräder oder Ähnliches. 
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2.4.9.2 Beschwerdemanagement 

Die Annahme und Bearbeitung von Kundenresonanzen (Beschwerden und Hinweise 

der Fahrgäste) liegt im Verantwortungsbereich des Betreibers. 

Die Kunden müssen rund um die Uhr (24 h/Tag/Jahr) die Möglichkeit haben, Hin-

weise zu geben. 

Als Kundenresonanzen sind alle eingehenden schriftlichen, telefonischen und münd-

lichen Beschwerden und Hinweise aufzunehmen. Wenn möglich sollten auch alle 

weiteren eingesetzten Personale Beschwerden und Hinweise aufnehmen, soweit 

bzw. sobald es die Betriebslage zulässt. 

Die eingegangenen und aufgenommenen Beschwerden und Hinweise sind EDV-ge-

stützt in der Aufnahme und Bearbeitung zu dokumentieren. 

Auf Beschwerden und Hinweise ist innerhalb von zehn Arbeitstagen, in Form einer 

Beantwortung oder eines Zwischenbescheides, zu reagieren. Eine endgültige Ant-

wort soll möglichst umgehend erfolgen. 

2.4.9.3 Fundsachen 

Ein Fundbüro (ggf. durch Dritte) ist an einem für Fahrgäste gut erreichbaren Stand-

ort vorzuhalten (z. B. Kundenzentrum; vgl. Kapitel 2.4.8.1). 

Sichergestellte Fundsachen sind sorgfältig aufzubewahren und bei Nichtabholung 

unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zweimal jährlich zu versteigern. 

2.4.10 Sicherheit der Fahrgäste 

Bei der Gestaltung der Infrastruktur und der Fahrzeuge wird der Aspekt der Sicher-

heit besonders berücksichtigt. Die tatsächliche Sicherheit vor Straftaten und Beläs-

tigungen und das subjektive Sicherheitsempfinden der Fahrgäste ist proaktiv positiv 

zu beeinflussen. Eine entsprechende Beleuchtung und Einsehbarkeit der Anlagen 

und Fahrzeuge ist deshalb zu gewährleisten. 

Für unterirdische und oberirdische Haltestellen soll geprüft werden, ob diese im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit Videoschutz ausgerüstet werden kön-

nen.  

Am Hauptbahnhof, der einzigen unterirdischen Haltestelle, ist folgende Ausstattung 

vorzuhalten: 

• Notruf-Anlage/ Gegensprechanlage zur RSAG-Leitstelle oder zur S-Bahn-Lei-

stelle,  

• umfassende Beleuchtung ohne „Schattenräume“, sofern nicht die Stadt zustän-

dig ist, 

• Notbeleuchtung. 
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Linienfahrzeuge sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mit einem Video-

aufzeichnungssystem auszustatten. 

Das Fahrpersonal verfügt über eine Ausbildung zur Konfliktbewältigung, um bei ge-

fährlichen Situationen deeskalierend zu wirken (vgl. Kapitel 2.4.7). 

Die Verbindung von Fahrzeugen mit der Leitstelle und darüber mit der Polizei ist 

entsprechend den Betriebszeiten zu gewährleisten. Über ein Notfallmanagement 

sind die Zuständigkeiten eindeutig geregelt. Unfallhilfswagen und die Genehmigung 

der Nutzung des Sonderzeichens ermöglichen den sofortigen Einsatz in Notsituatio-

nen. 

2.4.11 Sauberkeit und Wartung der Infrastruktureinrich-

tungen 

Die Sauberkeit des ÖPNV-Systems trägt stark zum Wohlbefinden der Fahrgäste bei 

und ist somit ein wichtiges Entscheidungskriterium für die ÖPNV-Nutzung. 

Die Sauberkeit der Anlagen ist durch regelmäßige Reinigung sicherzustellen, um 

das Erscheinungsbild des ÖPNV zu verbessern. 

2.4.11.1 Fahrzeugzustand und -reinigung 

Die Fahrzeuge sind außen grundsätzlich sauber und schadensfrei zu halten, so dass 

insgesamt ein ansehnlicher und gepflegter Eindruck vermittelt wird.  

• Bei Betriebsbeginn müssen die Fahrzeuge innen und außen in einem optisch 

sauberen Zustand sein.  

• Grobe Verunreinigungen (z. B. Zeitungen und Getränkebehälter) sind während 

des Betriebes durch das Fahrpersonal (z. B. in den Wendezeiten) zu entfernen. 

• Erhebliche Verunreinigungen des Fahrzeuginnenraumes sind während der Ver-

kehrsdurchführung bei nächstmöglicher Gelegenheit (z. B. bei einer kurzen 

Standzeit) zu beseitigen, wenn ein schnellstmöglicher Fahrzeugaustausch be-

trieblich nicht realisierbar ist. 

• Grobe Vandalismusschäden sind kurzfristig, möglichst direkt, zu beseitigen. 

• Fahrzeuge mit großflächigen Graffitis dürfen nicht im Linienverkehr eingesetzt 

werden. 

In den Fahrzeugen sind jederzeit angemessene klimatische Verhältnisse, bezogen 

auf die jeweilige Jahreszeit, sicherzustellen. 

2.4.11.2 Haltestellenreinigung  

Die Bahnhöfe und Haltestellen des ÖPNV im Stadtgebiet Rostock müssen ein saube-

res und gepflegtes Erscheinungsbild abgeben. Beschwerden über mangelnde Sau-

berkeit sind unmittelbar nachzugehen.  
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Die Bahnhöfe und Haltestellen sowie die Zugänge und Zwischenebenen sind regel-

mäßig (mindestens jährlich) sowie nach Erfordernis zu reinigen.  

Grobe Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen. 

Beeinträchtigungen durch Schnee und Eis sind möglichst umgehend zu beheben. 

2.4.11.3 Schadensbeseitigung  

Umgehend zu beseitigen sind an Bahnhöfen und Haltestellen: 

• Schäden, die die Sicherheit gefährden 

• Missstände durch fehlende oder beschädigte Kundeninformationsmedien (z. B. 

Fahrpläne, Tarifinformationen) 

• Graffiti 

Die Aufzüge (Hauptbahnhof) sind schnellstmöglich instand zu setzen. 

2.5 Soziale Verpflichtungen  

Das Verkehrsunternehmen muss die Einhaltung der festgelegten Sozialstandards 

und Arbeitsbedingungen auf Grundlage des Art. 4 Abs. 5 der VO (EG) 

Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 

gewährleisten.  

2.5.1 Tarifbindung 

Nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklen-

burg-Vorpommern (VgG M-V, zuletzt geänderte Fassung vom 12.07.2018) zur Si-

cherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge dür-

fen öffentliche Dienstleistungsaufträge im Bereich des Schienenpersonennahver-

kehrs (SPNV) sowie des sonstigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) nur an 

Unternehmen vergeben werden, die sich durch Erklärung gegenüber dem Auftrag-

geber verpflichten, ihre bei der vertragsgegenständlichen Ausführung dieser Leis-

tung Beschäftigten mindestens nach den Vorgaben eines im Bundesgebiet oder ei-

nem Teil davon für ihre Branche einschlägigen und repräsentativen Tarifvertrages 

in der jeweils geltenden Fassung zu entlohnen, sofern sie nicht bereits aufgrund an-

derweitiger Regelungen zu einer höheren Entgeltzahlung verpflichtet sind. 

Hierfür ist das in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen 

Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt unter den dort jeweils 

vorgesehenen Bedingungen zu zahlen und während der Ausführungsfrist sind die 

Änderungen nachzuvollziehen. Dieses gilt auch beim Einsatz von Subunternehmern.  
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Für den öffentlichen Personenverkehr auf der Straße sind aktuell der Spartentarif-

vertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N Mecklenburg-Vorpommern; zwischen KAV und 

ver.di) und das Tarifvertragswerk Nah-, Regional- und Reiseverkehr (TV-N RR; 

Manteltarifvertrag und Entgelttarifvertrag; zwischen MVO und GÖD) als alleinige re-

präsentative Tarifverträge vorgegeben; das in diesen Tarifverträgen vorgesehene 

Entgelt ist auch dann unter den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen, 

wenn vor der Betriebsaufnahme oder während der Vertragslaufzeit ein oder meh-

rere andere Tarifverträge in Mecklenburg-Vorpommern für repräsentativ erklärt 

werden sollten. 

2.5.2 Interessenvertretung der Mitarbeiter 

Das beauftragte Verkehrsunternehmen hat eine Interessenvertretung für die Mitar-

beiter einzurichten. Die Interessenvertretung kann in Form eines Betriebsrates oder 

einer anderen Interessenvertretung auftreten. Damit die Mitglieder der Funktion 

gerecht werden können, müssen sie in regelmäßigen Zeitabständen und bei akutem 

Bedarf für diese Funktion zeitweise freigestellt werden. Sofern es sich bei der Inte-

ressenvertretung nicht um einen Betriebsrat handelt, richtet sich die Mitgliederzahl 

der Interessenvertretung dennoch nach § 9 BetrVG. 

2.6 Umweltstandards 

Die Definition von umweltbezogenen Standards im Nahverkehrsplan dient durch die 

Verbesserung der lokalen Immissionssituation und des Klimaschutzes der Allge-

meinheit und entspricht den Vorgaben der Europäischen Union. 

Die Ausrichtung der Unternehmenspolitik an Umweltschutzzielen wirkt imagestei-

gernd auf die Visitenkarte des ÖPNV. 

Die Weiterentwicklung des ÖPNV soll konsequent die umweltpolitischen Zielsetzun-

gen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock unterstützen. Hierzu ist ein wichtiger 

Ansatzpunkt die Förderung des ÖPNV und der weiteren Verkehrsmittel des Umwelt-

verbundes Fuß- und Radverkehr, die Verknüpfung von Verkehrsmitteln sowie Infor-

mations- und Beratungsleistungen. Positive Umweltwirkungen gehen insbesondere 

mit der Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV einher. Unterstützt wird dies 

durch technische Weiterentwicklungen in der Fahrzeugflotte.  
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Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen sind die aktuellen EURO-Normen und Emissi-

onsgrenzwerten einzuhalten.86 Zu berücksichtigen sind bei der Neubeschaffung von 

Bussen die Vorgaben des Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahr-

zeuge.87 

Weitere Ausführungen siehe Kapitel 6. 

2.7 Serviceleistungen 

2.7.1 Kontaktmöglichkeiten 

Das Verkehrsunternehmen ist für seine Kunden montags bis freitags mindestens in 

der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr telefonisch erreichbar. Das Verkehrsunternehmen 

veröffentlicht zudem eine E-Mail- und Postadresse, über die Fahrgäste sich schrift-

lich an das Unternehmen wenden können. 

2.7.2 ÖPNV-Schule für Kita- und Grundschul-Kinder 

Das Verkehrsunternehmen bietet für interessierten Kita und Grundschulen im Ver-

kehrsgebiet eine Busschule an. Die Busschule findet auf einem geeigneten Platz in 

Schulnähe oder auf dem Betriebshof des Verkehrsunternehmens statt.  

Zu den Übungsinhalten der ÖPNV-Schule zählen:  

• Sicheres Verhalten an der Haltestelle: Haltestellenbeschilderung, Platzbedarf ei-

nes Busses, Abstand zur Bordsteinkante, toter Winkel.  

• Sicheres Ein- und Aussteigen: Zeitvergleich Einstieg mit/ohne Drängeln, Ein-

klemmschutz an Türen.  

• Orientierung im Fahrzeug: Entwerter, Haltestellenanzeige, Halteknopf, Pikto-

gramme, Nothammer.  

• Sicheres Verhalten im Fahrzeug: Sitz- und Stehplatz, Vollbremsung.  

• Soziales Verhalten im Fahrzeug: Hinweise auf Sauberkeit, Essen und Trinken, 

rücksichtsvolles Verhalten gegenüber anderen Fahrgästen.  

• Sicheres Überqueren der Fahrbahn an der Haltestelle. Die Teilnehmer der Bus-

schule bekommen Informationsmaterial und idealerweise persönliche Fahrpläne 

ausgehändigt. 

 

86  Umweltbezogene Fahrzeugstandards unterliegen dynamischen Entwicklungsprozessen, so 
dass eine Verbesserung der ökologischen Standards innerhalb der Fahrzeugflotte eben-
falls sukzessive erfolgt. Konkretere Bestimmungen sind Gegenstand der Vorbereitungen 
zur Vergabe der Verkehrsleistungen. 

87  Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 20. Juni 2019 zur Änderung der 

Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahr-
zeuge sowie zur Änderung vergaberechtlicher Vorschriften vom 09.06.2021 
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2.7.3 Bustraining 

Das Verkehrsunternehmen bietet ein kostenloses und kundenspezifisches Bustrai-

ning an (z. B. Rollatortraining). Dabei werden theoretische und praktische Elemente 

zur Nutzung des ÖPNV vermittelt. Auf die Bedürfnisse von Kindergartenkindern, Se-

nioren und Menschen mit Behinderungen wird dabei konkret eingegangen.  

2.8 Qualitätsmanagement  

Hohe Qualitätsstandards im ÖPNV sind ein wesentlicher Bestandteil der Sicherung 

der ausreichenden Verkehrsbedienung im Verständnis des Personenbeförderungs-

gesetzes. Das Zusammenspiel von Fahrplanangebot und Angebotsqualität beein-

flusst die Wahrnehmung des ÖPNV auf die Fahrgäste.  

Wie die meisten Produkte, so lebt auch der ÖPNV nicht allein von seinem unmittel-

baren Nutzwert. Die Nutzung des ÖPNV durch wahlfreie Fahrgäste, also solche, die 

auch den Pkw für ihre Fahrt nutzen könnten, entscheidet sich auch danach, ob und 

wie der Fahrgast von der für ihn relevanten Leistung erfährt und ob diese ihm so 

präsentiert wird, dass er sie als statusadäquate Fahrtalternative für sich anerkennt.  

Daher sind vom Aufgabenträger Qualitätsstandards zu definieren und vertraglich 

umzusetzen. Die Ausprägung des Qualitätsmanagements ist zukünftig verstärkt an 

der Zielsetzung „Verkehrswende“ auszurichten. Diese Vision erfordert auch einen 

höheren Anspruch in der Qualitätssteuerung im Zusammenspiel zwischen Aufga-

benträger und Verkehrsunternehmen. 

2.8.1 Kundenzufriedenheit – Indikator der Qualitätser-

füllung 

Die Qualität im ÖPNV erfährt in der Regel sowohl eine objektive als auch eine sub-

jektive Bewertung. Neben den objektiv messbaren Kriterien (z. B. Messung der 

Pünktlichkeit, Kriterien für Ausstattung von Fahrzeugen und Haltestellen), über die 

eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob der Qualitätsstandard gut oder 

schlecht erfüllt wird, gibt es auch die Wahrnehmung durch die Fahrgäste, ob ihrer 

Meinung nach der Qualitätsstandard gut ist. Dies kann individuell sehr unterschied-

lich sein: 3 Minuten Verspätung können für die einen sehr viel und für andere sehr 

wenig sein. Auch bei anderen Qualitätskriterien, z. B. Sicherheit und Sauberkeit, 

können die individuellen Beurteilungen sehr unterschiedlich ausfallen. Dennoch sind 

sie für die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards von großer Bedeutung, da die 

Bewertung von den unmittelbaren Kunden erfolgt, die die Dienstleistung ÖPNV wei-

terhin nutzen möchten. 

Kundenzufriedenheitsmessungen stellen neben den Messungen einen wichtigen In-

dikator zur Erfüllung der Qualitätsstandards dar und sollten entsprechend in die 

Qualitätsbeurteilung einbezogen werden (siehe Kapitel 2.8.3). 
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2.8.2 Qualitätsfestlegung / -kriterien 

Im „Handbuch Qualitätscontrolling“ der RSAG werden folgende Qualitätskriterien 

benannt und beschrieben88.  

• Pünktlichkeit und Fahrtenausfälle 

• Anschlusssicherung 

• Besetzungsgrad 

• Beschwerdemanagement 

• Sauberkeit, Schadensfreiheit und Fahrgastinformation sowie 

• Gestaltung und Ausrüstung von Fahrzeugen. 

Mit den hier aufgeführten Qualitätskriterien werden vorrangig betriebliche Aspekte 

der Angebotsbereitstellung berücksichtigt bzw. ausführlich im Handbuch beschrie-

ben. Kriterien, die für die Kunden von hoher Relevanz sind (z. B. Fahrgastinforma-

tion, Vertrieb, Sicherheit, (persönlicher) Kundenservice) werden z. T. nicht über-

prüft oder im Handbuch im Hinblick auf z. B. Fahrgastinformation unzureichend be-

schrieben. 

Bevor die Auswahl der zukünftig anzuwendenden Qualitätskriterien und die Defini-

tion der Qualitätsstandards erfolgt, ist beim Aufgabenträger eine Einigkeit über die 

Frage herzustellen, welche Qualitätsmerkmale im hiesigen ÖPNV besonders wichtig 

sind und wie wichtig die konsequente Einhaltung der dann zu definierenden Stan-

dards ist. 

Vor dem Hintergrund, dass der ÖPNV in Rostock an Fahrgästen gewinnen soll und 

muss (insbesondere sog. „Wahlfreie“), um das definierte Modal Split-Ziel zu errei-

chen, ist es von hoher Relevanz, auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges Ange-

bot verlässlich anbieten zu können. Dies beinhaltet neben einem attraktiven und 

barrierefreien Fahrplanangebot auch eine qualitativ hochwertige Kundenorientie-

rung. Die Kunden sollen sich z. B. jederzeit (auch im Störungsfall) gut informiert 

fühlen, bei Bedarf kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner vorfinden, sich in 

den Fahrzeugen des ÖPNV sowie im Haltestellenumfeld sicher fühlen und sich gerne 

in den ansprechend gestalteten und vor allem sauberen Fahrzeugen des ÖPNV auf-

halten.  

Für die Weiterentwicklung der Qualitätskriterien in Rostock wird daher insbesondere 

empfohlen, zusätzlich zu den heutigen, eher betrieblich orientierten Aspekten wei-

tere Kriterien aufzunehmen, die für die Kunden von hoher Relevanz sind und/oder 

von Kunden bislang nicht gut bewertet wurden.  

  

 

88  Dieses Handbuch ist Bestandteil des aktuellen ÖDA an die RSAG (siehe dort § 3 
„Anreizsystem zur Qualitätssicherung“)  
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Neben den o. g. Qualitätskriterien könnten dies sein: 

• Gestaltung und Ausrüstung von Haltestellen,  

• Ausweitung Gestaltung und Ausrüstung von Fahrzeugen (unter Berücksichtigung 

neuer Kundenansprüche, z. B. WLAN, USB-Anschluss…),  

• Ausweitung Fahrgastinformation (allg. Standards; in/an Fahrzeugen, an Halte-

stellen, in Störungsfällen), 

• Sicherheit,  

• Sauberkeit (u. a. auch Kundenwahrnehmung der Sauberkeit). 

An dieser Stelle kann nicht auf alle Qualitätskriterien im Detail eingegangen wer-

den, sie werden jedoch kurz erläutert.  

Gestaltung und Ausrüstung von Haltestellen 

Haltestellen stellen den wichtigen ersten Zugang zum ÖPNV dar. Sie sollten daher 

gut erreichbar und so gestaltet sein, dass der Aufenthalt als angenehm und sicher 

empfunden wird. Daher wird, in Differenzierung der Zuständigkeit für die Infra-

struktur (s. u.), empfohlen, Qualitätsstandards mindestens zu den Aspekten Auf-

enthalt und Service (u. a. Sitzmöglichkeiten, Wetterschutz), Information und Ver-

trieb (z. B. DFI-Anzeige, Fahrscheinverkauf), Sicherheit (z. B. Beleuchtung, Video-

überwachung), Zyklen in Bezug auf Reinigung und Fristen für Schadensbeseitigung, 

Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln (z. B. Taxihalteplatz, Bike+Ride) zu defi-

nieren und diese ggf. je nach Standort / Kategorie der Haltestellen abzuschichten.89 

Ggf. kann es zudem sinnvoll sein, auch zur Zuwegung zu den Haltestellen (für Rad- 

und Fußverkehr, für Mobilitätseingeschränkte) Qualitätsstandards zu definieren.  

Bei diesem Qualitätskriterium ist insbesondere zu beachten, dass für die Qualitäts-

sicherung in der Regel nicht nur das Verkehrsunternehmen oder nicht nur der Auf-

gabenträger zuständig ist, sondern die Zuständigkeiten aufgeteilt sind. So ist in 

Rostock die RSAG für die Straßenbahn-Haltestellen, die Stadt (bzw. ein Werbeträ-

ger) überwiegend für die Bus-Haltestellen zuständig. Umso wichtiger ist es hier, auf 

einheitliche Standards zu achten und die Zuständigkeiten klar zu definieren. 

Ausweitung Gestaltung und Ausrüstung von Fahrzeugen 

An dieser Stelle soll nur darauf hingewiesen werden, dass über die bestehenden 

Qualitätsstandards bzgl. der Fahrzeuge weitere Standards definiert werden können, 

die für die Kunden die Aufenthaltsqualität in den Fahrzeugen erhöhen könnten. Zu 

bedenken ist hierbei, dass das Qualitätshandbuch der RSAG aus dem Jahr 2011 

stammt, in dem z. B. WLAN in Fahrzeugen bundesweit nur an wenigen Orten the-

matisiert wurde.  

  

 

89  Das Thema Barrierefreiheit wird in diesem Teilkapitel nicht explizit behandelt, ist aber 
zwingend mitzudenken. 
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Kostenfreies WLAN in Fahrzeugen, USB-Stromanschlüsse sowie ggf. Steckdosen 

zum Laden von Handys, Tablets und Notebooks sind heute vielerorts Standard und 

wird insbesondere von den Fahrgästen geschätzt, die länger in Fahrzeugen verwei-

len. Des Weiteren könnten Standards bzgl. des Innenraums der Fahrzeuge, die die 

Aufenthaltsqualität der Fahrgäste unmittelbar beeinflussen, überprüft und ggf. für 

neu zu beschaffende Fahrzeuge auf einen neuen Stand gebracht werden. 

Fahrgastinformation 

Das Qualitätskriterium Fahrgastinformation ist für viele (potenzielle) Fahrgäste ein 

wichtiges Entscheidungskriterium, ob der ÖPNV überhaupt für sie nutzbar ist. Dies 

gilt insbesondere für Seltennutzende und Gäste der Stadt, aber auch für die kriti-

sche Gruppe der sog. Wahlfreien. Informationen müssen zeitnah und zuverlässig 

verfügbar sein, um u. a. auf Störungen, Verspätungen etc. schnell und angemessen 

reagieren zu können. Dahingegen sorgen mangelhafte oder fehlende Informatio-

nen, insbesondere bei Störungen oder Verspätungen, häufig für Frust und damit zur 

Abwendung von wahlfreien Kunden.  

Die Fahrgastinformation umfasst grundsätzlich Informationen vor der Fahrt, Infor-

mationen während der Fahrt (inklusive Umstiege) sowie Informationen im Stö-

rungsfall. Der Ausbau und die Steigerung der Zuverlässigkeit und Aktualität der 

Fahrgastinformation sind aus unserer Sicht von zentraler Bedeutung im Hinblick auf 

die Kundenbindung sowie die Gewinnung neuer Fahrgäste. 

Der Digitalisierung von Informationen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Diesbe-

züglich ist für die nächsten Jahre mit Weiterentwicklungen zu rechnen, so dass eine 

entsprechende Anpassungsmöglichkeit vorgesehen werden sollte. Das betrifft vor 

allem eine weiter verbesserte Echtzeit-Information, die Wegfindung und Navigation 

im ÖPNV-System einschließlich intermodaler Angebote sowie Anschlusssicherungen. 

„Klassische“ Informationen in gedruckter Form sind weiterhin erforderlich und ge-

genüber der digitalen Informationswelt nicht zu vernachlässigen.90 

Qualitätsstandards könnten z. B. in Bezug auf Informationsmedien bzw. -ausstat-

tung, Aktualität, Echtzeit, Konsistenz (bzgl. der verschiedenen Medien), Verfügbar-

keit, Verständlichkeit und Mehrsprachigkeit definiert werden. Besonderes Augen-

merk sollte auf die Informationen im Störungsfall gelegt werden. 

Sicherheit 

Das persönliche Sicherheitsempfinden ist für Wahlfreie ein wichtiges Kriterium, den 

ÖPNV zu nutzen oder nicht zu nutzen. Dies gilt insbesondere für Selten- und Gele-

genheitsnutzer. Gleichzeitig wird dieses Qualitätskriterium in vielen QMS eher am 

Rande behandelt. Grund dafür könnte die Zuständigkeitsverteilung bzgl. dieses Kri-

teriums sein. Für die Sicherheit in Fahrzeugen sind in der Regel die Verkehrsunter-

nehmen zuständig, für das Haltestellenumfeld teilen sich Verkehrsunternehmen und 

Aufgabenträger die Zuständigkeiten auf.  

 

90  Auch Fahrgastinformationen müssen barrierefrei zugänglich sein. Darauf wird an anderer 
Stelle im NVP eingegangen. 
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Trotz vielerorts verbesserter objektiver Sicherheit (d. h. die tatsächliche Gefähr-

dung, ausgewiesen in den Kriminalitätskennziffern) besteht weiterhin Handlungsbe-

darf bei der subjektiven Sicherheit, also das von den Kunden persönlich wahrge-

nommene Sicherheitsgefühl.  

Die Kunden sollten spüren, dass das Thema Sicherheit ernst genommen und ange-

gangen wird sowie entsprechend regelmäßig dazu befragt werden. Dann können 

gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die das Sicherheitsgefühl verstärken. Dies 

kann z. B. vermehrter Einsatz von Personal leisten, Videoüberwachung (nicht nur 

im Fahrzeug, auch an Haltestellen) und generell eine Verbesserung des Images des 

ÖPNV. Zu diesen und anderen Aspekten sollten messbare Qualitätsstandards defi-

niert und überprüft werden, z. B. Fristen zur Wiederherstellung ausgefallener Video-

überwachungssysteme und Beleuchtungssysteme, Personaleinsatz zu Abend- und 

Nachtstunden, Schulungszyklen für Mitarbeitende etc.  

Grundsätzlich wird empfohlen, gemeinsam mit den relevanten Akteuren ein Sicher-

heitskonzept zu entwerfen und die hier dokumentierten erforderlichen Maßnahmen 

umzusetzen. 

Weiterentwicklung Qualitätskriterien und -standards 

Die Qualitätskriterien und -standards sind regelmäßig im Hinblick auf ihre Relevanz 

und Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. anzupassen. Aufgrund der hohen Dynamik 

insbesondere im Bereich der Digitalisierung, aber auch im Bereich „Kundenbedürf-

nisse" ist bei möglichen Anpassungen / Ergänzungen der jeweilige „Stand der Tech-

nik“ bzw. „Stand der Erkenntnis“ zu berücksichtigen und nach eingehender Prüfung 

und Abwägung im Hinblick auf die Umsetzbarkeit und Finanzierung nachzupflegen.  

So werden sich absehbar die Informationssysteme weiterentwickeln, aber auch 

neue Erkenntnisse über das Wohlbefinden von Fahrgästen in öffentlichen Fahrzeu-

gen und Räumen (u. a. Fahrzeug-Innenraum, Haltestellen, Beleuchtung) sowie Ent-

wicklungen im Bereich der Sauberkeit (neue (hygienischere) Stoffe für Sitzbezüge, 

Haltestangen aus hygienischem Material) sollten stärker in Betracht gezogen wer-

den). 

Die Weiterentwicklung von Qualitätskriterien und -standards sollte regelmäßig bei 

den Qualitätsgesprächen (siehe Kapitel 2.8.4) thematisiert werden. 

2.8.3 Qualitätskontrolle und -messung 

Ein QMS enthält Qualitätskriterien (Indikatoren), für die ein Qualitätsstandard defi-

niert und ein Zielwert (möglichst als Messwert) festgelegt wurde. Für ein funktionie-

rendes QMS müssen diese Standards bzw. die Erreichung des Zielwertes regelmä-

ßig überprüft werden. Daher müssen die Standards und Zielwerte so formuliert 

sein, dass diese messbar und damit auch steuerbar sind.  
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„Regelmäßig“ bedeutet, dass es einen wiederkehrenden Zyklus der Überprüfung 

braucht. Der Zyklus kann sich je nach Qualitätskriterium unterscheiden, je nach-

dem wie „wichtig“ das Kriterium in Bezug auf die Aufrechterhaltung des Betriebs 

und in Bezug auf den „Schaden“ in der Kundenwahrnehmung ist, kann der Zyklus 

enger oder weniger eng gesteckt sein. Wichtig ist, dass hierbei auch jeweils eine 

messbare Frist für das Gegensteuern gesetzt wird, also dass der Schaden nicht nur 

möglichst schnell erkannt, sondern auch möglichst schnell behoben wird. Je länger 

ein solcher Überprüfungszyklus ist, desto länger ist auch der Zeitraum, in dem die 

Schlecht- und Nichtleistung nicht erkannt werden kann. 

Gemäß Empfehlungen der DIN EN 13816:2002 bestehen Qualitätsmessungen aus 

direkten Messungen (DPM), u. a. zur Pünktlichkeit (Daten aus den Betriebsleitsyste-

men o. ä.) und aus objektiven Messmethoden, die z. B. durch Qualitätstester in re-

gelmäßigen Abständen stichprobenhaft durchgeführt werden (Mystery Shopping 

(MSS)). 

Ergänzt werden diese Messungen um die Auswertungen subjektiver Indikatoren aus 

Kundenzufriedenheitsbefragungen (CSS) und Kundenhinweisen. Die Kundenzufrie-

denheitsbefragungen (CSS) bilden die Wahrnehmung der Dienstleistungsqualität 

durch die Kunden (Fahrgäste) ab. Durch die Methodik der Befragung und einer ent-

sprechenden Stichprobengröße sind die Ergebnisse repräsentativ für die Zufrieden-

heit aller Fahrgäste mit den jeweiligen Qualitätsmerkmalen und der Gesamtzufrie-

denheit der Dienstleistungsqualität.  

Bei der RSAG werden die drei genannten Messverfahren genutzt. Im Qualitätshand-

buch wird für (fast) jedes Qualitätskriterium beschrieben bzw. aus dem NVP MM/R 

zitiert, warum dieses Kriterium von Relevanz ist und welche Zielwerte gelten. Im 

Anschluss daran werden die Messverfahren beschrieben.  

An dieser Stelle kann keine detaillierte Analyse der Messverfahren erfolgen, son-

dern nur Hinweise zum Messverfahren "Pünktlichkeit" und zu Kundenzufriedenheits-

messungen sowie zu Servicegarantien gegeben werden. 

Pünktlichkeit 

Die Pünktlichkeit ist ein zentrales Qualitätskriterium für den ÖPNV, über die bei der 

RSAG auch die Zuverlässigkeit des Nahverkehrsangebotes definiert und gemessen 

wird. Aktuell sind folgende Pünktlichkeitsquoten zu gewährleisten:  

• maximal 1 % aller Fahrten pro Jahr darf ersatzlos ausfallen, 

• es sind 95 % aller Fahrten91 bei Straßenbahn92 und Bus pünktlich zu erbringen, 

• Verfrühungen sind grundsätzlich auszuschließen,  

• als Verspätung gilt: Straßenbahn ≥ 3 min und Bus ≥ 5 min.  

 

91  Bezugsgröße für die Berechnung sind alle Fahrten einer Linie. 

92  Bei der Straßenbahn gilt zusätzlich eine 0,5 %-Pauschale für unverschuldete Verspätun-

gen. Es wird für jede Linie die am stärksten belastete Referenzhaltestelle für die Bewer-
tung herangezogen. 
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Die Pünktlichkeitsbewertung basiert aktuell auf den Abfahrten an festgelegten Refe-

renzhaltestellen für Straßenbahn und Bus entsprechend Nahverkehrsplan. Die Er-

fassung der Pünktlichkeitsdaten erfolgt rechnergestützt93. Bezugsgröße für die Be-

rechnung der Pünktlichkeit sind alle Fahrten einer Linie.94  

Die Vorgaben zur Pünktlichkeit sind Grundlage für die Malus-Berechnung bei der 

RSAG. 

Die Folge dieser Regelung ist, dass im Fahrplan an den Referenzhaltestellen Puffer-

zeiten eingebaut sind. In der Spitzenzeit werden diese Pufferzeiten infolge von Ver-

spätungen aufgezehrt, in der Normalsituation stehen die Fahrzeuge (für den Fahr-

gast mitunter unverständlich) die Pufferzeit ab. Zu beobachten ist dies insbeson-

dere an den Haltestellen „Doberaner Platz“ und „Hauptbahnhof“. 

Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung in Bezug auf die heutige Pünktlichkeits-

messung (nicht vollständig) wären denkbar: 

• Beibehaltung der linienweisen Erhebung und Pünktlichkeitsstatistik im Qualitäts-

bericht. Auf dieser Grundlage sollte der Fokus verstärkt auf die Identifikation 

von Schwachstellen und Handlungsbedarfen auf einzelnen Linien sowie zur Maß-

nahmenentwicklung und Mängelbeseitigung gelegt werden, auch im Austausch 

der Vertragspartner (siehe Pkt. Qualitätsgespräch). Zu diesem Zweck sollten 

auch alle Pünktlichkeitsdaten einer Linie im Linienverlauf herangezogen werden 

können.  

• Vorgaben zur Ursachenanalyse und Nachbesserung bei Unterschreitung von Min-

destwerten für die differenzierte Pünktlichkeit auf einzelnen Linien. 

• Prüfung einer möglichen Änderung der Auswertungsmethode auf der Grundlage 

aktueller Pünktlichkeitsdaten: Erörterung der Vor- und Nachteile sowie der His-

torie bzgl. der Bewertung von Referenzhaltestellen; statt Bewertung von Refe-

renzhaltestellen Auswertung der Pünktlichkeit an allen Haltestellen einer Fahrt 

mit Wertung der größten Verspätung im Linienverlauf.  

• Bei Anpassung des Bewertungsmaßstabs ist eine Zielwert-Anpassung ggf. erfor-

derlich – z. B. basierend auf dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre (Da-

tenbasis sollte bei der RSAG vorhanden sein).95 

• Änderung bei der Art der Verknüpfung von Vorgaben und Auswertung der 

Pünktlichkeit und der finanziellen Steuerung (siehe Pkt. Malussystem). 

 

93  Die Auswertung der Verspätungen erfolgt über die Software Trapeze BI. Hierzu wird das 

Statistikmodul ISAS2 genutzt, welches auf die Datenaufzeichnung des RBL aufsetzt. Alle 
Systemkomponenten wie das Einzelfahrzeug, die Datenaufzeichnung der Leitstelle (RBL) 
und das Statistikmodul ISAS liegen in der Hoheit der RSAG. 

94  An den Referenz-Haltestellen werden die Anzahl der gültigen ISAS-Fahrten (Anzahl er-
fasste Halte) sowie die Anzahl der Halte mit Verfrühung bzw. mit Verspätung erfasst. 

95  Empfohlen wird, dass vom Verkehrsunternehmen eine linienbezogene Vergleichsauswer-

tung („Bewertung Referenzhaltestellen“ vs. „Bewertung an allen Haltestellen“) erstellt 
wird, in der beide Modelle für die Entscheidungsfindung gegenüber gestellt werden.  
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Kundenzufriedenheitsbefragung 

Kundenzufriedenheitsbefragung dienen dazu, die angebotene Qualität im ÖPNV 

durch die Kunden in ihrer Wahrnehmung bewerten zu lassen. Dadurch können 

Schwachstellen identifiziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um 

die Qualität zu verbessern. Des Weiteren kann durch sie die durch Qualitätstester 

gemessene Qualität verifiziert werden. 

Werden Kundenzufriedenheitsbefragungen jährlich durchgeführt, kann die zeitliche 

Entwicklung betrachtet und bewertet werden. Ausschläge nach oben oder unten 

lassen sich dann durch Besonderheiten im Jahresverlauf (z. B. große Baustellen 

oder Umbaumaßnahmen, neue Tarife o. ä.) erklären.  

Eine Mitwirkung am bundesweiten ÖPNV-Kundenbarometer von Kantar TNS hätte 

zudem den Vorteil, dass eine bewährte Marktforschungsmethode angewendet 

würde und bundesweiter Branchenvergleich möglich wäre.  

Einige Kommunen nutzen die Ergebnisse aus Kundenzufriedenheitsbefragungen 

recht offensiv, indem die Ergebnisse als Steuerungsinstrument genutzt werden 

und/oder diese auch veröffentlicht werden (z. B. Zürich, Hamburg). Aufgrund der 

z. T. komplexen Aussagekraft96 von Kundenzufriedenheitsbefragungen sollte gut 

überlegt werden, in welcher Form die Ergebnisse als Steuerungsinstrument genutzt 

werden (s. u.).  

Aus unserer Sicht sollten Kundenzufriedenheitsmessungen in Rostock stärkeres Ge-

wicht erhalten. Sie sollte Bestandteil des QMS werden und zumindest als ergän-

zende und steuernde Information hinzugezogen werden. 

Servicegarantien / Fahrgastrechte 

Servicegarantien oder Fahrgastrechte sind vielerorts ein sinnvolles Instrument zur 

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV in der Wahrnehmung der Kunden. Sie weisen 

einen hohen Nutzen bei relativ geringen Kosten auf. Fahrgäste und Verkehrsunter-

nehmen stehen sich dabei als gleichberechtigte Vertragspartner gegenüber.  

In Rostock gelten Servicegarantien für die Bereiche Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit 

und Sauberkeit. Die Kunden erhalten bei Mängeln finanzielle Erstattungen oder Ta-

xifahrten. Das „Garantieversprechen“ wirkt bei den Unternehmen gleichzeitig als 

Anreiz zur Qualitätssicherung und Angebotsverbesserung. Bzgl. der Messung der 

Fahrgastrechte gilt es, die Sichtbarkeit der Servicegarantien für die Fahrgäste sowie 

die Quote der Inanspruchnahme sowie Fristen für Rückerstattungen zu messen. Zu-

dem ist darzustellen, an welchen Orten und zu welchen Zeiten die Inanspruch-

nahme gehäuft auftrat. 

 

96  Die komplexe Aussagekraft ergibt sich aus der Methodik der Befragung. Diese sollte Erhe-

bungsstandards genügen und z. B. soziale Erwünschtheit ausschließen. Eine Änderung in 
der Methodik kann die Aussage verzerren.  
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2.8.4 Qualitätssicherung/ -steuerung 

Die Qualitätssicherung bzw. -steuerung basiert in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock bisher auf einem Malus-System. Werden definierte Zielwerte nicht erreicht, 

z. B. beim Qualitätskriterium Pünktlichkeit, hat die RSAG einen Malus zu entrichten.  

Aus unserer Sicht ist zu prüfen, inwieweit das Malus-System zu den gewünschten 

Anreizeffekten führt. Wir empfehlen, neben möglichen Anpassungen des Malus-Sys-

tems weitere - nicht-finanzielle - Steuerungsinstrumente für das QMS der RSAG zu 

prüfen. Einige davon werden in diesem Abschnitt kurz vorgestellt.  

Bei der Weiterentwicklung des Steuerungssystems sollten die (potenziellen) Fahr-

gäste auch hier nicht außer Acht gelassen werden. Bei der derzeit praktizierten 

Qualitätssteuerung spielt der Kunde bisher nicht die zentrale Rolle. Für die Wahr-

nehmung eines attraktiven und qualitativ hochwertigen ÖPNV ist es wichtig, dass 

die Fahrgäste mitbekommen, dass die Qualität des ÖPNV ein wichtiges Anliegen der 

Stadt ist und diese auch stetig überprüft und verbessert wird. Daher könnte ein 

Grundsatz für das QMS in Rostock lauten, transparent mit den Qualitätsstandards 

und deren Entwicklungen zu verfahren. Dazu kann z. B. die Veröffentlichung von 

Qualitätsberichten und/oder von wesentlichen Kennzahlen beitragen. 

Der Austausch zwischen Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen für das Thema 

„Qualität im ÖPNV“ sollte sich zudem nicht ausschließlich auf die Qualitätserfüllung 

beschränken. Von hoher Relevanz ist aus unserer Sicht auch das Thema Qualitätssi-

cherung als Ganzes (Betrachtung im Gesamtzusammenhang des Verkehrsange-

bots), die Betrachtung von Problemschwerpunkten sowie der Blick auf mögliche An-

passungen auf Grund von Entwicklungen beim „Stand der Technik“, die auch für die 

Weiterentwicklung des QMS von Bedeutung sein könnten (s. Pkt. 4.5). Insofern 

kann es sein, dass sich auch die Gesprächskultur und der Austausch zwischen Auf-

gabenträger und Verkehrsunternehmen verändern wird, da es auch darum gehen 

wird, gemeinsam Lösungen zu finden und Maßnahmen zu entwickeln. Der alleinige 

Fokus auf Malus-Zahlungen oder (andernorts) häufig zu beobachtende Schuldfragen 

sind für eine solche Gesprächskultur zumeist nicht förderlich.  

Im Folgenden wird zunächst das finanzielle Anreizsystem, welches in Form eines 

Malus-Systems bereits besteht, betrachtet und bewertet. Im Anschluss daran wer-

den nicht-finanzielle Anreizmöglichkeiten kurz vorgestellt. 
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Bewertung RSAG-Malus-System 

Mit Blick auf das heutige Malus-System empfehlen wir eine Weiterentwicklung der 

bestehenden Regelungen, wenn es weiterhin als finanzielles Steuerungsinstrument 

eingesetzt werden soll. Folgende Möglichkeiten (nicht vollständig) sind hier denk-

bar:  

1. Linienweise Pünktlichkeit: die heutigen Qualitätsvorgaben zur Pünktlichkeit füh-

ren dazu, dass eine Linie mit weniger als 95 % Pünktlichkeit Maluszahlungen 

verursacht, auch wenn in Bezug auf die Gesamtzahl aller Fahrten97 im Gesamt-

netz 95 % Pünktlichkeit erreicht werden.  

• Vorschlag 1: 95 % Pünktlichkeit im Durchschnitt aller Linien und keine Ein-

zellinie unter 90 %. 

• Vorschlag 2: Statt linienweise Malus für Verspätungen Kopplung an Pünkt-

lichkeitswert je Verkehrsmittel (Bus, Straßenbahn) im Gesamtnetz.  

In diesem Zusammenhang wären eine Prüfung und ggf. Anpassung des Zielwer-

tes Pünktlichkeit erforderlich. Im Fall einer Umstellung, diese koppeln an: 

2. Nachbesserungspflicht bei Leistungsmängeln auf einzelnen Linien / Linienschwer-

punkten (konkret: Vorgabe von Mindestwerten für die linienbezogene Pünktlich-

keit, Ursachenanalyse und Vorgabe zur Mängelbeseitigung bzw. Maßnahmenplan 

bei von der RSAG verschuldenden Ursachen). 

3. Überprüfung der Vorgabe zur Verschuldensabhängigkeit in Bezug auf Maluszah-

lungen für Pünktlichkeit. Hinweis: Für die Kunden ist es unerheblich, warum eine 

Fahrt verspätet ist. 

4. Einbeziehung von Verfrühungen. 

5. Dynamische Ausgestaltung des Malus denkbar, z. B. Minderung Malusbetrag bei 

Verbesserung gegenüber vorherigen Werten. Vorteil: Anreiz zur Qualitätsverbes-

serung trotz bestehender Maluszahlung. 

6. Gestaffeltes/ stufenweises Vorgehen mit „Reaktionsstufen“ anhand definierter 

Monatswerte.  

Beispiel: 

• Pünktlichkeit einer Linie unter 97 % (im Sinne „Vorwarnsystem“)  

 interne Prüfung der Ursachen bei RSAG, Meldung an Stadt 

• Pünktlichkeit einer Linie unter 95 % bis 90 % 

 Abstimmung über Ursachen und Maßnahmen RSAG – Stadt  

• Pünktlichkeit einer Linie unter 90 %  

 Maluszahlung kommt zur Anwendung (da vorherige Stufen nicht zur  

    Verbesserung der Situation gegriffen haben) 

  

 

97  Vorgabe laut NVP 
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Bonus-(Malus) System 

Falls ein finanzielles Steuerungsinstrument beibehalten werden soll, sollte ein Bo-

nus-System ggf. wirksamere Anreize bieten als ein „nur“ Malus-System, da "Bonus" 

grundsätzlich positiver konnotiert ist als "Malus" und ein Bonus in der Öffentlichkeit 

besser darstellbar ist (weil Erfolge verkündet werden). Folgende Möglichkeiten (si-

cher nicht vollständig) bestehen, einen Bonus auszuzahlen: 

1. Quantitativer Bonus, basierend auf Zahlen, die eine Verbesserung im System 

zeigen, z. B. Erhöhung der Nutzerzahlen um > x % im Vergleich zum Vorjahr; 

Verbesserung der Pünktlichkeit um x Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 

2. Qualitativer Bonus, basierend auf zu definierenden Maßstäben, z. B. Kooperati-

onsbereitschaft des Verkehrsunternehmens, Engagement beim Umgang mit 

Problemschwerpunkten, Pünktlichkeit und Qualität des Qualitätsberichts o. ä. 

Der Bonus sollte, nach einvernehmlicher Abstimmung zwischen Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen, kundenorientiert für die Verbesserung 

• des Bedienungsangebotes (z. B. Pilotprojekte),  

• der Infrastruktur und der Fahrzeuge, 

• der Serviceleistungen, 

• des Vertriebes, 

• und der Fahrgastinformation  

verwendet werden. 

Mit dem Bonus sollen insbesondere auch Innovationen im ÖPNV realisiert werden. 

Ein begrenzter Teil des jährlichen Bonus könnte für Maßnahmen zur Gesundheits-

förderung im Unternehmen verwendet werden. 

Nicht-finanzielle Steuerungsinstrumente 

Nicht-finanzielle Steuerungsinstrumente basieren zum einen auf erhöhter Transpa-

renz, zum anderen stärker als ein Bonus-Malus-System auf der (persönlichen) Ko-

operation zwischen den Vertragspartnern.  

Beispiele für nicht-finanzielle Steuerungsinstrumente (nicht vollständig): 

• Veröffentlichung von Qualitätsberichten (oder einzelnen Kennzahlen),  

• jährlicher Qualitätsbericht im zuständigen Fachausschuss, 

• persönliche Quartalsgesprächen zum Thema Qualität,  

• jährliches „Zielgespräch“ zum Thema Qualität, 

• Maßnahmenmanagement und „Aufgreifermessen“ des Aufgabenträgers als eska-

lierendes Abstimmungs- und Maßnahmeninstrument bei Mängeln. 
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Veröffentlichung von Qualitätsberichten 

Die Veröffentlichung von Qualitätsberichten und/oder einiger wichtiger Kennzahlen 

stellt einen Anreiz für das Verkehrsunternehmen dar, ein hohes Qualitätsniveau zu 

halten und sich weiter zu verbessern. Es ist zu prüfen, welche Daten veröffentlicht 

werden sollen/können.  

Der Erreichungsgrad von Zielwerten ist darzustellen sowie die Entwicklungen bzgl. 

der einzelnen Qualitätskriterien. Auch kann in einem Qualitätsbericht Bezug auf Be-

sonderheiten im vergangenen, aber auch im folgenden Jahr genommen werden, z. 

B. ein Schwerpunktthema für das nächste Jahr benannt werden, auf welches dann 

im darauffolgenden Bericht eingegangen wird. 

Jährlicher Qualitätsbericht im zuständigen Fachausschuss 

Im zuständigen Fachausschuss sollte mindestens einmal jährlich ein Bericht zum 

Qualitätsstand des ÖPNV in der Stadt erfolgen. Inhaltsschwerpunkte sollten hier 

mindestens ein zusammenfassender Rückblick sein, der Erreichungsgrad von Ziel-

werten, Erläuterung von Problemschwerpunkten, Maßnahmen zur Verbesserung der 

Qualität sowie Ausblick auf das kommende Jahr bzw. die kommenden Jahre.  

Persönliche Quartalsgespräche 

Die persönlichen Quartalsgespräche dienen dem regelmäßigen Austausch über und 

der Steuerung der Qualität im ÖPNV. Folgende Themen können in Quartalsgesprä-

chen behandelt werden: 

• Erläuterung aktueller Messdaten und ggf. Qualitätsberichte 

• Darlegung aktueller Kundenhinweise und -beschwerden 

• Darlegung der Presselandschaft 

• Identifizierung von Problemschwerpunkten und unzureichender Qualität, Aus-

tausch zu Ursachen von Qualitätsmängeln und möglichen Handlungsbedarfen  

• Verabredung von Maßnahmen und Zeitraum, um Qualitätsmängel zu beheben 

• Ausblick auf mögliche Herausforderungen o. ä. 

Jährliches Zielgespräch 

In einem jährlichen Zielgespräch, welches unter Einbeziehung der zuständigen Se-

natorin/ des zuständigen Senators und des RSAG-Vorstands durchgeführt werden 

sollte, kann eine Jahresbilanz – auch unter Berücksichtigung der vergangenen Jahre 

– gezogen werden. Folgende Themen können im jährlichen Zielgespräch behandelt 

werden: 

• Erläuterung der Jahresdaten, auch im Zusammenhang mit den vorausgegange-

nen Jahren 

• Identifizierung von Problemschwerpunkten und unzureichender Qualität sowie 

Verabredung von Maßnahmen und Zeitraum, um diese zu beheben 

• ggf. Revision von Mess- und Steuerungsverfahren sowie von Zielwerten 

Aktenmappe - 708 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 152 

• Qualitativer Rückblick auf das vergangene Jahr, insbesondere auf das letztjäh-

rige Schwerpunkt-Qualitätsthema 

• Verabredung eines Schwerpunkt-Qualitätsthemas, in dem deutliche Verbesse-

rungen erzielt und diese auch kommuniziert werden sollen. 

• Ggf. Verabredung weiterer öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen. 

Maßnahmenmanagement und Aufgreifermessen 

Werden die vereinbarten Qualitätsstandards nicht eingehalten, Zielwerte unter-

schritten oder durch Pressemeldungen das Image des ÖPNV beschädigt, tritt das 

Maßnahmenmanagement in Kraft. Die dann zu erfolgenden Korrekturmaßnahmen 

zur Verbesserung der Leistung können abgestuft wie folgt erfolgen:  

1. Maßnahmenplan bei Unterschreitung von Zielwerten, aus dem ersichtlich wird, 

welche Maßnahmen ergriffen werden und bis wann die beschriebenen Maßnah-

men jeweils umgesetzt werden. Ziel ist es, im darauffolgenden Jahr die Ziel-

werte mindestens zu erreichen. 

2. Aufgreifermessen: Der Aufgabenträger kann neben den o. g. Gesprächen das 

Verkehrsunternehmen zu anlassbezogenen Gesprächen einladen. Unter anlass-

bezogenen Gesprächen wird die lösungsorientierte gemeinsame Bearbeitung 

von Qualitätsproblemen verstanden, die z. B. im Zusammenhang mit gehäuften 

Kundenbeschwerden, negativen Pressemeldungen oder Ergebnissen von Kun-

denbefragungen oder Qualitätstests zu Tage getreten sind. Der Aufgabenträger 

kann dabei das Verkehrsunternehmen dazu auffordern, zu dem Leistungsman-

gel in Textform Stellung zu nehmen. Wenn es sich nicht um einen Ausnahmefall 

oder kurzfristige Unregelmäßigkeiten handelt, kann der Aufgabenträger einen 

Maßnahmenplan zur Beseitigung des Mangels erbeten. Er kann auch auf eigene 

Kosten einzelne Qualitätskriterien stichprobenhaft überprüfen (lassen). 

Sofern ein Maßnahmenplan zur Beseitigung eines Mangels erstellt wird, vereinbaren 

Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen einen Zeitraum, nach dessen Ablauf das 

VU die Umsetzung der Maßnahmen nachzuweisen hat. Wird hingegen festgestellt, 

dass der Aufgabenträger oder eine dritte Partei die Verantwortung für den jeweili-

gen Qualitätsmangel trägt, bemühen sich Aufgabenträger und Verkehrsunterneh-

men gleichermaßen eine zielorientierte Problemlösung herbeizuführen. 
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3 Stärken-Schwächen-Analyse 

Im Rahmen der Analyse wird das bestehende ÖPNV-Angebot auf die Einhaltung der 

für den Nahverkehrsplan relevanten Qualitätsanforderungen untersucht und bewer-

tet. Basis für die Stärken-Schwächen-Analyse sind das Verkehrsangebot und die 

infrastrukturellen Gegebenheiten im Fahrplanjahr 2020.  

Zur Beurteilung des ÖPNV werden insbesondere folgende Parameter untersucht: 

• ÖPNV-Angebotsqualität 

o Erschließungsqualität: 

Erreichbarkeit der nächsten ÖPNV-Haltestelle  

o Bedienungsqualität: 

Häufigkeit und Regelmäßigkeit des ÖPNV-Angebotes 

o Verbindungsqualität: 

Reisezeit und Umsteigeerfordernisse. 

Darüber hinaus werden folgende weitere Qualitätsmerkmale analysiert und bewer-

tet (vgl. Tabelle 34): 

• Marktauftritt und Marktposition 

• Systemqualität 

o Netzwirksamkeit 

o Netztransparenz und Linienführung  

o Erreichbarkeit und Anbindung 

o Marktgerechte Angebotsdifferenzierung 

• Beförderungsqualität und Infrastruktur 

o Fahrzeuge 

o Verknüpfungspunkte 

o Haltestellen 

o Fahrwege 

• Barrierefreiheit 

o Fahrzeuge 

o Haltestellen 

o Fahrgastinformation 

o Schulungen 

• Kundenservice und Fahrgastinformation 

o Kundenbetreuung 

o Fahrgastinformation 

o Tarifstruktur 
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o Ticketvertrieb 

o Serviceleistungen 

o Fahrgastsicherheit 

• Sonstiges 

o Umweltaspekte 

o Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln. 

Die Bewertung der ÖPNV-Angebotsqualität erfolgt differenziert nach Verkehrsgebie-

ten im Stadtgebiet Rostock (vgl. Kapitel 2.3). Es wird ein einheitliches Untersu-

chungsraster unter Berücksichtigung verkehrsrelevanter Strukturen, wie der Ein-

wohner- und Arbeitsplatzdichte sowie der Funktionalität und Zentralität einzelner 

Teilräume zur transparenten Bewertung des ÖPNV-Angebotes festgelegt. Betriebs-

wirtschaftliche Aspekte, wie der Aufwand zur Gewährleistung der definierten Beur-

teilungswerte (beispielsweise von abseits liegenden Ortschaften), bleiben in dieser 

Bewertung zunächst unberücksichtigt.  

Inwieweit die festgestellten Defizite in der Angebotsqualität unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten mit Verbesserungen im Fahrplanangebot tatsächlich behoben wer-

den können, wird im Rahmen der Konzepterarbeitung geprüft. 

3.1 Bewertung der ÖPNV-Angebotsqualität 

3.1.1 Bewertung der Erschließungsqualität 

Die Bewertung der Erschließungsqualität für die Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock erfolgt auf Basis der im Anforderungsprofil für die Weiterentwicklung und 

Ausgestaltung des straßengebundenen ÖPNV definierten Richtwerte für die Halte-

stelleneinzugsbereiche (vgl. Kapitel 2.3.3). Sie richtet sich nach der räumlichen Er-

schließungswirkung der ÖPNV-Haltestellen vor Ort. 

Bewertung der Erschließungswirkung 

Die räumliche Erschließungswirkung in Rostock ist in weiten Teilen als gut zu be-

werten, für viele der zentralen Bereiche sowie größere zusammenhängende Sied-

lungen ist eine flächige ÖPNV-Erschließung gewährleistet. Der Erschließungsgrad 

beträgt über das gesamte Stadtgebiet etwa 86 % (Bezug Siedlungsflächen), jedoch 

mit zum Teil deutlichen räumlichen Unterschieden. 

So gibt es insbesondere in den hoch verdichteten Großwohnsiedlungen in Lichten-

hagen, Lütten Klein und Evershagen nennenswerte Lücken in der Erschließung. 

Gleiches gilt für den Stadtbereich Dierkow (vgl. Abbildung 50). Daneben konzent-

rieren sich kleinere Erschließungslücken weitgehend nur an den Siedlungsrändern 

und an der Peripherie. 

Abbildung 50 gibt einen Überblick über den erreichten Erschließungsgrad innerhalb 

der einzelnen Verkehrsgebiete. 
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Abbildung 50:  

Erschließungsgrad in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach Verkehrsgebieten 

Defizite in der Erschließung treten punktuell auch im Bereich von Gewerbegebieten 

auf. Die Potentiale von Gewerbegebieten für den ÖPNV sind abhängig von der Grö-

ßenordnung bzw. der Struktur.  

In Tabelle 28 sind die Teilbereiche mit einer erkennbaren Defizitausprägung aufge-

führt. Der Handlungsbedarf wurde qualitativ im Zusammenspiel der Kriterien „Be-

troffenheit/ Einwohnerzahl“, „Fußwegentfernung“, „Attraktivität und Sicherheit des 

Fußweges“ und „alternatives ÖPNV-Angebot im erweiterten Nahbereich“ sowie „Auf-

wand zur Defizitbeseitigung“ bewertet. 

Im Hinblick auf den konkreten Handlungsbedarf sind in der Summe 22 Teilbereiche 

als „auffällig“ zu bewerten. Davon besitzen 14 Teilbereiche nur „sehr geringen“ oder 

„geringen“ Handlungsbedarf. Gebiete mit weniger 200 Einwohnern werden grund-

sätzlich mit „kein Handlungsbedarf“ eingeschätzt, da in dieser Größenordnung keine 

ausreichenden Nachfragepotentiale für eine adäquate ÖPNV-Bedienung besteht. 
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Abbildung 51: Erschließungswirkung des ÖPNV-Systems im Stadtgebiet Rostock (Status Quo 

2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Teilbereiche mit nennenswerten Defiziten in der Erschließung (mindestens) und 

gleichzeitig nennenswerter Betroffenheit gibt es in: 

• Lichtenhagen, westlich Stadtautobahn (St. Petersburger Straße/ Möllner Straße) 

• Groß-Klein, zentrale Bereiche 

• Lütten Klein, mittlere Kopenhagener Straße 

• Stadtmitte, Stadthafen (Am Strande) 

• Dierkow-Neu, zentraler Bereich 

• Evershagen (aber dichtes Bedienungsangebot in fußläufiger Erreichbarkeit) 

• KTV, Waldemarstraße/ Fritz-Reuter-Straße (aber dichtes Bedienungsangebot in 

fußläufiger Erreichbarkeit) 

• Toitenwinkel (aber Lage am unmittelbaren Rand des Einzugsbereichs) 

Tabelle 28: Bereiche mit erkennbaren Erschließungsdefiziten im Stadtgebiet Rostock 

Legende 

Straßenbahn/ Bus:  

• Verkehrsgebiet I: 300 m Rot 

• Verkehrsgebiet II: 400 m Grün 

• Verkehrsgebiet III: 500 m Gelb 

• Verkehrsgebiet IV: 500 m Violett 

S-Bahn/ SPNV: 

• Verkehrsgebiet I: 400 m Rot 

• Verkehrsgebiet II: 600 m Grün 

• Verkehrsgebiet III: 700 m Gelb 

• Verkehrsgebiet IV: 700 m Violett 

 

WE = Wohneinheiten, EW = Einwohner  

(Quelle Einwohnerdaten: Stadt Rostock, Stand 12.02.2020; Defizite anteilig abgeleitet mit 

Hilfe google maps). 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB B – Hohe Düne 

 

• südlicher Siedlungsbereich (bis 

zu 4-geschossige Mehrfamilien-

häuser ca. 500 EW) liegt außer-

halb der Haltestelleneinzugsbe-

reiche 

• bis zu 700 m zur nächsten Halte-

stelle „Hohe Düne Fähre“ 

gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung 

SB C – Lichtenhagen 

 

• westlicher Wohngebietsbereich 

„Auf dem Kalverrad“ (ca. 450 WE 

= 900 EW) liegt außerhalb der 

Haltestelleneinzugsbereiche 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Mecklenburger Allee“, 

bzw. „Elmenhorster Weg“ 

mittel  

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot 

realisierbar 

Hinweis: mit 

Verlängerung 

der Mecklen-

burger Allee 

(in Vorbe-

reitung) sind 

veränderte 

Linienkon-

zepte möglich 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

 

• Wohnbereiche (6 bis 11-geschos-

sig ober- und unterhalb der 

„Neustrelitzer Str.“ (ca. 250 WE 

= 500 EW) liegen außerhalb der 

Haltestelleneinzugsbereiche 

• Bis zu 700 m zur nächsten Halte-

stelle „Mecklenburger Alle“, bzw. 

„Grabower Straße“ und Güst-

rower Straße 

gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung 

Hinweis:  

Defizit wird 

mit der ge-

planten Ein-

richtung einer 

neuen Halte-

stelle in der 

Bützower 

Straße besei-

tigt. 

 

• Wohnbereiche (6 bis 11-geschos-

sig zwischen „Sternberger 

Straße“/ „Schleswiger Straße“ 

und „An der Stadtautobahn“, im 

südlichen Bereich das Finanzamt 

und die Wohnbereiche (4-6-ge-

schossig) entlang der „Danziger 

Straße“ mit Altenheim in der 

„St.-Petersburger Str.“ (ca. 

2.000 WE = 4.000 EW) liegen 

außerhalb der Haltestellenein-

zugsbereiche 

• Bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Güstrower Straße“, „Lich-

tenhagen“, „Elmenhorster Weg“, 

„Eutiner Straße“, Rügener 

Straße“, „Turkuer Straße, „Lütten 

Klein Zentrum“ 

• im südlichen Bereich: bis zu 900 

m zur nächsten Haltestelle „Euti-

ner Straße“, „Turkuer Straße“, 

„Lütten Klein Zentrum“ bzw. Lüt-

ten Klein (S) 

hoch 

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot 

realisierbar 

Hinweis: Mit 

der im 

Sommer 

2022 

erfolgten 

Verlängerung 

der Linie 38 

bis Mecklen-

burger Allee 

wurde Defezit 

beseitig. 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB D – Groß Klein 

 

 

• dicht besiedelte Wohngebietsbe-

reiche mit Mehrfamilienhäusern 

(teilw. 6-11-geschossig, ca. 

1.250 WE = 2.500 EW) und Ge-

schäftsbereiche im Zentrum von 

Groß Klein liegen außerhalb des 

Haltestelleneinzugsbereichs  

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Lichtenhagen“, „Dänen-

berg“ bzw. „Groß Klein Dorf“ 

hoch 

Haltestelle 

liegt nur für 

einen Teil der 

Bewohner in 

noch 

zumutbarer 

Entfernung;  

aufgrund der 

hohen 

Betroffenheit 

Anpassen der 

Linienführung 

prüfen 

SB E – Lütten Klein 

 

• Schulen und Teile des Wohnge-

bietes (überwiegend 5 bis 12-ge-

schossig) an der Kopenhagener 

Straße/ Osloer Straße  

(ca. 850 WE = 1700 EW) liegen 

außerhalb des Haltestellenein-

zugsbereichs 

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Lütten Klein Zentrum“ 

• Hinweis: ca. 70 % der Schüler 

des Erasmus-Gmnasiums 

kommen aus Stadtgebieten 

außerhalb Lütten Kleins 

mittel bis 

hoch 

aber dichtes 

Bedienungs-

angebot in 

fußläufiger 

Erreichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 1 

und 5 

mit Realisie-

rung des 

geplanten 

Ersatzneu-

baus der 

Förderschule 

Warnow-

schule (2029) 

an der Ko-

penhagener 

Straße würde 

sich der 

Handlungsbe-

darf erhöhen 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB F - Evershagen 

 

• westliche Wohnbereiche (ca. 160 

= 320 EW Ein-/ Mehrfamilien-

häuser überwiegend 2-geschos-

sig) und Siedlungsbereiche ent-

lang der Maxim-Gorki-Straße (ca. 

150 WE= 300 EW) liegen außer-

halb des Haltestelleneinzugsbe-

reichs 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 700 m zur nächsten Halte-

stelle „Maxim-Gorki-Straße“ 

gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung  

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot (in 

der Th.-

Körner-

Straße) bzw. 

Einrichten 

einer neuen 

Haltestelle 

(nördliche 

Maxi-Gorki-

Str.) reali-

sierbar 

 

• östliche Wohnbereiche (westlich 

der Schiene) mit Mehrfamilien-

häusern (6-11-geschossig, ca. 

1.300 WE = 2.600 EW) liegen 

außerhalb des Haltestellenein-

zugsbereichs 

 Siedlungsrandlage  

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Helsinkier Straße“, „Fi-

scherdorf“, „Thomas-Morus-Str.“, 

„Ehm-Welk-Str.“, „Evershagen 

Süd“ 

gering 

dichtes 

Bedienungs-

angebot in 

fußläufiger 

Erreichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 1 

und 5 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

 

• Wohngebiet mit Ein- und Mehrfa-

milienhäusern (ca. 180 = 360 

EW) westlich der Stadtautobahn 

liegt außerhalb des Haltestellen-

einzugsbereichs 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Evershagen Süd“ 

sehr gering 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in 

(noch) fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

800 m) durch 

Überlagerung 

verschiedener 

Straßen-

bahn- und 

Buslinien 

SB G - Schmarl 

 

• östliche Teile des Messegeländes, 

Teile des IGA-Parks und Bereich 

„Am Schmarler Bach“ liegen au-

ßerhalb des Haltestelleneinzugs-

bereichs 

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Lütten Klein (S) bzw. 

„Schmarl Zentrum“ 

sehr gering 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung  

 

 

• westliche Wohnbereiche mit 

Mehrfamilienhäusern (6-geschos-

sig, ca. 250 WE = 500 EW) und 

Bereiche der Berufliche Schulen 

„Wirtschaft“ der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock entlang 

der Bahnlinie liegen außerhalb 

des Haltestelleneinzugsbereichs  

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Stephan-Jantzen-Ring“, 

„Roald-Amundsen-Str.“ bzw. 

„Schmarl Zentrum“ 

gering 

Lage am 

unmittelbaren 

Rand des 

Einzugs-

bereiches 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB K - Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) 

 

• Bereiche des Gewerbegebietes 

östlich der Carl-Hopp-Straße und 

nördlich der Werftstraße (ca. 150 

WE = 300 EW) liegen außerhalb 

des Haltestelleneinzugsbereichs 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Carl-Hopp-Straße“ bzw. 

„Hohlbeinplatz“ 

• zusätzliche Haltestelle im Bereich 

Einmündung Werftstraße/ Plan-

straße geplant 

sehr gering 

betroffenen 

Einwohner 

am Rande der 

Einzugs-

bereiche 

für Berufsver-

kehr noch zu-

mutbare Fuß-

wegentfer-

nung 

 

• dicht besiedelte Wohnbereiche 

mit Mehrfamilienhäusern (5-

teilw. 6-geschossig, ca. 1.000 

WE = 2.000 EW) im Bereich 

Waldemarstraße/ Fritz-Reuter-

Straße liegen außerhalb der Hal-

testelleneinzugsbereiche  

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Saarplatz“, „Volksthea-

ter“, „Kabutzenhof“ bzw. „Saar-

platz“ 

mittel 

aber dichtes 

Bedienungs-

angebot in 

fußläufiger 

Erreichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn- und 

verschiedener 

Buslinien 

 

• Wohnbereich mit Mehrfamilien-

häusern entlang „Warnowufer“, 

„Patriotischer Weg“ (überwie-

gend 4-geschossig, ca. 100 WE = 

200 EW) und das Amtsgericht im 

Bereich Warnowufer/ Zochstraße 

liegen außerhalb der Haltestel-

leneinzugsbereiche  

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Kaputzenhof“, „Volksthea-

ter“, „Kröpeliner Tor“, „Lange 

Straße“ 

sehr gering 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

500 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn- und 

verschiedener 

Buslinien 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB L- Südstadt 

 

• Wohngebietsbereich zwischen 

Kurt-Tucholsky-Straße und Erich-

Weinert-Straße (ca. 400 WE = 

800 EW) liegt außerhalb der Hal-

testelleneinzugsbereiche 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Mendelejewstraße“, bzw. 

„Südstadt-Center“ 

gering 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

600 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 

4, 5 und 6 

und verschie-

dener Busli-

nien 

  

SB M - Biestow 

 

• Wohngebiet „Neue Reihe“ (über-

wiegend Ein- und kleine Mehrfa-

milienhäuser, ca. 170 WE = 500 

EW) liegen außerhalb des Halte-

stelleneinzugsbereichs  

• bis zu ca. 900 m zur nächsten 

Haltestelle „Majakowskistraße“ 

bzw. „Galileistraße“ 

gering 

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot rea-

lisierbar 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB N - Stadtmitte 

 

• Teile der Altstadt, überwiegend 

3-4 geschossig (ca. 350 WE = 

700 EW), Hochschule für Musik, 

touristisch relevanter Bereich 

„Am Strande“ und AIDA-Zentrale 

liegen außerhalb der Haltestel-

leneinzugsbereiche  

• bis zu 600 m zur nächsten Halte-

stelle „Neuer Markt“ bzw. „Stadt-

hafen“ (geringer, aber merklicher 

Höhenunterschied) 

mittel 

dichtes Be-

dienungs-an-

gebot in fuß-

läufiger Er-

reichbarkeit 

(bis ca. 

600 m) durch 

Überlagerung 

der Straßen-

bahn-Linien 

1, 4, 5 und 6  

SB O - Brinckmansdorf 

 

• Bereiche südöstlich der Rövers-

häger Chaussee liegen außerhalb 

der Haltestelleneinzugsbereiche 

(Siedlungsbereich „Am Stadt-

blick/ Alte Wisch/ Am Bäcker-

hörn“ mit 1-4 geschossigen Ein- 

und Mehrfamilienhäusern (ca. 

250 WE = 500 EW) und Gewer-

begebiet (Baumarkt) mit angren-

zender Wohnbebauung (Ein-/ 

Zweifamilienhäusern (ca. 50 WE 

= 100 EW)) 

➔ starke Trennwirkung der  

    Rövershäger Chaussee 

• bis zu 800 m zur nächsten Halte-

stelle „Katerweg“ bzw. „Dierkow 

Allee“ 

gering bis 

mittel 

Erschließung 

wäre nur mit 

zusätzlichem 

Angebot rea-

lisierbar 

Hinweis: der 

Bereich ge-

hört zum 

Sprengel der 

Grundschule 

„John Brinck-

man“ 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB P - Dierkow-Neu 

 

• dicht besiedeltes Gebiet im Be-

reich Kurt-Schumacher-Ring mit 

6-geschossigen Mehrfamilienhäu-

sern (> 2.000 WE = 4.000 EW) 

liegt außerhalb des Haltestellen-

einzugsbereichs 

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Dierkow-Zentrum“ 

hoch 

Haltestelle 

liegt in noch 

zumutbarer 

Entfernung;  

aufgrund der 

hohen 

Betroffenheit 

Neuordnung 

im Bereich 

Dierkow-Neu 

prüfen 

SB S - Toitenwinkel 

 

• südöstliche Wohngebietsbereiche 

an der Pappelallee (ca. 450 WE = 

900 EW) liegen außerhalb des 

Haltestelleneinzugsbereichs. 

 Siedlungsrandlage 

• bis zu 500 m zur nächsten Halte-

stelle „Hafenallee“ bzw. „Graf-

Stauffenberg-Straße“ 

mittel 

Lage am un-

mittelbaren 

Rand des Ein-

zugsbereichs 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bewertung 

(betroffene Einwohner, 

(geschätzt)/ Distanz zur 

nächsten Haltestelle) 

Handlungs-

bedarf 

SB U – Rostock-Ost 

 

• Gewerbe-/ Industriegebiet an der 

Ost-Weststraße liegt außerhalb 

des Haltestelleneinzugsbereichs 

• bis zu 1.200 m zur nächsten Hal-

testelle Getreidehafen 

sehr gering 

sehr geringe 

Betroffenheit  

für Berufsver-

kehr noch zu-

mutbare Fuß-

wegentfer-

nung zur Hal-

testelle Ge-

treidehafen 

(ggf. Aufsto-

cken des An-

gebotes Linie 

19 Getreide-

hafen prüfen) 

 

• westliches und östliches Ge-

werbe-/ Industriegebiet an der 

Hinrichshäger Straße liegen au-

ßerhalb des Haltestelleneinzugs-

bereichs 

• bis zu 1.000 m zur nächsten Hal-

testelle „Güterverkehrszentrum“ 

sehr gering 

für Berufsver-

kehr noch zu-

mutbare Fuß-

wegentfer-

nung zur Hal-

testelle Ge-

treidehafen 

  

Aktenmappe - 724 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 168 

3.1.2 Bewertung der Bedienungsqualität 

Der Grundtakt im Straßenbahnnetz und im Hauptbusnetz ist der 10-/20-Minuten-

Takt. Aus diesem Grund werden – teils durch Linienüberlagerungen – der überwie-

gende Teil der Siedlungsschwerpunkte im Westen und Südosten des Stadtgebietes 

und insbesondere die Teilbereiche mit starker Verkehrsbedeutung mit einer dichten 

Taktfrequenz (10-Minuten-Takt) bedient. Auf den Hauptrelationen nach Reutersha-

gen, Evershagen, Lütten Klein, Lichtenhagen sowie im Südosten von Dierkow-West 

in Richtung Innenstadt (und in Gegenrichtung) wird während der Spitzenzeit durch 

Überlagerung von Straßenbahnlinien ein 5-Minuten-Takt gewährleistet.  

Einzelne Linien insbesondere im Nordosten sowie im Stadtbereich KTV werden nur 

im 30-Minuten-Takt bedient. Bedingt durch den weiträumigen 10-Minuten-Takt im 

Netz der RSAG wird dieses Angebot nicht als attraktiv wahrgenommen. Der 15-Mi-

nuten-Takt im Busnetz in Schmarl und Groß Klein ist im Hinblick auf die eine mög-

lichst einheitliche Taktfamilie nicht optimal, dieser ist aber durch die erforderliche 

Anschlussbildung an die S-Bahn bedingt. 

Positiv anzumerken ist das durchgängige Bedienungsangebot „rund um die Uhr“ 

durch die beiden Fledermauslinien sowie ergänzende Abbringerlinien, die das Stadt-

gebiet mit Ausnahme der eher dünn besiedelten Stadtbereiche im Nordosten weit-

räumig erschließen. 

3.1.2.1 Bewertung nach Verkehrsgebieten  

Die Bewertung der Bedienungsqualität erfolgt für die jeweils definierten Verkehrs-

gebiete (Methodik siehe Kapitel 2.3.5).  

Die Bedienungsstandards werden Montag bis Freitag im Tagesverkehr in vielen, ins-

besondere den innenstadtnahen sowie in hochverdichteten Stadtbereichen erfüllt. 

Dennoch gibt es einige Bereiche, die nicht den Bedienungsstandards entsprechend 

an den ÖPNV angebunden sind. Hierzu gehören: 
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Tabelle 29: Bereiche mit Abweichungen von den definierten Standards im Bedienungsange-

bot (Tagesverkehr) 

Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB A – Warnemünde: 

innere Erschließung 

Ortskern 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 37, 

zzgl. Verstärker im Schulver-

kehr) 

Hoch 

Begründung: Touris-

musschwerpunkt, hohe 

Anforderungen an 

Luftreinhaltung und 

Mobilitätsvorsorge 

SB A – Warnemünde: 

Diedrichshagen 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 37; 

Abschnitt der Linie 36 wird nur 

in den zeitlichen Randlagen 

bedient) 

Mittel 

Begründung: Touris-

musort; nennswerte 

Betroffenheit mit rund 

2.200 Einwohnern 

SB B – Rostock-Heide: 

Hohe Düne und 

Markgrafenheide 

➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 20-/40-Minuten-Takt (durch 

Überlagerung der Linien 17 

und 18) 

Gering 

Begründung:  

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung; kleinerer 

Ortsteil mit rund 600 

Einwohnern 

SB B – Rostock-Heide: 

Abschnitt Hinrichshagen – 

Rostocker Heide 

➢ 60-Minuten-Takt 

➢ Einzelfahrten am Vor-, Nach-

mittag und Abend (Linie 17 

und 18) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB C – Lichtenhagen Nord-

Nordost 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 15-Minuten-Takt (Linie 36); 

der 15-Minuten-Takt im Bus-

netz steht im Zusammenhang 

erforderlicher Anschlussbil-

dung an die S-Bahn 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich) im Kontext mit 

starker Verflechtung 

des Stadtteils mit 

Warnemünde 

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Bereich liegt tlw. im 

Einzugsbereich der 

Straßenbahnhaltestelle 

„Mecklenburger Allee“ 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB E – Lütten Klein: 

Ostseeallee/ Saßnitzer 

Straße 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 39); 

der 15-Minuten-Takt im Bus-

netz steht im Zusammenhang 

erforderlicher Anschlussbil-

dung an die S-Bahn 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung) 

SB E – Lütten Klein: 

Kopenhagener Straße 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 15-Minuten-Takt (Linie 31); 

der 15-Minuten-Takt im Bus-

netz steht im Zusammenhang 

erforderlicher Anschlussbil-

dung an die S-Bahn 

Mittel 

Begründung:  

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung; 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung 

SB F – Evershagen: 

Maxim-Gorki-Straße 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ ~ 15-Minuten-Takt (durch ab-

schnittsweise Überlagerung 

der Linien 25 und 38 bzw. 38 

und 39 bzw. 25 und 39); der 

15-Minuten-Takt im Busnetz 

steht im Zusammenhang er-

forderlicher Anschlussbildung 

an die S-Bahn 

Gering 

Begründung:  

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung; 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung 

SB G – Schmarl: 

Zentrum/ Siedlungskern 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 15-Minuten-Takt (durch Über-

lagerung der Linien 38 und Li-

nie 39); der 15-Minuten-Takt 

im Busnetz steht im Zusam-

menhang erforderlicher An-

schlussbildung an die S-Bahn 

Mittel 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung) 

SB G – Schmarl: 

Dorf Schmarl 
➢ 60-Minuten-Takt 

➢ Linie 35 mit großer zeitlicher 

Bedienungslücke am Vormit-

tag 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB H – Reutershagen 

Nordwest 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ ~ 15-Minuten-Takt (durch 

Überlagerung der Linien 25 

und 39); der 15-Minuten-Takt 

im Busnetz steht im Zusam-

menhang erforderlicher An-

schlussbildung an die S-Bahn 

Mittel 

nennenswerte Betrof-

fenheit 

(dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Status-Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung) 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Friedrichshöhe 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 30A als 

Abruf-Linien-Taxi mit telefoni-

scher Voranmeldung) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Satower Straße 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-/60-Minuten-Takt (Regio-

nalbuslinie 102) 

Hoch 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit; Regionalbus-

linien nicht stringent 

vertaktet; außerhalb 

der Spitzenzeiten 

entspricht das Angebot 

nicht dem sonst in 

Rostock in vergleich-

baren Stadtbereichen 

üblichen Standard 

SB L – Südstadt: 

nördlicher Teilbereich 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 39) 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (Universität), 

Linie 6 deckt zumindest 

Unibibliothek ab 

SB L – Südstadt: 

östlicher Teilbereich 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 26, 

zzgl. Verstärkerfahrten) 

Mittel 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit, periphere Lage 

im Stadtgefüge 

  

Aktenmappe - 728 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult – plan:mobil – KCW 

Seite | 172 

Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB L – Südstadt: 

Bereich Hauptbahnhof Süd 

– Erich-Schlesinger-Straße 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ ~ 15-Minuten-Takt und besser 

(durch Überlagerung der Li-

nien 26, 27 und 39 (jeweils im 

30-Minuten-Takt) 

Gering 

Begründung: Gebiet 

liegt im unmittelbaren 

(fußläufigen) Einzugs-

bereich des Hauptbahn-

hofes 

SB M – Biestow 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (Linie 26, 

zzgl. Verstärkerfahrten) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB N – Stadtmitte: 

Bereich „Am Rosengarten“ 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 60-Minuten-Takt und besser 

(Bedienung ausschließlich im 

Regionalverkehr) 

Mittel 

Begründung: hohe 

Betroffenheit (hohe 

Nutzungsdichte) 

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung) 

SB O – Brinckmansdorf: 

Neubrandenburger Straße 
➢ 20-Minuten-Takt 

➢ ~ stündlich (Regionalver-

kehrslinie 113) 

Gering 

Begründung: geringe 

bis mittlere Betroffen-

heit 

Hinweis: bei städte-

baulicher Entwicklung in 

diesem Bereich Höher-

stufung auf „Mittel“ 

SB O – Brinckmansdorf: 

Rövershäger Chaussee/ 

Verbindungsweg 

➢ 60-Minuten-Takt 

➢ einzelne Fahrten im Regional-

verkehr (Linie 112) 

Gering 

Begründung: sehr 

geringe bis geringe 

Betroffenheit 

SB S – Toitenwinkel: 

Petersdorfer Straße/ 

Lindenallee 

➢ 20-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt (durch Über-

lagerung der Linien 19 und 

49) 

Gering 

Begründung: geringe 

bis mittlere Betroffen-

heit (dichtere Wohn-

bebauung im Bereich 

Hafenbahnweg) 
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Stadtbereich/ Ortsteil Bedienungsangebot 

➢ Anforderung 

➢ Status Quo 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB S – Toitenwinkel: 

Weidendamm 
➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 20-Minuten-Takt (Linie 45, 

zzgl. Verstärker) 

Gering 

Begründung: Randlage 

im Stadtteil; Straßen-

bahnhaltestellen in 

noch fußläufiger 

Entfernung 

SB S – Toitenwinkel: 

Bereich südliche 

Toitenwinkler Allee 

➢ 10-Minuten-Takt 

➢ 5 bis 20-Minuten-Takt (durch 

Überlagerung der Linien 19, 

45 und 49) 

Hoch 

Begründung: sehr hohe 

Betroffenheit (dichte 

Wohnbebauung, soziale 

Einrichtungen) 

SB U – Seehafen Ost: 

Kraftwerk (ab Liebherrstr.) 
➢ 60-Minuten-Takt 

➢ Einzelfahrten am Vor- und 

Nachmittag (Linie 19) 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 

SB U – Hinrichsdorf und 

Nienhagen (und Stuthof mit 

Linie 16) 

➢ 60-Minuten-Takt 

➢ i. d. R. 60-Minuten-Takt (Linie 

18), nachmittags etwa halb-

stündliches Angebot durch 

Überlagerung mit Linie 16 

Sehr gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit; Status-

Quo-Bedienung 

entspricht nahezu 

Anforderung 
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Abbildung 52: Bewertung Bedienungsqualität (Mo-Fr im Tagesverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 53: Bewertung Bedienungsqualität (Sa im Tagesverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 54: Bewertung Bedienungsqualität (So/ Ft im Tagesverkehr (Sonntagsverkehr) 

2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 55: Bewertung Bedienungsqualität (Mo-Fr im Abendverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 56: Bewertung Bedienungsqualität (Mo-Fr im Spätverkehr 2019) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Auch im Abend- und Spätverkehr (Montag bis Freitag) werden die Standards in ver-

schiedenen Stadtbereichen nicht bzw. nur teilerfüllt:  

Tabelle 30: Bereiche mit Abweichungen von den definierten Standards im Bedienungsange-

bot (Abend- und Spätverkehr) 

Stadtbereich / Ortsteil Bewertung 

(Bedienungsangebot) 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB A – Warnemünde: 

innere Erschließung 

Ortskern 

➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 

20 Uhr (Linie 37) 

Hoch 

Begründung: Touris-

musschwerpunkt, hohe 

Anforderungen an 

Luftreinhaltung und 

Mobilitätsvorsorge 

(Gastronomie usw.) 

SB E – Lütten Klein: 

Ostseeallee/ Saßnitzer 

Straße 

➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 

20 Uhr (Linie 39) 

Gering 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (dichtbesiedelter 

Bereich)  

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung; Status-

Quo-Bedienung im 

Spätverkehr entspricht 

Anforderung) 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Friedrichshöhe 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 19 

Uhr (Linie 30A als Abruf-Li-

nien-Taxi mit telefonischer Vo-

ranmeldung) 

Mittel 

Begründung: geringe 

Betroffenheit 

SB J – Gartenstadt/ 

Stadtweide: Satower Straße 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ stündlich (Regionalbuslinie 

102) 

Hoch 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit; Regionalbus-

linien nicht stringent 

vertaktet und kein 

Spätverkehr 
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Stadtbereich / Ortsteil Bewertung 

(Bedienungsangebot) 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB K – KTV Nord 
➢ 60-Minuten-Takt (nur Abend-

verkehr gefordert) 

➢ kein Angebot (Linie 34 bis ca. 

17 Uhr) 

Gering 

Begründung: geringe 

Betroffenheit; S-Bahn-

Haltepunkte in fußläu-

figer Erreichbarkeit 

SB L – Südstadt: 

nördlicher Teilbereich 
➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 20 

Uhr (Linie 39) 

Hoch 

Begründung: 

nennenswerte Betrof-

fenheit (Universität) 

SB L – Südstadt: 

östlicher Teilbereich 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 21/22 

Uhr (Linie 26) 

Gering (Spätverkehr) 

Begründung: periphere 

Lage im Stadtgefüge; 

nur in Spätverkehr 

keine Bedienung 

SB M - Biestow 
➢ 30-Minuten-Takt 

➢ 30-Minuten-Takt bis ca. 21/22 

Uhr (Linie 26) 

Mittel (Spätverkehr) 

Begründung: geringe 

Betroffenheit; nur in 

Spätverkehr keine 

Bedienung 

SB N – Stadtmitte: 

Bereich „Am Rosengarten“ 

➢ 15- bzw. 30-Minuten-Takt 

➢ kein Angebot im Abend- und 

Spätverkehr 

Mittel 

Begründung: hohe 

Betroffenheit (hohe 

Nutzungsdichte) 

(Einschränkung des 

Handlungsbedarfes: 

Straßenbahnhaltestellen 

in noch fußläufiger 

Entfernung) 

SB O – Brinckmansdorf: 

Neubrandenburger Straße 

➢ 30-Minuten-Takt 

➢ ~ zweistündlich bis 20 Uhr 

(Regionalverkehrslinie 113) 

Gering 

Begründung: geringe 

bis mittlere Betroffen-

heit 

Hinweis: bei städte-

baulicher Entwicklung in 

diesem Bereich Höher-

stufung auf „Mittel“ 
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Stadtbereich / Ortsteil Bewertung 

(Bedienungsangebot) 

Handlungsbedarf 

bzgl. Erfüllung des 

Anforderungsprofils/ 

Bewertung 

SB O – Brinckmansdorf: 

Rövershäger Chaussee/ 

Verbindungsweg 

➢ 60-Minuten-Takt (nur Abend-

verkehr gefordert) 

➢ kein Angebot im Spätverkehr 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 

im Abend- und 

Spätverkehr 

SB U – Seehafen Ost: 

Kraftwerk (ab Liebherrstr.) 

➢ 60-Minuten-Takt (nur Abend-

verkehr gefordert) 

➢ kein Angebot im Abend- und 

Spätverkehr 

Sehr gering 

Begründung: sehr 

geringe Betroffenheit 

im Abend- und 

Spätverkehr 
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Abbildung 57: Bewertung der Bedienungsqualität 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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3.1.3 Bewertung der Verbindungsqualität 

Die Verbindungsqualität wird auf der Basis der Verbindung ausgewählter Referenz-

haltestellen aus jedem Stadtteil in Richtung Stadtmitte (untersuchungsrelevante In-

nenstadthaltestellen sind Kröpeliner Tor, Lange Straße, Neuer Markt und Steintor 

IHK) sowie zu wichtigen Infrastruktureinrichtungen der Stadt (vgl. Kapitel 1.1.6) 

untersucht. 

3.1.3.1 Erreichbarkeit der Innenstadt 

Direktanbindung an die Innenstadt 

Aufgrund der radial auf die Innenstadt ausgerichteten Straßenbahnachsen werden 

viele Stadtteile aus dem Nordwesten, dem Nordosten und dem Süden des Stadtge-

bietes mindestens an eine der relevanten Innenstadthaltestellen (Kröpeliner Tor, 

Lange Straße und Neuer Markt) direkt und ohne Umstieg angebunden.  

Ohne umsteigefreie Direktanbindung an die Innenstadt sind allerdings die dichtbe-

siedelten Stadtteile Schmarl und Reutershagen sowie Biestow, Rostock-Heide, 

Rostock-Ost und Gehlsdorf. Aus diesen Stadtbereichen ist jeweils ein einmaliger 

Umstieg erforderlich.  

Brinckmansdorf sowie Gartenstadt/ Stadtweide (nordöstlicher Teil Gartenstadt)/ 

Reutershagen sind über die Haltestellen Steintor bzw. Schröderplatz/ Doberaner 

Platz zumindest peripher an das Stadtzentrum angebunden. 

Weiterhin sind aufgrund der zur Innenstadt abseitigen Lage des Hauptbahnhofes in 

Rostock auch Warnemünde und die Großwohnsiedlungen Groß Klein und Schmarl 

nicht direkt an die Innenstadt angebunden. In diesen Ortsteilen ist die Bewertung 

jedoch zu relativieren, da die Bevölkerung im Einkaufs- und Erledigungsverkehr 

ausgeprägt auf das A-Zentrum Warnemünde bzw. auf das Teilraumzentrum West 

(Lütten Klein) orientiert sind, welche direkt und zeitnah erreicht werden können. 

Aufgrund der Anbindung der zentralen Innenstadt über die Straßenbahn in der 

Lange Straße bestehen insgesamt Erreichbarkeitsnachteile in der Anbindung der 

südlichen Innenstadt (Bereich südlich der Kröpeliner Straße).  
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Abbildung 58: ÖPNV-Erreichbarkeit der Stadtmitte aus den Stadtbereichen 

Reisezeit 

Als Richtwerte für die Erreichbarkeit der Innenstadt wird eine maximale Reisezeit 

von 60 Minuten festgelegt (siehe Kapitel 2.3.6.2). Dieser Zielwert wird im Tages-

verkehr flächendeckend aus allen Ortsteilen erreicht. Auch die Stadtbereiche mit 

Umsteigezwang in die Innenstadt weisen geringere Reisezeiten auf. In zeitlichen 

Randlagen kann es aufgrund des ausgedünnten Bedienungsangebotes und somit 

verschlechterter Anschlussbeziehungen bzw. anderer Reiserouten zu Überschreitun-

gen der maximalen Reisezeit kommen (z. B. Hohe Düne, Markgrafenheide). 
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3.1.3.2 Räumliche Erreichbarkeit von Einzelzielen 

Neben der Anbindung an die Innenstadt wurde die Erreichbarkeit verschiedener 

prägender ÖPNV-Ziele in Rostock untersucht: 

• Hauptbahnhof 

• Campus Südstadt 

• Uniklinik Schillingallee 

• Uniklinik Gehlsdorf 

• Ostseestadion / Neptun-Schwimmhalle 

• Hanse Messe / IGA-Park 

• Zoo 

• Stadthalle 

• Agentur für Arbeit 

• Warnemünde 

• Warnemünde Werften 

• Seehafen 

• Fischereihafen 

Bis auf wenige Ausnahmen können die untersuchten Ziele von fast allen Stadtberei-

chen in Rostock mit maximal einem Umstieg erreicht werden (vgl. Abbildung 60). 

Lediglich die Einwohner des südlich gelegenen Stadtteils Biestow benötigen häufig 

zwei Umsteigevorgänge zum Erreichen der Referenzziele. Aber auch aus Brinck-

mansdorf können verschiedene Ziele nur mit mehrmaligem Umsteigen erreicht wer-

den. Hierzu gehört neben den Unikliniken, dem Ostseestadion und der Agentur für 

Arbeit außerdem auch der Seehafen, der als wichtiger Arbeitsplatzstandort von Be-

deutung für die Rostocker Bevölkerung ist. Dieser ist zudem auch aus den meisten 

anderen Stadtbereichen nur mit Umsteigen erreichbar. 
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Legende 

  

Abbildung 59: Räumliche Erreichbarkeit prägender Einzelziele  
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Während der Campus Südstadt zumindest peripher an das Straßenbahnnetz ange-

bunden ist, gibt es Defizite in der direkten Erreichbarkeit aus dem Straßenbahn- 

bzw. S-Bahnsystem für verschiedene andere Ziele im südlichen bzw. südwestlichen 

Stadtgebiet (z. B. Uni-Klinikum, Ostseestadion, Agentur für Arbeit). Diese sind 

i. d. R. nur mit einem Umstieg auf den Bus erreichbar bzw. es sind längere Fuß-

wege erforderlich. Aus den Stadtbereichen Rostock-Heide, Rostock-Ost und Gehls-

dorf sind jeweils zwei Umstiege zur Zielerreichbarkeit erforderlich. Als Erkenntnis 

hieraus lässt sich ableiten, dass Gebiete im „Schatten“ des Straßenbahn-Systems in 

der Regel Defizite hinsichtlich der Erreichbarkeit aufweisen. 

Eine gute Erreichbarkeit aus den allermeisten Stadtbereichen ist für die Hanse 

Messe/ IGA-Park gegeben. Während das westliche Stadtgebiet sowohl über das S-

Bahn- als auch das Straßenbahn-System zur Messe gelangt, werden weite Teile der 

östlich der Warnow gelegenen Gebiete über die Linien 45 und 49 angebunden. Zu-

dem stellt die im Jahr 2019 eingerichtete Expressbuslinie X41 stündlich eine 

schnelle Direktverbindung zwischen Dierkow, der Messe und Lütten Klein her. Le-

diglich die Erreichbarkeit des östlichen Bereichs des IGA-Parks ist mit längeren Fuß-

wegen verbunden. 

 

Abbildung 60:  

Erreichbarkeit wichtiger ÖPNV-Ziele in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
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3.1.3.3 ÖPNV-Reisegeschwindigkeit  

Durchschnittliche Reisegeschwindigkeiten 

Die durchschnittliche Geschwindigkeit im Straßenbahnnetz liegt bei etwa 

18,8 km/h. Dies ist vor dem Hintergrund des Ausbaustandards (viele besondere 

und unabhängige Bahnkörper) vergleichsweise gering, zudem ist die Durchschnitts-

geschwindigkeit über die letzten fünf Jahre deutlich rückläufig. Im Vergleich zu an-

deren Straßenbahn-Städten, wie Bremen oder Dresden (Geschwindigkeitsniveau 

dort über 20 km/h), ist das Rostocker Straßenbahnsystem durch eine geringere Ge-

schwindigkeit geprägt. Die langsamste Linie ist die Linie 6 mit 16,7 km/h. 

Ein Vergleich der Entwicklungen im Straßenbahn-Gesamtnetz mit Linien, die über 

die Jahre in ihrem Streckenverlauf unverändert geblieben sind zeigt zwar, dass un-

ter anderem die durchgängig mit unabhängigen und besonderen Bahnkörpern ver-

sehene Linie 4 (die vom relativ schnellen Linienweg über den Hauptbahnhof in den 

Nordwesten auf den langsameren Weg durch die Stadt in die Südstadt verschwenkt 

wurde) einen recht hohen Anteil an dem Negativtrend hat, dennoch ist der rückläu-

fige Trend auch insgesamt klar erkennbar (vgl. Tabelle 31). Teilweise kann dies mit 

gestiegenen Fahrgastzahlen erklärt werden, maßgebend sind jedoch die im Folgen-

den aufgeführten Störstellen und Konfliktpunkte (s. u.).  

Tabelle 31: Entwicklung der Reisegeschwindigkeit im Straßenbahnsystem98 

Linie 2012 2017 Differenz 

Straßenbahn gesamt 19,13 km/h 18,43 km/h -0,70 km/h 

1, 5, 6 18,74 km/h 18,41 km/h -0,33 km/h 

Das Geschwindigkeitsniveau im Busnetz ist vergleichsweise hoch, die Entwicklung 

der letzten fünf Jahre zeigt – zumindest für das Gesamtnetz im Tagesverkehr – ei-

nen leicht positiven Trend (vgl. Tabelle 32). Nur auf wenigen Linien ist die erreichte 

Durchschnittsgeschwindigkeit geringer als 22 km/h (Linien 25, 27, 34 und 37). Auf-

fällig ist dabei, dass die Linien 25, 34 und 37 zu den wenigen Linien gehören, die 

tagesdurchgängig umlaufrein betrieben werden. Bezogen auf die aufkommensstar-

ken Linien und auch den Nachtbus zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Straßenbahn-

system. Auch hier ist die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit in den letzten Jah-

ren zumindest leicht zurückgegangen. 

 

98  Informationen RSAG, Juni 2019 
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Tabelle 32: Entwicklung der Reisegeschwindigkeit im Bussystem99 

Linie 2012 2017 Differenz 

Tagesbusnetz gesamt 24,29 km/h 24,49 km/h +0,20 km/h 

22, 23, 25, 28, 31, 36, 

37, 38, 45 

22,66 km/h 22,42 km/h -0,24 km/h 

Nachtbus 25,64 km/h 25,27 km/h -0,37 km/h 

Störstellen und Konfliktpunkte  

Die Betrachtung der potentiellen Störstellen und Konfliktpunkte erfolgt im NVP aus-

schließlich aus Sicht der Straßenbahnen und Busse und deren Fahrgäste. Die mögli-

che Beseitigung der Störungen ist grundsätzlich im Kontext mit der (ggf. stadtspe-

zifisch differenzierten) verkehrsplanerischen Behandlung der einzelnen Verkehrsar-

ten zu sehen. Während es Städte gibt, die sich ähnlich wie Rostock eine gleichbe-

rechtigte Behandlung aller Verkehrsarten zum Maßstab des Handelns gesetzt ha-

ben, wird auch in einigen Städten seit längerem eine stringente Bevorzug des ÖPNV 

ggü. dem MIV bei der Gestaltung der Verkehrsabläufe an den Knotenpunkten und 

auf den Strecken praktiziert.100 Maßstab der nachfolgenden Bewertung ist das im 

MOPZ postulierte Ziel einer Erhöhung der Geschwindigkeit im ÖPNV-System auf 

25 km/h. 

In Rostock resultieren die sukzessive Zunahme der Fahrzeiten sowie die punktuell 

auftretenden Verspätungen aus vielfältigen äußeren Einwirkungen im Fahrtenver-

lauf. Verschiedenste Störungen und Behinderungen wirken auf die Betriebsabläufe 

und summieren sich im Fahrtverlauf auf (siehe Tabelle 33). Die Folge sind Zeitver-

luste, Unpünktlichkeit und zunehmende Unzuverlässigkeit. 

Die in Tabelle 33 dargestellten Stör- und Konfliktpunkte sind im Einzelfall durch un-

terschiedliche Randbedingungen sowie die verschiedenen Ansprüche der Verkehrs-

teilnehmer geprägt.  

Zum Auffangen von Verspätungen, die u. a. von den unten aufgeführten Störstellen 

resultieren, werden an verschiedenen Referenzhaltestellen im Fahrplan Pufferzeiten 

eingebaut. In der Spitzenzeit werden diese aufgezehrt, in der Normalsituation ste-

hen die Fahrzeuge (für den Fahrgast mitunter unverständlich) die Pufferzeit ab. Zu 

beobachten ist dies insbesondere an den Haltestellen „Doberaner Platz“ und 

„Hauptbahnhof“. Auch dies nimmt Einfluss auf die durchschnittliche Reisegeschwin-

digkeit im ÖPNV-System (s. o.). 

 

99  Ebenda. 

100  siehe bspw. Stadt Zürich (https://www.zukunft-mobilitaet.net/171153/urbane-mobili-
taet/zuerich-verkehrspolitik-verkehrsplanung-vorbild-schlaraffenstadt-der-mobilitaet/) 
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Tabelle 33: Bereiche mit regelmäßiger Verspätung 

Störstelle/ Konfliktpunkt Gründe 

Knoten Steintor • komplexer Knotenpunkt mit vier Armen für den MIV, 

sowie jeweils drei Armen für Bus und Straßenbahn 

• sämtliche Straßenbahnlinien befahren den Knoten 

Knoten Holbeinplatz • staugefährdet für MIV und Bus 

• neue LSA mit gesicherten Phasen für alle Verkehrs-

ströme 

Mühlendamm • staubelastete Strecke zur HVZ 

• keine eigene Busspur 

• Busschleusen an beiden Enden vorhanden, jedoch auf-

grund des starken Rückstaus nur begrenzt effektiv 

• stadteinwärtige Richtung (Steintor) weiter stauanfälli-

ger Abschnitt 

• Situation während früheren Baumaßnahmen noch ver-

schärft 

Linienweg Linie 34 • insgesamt staubelastete Strecke ohne Businfrastruktur 

• keine Kaphaltestellen, keine Bevorrechtigung 

• sehr unattraktive Fahrzeiten, insbesondere von und 

nach Holbeinplatz mit 2 bzw. 3 stauanfälligen Knoten-

punkten in kurzer Folge 

Satower Straße • insgesamt am stärksten staubelastete Strecke ohne 

Businfrastruktur 

• keine Kaphaltestellen, keine Bevorrechtigung 

 

Abbildung 61: Auf dem Mühlendamm kommt es regelmäßig zu Stauerscheinungen mit der 

Folge von systematischen Verspätungen für den dort verkehrenden Busverkehr. 
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Darüber hinaus gibt es Stellen im Netz mit Behinderungen, welche zwar keine Ver-

spätungen auslösen, die Reisegeschwindigkeiten jedoch zusätzlich reduziert. Hierzu 

zählen einige große Knotenpunkte (Straßenbahn – MIV), an denen teilweise ein 

Umlauf abgewartet werden muss: 

• Doberaner Straße – Lübecker Straße 

• Am Strande – Warnowstraße 

• Dierkower Kreuz101 

• Evershagen Süd 

Zudem gibt es auch an einigen kleineren einmündenden Straßen keine absolute Be-

vorrechtigung: 

• Knoten Hamburger Straße – Schwarzer Weg 

• Lübecker Straße – Max-Eyth-Straße 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass ein Erreichen des Ziels einer Er-

höhung der Geschwindigkeit im ÖPNV-System auf 25 km/h einer konsequenteren 

Strategie der ÖPNV-Beschleunigung, auch mit Restriktionen in der Verkehrssteue-

rung ggü. dem MIV, bedarf. Der erkennbare Zielkonflikt bedarf einer Lösung, ggf. 

auch mit einer Anpassung von Zielen in die eine oder in die andere Richtung.  

3.2 Kundenzufriedenheit 

Im Jahr 2021, somit in der zweiten Hälfte des NVP-Prozesses, nahm die RSAG erst-

malig am bundesweiten ÖPNV-Kundenbarometer teil (KANTAR)102. Dieses Kunden-

barometer misst jährlich die Zufriedenheit der Fahrgäste mit dem ÖPNV in den 

2021 teilnehmenden 33 Verkehrsbetrieben in Deutschland. Erfasst wird die Quali-

tätswahrnehmung von Fahrgästen, die den ÖPNV mehrmals in der Woche nutzen.  

Die generelle Zufriedenheit der Fahrgäste wird mit der „Globalzufriedenheit“ darge-

stellt. Hinter den Verkehrsbetrieben in Dresden und Freiburg erreichte die RSAG mit 

einem Wert von 2,3 den drittbesten Wert. Bei den Leistungsmerkmalen „Pünktlich-

keit“ und „Zuverlässigkeit“ wurde die RSAG von den Fahrgästen mit „sehr gut“ be-

wertet.  

3.3 Bewertung weiterer Qualitätsmerkmale 

Mit Hilfe einer SWOT-Analyse103 werden weitere Merkmale, die über die reine 

ÖPNV-Angebotsqualität hinaus die Qualität des ÖPNV beeinflussen, beurteilt. Es 

 

101  Seit November 2020 Verbesserungen durch angepassten LSA-Schaltungen und Busspur. 

102  https://www.rsag-online.de/fileadmin/media/PDF/PDF_Nachhaltigkeitsbericht-2021.pdf 

103  SWOT: Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und 
Threats (Risiken). 
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wird zunächst herausgearbeitet, wo der ÖPNV in Rostock aktuell steht, darauf auf-

bauend werden Chancen und Risiken im Hinblick auf die weitere Entwicklung des 

ÖPNV in der Stadt aufgezeigt. Diese dienen als Grundlage für die Entwicklung von 

Maßnahmen im NVP. 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

I. Marktauftritt und Marktposition 

• leistungsstarkes S-Bahn-System 

im Regionalverkehr und mit we-

sentlichen Verkehrsaufgaben im 

Stadtgebiet (z. B. Anbindung 

Warnemünde) 

• Straßenbahn als attraktives 

ÖPNV-Grundsystem 

• große Abdeckung durch flächen-

deckendes ÖPNV-Netz 

• tages-durchgehendes ÖPNV-An-

gebot (Nachtlinienverkehr) 

• Corporate Design des städtischen 

ÖPNV (RSAG) mit hohem Wie-

dererkennungswert und ausge-

prägter visueller Wirkung 

• Planung des Bus- und Straßen-

bahn-Systems aus einer Hand 

(RSAG) 

• moderne ÖPNV-Infrastruktur 

(insbesondere Fahrzeuge, viele 

Haltestellen, Dynamische Fahr-

gastinformation) als stadtbildprä-

gende „Wahrzeichen“ eines um-

weltfreundlichen Mobilitätsange-

botes 

• bei Wegen unter 3 km erreicht 

der ÖPNV ggü. Auto, Fahrrad 

und zu Fuß einen signifikant ge-

ringeren Anteil 

• wahrnehmungsbezogene Merk-

male „Sauberkeit an Haltestel-

len“, „Sicherheit im Fahrzeug 

abends“ und „Sicherheit an Hal-

testellen abends“ mit unter-

durchschnittlicher Kundenzufrie-

denheit (Merkmal „Sauberkeit“ in 

den letzten Jahren mit signifikan-

tem Rückgang der Kundenzufrie-

denheit) 

• Straßenbahn-System bietet inf-

rastrukturelle Basis für die Ab-

wicklung der angestrebten Stei-

gerung der ÖPNV-Nachfrage in 

der Konsequenz der angestreb-

ten „Verkehrswende“ 

• das (soziale) Sicherheitsempfin-

den ist vor allem bei jüngeren 

Fahrgästen eingeschränkt, d. h. 

bei der Zielgruppe, die mit ihrem 

tendenziell verstärkt multimoda-

lem Mobilitätsverhalten die „Kun-

den der Zukunft“ sind 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

• Modal-Split-Anteil des ÖPNV von 

17 % für Stadt in Norddeutsch-

land mit nennenswertem Radver-

kehrsanteil ist als „überdurch-

schnittlich gut“ einzuschätzen 

• deutliche Verbesserung der Ge-

samt-Kundenzufriedenheit 2012 

– 2016 (RSAG) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

II. Systemqualität 

II.1 Netzwirksamkeit 

• radial ausgerichtete, starke Stra-

ßenbahnachsen als Netzgerüst  

• S-Bahn-Achse zur Schaffung 

schneller Verbindungen in Nord-

Süd-Relation im Stadtwesten 

• Fähren Hohe Düne und Gehlsdorf 

als wirksame Ergänzung zum 

ÖV-System (generieren wesentli-

che Reisezeitvorteile über die 

Warnow)  

• Busnetzstruktur bestehend aus 

meist kurzen Linien mit klarer 

Ausrichtung auf die Verknüp-

fungspunkte sowie langlaufenden 

Verbindungslinien (z. B. Linien 

39, 49) mit Erschließungsfunk-

tion außerhalb des Straßenbahn-

netzes 

• S-Bahn-System nicht auf Stadt-

zentrum orientiert (zusätzliches 

Umsteigefordernis) 

• ausgeprägte Nord-Süd-Ausrich-

tung des Straßenbahnsystems 

(lange Linienäste im Norden und 

kurze Äste im Süden und Osten 

generieren ungleichmäßige Nach-

frage- und Auslastungsvertei-

lung) 

• keine (betrieblichen) Alternativ-

strecken im Straßenbahnsystem 

im langen Nordwestabschnitt 

zwischen KTV und Lichtenhagen 

(keine Umleitungsstrecken im 

Störungsfall vorhanden) 

• Reutershagen, Schmarl und Groß 

Klein als dichtbesiedelter Stadt-

teil ohne unmittelbaren Direktan-

schluss an das Straßenbahn-Sys-

tem bzw. an S-Bahn (nutzbare 

S-Bahn-Haltepunkte für Schmarl 

und Groß Klein in peripherer 

Lage zum Stadtteil) 

• Straßenbahn bietet, im Falle ei-

ner räumlichen Orientierung der 

städtebaulichen Entwicklung un-

mittelbar am Straßenbahnsystem 

(Ausnahme Strecken im Nord-

westen) wirkungsvolle Basis für 

zukunftsfähige Mobilitätsgestal-

tung 

• Tangentialverbindungen noch 

nicht optimal herausgebildet  

• Straßenbahn als imageträchtige 

„Lokomotive“ der E-Mobilität 

• ÖPNV-Verbindungen zwischen 

benachbarten Stadtteilen (Stär-

kung Nahmobilität) verbesse-

rungsbedürftig (insbesondere im 

Stadtsüdwesten) 

• mögliche städtebauliche Entwick-

lung im Stadtnorden würde „Un-

gleichgewicht“ der räumlichen 

Nachfrageverteilung und der 

Auslastung im Straßenbahnsys-

tem weiter verschärfen 

• städtebauliche Entwicklungen am 

Stadtrand würden ÖPNV-System 

schwächen 

• Reutershagen könnte als „überal-

terter Stadtteil“ bei absehbarer 

Veränderung der demografischen 

Struktur wegen fehlender In-

tegration in das Straßenbahnsys-

tem (oder alternativ Einrichtung 

hochwertiger, straßenbahnähnli-

cher Busverbindungen) ÖPNV-

Nachfrage verlieren 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

• Stadtbuslinien als wichtige Radi-

alachsen in Ausrichtung auf die 

Innenstadt (z. B. Linien 22, 23, 

25) und auf wichtige Stadtteil-

zentren wie Lütten Klein, Zent-

rum (z. B. Linie 31) als Ergän-

zung zur Straßenbahn 

• Anbindung an das SPNV-Netz, RE 

und RB als direkte (Schnell-) 

Verbindung zu anderen Städten 

• S-Bahn-Haltepunkte 

Warnemünde und Bramow sowie 

SPNV- Haltepunkte Thierfelder 

Straße, Rostock Kassebohm und 

Torfbrücke ohne direkte Ver-

knüpfung mit dem städtischen 

ÖPNV 

• Verbindung der Stadtteile Lütten 

Klein/ Schmarl und Toitenwinkel 

im Busnetz grundsätzlich mit 

Umwegführung über Seehafen 

(X41 bietet schnelle Verbindung, 

jedoch für Toitenwinkel mit zu-

sätzlichem Umstieg) 

• teilweise lange Haltepunktab-

stände im Straßenbahn-Netz 

(z. B. Dierkower Allee – Kater-

weg) 

• Überfrachtung einiger Buslinien 

in ihrer Aufgabenvielfalt (sowohl 

Erschließungs- als auch Verbin-

dungsfunktionen), wie Linien 25 

und 39 

• fehlende Querverbindungen zwi-

schen benachbarten Stadtteilen 

o Dierkow – Brinckmansdorf 

o Dierkow – Toitenwinkel 

o Groß Klein und Lichtenhagen 
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II.2 Netztransparenz und Linienführungen 

• aus Fahrgastsicht gute Transpa-

renz im Straßenbahnsystem (aus 

jedem Korridor mindestens eine 

Linie durch das Stadtzentrum 

und eine Linie über Hbf) 

• Systematik in der Liniennumme-

rierung hinsichtlich der räumli-

chen Zuordnung nicht mehr opti-

mal transparent und nachvoll-

ziehbar  

• keine (Produkt-) Kennzeichnung 

der 10-Minuten-Takt-Buslinien 

• Linie 6 in ihrer Führung nicht op-

timal („Kreisverkehr“ Campus 

Südstadt – Neuer Friedhof; keine 

nachfragewirksame Durchmes-

serverbindung) 

• unübersichtliche Führung der Li-

nie 37 im Ortskern Warnemünde 

(der nutzbaren Straßenstruktur 

geschuldet) 

• nicht optimales Zusammenwir-

ken der Linien 36 und 37 in 

Warnemünde 

• mäandrierende Führung der Linie 

39 zwischen Lütten Klein, 

Schmarl, Evershagen, Schutow, 

Reutershagen, Hansaviertel und 

Südstadt 

• Buslinien im durchgängigen 10-

Minuten-Takt (z. B. Linien 22/ 23 

und 25) bieten Basis für Profilie-

rung von hochwertigen Buslinien 

• Einführung weiterer Buslinien 

würde Unübersichtlichkeit im 

Busnetz verstärken 
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 • Erschließung Reutershagen-West 

(Etkar-André-Straße) erfordert 

umwegige Linienführung, insbe-

sondere für langlaufende Linie 39 

(Kompromisslösung zwischen Er-

schließungsanforderungen und 

Verbindungsfunktion 

• tlw. differenzierte Fahrplange-

staltung mit Ferienfahrplänen, 

einzelnen Linien auch Winter-

fahrplan am Wochenende (Fahr-

gast muss zwischen verschiede-

nen Fahrplanperioden unter-

scheiden) 
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II.3 Erreichbarkeit und Anbindung 

• kleinteilige Netzstruktur mit we-

nigen Erschließungslücken in den 

Stadtteilen  

• gute Anbindung Zentrum Lütten 

Klein 

• Universitätsstandorte zumindest 

peripher an das Straßenbahnnetz 

angebunden 

• Anbindung der zentralen touristi-

schen Bereiche in Warnemünde 

(hohe Präsenz durch attraktive 

Haltestellen) 

• umsteigefreie Erreichbarkeit der 

Innenstadt aus vielen Stadtteilen 

• ausgewählte Haltestellen als Ver-

knüpfungspunkt zwischen Stadt-

verkehr und Regionalverkehr mit 

Anschluss an das Umland 

• Anbindung der zentralen Innen-

stadt über Straßenbahn in der 

Lange Straße, dadurch Erreich-

barkeitsnachteile für südliche In-

nenstadt (Bereich südlich Kröpe-

liner Straße) 

• Arbeitsplatzschwerpunkte nicht 

an die leistungsfähigen Systeme 

S-Bahn- bzw. Straßenbahn ange-

bunden (Ausnahme Werften 

Warnemünde) 

• Anbindung der zentralen Innen-

stadt über Straßenbahn in der 

Lange Straße, dadurch Erreich-

barkeitsnachteile für südliche In-

nenstadt (Bereich südlich Kröpe-

liner Straße) 

• Arbeitsplatzschwerpunkte nicht 

an die leistungsfähigen Systeme 

S-Bahn- bzw. Straßenbahn ange-

bunden (Ausnahme Werften 

Warnemünde) 

• Durchbindung von Buslinien zu 

Aufkommensschwerpunkten 

könnte Umsteigezwang im 

ÖPNV-Netz wirksam abbauen 

und Straßenbahnsystem in der 

Nord-Süd-Ausrichtung entlasten 

• Linienanpassungen zur Verbesse-

rung der kleinräumigen Erschlie-

ßung (Schleifen, Stiche usw. im 

Linienverlauf) würde Transparenz 

des ÖPNV-Systems beeinträchti-

gen 
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 • wichtige Einrichtungen aus dem 

Straßenbahn- bzw. aus dem S-

Bahn-System nur mit Umsteigen 

auf Bus erreichbar (z. B. Uniklini-

kum, Agentur für Arbeit, Neptun-

Schwimmhalle) Stadion nicht mit 

Straßenbahnsystem angebunden 

(relevant für Großveranstaltun-

gen) 

• Südstadtcenter nicht mit stadt-

teilbezogener Linie 26 angebun-

den  

• östlicher Bereich IGA-Park nur 

mit längeren Fußwegen von 

ÖPNV-Haltestellen erreichbar 
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II.4 Marktgerechte Angebotsdifferenzierung 

• marktgerechte Angebotsdifferen-

zierung in Tag- und Nachtver-

kehr 

• Nachtlinien „RSAG-Fledermäuse“ 

F1 und F2 mit einem Treff- und 

Umsteigepunkt (Bedienung na-

hezu aller Stadtbereiche der 

Weststadt und über die Innen-

stadt hinaus bis Brinckmansdorf 

und Toitenwinkel) 

• weitere Zubringerlinien im 

Nachtverkehr F1A und 45/45A 

(beide bedarfsgesteuert als Ab-

ruf-Linien-Taxis) 

• Expressbuslinie X41 als schnelle 

Punkt-Punkt-Direktverbindung 

mit wenigen Halten an nachfra-

gestarken Sammelhaltestellen 

(Hinweis: da Linie nur wenige 

Siedlungsbereiche erschließt und 

nur stündlich verkehrt, bleibt 

Fahrgastnachfrage hinter ande-

ren Linien zurück) 

• keine (Produkt-) Kennzeichnung 

der 10-Minuten-Takt-Buslinien 

• angebotsseitige und infrastruktu-

relle Stärkung der Hauptbusach-

sen als kurzfristig umsetzbarer 

Ansatz zur wirksamen Erhöhung 

der ÖPNV-Nachfrage 

• weiterer Ausbau von Direktver-

bindungen zwischen Wohn- und 

Arbeitsplatzstandorten bzw. zu 

anderen Aufkommensschwer-

punkten 

• weitere „Verwässerung“ des 

Busangebotes (gute Angebote 

sind auf ersten Blick nicht er-

kennbar) 
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• Abruf-Linien-Taxi (ALT) als be-

darfsgesteuerte Bedienungsform 

zu nachfrageschwachen Zeiten 

sowie in Räumen mit geringer 

Fahrgastnachfrage als Zubringer 

zum Hauptnetz 

   

III. Angebotsqualität 

III.1 Erschließungsqualität 

• weitgehende Flächenerschlie-

ßung, Erschließungslücken weit-

gehend nur an den Siedlungsrän-

dern und an der Peripherie 

• Erschließungsdefizite 

o Stadthafen (Am Strande)  

o St. Petersburger Straße/ 

Möllner Straße (u. a. Finanz-

amt) 

o mittlere Kopenhagener 

Straße (Verschärfung im 

Zuge der Realisierung des 

2029 geplanten Ersatzneu-

baus der Förderschule 

Warnowschule 

o zentrale Bereiche im Stadtteil 

Groß Klein (Linie 31 mit peri-

pherer Führung über 

Werftallee) 

o Dierkow 

• Erschließung der Lücken mit nen-

nenswertem Potential könnte 

Fahrgastnachfrage erhöhen 

• Anspruch einer 100%igen Er-

schließung könnte zu unwirt-

schaftlichen Angeboten ohne 

messbare Nachfragezuwächse 

führen (mit Augenmaß handeln) 
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III.2 Bedienungsqualität 

• 10-Minuten-Takt als Grundtakt 

im Straßenbahnnetz und im Bus-

hauptnetz 

• Angebot „rund um die Uhr“ durch 

Fledermauslinien 

• unterschiedliche Taktfamilien im 

Tagesverlauf (Fahrgast wird mit 

zwei Taktfamilien konfrontiert) 

o 10-/ 20-Minuten-Takt Tages-

verkehr 

o 15-/ 30-Minuten-Takt Abend- 

und Spätverkehr sowie Wo-

chenende 

• einzelne Linien nur im 30-Minu-

ten-Takt (Taktfolge bedingt 

durch weiträumigen 10-Minuten-

Takt im Netz nicht als attraktiv 

wahrnehmbar) 

• in städtischen Bereichen, in de-

nen Regionalbuslinien die Bedie-

nung übernehmen, Defizite hin-

sichtlich Qualität und Stringenz 

der Vertaktung 

• später Betriebsbeginn am Ver-

kehrstag „Sonntag/ Feiertag“ 

• Ausbau der Flächenwirkung des 

10-Minuten-Taktes (Erfolgsfaktor 

für wirksame Erhöhung der 

Marktausschöpfung) 

• Nutzung der (ausgebauten und 

qualitativ verbesserten) Regio-

nalbuslinien für städtische Ver-

kehrsaufgaben 
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III.3 Reisezeit 

• im Busnetz vergleichsweise gutes 

Geschwindigkeitsniveau (nur Li-

nie 25, 27, 34 und 37 < 22 

km/h) 

• Geschwindigkeit im Straßen-

bahnnetz (18,8 km/h) ist vor 

dem Hintergrund des Strecken-

netzes mit vielen unabhängigen 

und besonderen Bahnkörpern 

vergleichsweise gering 

• geringes Geschwindigkeitsniveau 

(< 18 km/h) insbesondere 

o Streckenabschnitt Doberaner 

Platz – Lange Straße 

o Parkstraße 

o Neuer Markt – Steintor 

o Bereich „Stadthafen“ 

o Evershagen 

• Linie 25, welche den bevölke-

rungsstarken Stadtteil Reu-

tershagen exklusiv anbindet, ist 

die zweitlangsamste Linie im 

Busnetz 

• Behinderungen und Störungen 

des Busbetriebes an mehreren 

neuralgischen Punkten (Folge: 

Zeitverluste, Unpünktlichkeit, zu-

nehmende Unzuverlässigkeit) 

• ganzheitliche ÖPNV-Beschleuni-

gung könnte Attraktivität stei-

gern 

• weitere Reduzierung der Reise-

geschwindigkeiten durch wach-

sende Behinderungen infolge der 

zunehmenden Flächenkonflikte in 

den Straßenräumen 
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IV. Beförderungsqualität und Infrastruktur 

IV.1 Fahrzeuge 

• Straßenbahnfahrzeuge der 

2. Generation sechs Türen und 

kundengerechter Flächenauftei-

lung (große Mehrzweckflächen) 

• moderne Busflotte (100 % der 

Fahrzeuge mit Komfortmerkma-

len Niederflurtechnik (mit 

Rampe), Fahrgastinformations-

technik, tlw. Klimaanlage und Vi-

deoschutz) 

• unterschiedliche Ausstattungs-

qualität der Straßenbahn 1. und 

2. Generation 

• angestrebte Neubeschaffung von 

Straßenbahnen der 3. Generation 

kann Beförderungskapazität und 

Fahrgastkomfort im Straßen-

bahnsystem nachhaltig erhöhen 

• dynamische Entwicklung der 

Technik im Fahrzeugbereich 

(Fahrgastkomfort, Informations-

technik, Barrierefreiheit usw.) er-

höht Erwartungshaltung der 

Fahrgäste und erfordert somit 

regelmäßige Erneuerung der 

Fahrzeugflotte  
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IV.2 Verknüpfungspunkte 

• mehrere modern gestaltete Ver-

knüpfungspunkte (Doberaner 

Platz, Lütten Klein Zentrum, Lüt-

ten Klein, Lichtenhagen, 

Warnemünde Werft, Markt Reu-

tershagen, Campus Südstadt) 

• Parkstraße und Holbeinplatz: op-

timale funktionale Gestaltung der 

Verknüpfung mit Lage der Stra-

ßenbahn-Haltestellen direkt am 

S-Bahnhof-Zugang 

• alle Verknüpfungspunkte der Ka-

tegorie 1 sind mit DFI und Fahr-

kartenautomaten ausgestattet 

• Hauptbahnhof: längere (be-

schwerliche) Wege über Trep-

penanlage oder (zeitintensivere) 

Fahrstuhlnutzung beim Umstei-

gen Straßenbahn – SPNV 

• Busbahnhof Regionalverkehr mit 

ungünstiger Lagegunst zum 

Hauptbahnhof (Hinweis: Neuord-

nung geplant) 

• Verknüpfungspunkt „Reutersha-

gen“ mit ungünstiger funktiona-

ler Gestaltung (Fußwege, längere 

Wartezeiten für Queren Hambur-

ger Straße) 

• Bus-Verknüpfungspunkt „S Lüt-

ten Klein“ erscheint überdimensi-

oniert und wird dadurch unüber-

sichtlich 

• Fußgängertunnel „Lütten Klein S“ 

mit gravierenden Mängeln bzgl. 

sozialer Sicherheit (Angstraum) 

• funktionierende Vernetzung im 

ÖPNV-System durch gestalte-

risch und funktional hochwertige 

Verknüpfungspunkte 

• geringe, zurückgehende Nutzer-

akzeptanz infolge nicht ausrei-

chend attraktiver Verknüpfungs-

punkte (Hinweis: Sicherheit ist 

wichtiges Kriterium bei Kunden-

zufriedenheit) 
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IV.3 Haltestellen 

• im Straßenbahnsystem nahezu 

alle Haltestellen in modernem Er-

scheinungsbild und einheitlichem 

Design 

• „überfahrbares Haltestellenkap“ 

als pragmatische Lösung an 

mehreren Straßenbahnhaltestel-

len (z. B. Volkstheater)  

• mehrere hinsichtlich der städte-

baulichen Integration anspre-

chende Haltestellen (z. B. Stein-

tor, Warnemünde Kirchenplatz) 

• Ausstattung vieler Haltestellen 

mit Witterungsschutz/ Wartehalle 

• viele Bushaltestellen mit Ausbau- 

bzw. Erneuerungsbedarf (z. B. 

Hohe Düne Fähre, Zoo) 

• Richtungshaltestellen Thierfelder-

straße „auseinandergerissen“, 

stadteinwärtige Haltestelle direkt 

an Haltestelle Platz der Jugend 

• moderne Haltestelle als überzeu-

gende, einladende „Einstiegs-

punkte“ in das ÖPNV-System 

• geringe, zurückgehende Nutzer-

akzeptanz infolge nicht ausrei-

chend attraktiver Haltestellen, 

insbesondere an aufkommens-

starken Punkten (Hinweis: Si-

cherheit ist wichtiges Kriterium 

bei Kundenzufriedenheit) 

IV.4 Fahrwege 

• weite Abschnitte des Straßen-

bahnnetzes mit unabhängigen 

bzw. besonderen Bahnkörpern 

• störungsfreie Führung des Bus-

verkehrs zwischen Parkstraße 

und Saarplatz durch Mitnutzung 

des Bahnkörpers 

• Busspur Schillingallee 

• im Busnetz stauanfällige Stra-

ßennetzabschnitte ohne Sonder-

fahrspuren (insbesondere Müh-

lendamm) 
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V. Barrierefreiheit 

V.1 Fahrzeuge 

• 100%ige Niederflurigkeit im 

Stadtverkehr (RSAG) 

• Straßenbahn 1. Generation mit 

Schwächen bzgl. barrierefreie 

Fahrgastinformation (älterer 

„Stand der Technik“) 

• einzelne Fahrzeuge mit Schei-

benbeklebung (beeinträchtigen 

für Menschen mit Sehschwäche, 

insbesondere bei Dunkelheit und/ 

oder Regen, Sicht nach außen) 

• angestrebte Neubeschaffung von 

Straßenbahnen der 3. Generation 

kann Barrierefreiheit auf aktuel-

lem Niveau „Stand der Technik“ 

verbessern 

• dynamische Entwicklung der 

Technik im Fahrzeugbereich er-

höht Erwartungshaltung der 

Fahrgäste im Hinblick auf Barrie-

refreiheit (insbesondere Fahrgas-

tinformation) 

V.2 Haltestellen 

• alle Straßenbahn-Haltestellen 

niederflurgerecht (d. h. niveau-

gleicher Ein- und Ausstieg) 

• etwa 40 % der ca. 430 Bushalte-

stellen sind nicht barrierefrei 

ausgebaut 

• spaltfreie Anfahrbarkeit vieler 

Bushaltestellen verbesserungs-

bedürftig 

• Vision: Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit für Großteil 

der Nutzer zeitnah realisierbar 

• ausgebaute Haltestellen entspre-

chen nach einigen Jahren nicht 

mehr dem Stand der Technik, so 

dass Ausstattungsdifferenzen je 

nach Alter der Haltestellen ent-

stehen (betrifft insbesondere Bo-

denindikatoren); bedingt durch 

Fördermittelbindung können 

grundhafte Erneuerungen (z. B. 

zu schmale Fahrgastbereiche) 

nicht regelmäßig erfolgen 
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 • eingeschränkte Nutzbarkeit der 

älteren „Blindenleitsysteme“ (Ril-

lenplatten verdrecken schnell 

und sind für Blinde mit Rollspitze 

am Stock kaum ertastbar) 

• Straßenbahnhaltestelle „Haupt-

bahnhof“ für Rollstuhlfahrer und 

Gehbehinderte nur über Fahr-

stühle erreichbar 

• Busbahnhof Regionalverkehr 

(ZOB) nicht barrierefrei 

• Verknüpfungspunkt „Dierkower 

Kreuz“ nicht barrierefrei nutzbar 

(Orientierung für Blinde sehr 

problematisch, Bussteige für 

Wendemanöver sehr beengt) 

• Glasflächen an den Wartehallen 

verfügen meist nicht über eine 

kontrastreiche Markierung, 

welche der DIN 32975 entspricht 
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V.3 Fahrgastinformationen 

• DFI mit Echtzeit an systemrele-

vanten Verknüpfungspunkten 

• künftige DFI-Anlagen mit Vor-

lesefunktion (Text-to-speech) für 

Informationen im Zwei-Sinne-

Prinzip (visuell und akustisch)  

• Flyer und Homepage-Seite mit 

relevanten Informationen 

• keine Kennzeichnung der barrie-

refrei ausgebauten Bushaltestel-

len im Fahrplan oder Liniennetz-

plan 

• kein Fahrplanbuch vorhanden 

(seit 2018); kompensiert durch 

Linien-Flyer 

  

Stärken Schwächen Chancen Risiken 

V.4 Schulungen 

• Rollator-Training 

• E-Scooter-Schulung 
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VI. Kundenservice und Fahrgastinformation 

VI.1 Kundenbetreuung 

• (dezentrale) vier Kundencenter 

im Stadtgebiet 

• Kundenzentrum Hauptbahnhof 

auch am Sonntag geöffnet 

• kein Kundencenter im unmittel-

baren Stadtzentrum 

• ausgedünnte Öffnungszeiten der 

Kundenzentren  

o Dierkower Kreuz nur 9 bis 17 

Uhr (und Mittagspause) 

o Doberaner Platz erst ab 

8 Uhr geöffnet; keine Öff-

nung am Samstag 

• kein RSAG-Kundencenter in 

Warnemünde, insbesondere für 

Zielgruppe „Touristen“ (Touris-

muszentrale nur bedingt in die-

ser Funktion erkennbar) 
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VI.2 Fahrgastinformation 

• unterschiedliche Qualität (und 

damit auch innovative Ausstrah-

lungskraft) der DFI in den Stra-

ßenbahnen der 1. und der 2. Ge-

neration 

• DFI mit Echtzeit an systemrele-

vanten Verknüpfungspunkten  

• Homepages RSAG und VVW Ver-

kehrsverbund  

• RSAG Fahrplan-App mit allen 

wichtigen Informationen (Linien-

netzpläne, Fahrplanauskunft, Ta-

rifinformationen sowie weitere 

Service- und zielgruppenorien-

tierte Informationen) inkl. aktu-

elle Verkehrsmeldungen und 

Funktion zum Kauf eines Mobile-

Tickets über den VVW-Webshop 

• VVW-App mit allen Fahrplänen 

im Verbundgebiet sowie Funktion 

zum Kauf eines MobileTickets 

• aktuelle Informationen über di-

verse Social MediaNewsrooms 

(Twitter, Facebook, Youtube) 

• zwei App (RSAG und VVW) • Beibehalten der „mehrgleisigen“ 

Fahrgastinformationswege mit 

Mix aus persönlicher Beratung, 

gängigen Medien, digitaler Fahr-

gastinformation sowie Print-

medien 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

VI.3 Tarifstruktur 

• ein Verbundtarif (bis auf die Linie 

304) = einheitliche Tarifstruktu-

ren 

• transparente Tarifstruktur im 

Rostocker Stadtgebiet (eine 

Preisstufe für gesamte Stadt) 

• kostenlose Schülertickets und 

Vorschülertickets 

• Diskrepanz der Tarifzonengrößen 

mit großer Zone für Rostock und 

kleinteiligeren Zonen im sonsti-

gen Verbundgebiet 

• umfangreiches Fahrscheinsorti-

ment mit Tendenz zur Unüber-

sichtlichkeit 

  

VI.4 Ticketvertrieb 

• Fahrscheinautomaten in allen 

Fahrzeugen (RSAG) 

• Fahrscheinautomaten an nach-

fragestarken Haltestellen 

• persönliche Beratung und Ver-

trieb in vier Kundencentern und 

17 Partneragenturen 

• elektronisches Ticket „Mobile Ti-

cketing“ (Einzelfahrscheine) mit 

bargeldlosem Zahlungssystem 

über den VVW-WebShop und die 

VVW-App 

• Partneragenturen nicht mit ein-

heitlichem Service (sieben Agen-

turen kein Verkauf von Monats-

karten) 

• Vorhalten von verschiedenen 

Vertriebskanälen ermöglicht viel-

fältige Zielgruppenansprache 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

VI.5 Serviceleistungen 

• Qualitätsversprechen (Pünktlich-

keit, Anschlüsse, Sauberkeit) 

• Halten auf Wunsch ab 20 Uhr 

und Taxivermittlung 

• Mobilitätsschulungen für Ziel-

gruppen (Rollator-Training, E-

Scooter-Schulung, ÖPNV-Schule 

für Kindergartenkinder und für 

Grundschüler) 

• kein Begleitservice für Senioren 

bzw. Vermittlung eines solchen 

Services 

  

VI.5 Fahrgastsicherheit 

• Videoschutz in allen Fahrzeugen 

• flankierende Maßnahmen zur Er-

höhung der Sicherheit (Vorder-

einstieg nach 20 Uhr, Halten auf 

Wunsch) 

• Notrufsäule am Hauptbahnhof 

• Flyer und Homepage-Seite mit 

relevanten Informationen 

• geringe Kundenzufriedenheit mit 

Merkmal „Sicherheit“ ist deutli-

ches Indiz für Handlungsbedarf 

• Fußgängertunnel „S Lütten Klein“ 

mit gravierenden Mängeln bzgl. 

sozialer Sicherheit (Angstraum) 

• einige Haltestellen bzgl. sozialer 

Kontrolle mit nicht optimaler 

Lage (z. B. Martin-Niemöller-

Straße, Südblick, Neuer Friedhof, 

Zoo) 
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Stärken Schwächen Chancen Risiken 

VII. Sonstiges 

VII.1 Umweltaspekte 

• Straßenbahn als elektrisches Be-

förderungsmittel ist Kernangebot 

des städtischen ÖPNV und trägt 

Großteil des Fahrgastaufkom-

mens 

• 45 % der Stadtbus-Fahrzeuge 

erfüllen den EURO-VI-Standard  

• 55 % der Stadtbus-Fahrzeuge 

erfüllen nicht den EURO-VI-Stan-

dard (Stand 1. Quartal 2019) 

  

VII.2 Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 

• ausgeprägtes Fahrradparken am 

Hauptbahnhof (tlw. über 100 %) 

• hohe Auslastung der Bike-and-

Ride-Anlage an der Endhalte-

stelle „Mecklenburger Allee“ (In-

diz für größeren Einzugsbereich 

der Haltestelle) 

• Park-and-Ride im Stadtgebiet 

wird nur bedingt angenommen 

• viele Bike-and-Ride-Anlagen 

könnten besser genutzt werden 

(z. B. Campus Südstadt, Dier-

kower Kreuz) 

• keine abschließbaren Bike-and-

Ride-Anlagen für hochwertige 

Fahrräder/ Pedelecs am ÖPNV-

System (Ausnahme: Hohe Düne 

Fähre und Hauptbahnhof (Süd-

seite; für SPNV)) 

• Park-and-Ride-Ausbau verstärkt 

wohnortnah in der Region 

• Erweiterung der Einzugsbereiche 

von Haltestellen durch nutzerge-

rechte Bike-and-Ride-Anlagen 

• Verknüpfung mit anderen Ver-

kehrsmitteln nur punktuell an 

einzelnen Haltestellen, keine Flä-

chenwirksamkeit im System 
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4 Prognose der Verkehrsentwicklung 

4.1 Prognosegrundlagen 

Für den Nahverkehrsplan sind neben den heutigen Verkehrsbeziehungen auch die 

verkehrlichen Auswirkungen der absehbaren ÖPNV-relevanten infrastrukturellen 

Veränderungen zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung der 

Wohn- und Gewerbeflächen sowie die damit verbundenen Entwicklungen von Ein-

wohner- und Beschäftigtenzahlen. Zunehmend in den Fokus rücken außerdem die 

Entwicklungen in den Bereichen Versorgungs- und Freizeitverkehr als wesentliche 

Nachfragegruppe des ÖPNV. 

Grundlage für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung bildet die „Neue Bevölke-

rungsprognose bis 2035“ 104 für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Aus-

gangsjahr für die Vorausschätzung ist das Jahr 2019. Der maximale Prognosehori-

zont für die kleinteilige Bevölkerungsentwicklung nach Stadtbereichen ist das Jahr 

2025. Ebenso werden Aussagen zu Neubauprojekten der Hanse- und Universitäts-

stadt bis zum Jahr 2025 gemacht. Die Angaben zu den Studierenden werden auf 

der Grundlage der von der Universität Rostock zur Verfügung gestellten Daten im 

Internet gemacht.105 

Zu berücksichtigen ist, dass die dargestellten Prognosewerte die zu erwartenden 

Entwicklungen auf Basis der zum Prognosezeitpunkt angenommenen Rahmenbedin-

gungen abbildet. Diese können durch nicht berücksichtigte Veränderungen z. B. der 

wirtschafts-, arbeitsmarkt- oder steuerpolitischen Rahmenbedingungen nachhaltig 

beeinflusst werden. Eine große Rolle wird die aktuelle Pandemie spielen, deren mit-

tel- und langfristige Wirkung auf die struktur- und mobilitätsprägenden Rahmenbe-

dingungen nicht belastbar abschätzbar sind. 

  

 

104  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-

prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

105  Universität Rostock: Die Universität in Zahlen (Ausgabe 2019, 2020, 2021) 
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4.2 Entwicklung der nachfragebestimmenden Struk-

turdaten  

4.2.1 Bevölkerungsentwicklung 

Gesamtbevölkerung106 

Insgesamt wird für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine steigende Ein-

wohnerentwicklung prognostiziert. Ausgehend vom Jahr 2019 soll die Bevölkerung 

bis zum Jahr 2035 voraussichtlich um etwa 3,0 % auf rund 215.800 Einwohner stei-

gen. Die Prognose für die natürliche Bevölkerungsentwicklung, in der keine Wande-

rungsentwicklung enthalten ist, zeigt einen deutlichen Verlust. Entsprechend der 

städtischen Bevölkerungsprognose ist dieses Szenario der Bevölkerungsentwicklung 

jedoch sehr unwahrscheinlich und benötige Szenarien, in denen die Wanderungsbe-

wegungen innerhalb der Stadt sowie von und nach Rostock berücksichtigt werden. 

Hierfür erweise sich die mittlere Variante, die von einem leichten Anstieg der räum-

lichen Bevölkerungsbewegung ausgehe, als realistisch, so dass diese auch als ver-

bindliche Planungsgrundlage für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock fungiere.  

Die Prognose der mittleren Variante der räumlichen Bevölkerungsbewegung in der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock zeigt einen gleichermaßen konstanten An-

stieg sowohl der Zuzüge als auch Fortzüge zwischen den Jahren 2019 und 2035. 

Sinngemäß der Bevölkerungsprognose für Rostock resultiere die steigende Einwoh-

nerentwicklung vor allem aus den zugewanderten jungen Menschen. Die zukünftig 

geborenen Kinder wurden somit in die Prognose miteinberechnet. Dementspre-

chend würde der Überschuss an den Gestorbenen ausgeglichen werden. 

Abbildung 62: Bevölkerungsprognose für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock107  

 

106  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-

prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

107  ebenda 
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Im Rahmen der Bevölkerungsprognose der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

wurde zudem die Verteilung der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung nach 

den einzelnen Stadtbereichen von 2019 bis 2025 ermittelt. Für diese Prognose wur-

den Daten zur aktuellen Altersstruktur, zu innerstädtischen Wanderungsbewegun-

gen sowie zu den geplanten Neubauprojekten der Stadt herangezogen. Wie bei der 

Entwicklung der Gesamtbevölkerung sind Angaben zur aktuellen Altersstruktur und 

somit zur natürlichen Bevölkerungsentwicklung sowie zur räumlichen Bevölkerungs-

bewegung im Hinblick auf Wanderungsbewegungen innerhalb der Hanse- und Uni-

versitätsstadt Rostock ebenso für die Bevölkerungsprognose auf Stadtbereichs-

ebene maßgeblich. Darüber hinaus liefern geplante Neubauvorhaben ergänzende 

Erkenntnisse zur möglichen Entwicklung in der Stadt.  

In der folgenden Abbildung ist die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 2019 bis 2025 nach den einzelnen Stadt-

bereichen dargestellt.  
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Abbildung 63: Bevölkerungsprognose für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 

Stadtbereichen bis 2025108 

Demografische Entwicklung 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels und die absehbaren Veränderun-

gen im Mobilitätsverhalten werden sich auf die künftig zu erwartende Verkehrs-

nachfrage und damit einhergehend auf die Nahverkehrsplanung niederschlagen. 

Neben der absoluten Bevölkerungsvorausberechnung spielt insbesondere die Alters-

klassenentwicklung eine wichtige Rolle, da die prognostizierten Bevölkerungsrück-

gänge nicht in allen Altersgruppen gleichermaßen stark eintreten (vgl. Tabelle 35). 

Diese Betrachtungsweise dient der Abschätzung der zukünftigen ÖPNV-Nachfrage 

durch die verschiedenen Gruppen.  

  

 

108  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 
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Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind folgende Tendenzen im kommen-

den Jahrzehnt erkennbar: 

• In der Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen, also die schulverkehrsrelevanten Al-

tersgruppen, ist ein deutlicher Anstieg zu erkennen. Der Grund hierfür ist die 

zeitweilig höhere Geburtenrate in den vergangenen Jahren.  

• Die Altersgruppe der 18 bis unter 45-Jährigen wird weiterhin zunehmende Zah-

len aufweisen. Vor allem bei den jungen Erwachsenen (18 bis 25-Jährige; in 

Ausbildung und potenziell Studierende) sind die Zuwächse spürbar. Die im Jahr 

2019 noch relativ schwach besetzte Altersgruppe der jungen Erwachsenen, wird 

bis zum 2035 von den zwischen den Jahren 2014 und 2018 geborenen Kindern 

signifikant angehoben.  

• In der Altersgruppe der Personen im älteren erwerbsfähigen Alter von 45 bis un-

ter 65-Jährigen werden Rückgänge erwartet. In Anbetracht der Tatsache, dass 

diese Altersgruppe sowohl heute (2019: 25,0 %) als auch in der Zukunft (2035: 

23,4 %) etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Rostocks ausmacht, ist der 

Bevölkerungsrückgang in dieser Altersgruppe nicht zu unterschätzen.  

• Die Altersgruppe der „jungen Senioren“, also der 65 bis unter 80-Jährigen sowie 

die der Hochbetagten weist ebenfalls einen deutlichen Anstieg auf. 

Tabelle 35: Veränderung der Altersstruktur in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

(2019 bis 2035)109 

Altersgruppe Entwicklung 2019-2035 absolut (prozentual) 

unter 6 + 175  (+ 2 %) 

6 bis unter 18 + 1.268  (+ 7 %) 

18 bis unter 45 + 1.873  (+ 2 %) 

45 bis unter 65 - 1.679  (- 3 %) 

65 bis unter 80 + 3.220  (+ 10 %) 

80 und älter + 1.468  (+ 9 %) 

Insgesamt + 6.325  (+ 3 %) 

4.2.2 Schülerzahlenentwicklung  

Im Schulentwicklungsplan (4. Fortschreibung) für die Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock wird für das Schuljahr 2025/2026 rund 22.200 Schüler prognostiziert. 110  

  

 

109 Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungsprog-
nose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

110 Hansestadt Rostock: Schulentwicklungsplan der allgemeinbildenden Schulen der Hanse-
stadt Rostock. 4. Fortschreibung. 2015/2016 – 2025/2026. Teil A (Juli 2016) 
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Ausgehend vom Schuljahr 2016/2017 mit etwa 18.800 Schüler wurde mit einem 

Anstieg von rund 18 % bis 2025/2026 gerechnet.111  

Der Entwicklungsplan stammt jedoch aus dem Jahr 2016, so dass keine empiri-

schen Aussagen für die heutige Zeit gezogen werden können. Demnach stellt die 

Bevölkerungsprognose nach Altersgruppen die bessere Grundlage für die Betrach-

tung der Entwicklung der Schülerzahlen in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock dar. Wie bereits erwähnt (siehe Demografische Entwicklung), ist in der 

schulverkehrsrelevanten Altersgruppe der 6- bis 18-Jährigen mit einem Zuwachs zu 

rechnen. Im Jahr 2019 liegt die Zahl der 6- bis 18 Jährigen bei rund 18.600. Für 

das Jahr 2035 soll die Zahl um etwa 7 % auf ca. 19.900 steigen.112     

4.2.3 Studierendenentwicklung 

Eine gewisse Grundlage für die Betrachtung der Entwicklung der Studierenden bil-

det die Zahl der Studierenden. Im Wintersemester 2018/2019 waren noch 13.323 

Studierende an der Universität Rostock angemeldet. Zum Wintersemester 

2019/2020 lag die Zahl der Studierenden bei 13.004. Die Studierendenzahl im Win-

tersemester 2020/ 2021 sinkt weiterhin auf 12.879. 113 Daher ist davon auszuge-

hen, dass die Zahlen der Studierenden weiterhin leicht rückläufig bleiben. Abzuwar-

ten ist, wie sich die Pandemie und deren Folgen auf die Studierendenzahlen auswir-

ken. 

4.2.4 Beschäftigtenentwicklung 

Der prognostizierte Rückgang der Altersgruppe im älteren erwerbsfähigen Alter 

(„Best ager“) wird die nächsten Jahre auch merkliche Auswirkungen auf die Be-

schäftigtenzahlen haben. In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock waren im 

Jahr 2018 etwa 110.000 Arbeitsplätze gemeldet. Im Jahr 2030 wird mit rund 

120.000 Arbeitsplätzen gerechnet.114 Somit ist auch von einer Zunahme der Ein-

pendler im Berufsverkehr auszugehen. Ebenso soll die Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten von ca. 79.000 auf 80.000 steigen.115 Demzufolge soll der 

allgemeine Trend des Rückgangs im Berufsverkehr in der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock nicht eintreten.   

  

 

111  Die 5. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans (Beschluss Bürgerschaft Dezember 

2022) enthält für das Schuljahr 2025/ 2026 eine Prognose von 20.700 Schüler. 

112  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 

113  Universität Rostock: Die Universität in Zahlen (Ausgabe 2019, 2020, 2021) 

114  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: eigene Einschätzung (2018) 

115  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistisches Jahrbuch 2019 (2018); Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock: eigene Einschätzung (2018) 
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Auswirkungen auf den Berufsverkehr, aber auch in gewissen Maßen auf den Studie-

rendenverkehr, dürfte in den nächsten Jahren auch das in der Pandemiezeit in völ-

lig neuer Dimension kultivierte Homeoffice haben. Inwieweit das Homeoffice zu-

künftig in den relevanten Branchen fester Bestandteil der Arbeitswelt bleibt, ob es 

sich abschwächt oder sogar ausgebaut wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

eingeschätzt werden. Hieraus ist ableitbar, dass der Nahverkehr zukünftig noch 

stärker in der Lage sein muss, flexibel auf temporäre und/ oder kurzfristige Ände-

rungen in der Arbeitswelt zu reagieren. 

4.3 NVP-relevante Stadtentwicklungsvorhaben 

Wie bereits erwähnt wurden seitens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für 

die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung auf Stadtbereichsebene die geplanten 

Neubauprojekte in Rostock (siehe Gesamtbevölkerung) einbezogen. Berücksichtigt 

wurden hierfür angenommene „Neubaubezieher“ von 2020 bis 2025, so dass das 

ermittelte Zuzugspotential auf Stadtbereichsebene in der Prognose der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock enthalten ist.  

In der Karte „Angenommene Neubaubezieher in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock nach Stadtbereichen 2020 bis 2025“ aus der Bevölkerungsprognose der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist zu erkennen, dass bis zum Jahr 2025 für 

die Stadtbereiche Groß Klein, Hansaviertel, Körperliner-Tor-Vorstadt und Gehlsdorf 

über 1.000 Neubaubezieher geplant sind. In den Stadtbereichen Südstadt, Biestow 

und Brinckmansdorf wird von über 2.000 Neubaubeziehern ausgegangen.116  

Diese geplanten Vorhaben spiegeln sich ebenso in der Bevölkerungsprognose nach 

Stadtbereichen wider. Ein Großteil der zukünftigen „Neubaubezieher“ im Stadtbe-

reich Südstadt resultiert aus dem geplanten „Wohn- und Sondergebiet am Süd-

ring“. Auf dem Gelände der ehemaligen Gartenanlage „Am Groten Pohl“ soll ein 

neues Stadtviertel mit 650 bis 700 Wohneinheiten entstehen. Für das Konversions-

gelände sind neben Wohnbebauten zudem Flächen für den Gemeindebedarf (insbe-

sondere Verlagerung der Jenaplanschule) sowie für das Gewerbe vorgesehen. 

4.4 Tendenzen der Mobilitätsentwicklung 

Die Tendenzen der Mobilitätsentwicklung, wie  

• die allgemeinen Entwicklungen der Mobilität (Globaltrends), 

• die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Mobilität 

• und die Entwicklung des ÖPNV in Zeiten der Corona-Pandemie 

sind im Teil A des gemeinsamen Nahverkehrsplans dargestellt. 

 

116  Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 
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Für die Betrachtung der Auswirkungen der Pandemie auf die Fahrgastnachfrage im 

städtischen ÖPNV konnten Daten der RSAG ausgewertet werden117. Diese Daten 

beziehen sich in der Pandemie-Zeit auf Mai 2020 (kurz nach erstem Lockdown), 

Mai 2021 (gewisse „Auflockerung“ im Frühjahr) und Mai 2022 („spürbare“ Normali-

tät, zeitlich direkt vor dem 9-Euro-Ticket).  

Die Werte zeigen den großen Rückgang in 2020 als direkte Folge der ersten großen 

Pandemiewelle, auch im Mai 2021 war die „Auflockerung“ in den RSAG-Bussen und 

-Bahnen kaum spürbar. Im Mai 2022 zeigt sich jedoch, dass der ÖPNV in Rostock 

(in vorsichtiger Einschätzung) auf einem guten Wege ist, das Niveau der Vor-

Corona-Zeit in überschaubaren Zeiträumen wieder erreichen zu können.  

Es sollte die Entwicklung weiter beobachtet und evaluiert werden. Zum jetzigen 

Zeitpunkt kann nicht eingeschätzt werden, ob in 2023 oder erst in den Nachfolge-

jahren die Nachfrage sich wieder im Niveau von 2019 einpendelt. Hier wirken un-

terschiedlichste Rahmenbedingungen (Homeoffice-Grad, Maskenpflicht; Energie-

preisentwicklung u. a.), die in ihrer Ausprägung in den nächsten Jahren noch völlig 

offen sind. 

 

Abbildung 64: Entwicklung der Fahrgastzahlen der RSAG in der Pandemie (Zahlen für ausge-

wählten Referenzmonat Mai, 2018 bis 2022) 

  

 

117  systematische Datenauswertungen aus den Zählsystemen in den Fahrzeugen 
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4.5 Betrachtung der Entwicklung in der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock nach Zielgruppen 

Für die zukünftige Entwicklung des ÖPNV-Aufkommens können folgende Trends in 

der bevölkerungsstrukturellen Entwicklung bis 2035 als maßgebend herausgestellt 

werden: 

• Die Bevölkerung in der Stadt Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird bis 

2035 in der Summe voraussichtlich ein Wachstum von 3,0 % aufweisen.118 

• Die Zahl der Schüler wird leicht zunehmen. Wobei die Durchschnitts-Mobilität 

pro Person zurückgehen wird. Es kann erwartet werden, dass das kostenfreie 

Schülerticket weiter positiv auf die ÖPNV-Nutzung dieser Zielgruppe wirkt. 

• Bei den Studierendenzahlen ist mit leichtem Rückgang zu rechnen. Zudem ist 

die Durchschnitts-Mobilität pro Person in dieser Zielgruppe stagnierend. Das 

multimodale Mobilitätsverhalten der Studierenden wird weiter zunehmen, wenn 

das Angebot weiter ausgebaut wird. Außerdem bleibt die ÖV-Affinität weiterhin 

hoch.  

• Die jungen Erwachsenen, welche zumindest in den Städten durch eine zurück-

gehende Autoaffinität geprägt sind, werden weiterhin zunehmende Zahlen auf-

weisen. 

• Bei der mittleren Altersgruppe ist mit stagnierenden bis leicht steigenden Zah-

len zu rechnen. Auch in dieser Altersgruppe ist ein zunehmendes multimodales 

Mobilitätsverhalten zu erwarten.   

• Die Zahl der älteren erwerbsfähigen Altersgruppe, die im Vergleich zu den jün-

geren Altersgruppen von einer höheren Autoaffinität charakterisiert ist, wird 

signifikant zurückgehen.  

• Die Senioren sowie Hochbetagte, welche eine zunehmende Autoaffinität zeigen, 

werden deutlich anwachsen. Zudem ist mit einer leichten Zunahme der Durch-

schnitts-Mobilität pro Person in dieser Altersgruppe zu rechnen.  

  

 

118  Im Mai 2022 wurde die Einwohnerprognose der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

(bezeichnet als „Neue Bevölkerungsprognose bis 2035“) aktualisiert. Bezüglich der 
Haupteinwohner werden in der aktualisierten Version in der „mittleren Variante“ 8.500 
Einwohner ggü. der in Kapitel 4.2.1 dargelegten Bevölkerungsprognose erwartet  
(siehe: https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/ 
bevoelkerungsprognose_bis_2035_jetzt_aktualisiert/327308). Die wesentlichen Aussa-
gen der Verkehrsprognose werden durch die aktualisierte Einwohnerprognose grund-
sätzlich nicht in Frage gestellt. 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Statistische Nachrichten. Neue Bevölkerungs-
prognose bis 2035 (Herausgabe 2020). 
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Aus den dargestellten Globaltrends und den absehbaren lokalen Entwicklungen las-

sen sich Trends zur Entwicklung der ÖPNV-Affinität und der ÖPNV-Nachfrage in der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock ableiten (Annahme: gleichbleibendes ÖPNV- 

und Tarif-Angebot). In den Altersgruppen „18 bis unter 45 Jahre“ und „45 bis unter 

65 Jahre“ ist von einem leichten Anstieg der ÖPNV-Affinität auszugehen.  

Die quantitative ÖPNV-Nutzung wird sich deshalb im Kontext mit der prognostizier-

ten Einwohnerentwicklung voraussichtlich steigen.  

 

Abbildung 65: Entwicklung der ÖPNV-Nutzung bis 2035 nach Altersgruppen (Annahme: 

gleichbleibendes ÖPNV- und Tarif-Angebot) 

Als Ergebnis der Betrachtungen ist herauszustellen, dass die größte Chance zur Be-

einflussung der Verkehrsmittelwahl und somit das höchste Entwicklungspotential 

für den ÖPNV beim Wechsel einer Bevölkerungsgruppe in die nächste Lebensphase 

besteht. Einerseits müssen Jugendliche, die erwachsen werden, beim ÖPNV gehal-

ten werden. Andererseits müssen diese jungen Erwachsenen in der Phase der Fami-

liengründung vom Umstieg auf den Pkw durch attraktive ÖPNV-Angebote sowie 

multimodale Lösungen abgehalten werden. Zudem muss die ÖPNV-Nutzung für äl-

tere Erwachsene, die in den Ruhestand gehen, erleichtert werden. Hierfür bieten in-

termodale Verknüpfungen Fahrrad/ ÖPNV wesentliche Chancen.  

  

Aktenmappe - 782 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 226 

5 Entwicklungskonzept 

5.1 Vision: Verdopplung der Fahrgastzahlen im ÖPNV 

bis 2030 

5.1.1 Hintergrund 

Das Ziel „Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030“ ist aktueller Stand der politi-

schen Diskussion und des Branchenhandelns. 

„Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass der gesamte Verkehrssektor einen 

deutlich stärkeren Beitrag als bisher zum Klimaschutz leisten muss, wenn Deutsch-

land seine Klimaziele erreichen will. Die Verkehrsministerkonferenz bekräftigt daher 

das gemeinsame Ziel von Bund und Ländern, die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV zu 

verdoppeln.“119 

„Die Fahrgastzahlen sollen sich bis 2030 gegenüber 2019 verdoppeln.“120 

VDV (https://www.vdv.de/jetzt-mehr-bewegen-mobilitaetswende-forcieren.aspx) 

Der Oberbürgermeister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in diesem 

Kontext im September 2021 zusammen mit dem Landrat des Landkreises Rostock 

und dem Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Warnow ein Positionspapier un-

terzeichnet, „in dem dargelegt wird, wie eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im 

öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum Jahr 2030 erreicht werden kann.“ 

Der Nahverkehrsplan verfolgt ausschließlich die von der Bürgerschaft im Februar 

2020 beschlossene Zielsetzung einer Steigerung des ÖPNV-Anteils am Modal-Split 

auf 20 % (siehe Verkehrspolitische Zielsetzung, Teil A).  

Nachfolgend wird zur Versachlichung der verkehrspolitischen Diskussion dargestellt, 

wie und mit welchen Konsequenzen diese (hier ausdrücklich als „Vision“ betrach-

tete) Zielsetzung der Verdopplung erreicht werden kann.  

5.1.2 Zielgrößen 

Die Verdopplung der Fahrgastzahlen würde für Rostock eine Steigerung des Modal-

Split-Anteils von 17 % auf rund 34 % bedeuten. In dieser Größenordnung bewegt 

sich aktuell der ÖPNV-Anteil im deutschsprachigen Raum nur in sehr wenigen Städ-

ten, wie Wien oder Zürich. Diese Städte haben Jahrzehnte zum Erreichen dieser 

Werte benötigt und gelten in der Fachwelt als prägende „ÖPNV-Vorzeigestädte“.  

 

119  Verkehrsministerkonferenz am 15./16. April 2021; Punkt 5.1 (https://www.verkehrsmi-
nisterkonferenz.de/ VMK/DE/termine/sitzungen/21-04-15-16-vmk-telefonschaltkonfe-
renz/21-04-15-16-beschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=2) 

120  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) (https://www.vdv.de/jetzt-mehr-bewe-
gen-mobilitaetswende-forcieren.aspx) 
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Abbildung 66: Modal-Split-Zielwerte Rostock 

5.1.3 Handlungsbedarf 

Das Rostocker Straßenbahnsystem ist bereits in der Ist-Situation in Teilabschnitten 

hoch ausgelastet, im Bereich Evershagen/ Reutershagen in der Spitzenzeit sogar 

überlastet121. Um die doppelte Fahrgastmenge in Rostock überhaupt abwickeln zu 

können, müssen die Beförderungskapazitäten merklich erhöht werden. In diesem 

Kontext ist zu beachten, dass weitere zusätzliche Platzkapazitäten in den Bussen 

und Bahnen benötigt werden, da  

• die (bisherigen) Fahrgäste nach den Pandemie-Erfahrungen absehbar „mehr Ab-

stand“ in den Bussen erwarten 

• und den Fahrgästen, die neu aus dem Segment der bisherigen Autonutzer ge-

wonnen werden müssen, ein angemessener, höherer Fahrkomfort anzubieten 

ist. 

  

 

121  siehe: VMZ Berlin Betreibergesellschaft mbH: Erstellung des Analyse-Nullfalls im Rah-

men der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

(Auswertungen zur Auslastung im ÖPNV-Netz in der Spitzenstunde 07:00 bis 08:00 

Uhr); Berlin 2019 
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Um die Steigerung der Fahrgastnachfrage realisieren zu können, ist das städtische 

ÖPNV-System leistungsfähiger zu gestalten und auf mindestens 200 % der heuti-

gen Beförderungskapazitäten zu erweitern. Zur Erhöhung der Kapazitäten sind ver-

schieden Handlungsansätze vorzusehen (siehe Abbildung 67), die nur im Mix opti-

mal wirken können. 

 

Abbildung 67: Handlungsmöglichkeiten zur Erhöhung der Kapazitäten 

5.1.4 Strategien und Konsequenzen 

Folgende Ansätze könnten aus gutachterlicher Sicht geeignet sein, um die für die 

Vision erforderliche doppelte Fahrgastmenge überhaupt abwickeln zu können: 

❖ Strategie Straßenbahn:  

• Verdichtung Takt mit Verdopplung Fahrtenzahl (Konsequenz: Erhöhung der 

Leistungsfähigkeit an innerstädtischen Knotenpunkten zugunsten der Stra-

ßenbahn und zulasten des MIV122) 

• Einsatz kapazitätsstärkerer Straßenbahnen/ Doppeltraktionen (Konsequenz: 

Ertüchtigung der Haltestelleninfrastruktur) 

 

122  Mit der verfolgten Verdopplung der Fahrgastzahlen, und auch mit Umstiegen vom Pkw 

auf das Rad, würde sich das MIV-Aufkommen signifikant vermindern, so dass eine An-
passung der Leistungsfähigkeit eine konsequente Folge der „Verkehrswende“ wäre. 
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• Ertüchtigung der Straßenbahnstrecken zur verlässlichen Abwicklung der 

dichteren Taktfolge (Anspruch: hohe Betriebsqualität; Konsequenz: Verän-

derung der Leistungsfähigkeit im Straßennetz zugunsten der Straßenbahn 

und zulasten des MIV) 

❖ Strategie Bus:  

• weitreichender 10-Minuten-Takt im Busnetz (d. h. Leistungsverdopplung) 

• Premium-Linien im 5-Minuten-Takt 

• Einsatz kapazitätsstärkerer Busse 

• Einrichtung von Tangential- und Querverbindungen 

• Schaffung Bus-affiner Infrastrukturen (insb. Bus-Trassen) 

Inwieweit dieser massive Angebotsaufwuchs auch wirklich ausreichend attraktive 

Angebote schaffen kann, welche alleine das Umsteigen von MIV zum ÖPNV in der 

erforderlichen Größenordnung bewirken kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ein-

schätztbar. Entscheidend wird sein, mit welchen weiteren Restriktionen ggü. dem 

MIV letztendlich die „Mobilitätswende“ flankiert wird. 

Aus dem oben global beschrieben Angebotsausbau mit Verdopplung der Leistungs-

mengen ergibt sich, neben der Ertüchtigung der ÖPNV-Infrastruktur, in der Konse-

quenz ein Bedarf123 

• zur Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge (plus 50 Straßenbahnen und plus 70 

Busse),  

• damit in unmittelbarer Verbindung zur Einstellung zusätzlicher Fahrer (plus 300 

bis 350 Fahrpersonale), 

• zur Schaffung zusätzlicher Betriebshofkapazitäten 

• und zur Bereitstellung von Planungsressourcen (Personal und Strukturen) zur 

Planung und Steuerung der Ausbauprozesse. 

Diese abgeschätzten 50 zusätzlichen Straßenbahnen und 70 zusätzlichen Busse 

würden, ausgehend vom aktuellen Preisniveau in 2022, zu einer Steigerung der Be-

triebskosten (inkl. Fahrzeugabschreibung) um rund 40 Mio. Euro p. a. führen. Hinzu 

würden noch Investitionskosten für die erforderliche Ertüchtigung der Infrastruktur, 

insbesondere die Errichtung der zusätzlich erforderlichen Betriebshofkapazitäten, 

kommen. 

Zu beachten ist, dass Veränderungen im Mobilitätsverhalten Jahre wenn nicht Jahr-

zehnte benötigen. Eine ernsthafte Zielerfüllung in 2030, zumindest in Ansätzen, 

wäre nur realistisch, wenn unmittelbar in 2024/ 2025 der hier skizzierte Ausbau des 

ÖPNV erfolgen würde. 

  

 

123  Abschätzung der zu schaffenden Strukturen als plakativen Eckgrößen 
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Die hier beleuchtete Verdopplung der Fahrgastnachfrage dürfte mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit auch zu einer nennenswerten Steigerung der Einnahmen führen. 

In welcher Größenordnung diese eintreten könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

einschätzbar. Die avisierte Einführung des „Deutschlandtickets“ und der anstehende 

Übergang der ÖPNV-Finanzierung von der bisher prägenden Nutzerfinanzierung hin 

zu einer stärkeren Haushaltsfinanzierung lässt belastbare Aussagen dazu aktuell 

nicht zu. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass die Vision „Verdopplung der 

Fahrgastzahlen“ in Rostock einen Leistungs- und Ressourcenausbau in einer völlig 

neuen Größenordnung erfordern würde, welche auch im Finanzierungsbedarf in eine 

neue Dimension führt. Die Erreichung der Vision ist kurzfristig in Rostock nicht rea-

listisch. Sie kann, wenn überhaupt, nur als langfristige Zielsetzung angelegt sein. 

Erforderlich wäre dazu insbesondere eine immense Ertüchtigung des Straßenbahn-

netzes, um den notwenigen Angebotsaufwuchs betrieblich abwickeln zu können. 

Eine solche Ertüchtigung würde jedoch vom Planungsbeginn ein bis zwei Jahrzehnte 

in Anspruch nehmen. 

5.2 Ausbaustrategie Straßenbahnnetz 

5.2.1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans wurden alle im Stadtgebiet 

Rostock in den letzten Jahrzehnten andiskutierten bzw. denkbaren Erweiterungen 

und Ergänzungen des Straßenbahnnetzes systematisch bewertet und Prioritätsstu-

fen gebildet. Mit dem Nahverkehrsplan und dessen Beschluss soll diese Ausbaustra-

tegie eine hohe Verbindlichkeit, auch im Kontext mit anderen städtischen Planun-

gen und kommunalpolitischen Meinungsbildungen, erlangen. 

Die „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ wurde am 21.04.2021 von der Bürgerschaft 

beschlossen. 

Beschluss Nr. 2020/BV/1833  

1) Die Bürgerschaft beschließt die Ausbaustrategie Straßenbahnnetz. Diese fließt 

inhaltlich in den Gemeinsamen Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock und Landkreis Rostock ein.  

2) Für die Strecke mit der höchsten Priorität – die Straßenbahnnetzerweiterung  

Zoo – Reutershagen – soll durch die Rostocker Straßenbahn AG in enger Ab-

stimmung mit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine Nutzen-Kosten-

Untersuchung (NKU) beauftragt werden.  

3) Für die Streckenerweiterung Gehlsdorf und für die Querspange Holbeinplatz – 

Parkstraße ist in enger Zusammenarbeit mit der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock eine technische Machbarkeitsstudie durchzuführen.  

Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen der Ausbaus-

trategie, die Bestandteil der Beschlussvorlage waren, dokumentiert. 
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5.2.2 Grundsätze der Ausbaustrategie 

5.2.2.1 Straßenbahnnetzausbau im Mobilitätsplan Zukunft 

Im „Mobilitätsplan Zukunft“ (MOPZ) waren drei Maßnahmen mit Relevanz für die 

„Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ enthalten:  

• S-Bahn/ Stadtbahn zum Seehafen auf bestehender Trasse (Maßnahme Ö-1)  

• Straßenbahnausbau Reutershagen – Schutow (Ostseepark) (Maßnahme Ö-4) 

• ÖPNV-Erschließung für die Erweiterung Biestow mit durchgehender Straßen-

bahnringverbindung (Maßnahme Ö-5) 

Für die Maßnahmen Ö-1 und Ö-4 liegen in der Zwischenzeit vertiefende Gutachten 

vor, die eine (kritische) Neubewertung der Maßnahmen erlauben. Die Maßnahme 

Ö-5 ist, bedingt durch die aktuelle Nichtweiterverfolgung einer Stadtteilentwicklung 

in Biestow, als „zurückgestellt“ zu betrachten. 

5.2.2.2 Thesen zur Ausbaustrategie  

Ziele 

Die möglichen Streckenerweiterungen im Rostocker Straßenbahnnetz sollen unter 

dem Leitbild „VERKEHRSWENDE“ vordergründig der nachhaltigen Gewinnung neuer 

Fahrgäste dienen und Umsteigeeffekte vom MIV bewirken. 

Planerische Ansatzpunkte sind dafür Strecken zur 

• Erschließung von Stadtgebieten mit hohen, straßenbahngerechten ÖPNV-Poten-

tialen, 

• Schaffung von neuen, umsteigefreien Verbindungen im Straßenbahnnetz mit 

hohen, straßenbahngerechten ÖPNV-Potentialen, 

• Verbindung von bestehenden, benachbarten Straßenbahnstrecken und damit 

Verbesserung der Optionen zur Linienbildung im Netz.  

Der Schwerpunkt der Ausbaustrategie liegt auf der Anbindung von neuen Stadtent-

wicklungsgebieten, insbesondere Wohngebiete als Quellen der Mobilitätserzeugung, 

an das Straßenbahnsystem.  

Weitere aus Sicht der Potentiale relevante Bereiche zur Netzerweiterung sind Stadt-

gebiete mit Mischnutzungen (Arbeiten, Einkaufen, Dienstleistungen, Freizeit usw.), 

da sich hier verschiedene Aktivitäten und Mobilitätsbedürfnisse überlagern, die im 

gesamten Tagesverlauf eine ausreichende Grundnachfrage versprechen. 

Potenzielle Strecken, die auch auf längere Sicht im Kontext mit dem absehbaren 

infrastrukturellen und betrieblichen Aufwand keine ausreichende Wirtschaftlichkeit, 

und damit keine Förderfähigkeit, erwarten lassen, werden in der Konsequenz nicht 

weiterverfolgt.  
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Neubaustrecken im Kontext zur Netzbildung  

Das Rostocker Straßenbahnnetz ist durch eine ausgeprägte Nord-Süd-Ausrichtung 

und ein starkes „Ungleichgewicht“ im Norden charakterisiert. Der Neubau von Stre-

cken im Norden und Nordwesten würde – im Hinblick auf die System-Leistungsfä-

higkeit – dieses „Ungleichgewicht“ weiter verschärfen. 

Exkurs:  

Im Gegensatz zu Straßenbahn-Städten mit symmetrisch in der Mitte liegenden 

Stadtzentrum und einem harmonischen Anwachsen der Auslastung der Straßenbah-

nachsen von außen nach innen besteht in Rostock ein asymmetrisches Straßen-

bahnnetz mit einer langen Straßenbahnachse aus dem Stadtzentrum in die nördli-

chen Stadtteile sowie zwei ausgeprägten „Nachfragepolen“ an beiden Enden dieser 

Achse (Stadtzentrum und Lichtenhagen/ Lütten Klein). 

 

Abbildung 68: Symmetrische und asymmetrische Ausbildung von Straßenbahnnetzen 

Bei der Betrachtung einer möglichen Neubaustrecke ist unmittelbar zu beachten, ob 

diese durch Verlängerung bestehender Linien realisierbar ist oder die Einrichtung ei-

ner neuen (zusätzlichen) Linie erfordert. Eine ggf. neu einzurichtende Linie ist im 

Hinblick auf eine sinnvolle und wirksame Netzbildung im „langgestreckten“ 

Rostocker Straßenbahnnetz meist mit langen Linienführungen und entsprechenden 

Betriebsaufwendungen verbunden.  

• Die Einrichtung zusätzlicher Linien aus dem Norden in das Stadtzentrum ist auf 

dem betrieblich ausgelasteten Streckenast limitiert. Neue Strecken im Norden 

und Nordwesten sind deshalb in erster Linie als Verlängerung der vorhandenen 

Linien 1, 2 und 5 vorzusehen. Da das heutige Bedienungsangebot im Norden  

(5-Minuten-Takt) ausgelastet ist, tlw. sogar überlastet, erfordern Streckener-

weiterungen in diesem Bereich somit in der Konsequenz eine wirksame Kapazi-

tätserhöhung zur Abwicklung der Mehrnachfrage. 
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• Bei der Betrachtung möglicher Neubaustrecken im Osten ist das potenzielle 

„Nadelöhr“ Dierkower Kreuz – Steintor (alle Linien über eine Trasse) zu beach-

ten. 

• Neubaustrecken im Süden verbessern das „Gleichgewicht“ im Straßenbahnnetz. 

5.2.2.3 Prozessphasen 

Die Realisierung einer Neubaustrecke – von der Idee bis zur Eröffnung – erfolgt in 

aufeinander abgestimmten Phasen (siehe Abbildung 69). Die erste Phase ist die Er-

arbeitung der Netzausbaustrategie im NVP-Prozess. Die einzelnen Phasen der Unter-

suchungs- und Planungsschritte sollen mit Beschlüssen der Bürgerschaft flankiert 

werden. 

 

Abbildung 69: Prozessphasen zur Realisierung einer Neubaustrecke 

5.2.2.4 Prioritätenbildung „Untersuchungsbedarf“ 

Die zu untersuchenden Strecken werden in der Bewertung hinsichtlich des weiteren 

Verfahrens („Untersuchungsbedarf“) in vier Prioritätsstufen (eine Stufe mit zwei Un-

terstufen) eingeordnet. 
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Tabelle 36: Prioritätsstufen für den weiteren Untersuchungsbedarf der Strecken 

Stufe Voraussetzung Umgang im 

weiteren Verfahren  

(Prozessphasen) 

1 Vordringlicher  

Untersuchungsbedarf 
vorliegende Untersuchungen/ 

Gutachten lassen für die Stre-

cke eine ausreichende Wirt-

schaftlichkeit für eine Förderung 

(Nutzen-Kosten-Faktor > 1,0) 

erwarten 

Überführung in Phase 2 

„Machbarkeitsprüfung und 

Nutzen-Kosten-Untersu-

chung 

2 Nachfolgender  

Untersuchungsbedarf 
Strecke könnte anhand der Vor-

bewertung eine ausreichende 

Wirtschaftlichkeit für eine För-

derung (Nutzen-Kosten-Faktor 

> 1,0) erreichen 

nach erfolgter Machbar-

keitsprüfung und Nutzen-

Kosten-Untersuchung der 

Strecken der Stufe 1 kann 

weitere Untersuchung die-

ser Strecken der Stufe 2 

erfolgen 

3a Weiterer Untersu-

chungsbedarf im Falle 

der perspektivischen 

Entwicklung eines 

neuen Stadtteils (Tras-

senfreihaltung) 

bei bauleitplanerischer Entwick-

lung eines neuen Stadtteils sind 

die dafür relevanten Strecken-

varianten neu zu bewerten; ggf. 

erfolgt eine Höherstufung in 

Stufe 1 oder 2 

Trasse für die Strecke wird 

im Rahmen der Bauleitpla-

nung gesichert/ freigehal-

ten 

3b Aktuell kein weiterer 

Untersuchungsbedarf 

(Trassenfreihaltung) 

unter den aktuellen Rahmenbe-

dingungen lässt die Strecke 

keine ausreichende Wirtschaft-

lichkeit (Nutzen-Kosten-Faktor 

unter 1,0) für eine Förderung 

erwarten, es wird aber eine 

Trassenfreihaltung aus ver-

kehrsplanerischen und stadt-

strukturellen Gründen als sinn-

voll angesehen;  

bei wesentlichen Änderungen in 

den städtebaulichen, strukturel-

len oder fördertechnischen Rah-

menbedingungen soll eine Neu-

bewertung der Strecke und ggf. 

Höherstufung in Stufe 2 oder 

auch 1 erfolgen 

Trasse für die Strecke wird 

im Rahmen der Bauleitpla-

nung gesichert/ freigehal-

ten 

4 Kein straßenbahnwür-

diger Ausbaubedarf/ 

ggf. Verbesserung Bus-

verkehr  

Strecke besitzt absehbar keine 

ausreichende Wirtschaftlichkeit 

(Nutzen-Kosten-Faktor unter 

1,0) und/ oder weist ein „KO-

Kriterium“ auf 

wird nicht weiter verfolgt 
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Anmerkung: Die Bewertung einer Strecke mit Stufe 4 („Kein Ausbaubedarf“) be-

deutet ausdrücklich nicht, dass in diesem Bereich kein Handlungsbedarf für eine 

Verbesserung der ÖPNV-Bedienung besteht. Im NVP werden, soweit jeweils ein 

Handlungsbedarf besteht, Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes mit Bus-

verkehrsleistungen aufgezeigt bzw. vorgesehen. 

5.2.2.5 Weiterentwicklung „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ 

Die „Ausbaustrategie Straßenbahnnetz“ wird als strategisches Planungsinstrument 

von Stadt und RSAG verstanden. In diesem Kontext ist eine regelmäßige Revision 

der Ausbaustrategie vorzusehen. Anlässe für eine Revision und ggf. Fortschreibung 

der Ausbaustrategie können sein: 

• Veränderungen Flächennutzungsplan mit Entwicklung eines neuen Stadtteils 

bzw. größeren Wohngebietes 

• Entwicklung großer Verkehrserzeuger 

• Veränderung Förderlandschaft 

• negative Bewertung der Strecken in Prioritätsstufe 1 

Die nächste Revision soll spätestens in 2028 erfolgen. 

5.2.3 Bewertung der Strecken 

5.2.3.1 Erläuterungen zur Vorgehensweise 

Ausrichtung der Bewertung 

Im Mittelpunkt der vorgenommenen Bewertungen steht die Fragestellung, ob eine 

finanzielle Förderung des Vorhabens erwartet werden kann. Bei der Bewertung wird 

deshalb als entscheidendes Kriterium die absehbare „Wirtschaftlichkeit“ des Vorha-

bens beleuchtet (Nutzen-Kosten-Faktor > 1,0). In der Prioritätenbildung wird wei-

terhin eine Strecke grundsätzlich negativ bewertet bzw. zurückgestuft, wenn ein 

anderes Kriterium offensichtlich eine Nichtrealisierbarkeit erwarten lässt (im Sinne 

„KO-Kriterium“).  

Dabei kann es sich 

• um eine ausgeprägte Konkurrenzwirkung zum übergeordneten S-Bahn-System 

• und/ oder um einen absehbar „nicht überwindbaren“ Raumwiderstand  

handeln. 

Soweit eine Strecke ein „KO-Kriterium“ aufweist, wird aus Gründen der Übersicht-

lichkeit nachfolgend auf die umfassende Darstellung weiterer Pro- und Contra-Argu-

mente verzichtet.  
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Kategorisierung der Strecken 

Die potenziellen Strecken werden bzgl. ihrer Verkehrsaufgabe drei Kategorien zuge-

ordnet: 

• Strecke mit überwiegender Verbindungsfunktion (V): 

dient überwiegend der Verbindung von starken Verkehrsquellen und -zielen un-

tereinander mit Schaffung neuer, umsteigefreier und reisezeitreduzierter Fahrt-

möglichkeiten 

• Strecke mit überwiegender Erschließungs- und Anbindungsfunktion (E):  

dient überwiegend der Erschließung/ Anbindung bisher (im Hinblick auf eine op-

timale Potentialausschöpfung) nicht ausreichend mit einer ÖPNV-Bedienung ver-

sorgten Bereichen bzw. mit überlasteten ÖPNV-Angeboten 

• Strecke zur Netzergänzung (Netzkleinteile) (N): 

dient als kurzes Verbindungsstück im Netz der Erhöhung der Leistungsfähigkeit, 

der Erschließung zusätzlicher Bereiche im kleinräumigen Bereich  und/ oder der 

Verbesserung der betrieblichen Flexibilität (z. B. Umfahrung von Baumaßnah-

men oder im Störungsmanagement) 
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Abbildung 70: Räumliche Lage der Untersuchungsstrecken. 
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Exkurs: Straßenbahnanbindung Schmarl und Groß Klein 

Die Stadtteile Schmarl und Groß Klein sind die einzigen Großblockwohnsiedlungen 

in Rostock ohne Straßenbahnanschluss. Die ÖPNV-Nutzung (Modal-Split) ist in 

Schmarl im Vergleich zu Lütten Klein und Evershagen sowie in Groß Klein im Ver-

gleich zu Lichtenhagen signifikant geringer.  

Eine Anbindung der Stadtteile an das Straßenbahnnetz wäre aus verkehrs- und 

stadtentwicklungspolitischen Gründen wünschenswert. Eine sinnvolle Anbindung 

beider Stadtteile an das Straßenbahnnetz ist, insbesondere wegen der Trennwir-

kung der S-Bahn-Trasse, nur mit einer durchgängigen Neubaustrecke ab Werftdrei-

eck möglich. 

Gegen diese Neubaustrecke sprechen entscheidend folgende Gründe: 

• Eine wirkungsvolle Erschließung der beiden Stadtteile mit möglichst zentraler 

Streckenführung durch die bebauten Bereiche ist ohne wesentliche Eingriffe in 

die Bebauungsstruktur nicht realisierbar. Solche Eingriffe dürften kaum eine An-

wohnerakzeptanz finden. Eine periphere Erschließung würde nach allen Erfah-

rungen nicht zu einer optimalen Potentialausschöpfung führen.  

• Unabhängig von der bewerteten Konkurrenzwirkung zur S-Bahn wäre das Ver-

hältnis zwischen Aufwand (hohe Baukosten durch rund acht Kilometer lange 

Strecke und Erforderlichkeit der Einrichtung einer vollständigen neuen Linie im 

Straßenbahnnetz) auf der einen Seite sowie des absehbaren Nutzens (nicht op-

timalen Erschließung der Fahrgastpotentiale) auf der anderen Seite ausgespro-

chen ungünstig. 

• Der Bus kann in den beiden Stadtteilen Schmarl und Groß Klein offensichtlich 

eine bessere innere Erschließung im ÖPNV-Netz absichern.  

 

Abbildung 71: Straßenraumsituation in Groß Klein (Schiffbauerring) 
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5.2.3.2 Bewertungsergebnis 

Im Ergebnis der Bewertung werden eine Strecke der Priorität 1 und zwei Strecken 

der Priorität 2 zugeordnet. 

 

Abbildung 72: Ausbaustrategie Straßenbahnnetz  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Tabelle 37: Prioritätsstufen für den weiteren Untersuchungsbedarf der Strecken (Einordnung 

der Strecken) 

Priorität Strecken-Nr. Strecke 

Priorität 1: Vor-

dringlicher Untersu-

chungsbedarf 

E-VI.1/ E-VI.2 Reutershagen – Zoo 

Priorität 2: Nachfol-

gender Untersu-

chungsbedarf 

V-II Querspange Holbeinplatz – Parkstraße 

E-XII Endstelle „Hafenallee“ – Gehlsdorf 

Priorität 3a: Weite-

rer Untersuchungsbe-

darf im Falle der per-

spektivischen Ent-

wicklung eines neuen 

Stadtteils (Trassen-

freihaltung) 

E-I.1/ E-I.2 potenzielle Wohngebietsentwicklung „Lichtenha-

gen-West“ 

E-IV.1/ E-IV.2 potenzielle Wohngebietsentwicklung „Evershagen-

West“ 

E-IX.1 bis  

E-IX.4 

potenzielle Wohngebietsentwicklung „Biestow“  

Priorität 3b: Aktuell 

kein weiterer Unter-

suchungsbedarf 

(Trassenfreihaltung) 

E-V Reutershagen – Ostseepark 

E-X Steintor – Mühlendamm – Brinckmansdorf –  

Roggentin  

E-XIII.1/ E-XIII.2 Hanse Center Bentwisch 

N-I Stich Ostseestadion (Anbindung an Strecke E-V.2; 

Wendeschleife vor Ostseestadion) 

5.2.4 Musterlösungen 

In Rostock sind Straßenbahnneubaustrecken vorgesehen, die verstärkt durch Stra-

ßenzüge führen, in denen ein eigener Bahnkörper nur bedingt realisierbar sein wird. 

Aus diesem Grund sollten bisher in Rostock noch nicht angewendete Entwurfsele-

mente in das Planungsrepertoire aufgenommen werden. Die nachfolgend dokumen-

tierten Musterlösungen zeigen, wie in engen Straßenräumen möglicherweise eine 

Gestaltung der Straßenbahninfrastruktur aussehen könnte. 
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Tabelle 38: Beispiele für Musterlösungen zur Gestaltung der Straßenbahnstrecken in engeren 

Straßenräumen 

Entwurfselement Beispiel 

Straßenbahn im Mischverkehr 

mit MIV, Radfahrstreifen und 

geordnetem Parken 

 

Beispiel: Beispiel: Leipzig, Karl-Heine-Straße 

Straßenbündiger, überfahrba-

rer Bahnkörper, farblich ab-

gesetzt 

 

Beispiel: Dresden, Borsbergstraße 

Besonderer Bahnkörper, 

überfahrbar (z. B. für Ret-

tungsdienste) 

 

Beispiel: Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 
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Entwurfselement Beispiel 

Straßenbahn im Mischverkehr 

mit MIV, Bahnkörper in Sei-

tenlage; Mittelstreifen für 

Fußgängerquerungen 

 

Beispiel: Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 

Straßenbahn im Mischverkehr 

mit MIV, Bahnkörper in Sei-

tenlage 

 

Beispiel: Kassel, Leipziger Straße 

Prinzip „Dynamische Straßen-

raumfreigabe“ 

 

Beispiel: Kassel, Leipziger Straße 
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Entwurfselement Beispiel 

Haltestellenkap mit angeho-

bener Radfahrbahn  

 

Beispiel: Leipzig – Leutzsch; Haltestelle „Pfingstweide“ 

Haltestellenkap mit angeho-

bener Radfahrbahn  

 

Beispiel: Kassel; Haltestelle „Querallee“ 

Oberleitungen in städtebau-

lich sensibleren Abschnitten 

(Einfachfahrleitung anstelle 

Hochketten) 

 

Beispiel: München, Pasing 
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5.3 Angebotsoffensive Bus 2022 

Im Laufe des NVP-Prozesses wurde von der RSAG, aufbauend auf den Diskussionen 

um die NVP-Maßnahmen, die „Angebotsoffensive Bus 2022“ initiiert und entwickelt. 

Anlass war, der verkehrspolitischen Zielsetzung eines 20 %-Anteils am Modal-Split 

näher zu kommen. 124  

Zum Fahrplanwechsel Mitte August 2022 wurde das Busverkehrsangebot um 

420.000 Fahrplankilometer erweitert, was einem Anteil von 5 % der Busleistung 

entspricht. Verbessert wurde das Leistungsangebot auf den Linien 25, 31, 38, 39, 

45 und X41. Die Verbesserungen betreffen insbesondere die Stadtteile im Nordwes-

ten, welche keinen direkten Anschluss zur Straßenbahn haben. Die Expressbuslinie 

X41 wurde montags bis freitags auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet.  

5.4 Maßnahmenkonzept (Steckbriefe) 

5.4.1 Ausrichtung des Entwicklungskonzeptes 

Die im Entwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen richten sich stringent an 

der verkehrspolitischen Zielsetzung des Gemeinsamen Nahverkehrsplans („Die zehn 

Leitsätze der Nahverkehrsplanung“) aus (siehe Teil A). Diese Leitsätze geben die 

Grundrichtung für die Weiterentwicklung des ÖPNV in Rostock vor und sind „Mess-

latte“ für die Umsetzung des Nahverkehrsplans.  

Die Maßnahmen verfolgen vordergründig eine Erhöhung des Modal-Split-Anteils des 

ÖPNV in Rostock. Zielsetzung ist in diesem Kontext die von der Bürgerschaft am 

04.03.2020 beschlossene Erhöhung auf einen 20 %-Anteil. Der im Entwicklungs-

konzept dargelegte Ausbau des städtischen ÖPNV ist auf diese Zielerfüllung ausge-

legt, insbesondere im Hinblick auf die Bereitstellung der erforderlichen Fahrgastka-

pazitäten zur Abwicklung der zur Zielerfüllung erforderlichen zusätzlichen Nach-

frage. Es ist jedoch aus gutachterlicher Sicht zumindest fraglich, ob die Angebots-

verbesserungen alleine eine Qualität und „Zugkraft“ entfalten können, um die für 

die Zielerfüllung erforderlichen Umsteigeeffekte vom Autoverkehr zum ÖPNV bewir-

ken zu können. Es ist anhand vieler Belege aus anderen Städten davon auszuge-

hen, dass das Erreichen eines Modal-Split-Anteils von 20 % auch weitergehende 

flankierende Maßnahmen mit Einschränkungen im MIV erfordert. 

  

 

124  https://www.rsag-online.de/fileadmin/media/PDF/PDF_Nachhaltigkeitsbericht-2021.pdf 
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Abbildung 73: Verkehrspolitische Zielsetzungen des Gemeinsamen Nahverkehrsplans 
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Im Entwicklungskonzept werden die nachfolgend dargestellten Maßnahmen hin-

sichtlich ihres strategischen Ansatzes nachfolgenden neun Handlungsfeldern zu-

geordnet (jedes Handlungsfeld mit eigener Leitfarbe): 

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot 

Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterentwicklung der ÖPNV-Infra-

struktur 

Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung 

Handlungsfeld IV: Fahrgastinformation 

Handlungsfeld V: Sicherheit und Service 

Handlungsfeld VI: Intermodale Verknüpfung 

Handlungsfeld VII: Umwelt 

Handlungsfeld VIII: Qualitätsmanagement & Fahrgastmitwirkung 

Handlungsfeld IX: Tarif 

Abbildung 74: Handlungsfelder 

Innerhalb der einzelnen Handlungsfelder werden neben konkreten Maßnahmen 

außerdem Prüfaufträge zur weiteren Entwicklung des ÖPNV formuliert.  

• Maßnahmen sind konkrete Planungsvorhaben zur verkehrlichen und/ oder wirt-

schaftlichen Verbesserung und Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebotes, die 

während der Laufzeit des NVP bis 2030 umgesetzt werden sollen. 

• Prüfaufträge beinhalten i. d. R. Ansätze zur Weiterentwicklung des ÖPNV, die 

weiterer detaillierter Nachfrage- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen außer-

halb des Fortschreibungsprozesses bedürfen. Die erforderlichen Untersuchungen 

können zeitnah durchgeführt werden, so dass Maßnahmen zur Weiterentwick-

lung des ÖPNV – bei einer positiven Bewertung – bis 2030 begonnen bzw. um-

gesetzt werden könnten. 

Die Maßnahmen und Prüfaufträge sind im Hinblick auf die Realisierung auf drei Zeit-

horizonte ausgerichtet. Berücksichtigt wird, dass ab 2031 für den Straßenbahn- und 

Stadtbusverkehr ein neuer Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) zu erteilen ist. 

In 2026 und 2027 ist in diesem Kontext eine Evaluierung und ggf. Teilfortschrei-

bung des Nahverkehrsplans vorzusehen. 
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Abbildung 75: Zeithorizonte für Maßnahmen und Prozesse im Nahverkehrsplan 
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5.4.2 Erläuterungen zu den Inhalten der Maßnahmen-

steckbriefe 

Leuchtturmprojekt Projekt, welches eine herausragende Bedeutung für die 

Zielerfüllung des NVP besitzt. Es hat eine ausgeprägte 

„Signalwirkung“ für die Umsetzung des NVP-Maßnahmen-

programms und soll mit seiner Bekanntheit eine breite 

Ausstrahlung erreichen. 

Schlüsselmaßnahme Maßnahme, welche eine hohe Wirksamkeit für die postu-

lierte Erhöhung des Modal-Split-Anteils besitzt (insbeson-

dere Erhöhung der Beförderungskapazitäten im ÖPNV-

System) und zwingende Voraussetzung für die Zielerfül-

lung ist. 

Vorlaufzeit für Umsetzung • kurz: bis Ende 2026 

• mittel: 2027 bis Ende 2030 

• lang: ab 2031 

Vorgesehene Umsetzung • sofort: 2022, insbesondere im Rahmen  

MIRROR-Projekt bzw. RSAG-Angebotsoffensive 

• kurzfristig: bis Ende 2026 

• mittelfristig: 2027 bis Ende 2030 

• langfristig: ab 2031 

Abkürzungen  

(Maßnahmennummerierung) 

G Gesamtsystem 

S Straßenbahn 

B Bus 

F Fahrzeuge 
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5.4.3 Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz 

und Angebot 

I-G.1 (Prüfauftrag): 10-Minuten-Takt am Samstag im Tagesverkehr im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Samstag“: Einrichtung 10-Minuten-Takt im Tagesverkehr im Straßenbahnnetz 

und auf Premiumbuslinien 

Begründung 

Der Samstag hatte vor der Pandemie-Zeit im Mobilitätsverhalten deutschlandweit signifikant 

an Bedeutung gewonnen. Es spricht einiges dafür, dass diese Bedeutung wieder eintritt. Eine 

ÖPNV-Bedienung in gleicher Qualität wie am Verkehrstag „Montag bis Freitag“ ist deshalb an-

gemessen und steht im Kontext mit den Zielsetzungen der „Verkehrswende“. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro p. a. 

keine 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung Stadtzentrum in 

seiner zentralen Versor-

gungs- und Freizeitfunk-

tion 

• Stadtzentrum kann nach 

der Pandemie nicht wie-

der seine vorherige Funk-

tion und Bedeutung zu-

rückerlangen 

• geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für 

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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I-G.2 (Prüfauftrag): 10-Minuten-Takt Mo – Fr (bis 20 Uhr) im Straßenbahn-

netz und auf Premiumbuslinien 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Montag bis Freitag“: Einrichtung 10-Minuten-Takt (bis 20 Uhr) im Straßen-

bahnnetz und auf Premiumbuslinien  

Begründung 

Am Verkehrstag „Montag bis Freitag“ wird zukünftig mit einer weiteren Nachfragezunahme 

(ggf. Verschiebung aus den Nachmittagsstunden) in den frühen Abendstunden gerechnet 

(Flexibilität der Arbeitszeiten, Zunahme von Freizeitaktivitäten nach der Pandemie).  

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro p. a. 

keine 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen (wirksamer 

10-Minuten-Takt im Ta-

gesverlauf länger verfüg-

bar) 

• Mobilitätsverhalten ändert 

sich zulasten der frühen 

Abendstunden 

• geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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I-G.3 (Prüfauftrag): Taktverdichtung Mo – Fr (mindestens bis 22 Uhr) im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien im Abendverkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Montag bis Freitag“: Taktverdichtung (durchgängiger 15-Minuten-Takt) im 

Straßenbahnnetz und auf Premiumbuslinien mindestens bis 22 Uhr 

Begründung 

Am Verkehrstag „Montag bis Freitag“ wird zukünftig auch nach 20 Uhr (siehe Maßnahme  

I-G.2) mit einer Zunahme der Nachfrage in den Abendstunden gerechnet (Flexibilität der Ar-

beitszeiten, Zunahme von Freizeitaktivitäten nach der Pandemie). Die Taktverdichtung flan-

kiert die Maßnahme I-G.2. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro p. a. 

Maßnahme I-G.2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Flankierung der Taktver-

dichtung im Abendverkehr 

bis 20 Uhr 

• Mobilitätsverhalten ändert 

sich zulasten der Abend-

stunden 

• geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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I-G.4 (Prüfauftrag): 20-Minuten-Takt an Sonn- und Feiertagen (Anpassung 

an neuen S-Bahn-Takt ab 2024) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verkehrstag „Sonn- und Feiertag“: Einrichtung 20-Minuten-Takt in Ausrichtung auf den 

neuen S-Bahn-Takt (ab Dezember 2024) 

Begründung 

Neuer Takt am Verkehrstag „Sonn- und Feiertag“ (Sommerhalbjahr 10-Minuten-Takt; Win-

terhalbjahr im 20-Minuten-Takt) im S-Bahn-Netz (S1 Rostock – Warnemünde) erfordert An-

passung der Taktfamilie im Straßenbahn- und Busnetz am Verkehrstag „Sonn- und Feiertag“ 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 1 Mio. Euro p. a.  

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Sicherstellung eines pas-

senden Gesamtsystems 

S-Bahn, Straßenbahn und 

Bus am Verkehrstag 

„Sonn- und Feiertag“ 

• keine • geringer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig (Fahrplanwechsel 

12/2024) 
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I-S.1: Ausbau Straßenbahnnetz 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Ausbau Straßenbahnnetz 

• Priorität 1: „Vordringlicher Untersuchungsbedarf“ (aktuell Nutzen-Kosten-Untersuchung) 

− Reutershagen – Zoo (Hinweis: Die im August 2022 vorgelegte „Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung Streckennetzerweiterung Reutershagen“ (VCDB) ergab einen Nutzen-Kos-

ten-Index von 1,15 (Strecke E-VI.1 als Vorzugsvariante). Die Strecke wäre damit 

eine „volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahme“.  

• Priorität 2: „Nachfolgender Untersuchungsbedarf“ (weitere Untersuchung zu späterem 

Zeitpunkt nach Priorität 1) 

− Querspange Holbeinplatz – Parkstraße (Technische Machbarkeitsuntersuchung abge-

schlossen) 

− Endstelle „Hafenallee“ – Gehlsdorf (Technische Machbarkeitsuntersuchung ab Mitte 

2023) 

 

Nummerierung der Untersuchungsstrecken entsprechend der Systematik der durchgeführten Vorprüfung denkbarer 

Neubaustrecken 
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Anwendung von Ausbaustandards/ Entwurfselementen für Straßenbahnneubaustrecken in 

bebauten Bereichen 

 

Beispiel: Leipzig 

 

Beispiel: Bremen 

Begründung 

Grobbewertung der im Stadtgebiet denkbaren Straßenbahnneubaustrecken im NVP-Prozess 

ergab ein Realisierungspotential, welches in weiteren Untersuchungsschritten zu bewerten 

ist. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG in der Laufzeit des NVP ab-

sehbar nur Planungskosten 

ca. 55 Mio. Euro Gesamtkos-

ten (mind. 75% GVFG-Förde-

rung) 

Neuordnung und Anpassung 

des Busnetzes erforderlich 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von wesentli-

chen Nachfragezuwächsen 

• Verzögerungen im Pla-

nungsprozess 

• Strecke im Ergebnis der 

Nutzen-Kosten-Untersu-

chung ggf. nicht förderfä-

hig 

• sehr hoher Prozessauf-

wand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch lang (bei optimalen Prozess-

verlauf ggf. mittel) 

Strecke 1. Priorität: mittel-

fristig  

(wenn alle Planungs- und Ge-

nehmigungsprozesse optimal 

laufen) 

Strecken 2. Priorität: lang-

fristig 
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I-S.2: Angebotsverbesserungen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Linie 1 ganztägig im 10-Minuten-Takt bis Mecklenburger Allee 

Begründung 

Verbesserung der Transparenz und der Struktur in der Bedienung; tagesdurchgängiger  

5-Minuten-Takt ab Lichtenhagen 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

• keine Umsetzungswider-

stände zu erwarten 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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I-B.1: Einrichtung Premiumlinien (10-Minuten-Takt) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

• Premiumlinie „West-Radiale“ (Linie 20); inkl. erforderliche Haltestelleninfrastruktur,  

ggf. Realisierung in Stufen  

• Premiumlinie „West-Süd-Tangente“ (Linie 30); Neuordnung der Linie in Verbindung mit 

Anpassung Linie 38 (Führung zum Ostsee Park); Verknüpfung mit Straßenbahn in Reu-

tershagen (Haltestelle in Goerdelerstraße) 

• Premiumlinie „Nordwest-Ost-Tangente“ (Linie 40)  

 

 

Begründung 

Einrichtung von „straßenbahn-ähnlichen“ Buslinien in hoher Bedienungs- und Komfortqualität 

zur Ergänzung des Straßenbahnnetzes auf potentialstarken Verbindungen 
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Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Linie 20: ca. 400.000 Euro 
pro Jahr 
Linien 30 und 40: ca. 3 Mio. 
€ pro Jahr 

Realisierung Linie 40 steht in 

Verbindung mit I-B.7: lang-

fristiges Gesamtkonzept zur 

Anbindung des Seehafens 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von wesentli-

chen Nachfragezuwächsen 

• Entlastung des Straßen-

bahnnetzes im Nordwes-

ten 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände bei Realisierung 

der flankierenden Infra-

struktur 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch kurz, ggf. mittel (wenn erst 

Infrastruktur geschaffen wer-

den muss) 

• kurzfristig: Linie 20neu 

• kurz- bis mittelfristig:  

Linie 30neu 

• mittelfristig: Linie 40neu 
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I-B.2: Einrichtung Ortsverkehre 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Schaffung von systemwirksamen und gut kommunizierbaren Angeboten in den Stadtteilen 

als in sich geschlossene Ortsverkehre 

• Ortsbus „Warnemünde/ Diedrichshagen“ (Linien 36 und 37) 

• Ortsbus „Groß Klein/ Lütten Klein “ (Linie 31); Bestandteil MIRROR-Projekt (2022 – 2024) 

• Ortsbus „Markgrafenheide“ 

• Ortsbus „Südstadt“ (in Abstimmung mit Stadt-Umland-Linie Niendorf/ Sildemow/ Papen-

dorf); Alternative der Linienführung zur Darstellung in der Karte: Weiterführung „Campus-

Linie“ (siehe Maßnahme I-B.3) von Hbf. über Erich-Schlesinger-Straße, Schwaaner Land-

straße, Tychsentraße, Nobelstraße, Südstadt Center, Südring, Robert-Koch-Straße und 

Weidengrund zum Südblick 

 

Hinweis: Linienführungen sind vorläufig (Gutachtervorschläge) und bedürfen in Abstimmung mit den 

Ortsbeiräten einer weiteren Untersuchung und Präzisierung. 
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Begründung 

Stärkung der ÖPNV-Nutzung im Stadtteil (Nahmobilität, Erhöhung der Erschließungswirkung) 

und Verbesserung der Zubringerfunktion zu S-Bahn und Straßenbahn 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 1 Mio. Euro p. a. Ortsbus „Warnemünde/ Died-

richshagen“:  

• straßenbauliche Durchbin-

dung Mecklenburger Allee 

erforderlich 

• Anpassung der Infrastruk-

tur im Ortskern Warne-

münde für Gelenkbusein-

satz 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung der Nahmobilität 

• Warnemünde: Flankie-

rung der angedachten 

Maßnahmen zur Verkehrs-

reduzierung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände bei Realisierung 

der flankierenden Infra-

struktur 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

• hoch: Ortsbus „Groß 

Klein/ Lütten Klein “ und 

Ortsbus „Warnemünde/ 

Diedrichshagen“ 

• mittel bis gering: Ortsbus 

„Markgrafenheide“ und 

Ortsbus „Südstadt“ 

kurz • sofort: Ortsbus „Groß 

Klein/ Lütten Klein “ 

• kurzfristig: Ortsbus 

„Warnemünde/ Diedrichs-

hagen“ (1. Stufe bis  

Fertigstellung Mecklenbur-

ger Allee) 

• mittelfristig: Ortsbus 

„Markgrafenheide“ und 

Ortsbus „Südstadt“ 
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I-B.3: Einrichtung Campus-Linie 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

„Campus-Linie“ (Linie 10) im 10- bzw. 20-Minuten-Takt als in sich geschlossenes Teilbussys-

tem zur Anbindung der Unistandorte und deren Verbindung untereinander (weitere Untersu-

chung auf Basis Gutachtervorschlag und RSAG-Vorschlag erforderlich) 

 

Gutachtervorschlag 

 

RSAG-Vorschlag 

Begründung 

Potentialanalyse zeigt ausgeprägte Verflechtungen im Bereich KTV/ Hansaviertel/ Südstadt 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro p. a. 

Maßnahme II-B.3: Erhöhung 

der Kapazität an der Bushal-

testelle „Holbeinplatz“; 

Straßenbaumaßnahme 

Werftdreieck Mitte der 

2020er Jahre 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung von stadtteilin-

ternen und von stadtteil-

überschreitenden Verbin-

dungen 

• Verbindung der Uniberei-

che untereinander („Cam-

pus-Linie“) 

• Unibetrieb nach Corona-

Pandemie verstärkt im 

Online-Betrieb 

• mittlerer Prozessaufwand 

• ggf. Umsetzungswider-

stände bei Realisierung 

der flankierenden Infra-

struktur 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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I-B.4: Ergänzender Angebotsausbau im Busnetz 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

• Verdichtung Linie 45 in Gehlsdorf 

Begründung 

Verbesserung der ÖPNV-Bedienung in Stadtteil ohne unmittelbare Straßenbahnanbindung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Gewinnung von Nachfra-

gezuwächsen 

• Stärkung von stadtteilin-

ternen und von stadtteil-

überschreitenden Verbin-

dungen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz • sofort: Linie 45 Umset-

zung im Rahmen der 

RSAG-Angebotsoffensive 

2022 
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I-B.5: Einrichtung Bedarfsverkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einsatzgebiete (vorzugsweise als flächenhafter Betrieb) 

• Teilsektor Brinckmansdorf/ Riekdahl/ Dierkow  

• Fischereihafen (Ersatz für Linie 34; verbesserte fußläufige Anbindung Fischereihafen über 

S-Bahnhof Marienehe/ Straßenbahn; siehe Maßnahme II-I.1) 

Definition „Bedarfsverkehr“:  

• verkehrt nur nach vorheriger Anmeldung (App, Telefon, ggf. weitere Kanäle) 

• Bedienung als Abruf-Linien-Taxi in einem vorgegebenen Fahrplan (fahrplangebunden) 

oder als „On-Demand-Verkehr“ flexibel nach Fahrzeugverfügbarkeit (fahrplanfrei) 

• Einsatz kleinerer Fahrzeuge 

• barrierefreie Nutzbarkeit ist durch Vorhalten mindestens eines Fahrzeuges, welches die 

eigenständige Nutzung durch Mobilitätsbeeinträchtigte, insbesondere Rollstuhlnutzende, 

ohne Hilfe Dritter gewährleistet, abzusichern 

• Nutzung ohne Zuschlag im Verbundtarif; bei Neu- und Zusatzverkehren ggf. Nutzungszu-

schlag 

Begründung 

Verbesserung der ÖPNV-Bedienung in Bereichen mit unsystematischer, nur bedingt bündel-

barer Nachfrage 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

Maßnahme II-I.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der ÖPNV-

Erreichbarkeit auf Quer-

verbindungen 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel mittel- bis langfristig 
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I-B.6: Ausbau Nachtverkehr; ggf. räumliche Ergänzung mit Bedarfsverkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Räumliche Ausdehnung des Nachtverkehrs („Fledermauslinien“); planerische Ansätze: 

• Verbesserung der Erschließungswirkung durch Bedarfsverkehr 

• Gehlsdorf im Linienverkehr 

• Integration S-Bahn in Nachtverkehrskonzept (ab Dezember 2024 am Wochenende auch 

Nachtverkehr) 

Anmerkung: Im Nachtverkehr ist nicht nur die Zielgruppe der „Nachtschwärmer“ zu betrach-

ten, sondern auch die Gruppe der Berufstätigen (z. B. Fernpendler, soziale Berufe in Früh- 

und Spätschichten). 

Begründung 

Ein ÖPNV-Angebot, welches im Sinne der „Verkehrswende“ eine vollständige Alternative zum 

Pkw darstellen soll, muss rund um die Uhr verfügbar sein. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der ÖPNV-

Bedienung in der Nacht-

mobilität 

• keine • geringer bis mittlerer Pro-

zessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (Taktanpassung 

bedingt durch neues S-Bahn-

Konzept ab Fahrplanwechsel 

12/2024 erforderlich) 
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I-B.7: Langfristiges Gesamtkonzept zur Anbindung des Seehafens 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

geplante Errichtung eines Autohofes in Krummendorf ermöglicht modifizierten Ansatz mit in-

termodalem Konzept für Anbindung des Seehafens (Voraussetzung: Premiumlinie „Nordwest-

Ost-Tangente“; Linie 40, siehe Maßnahme I-B.1): 

• Errichtung eines intermodalen Verknüpfungspunktes in Krummendorf in Verbindung mit  

o Bedarfsverkehr/ perspektivisch On-Demand-Verkehr  

in/ aus Seehafen (Linienverkehr zu relevanten Schichtzeiten) 

o Radausleihstation (Bikesharing) 

o Carsharing  

• Ergänzung mit Direktverbindungen von Verknüpfungspunkten Dierkower Kreuz und Lütten 

Klein Zentrum (Express-Linie über Autobahn mit Einzelfahrten) 

• Es wird geprüft, wie zeitnah eine Expresslinie eingeführt werden kann, welche den Seeha-

fen einerseits von der Haltestelle „Lütten Klein Zentrum“ und andererseits von der Halte-

stelle „Dierkow Zentrum“ anfährt. Im Zeitraum von 5:00 – 8:00 Uhr und 13:00 – 17:00 

Uhr soll die Expresslinie in einem Takt von 30 Minuten verkehren. 

 

Begründung 

Die ÖPNV-Anbindung des Seehafens erfordert einen modifizierten Ansatz, da die bisher prak-

tizierte Busanbindung nur eine vergleichsweise geringe Nachfragegenerierung bewirkt. 
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Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

• Infrastruktur: Stadt und 

Rostock Port 

• ÖPNV-Angebot: RSAG  

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

p. a. 

I-B.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der multi-

modalen Erreichbarkeit 

des Seehafens 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel lang (Voraussetzung ist Er-

richtung des Autohofes in 

Krummendorf) 

langfristig 
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Abbildung 76: Maßnahmenkonzept – Handlungsfeld I – Weiterentwicklung Liniennetz und An-

gebot  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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5.4.4 Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterent-

wicklung der ÖPNV-Infrastruktur 

II-G.1: Ausbau einer CITY-HALTESTELLE im Stadtzentrum in Verbindung 

mit Errichtung Mobilitätsstation und RSAG-Kundenzentrum 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

• Strategischer Ansatz: Schaffung eines „Mobilitätszentrums“ im Stadtzentrum 

• Ausbau einer Haltestelle als gestalterische „Landmarke“ 

• Verbindung mit Errichtung Mobilitätsstation (siehe unten) und RSAG-Kundenzentrum  

• bevorzugter Standort: Lange Straße 

 

Beispiel Dresden 

 

Beispiel Würzburg 

Errichtung einer Mobilitätsstation an der neu zu etablierenden „CITY-HALTE-

STELLE“ im Stadtzentrum (VI-1) 

Errichtung einer Mobilitätsstation an der neu zu etablierenden „CITY-HALTESTELLE“ im 

Stadtzentrum; Funktion und Ausstattung entsprechend der Kategorie „Mobilpunkt – Variante 

XL“ des städtischen Konzeptes125 („Sehr große Mobilpunkte bieten das umfassendste Dienst-

leistungsangebot. XL-Mobilpunkte eignen sich primär in Verknüpfung mit sehr hoch frequen-

tierten SPNV-Knoten oder an Orten mit lokal sehr hohem Mobilitätsbedarf.“);  

Hinweis: Das städtische Konzept sieht diese Kategorie ausschließlich am Hauptbahnhof vor, 

aus Sicht der Nahverkehrsplanung besitzt auch die hier angedachte CITY-HALTESTELLE adä-

quate Potentiale für die Kategorie. 

Begründung 

Zusammenführen von ÖPNV, multimodalen Angeboten und Kundenzentrum (Mobilitätsbera-

tung) an einem zentralen Punkt im Stadtzentrum 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

VI-1 und V-2a 

 

125  team red Deutschland GmbH. Ausbaukonzept Mobilpunkte für die Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock, Berlin 2021 
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Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der ÖPNV-

Wahrnehmbarkeit im 

Stadtzentrum 

• Bündelung verschiedener 

Mobilitätsdienstleistungen 

• Verbesserung des multi-

modalen Angebotes im 

Stadtzentrum 

• Diskussionen und ggf. Ak-

zeptanzprobleme in der 

Öffentlichkeit, da Umge-

staltung in städtebaulich 

sensiblem Bereich 

• mittlerer bis hoher Pro-

zessaufwand (Abstim-

mung mit unterschiedli-

chen Beteiligten; ggf. 

städtebaulicher Wettbe-

werb erforderlich) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel  

(Mobilitätsstation und Kun-

denzentrum kurz) 

mittelfristig  

(Mobilitätsstation und Kun-

denzentrum kurzfristig) 
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II-F.1: Sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme An-

triebe 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme Antriebe; siehe auch VII.1 

(Batteriebus plus Biomethanbusse) 

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz und Vorgaben CVD/ SaubFahrzeugBeschG 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 29 Mio. Euro im Zeitraum 

2024 – 2030;  

davon ca. 19,9 Mio. Euro 

Fördermittel 2024 - 2030 

VII.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksamer Beitrag für Kli-

maschutz 

• ggf. Folgekosten durch 

Anpassung Betriebshöfe 

und Werkstätten 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch zeitnah kurzfristig; sukzessiv (abhän-

gig von Bewilligung und Be-

reitstellung von Fördermitteln 

nach SaubFahrzeugBeschG) 
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II-F.2 (Prüfauftrag): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im Stra-

ßenbahnnetz 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Beschaffung von Fahrzeugen mit wesentlich höherer Fahrgastkapazität (Erhöhung der Beför-

derungsleistung pro Fahrt) 

Hinweis: Im Zusammenhang mit Beschaffung längerer Fahrzeuge ist eine Ertüchtigung/ Ver-

längerung der Bahnsteige an relevanten Haltestellen (siehe unten) sowie ggf. auch der Aus-

bau der Betriebshofkapazitäten erforderlich. 

Dringlichkeitsvermerk: Die Fragestellung der langfristig vorzusehenden Fahrzeuglängen ist 

zeitnah zu klären, da diese Thematik bei allen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an Stra-

ßenbahnhaltestellen Berücksichtigung finden muss. 

 

Beispiel: Leipzig (Solaris Tramino NGT10 / NGT XL; 

Länge 38 Meter) 

 

Beispiel: Erfurt (Tramlink, Länge 42,5 m) 

Zusammenhang mit Maßnahme II-S.4 (Prüfauftrag): Ertüchtigung der relevanten Stra-

ßenbahnhaltestellen für den Einsatz kapazitätsstärkerer Fahrzeuge 

 

Beispiel Leipzig 

 

Beispiel Kassel 

Begründung 

Einsatz von kapazitätsstärkeren Fahrzeugen im Straßenbahnnetz ist zur Abwicklung der im 

Kontext mit der „Verkehrswende“ und einem höheren Modal-Split-Anteil zusätzlich zu bewäl-

tigenden Fahrgastnachfrage zwingend erforderlich 
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Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Fahrzeuge: RSAG 

Haltestellen: RSAG 

abhängig vom Fahrzeugkon-

zept und dem politisch fest-

gelegten Modal-Split-Ziel 

 

• II-S.4 (Prüfauftrag): Er-

tüchtigung der relevanten 

Straßenbahnhaltestellen 

für den Einsatz kapazi-

tätsstärkerer Fahrzeuge 

• vsl. Ausbau der Be-

triebshofkapazitäten der 

RSAG erforderlich 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Abwicklung der Nachfra-

gezuwächse in Folge der 

„Verkehrswende“ 

• an einzelnen Haltestellen 

aufwändige, zeitintensive 

Abstimmungen; ggf. auch 

Akzeptanzprobleme in der 

Öffentlichkeit 

• hoher Prozessaufwand  

o umfassende Abstim-

mungen 

o Beschaffungsverfahren 

o ggf. Umsetzungswider-

stände bei II-S.4 

o aufwändiges, langwie-

riges Planungs- und 

Genehmigungsverfah-

ren für Ausbau bzw. 

Neubau Betriebshof 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch lang langfristig (Durchführung der 

erforderlichen Untersuchun-

gen sofort) 
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II-F.3 (Prüfauftrag): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im Bus-

verkehr 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

II-F.3 (Prüfauftrag, mittelfristige Perspektive): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Busverkehr, z. B. CapaCity, Doppelgelenkbusse126 

 

Beispiel: St. Gallen (Doppelgelenkbus, O-Bus) 

 

Beispiel: Berlin (Doppeldeckerbus) 

Zusammenhang mit Maßnahme II-B.1: Ausbauprogramm: „barrierefreie Bushaltestellen“ 

(kontinuierliche Umsetzung der Prioritätenliste) 

Begründung 

Abwicklung der im Kontext mit der Verkehrswende zusätzlich zu bewältigenden Fahrgast-

nachfrage 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG abhängig vom Fahrzeugkon-

zept und dem politisch fest-

gelegten Modal-Split-Ziel 

II-B.1 (ggf. Ausbau von Hal-

testellen erforderlich) 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Abwicklung der Nachfra-

gezuwächse in Folge der 

„Verkehrswende“ 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel mittelfristig (Durchführung 

der erforderlichen Untersu-

chungen sofort) 

  

 

126  In der Schweiz, dem europäischen Vorzeigeland im Öffentlichen Verkehr, ist seit einigen 
Jahren in mehreren Städten bzw. aktuell eine strategiegische Ausrichtung auf den Ein-

satz von Doppelgelenkbussen auf hochfrequentierten Linien zu beobachten (z. B. Basel, 
Bern, Luzern, St. Gallen und Winterthur).  
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II-F.4 (Marktbeobachtung): Einsatz autonomer/ automatisierter Fahrzeuge 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Marktbeobachtung, mittel- bis langfristige Perspektive im Hinblick auf Einsatz autonomer/ 

automatisierter Fahrzeuge; Beschaffung, wenn ausreichend funktionsfähige und zuverlässige 

Fahrzeuge im Level 5 (kein Fahrer an Bord; Fahrzeug fährt komplett eigenständig) verfügbar 

sind 

 

Beispiel Monheim 

Begründung 

Reaktion auf Technologieentwicklung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• aktuell nicht einschätzbar; 

ggf. Einsparung der Per-

sonalkosten bei Einsatz 

autonomer/ automatisier-

ter Fahrzeuge 

• keine • mittlerer bis hoher Pro-

zessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering lang langfristig  
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II-S.2: Modernisierung und Ausbau von Straßenbahn-Haltestellen  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Modernisierung und Ausbau von Straßenbahn-Haltestellen (insbesondere Kriterium „Barriere-

freiheit“), z. B. 

• Platz der Jugend 

• Reutershagen 

Hinweis: Voraussetzung ist Prüfung und Festlegung der langfristig angestrebten Fahrzeug-

länge im Straßenbahnnetz (siehe Maßnahme II-S.4) 

Begründung 

Zielsetzung „Schaffung der vollständigen Barrierefreiheit“ erfordert Maßnahmen an Haltestel-

len mit Defiziten (z. B. zu schmale Bahnsteige) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

II-S.4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• funktionale und gestalteri-

sche Aufwertung der Ver-

knüpfungspunkte 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

Straßenbahnsystem 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch mittelfristig • mittelfristig 
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II-S.3: Auflegen eines Programms „Austausch der Bodenindikatoren“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Austausch der Bodenindikatoren (ältere Rillenplatten); von RSAG bereits GVFG-beantragt 

 

➔ 

 

Begründung 

Zielsetzung „Schaffung der vollständigen Barrierefreiheit“ erfordert Austausch der nicht mehr 

dem „Stand der Technik“ entsprechenden älteren Bodenindikatoren 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG  75.000 Euro p.a.; 

GVFG-Förderung durch RSAG 

beantragt 

II-S.2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

Straßenbahnsystem 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch zeitnah mittelfristig 
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II-S.4 (Prüfauftrag): Ertüchtigung der relevanten Straßenbahnhaltestellen 

für den Einsatz kapazitätsstärkerer Fahrzeuge 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

siehe Maßnahme II-F.2 (Prüfauftrag): Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Straßenbahnnetz  
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II-B.1: Ausbauprogramm „barrierefreie Bushaltestellen“ (kontinuierliche 

Umsetzung der Prioritätenliste) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

Ausbauprogramm „barrierefreie Bushaltestellen“ (kontinuierliche Umsetzung der Prioritäten-

liste); Ausbau der Haltestellen unter Beachtung des "Leitfaden Barrierefreie Verkehrsräume – 

Design für alle" (Land Mecklenburg-Vorpommern)127 

  

Begründung 

Schaffung der gesetzlich vorgegebenen „vollständigen Barrierefreiheit“ 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ Straßenbaulastträger  Umsetzung schrittweise nach 

Prioritätenliste (ca. 500.000 

bis 1 Mio. Euro p.a.); 

aktuell keine Fördertöpfe 

II-F.3 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

ÖPNV (siehe Zielsetzung 

Personenbeförderungsge-

setz) 

• im Einzelfall Akzeptanz-

probleme bei Anliegern 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch zeitnah schrittweise nach Prioritäten-

liste 

 

  

 

127  https://www.vhw.de/nachricht/mecklenburg-vorpommern-leitfaden-barrierefreie-ver-
kehrsraeume-design-fuer-alle-veroeffentlicht/ 
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II-B.2: Ausbau und Modernisierung von Umsteigehaltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

II-B.2: Ausbau und Modernisierung von Umsteigehaltestellen, z. B.  

• Dierkower Kreuz; Bestandteil MIRROR-Projekt (2022 – 2024) 

• Reutershagen 

• Hohe Düne Fähre 

 

Reutershagen 

 

Hohe Dühne Fähre 

Begründung 

Haltestellen bedürfen hinsichtlich funktionaler Gestaltung, Barrierefreiheit und Erscheinungs-

bild einer Neugestaltung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ Straßenbaulastträger Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

II-B.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• funktionale und gestalteri-

sche Aufwertung der Ver-

knüpfungspunkte 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

ÖPNV 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel bis hoch mittel mittelfristig; schrittweise 

Umsetzung 
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II-B.3: Erhöhung der Kapazität an der Bushaltestelle „Holbeinplatz“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Erhöhung der Kapazität an der Bushaltestelle „Holbeinplatz“ bzw. im unmittelbaren Umfeld 

des Bereiches (soweit im Kontext mit I-B.3 erforderlich) 

Hinweis: Fördermittelbindung bis 2035; es ist eine Klärung bzgl. Fördermittelunschädlichkeit 

eines Umbaus herbeizuführen 

 

Begründung 

Einrichtung der „Campus-Linie“ führt absehbar zu einer Zunahme der Frequentierung der 

Haltestelle „Holbeinplatz“ und erfordert ggf. eine Erhöhung der Kapazität 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ Straßenbaulastträger Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

I-B.3 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• vollständige Realisierung 

der „Campus-Linie“ 

• planerische Priorisierung 

anderer Anforderungen 

(z. B. MIV) verhindern 

Kapazitätserhöhung 

• mittlerer Prozessaufwand 

• Akzeptanzprobleme bei 

anderen Verkehrsarten, 

wenn Lösung dort zu 

Nachteilen führt 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch (wenn „Campus-Linie“ 

zusätzliche Kapazität erfor-

dert) 

mittel kurzfristig (möglicher Kon-

flikt, der zur Verzögerung der 

vollständigen Realisierung 

der „Campus-Linie“ führen 

kann) 
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II-B.4: Umbau sowie barrierefreie Gestaltung des Omnibusbahnhofs am 

Hauptbahnhof 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umbau sowie barrierefreie Gestaltung des Omnibusbahnhofs am Hauptbahnhof (Umbau bis 

Sommer 2023; Maßnahmenträger: rebus) 

 

Begründung 

Omnibusbahnhof erfordert hinsichtlich funktionaler Gestaltung, Barrierefreiheit und Erschei-

nungsbild einer Neugestaltung 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

rebus   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der vollständi-

gen Barrierefreiheit im 

ÖPNV 

• funktionale Neugestaltung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz umgesetzt 
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II-B.5 (Prüfauftrag): Barrierefreie Ersatzhaltestellen in Baustellensituatio-

nen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Erarbeitung eines Konzeptes zur zukünftigen Gewährleistung der Barrierefreiheit an Ersatz-

haltestellen in Baustellensituationen; Festlegung von Kriterien: Untergrenzen Zeitdauer, Un-

tergrenze Betroffenheit (Ein- und Aussteiger pro Tag) 

 

Beispiel Hamburg 

Begründung 

Die in den nächsten Jahren anstehenden Baustellensituationen erfordern eine Lösung zur Si-

cherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung eines barrierefreien ÖPNV auch 

für baustellenbedingte Ersatzhaltestellen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Sicherstellung der Barrie-

refreiheit temporär auch 

in Baustellensituationen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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II-B.6: Einrichtung von provisorischen Haltestellen auf Pilotlinien bzw. bei 

probeweisen Linienänderungen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

II-B.6: Einrichtung von provisorischen Haltestellen auf Pilotlinien bzw. bei probeweisen Li-

nienänderungen (Definition als Ausnahme von der Barrierefreiheit) 

Begründung 

Änderungen im Liniennetz und ggf. die Einrichtung von Pilotlinien erfordert eine Regelung zur 

Einrichtung (zeitlich begrenzter) provisorischer Haltestellen  

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt  Handlungsfeld I: Weiterent-

wicklung Liniennetz und An-

gebot 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• ermöglicht Einrichtung 

von Pilothaltestellen und/ 

oder Pilotlinien unabhän-

gig von unmittelbarem 

Haltestellenausbau 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz kurzfristig 
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II-I.1 (Prüfauftrag): Attraktivierung der S-Bahn-Brücke an der Station 

„Marienehe“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

S-Bahn-Brücke an der Station „Marienehe“: Attraktivierung durch Gestaltung, Überdachung/ 

Witterungsschutz, Beleuchtungskonzept und Videoschutz; Begründung: bessere Nutzung der 

Straßenbahn und der S-Bahn im Kontext mit fußläufiger Erreichbarkeit des Bereiches „Fi-

schereihafen“ 

 

Begründung 

Linie 34 kann Funktion der Erschließung des Fischereihafens nur eingeschränkt erfüllen; die 

Attraktivität der Anbindung an S-Bahn und Straßenbahn wird durch Fußgängerbrücke beein-

trächtigt 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ 

DB Station und Service 

 I-B.4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• verbesserte Anbindung im 

regionalen ÖPNV 

• eingeschränkt wirksame, 

bedingt wirtschaftliche Li-

nie 34 könnte entfallen 

• umfassende Abstimmun-

gen mit verschiedenen 

Beteiligten erforderlich  

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel mittel mittel- bis langfristig  
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Abbildung 77: Maßnahmenkonzept – Handlungsfeld II – Weiterentwicklung der ÖPNV-Infra-

struktur  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 

 

  

Aktenmappe - 841 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 285 

5.4.5 Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung 

III-1: Überprüfung und Optimierung der Vorrangschaltungen an Ampelan-

lagen mit Priorisierung der Schaltabläufe zugunsten des ÖPNV  

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Überprüfung und Optimierung der Vorrangschaltungen an Ampelanlagen (LSA) mit Priorisie-

rung der Schaltabläufe zugunsten des ÖPNV (Zielsetzung: wirksame Reduzierung der Halte-

zeiten); unmittelbare Umsetzung in Prioritäten des Handlungsbedarfes (Schwerpunkt: Am-

pelanlagen im erweiterten Stadtzentrum, wie Schröderplatz und Steintor) 

Beispiele für vorhandene Busbeschleunigung in Rostock: 

 

Rostock, Weißes Kreuz (Busschleuse) 

 

Rostock, Steintor (Buspriorisierung aus Haltestelle) 

Begründung 

Die zunehmenden Unpünktlichkeiten im ÖPNV-Netz ziehen zur Kompensation der Verspätun-

gen die Verlängerung der Fahrzeitprofile nach sich. Die im MOPZ definierte Zielsetzung einer 

Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf 25 km/ h wird dadurch konterkariert. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt  ca. 6 Mio. Euro bis 2030 (für 

die Modernisierung der be-

stehenden LSA und notwen-

dige Umrüstung auf digitale 

Funktechnik um Bevorrechti-

gung weiterhin aufrecht er-

halten zu können) 

III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Pünkt-

lichkeit 

• Vermeidung von Kosten-

sprüngen in Folge von zu-

nehmenden Fahrzeiten 

• Akzeptanzprobleme bzgl. 

bestimmter Maßnahmen 

bei anderen Verkehrsteil-

nehmern und in der Öf-

fentlichkeit 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch kurz sofort, kurzfristig  
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III-2: Erarbeitung und Umsetzung von strecken- und linienbezogenen  

Beschleunigungsprogrammen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt/ Schlüsselmaßnahme 

Beschreibung 

Erarbeitung und Umsetzung von strecken- und linienbezogenen Beschleunigungsprogram-

men, Schwerpunkte u. a.: 

• Premiumbuslinien 

• Straßenbahn in Abschnitten ohne besondere bzw. unabhängige Bahnkörper 

• Mühlendamm 

• Busstrecken in Reutershagen 

Idealbild: Busse und Straßenbahnen halten nur an Haltestellen 

 

Beispiel Mönchengladbach 

 

Beispiel München 

Begründung 

Die zunehmenden Unpünktlichkeiten im ÖPNV-Netz ziehen zur Kompensation der Verspätun-

gen die Verlängerung der Fahrzeitprofile nach sich. Die im MOPZ definierte Zielsetzung einer 

Erhöhung der Reisegeschwindigkeit auf 25 km/ h wird dadurch konterkariert. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ RSAG teilweise in Maßnahme III-1 

enthalten; keine genaue 

Summe bezifferbar 

III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Pünkt-

lichkeit (im Idealfall signi-

fikante Reduzierung der 

Fahrzeiten) 

• Vermeidung von Kosten-

sprüngen in Folge von zu-

nehmenden Fahrzeiten 

• Akzeptanzprobleme bzgl. 

bestimmter Maßnahmen 

bei anderen Verkehrsteil-

nehmern und in der Öf-

fentlichkeit 

• hoher Prozessaufwand 

(ganzheitlicher Planungs-

prozess; umfassende Ab-

stimmungen erforderlich) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel mittelfristig (Erstellung Kon-

zepte sofort) 
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III-3: Implementierung eines Qualitätssicherungssystems „ÖPNV-Be-

schleunigung“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Implementierung eines Qualitätssicherungssystems „ÖPNV-Beschleunigung“ (aufbauend auf 

bisheriger Tätigkeit der „AG 25“) 

Bausteine: 

• Erfassung von Störungen durch das Fahrpersonal und die Leitstelle (standardisierte Stö-

rungsmeldung) 

• Datenbank zur Erfassung aller Störungen und zur Dokumentation des Bearbeitungs-

stands der Störungsbehebung (Zugänglichkeit für alle Beteiligte) 

• monatlicher Jour-Fixe bei RSAG mit beteiligten Ämtern der Verwaltung 

• permanente Analyse der Funktionsfähigkeit der LSA mit dem Verkehrsrechner 

• zentral koordinierte Störungsanalyse mit Störungsbehebung (laufende Optimierung) 

Begründung 

Der messbare Erfolg von Beschleunigungsprogrammen (siehe III-1 und III-2) hängt unmit-

telbar mit der anhaltenden Wirksamkeit zusammen. Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und 

Maßnahmen muss ständig überprüft sowie deren Qualität gesichert werden. Die Wirksamkeit 

wird aber auch vom Zusammenspiel der Akteure geprägt. Je intensiver und regelmäßiger die 

Akteure sich austauschen und abstimmen, desto wirksamer wird auch auf lange Sicht die Be-

schleunigung funktionieren. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ RSAG ca. 50.000 Euro III-1 und III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Sicherstellung einer ho-

hen Qualität in der Funkti-

onsfähigkeit der ÖPNV-

Beschleunigung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig  
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5.4.6 Handlungsfeld IV: Fahrgastinformation  

IV-1: Neuordnung der Systematik der Liniennummerierung 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Neuordnung der Systematik der Liniennummerierung (klare Produkt-Kennzeichnung) 

Begründung 

Einführung von Premiumbuslinien erfordert passende und zukunftsfähige Liniennummernsys-

tematik 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

I-B.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• bessere Transparenz und 

Orientierbarkeit im Bus-

netz 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig; im Kontext mit 

Umsetzung der Premiumbus-

linien 
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IV-2: Programm „Flächenwirksame Erweiterung der Ausstattung von Hal-

testellen mit Dynamischer Fahrgastinformation (DFI)“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umsetzung des Programms „Flächenwirksame Erweiterung der Ausstattung von Haltestellen 

mit Dynamischer Fahrgastinformation (DFI)“  

• 1. Priorität: wichtige Umsteigepunkte* (u. a. Lütten Klein Zentrum, Reutershagen, 

Warnemünde Werft) 

• 2. Priorität: zentrale Haltestellen in den Wohngebieten (z. B. Schmarl Zentrum) und an 

wichtigen Einrichtungen (z. B. Zoo, Ostseestadion, Kliniken) 

• 3. Priorität: Premiumbuslinien (ggf. Einsatz von DFI-Light**)  

*   Programm für Haltestelle > 500 Fahrgäste pro Tag ist Finanzierung gesichert 

** DFI Light erfüllen ggf. nicht vollständig die Anforderungen der Barrierefreiheit und sind deshalb nur  

     für Haltestellen mit geringer Frequentierung vorzusehen. 

  

Beispiel Essen (DFI-Light) 

Begründung 

Zielsetzungen der Verkehrswende erfordert auch flächenhafte Bereitstellung von IST-Infor-

mationen an den Haltestellen 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG teilweise schon (auch im 

Rahmen von MIRROR) umge-

setzt 

I-B.1 
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Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• räumliche Ausdehnung 

der Fahrgastinformation 

mit IST-Daten im ÖPNV-

System 

• unmittelbare Darreichung 

von digitalen Informatio-

nen im Stadtbild 

• Erhöhung der Kundenzu-

friedenheit durch breite 

Bereitstellung von Infor-

mationen in Störfällen, 

bei Verspätungen usw. 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig; weitere Ausbau-

stufen mittelfristig 
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IV-3: Programm „Ergänzung mit weiteren DFI-Anzeigern an Haltestellen 

mit einer DFI“ 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Programm „Ergänzung mit weiteren DFI-Anzeigern an Haltestellen mit einer DFI“ (Haltestel-

len, die bereits über DFI (nur einzelne Anzeiger) verfügen) 

• 1. Priorität: wichtige Umsteigepunkte (u. a. Lütten Klein Zentrum, Reutershagen Markt, 

Lütten Klein S) 

Begründung 

Haltestellen sollen nicht nur an zentraler Haltstelle über eine DFI-Anzeige verfügen; für viele 

Fahrgäste ist in bestimmten Situationen (z. B. beim Umsteigen) die räumliche Verfügbarkeit 

der DFI im Haltestellenbereich zu vergrößern 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG  V-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der räumli-

chen Wirksamkeit an Hal-

testellen, die bereits über 

DFI verfügen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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IV-4: Entwicklung einer barrierefreien Webseite (RSAG) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Gewährleistung der barrierefreien Nutzbarkeit der RSAG-Webseite (Erfüllung der Anforderun-

gen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0)  

• höchstes Maß an Barrierefreiheit für zentrale Funktionen 

• Nutzbarkeit mittels Screenreader o. ä. für Blinde und Sehbehinderte 

• wesentliche Informationen in Gebärdensprache (auf der Startseite) 

Begründung 

Zielsetzung „vollständige Barrierefreiheit“ erfordert zwingend auch die Bereitstellung von In-

formationen über eine barrierefreie Webseite. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 200.000 Euro  

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der Vorausset-

zungen zur barrierefreien 

Information über das 

ÖPNV-Angebot und des-

sen barrierefreie Nutzbar-

keit (siehe Zielsetzung 

Personenbeförderungsge-

setz) 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch kurz kurzfristig (Durchführung des 

erforderlichen Projektes so-

fort) 
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IV-5: Liniennetzplan mit kartografischem Hintergrund 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Erstellung eines Liniennetzplans mit kartografischem Hintergrund (für analoge und digitale 

Fahrgastinformation) 

Begründung 

In Ergänzung des schematischen Liniennetzplanes ist ein kartografischer Netzplan zur breite-

ren Darreichung der Informationen erforderlich (insbesondere für Neukunden von Interesse). 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-6 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wesentliche Verbesserung 

der Kommunikationschan-

cen des ÖPNV-Netzes 

(Auffindbarkeit, räumliche 

Orientierung) 

• Grundlage für Erstellung 

von Haltestellenumge-

bungsplänen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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IV-6 (Prüfauftrag): Interaktiver Netzplan mit IST-Anzeige der Fahrzeug-

positionen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Interaktiver Netzplan auf der RSAG-Webseite/ in der RSAG-App mit IST-Anzeige der Fahr-

zeugpositionen 

Begründung 

In Ergänzung zu den etablierten Fahrgastinformationskanälen der RSAG soll über weitere 

Funktionen die Bereitstellung von IST-Informationen ausgeweitet werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-5 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wesentliche Verbesserung 

der Kommunikationschan-

cen des ÖPNV-Netzes 

(Auffindbarkeit, räumliche 

Orientierung) 

• Darreichung von Informa-

tionen im Störungsfall 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurzfristig kurzfristig; im Kontext mit 

Umsetzung der Premiumbus-

linien 
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IV-7: Bereitstellung von analogen und digitalen Informationen zur barrie-

refreien Nutzbarkeit des ÖPNV-Angebotes 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Bereitstellung von analogen und digitalen Informationen zur barrierefreien Nutzbarkeit des 

ÖPNV-Angebotes (insbesondere aktuelle Informationen zum Status der Bushaltestellen) 

Begründung 

Zielsetzung „vollständige Barrierefreiheit“ erfordert zwingend auch die Bereitstellung von In-

formationen über die barrierefreie Auffindbarkeit und Nutzbarkeit des Angebotes und der Inf-

rastruktur. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der Vorausset-

zungen zur barrierefreien 

Information über das 

ÖPNV-Angebot und des-

sen barrierefreie Nutzbar-

keit 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (Durchführung der 

erforderlichen Untersuchun-

gen sofort) 
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IV-8: Wegweisungssystem in der Fußgängerzone zu den Straßenbahn- / 

Bushaltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung eines Wegweisungssystems in der Fußgängerzone zu den Straßenbahn- / Bushal-

testellen (mit integrierten DFI-Anzeigen); ÖPNV- und Stadtmarketing-Projekt 

Begründung 

Das Erschließungssystem im Stadtzentrum (Lage der Haltestellen an Peripherie der Fußgän-

gerzone) führt dazu, dass Busse und Bahnen für Innenstadtbesucher im Gegensatz zu ande-

ren Städten visuell nur eingeschränkt beim Innenstadtbesuch präsent sind. Mit einem Weg-

weisungssystem mit integrierten DFI-Anzeigen soll dieser Nachteil kompensiert werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Stadt Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

II-S.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Wahr-

nehmbarkeit des ÖPNV 

und seines konkreten An-

gebotes im Stadtzentrum 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

(Abstimmung der konkre-

ten Standorte mit ver-

schiedenen Beteiligten) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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IV-9 (Prüfauftrag): Wegweisungssystem im Ortskern Warnemünde zu den 

Bushaltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung eines Wegweisungssystems im Ortskern Warnemünde zu den Bushaltestellen 

(mit integrierten DFI-Anzeigen); verkehrliches und touristisches Projekt 

Begründung 

Warnemünde ist durch hohen Anteil ortsfremder Besucher geprägt. Das Busangebot ist in 

den touristischen Bereichen nur eingeschränkt visuell sichtbar. Mit einem Wegweisungssys-

tem mit integrierten DFI-Anzeigen soll die Wahrnehmbarkeit des ÖPNV (in Verbindung mit 

P+R-Angebot) und dessen Nutzbarkeit (Fahrtenangebot) offensiv verbessert werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Stadt Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Wahr-

nehmbarkeit des ÖPNV 

und seines konkreten An-

gebotes in Warnemünde 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

(Abstimmung der konkre-

ten Standorte mit ver-

schiedenen Beteiligten) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz mittelfristig 
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IV-10: Installation von Infobildschirmen (DFI) in weiteren öffentlichen 

Einrichtungen und bei größeren Arbeitgebern (Eingangsbereich)  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

IV-10: Installation von Infobildschirmen (DFI) in weiteren öffentlichen Einrichtungen und bei 

größeren Arbeitgebern (Eingangsbereich)  

Begründung 

Ausbau der Bereitstellung von IST-Fahrgastinformationen (insbesondere Haltestellen) soll mit 

DFI in Ergänzung zu bereits bestehenden Standorten mit weiteren DFI direkt in öffentlichen 

Einrichtungen und bei größeren Arbeitgebern flankiert werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

IV-1, IV-8, IV-9 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Darreichung von IST-In-

formationen direkt an den 

Quellen der Mobilität 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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IV-11 (Prüfauftrag): Integration einer ÖPNV-Kundenberatung in die  

Touristinfo Warnemünde 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Integration einer ÖPNV-Kundenberatung in die Touristinfo Warnemünde (keine Integration 

der RSAG in die Touristinfo, sondern infrastrukturelle Ausweitung der Dienstleistung, z. B. 

durch Info- und Kommunikationsequipment, elektronische Abfahrtstafel usw.) 

Begründung 

In Warnemünde soll im Hinblick auf die hohe touristische Bedeutung, und dem hohen Anteil 

ortsfremder Besucher, eine Anlaufstelle mit persönlicher Beratung zum ÖPNV geschaffen 

werden. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Touristinfo Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

V-2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung einer Anlauf-

stelle mit persönlichen 

Beratungsangeboten 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.7 Handlungsfeld V: Sicherheit und Service 

V-1: Ausstattung Busse und Straßenbahnen mit WLAN  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausstattung Busse und Straßenbahnen mit WLAN  

 

Begründung 

WLAN gehört im ÖPNV immer mehr zum Standard; ab 12/ 2024 auch im S-Bahn-Verkehr in 

Rostock 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Flankierung des ÖPNV-An-

gebotes mit zusätzlichen 

Dienstleistungen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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V-2a (Prüfauftrag): Neuordnung der Kundencenter 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Neuordnung der Kundencenter im Stadtgebiet (siehe auch Maßnahme II-S.1: Ausbau einer 

CITY-HALTESTELLE im Stadtzentrum in Verbindung mit Errichtung Mobilitätsstation und 

RSAG-Kundenzentrum) 

Ansätze: 

• Kundencenter an „Hotspots“ im ÖPNV-System 

• ggf. stärkere Fokussierung auf ein Kundencenter im Stadtzentrum im Sinne „Flagship-

Store“) 

 

Beispiel Bremen 

 

Beispiel Essen 

Begründung 

Breitgefächerte Vermarktung und Kommunikation des ÖPNV erfordert Bereitstellung von An-

laufstellen zur persönlichen Beratung. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

laufende Betriebskosten ab-

hängig vom Konzept und 

personeller Besetzung 

V-2b und II-S.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Bereitstellung von Anlauf-

stellen mit persönlichen 

Beratungsangeboten 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel mittelfristig (ggf. auch kurz-

fristig) 
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V-2b: (Prüfauftrag): Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes zur 

barrierefreien Auffindbarkeit, Erreichbarkeit und Nutzbarkeit der Kunden-

center 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes zur barrierefreien Auffindbarkeit, Erreich-

barkeit und Nutzbarkeit der vorhandenen und der zukünftigen Kundencenter 

Anspruch: Gewährleistung der Barrierefreiheit der Kundencenter, u. a. 

• Auffindbarkeit (Eingangsbereich) für Blinde  

• Nutzbarkeit Servicetresen für Kundenberatung auch für Rollstuhlfahrer bzw. kleinwüch-
sige Menschen (auch Möglichkeit der Beratung im Sitzen) 

• Kommunikationseinrichtungen für Schwerhörige (wie induktive Höranlage) im Kunden-
center 

Begründung 

Die Schaffung der „vollständigen Barrierefreiheit“ im ÖPNV erfordert auch barrierefreie Kun-

dencenter. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG siehe V-2a V-2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung der „vollständi-

gen Barrierefreiheit“ 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz bis mittel mittelfristig (Kundencenter, 

die absehbar am Standort 

verbleiben, sind kurzfristig 

barrierefrei zu gestalten) 
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V-3: Umgestaltung der Tunnel bzw. Brücken an den S-Bahn-Haltepunkten,  

insbesondere „Lütten Klein“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umgestaltung der Tunnel bzw. Brücken an den S-Bahn-Haltepunkten, insbesondere „Lütten 

Klein“ (Gestaltung, Witterungsschutz, Beleuchtungskonzept, offensiver Videoschutz, Not-

rufinseln) 

 

 

Beispiel Essen 

Begründung 

Erkennbare Akzeptanzprobleme in der (wahrgenommenen) sozialen Sicherheit bedürfen kon-

kreter Maßnahmen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/  

DB Station und Service 

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Erreich-

barkeit der S-Bahn-Halte-

punkte im Zusammenspiel 

mit Erhöhung der sozialen 

Sicherheit 

• umfassende, zeitintensive  

Abstimmungen 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch mittel mittelfristig (kurzfristig Inte-

rimsmaßnahmen Lütten 

Klein) 
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V-4: Ausstattung von Straßenbahnhaltestellen mit unzureichender sozialer 

Kontrolle mit „Sicherheitsinseln“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausstattung von Straßenbahnhaltestellen mit unzureichender sozialer Kontrolle mit „Sicher-

heitsinseln“ (Notruf zur Leitstelle plus Videoschutz; unter Beachtung Datenschutz;  

z. B. Evershagen Süd, Kunsthalle, Fischerdorf, Friedensforum, Martin-Niemöller-Straße, Süd-

blick, Neuer Friedhof und Zoo) 

Realisierung von Pilothaltestellen im MIRROR-Projekt 

 

Beispiel Gelsenkirchen 

 

Beispiel Frankfurt am Main 

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sicher-

heit an den Haltestellen abends“ (drittletzter Platz) erfordert Maßnahmen zur Erhöhung der 

Kundenzufriedenheit, insbesondere im Kontext mit der Situation an mehreren Haltestellen 

mit eingeschränkter sozialer Kontrolle. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung des Sicher-

heitsgefühls der Fahr-

gäste 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (Pilothaltestellen 

im MIRROR-Projekt sofort) 
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V-5a (Prüfauftrag): Profilierung der Leistungen der Partneragenturen  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Profilierung der Leistungen der Partneragenturen 

Ansätze: 

• Partneragenturen = ein Produkt  

• Schaffung von „PremiumPartnern“ als kleine RSAG-Kundencenter 

 

Beispiel Essen 

Begründung 

Heutige Situation (mehrere Partner verkaufen keine Monatskarten) erfordert Verbesserung 

durch Profilierung und Differenzierung der Agenturleistungen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

V-5b und V2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung eines erkenn-

baren Profils der Part-

neragenturen 

• verbesserter Ressourcen-

einsatz durch Ersatz von 

heutigen RSAG-Kunden-

center durch „Premium-

Partner“ 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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V-5b: Ausdehnung des Netzes der Partneragenturen  

(Ziel: in jedem Stadtteil eine Agentur); im Kontext mit V.6 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausdehnung des Netzes der Partneragenturen (Ziel: in jedem Stadtteil eine Agentur) 

Begründung 

Anspruch der Vor-Ort-Präsenz mit persönlicher Beratung erfordert räumliche Ausdehnung der 

Partneragenturen in den Stadtteilen (z. B. Groß Klein, Hansaviertel, Toitenwinkel) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG siehe V-5a V-5a und V-2a 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• breitere Verfügbarkeit von 

Partneragenturen im 

Stadtgebiet  

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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V-6 (Prüfauftrag): turnusmäßige Prüfung und ggf. Überarbeitung der Kon-

zepte der Fahrer-Schulung 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

turnusmäßige Prüfung und ggf. Überarbeitung der Konzepte der Fahrpersonal-Schulung 

Begründung 

Die Weiterentwicklung des „Standes der Technik“ sowie das Reagieren auf konkrete Kunden-

erfordernisse erfordert eine regelmäßige Überprüfung der Inhalte und Formate der Fahrer-

Schulung. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Personalschulung nach 

aktuellen Erfordernissen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz kurzfristig 
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V-7 (Prüfauftrag): Verbesserung des wahrgenommenen Reinigungszustan-

des an Haltestellen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Verbesserung des wahrgenommenen Reinigungszustandes an Haltestellen  

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sauber-

keit und Gepflegtheit der Haltestellen“ (vorletzter Platz) erfordert Maßnahmen zur Erhöhung 

der Kundenzufriedenheit. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Straßenbahn: RSAG 

Bus: Stadt 

Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

p. a. 

V-8 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• höhere Kundenzufrieden-

heit 

• keine • geringer Prozessaufwand 

(abhängig von Resonanz 

bei Unternehmen) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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V-8 (Prüfauftrag): Haltestellenpatenschaften 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Haltestellenpatenschaften: Paten (z. B. Unternehmen oder Dienstleister im Umfeld) überneh-

men die Kosten für eine professionelle Grundreinigung; die Unternehmen mit einer Pflegepa-

tenschaft können eine Werbefolie am Wartehäuschen anbringen 

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sauber-

keit und Gepflegtheit der Haltestellen“ (vorletzter Platz) erfordert Maßnahmen zur Erhöhung 

der Kundenzufriedenheit. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 100.000 Euro 

p. a. 

V-7 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• höhere Kundenzufrieden-

heit 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz kurzfristig 
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V-9 (Prüfauftrag): Präsenz von Security-Streifen an neuralgischen Punkten 

und/ oder in relevanten Zeiträumen 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Präsenz von Security-Streifen an neuralgischen Punkten und/ oder in relevanten Zeiträumen 

Begründung 

Die im Vergleich zu anderen Merkmalen geringe Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Sicher-

heit“ erfordert Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• höhere Kundenzufrieden-

heit 

• Integration von Externen 

in die Qualitätserhöhung 

im ÖPNV 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.8 Handlungsfeld VI: Intermodale Verknüpfung 

VI-1: Errichtung einer Mobilitätsstation an der neu zu etablierenden  

„CITY-HALTESTELLE“ im Stadtzentrum 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt  

(im Zusammenspiel mit II-S.1) 

Beschreibung 

Siehe Maßnahme II-G.1: Ausbau einer CITY-HALTESTELLE im Stadtzentrum in Verbindung 

mit Errichtung Mobilitätsstation und RSAG-Kundenzentrum  
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VI-2: Errichtung und Betrieb Fahrradparkhaus oder Radstation am Haupt-

bahnhof 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

Errichtung und Betrieb Fahrradparkhaus oder Radstation am Hauptbahnhof; ggf. als Be-

standteil einer Mobilitätsstation der Kategorie „Mobilpunkt – Variante XL“ des städtischen 

Konzeptes128 

 

Beispiel Erfurt 

 

Beispiel Emsdetten 

Begründung 

Situation am Hauptbahnhof (ausgeprägte Frequentierung mit abgestellten Fahrrädern, tlw. 

„wildes Abstellen“) erfordert überzeugende und leistungsfähige Lösung für Bike-and-Ride 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

DB Station und Service oder 

Stadt 

Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wesentliche Verbesserung 

des Bike-and-Ride-Ange-

botes am Hauptbahnhof 

• ermöglicht Neuordnung 

des Bahnhofsumfeldes 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel mittel mittelfristig 

 

  

 

128  team red Deutschland GmbH. Ausbaukonzept Mobilpunkte für die Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock, Berlin 2021 
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VI-3: Errichtung von Mobilitätsstationen an Verknüpfungspunkten 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Errichtung von Mobilitätsstationen an Verknüpfungspunkten; Realisierung im Kontext mit 

dem städtischen Konzept129 (betrifft insbesondere „Mobilpunkt – Variante M“ und „Mobilpunkt 

– Variante L“) 

 

Mobilpunkt am Gertrudenplatz 

 

Mobilpunkt am Ulmenmarkt 

Begründung 

Zielsetzung der „Verkehrswende“ erfordert Schaffung von Angeboten für die intermodale 

Verknüpfung im ÖPNV-System. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt oder betraute städti-

sche Gesellschaft 

Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

VI-1 und VI-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der inter-

modalen Verknüpfungen 

im ÖPNV-System 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel (je nach Kom-

plexität am jeweiligen Stand-

ort) 

kurz- und mittelfristig (stu-

fenweise Umsetzung) 

 

  

 

129  ebenda 
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VI-4: Einrichtung von abschließbaren Bike-and-Ride-Anlagen für hochwer-

tige Fahrräder/ Pedelecs  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung von abschließbaren Bike-and-Ride-Anlagen für hochwertige Fahrräder/ Pedelecs 

(z. B.: Endhaltestellen im Straßenbahnnetz)  

 

Beispiel Steinfurt 

 

Beispiel Nottuln 

Begründung 

Zielsetzung der „Verkehrswende“ erfordert Schaffung von Angeboten für die intermodale 

Verknüpfung im ÖPNV-System. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt oder betraute städti-

sche Gesellschaft 

Kategorie 4:  

500.000 bis 1 Mio. Euro 

VI-3 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der inter-

modalen Verknüpfungen 

im ÖPNV-System 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz bis mittel (je nach Kom-

plexität am jeweiligen Stand-

ort) 

kurz- und mittelfristig (stu-

fenweise Umsetzung) 

 

  

Aktenmappe - 871 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 315 

VI-5: Park-and-Ride  

(Maßnahmen siehe städtisches Park-and-Ride-Konzept) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Park-and-Ride (Maßnahmen siehe städtisches Park-and-Ride-Konzept) 

Begründung 

 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt oder betraute städti-

sche Gesellschaft 

  

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verminderung des MIV 

durch Nutzung Park-and-

Ride im Stadtgebiet 

• bisherige durchgängige 

ÖPNV-Nutzer steigen auf 

Park-and-Ride um 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering (aus Sicht ÖPNV) 

mittel (aus Sicht MIV-Entlas-

tung im Stadtzentrum) 

kurz bis mittel (abhängig 

vom Standort) 

mittelfristig 
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5.4.9 Handlungsfeld VII: Umwelt 

VII-1: sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme Fahr-

zeuge 

Besonderer Status im Gesamtkonzept Leuchtturmprojekt 

Beschreibung 

sukzessive Umstellung Busflotte auf saubere/ emissionsarme Fahrzeuge 

(Batteriebusse plus Biomethanbusse)  

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. 29 Mio. Euro im Zeitraum 

2024 – 2030;  

davon ca. 19,9 Mio. Euro 

Fördermittel 2024 - 2030 

II-F.1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksamer Beitrag für Kli-

maschutz 

• ggf. Folgekosten durch 

Anpassung Betriebshöfe 

und Werkstätten 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch zeitnah kurzfristig; sukzessiv (abhän-

gig von Bewilligung und Be-

reitstellung von Fördermitteln 

nach SaubFahrzeugBeschG) 
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VII-2 (Prüfauftrag): Einbau von Rasengleisen/ „Grüne Gleise“  auf vorhan-

denen Strecken  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einbau von Rasengleisen/ „Grüne Gleise“ auf vorhandenen Strecken  

 

Beispiel Rostock (Quelle: Stadtverwaltung) 

 

Beispiel Dresden 

Begründung 

Verbesserung des Mikroklimas im Bereich der Straßenbahnstrecken 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG ca. doppelte Kosten in Bau 

und Betrieb gegenüber kon-

ventionellem Schotterober-

bau 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksamer Beitrag für Kli-

maschutz 

• “Verödung“ der Rasenflä-

chen bei unzureichender 

Pflege 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel mittel mittelfristig 
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VII-3 (Prüfauftrag): Programm „Grüne Haltestellen“  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ökowirksamkeit an Haltestellen 

Ansätze 

• Begrünung von Wartehallendächern und ggf. -wänden 

• Photovoltaik-Anlagen zur Haltestellenbeleuchtung 

 

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz (z. B. Energie für Haltestellenbeleuchtung) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG offen (abhängig von jeweili-

ger Ausführung) 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Beitrag für Klimaschutz • keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

gering kurz mittelfristig 
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VII-4 (Prüfauftrag): Umsetzung ÖPNV-Beschleunigungsprogramm im Kon-

text mit digitaler Betriebssteuerung 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Umsetzung eines ÖPNV-Beschleunigungsprogramms im Kontext mit digitaler Betriebssteue-

rung (Ziel: Minimierung der Halte, Anspruch: Halt nur an Haltestellen; Wirkung: harmoni-

scher, ressourcensparender Betriebsablauf)  

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz (Energieverbrauch der Fahrzeuge) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadt/ RSAG Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

III-1 und III-2 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Reduzierung Energiever-

brauch der Fahrzeuge 

• Akzeptanzprobleme bzgl. 

bestimmter Maßnahmen 

bei anderen Verkehrsteil-

nehmern und in der Öf-

fentlichkeit 

• hoher Prozessaufwand 

(ganzheitlicher Planungs-

prozess; umfassende Ab-

stimmungen erforderlich) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

sehr hoch mittel mittelfristig  
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VII-5: Turnusmäßige Evaluierung der Maßnahmenwirkung und Umweltbe-

richt  

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Turnusmäßige Evaluierung der Maßnahmenwirkung und Umweltbericht (jährlicher Kurzbe-

richt mit wenigen Indikatoren, alle fünf Jahre umfassender Bericht) 

Begründung 

Anforderungen Klimaschutz 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG/ Stadt Kategorie 2:  

10.000 bis 50.000 Euro 

VII-1 bis VII-4 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• öffentlichkeitswirksame 

Dokumentation des Han-

delns 

• keine • geringer Prozessaufwand 

(Erstaufwand für Evaluie-

rungs-Design des ersten 

Berichtes) 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.4.10 Handlungsfeld VIII: Qualitätsmanagement & Fahr-

gastmitwirkung 

VIII-1: Implementierung eines erweiterten Qualitätsmanagementsystems 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Implementierung eines erweiterten Qualitätsmanagementsystems inkl. Berichts- und Melde-

wesen: 

• im Stadtverkehr (RSAG) 

• im Stadt-Umland-Verkehr (rebus)  

Begründung 

Die im NVP verankerte Verbesserung der Angebots-, Betriebs- und Servicequalität erfordert 

ein dazu passendes und wirksames Qualitätsmanagementsystem intern und extern ggü. den 

betroffenen Aufgabenträgern. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

Stadtverkehr: RSAG/ Stadt 

Stadt-Umland-Verkehr: re-

bus/ Landkreis/ Stadt 

Kategorie 2:  

10.000 bis 50.000 Euro p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• wirksame Verbesserung 

der Qualität 

• unmittelbare bzw. zeit-

nahe Information der Auf-

gabenträger über mangel-

hafte Qualitätserfüllung 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig (im Stadt-Umland-

Verkehr spätestens mit 

Vergabe des nächsten ÖDA) 
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VIII-2: turnusmäßige Durchführung von Kundenzufriedenheitsanalyse 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

turnusmäßige Durchführung von Kundenzufriedenheitsanalyse 

Begründung 

Die im NVP verankerte Verbesserung der Angebots-, Betriebs- und Servicequalität erfordert 

eine Beobachtung der Kundenzufriedenheit, um auf ggf. zurückgehende Kundenzufriedenheit 

bei den einzelnen Merkmalen gegensteuernd reagieren zu können. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 3:  

50.000 bis 100.000 Euro 

p. a. 

VIII-1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• zeitnahe Reaktion auf Ne-

gativentwicklungen in der 

Kundenzufriedenheit 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz Fortführung der Mitwirkung 

am bundesweiten „Kunden-

barometer“ 
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VIII-3: Einrichtung und Kultivierung eines Fahrgastbeirates 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Einrichtung und Kultivierung eines Fahrgastbeirates 

Klärung und Festlegung: 

• Format (Laienbeiräte, Expertenbeiräte oder Mischform aus Laien- und Expertenbeirat) 

• Besetzung 

• Arbeitsweise und Geschäftsordnung 

Begründung 

Die Zielsetzungen der „Verkehrswende“ und der im NVP verankerte Ausbau des ÖPNV-Sys-

tems erfordert ein funktionierendes Gremium zur Zusammenarbeit und Kommunikation zwi-

schen Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Fahrgästen. 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG oder Stadt  VIII-1 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Schaffung eines positiven 

Klimas in der Zusammen-

arbeit mit den Kundenver-

tretern 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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VIII-4: Etablierung eines „Fahrgastbeauftragten“ bei der RSAG 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Etablierung eines „Fahrgastbeauftragten“ bei der RSAG, welcher in seiner Funktion und Kom-

petenz als „Anwalt“ für die Fahrgäste fungiert  

Begründung 

Ziel der Qualitätserhöhung erfordert auch Schaffung einer (vertraulichen) Ansprechstelle für 

Kundenbelange 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

RSAG Kategorie 2:  

10.000 bis 50.000 Euro p. a. 

 

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Stärkung der Kundenbe-

lange im Verkehrsunter-

nehmen 

• keine • geringer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 

 

  

Aktenmappe - 881 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 325 

5.4.11 Handlungsfeld IX: Tarif 

IX-1: E-Ticketing 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausdehnung und Weiterentwicklung E-Ticketing 

Begründung 

 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

VVW/ RSAG   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• Verbesserung der Optio-

nen im Ticketing 

• keine • mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

hoch kurz kurzfristig 
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IX-2: Ausweitung der KombiTicket-Angebote (Hotels, Großveranstaltungen 

usw.) 

Besonderer Status im Gesamtkonzept  

Beschreibung 

Ausweitung der KombiTicket-Angebote (Hotels usw.); Verpflichtung zu KombiTicket bei Ge-

nehmigung von Großveranstaltungen  

Begründung 

Zielsetzungen der „Verkehrswende“ erfordert eine verstärkte Nutznießerfinanzierung und die 

Generierung zusätzliche Einnahmen (Anreize für ÖPNV-Nutzung schaffen) 

Maßnahmenträger Kosten (Schätzung) Zusammenwirken mit  

anderen Maßnahmen 

VVW/ RSAG/ Stadt   

Chancen Risiken Prozessaufwand/  

Umsetzungswiderstände 

• merkliche Erhöhung der 

ÖPNV-Nutzung bei Groß-

veranstaltungen 

• verstärkte ÖPNV-Nutzung 

bei Touristen 

• fehlende Akzeptanz bei 

Hotels, Veranstaltern usw. 

• öffentliche Negativdiskus-

sionen 

• mittlerer Prozessaufwand 

Handlungsbedarf Vorlaufzeit für   

Umsetzung 

Vorgesehene Umsetzung 

mittel kurz kurzfristig 
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5.5 Vertiefende Aussagen zu Einzelbausteinen 

5.5.1 ÖPNV-Beschleunigung 

5.5.1.1 Ziele der Beschleunigung 

In Rostock sollen, aufbauend auf den Aktivitäten der letzten 25 Jahre seit den ent-

sprechenden Bürgerschaftsbeschlüssen Anfang der 1990er Jahre, in den nächsten 

Jahren durch wirksame Beschleunigungsmaßahmen die Verlustzeiten für Bahnen 

und Busse weiter reduziert und die Betriebsqualität nachhaltig gesteigert werden. 

Handlungsbedarf besteht hier  

• sowohl aus Sicht der Fahrgäste, die einen hinsichtlich der Reisezeiten und der 

Pünktlichkeit attraktiven und verlässlichen ÖPNV erwarten,  

• als auch aus Sicht der Betriebsdurchführung, da (weiter) zunehmende Verlust-

zeiten die Wirtschaftlichkeit negativ beeinflussen.  

Eine Nichtumsetzung bzw. eine inkonsequente Umsetzung von Beschleunigungs-

maßnahmen birgt dagegen das Risiko, dass mittelfristig die Betriebskosten steigen, 

da die Fahrplanzeiten an die zunehmenden (realen) Fahrzeiten angepasst werden 

müssten. Dies führt zu weiteren Attraktivitätsminderungen, mit der Folge des Risi-

kos von Fahrgastverlusten. 

 

Abbildung 78: Konsequenzen bei Nichtumsetzung von Beschleunigungsmaßnahmen 

  

Aktenmappe - 884 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 328 

Beispiele aus deutschen Großstädten zeigen, dass mit konsequent umgesetzten Be-

schleunigungsprogrammen eine Reduzierung der Umlaufzeiten erreicht werden 

kann (z. B. Dresden und München130). Im Einsatz der Fahrzeug- und Personalres-

sourcen ergeben sich dadurch neue Spielräume, da die an einer Stelle eingesparten 

Ressourcen an einer anderen Stelle zur nachfragegerechten Verdichtung des ÖPNV-

Angebotes eingesetzt werden können. Als Nebeneffekt von umfassenden Beschleu-

nigungsprogrammen konnte bspw. in München auch eine signifikante Steigerung 

der Fahrgastzahlen und der Einnahmen aufgrund des verlässlicheren und/ oder 

schnelleren Verkehrsangebotes festgestellt werden131. 

Die Beschleunigung des ÖPNV ist eine Daueraufgabe, um verlässliche 

und in der Reisezeit konkurrenzfähige und wirtschaftliche Verkehrsan-

gebote trotz der Abhängigkeit von Straßenverkehr und Stau anbieten zu 

können.132 

In Rostock wird mit der im NVP vorgesehenen Erarbeitung und Umsetzung von Be-

schleunigungsprogrammen kurzfristig das Erreichen und Sichern stabiler Fahrplan-

zeiten verfolgt, um die Pünktlichkeit und Fahrplantreue von Straßenbahnen und 

Bussen spürbar erhöhen zu können (Zielebene 1). Der Schwerpunkt des Handelns 

liegt im kurzfristigen Zeithorizont somit auf dem Verhindern von Kostensteigerun-

gen in Folge des Einsatzes von weiteren zusätzlichen Fahrzeugen zum Auffangen 

von zunehmenden Fahrzeitverlängerungen. Damit wird weiterhin ein weiterer At-

traktivitätsverlust des ÖPNV verhindert und aus Fahrgastsicht die Betriebsqualität 

stabilisiert. 

Mittel- und langfristig wird mit der ÖPNV-Beschleunigung auf das Generieren von 

Kosteinsparungen gegenüber dem Status Quo durch eine linienweise Reduzierung 

der Umlaufzeiten mit der Konsequenz einer nachhaltigen Einsparung von Fahr-

zeugumläufen orientiert (Zielebene 2). 

 

130  siehe: König, Herbert; Heipp, Gunnar; Seifert, Valentin: Beschleunigung auf ganzer Li-

nie; in: DER NAHVERKEHR Heft 9/ 2016 

131  In München konnte die Erfahrung gemacht werden, dass durch Busbeschleunigungspro-
gramme Fahrzeitreduzierungen von 10 bis 20 % realistisch sind. Die Beschleunigung 
von 18 Buslinien ergab im Ergebnis durch kürzere Fahrzeiten die Einsparung von 
16 Bussen. (siehe: König, Herbert; Heipp, Gunnar; Seifert, Valentin: Beschleunigung auf 
ganzer Linie; in: DER NAHVERKEHR Heft 9/ 2016) 

132  Deutsch, Volker; Beckmann, Klaus J.; Gertz, Carsten; Gies, Jürgen; Huber, Felix; Holz-

Rau, Christian: Integration von Stadtplan und ÖPNV für lebenswerte Städte; in DER 
NAHVERKEHR Heft 4/ 2016 
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Abbildung 79: Zielebenen der ÖPNV-Beschleunigung 

5.5.1.2 Umsetzungsstrategie 

Die in Rostock für ein Straßenbahnsystem mit hohem Anteil besonderer und unab-

hängiger Bahnkörper unterdurchschnittliche Systemgeschwindigkeit (siehe Kapi-

tel 3.1.3.3) ist ein Indiz dafür, dass die Beschleunigungspotentiale der Straßenbahn 

bisher nicht optimal ausgeschöpft sind. Verlustzeiten entstehen nicht nur an Ampel-

anlagen, sondern in unterschiedlichster Ausprägung auch an Haltestellen und auf 

der Strecke. Die vielen, nur wenige Sekunden betragenden Zeitverluste können sich 

im Fahrtverlauf zu mehreren Minuten aufsummieren.  

Eine optimal wirksame ÖPNV-Beschleunigung ist in der Konsequenz ganzheitlich an-

zulegen, d. h. über den klassischen Ansatz der Bevorrechtigung an Ampeln hinaus 

(siehe Abbildung 80). 

 

Abbildung 80: Bausteine einer ganzheitlichen ÖPNV-Beschleunigung  
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In Rostock soll bis 2030 in Ausrichtung auf die zwei definierten Zielebenen (siehe 

Abbildung 79) die Umsetzung in zwei Stufen erfolgen: 

• kurzfristig: ÖPNV-Beschleunigung auf Schwerpunktstrecken und an Schwer-

punktknoten zum Erreichen der Zielsetzungen der Zielebene 1, 

• mittelfristig: linien- und streckenweise ÖPNV-Beschleunigung zum optimalen 

Ausschöpfen der Beschleunigungspotentiale. 

5.5.1.3 Maßnahmenrepertoire 

Für die ÖPNV-Beschleunigung steht ein breites Spektrum an wirksamen und be-

währten Maßnahmen zur Verfügung.  

Die Maßnahmen sind ausgerichtet auf die Verminderung bzw. Beseitigung von Ver-

lustzeiten in Folge 

• interner Störquellen  

• und externer Störquellen. 
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Abbildung 81: Maßnahmenrepertoire zum Abbau von internen und externen Störquellen für 

den ÖPNV (eigene Darstellung)  
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Niederflurgerechte Haltestellen 

Barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen sind gleichzeitig auch niederflurge-

recht und dienen somit der Beschleunigung des ÖPNV. Im Busverkehr sowie im 

Straßenbahnnetz bei straßenbündigen Bahnkörpern sind Kaphaltestellen die opti-

male Lösung, da sie  

• für Mobilitätseingeschränkte die besten Bedingungen schaffen (direkte, spaltfreie 

Anfahrbarkeit für Bus, ggü. Straßenbahnhaltestelle in Mittellage keine Querung 

der Fahrbahnen erforderlich), 

• die Pulkführerschaft der Bahnen bzw. Busse im nächsten Abschnitt sichern 

(wenn ein Überholen durch MIV an der Haltestelle baulich verhindert wird;  

siehe Abbildung 83). 

 

Abbildung 82: Überfahrbares Haltestellenkap im Straßenbahnnetz (Beispiel: Rostock; Halte-

stelle Paulstraße) 
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Abbildung 83: Haltestellenkap in Hauptstraße mit Mittelstreifen zur Verhinderung des Über-

holens (Beispiel: Mönchengladbach) 

Bei der Planung und Umsetzung der Beschleunigungsprogramme im Straßenbahn-

netz sollten auch bisher in Rostock (noch) nicht realisierte Haltestellentypen (z. B. 

Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn) geprüft werden.  

  

Abbildung 84: Haltestellenkap mit angehobener Radfahrbahn (linkes Bild; Beispiel: Kassel; 

(rechtes Bild; Beispiel: Leipzig) 
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Ansätze für alternative Beschleunigungskonzepte 

Dynamische Straßenraumfreigabe  

Im Straßenbahnnetz sind besondere Bahnkörper die optimale und bewährte Lösung 

zur störungsfreien Führung. In städtischen Bereichen lassen sich in den beengten 

Straßenräumen besondere Bahnkörper aufgrund der sich überlagernden Nutzungs-

ansprüche nicht immer realisieren. Aus diesem Grund müssen alternative Lösungs-

ansätze geprüft werden.  

Als Alternative ist die „Dynamische Straßenraumfreigabe“ anzusehen. Das Prinzip 

beruht auf einer temporären Trennung der Verkehrsarten im Verlauf eines Stre-

ckenabschnittes mit Mischverkehr Straßenbahn/ MIV. Sobald eine Straßenbahn sich 

dem jeweiligen Abschnitt nähert, wird der MIV mit einer wirksamen Ampelschaltung 

am Beginn des Abschnittes zurückgehalten. Die Straßenbahn überholt dabei im vor-

herigen Abschnitt, meist ein Abschnitt mit besonderem Bahnkörper, den MIV-Stau 

und befährt den nächsten Abschnitt als Pulkführer. Das Prinzip gewährleistet erfah-

rungsgemäß zumindest auf begrenzten Abschnitten die erforderliche Zuverlässig-

keit. In einigen Städten gibt es Anwendungsbeispiele in Streckenabschnitten über 

mehrere hundert Meter als ganzheitlichen Ansatz in einem Mix mit weiteren Maß-

nahmen (z. B. Kassel in einem Abschnitt von 500 m).  

  

Abbildung 85: Prinzip der „Dynamischen Straßenraumfreigabe“ als ganzheitlicher Ansatz in 

einem längeren Streckenabschnitt (Beispiel: Kassel) 

Im Busverkehr kann das Prinzip sinngemäß angewendet werden, wenn der Bus an 

Ampeln und Haltestellen (meist als „Busschleusen, siehe Abbildung 86) bevorrech-

tigt und als Pulkführer den nachfolgenden Abschnitt durchfährt. Bei konsequenter 

Anwendung im Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen (insbesondere Kaphalte-

stelle in Verbindung mit Busschleusen vor den Knotenpunkten) kann auch in länge-

ren Streckenabschnitten der Bus störungsarm geführt werden. 
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Abbildung 86: Busschleuse an einem Knotenpunkt mit Haltestelle für linksabbiegenden Bus 

(Beispiel: Mönchengladbach) 

Intelligente LSA-Steuerung 

Die Steuerung des Verkehrsflusses mit neuartigen Ampeln, welche Busse und Bah-

nen automatisch erkennen sowie rechtzeitig und priorisiert deren Grünphasen ver-

kehrsabhängig schaltet, ist ein wirksames Mittel zur ÖPNV-Beschleunigung133. Sol-

che „cleveren Ampeln“ sind besonders effizient, da sie dem ÖPNV zum richtigen 

Zeitpunkt die Grünphasen freischalten. Sie reduzieren die Wartezeiten für den 

ÖPNV und erhöhen die Pünktlichkeit. Eine solche intelligente Steuerung schafft es, 

dass die anderen Verkehrsteilnehmer keine Nachteile spüren. Während verspäteten 

Straßenbahnen und Bussen eine höhere Priorisierung in der Ampelschaltung erhal-

ten, werden verfrühte Fahrzeuge nachrangiger behandelt, wovon der Fuß- und Rad-

verkehr sowie der MIV profitieren. 

Ein Beispiel für die Implementierung von „cleveren Ampeln“ ist Dresden. Grundlage 

dafür ist dort eine Verknüpfung des Betriebsleitsystems mit dem Verkehrsmanage-

mentsystem der Landeshauptstadt Dresden. So können Daten über die Pünktlich-

keit von Straßenbahnen und Bussen mit Informationen über die Verkehrsbelastung 

des Individualverkehrs abgeglichen werden. Nach dem erfolgreich abgeschlossenen 

Projekt zur Optimierung auf der Nord-Süd-Verbindung werden aktuell mehrere 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualitäten im ÖPNV umgesetzt134. 

Signalisierung zur Absicherung der störungsfreien Fahrt im Busverkehr 

Im Busverkehr sind die Zeitverluste an nichtsignalisierten Knotenpunkten bzw. an 

Engstellen im Streckenverlauf häufig mit gravierenden Auswirkungen verbunden. 

Ein Lösungsansatz zum Abbau von Störungen und Zeitverlusten ist hier der Einsatz 

von Signalisierungen, welche den MIV zurückhalten und somit den störanfälligen 

Abschnitt bzw. Knotenpunkt für den Bus freihalten.  

 

133  Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (Herausgeber): Clevere Ampeln für 

Busse & Bahnen; Köln 2020 

134  https://www.dvb.de/de-de/die-dvb/zukunftsprojekte/verlaesslicher-nahverkehr 
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Solche Lösungen sind bspw. 

• Abfangsignalisierung (Absicherung des Einbiegens des Busses aus der Neben-

straße in die Hauptstraße), 

• Engstellensignalisierung (Zurückhalten des MIV in der Gegenrichtung vor einer 

Engstelle), 

• signalgesicherter Fahrstreifenwechsel vor einem Knotenpunkt (Abfangsignalisie-

rung hält MIV zurück und sichert direkten Fahrstreifenwechsel vor dem Knoten-

punkt auf die Linksabbiegerspur). 

Beispiele aus anderen Städten zeigen die Anwendbarkeit solcher Lösungen auch in 

den Kernbereichen und an mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen (siehe Abbildung 

87). 

  

Abbildung 87: Abfangsignalisierung (linkes Bild; Beispiel: München) und Engstellensignalisie-

rung (rechtes Bild; Beispiel: München) 

  

Abbildung 88: signalgesicherter Fahrstreifenwechsel vor Knotenpunkt zur Absicherung der 

störungsfreien Fahrt auf die Linksabbiegespur (Beispiele: München (links) und Kassel 

(rechts)) 
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Verkehrsorganisatorische Maßnahmen 

In mehreren Abschnitten des Rostocker Straßenbahn- und Busnetzes bestehen viel-

fältige Nutzungskonflikte im Straßenraum. Hier besteht ein hoher Handlungsbedarf 

zur Milderung von unterschiedlichsten Störungen und Behinderungen. Verkehrsor-

ganisatorische Maßnahmen zielen auf eine Verminderung von Konflikten insbeson-

dere mit 

• dem ruhenden Verkehr (Abbau von Falschparkern, Verhinderung des Parkens in 

der zweiten Reihe), 

• den Ein- und Ausbiegevorgängen in Nebenstraßen und auf Grundstücke (bspw. 

Linksabbieger auf dem Bahnkörper), 

• dem Radverkehr  

• und dem Ladeverkehr 

ab. 

Bewährte Maßnahmen sind Abbiegeverbote, Ordnung der Parkstände, Abmarkie-

rung längerer Parkstände, Ladezonen und Querungsanlagen für Fußgänger. In Stra-

ßenbahnstrecken können in Abschnitten mit vielfältigen Nutzungsüberlagerungen 

die Gleise aus der Mittellage in die Seitenanlage verlagert werden und zwischen den 

Gleisen Abbiegespuren und Querungsanlagen platziert werden. 

  

Abbildung 89: Innovative Lösung zur Verminderung der Störungen in Streckenabschnitt mit 

dynamischer Straßenraumfreigabe  

(kurze Linksabbiegerspur in Mittellage und Querungsanlagen für Fußgänger (links) sowie Mit-

telstreifen zwischen den Gleisen (Beispiel: Kassel, Leipziger Straße) 

5.5.1.4 Entwicklung eines Qualitätssteuerungssystems 

„ÖPNV-Beschleunigung“ 

Der messbare Erfolg von Beschleunigungsprogrammen hängt unmittelbar mit der 

anhaltenden Wirksamkeit zusammen. Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und Maß-

nahmen muss ständig überprüft sowie die Qualität gesichert werden. Die Wirksam-

keit wird aber auch vom Zusammenspiel der Akteure – Tiefbauamt (Straßenbau-

lastträger), Verkehrsbehörde, konzeptionelle Verkehrsplanung, Verkehrsunterneh-

men und Verkehrsüberwachung – geprägt.   
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Je intensiver und regelmäßiger die Akteure sich austauschen und abstimmen, desto 

wirksamer wird auch auf lange Sicht die Beschleunigung funktionieren. 

Erforderlich ist die Entwicklung und Implementierung eines Qualitätsmanagement-

systems „ÖPNV-Beschleunigung“. Die Federführung soll aus Sicht der Nahverkehrs-

planung beim beauftragten Verkehrsunternehmen liegen, da diese von der Wirk-

samkeit und der Funktionsfähigkeit unmittelbar mit betrieblichen und ökonomischen 

Auswirkungen betroffen ist. 

Folgende Bausteine sind nach den Erfahrungen in anderen Großstädten im QMS 

vorzusehen: 

• kontinuierliche Erfassung von Störungen durch das Fahrpersonal und die Leit-

stelle (standardisierte Störungsmeldung), 

• Datenbank zur Erfassung aller Störungen und zur Dokumentation des Bearbei-

tungsstands der Störungsbehebung (Zugänglichkeit für alle Beteiligte), 

• monatlicher Jour-Fixe beim beauftragten Verkehrsunternehmen mit den zustän-

digen Ämtern (wird bereits praktiziert), 

• Analyse der Funktionsfähigkeit der LSA mit dem Verkehrsrechner, 

• zentral koordinierte Störungsanalyse mit Störungsbehebung (laufende Optimie-

rung). 

5.5.2 Barrierefreier Ausbau der Straßenbahn- und Bus-

haltestellen (Prioritätenbildung) 

5.5.2.1 Bewertungssystem zur Prioritätenreihung 

Für die objektive Festlegung der Reihenfolge für den barrierefreien Ausbau von Hal-

testellen im Stadtgebiet Rostock sowie für die Erstellung und Fortschreibung einer 

Prioritätenliste wird im NVP ein Bewertungssystem („Punktesystem“) eingeführt.  

Die Bewertung berücksichtigt für die zu betrachtende Haltestelle vier Kriterien 

1. Fahrgastnachfrage an der Haltestelle (Ein- und Aussteiger durchschnittlicher Ver-

kehrstag Mo bis Fr) 

Erläuterung: für Bus- und für Straßenbahnhaltestellen werden in den Kategorien 

die jeweils gleichen Werte verwendet, da es aus Sicht der Barrierefreiheit keine 

Differenzierung zwischen den Verkehrsmitteln geben soll (Bewertung aus Sicht 

der Nutzenden, nicht aus Sicht der Baulastträger) 

2. Bedeutung als Verknüpfungspunkt 

3. Einrichtungen mit Bedeutung für Mobilitätseingeschränkte und/ oder für Senioren 

im Nahbereich 

4. Barrierefreiheit in der IST-Situation  
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Entscheidendes, prägendes Kriterium für die Einordnung einer Haltestelle im Hin-

blick auf den erforderlichen barrierefreien Ausbau ist die Fahrgastnachfrage. Im 

Sinne einer Nutzwertbetrachtung wird damit prioritär berücksichtigt, dass der Nut-

zen des jeweiligen Ausbaus steigt, desto mehr Fahrgäste an der betrachteten Halte-

stelle ein- und aussteigen. Durch die Kriterien 2 bis 4 kann eine Haltestelle in der 

Bewertung im Sinne von „Zusatzpunkten“ noch weiter höhergestuft werden. 

Die Bewertung erfolgt nach Haltestellen (Kriterium „gleicher Name“), jedoch grund-

sätzlich differenziert nach Verkehrsmittel (Bus bzw. Straßenbahn). Da die Barriere-

freiheit generell für die gesamte Haltestellenanlage zu schaffen ist, werden alle 

Richtungshaltestellen/ Bahnsteige jeweils zusammenfassend für Bus bzw. für Stra-

ßenbahn betrachtet. Haltestellenpositionen, die ausschließlich im Nachtverkehr  

(F-Linien) bedient werden, werden nicht betrachtet. 

Tabelle 39: Kriterien zur Prioritätenbildung für den Haltestellenausbau 

Kriterium Bewertung (Punkte) 

Fahrgastnachfrage  

(Fahrgastzahlen für Straßen-

bahn und Bus sind jeweils 

differenziert anzusetzen) 

1 Punkt 100 – 500 Ein- und Aussteiger pro Tag 

2 Punkte 501 – 1.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

3 Punkte 1.001 – 2.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

4 Punkte 2.001 – 3.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

5 Punkte 3.001 – 4.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

6 Punkte 4.001 – 5.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

7 Punkte 5.001 – 6.000 Ein- und Aussteiger pro Tag 

8 Punkte > 6.001 Ein- und Aussteiger pro Tag 

Bedeutung als 

Verknüpfungspunkt 

0,5 Punkte Haltestelle mit systematischer Verknüpfung 

von mind. drei Linien (Bus, Straßenbahn und/ 

oder Fähre) 

1,0 Punkt Haltestelle mit systematischer Verknüpfung 

mit SPNV/ S-Bahn 

1,5 Punkt zentraler Verknüpfungspunkt (systematische 

Verknüpfung von mind. fünf Linien (Bus, 

Straßenbahn und/ oder Fähre)) 

Einrichtungen mit Bedeu-

tung für Mobilitätseinge-

schränkte und/ oder für 

Senioren im Nahbereich 

der Haltestelle 

0,5 Punkte einzelne Einrichtungen im Nahbereich 

1,0 Punkt mehrere Einrichtungen im Nahbereich und/ 

oder Einzeleinrichtung mit gesamtstädtischer 

Bedeutung im Nahbereich (z. B. Krankenhaus) 
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Kriterium Bewertung (Punkte) 

Barrierefreiheit in der  

IST-Situation 

1,0 Punkte Haltestelle nach aktuellem Stand der Technik 

mit Defiziten hinsichtlich der Barrierefreiheit, 

wenn mind. ein Kriteriun zutrifft: 

• kein barrierefreier Ein- und Ausstieg 

• kein Auffindestreifen 

• Bodenindikatoren aus Rillenplatten 

Haltestelle nach aktuellem Stand der Technik 

mit Defiziten hinsichtlich der Barrierefreiheit, 

wenn mind. drei Kriterien zutreffen: 

• kein barrierefreier Ein- und Ausstieg 

• keine barrierefreie Zu- und Abgänge 

• kein barrierefreier Bewegungsraum 

• kein Auffindestreifen 

• kein Einstiegsfeld und/ oder kein Leitstreifen 

• Bodenindikatoren aus Rillenplatten 

• Wartefläche mit leichten Schäden 

• Aufstellfläche Bus mit leichten Schäden 
 

2,0 Punkt Haltestelle nach aktuellem Stand der Technik 

mit wesentlichen Defiziten hinsichtlich der 

Barrierefreiheit, wenn mind. sechs Kriterien 

zutreffen: 

• kein barrierefreier Ein- und Ausstieg 

• keine barrierefreie Zu- und Abgänge 

• kein barrierefreier Bewegungsraum 

• kein Auffindestreifen 

• kein Einstiegsfeld und/ oder kein Leitstreifen 

• Bodenindikatoren aus Rillenplatten 

• Wartefläche mind. mit mittelschweren 

Schäden 

• Aufstellfläche Bus mind. mit mittelschweren 

Schäden 

Entsprechend der jeweils ermittelten Punktzahl werden die einzelnen Haltestellen – 

unabhängig davon, ob zur Schaffung der „vollständigen Barrierefreiheit“ ein grund-

hafter Umbau oder nur punktuelle Maßnahmen notwendig sind – in vier Prioritäts-

stufen eingeordnet. 

• Stufe A: sehr hohe Priorität (> 8 Punkte) 

• Stufe B: hohe Priorität (> 6 bis 8 Punkte) 

• Stufe C: mittlere Priorität (> 4 bis 6 Punkte) 

• Stufe D: geringe Priorität (> 2 bis 4 Punkte) 

• Stufe E: sehr geringe Priorität (bis 2 Punkte) 
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Für die Einordnung der Haltestellen in die Umsetzungsliste werden folgende 

Grundsätze festgelegt: 

• die Richtungshaltestellen einer Haltestelle sind im Regelfall zeitgleich umzu-

bauen (Begründung: der Umbau einer Richtungshaltestelle ohne korrespondie-

rende Gegenhaltestelle entfaltet keine Wirkung; Ausnahme: barrierefreie Rich-

tungshaltestelle einer anderen Haltestelle im unmittelbaren Nahbereich), 

• an Verknüpfungshaltestellen an einem Knotenpunkt (i. d. R. vier Haltepositionen 

an den Kreuzungsarmen) sind zumindest die beiden Richtungshaltestellen der 

Hauptlastrichtung umzubauen, 

• Verknüpfungshaltestellen und große Haltestellen mit mehreren Bussteigen bzw. 

Haltestellenpositionen sind möglichst ganzheitlich umzubauen (auch Haltestel-

lenpositionen anderer Verkehrsunternehmen); ggf. können Verknüpfungshalte-

stellen in Bauphasen umgebaut werden (Hintergrund: Absicherung der Betriebs-

abwicklung während der Baustellenphase). 

• Bei Haltestellenpositionen mit problematischen Randbedingungen, die einen 

barrierefreien Umbau verhindern (z. B. nutzbare Gehwegbreite Breite von klei-

ner 2,50 m135) (d. h.), ist zu prüfen, ob die Haltestelle am vorhandenen Stand-

ort in anderer, geeigneterer Ausbauform barrierefrei ausbaubar ist (z. B. Neu-

ordnung Straßenraum, Grunderwerb o. a.) oder ob die Verlegung der Haltestelle 

an einen anderen Standort im unmittelbaren Nahbereich möglich ist. 

5.5.2.2 Prioritätenreihung 

Die durchgeführte Bewertung ergibt in beiden höchsten Prioritätsstufen folgendes 

Ergebnis (siehe   

 

135  d. h. Manövrierflächen nach Ausklappen der Rampe zu klein 
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Tabelle 40):  

• in der Stufe “sehr hohe Priorität“ sind 16 Haltestellen eingeordnet, wobei zur 

Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit nur an der Straßenbahnhaltestelle 

„Reutershagen“ ein wesentlicher Umbaubedarf besteht (Bahnsteige für Roll-

stuhlnutzende zu schmal), alle anderen Haltestellen bedürfen einer Erneuerung 

der Bodenindikatoren (ältere Rillenplatten, Vervollständigung zu durchgehenden 

Leitsystemen), 

• in der Stufe “hohe Priorität“ befinden sich 11 Haltestellen, von denen nur an der 

Haltestelle „Lütten Klein Zentrum (Bus)“ ein Umbau (Breite des Bussteiges zu 

schmal für Ausklappen der Rampe), an den anderen Haltestellen Erneuerung 

der Bodenindikatoren. 

  

Aktenmappe - 899 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 343 

In den ersten drei Prioritätsstufen ist keine Bushaltestelle eingeordnet, die eine 

Notwendigkeit zum grundhaften Umbau besitzt. In der Stufe „geringe Priorität“ fin-

den sich folgende Bushaltestellen mit Umbaubedarf: 

• Gedser Straße, 

• Graureiherweg, 

• Kopenhagener Straße, 

• Langenort, 

• Mendelejewstraße, 

• Osloer Straße, 

• Robert-Koch-Straße. 

Alle weiteren Bushaltestellen, die noch nicht umgebaut wurden, besitzen nach die-

ser Bewertung nur eine „sehr geringe Priorität“. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass – ausgehend von einem im Städtevergleich 

bereits überdurchschnittlich guten Standard – in Rostock 

• für Rollstuhlnutzende im Straßenbahnsystem (mit Ausnahme der Straßenbahn-

haltestelle „Reutershagen“) nahezu durchgängig eine barrierefreie Nutzbarkeit 

gegeben ist und im Bussystem zumindest an den Haltestellen der ersten drei  

Prioritätsstufen (Ausnahmen Haltestellen „Lütten Klein Zentrum“ und „Dierkower 

Kreuz“) diese ebenfalls vorhanden ist, 

• für blinde und seheingeschränkte Personen dagegen an mehreren Haltestellen 

eine Erneuerung der Bodenindikatoren nach dem aktuellen Stand der Technik 

(DIN 32984) zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit erforderlich ist. 
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Tabelle 40: Haltestellen mit sehr hoher und hoher Priorität 

Nr. Haltestelle Bewertungspunkte 

Handlungsbedarf 

Sehr hohe Priorität (> 8,0 Punkte) 

1a Lütten Klein Zentrum 

(Straßenbahn) 

 

11,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ Einbauten/ Mobiliar schränken punktuell 

Bewegungsraum für Rollstuhlnutzende ein 

1b Dierkower Kreuz 

(Straßenbahn) 

 

11,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

1c Hauptbahnhof 

(Straßenbahn) 

 

11,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ barrierefreie Erreichbarkeit für 

Rollstuhlnutzende ausschließlich über Aufzug 

möglich 

❖ Blindenleitsystem (Bodenindikatoren) im 

Verteilergeschoss (Maßnahmenträger: DB) 

4a Doberaner Platz 

 

10,5 

❖ Bahnsteig D: Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

4b Kröpeliner Tor 

(Straßenbahn) 

 

10,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

6 Lange Straße 

 

10,0 

Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

7a Reutershagen 

(Straßenbahn) 

 

9,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ Bahnsteige auf ganzer Länge für 

Rollstuhlnutzende zu schmal 

7b S Holbeinplatz 

(Straßenbahn) 

 

9,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

7c Kabutzenhof 

 

9,5 

❖ kein taktiles Leitsystem 

10a Lütten Klein Zentrum (Bus) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ Bussteig zu schmal (bei Ausklappen der Rampe 

keine ausreichende Manövrierflächen für 

Rollstuhlnutzende) 
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Nr. Haltestelle Bewertungspunkte 

Handlungsbedarf 

10b Neuer Markt 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten (besonders 

problematisch in der Ertastbarkeit, da 

umliegender Belag gepflastert ist) 

10c Erich-Schlesinger-Straße 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

(Straßenbahn) 

❖ barrierfreier Ausbau (Regionalbushaltestellen) 

 

10d Mecklenburger Allee (A, D und 

E) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

10e S Parkstraße (Straßenbahn) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

10f Thomas-Morus-Straße (A und 

B) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

10g S Holbeinplatz (Bus) 

 

8,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

hohe Priorität (> 6,0 bis 8,0 Punkte) 

17a Campus Südstadt 

(Straßenbahn) 

 

7,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

17b Stadthalle 

 

7,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

17c Südstadt-Center 

 

7,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

20a Bertolt-Brecht-Straße 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

20b Ehm-Welk-Straße 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

20c S Marienehe (Straßenbahn) 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

❖ keine Auffindestreifen 

20d Warnowallee 

 

7,0 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 
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Nr. Haltestelle Bewertungspunkte 

Handlungsbedarf 

24a Dierkower Kreuz (Bus) 

 

6,5 

❖ Verbreiterung der Bussteige (für Einsatz der 

Klapprampe) oder Anhebung Bordstein auf 

mind. 22 cm 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

24b Neuer Friedhof 

 

6,5 

❖ Bodenindikatoren mit Rillenplatten 

24c Volkstheater 

 

6,5 

❖ kein taktiles Leitsystem 
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Abbildung 90: Prioritäten des barrierefreien Haltestellenausbaus (Prioritätsstufen „sehr hoch“ 

und „hoch“) 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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5.5.3 Stadtentwicklung und ÖPNV 

Das geplante „Wohn- und Sondergebiet am Südring“ (siehe Kapitel 4.3) ist aus 

Sicht der Nahverkehrsplanung das ÖPNV-relevanteste Stadtentwicklungsprojekt. 

Die Anbindung würde im Status Quo im Straßenbahnnetz über die Haltestelle 

„Erich-Schlesinger-Straße“ abgesichert werden. Im Busnetz sollte in der Erich-

Schlesinger-Straße die Einordnung einer zusätzlichen Haltestelle erfolgen. Mit der 

angedachten Einrichtung der „West-Süd-Tangente“ (Maßnahme I-B.1: Einrichtung 

Premiumlinien (10-Minuten-Takt), siehe Kapitel 5.4.3) könnte das Gebiet zusätzlich 

weiträumiger in Richtung Nordwesten angebunden werden. 

5.5.4 Tourismus und ÖPNV 

In Ausrichtung auf die Belange des Tourismusverkehrs wird eine abgestufte Strate-

gie vorgesehen (siehe Abbildung 91). Die „dreistufige Pyramide“ sieht aufbauend 

auf dem Basisangebot  

• temporäre Leistungsverdichtungen im Sommerhalbjahr 

• punktuelle Leistungsausweitungen zu Events („Spitze der Pyramide“) 

vor. 

 

Abbildung 91: Strategie zur Ausgestaltung der ÖPNV-Angebote im Tourismusverkehr 
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Das Maßnahmenkonzept beinhaltet in der Maßnahme „I-B.2: Einrichtung Ortsver-

kehre“ die Schaffung von systemwirksamen und gut kommunizierbaren Angeboten 

in den Stadtteilen als jeweils in sich geschlossener Ortsverkehr u. a.: 

• Ortsbus „Warnemünde/ Diedrichshagen“ (Linien 36 und 37) 

• Ortsbus „Markgrafenheide“. 

In den beiden Ortsverkehren, welche ihren Bedienungsschwerpunkt in den touris-

mus- und freizeitverkehrsrelevanten Gebieten haben, ist angedacht, dass diese in 

der Sommersaison im dichteren Takt fahren. 

 

Abbildung 92: Haltestelle „Warnemünde Strand“  

(im Tourismusverkehr wichtige Haltestelle (Weststrand, Jugendherberge, Park-and-Ride und 

Reisebusparkplatz)) 
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5.6 Umsetzungsstufen Handlungsfeld I (Weiterent-

wicklung Liniennetz und Angebot) 

Im Handlungsfeld I (Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot) werden in der an-

gedachten 1. Umsetzungsstufe folgende Maßnahmen vorgesehen (siehe  

Abbildung 93): 

• Premiumlinie „West-Radiale“, 

• Ortsbus „Groß-Klein/ Lütten Klein“, 

• Ortsbus „Warnemünde/ Diedrichshagen“. 

Mit diesen Maßnahmen, die möglichst zeitnah umzusetzen sind, werden signifikante 

Nachfragezuwächse erwartet. Insbesondere der Einstieg in die Einrichtung der ers-

ten Premiumbuslinie sollte im Busnetz zu einem merklichen Qualitätssprung im 

Stadtwesten aus den Bereichen außerhalb der Straßenbahnkorridore führen. 

Die Kernmaßnahmen der 2. Umsetzungsstufe fokussieren auf das südwestliche 

Stadtgebiet mit der „West-Süd-Tangente“ und der „Campus-Linie“. Ebenso wird der 

Ortsbus „Markgrafenheide“ in dieser Umsetzstufe eingeordnet. 

In der 3. Umsetzungsstufe folgt die komplexe Neuordnung der Linien im Stadtosten 

mit „Nordwest-Ost-Tangente“ und den Seehafen-Linien. In der 4. Stufe werden die 

ergänzenden Maßnahmen, wie Ortsbus „Südstadt“ und die Bedarfsverkehre vorge-

sehen. 
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Abbildung 93: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 1. Umsetzungs-

stufe 

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 94: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 2. Umsetzungs-

stufe  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 95: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 3. Umsetzungs-

stufe  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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Abbildung 96: Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot – 4. Umsetzungs-

stufe  

Hinweis: Großformatige Karte siehe Kartenband 
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6 Umwelt- und Klimaschutz 

Das nachfolgende Kapitel wurde vom Amt für Umwelt- und Klimaschutz (Abteilung 

Immissions- und Klimaschutz/ Umweltplanung) der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock verfasst. 

6.1 Rahmenbedingungen und generelle Standards  

Als Teil des sog. „Umweltverbundes“ hat der ÖPNV großen Einfluss auf die Schutz-

güter bzw. Themenfelder 

• Klimaschutz (Senkung THG-Emissionen, Reduzierung Energieverbrauch), 

• Luftqualität (Minimierung von Luftschadstoff), 

• menschliche Gesundheit (Reduzierung verkehrsbedingter Lärmemissionen), 

• Flächenverbrauch. 

Der Beitrag des Verkehrssektors zu den CO2-Emissionen der Hanse- und Universi-

tätsstadt Rostock liegt bei ca. 17 %, wobei in den letzten zehn Jahren keine we-

sentlichen Veränderungen eingetreten sind.  

Der ÖPNV stellt ein wesentliches Instrument bei der Reduzierung der verkehrsbe-

dingten Umweltbelastungen und der Erreichung der Klimaziele dar und ist damit 

selbst Teil der Lösung.  

Die Stärkung und der Ausbau des ÖPNV tragen direkt zur Erreichung der Ziele 

• des Masterplans 100 % Klimaschutz, 

• der kommunalen Umweltqualitätsziele hinsichtlich Luftqualität und Lärmschutz 

• sowie der Lärmaktionsplanung  

bei.  

Die Verkehrsverlagerung vom MIV erfordert eine weitere Erhöhung des Anteils des 

ÖPNV am Gesamtverkehr, auf 20 % bis 2030 und auf 22 % bis 2050 gemäß Mas-

terplan 100 % Klimaschutz bzw. zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035. 

Im Verkehrssektor können erhebliche Reduzierungen der Emissionen von Lärm, 

Luftschadstoffen und Treibhausgasen durch Effizienzsteigerungen beim Einsatz von 

Ressourcen und schrittweise Verzicht auf fossile Energien / die Umstellung auf al-

ternative Antriebe und Antriebsenergien erreicht werden sowie durch den Umstieg 

vom MIV auf ÖPNV. Im Vergleich zum MIV trägt der ÖPNV wesentlich weniger zu 

Emissionen pro Weg (pro Fahrgast) bei.  

Auch wenn der ÖPNV selbst gegenüber dem MIV einen deutlich geringeren Anteil an 

Umweltbelastungen erzeugt, kann er dennoch lokal zu Problemen führen (bspw. 

durch Lärmbelastungen an Bahnstrecken).  
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Zielsetzung der hier im NVP dokumentierten Festlegungen ist die weitere Stärkung 

der Umwelt- und Klimafreundlichkeit des ÖPNV sowie die aktive Nutzung aller gege-

bener Möglichkeiten zum Umwelt- und Klimaschutz, der Ausbau sowie die Steige-

rung der Attraktivität (siehe NVP-Leitbild im NVP-Teil A).  

6.2 Instrumente/ Umwelt- und klimarelevante Kon-

zepte und Fachplanungen  

Klimaschutzgesetz 

Das 2019 von der Bundesregierung erlassene Klimaschutzgesetz sieht vor, die 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise zu mindern, dabei 

um mindestens 55 Prozent bis zum Zieljahr 2030. Dafür hat die Bundesregierung 

als erste Regierung weltweit in einem Klimaschutzgesetz ihr nationales Klima-

schutzziel verbindlich festgeschrieben. Langfristig verfolgt die Bundesregierung das 

Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Auch dieses Ziel steht klar im Gesetz. 

Erstmals wurden darin, nationale und europäische Klimaziele und CO2-Sparziele für 

alle Bereiche, u. a. Verkehr sowie eine jährliche Erfolgskontrolle und eine Pflicht 

zum Nachsteuern festgeschrieben.  

Das Gesetz zeigt auf, wie viel CO2 jeder Sektor noch ausstoßen darf. Das Klima-

schutzgesetz dient der Umsetzung der Vereinbarungen aus dem internationalen Pa-

riser Klimaschutzabkommen von 2015. 

Klimaneutralität 2035 

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat 2020 den Beschluss 

gefasst136, dass die Stadtverwaltung und die kommunalen Unternehmen bis 2035 

klimaneutral agieren sollen. Der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft zur Errei-

chung der Klimaneutralität hat auch Auswirkung auf den Bereich des ÖPNV, der 

zum einen über ein gesteigertes nutzerfreundliches ÖPNV-Angebot eine Änderung 

des Mobilitätsverhaltens bewirken soll. Zum anderen ist durch eine vorbildhafte kli-

mafreundliche Unternehmensführung der an der Umsetzung des NVP beteiligten 

Verkehrsunternehmen ein Beitrag zur Erreichung der lokalen Klimaschutzziele zu 

leisten.  

Die Verkehrsunternehmen werden gemäß Bürgerschaftsbeschluss im Hinblick auf 

die angestrebte Erreichung der Klimaneutralität 2035 aufgefordert, für den eige-

nen Unternehmensbereich kurzfristige und langfristige Maßnahmenpläne und einen 

jährlichen Umsetzungsbericht zu Klimaschutzmaßnahmen, z. B. zur Erhöhung der 

Energieeffizienz zu erstellen. 

  

 

136  Nr. 2020/AN/1447 
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Clean Vehicle Directive (CVD) 

Die Umsetzung der europäischen CVD in deutsches Recht erfolgte zum 09.06.2021 

mit dem „Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“. In diesem Ge-

setz erfolgt eine Einteilung der Fahrzeuge in 

• „sauber“ (Nutzung alternativer Kraftstoffe: Strom, Wasserstoff, Biokraftstoffe, 

synthetische und paraffinhaltige Kraftstoffe, Gas (CNG, LNG, LPG, Biomethan), 

Plug-In Hybridbusse), 

• „emissionsfrei“ (ohne Verbrennungsmotor: Verbrennungsmotor Ausstoß  

< 1 g CO2/km bzw. 1 g CO2/kWh, nur Busse mit reinen Elektroantrieben (Batte-

rie-, O-Bus- oder Brennstoffzellenbus). 

Das Gesetz gilt für die Beschaffung dort definierter Straßenfahrzeuge und Dienst-

leistungen durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. Diese haben 

bei der Beschaffung von Fahrzeugen und von Dienstleistungen für den jeweiligen 

Referenzzeitraum festgelegte Mindestziele insgesamt einzuhalten: 

• 1. Periode bis Ende 2025: 45 % der neu zu beschaffenden Fahrzeuge „saubere“ 

Fahrzeuge, davon mind. die Hälfte „emissionsfrei“, 

• 2. Periode bis Ende 2030: 65 % der neu zu beschaffenden Fahrzeuge „saubere“ 

Fahrzeuge, davon mind. die Hälfte „emissionsfrei“. 

Sinnvoll für die Umsetzung erscheint eine Strategie, welche die Beschaffung von 

umweltfreundlichen Fahrzeugen im Ballungsraum vorzieht. Zu beachten ist, dass 

die Dekarbonisierung, auch unter Einrechnung von Fördermitteln, einen höheren Fi-

nanzbedarf für den ÖPNV nach sich ziehen wird. 

Leitlinien der Stadtentwicklung 

In den Leitlinien der Stadtentwicklung setzt sich Rostock unter dem Motto „Mobilität 

gewährleisten, Verkehrsbelastung senken“ (Leitlinie II.2) das Ziel, einen attraktiven 

Umweltverbund als Rückgrat des Rostocker Verkehrssystems und zur Sicherung ei-

ner umweltverträglichen Mobilität aufzubauen. Das beinhaltet die frühzeitige Be-

rücksichtigung der ÖPNV-Anbindung bei allen Planungsvorhaben und den Ausbau 

des ÖPNV zu einem schnellen, komfortablen und flexiblen Angebot.  

Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ) 

Der MOPZ greift die o. g. Zielstellungen auf und schlägt konkrete Maßnahmen zum 

ÖPNV-Ausbau vor. Eine erste Einschätzung der Umweltwirkungen wurden im Rah-

men der SUP vorgenommen und Planungshinweise gegeben. 

Umweltziele der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Rostock versteht sich als „Grüne Stadt am Meer“ (Leitlinie VIII), die Natur- und Le-

bensräume bewahren und Böden schützen und den Flächenverbrauch reduzieren 

will. Zur Konkretisierung dieses Leitbildes hat Rostock 2005 eigene, kommunale 

Umweltqualitätsziele beschlossen. Sie adressieren zahlreiche Umweltmedien bzw. 

Schutzgüter, u. a. Flächenverbrauch, Luftqualität und Lärmschutz. Die jeweiligen 

Zielwerte gehen dabei teils über das gesetzliche Maß hinaus.   
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Die kommunalen Zielwerte für die Luftreinhaltung sehen seit 2020 die Unterschrei-

tung der Grenzwerte der EU-Richtlinien um 50 % vor. Für Feinstaub-Partikel PM10 

und Stickstoffdioxid sind dies z. B. < 20 μg/m³ im Jahresdurchschnitt. In Rostock 

liegen fünf Messstationen des landesweiten Luftgütemessnetzes, so dass die rele-

vanten Parameter engmaschig überwacht werden können. Zur Minderung des Flä-

chenverbrauchs sind Planungen konsequent aus dem FNP zu entwickeln, für Biotope 

Moorstandorte gelten u. a. Schutzabstände, die über das gesetzliche Maß hinausge-

hen. Umweltbelange sowie das Minimierungsgebot sind bei flächenwirksamen Pla-

nungen zu beachten und sind beim Vergleich von Varianten (z. B. Straßenbahntras-

sen) abzuprüfen. 

Luftreinhalteplan Rostock (LRP) 

Der LRP von 2008 hat weiterhin Gültigkeit. Ausgelöst aufgrund von Grenzwertüber-

schreitungen durch NO2 Emissionen des lokalen Kfz Verkehrs wurde dieser 2008 

aufgestellt und durch die Rostocker Bürgerschaft beschlossen. Umweltqualitätsziele 

und -standards sowie der Luftreinhalteplan setzen auf Grundlage europa- und bun-

desrechtlicher Regelungen Zielwerte für die maximale Luftbelastung mit verschiede-

nen Luftschadstoffen sowie mit Feinstaub, enthalten jedoch keine konkreten Anfor-

derungen, die auf den Nahverkehrsplan übertragbar wären.  

Die Luftqualität in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist aktuell insgesamt 

als gut zu bewerten, wie Modellrechnungen zur Untersuchung der Luftqualität im 

Jahr 2020 und auch die gemessenen Luftgütedaten des Landesamtes für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) zeigen. Die aktu-

ell rechtsverbindlichen Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit und zum Schutz der Vegetation für die betrachteten Luftschadstoffkompo-

nenten (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Schwefeldioxid) werden eingehalten. Punktuell 

werden für die Parameter Stickstoffdioxid und Feinstaub Schadstoffkonzentrationen 

nahe der Grenzwerte erreicht. Dies betrifft die verkehrsnahen Messstationen Am 

Strande und Holbeinplatz. Eine Fortsetzung der Anstrengungen zur Verbesserung 

der Luftqualität ist dennoch notwendig, da insbesondere Dieselfahrzeuge und Rei-

fenabrieb weiterhin ein Gesundheitsrisiko darstellen. Potential für eine weiterge-

hende Verringerung der Luftschadstoffemissionen bestehen vor allem bei der 

Warnowfähre in Warnemünde137 sowie bei der Busflotte.  

Lärmaktionsplan 

Der Lärmaktionsplan (2018) weist sog. Lärmbrennpunkte, an denen gesundheitsge-

fährdende Lärmpegel von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts überschritten werden, 

und mögliche Minderungsmaßnahmen aus. Er sieht die Förderung des ÖPNV als 

zentralen Bestandteil der Lärmminderung vor, da er in Bezug auf seine Verkehrs-

leistung deutlich weniger lärmintensiv ist als der MIV. 

  

 

137  Die Fähre Kabutzenhof – Gehlsdorf wird seit Oktober 2021 mit einer Elektro-Solar-Per-
sonenfähre betrieben. 
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 Lärmminderungsmaßnahmen im Bereich des ÖPNV werden vor allem in der Nut-

zung der technischen Potentiale entsprechend dem Stand der verfügbaren Technik 

angestrebt. Insbesondere der Einsatz leiserer Niederflurbahnen und technischer 

Maßnahmen an den Schienenwegen, wie z. B. Rasengleise, regelmäßige Gleispflege 

und Schienenschmiereinrichtungen führten im Bereich des Straßenbahnverkehrs in 

den letzten Jahren zum Abbau zahlreicher Lärmbrennpunkte. Es verbleiben aktuell 

drei Bereiche, an denen bereits an innovativen Minderungsmaßnahmen gearbeitet 

wird. Die Vermeidung weiterer Lärmbrennpunkte ist bei künftigen Planungen und 

Ausbauten von Straßenbahn- und Busnetzen zu berücksichtigen. 

6.3 Straßenbahn 

6.3.1 Ausgangssituation 

Die Straßenbahn wird bereits ausschließlich elektrisch betrieben. Die Energieversor-

gung erfolgt durch Stadtwerke (100 % zertifizierter Ökostrom, Elektroenergie aus 

norwegischer Wasserkraft). 

Die Niederflurbahnen erreichen entsprechend einer Schallmessung (2015) einen 

Vorbeifahrtpegel von 78 dB(A).  

Die umfangreichen Maßnahmen der letzten Jahre waren erfolgreich. Die im Lärmak-

tionsplan 2012 aufgeführten Maßnahmen im Bereich des Straßenbahnverkehrs sind 

inzwischen weitestgehend, jedoch noch nicht vollständig umgesetzt. Besonders be-

troffen sind weiterhin die Wismarsche Straße, die Doberaner Straße und der 

Doberaner Platz. Hier müssen die Potentiale der Lärmminderung ausgeschöpft wer-

den, auch wenn die Straßenbahn nicht selbst Hauptverursacher der Belastung ist. 

Wirksame Maßnahmen sind: 

• Lärmreduktion an Gleisinfrastruktur und bei vorhandenen Fahrzeugen, 

• Minderung des Rollgeräuschs der Schienenfahrzeuge,  

• Verbesserung der akustischen Qualität im Rahmen der Wartung. 

6.3.2 Klimaschutz und Energieeffizienz 

Die Straßenbahn ist am Ort der Leistungserbringung energetisch emissionsfrei. 

Der Straßenbahnverkehr trägt durch Nutzung von Ökostrom mit Emissionsfaktor 

„0“ schon jetzt zur Erreichung der städtischen Klimaziele bei.  

6.3.3 Luftschadstoffemissionen 

Die Straßenbahn setzt am Ort der Leistungserbringung keine Luftschadstoffe 

frei. 
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6.3.4 Lärmemissionen 

Bei der Bewertung sind folgende akustische Kennwerte zu beachten:  

• Standgeräusch,  

• Anfahr- und Bremsgeräusch,  

• Vorbeifahrgeräusch,  

• Fahrt im Bogengleis (bei Fahrzeugen mit Laufflächenkonditionierung) 

Insbesondere im Nachtverkehr und auf Strecken mit hohem Konfliktpotential nach 

der Lärmminderungsplanung sind, unter Beachtung der betrieblichen Notwendigkei-

ten, möglichst nur Fahrzeuge mit den geringsten Lärmemissionen einzusetzen138. 

Auf Strecken mit hohem Konfliktpotential ist eine besondere Gleispflege vorzuse-

hen. 

Im Bereich der Schieneninfrastruktur sind dem Stand der Technik entspre-

chende, wirksame und wirtschaftlich angemessene Maßnahmen zur Lärmminderung 

(Luftschall und Erschütterung) vorzusehen: 

• Gleispflege, regelmäßiges Schienenschleifen, 

• Kurvenquietschen soweit technisch möglich minimieren (mobile Schienen-

schmiereinrichtungen, Radpflege)139, 

• Einsatz von Weichen mit Tiefrillenherzstücken (sind bereits überwiegend im Ein-

satz), 

Die Laufflächenkonditionierung ist weitestgehend vorhanden, die Vielzahl ausge-

statteter Fahrzeuge mindert das Kurvenquietschen bei trockener Witterung weitest-

gehend (ggf. Nachrüstung prüfen). 

Bei Neu-/ Umbaustrecken der Straßenbahn sind nachfolgende Anforderungen zu 

beachten:  

• aktive Lärmschutzmaßnahmen mit Vorrang vor passiven Maßnahmen, 

• Möglichkeiten zur Lärmreduzierung am Fahrweg ausschöpfen, z. B. Trassierung 

im Sinne der Vermeidung von Kurven möglichst geradlinig (Behandlung in Ab-

wägung von Trassenvarianten als Wertungskriterium), Vermeidung von engen 

Kurvenradien,  

• Maßnahmen zur Minderung von Kurvengeräuschen, geräuschmindernde Ober-

bauarten („Flüstergleise“), 

  

 

138  Ausgenommen sind Sonderfahrten oder Einsätze von Museumsfahrzeugen zu besonde-
ren Anlässen. 

139  Die in der VDV-Schrift 154/2011 (Geräusche von Schienenfahrzeugen des ÖPNV) emp-
fohlenen Maßnahmen zur Minderung von Kurvengeräuschen sind zu beachten. 

Aktenmappe - 917 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 361 

• weitere innovative Geräuschminderungsmaßnahmen insbesondere in akustisch 

kritischen Bereichen (Schienenstegabsorber, niedrige Schallschutzwände, Wei-

chen und Kreuzungen, Anwendung von Masse-Feder-Systemen prüfen, Einsatz 

besonders lärm- und erschütterungsarmer Gleisanlagen mit elastischen Ober-

bauformen), 

• Verwendung von elastisch gelagerten Gleisen, 

• Austausch von Großverbundplatten und geschotterten Straßenbahntrassen in 

bebauten Gebieten zu Rasengleisen mit hoch liegender Vegetationsebene oder 

zu eingedeckten, in die Fahrbahn integrierten Gleisen in lärmmindernder Bau-

weise, 

• größere Vorhaben in schall-und erschütterungstechnischer Hinsicht begleiten. 

Für neue Straßenbahnen bestehen folgende Anforderungen: 

• Schienenfahrzeuge müssen wegen der sehr langen Nutzungsdauer hohe Lärm-

standards erfüllen, 

• Grundsätze lärmarmer Gestaltung in schall- und erschütterungstechnischer Hin-

sicht nach dem Stand der Technik, 

• Neubeschaffung von Straßenbahnen Pegelhöchstwerte für Außengeräusche (je-

weils leiser als Bestandsbahnen). 

6.4 Bus 

6.4.1 Ausgangssituation 

Die RSAG-Busflotte besteht aus 40 Fahrzeugen mit EURO-VI-Norm und 32 Fahrzeu-

gen mit EEV-Standard (Stand 2020). Das Fahrzeugerneuerungskonzept sieht eine 

Kombination aus Batteriebussen und Biomethan-Bussen vor, wobei vorerst ein 

Schwerpunkt auf Biomethan liegt.  

Ab 2022 erfolgt ein E-Bus-Einsatz auf der Linie 37 in Warnemünde ab 2022 mit La-

destationen auf dem Betriebshof. Die RSAG zahlt „Umweltcent“ für den Dieselein-

satz. 

Die Reifen verfügen über ein Ökolabel.  

6.4.2 Klimaschutz und Energieeffizienz 

Im Bereich des Busverkehrs ist der Anteil der „sauberen“ und der „emissionsfreien“ 

Fahrzeuge im Rahmen der Beschaffungen sukzessive zu erhöhen (siehe Umsetzung 

CVD, Kapitel 6.2). Im Busverkehr liegt aufgrund des bisher überwiegenden Einsat-

zes von Dieselkraftstoffbussen das größte Potential des ÖPNV, zur weiteren Sen-

kung der CO2-Emissionen beizutragen. Gleichzeitig ist die Sozialverträglichkeit der 

Preisgestaltung zu beachten, damit durch verstärkte ÖPNV-Nutzung die CO2-Spar-

effekte auch wirksam werden können.  
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Ab 09.06.2021 ist bei der Beschaffung von Fahrzeugen das „Gesetz über die Be-

schaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ (SaubFahrzeugBeschG) mit den dort veran-

kerten Quoten für saubere und emissionsfreie Fahrzeuge anzuwenden.  

Im Kontext mit der möglichen Umsetzung einer Landesregelung nach § 5, Abs. 3 

des SaubFahrzeugBeschG ist ggf. eine Anpassung der Beschaffungsstrategie bei der 

RSAG vorzunehmen. 

6.4.3 Luftschadstoffemissionen 

Als Zielsetzung wird die Reduzierung von NOx-Äquivalenten und Feinstaub verfolgt. 

Im Zuge der Neubeschaffungen ist eine weitere Reduzierung des Emissionsniveaus 

ggü. der Bestandsflotte vorzusehen. Die Umstellung der Busflotte auf emissions-

arme bzw. -freie ist konsequent weiterzuverfolgen. In der Beschaffung von Fahr-

zeugen mit Verbrennungsmotoren ist jeweils der anspruchsvollste europäische 

Standard bezüglich Luftschadstoffen vorzusehen (derzeit Abgasstandard Euro VI). 

Einzusetzen sind Dieselmotoren mit geschlossenem Partikelfiltersystem.  

Der Buseinsatz hat umweltorientiert zu erfolgen, d. h. die emissionsarmen/ -freien 

Fahrzeuge sind vorrangig in luftschadstoffbelasteten Straßenabschnitten einzuset-

zen. Im Netz der RSAG werden derzeit folgende Belastungsbereiche bzgl. Feinstaub 

und Stickstoffdioxid identifiziert: 

• Warnemünde: Linien 36 und 37 (R.-Wagner-Str., Rostocker Str., Poststr., F.-

Reuter-Str., 

• Lütten Klein: Linien 31, 39, 45 49, X41 (Warnowallee), 

• Reutershagen, Hansaviertel, KTV, Stadtmitte: Linien 25 und 39 sowie Regional-

linie 121 und 128, 

• U.-v.-Hutten- Str., Goerdeler Str., Hamburger Str.: Linien 22, 23, 25, 27, 28 

und 39, 

• Karl-Marx-Str., Dethardingstr., Parkstr., A.-Bernhard-Str., Wismarsche Str., R.-

Wagner-Str., E.-Barlachstr., Blücherstr., Goethestr.. 

Für die Gewährleistung eines dauerhaft kraftstoffsparenden Busbetriebes sind fol-

gende Maßnahmen vorzusehen: 

• Fahrtraining, 

• Einführung eines Controlling-Systems zur Erfassung des fahrzeugbezogenen 

Kraftstoffverbrauchs, 

• Reifendruck auf energieoptimiertem Wert halten, kontrollieren und dokumentie-

ren, 

• Dieselbusse mit Standheizung (vom Antrieb unabhängige Heizung, Motor aus 

während längerer Standzeiten). 
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Regionalverkehr in Rostock 

Anforderungen für im ÖPNV-Linienverkehr in Rostock eingesetzte Busse: 

• Aufstellung einer Zeitschiene für den Einsatz konventioneller Fahrzeuge und 

Mindestkriterien für Abgasstandards (Stickoxidminderungssysteme, Partikelfil-

ter, EURO-Norm); es sind alle technisch machbaren Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Stickoxidemissionen zu minimieren und das Emissionsniveau zu senken, 

• es sind jeweils die bestverfügbaren Techniken einzusetzen, 

• Elektrobusse und Busse mit dem jeweils höchsten Abgasstandard sind bevor-

zugt auf den Strecken einzusetzen, in deren Verlauf Straßenabschnitte liegen, in 

denen ggf. eine Überschreitung des NO2-Luftqualitätsgrenzwertes vorliegt. 

6.4.4 Lärmemissionen 

Fahrzeugflotte 

Zur Minderung der Lärmbelastung durch Busse sind die vorhandenen technischen 

Potentiale zur Verringerung der fahrzeugspezifischen Lärmemissionen zu nutzen 

und die Anforderungen an die Fahrgeräusche entsprechend dem Stand der Technik 

fortzuschreiben. 

• vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen empfohlener Grenzwert von 

78 dB(A), 

• Ziel: Einhaltung der Fahrgeräuschgrenzwerte bei neu eingesetzten Fahrzeugen 

(auf Grundlage der 92/97/EWG und Anh II 540/2014) 

o 77 dB(A) (bei Motorleistung größer 150 Kilowatt) 

o 74 dB(A) (bei Motorleistung kleiner 150 Kilowatt)  

• perspektivisch Einsatz besonders lärmarmer Busse (kleiner 77 dB(A)) für Stre-

cken mit hohem Konfliktpotential (entsprechend der Lärmaktionsplanung oder 

bei einer darüber hinausgehenden Beschwerdelage) 

• Verbesserung des Geräuschverhaltens bei der Anfahrt von Bussen (Anforderun-

gen bei der Neubeschaffung erarbeiten), 

• Einsatz lärmmindernde Reifen (Hintergrund: ab 30 km/h überwiegt Rollgeräusch 

ggü. Motorengeräusch). 
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6.5 Fähre 

6.5.1 Ausgangssituation 

In Rostock kommen zwei Fährverbindungen zum Einsatz, die jeweils unterschiedli-

che Betreiber besitzen: 

• Kabutzenhof – Gehlsdorf (RSAG; seit Sommer 2021 mit einer Elektro-Solar-Per-

sonenfähre „Warnowstromer“; vollelektrisch und komplett emissionsfrei140), 

• Warnemünde – Hohe Düne (Weiße Flotte; Personen- und Kfz-Fähre mit Diesel-

antrieb). 

6.5.2 Klimaschutz und Energieeffizienz 

Die Fähre Kabutzenhof – Gehlsdorf (Personenfähre) besitzt seit Oktober 2021 mit 

der Umstellung auf eine Elektrofähre eine optimale Situation. 

Für die Fähre Warnemünde – Hohe Düne (Personen- / Kfz-Fähre) sind ggf. eigene 

Maßnahmen des Betreibers im Rahmen der Modernisierung erforderlich. 

6.5.3 Luftschadstoffemissionen 

Für künftige Neuvergabe sowie für ggf. neue Fährlinien werden folgende Anforde-

rungen formuliert:  

• schadstoffarme Antriebe, 

• Elektroantrieb, 

• wenn (ausnahmsweise) Verbrennungsmotor/ Dieselmotor, dann Ausrüstung mit 

Partikelfiltersystem mit mindestens 90 Prozent Wirkungsgrad und Stickoxidmin-

derungssystem, deren Wirkung im Realbetrieb nachzuweisen ist. 

6.5.4 Lärmemissionen 

Bei neuen Fährverbindungen ist bei der Einordnung von Anlegestellen auf eine Mini-

mierung der Lärmbelastungen zu achten. 

 

140  https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/warnowstromer_ist_ 

quantensprung_fuer_faehrverbindung_zwischen_kabutzenhof_und_gehlsdorf/ 
323059„Warnowstromer“ 
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6.6 Allgemeine Infrastruktur/ Betriebshöfe 

Auf den Betriebshöfen (Fahrzeug- und Werkstatthallen, Verwaltungsgebäude usw.) 

sowie im Bereich der Haltestellen (Beleuchtung, Nutzung der Dachflächen usw.) 

sind folgende Anforderungen zu beachten: 

• Umweltgerechtigkeit (alle Komponenten betrachten: Reinigung/ Erneuerung, 

Sitzbezüge, Bodenbeläge), 

• kein Einsatz von Glyphosat141, ab 2024 sind bundesweit glyphosathaltige Pflan-

zenschutzmittel nicht mehr zugelassen. 

6.7 Umweltmonitoring  

Die Umsetzung der im Lärmaktionsplan, im Luftreinhalteplan und im Energie- und 

Klimaschutzkonzept benannten Maßnahmen zur Förderung und verstärkten Nut-

zung des ÖPNV sowie zur Minderung der Belastungen in der Stadt werden im Rah-

men dieser Pläne und Programme regelmäßig evaluiert.  

Parallel dazu sollte als Beitrag für eine weitere Reduzierung von Umweltbelastungen 

gemeinsam durch Stadt und Verkehrsbetriebe das speziell auf den ÖPNV bezogene 

Umweltmonitoring ausgebaut werden. Neben den Emissionen und dem Energiever-

brauch des öffentlichen Verkehrs selbst ist dabei auch der gezielten Entlastung ein-

zelner besonders problematischer Straßenabschnitte und Plätze Rechnung zu tra-

gen; dies gilt insbesondere für das Thema Lärm. In diesem Zusammenhang ist zu 

ermitteln, in welchen Straßenabschnitten die öffentlichen Verkehrsmittel einen kriti-

schen Anteil an der Umweltbelastung haben und daher mit besonderer Priorität ent-

lastende Maßnahmen erforderlich sind. 

Die Umweltmanagementsysteme in den Verkehrsbetrieben dienen zur Absicherung 

der Einhaltung der gesetzten Umweltstandards und zur kontinuierlichen Überprü-

fung der Möglichkeiten zur Reduktion relevanter Umweltauswirkungen sowie zur re-

gelmäßigen Berichterstattung / Abstimmung. Die bestehende jährliche Berichter-

stattung der RSAG soll künftig breiter aufgestellt werden. 

  

 

141  Der Bürgerschaftsbeschluss 2018/AN/4016 sieht vor, dass beim Abschluss neuer Pacht-
verträge sowie bei der Verlängerung von Pachtverträgen für Flächen der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock eine Klausel eingefügt wird, mit der sich der Pächter zum voll-
ständigen Verzicht auf den Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln auf diesen Flächen ver-

pflichtet. Diese Vorgabe ist auch bei Verträgen umzusetzen, die eine automatische Ver-
längerung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt. 
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6.8 Strategische Umweltprüfung 

Der Nahverkehrsplan ist gemäß § 7 des „Gesetzes über den öffentlichen Personen-

nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern“ (ÖPNVG M-V) landesrechtlich vorgese-

hen, wird von einer Behörde erarbeitet bzw. angenommen und ist damit ein Plan im 

Sinne des § 2 Abs. 6 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Meck-

lenburg-Vorpommern (Landes-UVP-Gesetz - LUVPG M-V).  

Mit dem Instrument der Strategischen Umweltprüfung (SUP) sollen frühzeitig er-

hebliche Auswirkungen von Planungen und Programmen auf die Umwelt ermittelt, 

beschrieben und bewertet werden. Eine obligatorische SUP-Pflicht besteht für Nah-

verkehrspläne in Mecklenburg-Vorpommern nicht, da sie nicht in Anlage 4 LUVPG 

M-V benannt sind. Gem. § 12 Abs. 3 Satz 2 LUVPG M-V kann eine SUP erforderlich 

sein, wenn der Plan für die Entscheidung über die Zulässigkeit von in der Anlage 1 

LUVPG aufgeführten oder anderen Vorhaben einen Rahmen setzt und nach einer 

Vorprüfung im Einzelfall voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben 

kann.  

Eine Rahmensetzung liegt vor, wenn der Plan Festlegungen enthält, die für spätere 

Zulassungsentscheidungen bedeutsam sind, insbesondere in Bezug auf Bedarf, 

Größe, Standort, Beschaffenheit und Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur 

Inanspruchnahme von Ressourcen macht.  

Die Maßnahmen, insbesondere in den Handlungsfeldern III bis IX, sind weitaus 

überwiegend nicht oder nur gering flächenwirksam und umfassen qualitative Vorha-

ben zur Informations-, Sicherheits-, Service- und Qualitätsverbesserung. Die Hand-

lungsfelder I und II umfassen Maßnahmen zur Optimierung im bestehenden Linien-

netz. Das Handlungsfeld I beinhaltet mit der Maßnahme I-S.1 Varianten für den 

weiteren Ausbau des Rostocker Straßenbahnnetzes. 

Der Bau von Bahnstrecken für den öffentlichen spurgeführten Verkehr ist in An-

lage 1 Nr. 14.10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) er-

fasst. Eine obligatorische UVP-Pflicht besteht jedoch nicht. Die Erforderlichkeit ist 

im jeweiligen Einzelfall durch eine allgemeine Vorprüfung zu ermitteln. Die Fort-

schreibung des Nahverkehrsplanes trifft keine abschließende Festlegung einer 

neuen Straßenbahnstrecke. Es werden vier Trassenvarianten mit unterschiedlicher 

Priorisierung aufgeführt, differenziert nach weiterem Untersuchungsbedarf. Die 

Trassen stellen laut Begründung der Maßnahme Varianten dar, die nach einer Grob-

bewertung der im Stadtgebiet denkbaren Straßenbahnneubaustrecken ein Realisie-

rungspotential haben, welches in weiteren Untersuchungsschritten vertieft zu be-

werten ist. Die im Plan dargestellten Varianten sind lediglich eine Übernahme aus 

der ersten Phase der parallel in Erarbeitung befindlichen Straßenbahnausbaustrate-

gie. Weitere im NVP geplante Maßnahmen, die einer Genehmigung bedürften, z. B. 

Bauvorhaben, sind aufgrund ihrer geringen Größenordnung nicht UVP-relevant. 

Eine Vorprüfung des Einzelfalls oder eine Strategische Umweltprüfung sind damit 

nicht erforderlich. 
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7 Vorstellungen zur Entwicklung des Organisations-

modells im Stadt-Umland-Verkehr 

7.1 Beschreibung des derzeitigen Organisationsmo-

dells 

Der Landkreis Rostock hat mit Beschluss des Kreistages vom 09.10.2013 die Di-

rektvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) für 10 Jahre beschlos-

sen und mit Beschluss des Kreistags vom 25.02.2015 dem Entwurf des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags mit der rebus Regionalbus Rostock GmbH ab dem 

01.01.2016 für eine Dauer von 10 Jahren im Wege der Direktvergabe eines öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 zuge-

stimmt. Dieser ÖDA ist vertragliche Grundlage für die Durchführung des Stadt-Um-

land-Verkehrs durch die rebus. 

Der Landkreis Rostock und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock haben für die 

konkrete Ausgestaltung des Stadt-Umland-Verkehrs 2014 eine "Vereinbarung der 

Aufgabenträger für den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Rostock und 

der Hansestadt Rostock zu Gestaltung der Stadt-Umlandverkehre im ÖPNV" ge-

schlossen 

Diese sieht eine Zusammenarbeit der beiden Aufgabenträger im Hinblick auf die Di-

rektvergaben an ihre kommunalen Verkehrsunternehmen rebus und Rostocker 

Straßenbahn AG insoweit vor, als anhand bestimmter Basisparameter Rahmenbe-

dingungen für die Vorabbekanntmachung bei der Verknüpfung von Stadt-Umland- 

Verkehren mit den Schwerpunkten 

• Verknüpfungspunkte zwischen Stadt- und Regionalverkehr, 

• zusätzliche Bedienung von Haltestellen in Rostock durch den Regionalverkehr 

• und Fahrtenhäufigkeit des Regionalverkehrs und Qualitätsanforderungen für 

die Leistungserbringung (z. B. Fahrzeuganforderungen) 

festgelegt werden. 

Diese sind in Anlagen zur Vereinbarung näher geregelt. Die mit Wirkung zum 1. Ja-

nuar 2016 geschlossene Vereinbarung kann ordentlich nicht vor Ablauf von 10 Jah-

ren gekündigt werden. Die Vertragsparteien haben vereinbart, sich spätestens drei 

Jahre vor Ablauf der Vereinbarung darüber zu verständigen, ob die Ver einbarung 

fortgesetzt werden soll. 

Das derzeitige Vertragsmodell besitzt aus der externen Betrachtung einige Schwä-

chen: 

• Zwischen den Partnern der Vereinbarung bestehen keine Abstimmungs- oder 

Informationspflichten bei Änderung des bestehenden Verkehrsangebots. 

  

Aktenmappe - 924 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

___________________________________________________________________________________ 

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 368 

• Es fehlen Regelungen zur Weiterentwicklung von Angebot und Qualität. Es 

existiert kein geregeltes Verfahren, wie die Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock aus ihrer Sicht wünschenswerte Änderungen des im Stadtgebiet ver-

laufenden Landkreisverkehrs initiieren und ggf. vergüten kann 

• Zwischen Stadt- und Regionalverkehren bestehen im Stadtgebiet unterschiedli-

che Qualitätsanforderungen im Hinblick auf 

o Fahrzeugqualität 

o Fahrgastinformation an Haltestellen 

o Fahrplanangebot/ Stringenz der Vertaktung 

o Durchbindungen, umsteigefreie Verbindungen bzw. Verknüpfungen 

• Im Status-Quo gibt es Abweichungen und Unschärfen hinsichtlich der definierten 

Qualitätsanforderungen, die zukünftig geregelt werden sollten. Als Beispiele 

seien genannt: 

o innerhalb der Anlage 5 der Vereinbarung sind Qualitätsanforderungen un-

scharf formuliert bzw. widersprüchlich (Verbindliche Anforderungen „Mehr-

zweckfläche für Kinderwagen/Rollstuhl“ und „Fahrradmitnahme sollte mög-

lich sein“ versus „Die Beförderung von behinderten Personen sowie die Mit-

nahme von Kinderwagen muss mittelfristig in jedem Fall möglich sein“), 

o die Vorgaben Anlage 5 sind in den ÖDA nicht 1:1 umgesetzt (Bsp.: Festle-

gung des Höchstalters der Busse). 

• Die Vereinbarung beschreibt lediglich den Status Quo als Basis für die Direkt-

vergaben, die Weiterentwicklung und der Ausbau des Angebotes sind nicht ge-

regelt. 

7.2 Optionen zum derzeitigen Modell 

Die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern sieht mehrere 

Möglichkeiten zur kommunalen Zusammenarbeit vor. Nach deren § 149 können Ge-

meinden, Ämter und Landkreise – ungeachtet der Vorschriften über besondere For-

men kommunaler Zusammenarbeit – zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die über 

einzelne kommunale Körperschaften hinauswirken oder die auf diese Weise besser 

oder wirtschaftlicher wahrgenommen werden können, in Form von Zweckverbän-

den, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, Verwaltungsgemeinschaften und ge-

meinsamen Kommunalunternehmen zusammenarbeiten. 

Aus heutiger Sicht sind, ausgehend vom bisherigen Modell (Vereinbarung), die 

nachfolgend aufgeführten Modelle grundsätzlich denkbar. 

Modell 1: Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 

Das „Modell 1“ entspricht weitgehend dem aktuell vorhandenen Modell, wobei wei-

tere Inhalte Gegenstand der Vereinbarung Stadt/ Landkreis werden sollten, um zu 

einer vertieften und intensiver „gelebten“ Kooperation der beiden Aufgabenträger 

beizutragen. 
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Mögliche weitere Inhalte einer Kooperationsvereinbarung: 

• Koordinierung des Verkehrsangebots (z. B. Beteiligungsrechte und -Pflichten 

des jeweils anderen Aufgabenträgers bei Angebotsänderungen (Zubestellun-

gen, Um- und Abbestellungen)), 

• Schaffung verbindlicher Fahrzeugmindeststandards, 

• Berichts- und Informationspflichten, 

• Institutionalisierung eines gemeinsamen Gremiums („Beirat“, „Ausschuss“) für 

Planungs- und Besprechungsroutinen, 

• einheitliches Qualitätsmanagementsystem für Stadt-Umland-Verkehre im 

Stadtgebiet, 

• Umgang mit Beschwerden.  

Die rechtlichen Anforderungen an eine derartige Vereinbarung sind gering. Soweit 

in einer derartigen Vereinbarung einzelne Aufgaben auf den jeweiligen anderen Auf-

gabenträger übertragen werden, wären die Vorgaben des § 165 Kommunalverfas-

sung (KV) einzuhalten und hiernach u. a. die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbe-

hörde einzuholen. 

Als wichtiger Gesichtspunkt bei der Frage, ob und inwieweit sich die Aufgabenträ-

gerzusammenarbeit durch eine erweiterte Kooperationsvereinbarung intensivieren 

lässt, ist die Ressourcenausstattung anzusehen. Soweit in einer Kooperationsver-

einbarung gemeinsame Gremien geschaffen werden, um beispielsweise Fahrplanan-

gebot und Qualitätsanforderungen abzustimmen und zu koordinieren, müssen diese 

durch eine entsprechend personelle Ausstattung in die Lage versetzt werden, den 

ihr zugewiesenen Aufgaben nachkommen zu können. 

Andernfalls besteht die Gefahr, dass Abstimmungsziele zwar definiert, aber als „on 

top“-Aufgaben nur kaum mit den vorhandenen Ressourcen bewältigbar sind. 

Modell 2: Bildung einer Gruppe von Behörden 

Die Bildung einer so genannten „Gruppe von Behörden“ ist besonders dann von In-

teresse, wenn ein Verkehrsunternehmen, das von einem Aufgabenträger kontrol-

liert wird, direkt beauftragt werden soll, auch im Zuständigkeitsgebiet eines ande-

ren Aufgabenträgers Verkehrsleistungen zu erbringen. 

Nach dem Territorialitätsprinzip von Art. 5 Abs. 2 Abs. 2 b) ist das – mit Ausnahme 

aus- oder einbrechender Linien – direktvergabeschädlich. Anders kann es sein, 

wenn die beiden Aufgabenträger eine Gruppe von Behörden bilden. 

Die für den ÖPNV in der EU maßgebliche Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (VO 

1370) erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die wettbewerbsfreie Vergabe 

von Aufträgen über Personenverkehrsdienste an kommunale Unternehmen. Insbe-

sondere muss hierfür die zuständige Behörde die Kontrolle über das betraute Unter-

nehmen ausüben. Eine solche Direktvergabe kann auf der Grundlage einer speziel-

len Regelung der VO 1370 auch durch eine „Gruppe von Behörden“ erfolgen, wobei 

es dann ausreicht, wenn ein Gruppenmitglied die nötige Kontrolle über das kommu-

nale Unternehmen ausübt. 
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Das Modell „Gruppe von Behörden“ bedarf hinsichtlich der Anwendbarkeit einer ver-

tiefenden juristischen Betrachtung. 

Modell 3: Übertragung von Aufgaben auf den Verkehrsverbund un-

ter Umgestaltung des Verkehrsverbundes zu einem Mischverbund 

Eine andere Möglichkeit der intensiveren Zusammenarbeit könnte darin bestehen, 

einerseits – soweit erforderlich – das Aufgabenspektrum des bestehenden Ver-

kehrsverbundes Warnow GmbH (VVW) zu erweitern und andererseits diesen von ei-

nem reinen Unternehmensverbund zu einem Mischverbund (= unter Beteiligung der 

Aufgabenträger Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock) um-

zugestalten. 

Das Modell kann ggf. zu unterschiedlichen Interessenlagen im Mischverbund führen. 

Es ist deshalb potenziell mit einem erhöhten Diskussions- und Abstimmungsauf-

wand im Verbund verbunden. 

Modell 4: Gründung eines Aufgabenträgerverbundes 

Als andere Möglichkeit der verstärkten Aufgabenträgerzusammenarbeit kommt die 

Gründung eines nur aus Aufgabenträgern bestehenden Verkehrsverbundes in Be-

tracht. Dieser würde als „Gruppe von Behörden“ gelten, wenn er „integrierte Perso-

nenverkehrsdienste“ anbietet. Dies könnte wiederum die (Direkt)Vergabe ein- und 

ausbrechender Verkehre an das jeweilige kommunale Unternehmen erleichtern. 

Die Gründung deines Aufgabenträger-Verkehrsverbundes kann grundsätzlich auf 

unterschiedlichen Wegen erfolgen. 

7.3 Weiteres Vorgehen 

Die Frage, welche Organisationsform für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

und für den Landkreis Rostock die „Beste“ ist, kann nur in Abhängigkeit von den 

gemeinsamen Zielen der beiden Aufgabenträger und dem gewünschten Maß der 

Zusammenarbeit – und spiegelbildlich der Bereitschaft zur Aufgabe bisheriger allei-

niger Entscheidungsbefugnis – beantwortet werden. Erster Schritt muss daher die 

gemeinsame Klärung sein, ob, und wenn ja in welchen Bereichen und in welchem 

Umfang eine vertieftere Zusammenarbeit gewünscht ist. 
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8 Umsetzung des Nahverkehrsplans und Finanzie-

rung 

8.1 Ausgangssituation 

Bis Ende der 2010er Jahre lag der Ausgleichsbedarf der RSAG jährlich bei rund 10 

Mio. Euro. In den nächsten Jahren wird der Ausgleichsbedarf – bedingt durch Auf-

wandserhöhungen in Folge von Preissteigerungen, den bereits vor dem NVP geplan-

ten Angebotsausweitungen und steigenden Kapitalkosten – auf 30 Mio. Euro p.a. 

anwachsen.142 

 

Abbildung 97: Defizitentwicklung der RSAG 

Nach Einschätzung der RSAG sind nach einem in den vergangenen Jahren vollzoge-

nem Optimierungsprogramm im Unternehmen keine wesentlichen Einsparungen im 

Aufwandsbereich mehr möglich. Die Schere zwischen Personalkosten und Beförde-

rungserlösen geht weiter auseinander und der Investitionsbedarf allein für den Er-

halt des Status Quo steigt. Hinzu kommen eine steigende Inflation, v. a. im Ener-

giesektor, und die stärkeren Tarifanpassungen im Personalbereich.  

Auch andernorts zeigt sich, dass mehrere Kostentreiber die Situation prägen und zu 

Unsicherheiten in der deutschen ÖPNV-Landschaft führen. Dies betrifft insbeson-

dere die Zusatzkosten bei der Umstellung der Busflotten auf E-Mobilität sowie die 

signifikante Zunahme der Fahrerkosten in Folge des Fahrpersonalmangels und der 

absehbaren Tarifabschlüsse. Die Dynamisierung der Kostenentwicklung ist kaum 

einschätzbar.  

  

 

142 Wirtschaftsausschuss des Aufsichtsrates der RSAG 10.08.2022 (Foliensatz) 
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Die RSAG ist Partner in der Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH 

(RVV). Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge stehen alle beteiligten Unter-

nehmen vor wesentlichen Herausforderungen hinsichtlich der Sicherstellung der zu-

künftig erforderlichen Investitionen, weshalb der Verlustausgleich in der Holding zu-

gunsten der RSAG nicht mehr vollumfänglich möglich sein wird.  

Eine Abschätzung der zukünftigen Erlösentwicklung ist aktuell ebenfalls nicht be-

lastbar möglich, da in 2023 mit dem „Deutschlandticket“ ein Paradigmenwechsel 

vom nutzerfinanzierten zum steuerfinanzierten ÖPNV erfolgt. Hier bleibt abzuwar-

ten, in welcher Größenordnung mit dem Deutschlandticket wirkliche Neukunden ge-

wonnen werden können, und wie sich diese konkret in der Erlössituation der RSAG 

auswirken, oder ob Deutschlandticket-Käufer aus anderen Ticketsegmenten ge-

wechselt sind. 

8.2 Kosten der NVP-Maßnahmen 

Für den Zeitraum bis Ende 2026 sind relativ genaue Kostenangaben möglich, da die 

hier im NVP kurzfristig vorgesehen Maßnahmen zum Teil schon im Wirtschaftsplan 

der RSAG eingearbeitet sind. Eine Kostenschätzung der mittel- und langfristig ange-

legten NVP-Maßnahmen ist dagegen nur sehr grob möglich, da die geringe Pla-

nungsschärfe (Rahmenplan) keine detaillierte Kostenermittlung ermöglicht. Die 

Kosten wurden deshalb, wie im MOPZ, in den Maßnahmensteckbriefen in Kategorien 

angegeben. Eine detailliertere Darstellung wäre nicht zielführend, da Kosten und 

Erlöse absehbar sehr schnell dynamischen Änderungen unterworfen sind und nur 

eine Momentaufnahme wären. 

Nachfolgend sind zusammenfassend aus allen Handlungsfeldern die Maßnahmen 

mit sehr hohem und hohem Handlungsbedarf mit ihrer Kostenschätzung dokumen-

tiert. 
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Tabelle 41: Angebotsmaßnahmen mit sehr hohem und hohem Handlungsbedarf – Kosten-

schätzung 

Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Kosten p.a. 

(Schätzung) 

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot 

I-G.4 (Prüfauftrag): 20-Minuten-

Takt an Sonn- und Feiertagen 

(Anpassung an neuen S-Bahn-

Takt ab 2024) 

kurzfristig  

(Fahrplanwechsel 12/ 2024) 

ca. 1 Mio. Euro p. a. 

I-B.1: Einrichtung Premiumlinien 

(10-Minuten-Takt) 

• kurzfristig: Linie 20 

• kurz- bis mittelfristig:  

Linie 30 

• mittelfristig: Linie 40 

Linie 20: ca. 400.000 

Euro p.a. 

Linien 30 und 40:  

ca. 3 Mio. Euro p.a. 

I-B.2: Einrichtung Ortsverkehre 

(Ortsbus „Groß Klein/ Lütten Klein 

“ und Ortsbus „Warnemünde/ 

Diedrichshagen“) 

• sofort: Ortsbus „Groß 

Klein/ Lütten Klein “ 

• kurzfristig: Ortsbus 

„Warnemünde/ Died-

richshagen“ (1. Stufe bis  

Fertigstellung Mecklen-

burger Allee) 

ca. 1 Mio. Euro p. a. 

Tabelle 42: Infrastrukturmaßnahmen mit sehr hohem und hohem Handlungsbedarf – Kosten-

schätzung 

Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Investitionskosten 

(Schätzung) 

Handlungsfeld I: Weiterentwicklung Liniennetz und Angebot 

I-S.1: Ausbau 

Straßenbahnnetz 

• Strecke 1. Priorität: mit-

telfristig  

(wenn alle Planungs- und 

Genehmigungsprozesse 

optimal laufen) 

• Strecken 2. Priorität: 

langfristig 

in der Laufzeit des NVP 

absehbar nur Planungs-

kosten 

Baukosten: ca. 55 Mio. 

Euro Gesamtkosten 

(mind. 75% GVFG-För-

derung)  

Handlungsfeld II: Modernisierung und Weiterentwicklung der ÖPNV-Infra-

struktur 

II-G.1: Ausbau einer CITY-

HALTESTELLE im Stadtzentrum in 

Verbindung mit Errichtung 

Mobilitätsstation und RSAG-

Kundenzentrum 

mittelfristig  

(Mobilitätsstation und 

Kundenzentrum kurz-

fristig) 

Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

II-F.1: Sukzessive Umstellung 

Busflotte auf saubere/ 

emissionsarme Antriebe 

kurzfristig; sukzessiv 

(abhängig von Bewilli-

gung und Bereitstellung 

von Fördermitteln nach 

SaubFahrzeugBeschG) 

ca. 29 Mio. Euro im Zeit-
raum 2024 – 2030;  

davon ca. 19,9 Mio. Euro 
Fördermittel 2024 - 2030 
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Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Investitionskosten 

(Schätzung) 

II-F.2 (Prüfauftrag): Beschaffung 

kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Straßenbahnnetz 

langfristig (Durchfüh-

rung der erforderlichen 

Untersuchungen sofort) 

abhängig vom Fahrzeug-

konzept und dem poli-

tisch festgelegten Modal-

Split-Ziel 

II-F.3 (Prüfauftrag): Beschaffung 

kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im 

Busverkehr 

mittelfristig (Durchfüh-

rung der erforderlichen 

Untersuchungen sofort) 

abhängig vom Fahrzeug-

konzept und dem poli-

tisch festgelegten Modal-

Split-Ziel 

II-S.2: Modernisierung und 

Ausbau von Straßenbahn-

Haltestellen 

mittelfristig Kategorie 5:  

1 bis 5 Mio. Euro 

II-S.3: Auflegen eines 

Programms „Austausch der 

Bodenindikatoren“ 

mittelfristig  75.000 Euro p.a.; 

GVFG-Förderung durch 

RSAG beantragt 

II-B.1: Ausbauprogramm 

„barrierefreie Bushaltestellen“ 

(kontinuierliche Umsetzung der 

Prioritätenliste) 

Abhängig von Prioritäten-

liste 

Daueraufgabe der Ver-

waltung, schrittweise Re-

alisierung nach Prioritä-

tenliste (ca. 500.000 bis 

1 Mio. Euro p.a.); 

aktuell keine Fördertöpfe 

II-B.3: Erhöhung der Kapazität 

an der Bushaltestelle 

„Holbeinplatz“ 

kurzfristig (möglicher Kon-

flikt, der zur Verzögerung 

der vollständigen Realisie-

rung der „Campus-Linie“ 

führen kann) 

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 

Euro 

II-B.4: Umbau sowie barrierefreie 

Gestaltung des Omnibusbahnhofs 

am Hauptbahnhof 

sofort fertiggestellt 

Handlungsfeld III: ÖPNV-Beschleunigung 

III-1: Überprüfung und 

Optimierung der Vorrangschal-

tungen an Ampelanlagen mit 

Priorisierung der Schaltabläufe 

zugunsten des ÖPNV 

sofort, kurzfristig ca. 6 Mio. Euro bis 

2030 (für die Moder-

nisierung der beste-

henden LSA und 

notwendige Umrüs-

tung auf digitale 

Funktechnik um Be-

vorrechtigung wei-

terhin aufrecht er-

halten zu können) 

III-2: Erarbeitung und 

Umsetzung von strecken- und 

linienbezogenen Beschleunigungs-

programmen 

mittelfristig (Erstellung Kon-

zepte sofort) 

teilweise in Maßnahme 

III-1 enthalten, keine 

genaue Summe beziffer-

bar 

Aktenmappe - 931 von 937



Gemeinsamer Nahverkehrsplan Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Landkreis Rostock 

____________________________________________________________________________________  

Mathias Schmechtig NahverkehrsConsult - plan:mobil - KCW 

Seite | 375 

Maßnahme Vorgesehene Umsetzung Investitionskosten 

(Schätzung) 

III-3: Implementierung eines 

Qualitätssicherungssystems 

„ÖPNV-Beschleunigung“ 

kurzfristig ca. 50.000 Euro 

Handlungsfeld IV: Fahrgastinformation 

IV-2: Programm „Flächenwirk-

same Erweiterung der Ausstattung 

von Haltestellen mit Dynamischer 

Fahrgastinformation (DFI)“ 

kurzfristig; weitere Ausbau-

stufen mittelfristig 

teilweise schon (auch im 

Rahmen von MIRROR) 

umgesetzt 

 

IV-4: Entwicklung einer 

barrierefreien Webseite (RSAG) 

kurzfristig (Durchführung 

des erforderlichen Projektes 

sofort) 

200.000 Euro 

Handlungsfeld V: Sicherheit und Service 

V-2b: (Prüfauftrag): Entwicklung 

eines schlüssigen Gesamtkon-

zeptes zur barrierefreien Auffind-

barkeit, Erreichbarkeit und 

Nutzbarkeit der Kundencenter 

mittelfristig (Kundencenter, 

die absehbar am Standort 

verbleiben, sind kurzfristig 

barrierefrei zu gestalten) 

siehe V-2a 

V-3: Umgestaltung der Tunnel 

bzw. Brücken an den S-Bahn-

Haltepunkten,  

insbesondere „Lütten Klein“ 

mittelfristig (kurzfristig Inte-

rimsmaßnahmen Lütten 

Klein) 

Kategorie 3:  

100.000 bis 500.000 

Euro 

8.3 Umsetzungssteuerung 

Der NVP beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept, welches auf das 

Erreichen eines Modal-Split-Anteils von 20 % ausgerichtet ist (siehe Verkehrspolti-

sche Zielsetzung; Teil A). Die Zielerreichung bedarf einer stringenten Umsetzung, 

die aber auch eine ausreichende Flexibilität bei sich ändernden Rahmenbedingun-

gen aufweisen muss. Neben aus heutiger Sicht ggf. noch nicht absehbaren Stadt-

entwicklungsprojekten müssen auch unerwartete Entwicklungen (wie die Nichtreali-

sierungsfähigkeit von erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen) im Umsetzungspro-

zess mit einer Konzeptanpassung „einplanbar“ sein.  
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Eine besonders große Bedeutung kommt der Sicherstellung der Finanzierung zu, da 

diese für die Gesamtheit der Maßnahmen aus heutiger Sicht noch nicht gesichert 

ist. Die Einzelmaßnahmen (siehe Kapitel 5.4 des NVP, Teil B) unterliegen deshalb 

einem Finanzierungsvorbehalt. Dieser Finanzierungsvorbehalt gilt nicht für Maß-

nahmen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zwingend umgesetzt werden 

müssen (z. B. barrierefreier Ausbau Haltestellen). 

Die Realisierung der NVP-Maßnahmen erfolgt jeweils nach entsprechendem Be-

schluss der Bürgerschaft. Dadurch ist eine gesteuerte, schrittweise Umsetzung in 

Maßnahmenpaketen (siehe Abbildung 98) möglich. 

 

Abbildung 98: NVP-Umsetzung in Maßnahmenpaketen 

Die konkrete Gestaltung des Umsetzungsprozesses ist von sehr hoher Bedeutung. 

Dazu sind in der Verwaltung und bei der RSAG entsprechende Strukturen und Res-

sourcen zu schaffen. Die Erfüllung der politisch postulierten Zielvorgabe (20% Mo-

dal-Split-Anteil) erfordert einen wirksamen Ausbau der Personalressourcen für Pla-

nung und Steuerung des städtischen Nahverkehrs. Im Vergleich zu ähnlich großen 

Städten ist von mindestens drei Personalvollstellen in beiden Strukturen auszuge-

hen. In der Planung der Umsetzungsprozesse sind weiterhin die zeitlichen Vorläufe 

für die Fahrzeugbeschaffung und die Personalakquise zu berücksichtigen. 

Zur Steuerung der Umsetzung wird die Implementierung eines Controlling-Sys-

tems vorgesehen, welches den „Spagat“ zwischen dem Handlungsdruck auf der ei-

nen Seite und den absehbar begrenzten Ressourcen auf der anderen Seite steuern 

und ausbalancieren soll.  
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Dieses Controlling-System sollte 

• eine zweijährliche Evaluierung der Umsetzung (siehe Abbildung 99), 

• die ggf. erforderliche Beschleunigung von Prozessen (z. B. durch Bereitstellung 

zusätzlicher Ressourcen), 

• bei Veränderung von Randbedingungen eine Anpassung des Maßnahmenkon-

zeptes, 

• sowie die Platzierung von Zwischenschritten in der Maßnahmenumsetzung 

beinhalten. 

 

Abbildung 99: Controlling-System zur Umsetzungssteuerung 

8.4 Neue Finanzierungsmodelle – Ansätze der Nutznie-

ßerfinanzierung 

Die Finanzierung des ÖPNV basierte bisher im Wesentlichen auf den zwei Säulen 

• Fahrgeldeinnahmen (Nutzerfinanzierung) 

• und Finanzierung durch öffentliche Hand (Steuerfinanzierung) 

Mit der Einführung des „Deutschlandtickets“ im Mai 2023 wird eine noch stärkere 

Hinwendung zur Haushaltsfinanzierung erfolgen.  
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In der aktuellen Diskussion des erforderlichen Angebotsaufwuchses zur Erfüllung 

der Klimaschutzziele gerät eine mögliche dritte Säule, die sog. „Nutznießerfinanzie-

rung“, stärker in den Fokus143. Diese beinhaltet als ergänzendes Finanzierungs-

instrument eine Einbeziehung derjenigen, die überproportional Nutznießer eines 

verbesserten ÖPNV mit einem Finanzierungsbeitrag (z. B. Arbeitgeber, Bürger, Ge-

werbe) sind.  

In Baden-Württemberg wird vor diesem Hintergrund das Modell „Mobilitätspass“ als 

ein Instrument der Nutznießerfinanzierung von Seiten des Landes in ausgewählten 

Pilotkommunen untersucht und entwickelt144. Dieses Modell sieht eine Verpflichtung 

zur Abgabe einer Gebühr bzw. eines Beitrags vor und im Gegenzug berechtigt es zu 

einer vergünstigten oder kostenfreien Nutzung des ÖPNV (Varianten: Bürgerticket 

für alle Einwohner, Nahverkehrsabgabe für alle Kfz-Halter, Straßennutzungsgebühr 

für alle Kfz-Nutzer von klar definierten Straßen)145. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht eingeschätzt werden, wann und wie diese Überlegungen praxisreif werden 

können und ggf. auch in anderen Bundesländern Anwendung finden werden. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass die Nutznießerfinanzierung schon län-

ger Standard ist. Dabei handelt es sich um Beispiele, die interessanterweise auch 

durch eine überdurchschnittlich hohe Nutzung des ÖPNV geprägt sind (z. B. Frank-

reich)146. 

Weitere in der Literatur andiskutierte Ansätze einer Nutznießerfinanzierung sind 

u. a.  

• die räumliche und zeitliche Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (in Verbin-

dung mit einer ÖPNV-Zweckbindung), 

• die Erhöhung Anwohnerparkgebühren, 

• die Einführung/ Erhöhung von Tourismusabgaben, 

• die Einführung eines Arbeitgeberbeitrages/ einer Nahverkehrsabgabe, 

• die Verpflichtung von Veranstaltern zu Kombitickets.  

Für die Einführung eines Arbeitgeberbeitrages/ einer Nahverkehrsabgabe bedarf es 

jedoch der Anpassung des übergeordneten Rechtsrahmens.   

  

 

143  siehe auch: https://civity.de/de/matters/neue-einnahmen-braucht-der-opnv/ 

144  https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ 
modellberechnungen-zum-mobilitaetspass-liegen-vor 

145  civity Management Consultants GmbH & Co. KG und BBG und Partner Partnerschaftsge-
sellschaft mbB: Neue Einnahmequellen braucht der ÖPNV – Plädoyer für eine dritte 

Säule zur Finanzierung der Verkehrswende; Hamburg 2021 

146  ebenda 
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9 Ausblick  

Der Nahverkehrsplan zeigt die wesentlichen Handlungsprioritäten in Form von 

„Leuchtturmprojekten“ auf, welche für die Erhöhung des Modal-Split-Anteils des 

ÖPNV in Rostock von herausragender Bedeutung sind (siehe Abbildung 100). Diese 

Projekte werden mit ihren Wirkungen das Erreichen der vier Visionen 

➢ Mobilitätswende 

➢ Barrierefreiheit-Wende 

➢ Antriebswende 

➢ Digitalisierungswende 

wesentlich unterstützen. 

 

Abbildung 100: „Leuchtturmprojekte“ des Nahverkehrsplans 

Diese „Leuchtturmprojekte“ sind mit Priorität zu planen und umzusetzen. Da Verän-

derungen im Mobilitätsverhalten viele Jahre benötigen, erfordert die politisch ge-

wollte Erhöhung des Modal-Split-Anteils bis 2030 unmittelbar eine schnellstmögli-

che Umsetzung. Dies betrifft insbesondere die kurz- und mittelfristig realisierungs-

fähige Einrichtung von Premiumbus-Linien. Insbesondere tangentiale Buslinien 

könnten neben der Gewinnung von neuen Fahrgästen auch einen wirksamen Bei-

trag zur Entlastung des bereits heute hochausgelasteten Straßenbahnnetzes erbrin-

gen. 
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Der Nahverkehrsplan beinhaltet nicht ausschließlich Maßnahmen für die kurzfristige 

Umsetzung, sondern denkt bereits Maßnahmen für den Zeitraum ab 2030 an. 

Diese, meist mit längeren Planungs- und Prozessvorlauf verbundenen Projekte, sind 

bereits zeitnah anzugehen. Die Schaffung von ausreichenden Planungs- und Reali-

sierungsressourcen gewinnt somit zunehmend an Bedeutung. 

Als die „Schlüsselstelle“ im Hinblick auf die Zielerreichung wird spätestens in den 

2030er Jahren die signifikante Erhöhung der Fahrgastkapazitäten im Rostocker 

ÖPNV-System bewertet. Der Beschaffung kapazitätsstärkerer Fahrzeuge im Stra-

ßenbahnnetz kommt in diesem Kontext, neben der Verdichtung der Takte, eine im-

mense Bedeutung zu. Die nächste Beschaffung im Straßenbahnbereich steht Mitte 

der 2030er-Jahre an. Eine Vergrößerung der Straßenbahn-Flotte bzw. die Anschaf-

fung längerer Fahrzeuge wird absehbar die Erweiterung des bestehenden bzw. die 

Errichtung eines neuen Betriebshofes erforderlich machen, da die Kapazität des be-

stehenden Betriebshofes merklich limitiert ist. 

Die Umsetzung des Nahverkehrsplans ist dauerhaft mit Marketingmaßnahmen und 

Instrumenten des Mobilitätsmanagements zu flankieren. Und abschließend ist noch 

ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Grad und die zeitliche Perspektive der 

Zielerfüllung entscheidend von der Intensität der steuernden und restriktiven Maß-

nahmen im MIV abhängig ist. Mehrere Beispiele, insbesondere aus der Schweiz147 

und aus Österreich, zeigen, dass MIV-Restriktionen die Wirkung von Angebotsver-

besserungen im ÖPNV signifikant verbessern können. 

 

 

147  siehe:  

Stadt Zürich: Stadtverkehr 2025 – Bericht 2021 (https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/ 
index/taz/publikationen_u_broschueren/stadtverkehr_2025_bericht_2021.html)  

Städte Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich (Herausgeber): Städtever-
gleich Mobilität - Vergleichende Betrachtung der Städte Basel, Bern, Luzern,  
St. Gallen, Winterthur und Zürich im Jahr 2015; Oktober 2017  

(https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/publikationen_u_broschueren/ 
staedtevergleich_mobilitaet_2015.html) 
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